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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vor s i t zen d e: Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Mag. Minkowitsch, Dritter Präsi­
dent Dr. Stix. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Die Sitzung 
ist e r ö f f n e t. 

Kr a n k gemeldet sind die Abgeordneten 
Ing. Kowald, Dipl.-Ing. Maria Elisabeth Möst 
und Landgraf. 

E nt s c h u I d i g t hat sich der Abgeord­
nete lng. Helbich. 

Antrag gemäß § 49 Abs. 5 GO 

Absetzung von der Tagesordnung 

Präsident Mag. Minkowitsch: Der Herr 
Abgeordnete Dr. Neisser hat gemäß § 49 Abs. 
5 der Geschäftsordnung beantragt, den zwei­
ten Punkt der Tagesordnung dieser Sitzung 
- das ist der Bericht des Ausschusses für 
Land- und Forstwirtschaft über den Ein­
spruch des Bundesrates (696 der Beilagen) 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 29. August 1985 betreffend ein Bun­
desgesetz über den Verkehr mit Wein und 
Obstwein (Weingesetz 1985), über Änderun­
gen des Lebensmittelgesetzes 1975, BGB!. Nr. 
86, und des Bundesfinanzgesetzes 1985, BGBL 
Nr. 1 (746 der Beilagen) - von der Tagesord­
nung abzusetzen und hierüber eine Debatte 
durchzuführen. 

Wir kommen nunmehr zur Ab s tim -
m u n g, ob über den Antrag des Abgeordne­
ten Dr. Neisser eine Debatte stattfinden soll, 
und ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist ein s tim m i g 
ange nommen. 

Wir gehen daher in die Debatte ein. 

Gemäß § 59 Abs. 3 der Geschäftsordnung 
beschränke ich die Redezeit in dieser Debatte 
auf zehn Minuten. 

Als erster zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Neisser. Ich erteile es ihm. 

9.04 

Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP): Herr Prä­
sident! Meine Damen und Herren! Am 

29. August hat die Regierungsmehrheit in die­
sem Haus eine Novelle zum Weingesetz 
beschlossen. Heute, am 24. Oktober, auf den 
Tag genau acht Wochen danach, steht die 
Beschlußfassung über einen Beharrungsbe­
schluß auf der Tagesordnung. Die Österreichi­
sche Volkspartei beantragt, diesen Tagesord­
nungspunkt abzusetzen. 

Ich möchte aus der Diskussion vom 
29. August zwei Äußerungen des verantwortli­
chen Landwirtschaftsministers in Erinnerung 
rufen: "Wir werden das strengste Weingesetz 
bekommen." Und ein zweiter Satz: "Das 
Gesetz ist ein hervorragendes Gesetz aus 
einem Guß, mit strengsten Normen unter 
besonderer Berücksichtigung des Konsumen­
tenschutzes." 

Meine Damen und Herren! Der Herr Mini­
ster, aber auch viele Abgeordnete aus allen 
Fraktionen haben seit diesem 29. August eine 
Reihe von Erfahrungen gemacht, zum Teil 
sehr bittere Erfahrungen. In Versammlungen 
und Diskussionen wurde ihnen eindringlich 
vor Augen geführt, daß diese Novelle zum 
Weingesetz eine untaugliche Antwort auf den 
Weinskandal ist. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es scheint eine Reihe von Politikern der 
Regierungsfraktion in der Zwischenzeit nach­
denklich geworden zu sein. Denn nur so kann 
ich mir erklären, daß der Abgeordnete pfei­
fer, nicht ein Hinterbänkler für die Agrarpoli­
tik, sondern ein Mann, der verantwortlich 
Agrarpolitik in seiner Fraktion formuliert und 
zu vertreten hat ... (Abg. Sc h e m er: Das 
verdient Applaus! - Demonstrativer Beifall 
bei der SPÖ.) Meine Herren! Jetzt bitte ich 
aber gleich um die Fortsetzung des Applau­
ses! pfeifer sagte - so stand es am 6. Oktober 
im "Kurier" - bei einer Versammlung folgen­
des: Das unter dem Druck der Öffentlichkeit 
beschlossene Weingesetz wird in der Durch­
führung ganz anders ausschauen. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ein Parlamenta­
rier, ein Vertreter des Rechtsstaates, stimmt 
hier im Hause einem Gesetz zu, von dem er 
behauptet, daß es in der Praxis ganz anders 
ausschauen muß! 

Der Abgeordnete pfeifer hat in dieser Ver­
sammlung auch noch etwas anderes gesagt, 
nämlich: Jetzt müssen wir beharren, aber 
dann schauen wir, daß wir von dieser oder 
jener Bestimmung wegkommen. (Abg. Ing. 
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Dr. Neisser 

Der f 1 e r: Da schau her!) Sehen Sie, das ist 
ein Symptom jener Einstellung, die wir kriti­
sieren. 

Aber er ist nicht der einzige. Der Herr 
Abgeordnete Peck, der in seiner Fraktion die 
Weinbauern zu vertreten hat, gibt - man 
glaubt es kaum - dem burgenländischen 
Rundfunk im Landesstudio ein Interview, in 
dem er sagt, daß er nach der Beschlußfassung 
am 29. August mit dem Minister über die Voll­
ziehung des Gesetzes in einem dauernden 
Kontakt sei. Er meint in diesem Interview in 
bezug auf die Bestimmungen über die Lese­
gutkontrollen - die im übrigen aus meiner 
Sicht eindeutig dem verfassungsgesetzlichen 
Datenschutz widersprechen -, daß man sich 
hier eine lockere Handhabung dieser Melde­
pflicht vorstellen könne. (Zwischenruf des 
Abg. Pe c k.) Herr Abgeordneter Peck! Sie 
stimmen hier einem Gesetz zu und erklären 
uns via Massenmedium: Das muß man locker 
handhaben! Das kommt noch zu dem 
Umstand, daß diese Bestimmung verfassungs­
widrig ist. 

Meine Damen und Herren! Das ist nur 
mehr die Karikatur einer Gesetzgebung! (Bei­
fall bei der ÖVP.) 

Es waren ja nicht nur die Abgeordneten die­
ses Hauses von Ihrer Seite, die daran zu zwei­
feln anfingen. Sie haben von den Ländern 
eine Reihe von mahnenden Stimmen bekom­
men. Die burgenländischen Landesräte haben 
gesagt, sie müssen mit dem Minister verhan­
deln, weil man das Gesetz in manchen Punk­
ten nicht vollziehen kann. Die Steiermärki­
sche Landesregierung hat den einstimmigen 
Beschluß gefaßt - das heißt, auch die soziali­
stischen Landesregierungsmitglieder haben 
das beschlossen -, daß man mit dem Mini­
ster vor der Beschlußfassung über den Behar­
rungsbeschluß noch einmal reden sollte, um 
das Gesetz zu ändern. 

Herr Bundesminister Haiden! Ihre ständi­
gen Beteuerungen, auch in den letzten Tagen 
wieder, daß Sie dafür Sorge tragen werden, 
daß das Gesetz praxisfreundlich und praxis­
gerecht vollzogen wird, machen mich über­
haupt stutzig. Ich gehe von der Annahme aus 
- vielleicht bin ich da zu sehr Optimist -, 
daß jedes Gesetz in diesem Haus so beschlos­
sen wird, daß es praxisgerecht und praxiso­
rientiert vollzogen werden kann. (Abg. 
Fa chI eu t n er: Bei dieser Regierung nicht!) 
Je öfter Sie das aber beteuern, umso mehr 
entsteht der Verdacht, daß Sie selbst schon 
Zweifel haben, das Gesetz könnte nicht geeig­
net sein. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Wir stellen aber 
den heutigen Absetzungsantrag noch aus 
einem ganz anderen Grund. Ich glaube, dieser 
Fall "Weingesetz" zeigt eine grundsätzliche 
Problematik. 

Wir haben am 12. Juni 1985 in diesem Haus 
eine Weingesetznovelle beschlossen, die am 
1. September 1985. in Kraft getreten ist. Vor 
diesem Inkrafttretenszeitpunkt, am 
29. August, wurde eine neuerliche Änderung 
des Weingesetzes beschlossen, die bis heute 
nicht in Kraft ist. Und schon wieder ertönen 
Stimmen, die sagen, dieses Gesetz müsse 
geändert und novelliert werden. 

Das Grundsätzliche dieser Problematik 
liegt in folgendem - das hat Ihnen nicht die 
ÖVP gesagt, ich bitte nachzuschauen, was der 
Präsident der Österreichischen Rechtsan­
waltskammer Dr. Schuppich hiezu gesagt hat, 
das ist genau jenes klassische Beispiel, das 
sich immer wieder zeigt: Wir beklagen die 
Gesetzesinflation, die Gesetzesflut, die Nor­
menflut und tragen dann mit diesem Beispiel 
selbst dazu bei, daß diese Entwicklung um 
kein Jota besser wird. 

Dr. Schuppich hat, als man ihn im Fernse­
hen zum Weingesetz befragt hat, ob es sich 
hier um ein Husch-Pfusch-Gesetz handle, 
gemeint: Ich verwende das Wort "Husch­
Pfusch-Gesetz" nicht sehr gerne, aber es ist 
jedenfalls ein Gesetz, von dem ich mir vorstel­
len könnte, daß es, so wie es im Gesetzesblatt 
steht, nicht ohne weiteres respektiert werden 
kann. 

Meine Damen und Herren! Das ist die Pro­
blematik. Der Respekt vor einem Gesetz ver­
langt eine verantwortungsvolle Gesetzge­
bung. Und diese Verantwortung haben Sie 
bisher vernachlässigt! (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Sie wollen heute 
mit Ihrem Beharrungsbeschluß ein Gesetz 
beschließen, das in mehrfacher Hinsicht man­
gelhaft ist. Sie haben für die Bundeskelle­
reiinspektoren eine Regelung gefunden, die 
Sie zwar formalrechtlich vertreten können, 
die aber in ihrem Inhalt mit dem Geist des 
Föderalismus sicherlich nicht vereinbar ist. 
Sie wollen eine Regelung beschließen, die im 
wesentlichen eine schikanöse Handhabung 
gegenüber den unschuldig Betroffenen bedeu­
tet. 

Wir haben immer gefordert, daß die krimi­
nellen Täter bestraft werden sollen, aber 
nicht die unschuldige Gruppe - und das ist 
die größte Zahl der Weinbauern -, ~ie schik-

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)6 von 174

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 9303 

Dr. Neisser 

anös behandelt werden muß; das Gesetz läßt 
keine andere Möglichkeit. Ich vertraue nicht 
auf Ihre dauernd angekündigte praxisorien­
tierte und praxisgerechte Vollziehung. 

Es gibt so etwas wie eine Verantwortung 
des Gesetzgebers, die wir uns bei diesem Bei­
spiel wieder in Erinnerung rufen müssen. Ich 
sage das ganz bewußt, denn es häufen sich die 
Fälle. Es ist nicht nur dieses Gesetz. Wir 
haben heute noch einen anderen Tagesord­
nungspunkt, die Rechtsanwaltsordnung, wo 
im Justizausschuß auf die Anfrage unseres 
Justizsprechers, ob Änderungsvorschläge 
schon bekanntgegeben werden können, 
gesagt wurde, das gehe noch nicht, obzwar am 
nächsten Tag der Unterausschuß war. Im 
Unterausschuß sind Sie mit 72 Abänderungs­
anträgen gekommen. Das muß eine unruhige 
Nacht gewesen sein von Dienstag auf Mitt­
woch, bis Sie diese Anträge zusammenbekom­
men haben! 

Es gibt noch einen weiteren Fall, der mich 
nachdenklich stimmt: Der Wissenschaftsmini­
ster bringt eine Änderung der Zahnärzteaus­
bildung hier im Parlament ein, die bisher 
noch nicht im Ausschuß behandelt worden ist. 
Und gestern erfahren wir durch Vorsprache 
der Betroffenen, daß diese neue Regelung 
bereits seit 1. Oktober vollzogen wird. Meine 
Damen und Herren! Ich muß sagen, es ist ein 
Arm~tszeugnis für einen Rechtsstaat (Ruf bei 
der OVP: Ist das wahr?), wenn man Gesetze, 
die noch gar nicht beschlossen worden sind, 
bereits vollzieht. Das ist genau jene Gesin­
~~mg, die wir anprangern! (Beifall bei der 
OVP.) 

Unser heutiger Antrag, diesen Punkt von 
der Tagesordnung abzusetzen, ist ein Appell 
an Sie; ein Appell an Sie, daß Sie die notwen­
dige Sorgfalt und Verantwortung des Gesetz­
gebers wieder ins Auge fassen. Das Wort 
"Beharrungs beschluß" - das zeigt leider die 
parlamentarische Praxis - ist ja geradezu 
symbolhaft für Ihre Einstellung geworden: 
Beharren ist erstarren, ist versteinern. Es ist 
eine politische Prestigefrage. Jeder von Ihnen 
weiß, daß dieses Gesetz schlecht ist, daß es 
bald geändert werden muß, aber Sie werden 
aufstehen und dafür stimmen. 

Unser Absetzungsantrag ist ein Appell an 
die Vernunft des Gesetzgebers. Sie beschlie­
ßen heute ein Gesetz, über das wir ohnewei­
ters noch reden können, weil ein Großteil der 
Bestimmungen überhaupt erst am 1. Septem­
ber 1987 in Kraft treten soll. Sie haben also 
noch zwei Jahre Zeit, zu diskutieren, zu ver-

handeln und zu einer vernünftigen Lösung zu 
kommen. 

Meine Damen und Herren! Ich fordere Sie 
auf: Stimmen Sie diesem Absetzungsantrag 
von uns zu! Das wäre ein Zeichen, daß Sie 
nicht einverstanden sind mit jenem Vollzie­
hungsparlamentarismus, der darin besteht, 
daß die Regierungsfraktionen nur mehr das 
vollziehen, was ihnen von der Regierungs­
bank aus vorgegeben wird. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren Abgeordneten 
von der Sozialistischen Partei und von der 
Freiheitlichen Partei! Sie sitzen hier in die­
sem Haus nicht nur als Sozialisten, sondern 
auch als Volksvertreter und Parlamentarier, 
die persönlich die Verantwortung für eine ord­
nungsgemäße Legislative tragen. (Zwischen­
ruf bei der SPÖ.j Rufen Sie sich diese Verant­
wortung wieder in Erinnerung! (Lebhafter 
Beifall bei der ÖVP.) 9.13 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete DDr. 
Gmoser. Ich erteile es ihm. 

9.13 

Abgeordneter DDr. Gmoser (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Ich bin gar nicht gewohnt, von der 
ÖVP mit solchem Auf tritts applaus empfangen 
zu werden. (Heiterkeit bei der SPÖ.) Aber ich 
kann Ihnen das nachfühlen. (Beifall bei Abge­
ordneten der SPÖ. - Zwischenruf des Abg. 
Dr. Li c h a 1.) Der von mir wirklich hochge­
schätzte Kollege Dr. Neisser erinnerte mich 
mit seinen heutigen Ausführungen an ein 
Wort von Bert Brecht: "Denn die Verhält­
nisse, sie sind nicht so!" (Abg. Be r g man n: 
Weiß das der Pfeifer auch?) Er hat aus durch­
aus begreiflichen Gründen - ich verstehe sie 
- eine große Ablenkungsrede versucht. Aber 
wir müssen doch jetzt wieder zum eigentli­
chen Thema zurückkehren. 

Gestern hat die ÖVP versucht, die Tages­
ordnung zu ändern. Sie wollte die Absetzung 
der Rede des Bundesfinanzministers zum 
Budget 1986. (Abg. Ve t te r: Gehört auch 
nicht zum Thema!) Offensichtlich doch. Sie 
müssen schon mitdenken, Herr Kollege! (Hei­
terkeit bei der SPÖ.) Lassen Sie mich ausre­
den, sonst kommen wir nicht viel weiter. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 

Offensichtlich war dieser Versuch in Ihrer 
eigenen Partei nicht ganz von dem Erfolg 
begleitet, den Sie sich erwartet haben. Daher 
das Thema heute. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: 
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Das ist unter Ihrem Niveau!) Sie wiederholen, 
Kollege Kohlmaier, dieselbe Taktik, indem 
Sie sagen: Bitteschön, wir werden wieder 
einen Absetzungsantrag vorbringen. (Abg. 
Fa c h 1 e u t n er: Fragen Sie die Menschen 
draußen!) Ich gestehe Ihnen sehr gerne zu: Es 
ist selbstverständlich das gute Recht einer 
Oppositionspartei, immer wieder solche 
"Festspiele" zu inszenieren. Nur, was Sie 
auch überlegen sollten, ohne irgendwen in 
Ihre autonomen Entschlüsse einzubinden, ist, 
ob Sie wirklich allen guten Ratschlägen zum 
Trotz eine solche Taktik weiterverfolgen wol­
len. Sie haben doch besonders von Ihnen 
nahestehenden Medien in den letzten Wochen 
mehr als genug Diskussionsanstöße bekom­
men. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Ist das Wein­
gesetz gut oder schlecht?) 

Lieber Kollege Kohlmaier! Offensichtlich 
haben Sie, verwirrt von Kollegen Neisser, 
nicht ganz verstanden, was zur Diskussion 
steht. (Zwischenruf des Abg. Be r g man n.) 
Zur Diskussion steht Ihr Antrag auf Abset­
zung des Tagesordnungspunktes und nicht 
das Weingesetz. Zum Weingesetz werden 
Ihnen meine Kollegen die notwendige Ant­
wort gerne geben. Aber darum geht es in der 
jetzigen Geschäftsordnungsdebatte sicherlich 
nicht. (Zwischenruf des Abg. Dr. B 1 e n k.) 

Gestatten Sie mir, daß ich daher den Ver­
dacht ausspreche, daß es Ihnen selber mit die­
sem Antrag nicht ganz so ernst ist, wie Sie 
jetzt offensichtlich vortäuschen wollen. (Neu­
erlicher Zwischenruf des Abg. Dr. B 1 e n k.) 
Ja, Kollege Blenk, mit herzlicher Freude. Ich 
kann Ihnen nämlich zitieren, was Sie als 
erfahrener Parlamentarier ohne weiteres hät­
ten machen können. Da steht im § 73 der 
Geschäftsordnung: Der Nationalrat kann vor 
jeder Abstimmung über den Gesetzesvor­
schlag beschließen, die Verhandlung zu verta­
gen, die Vorlage an den Ausschuß rückzuver­
weisen oder einem anderen Ausschuß zuzu­
weisen oder zur Tagesordnung überzugehen. 
(Abg. Dr. B 1 e n k: Wir sind sehr enttäuscht 
von Ihnen!) Wenn Sie sich ernsthaft mit die­
ser Materie hätten auseinandersetzen wollen, 
dann hätten Sie nicht diese Methode anzu­
wenden brauchen, die den Verdacht aufkom­
men läßt, es gehe der Opposition überhaupt 
nicht um eine Behandlung des Weingesetzes, 
sondern offensichtlich nur darum, eine gün­
stige Fernsehzeit zu erwischen. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Das, Kollege Blenk, sollte einen Vorarlber­
ger zum Nachdenken bringen. (Abg. Dr. 
B 1 e n k: Sie spüren selbst, daß Sie weit unter 
Ihrem Niveau sprechen!) Kollege Blenk! Sie 

sollten an Vorarlberg denken und daran, ob 
die Leute dort wirklich ein offenes Herz für 
den Showcharakter solcher Beratungen 
haben. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeord­
neten der FPÖ. - Abg. Dr. G ra f i' Ob Sie 
sich noch in die Steiermark trauen können?) 
Kollege Graff, Sie sind ja der Paradefall 
dafür, wie negativ sich Showgeschäft auf die 
Betroffenen auswirken kann. 

Das wirklich ernsteste Problem, meine 
Damen und Herren, liegt doch ganz wo 
anders. Und da wende ich mich unmittelbar 
an den Bundesparteivorsitzenden Dr. Mock: 
In der Präsidialsitzung am Freitag, dem 
18. Oktober wurde, wie bei allen Präsidialab­
stimmungen, der einstimmige Beschluß über 
die Tagesordnung gefaßt. Es ist sicherlich 
erstmalig, daß nur wenige Tage nach dieser 
einstimmigen Beschlußfassung im Präsidium 
die Beschlüsse, die dort gefaßt wurden, von 
Ihrer Fraktion zur Diskussion gestellt wer­
den. 

Wenn Sie das nämlich wirklich ernsthaft 
zur Diskussion stellen wollten, dann wäre das 
mindeste gewesen, daß Sie, nachdem Sie 
gesehen haben, in Ihrer eigenen Fraktion 
kommen Sie nicht durch, die Einberufung 
einer neuerlichen Präsidialsitzung und eine 
Änderung der Tagesordnung verlangt hätten. 
(Abg. Dr. Mo c k: Das können wir gleich 
machen!) 

Aber so haben Sie eben nicht gehandelt, 
sondern offensichtlich haben einige wenige in 
Ihrer Fraktion bestimmt, daß die Tagesord­
nung, die das Präsidium einhellig festgelegt 
hat, hier zur Diskussion gestellt wird, und 
daher nun auf einmal dieser Änderungs­
wunsch. (Zwischenruf des Abg. Dr. K 0 h 1 -
mai er. Abg. Stei nb au er: Eine 
unglaubliche Argumentation!) 

Ich meine nicht, Kollege Kohlmaier, daß 
irgend jemand von Ihnen, der viel länger im 
Parlament sitzt als ich selbst, das gutheißen 
kann, daß er meint: Jawohl, wir desavouieren 
das Präsidium. Oder wollen Sie Ihren Bundes­
parteiobmann desavouieren? Das ist die 
Frage, die Sie sich stellen sollen. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 

Kollege Graff! Ich habe den bangen Ein­
druck, daß Sie maßgebend dabei am Werke 
waren, Ihre Partei ... (Abg. Dr. G r a f f: Sie 
überschätzen mich!) Nein, ich überschätze Sie 
nicht, aber ich unterschätze auch eine Unheil­
wirkung nicht. Es kann doch gar keine Frage 
sein, Kollege Dr. Neisser hat Bezug genom­
men auf die Beschlußfassung des Weingeset-
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zes, und es war damals schon klar, daß das 
Weingesetz für einen Teil Ihrer Fraktion 
überhaupt nicht der springende Punkt war -
wobei ich aus dem Gesichtspunkt einer eng 
gefaßten Interessenvertretung noch verstehe, 
daß man meint, man möchte wenigstens ein 
Steuergeschenk für gesetzeskonformes Ver­
halten durchbringen. Das ist eine Möglich­
keit, 

Was aber niemand mehr verstanden hat, 
und das, Kollege Graff, sollte Ihnen auch im 
Politparlament des ORF Stoff zum Nachden­
ken gegeben haben: Wie Sie versuchen, aus 
einem Gesetz politisches Kleingeld zu 
machen, und wie dann auf einmal nationaler 
Konsens in Frage gestellt wird, weil Ihnen 
offensichtlich politisches Wechselgeld, Wahl­
schlager 1987, wichtiger waren als die ernst­
hafte Behandlung des Weingesetzes. (Beifall 
bei SPÖ und FPÖ.) Das nimmt Ihnen einfach 
niemand ab. 

Meine Damen und Herren! Ich komme 
schon zum Schluß, die zehn Minuten sind 
bald um. (Zwischenruf des Abg. Dr. 
Sc h w i m m e r.) 

Kollege Schwimmer. ich weiß, das das alles 
für Sie ein bißchen schwer zu begreifen ist, 
das sehe ich ein. Aber was Sie vielleicht doch 
einmal lernen sollten, wenn Sie Ihre Matura­
kenntnisse wieder auffrischen, ist, daß schon 
im alten Rom das Prinzip galt: Principiis 
obsta! (Zwischenruf des Abg. H i e t 1. - Abg. 
Dr. Sc h w im m e r: Herr Oberlehrer, die 
Stunde ist aus!) Ja, Kollege Hietl, auch für Sie 
gilt das: Wehret den Anfängen! Wenn Sie ver­
sucht sind, hier einfach ein Showgeschäft auf­
zuziehen, dann tun Sie der Demokratie 
sicherlich nichts Gutes. (Neuerliche Zwi­
schenrufe bei der ÖVP.) 

Herr Kollege! Wenn Sie über das Weinge­
setz debattieren wollen, dann haben Sie unter 
Punkt 2 genügend Gelegenheit dazu. Es war 
Dr. Mock, der zunächst ja verlangt hat ... 
(Abg. Dr. Mo c k: Absetzen!) Nein, in der Prä­
sidiale haben Sie, Herr Bundesparteiobmann, 
gemeint, wir sollen das Weingesetz als Punkt 
1 behandeln, also noch vor dem Frauenbe­
richt. (Abg. Dr. G r a f f: Klar! Sonst kann man 
es ja nicht absetzen, wenn es nicht auf der 
Tagesordnung ist! Haben Sie das immer noch 
nicht verstanden?) Nein, es war nicht von 
Absetzen die Rede, sondern vom Punkt 1. Es 
ist dann aufgrund Ihrer Intervention, nach­
dem das danebengegangen ist, zumindest 
eine Vorreihung von Punkt 4 auf Punkt 2 der 
Tagesordnung erfolgt. 

Aber man sieht, wie gespalten Ihre Position 
ist. Sie haben doch wahrscheinlich auch heute 
vor Ihren Klubeingängen dieses Flugblatt von 
ÖVP-Jungbauern erhalten. Kollege Graff ist 
ganz fasziniert, das zu sehen. "Stimmen Sie 
gegen das neue Weingesetz!" hieß die Auffor­
derung. Sie wollen aber gar nicht, daß abge­
stimmt wird, sondern Sie wollen die Abset­
zung von der Tagesordnung. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ. - Ironische Heiterkeit bei der 
ÖVP.) Da scheinen Sie in Ihren eigenen Rei­
hen nicht so gut zu sein. 

Meine Damen und Herren! Wir haben keine 
Diskussion zu scheuen, daher werden wir 
einer Absetzung nicht zustimmen. Es spricht 
nur für die Schwachheit Ihrer Argumente, 
daß Ihr einziger Ausweg ist: Wir diskutieren 
nicht darüber. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 9.23 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Grabher-Meyer. Ich erteile es ihm. (Abg. Dr. 
Sc h w im m er: Das war Applaus für Pein­
lichkeiten! Aber der Herr Grabher-Meyer 
wü'd Sie noch überbieten!) 

9.23 

Abgeordneter Grabher-Meyer (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses! Die Österreichische Volkspar­
tei ist nicht nur, was die Lautstärke und die 
Zwischenrufe betrifft, mit denen sich der 
Herr Abgeordnete Schwimmer wieder in den 
Vordergrund spielen wollte, offensichtlich auf 
den schlechten Geschmack gekommen, wenn 
man die Geschäftsordnungsdebatten vom 
gestrigen Tag und von heute betrachtet. 

Gestern wollten Sie die Budgetrede des 
Finanzministers von der Tagesordnung abset­
zen (Abg. S tau d i n ger: Ohne Grund oder 
mit Grund?) - der Kopf des Parlaments sind 
die Abgeordneten, meine Damen und Herren, 
und niemand anderer, nehmen Sie das zur 
Kenntnis! -, heute fällt Ihnen ein, die 
Behandlung des Weingesetzes zu verschie­
ben, womöglich - wenn es nach Ihnen ginge 
- auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. (Abg. Dr. 
G ra f f: Das wäre gar nicht so schlecht bei 
dem Gesetz!) 

Das einzige, was Sie mit dieser Diskussion 
erreichen werden, ist eine Verschiebung ... 
(Abg. Fa c h 1 eu t ne r: Wollen Sie dieses 
Gesetz?) Ich sage Ihnen dann am Schluß der 
Debatte über dieses Weingesetz, was wir wol­
len, Herr Kollege. Jetzt debattieren wir über 
den Absetzungsantrag, falls Sie es noch nicht 
wissen. Das einzige, was Sie damit erreichen 
werden, ist die Verschiebung des Frauenbe-
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richtes um eine Stunde. Die Frau Kollegin 
Hubinek, die ja jetzt nicht hier ist, weil sie 
offensichtlich mit Ihrer Vorgangsweise nicht 
einverstanden ist, läßt allein durch ihre Abwe­
senheit bei dieser Debatte erkennen, wie sie 
Ihr Vorgehen wertet. (Zwischenrufe bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren von der Österrei­
chischen Volkspartei! Sie werden doch nicht 
im Ernst annehmen, daß sich die sozial-libe­
rale Koalition durch die ÖVP-Winkelzüge von 
der als richtig erkannten Linie abbringen 
läßt! (Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) Der 
ÖVP sind zum Weingesetz bisher nur Winkel­
züge eingefallen, Herr Kollege Blenk. Aber 
das paßt genau zu Ihrer Person, falls Sie es 
wissen wollen. 

Der erste, der von einem neuen Weingesetz 
sprach, war Herr Präsident Graf, und zwar 
eine Woche nachdem wir die Novelle im Som­
mer beschlossen haben. Beim großen 
Gespräch im Bundeskanzleramt waren sich 
alle drei Parteien darin einig, ein neues Wein­
gesetz zu schaffen. (Abgeordneter S te i n -
bau er begleitet Frau Abgeordnete Dr. 
Marga Hub in e k zu ihrem Platz.) Danke­
schön, Frau Hubinek, daß Sie sich vom Herrn 
Steinbauer zwangsweise vorführen lassen. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ. - Heiterkeit bei 
der ÖVP.) Das hat von uns noch keiner 
geschafft, Frau Kollegin Hubinek. Das hat 
noch keiner geschafft! Aber der Einfluß des 
Herrn Steinbauer reicht anscheinend weiter 
als bis Amerika, er reicht sogar bis Öster­
reich. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Die ÖVP hat beim Gespräch im Bundes­
kanzleramt genauso wie die beiden anderen 
Parteien ein neues Weingesetz verlangt. (Abg. 
Dr. G ra f f: Ein gutes, kein schlechtes!) Die 
ÖVP hat dabei nichts anderes getan, als 
steuerliche Vorteile für die weinskandalge­
schädigten Bauern und für den Weinwirt­
schaftsfonds miteinander verknüpft. (Abg. Dr. 
Sc h w im me r: Die FPÖ nicht? Sie sind eine 
Schande für das Parlament! -'- Abg. Fa ch-
1 e u t n er: Das ist der größte Blödsinn! Das 
stimmt gar nicht! Lügner!) Die ÖVP war mit 
der Abhaltung einer Sonder sitzung am 
29. August einverstanden, wohl unter dem 
Eindruck der schwarzen Listen. Sie war 
damit einverstanden, daß auf den· Fristenlauf 
verzichtet wird und daß der Landwirtschafts­
ausschuß zwischen zwei Plenarsitzungen am 
29. August stattfinden kann. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. G r a f f.) Das war die konstruktive 
Art der ÖVP, die konstruktive Phase der ÖVP. 
Aber von nun an ging es rapid bergab. 

Die ÖVP betrieb ein doppeltes Spiel. Einer­
seits gab sie sich bis zum 29. August verhand­
lungsbereit, andererseits versuchte sie die 
Weinbauern primär vor die Karren der gro­
ßen Händler und Exporteure zu spannen. 

Am 29. August fiel der ÖVP die Maske her­
unter. Vor versammelten Auslandsjournali­
sten zogen die ÖVP-Vertreter eine Show im 
Plenum ab, die Österreich wirklich nicht zur 
Ehre gereichte. Die ÖVP stimmte gegen das 
neue Weingesetz, worauf es von der Regie­
rungskoalition allein beschlossen werden 
mußte. Daraufhin begann eine Kampagne der 
Desinformation durch die ÖVP und durch den 
Bauernbund. Vor Winzern in allen weinbau­
treibenden Bundesländern wurde dieses neue 
Weingesetz verteufelt. Es wurden Behauptun­
gen aufgestellt, die einfach falsch waren. Aber 
offiziell gab sich die ÖVP verhandlungsbereit 
und sprach vom nationalen Konsens. 

Die Verhandlungsbereitschaft der ÖVP 
zeigte sich besonders deutlich, als der 
Bauernbund vor dem Gespräch Sinowatz -
Mock eine Demonstration auf dem Ballhaus­
platz veranstaltete. Das war ein echter 
Beweis dafür, wie "ernst" es der ÖVP mit dem 
nationalen Konsens war. 

Im Bundesrat erhob die ÖVP mit ihrer 
Mehrheit natürlich Einspruch gegen das neue 
Weingesetz. Die Begründung zum Einspruch 
liest sich wie ein Pamphlet. So achtet die ÖVP 
den Parlamentarismus: ein Pamphlet als offi­
zielles Dokument! Aber damit nicht genug, 
meine Damen und Herren. (Abg. Dr. G ra f f: 
Ein Pamphlet zum Kaffee! - Abg. Dr. 
BI e n k: So etwas im Parlament! Das ist ja 
schrecklich!) Es mußten auch noch zwei Ent­
schließungsanträge und eine dringliche 
Anfrage im Bundesrat gestellt werden. Die 
ÖVP hat offensichtlich nicht viel zu tun, wenn 
sie sich so ein Beschäftigungsprogramm ver­
ordnet. Auch im Landwirtschaftsausschuß 
vorige Woche wurde die ÖVP nicht müde, das 
alte Stroh noch einmal zu dreschen. (Abg. Dr. 
Graff: Wenn Sie weiterredeI), werden wir 
wirklich müde!} 

Mein Kollege Alois Huber hat Ihnen klar 
und deutlich gesagt, warum wir Freiheitli­
chen uns nicht davon abhalten lassen werden, 
einen Beharrungsbeschluß zum Weingesetz 
zu fassen. (Abg. Dr. G r a f f: Es hält euch nie­
mand ab!) Er hat Ihnen vier Gründe genannt: 

Erstens müssen wir mit dem strengen 
Weingesetz das Vertrauen der Konsumenten 
im In- und Ausland wiedergewinnen. (Abg. 
Dr. G r a f f: Sie sind eine vertrauensbildende 
Figur!) 
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Zweitens müssen wir mit dem strengen 
Weingesetz die Kunstweinproduktion aus­
schalten und den Schwarzverkauf eindäm­
men. 

Drittens müssen wir mit dem strengen 
Weingesetz der Bezeichnungswahrheit, dem 
Qualitätsanspruch und der Mengenkontrolle 
zum Durchbruch verhelfen. (Abg. Dr. G r a f f: 
Leider gibt es im Parlament keinen Qualitäts­
anspruch!) 

Viertens müssen wir mit Hilfe des strengen 
Weingesetzes den Schwindel teuer machen 
und zusätzliche Haftstrafen für Schwindler 
und Pantscher einbauen. 

Die ÖVP hat uns vor wenigen Tagen noch 
einen fünften Grund geliefert, unsere Linie 
beizubehalten und einen Beharrungsbeschluß 
zu fassen. Wenn ein wichtiges ÖVP-Mitglied 
und ein führender Funktionär des ach so 
tüchtigen Weinwirtschaftsfonds, nämlich 
Herr Mauß (Abg. Dr. G rad e n e g ger: Der 
Mauß ist für die Katz!) - der im übrigen mei­
ner Meinung nach für die Katz ist; im Wein­
wirtschaftsfonds bleiben wichtige Fernschrei­
ben aus den Vereinigten Staaten liegen und 
werden nicht weitergeleitet -, wenn dieser 
wichtigte ÖVP-Funktionär nichts Besseres zu 
tun hat, als das österreichische Weingesetz 
und den österreichischen Wein und damit das 
Ansehen Österreichs im Ausland schlechtzu­
machen, dann ist einfach sonnenklar, daß die 
Regierungskoalition einen Beharrungsbe­
schluß fassen wird, um den guten Ruf des 
österreichischen Weines wiederherzustellen. 
(Zwischenruf des Abgeordneten Dr. B 1 e n k.) 
Wir werden diesen Beharrungsbeschluß fas­
sen, meine Damen und Herren von der Öster­
reichischen Volkspartei! Und deshalb lehnen 
wir Ihren Antrag (Abg. Dr. B 1 e n k: Mich 
wundert nichts mehr!), diesen Tagesord­
nungspunkt abzusetzen, deutlich ab. (Beifall 
bei FPÖ und SPÖ. - Zwischenrufe.) 9.31 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Bergmann. Ich erteile es ihm. 

9.31 

Abgeordneter Bergmann (ÖVP): Meine 
Damen und Herren! Eingangs darf ich fest­
stellen, daß der Auf tritts applaus für den 
Abgeordneten Gmoser zu Unrecht erfolgt ist 
und daß zu Recht kein Applaus beim Abgeord­
neten Grabher-Meyer erfolgt ist. (Beifall bei 
der ÖVP. - Ruf bei der SPÖ: Sehr originell! 
- Weitere Zwischenrufe.) 

Ich darf zu dem Versuch des Abgeordneten 
Gmoser, hier die parlamentarische Praxis ein 
bißehen in Frage zu stellen, nur den Hinweis 
machen: Im Wiener Gemeinderat wurde auf 
Ersuchen der SPÖ kurzfristig die Sitzung des 
Landtages von Freitag auf Donnerstag - im 
Einvernehmen mit der Opposition - verlegt, 
weil die SPÖ gebeten hat, auf ihren Parteirat 
Rücksicht zu nehmen. Dafür haben Sie sich 
eingesetzt: Parlamentarismus verschieben, 
Aktionen zugunsten der Partei. (Abg. Dr. 
Sc h ra n z: Beim ÖVP-Parteitag ist das schon 
oft geschehen!) Als wir Sie gestern gebeten 
haben, für Ihren Bundeskanzler die Budget­
rede zu verschieben, haben Sie abgelehnt, 
und wenn wir Sie heute bitten, ein Gesetz, das 
schlecht ist, nicht zu beschließen, sondern 
einen neuen Anfang zu setzen, dann stellen 
Sie sich hierher und beweisen uns nicht, daß 
das Gesetz gut ist, sondern lehnen einfach ab. 
(Abg. Fis te r: Wir nehmen ja nur Ihren Bun­
desparteiobmann gegen Sie in Schutz!) 

Herr Abgeordneter Gmoser hat im übrigen 
das Flugblatt, das vor der Tür verteilt worden 
ist, entweder nicht gelesen oder bewußt falsch 
zitiert, denn das, was die Jungbauern hier for­
dern, heißt: "Wir fordern Aussetzung des 
Gesetzesbeschlusses." "Aussetzen"! Sie rich­
ten nicht an Sie die Forderung (Abg. Dr. 
G raff: Nicht "aussitzen"! "Aussetzen"!), dem 
nicht zuzustimmen. "Aussetzen" - weil die­
ses Gesetz nicht exekutierbar ist! (Beifall bei 
der ÖVP. - Zwischenruf des Abg. Dr. 
Sc h w im m er.) 

Zwei Sätze zur Rede des Abgeordneten 
Grabher-Meyer. Die FPÖ - und das war 
symptomatisch - war im Ausschuß vertreten 
... (Abg. lng. Hob 1, ein Flugblatt zeigend: 
"Stimmen Sie gegen das Weingesetz!" - Wei­
tere Zwischenrufe.) Es gibt zwei Flugblätter, 
ich bitte um Verzeihung. (Heiterkeit und Zwi­
schenrufe bei SPÖ und FPÖ.) Es gibt zwei 
Flugblätter. Okay, zu Ihrer Freude, es gibt 
zwei Flugblätter, Gmoser hat recht und ich 
habe recht. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. lng. 
Hob 1: Aber der Gmoser hat richtig zitiert!) 

Meine Damen und Herren! Es geht um den 
Inhalt dieses Gesetzes und nicht ... (Abg. Dr. 
Sc h r a n z: Geben Sie zu, daß er nicht falsch 
zitiert hat! - Zwischenruf des Abgeordneten 
Dr. Gm 0 s e r. - Weitere Zwischenrufe.) Das 
habe ich ja gerade gesagt. 

Meine Damen und Herren! Es geht darum, 
ob das Gesetz gut ist oder nicht, und nicht um 
einen Firlefanz, und es geht sicher nicht um 
die Lustbarkeit, die Sie jetzt hier versuchen. 
(Beifall bei der ÖVP.) 
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Daß das eine ernste Sache ist, geht aus 
mehreren Dingen hervor. Mein Kollege Neis­
ser hat Ihnen in einer hervorragenden Rede 
nachgewiesen, daß das ein schlechtes Gesetz 
ist. (Abg. G r ab her - Me ye r: Haha!) Ihre 
Abgeordneten, die dafür zuständig sind, bei­
spielsweise Herr Pfeifer oder Herr Peck, 
haben hier nicht das Wort ergriffen. (Abg. 
EI m eck er: Die kommen schon noch! -
Zwischenruf des Abgeordneten Dr. Li c h a 1.) 

Die FPÖ hat einen Mann in den Ausschuß 
geschickt, der aus Kärnten kommt und offen­
sichtlich in diesem Bundesland den Weinbau 
hautnah erlernt hat. Er hat im Ausschuß eine 
vorbereitete Rede verlesen. 

Zum Darüberstreuen zitiere ich Ihnen -
damit Sie doch auch ein paar Lustbarkeiten 
haben - das, was der Parteiobmann der FPÖ, 
Steger, auf die Frage gesagt hat, ob er als 
Abgeordneter den Beharrungsbeschluß fas­
sen wird und ob er das Weingesetz für gut 
hält. Er hat gesagt: Ich bin davon überzeugt, 
daß es ein ganz gutes Gesetz ist, ich habe es 
schließlich in Tokio sogar in japanischer 
Übersetzung vorlegen können. (Heiterkeit bei 
der ÖVP.) Also nur weil es ins Japanische 
übersetzbar ist, ist es ein gutes Gesetz! (Zwi­
schenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Beide Vorredner 
sind auf das Gesetz nicht eingegangen, sie 
sind nicht darauf eingegangen, ob es ein gutes 
oder ein schlechtes Gesetz ist. Abgeordneter 
Peck - Heinrich Neisser hat das schon zitiert 
- hat im Radio Burgenland nach einem 
Besuch beim Landwirtschaftsminister , dem 
er offensichtlich erklären wollte, daß es sich 
bei diesem Weingesetz um ein schlechtes 
Gesetz handelt, wörtlich gesagt: Ich kann mir 
vorstellen, daß nach dem Beharrungsbe­
schluß, wenn es unbedingt sein muß, auch 
eine Novellierung ins Auge gefaßt wird. Aber 
zuerst wird man aufgrund der möglichen Ver­
ordnungen die ganze Gesetzgebung sehr ver­
einfachen und praxisnah vollziehen. (Der 
Prä si den t übernimmt den Vorsitz.) 

Das ist gen au das, was wir gesagt haben: 
sehr vereinfachen, praxisnah vollziehen. Die­
ses Weingesetz ist kompliziert, bürokratisch, 
schikanös und praxisfern. Das, was die Abge­
ordneten Pfeifer und Peck öffentlich erklären, 
hat uns Hoffnung gegeben, daß bis tief in die 
Reihe der SPÖ hinein mittlerweile klar ist, 
daß dieses Weingesetz ein schlechtes Gesetz 
ist und daß man ein schlechtes Gesetz nicht 
beschließen, sondern, wenn es leicht geht, von 
der Tagesordnung absetzen soll, um den Weg 
für neue Verhandlungen, für einen neuen 

Anfang, freizumachen. Denn am Beginn der 
Beratungen um das Weingesetz stand die 
feste Absicht aller Gruppen, ein gutes Gesetz 
zu machen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich habe mich mit einem bekannten Staats­
anwalt über die Frage unterhalten: Ist die 
Formel "Gesetz aus einem Guß" oder "streng­
stes Weingesetz" richtig oder nicht? Wenn Sie 

. sich und Ihren Juristen die Frage stellen: Ist 
nach dem alten Weingesetz, nach dem noch in 
Kraft befindlichen Weingesetz, die Verfäl­
schung des Weines mit Glykol erlaubt oder 
strafbar?, dann lautet die Antwort: Sie ist 
nicht erlaubt, sondern sie ist strafbar. Wenn 
Sie fragen: Ist nach dem neuen Gesetz - das 
Sie offensichtlich heute beschließen wollen -
die Verfälschung des Weines mit Glykol straf­
bar?, dann lautet die Antwort: Nein. Und der 
Herr Minister weiß, daß er in seinen Schubla­
den genügend Gutachten liegen hat, die besa­
gen, daß dieses Husch-Pfusch-Gesetz minde­
stens für einen Zeitraum von zwei Jahren das 
Verpantschen des Weines mit Glykol ermög­
licht. Der Minister weiß es, der Abgeordnete 
Peck weiß es, der Abgeordnete Pfeifer weiß 
es: Dieses Gesetz enthält offensichtlich eine 
Panne, aber man läßt keine Chance zu, diese 
Panne zu reparieren. 

Wenn Sie die Frage stellen: Ist die Gefähr­
dung der Gesundheit durch verpantschten 
Wein nach dem künftigen Gesetz strafbar?, 
dann lautet die Antwort auch wieder: Nein. 
Nach dem bisherigen Gesetz ist sie strafbar. 
Und wer immer behauptet hat, daß das neue 
Weingesetz ein strenges Weingesetz ist, hat 
uns allen etwas Falsches erzählt. Das neue 
Weingesetz ist ein milderes Gesetz als das bis­
herige (Abg. Helga Wie s e r: Aber ein 
schikanöses!): Die Geldstrafen sind niedriger, 
und auch die Freiheitsstrafen, die bisher 
extrem hoch waren, sind zumindest nach 
Ansicht namhafter, der Partei des Ministers 
nahestender Experten und Juristen milder als 
bisher. (Abg. Helga Wie s e r: Schikanöser ist 
dieses Gesetz!) Der Weinpantscher geht in 
Hinkunft nach diesem neuen Gesetz - der 
Herr Abgeordnete Pfeifer weiß das -, wenn 
er dem Wein Glykol beimengt, ein geringeres 
Risiko ein, bestraft zu werden, als nach dem 
derzeitigen Gesetz. (Abg. Dr. G r a f f: Das ist 
ein Geniestreich!) 

Das haben Sie nicht gewollt! Aber es ist 
Ihnen passiert, und es steht so in diesem 
Gesetz drinnen. Und wenn die Juristen, die 
das extrem auslegen, recht haben, dann 
bedeutet das, daß diejenigen, die erwischt 
worden sind, nach dem neuen Gesetz mit mil­
deren Strafen zu rechnen haben, als sie hät-
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ten rechnen müssen, wenn das jetzt beste­
hende Gesetz in Kraft bliebe. 

Das ist doch ein Unsinn! Da kann man sich 
doch nicht herstellen und darüber reden, was 
in einer Präsidiale ausgemacht worden ist 
und ob es gescheit ist, ein Gesetz abzusetzen, 
oder nicht. Niemand von Ihnen hat bisher den 
Nachweis geführt, daß die Bezeichnung "aus 
einem Guß" zu Recht besteht. Niemand kann 
den Nachweis mehr führen, daß es sich um 
ein strengeres Gesetz handelt. Sie wissen das. 
Ihre namhaften Repräsentanten teilen das 
der Öffentlichkeit mit. Sie sagen aber gleich­
zeitig: Wir werden heute nicht zustimmen. 

Ich sage Ihnen daher, so wie mein Freund 
Schüssel Ihnen das gestern gesagt hat: Wir 
können Sie am Niederstimmen nicht hindern. 
Aber haben Sie wenigstens ein schlechtes 
Gewissen! Vielleicht ist das der Anfang für 
ein neues, ein gutes Weingesetz! (Beifall bei 
der ÖVP.) 9.41 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Abgeordneten 
Dr. Neisser, den Punkt 2 der Tagesordnung 
von dieser abzusetzen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist nicht die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit. Der Antrag ist somit 
abgelehnt. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bundesministerium für Auswärtige Angele­
genheiten 

Präsident: 1. Anfrage: Abgeordneter Dr. 
Jankowitsch (SPÖ) an den Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten. 

631/M 
Welche Bedeutung kommt dem KSZE-Prozeß in den 

Ost-West-Beziehungen zu? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten Mag. Gratz: Sehr geehrter Herr Abge­
ordneter! Der KSZE-Prozeß, wie er in der 
Schlußakte von Helsinki konzipiert ist, stellt 

meines Erachtens eine dynamische Ergän­
zung und letztlich auch eine Alternative zum 
statischen Gleichgewicht dar, wie es im mili­
tärisch strategischen Bereich durch die 
gegenseitige absolute Zerstörungsfähigkeit 
der beiden Supermächte vorgegeben ist. 

Neben beziehungsweise anstelle des Gleich­
gewichtes des Schreckens tritt die Möglich­
keit dynamischen Gestaltens durch die 
Zusammenarbeit. Strategisches Gleichge­
wicht und Zusammenarbeit schließen einan­
der nicht aus. Unseres Erachtens ergänzen 
sie einander vielmehr und bedingen einander. 

Diese österreichische Haltung zum KSZE­
Prozeß geht von der Interdependenz zwischen 
dem militärisch-strategisch geprägten Ost­
West-Verhältnis einerseits und dem KSZE­
Prozeß als institutionellem Rahmen der mul­
tilateralen Zusammenarbeit andererseits aus. 
Dabei glaube ich nicht nur, daß sich das jewei­
lige Hoch und Tief in den Beziehungen zwi­
schen den Supermächten unmittelbar positiv 
oder negativ auf den Entspannungsprozeß 
auswirken, sondern auch umgekehrt, daß das 
Ost-West-Klima nicht als gegebene Größe 
akzeptiert werden darf, sondern gerade durch 
Zusammenarbeit und Weiterentwicklung des 
KSZE-Prozesses in positivem Sinn gestaltet 
werden kann. 

Der Umstand, daß in den letzten Jahren 
trotz Spannungen zwischen den beiden 
Supermächten die Ergebnisse der Entspan­
nung und des KSZE-Prozesses in Europa 
weitgehend erhalten blieben, wirkte stabili­
sierend auf das Ost-West-Verhältnis und 
beschleunigte die Rückkehr zum Dialog zwi­
schen den beiden Supermächten. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Jankowitsch: Herr Bun­
desminister! Sie haben mit großer Berechti­
gung darauf verwiesen, daß der KSZE-Prozeß 
ein dynamischer Prozeß ist. Er ist kein Prozeß 
der Festschreibung, des Status quo, ich 
glaube, er sollte vor allem ein Prozeß der Fort­
schreibung sein, ein Prozeß ständiger Erneu­
erung, kein rein europäisches l'art pour l'art. 

Nur in Parenthese sei bemerkt, daß es 
erfreulich ist, daß an diesem Prozeß nicht nur 
Regierungen teilnehmen - ich meine vor 
allem, Regierungen in einem bestimmten Teil 
der Welt -, sondern auch unabhängige 
Kräfte, wie zum Beispiel die Helsinki Watch­
Committees, die unlängst in Budapest eine 
Veranstaltung gehabt haben. 
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Meine Frage, Herr Bundesminister, lautet: 
Können Sie sich vorstellen, diesen dynami­
schen Prozeß durch neue Elemente anzurei­
chern, Elemente aus dem Regierungsbereich 
oder aus dem Nichtregierungsbereich, und 
dem Prozeß damit neue Impulse zu geben? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Der Prozeß nach den 
Schlußakten von Helsinki ist in drei große 
Bereiche geteilt. Da ist erstens der Bereich 
der Sicherheit, da ist zweitens der Bereich der 
Zusammenarbeit und da ist drittens der 
Bereich der humanitären Fragen, also Men­
schenrechte und menschliche Beziehungen. 

Ich bin der Meinung, daß in all diesen 
Bereichen neue Impulse notwendig sind. Es 
waren manche Zwischenkonferenzen seit 
Madrid nicht sehr erfolgreich. Ich beurteile 
sie nicht so absolut negativ, wie dies von man­
cher Seite geschieht, aber ich glaube, daß es 
unsere Aufgabe sein wird, für das nächste 
Jahr für die Wiener Konferenz tatsächlich Ini­
tiativen vorzubereiten, wie das derzeit in 
Beratungen zwischen den neutralen und nicht 
paktgebundenen Staaten geschieht. 

Das betrifft alle Bereiche; ich möchte das 
deutlich sagen. Wir sind auch der Meinung, 
daß Fortschritte nur in einem Bereich und 
unter Verzicht auf die anderen Bereiche nicht 
möglich sind. 

Ich möchte nur darauf hinweisen, ohne ins 
Detail gehen zu können, daß etwa in Stock­
holm bei dem Mandat für diese Konferenz ein 
neues Element dazugekommen ist, nämlich 
nicht nur das Element der Sicherheit der 
Abrüstung, sondern das Element der ver­
trauensbildenden Maßnahmen und das Ele­
ment der Verifikation, das heißt der Kontrolle 
dieser vertrauensbildenden Maßnahmen. Es 
wird hier ebenso Initiativen geben von seiten 
der Neutralen und Blockfreien auf dem gro­
ßen Sektor des Korbes 2 - Zusammenarbeit, 
weil wir sicher sind, daß es gerade auf dem 
Gebiet der Zusammenarbeit von Staaten neue 
Möglichkeiten, um etwa nur den Umwelt­
schutzbereich zu nennen, gibt, die sich gera­
dezu aufdrängen. In dem Bereich, wo weder 
Wasser noch Wind im Hinblick auf Wasser­
und Luftverschmutzung Rücksicht auf politi­
sche Grenzen nimmt, drängt sich die Zusam­
menarbeit von Staaten auch verschiedener 
Gesellschaftsordnungen geradezu auf. 

Ich glaube also, daß Österreich als der 
Staat, in dem die nächste Konferenz stattfin-

det, natürlich eine besondere Verantwortung 
für Initiativen hat. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Jankowitsch: Herr Bun­
desminister! Wie Sie ja soeben sagten, wird 
unserem Land eine besondere Verantwortung 
für das Gelingen dieser Wiener Konferenz 
auferlegt. Ich darf Sie fragen: Wieweit sind im 
Augenblick die organisatorischen und sonsti­
gen Vorbereitungen für diese Konferenz 
gediehen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Die organisa­
torischen Vorbereitungen sind in vollem 
Gange. Dadurch, daß Wien ja schon Gastge­
ber und Veranstaltungsort für sehr große 
Konferenzen war, wie etwa für die Diploma­
tenkonferenz vor vielen Jahren oder für die 
Konferenz über Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Wissenschaft, ist das zwar noch 
keine Routinesache geworden, aber die Mitar­
beiter des Bundesministeriums für Auswär­
tige Angelegenheiten besitzen genügend 
Erfahrungen für die Vorbereitung. 

Es wird ab nächstem Jahr das Konferenzse­
kretariat installiert werden, wie das auch bei 
den früheren Konferenzen der Fall war, 
wobei ich glaube, daß es für den Nationalrat 
interessant ist, hier noch einmal festzustellen, 
daß bei den KSZE-Konferenzen nicht der Ver­
anstaltungsstaat allein die Kosten zu tragen 
hat. Die Kosten, einschließlich jener des 
Sekretariats, werden auf alle Teilnehmerstaa­
ten aufgeteilt und von diesen auch beglichen, 
sodaß die Ausgaben seitens der Republik 
Österreich sozusagen nur eine Vorschußlei­
stung sind und dann von den Teilnehmerstaa­
ten zurückbezahlt werden. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Höchtl. 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Bun­
desminister! Sie haben in Ihrer Anfragebeant­
wortung auf den ganz wichtigen Korb 3, also 
auf die menschenrechtlichen, die humanitä­
ren Beziehungen, hingewiesen. Hier stimmen 
wir alle überein, daß das ein enorm wichtiger 
Korb ist, insbesondere für ein Land wie Öster­
reich, das den Menschenrechten stets eine 
sehr hohe Bedeutung beigemessen hat. Das 
Problem im Korb 3 ist ja nur, daß sich alle 35 
Unterzeichnerstaaten eindeutig mit ihrer 
Unterschrift dazu bekannt haben, aper etliche 
Staaten, wie zum Beispiel die Tschechoslowa­
kei, die UdSSR, Rumänien und so weiter, 
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immer wieder beweisen, daß das, was mit 
ihrer eigenen Unterschrift als Verpflichtung 
übernommen wurde, leider in der Realität 
nicht eingehalten wird. Sprich: Tagtäglich 
werden Menschenrechtsverletzungen in Hülle 
und Fülle begangen. 

Ich stimme für den dynamischen Prozeß. 
Nur: Wichtig ist einmal, daß das, was an Ver­
pflichtungen übernommen worden ist, auch 
eingehalten wird. 

Ich frage Sie nun, was Sie als Außenmini­
ster gegenüber jenen Staaten, die das nicht 
einhalten, unternehmen werden, damit end­
lich einmal die Verpflichtungen, die im Korb 3 
übernommen worden sind, auch von allen 
Staaten, insbesondere auch von jenen des 
Ostblocks, wirklich eingehalten werden. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Erstens habe ich - sinn­
gemäß - bei der Jubiläumsveranstaltung in 
Helsinki das gesagt, was Sie hier gesagt 
haben, nämlich daß es auf die Einhaltung der 
Bestimmungen ankommt und nicht etwa dar­
auf, im Menschenrechtsbereich neue Rechte 
in ein Schlußdokument hineinzuschreiben. 
Denn es geht nicht um Deklarationen, son­
dern um Implementierung. Ich habe das als 
Haltung Österreichs eindeutig dargelegt. 

Ich möchte zweitens sagen, was dennoch in 
diesem Bereich der große Fortschritt seit Hel­
sinki ist. Ich bin wirklich nicht euphorisch, 
was die Verwirklichung der Menschenrechte 
anlangt, aber man muß folgendes sehen: Die 
Schlußakte von Helsinki sind kein Staatsver­
trag, der irgendwelche Verpflichtungen aufer­
legt, aber sie bilden - und das ist schon 
etwas sehr Wichtiges - in Wirklichkeit den 
ersten Versuch von 35 Staaten, ich möchte 
sagen, internationale und nationale Verhal­
tensnormen, wenn Sie so wollen, aufzustellen 
und sich durch Unterschrift zu verpflichten, 
diese Normen im Verhalten nach außen und 
im Verhalten innerhalb ihrer Staaten einzu­
halten. 

Das bedeutet - das hat zum Beispiel auch 
die Konferenz in Ottawa gezeigt, obwohl es 
dort mehr um eine Konfrontation als um 
inhaltliche Fortschritte gegangen ist -, daß 
seit Helsinki das Argument, das Sprechen 
über Menschenrechte in anderen Staaten 
würde in deren Souveränität eingreifen, vom 
Tisch ist, weil Menschenrechte und auch zwi­
schenmenschliche Beziehungen durch Unter­
schrift bestätigt wurden. 

Jetzt wissen wir - und deswegen spreche 
ich vom "dynamischen Prozeß" -, daß wir in 
allen Bereichen weiterkommen müssen. Jetzt 
wissen wir auch, daß natürlich der Menschen­
rechtsbereich jener Komplex ist, in dem sich 
am deutlichsten die verschiedene ideologische 
Einstellung der einzelnen Staaten - je nach 
ihrem System - zur Organisierung der 
Gesellschaft, zu den Rechten des Einzelmen­
schen und zu den Rechten der Gemeinschaft 
zeigt. 

Es ist das daher der schwierigste Prozeß. 
Ich kann hier nur sagen, daß es unser Bestre­
ben sein muß - und das geht dann eben dort, 
wo die drei Körbe wieder miteinander ver­
knüpft werden -, ab nächstes Jahr in Wien 
zu trachten, daß in allen Bereichen, im Men­
schenrechtsbereich sicher in der Frage der 
Einhaltung und Durchsetzung und nicht in 
der Frage neuer Deklarationen, Fortschritte 
erzielt werden. 

Ich möchte hier ganz offen noch folgendes 
sagen - das wissen aber ohnedies alle, die 
mit der Materie beschäftigt sind -: Gerade 
im Menschenrechtsbereich, im Eintreten für 
Menschenrechte von Einzelmenschen in 
anderen Staaten hat man sozusagen einen 
Balanceakt zu vollführen. Man kann sich auf 
der einen Seite nicht verschweigen, wenn es 
um öffentliche Feststellungen geht, und man 
weiß auf der anderen Seite, daß es gerade 
dann, wenn man wirklich einem einzelnen 
Menschen oder mehreren einzelnen Men­
schen unmittelbar helfen will, oft notwendig 
ist, öffentlich n ich t darüber zu sprechen. 

Diesen Balanceakt, wenn Sie so wollen, 
vollzieht die österreichische Außenpolitik seit 
vielen Jahren. Ich kann nur sagen, daß die 
Bilanz insofern erfreulich ist, als es durch 
viele Kontakte - auch auf höherer Ebene. als 
jener der Außenminister - in den letzten 
Jahren gelungen ist, in vielen Fällen ganz 
konkret einzelnen Menschen zu helfen, egal 
ob es sich um Familienzusammenführungen 
oder um andere Fälle im Menschenrechtsbe­
reich handelte. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Eigruber. 

Abgeordneter Eigruber (FPÖ): Sehr geehr­
ter Herr Bundesminister! Vertrauen und 
Sicherheit werden von allen Völkern dieser 
Erde angestrebt. Meine Frage: Wie beurteilen 
Sie nach dem Ende der 7. Sitzungsperiode der 
KVAE den gegenwärtigen Stand der Stock­
holmer Verhandlungen über vertrauens- und 
sicherheitsbildende Maßnahmen? 
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Präsident 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Es ist nach 
langer Verhandlungsdauer in Stock holm jetzt 
eine Situation eingetreten, die deswegen 
erfreulich ist, weil sie die Wertschätzung 
nicht nur für Österreich, sondern auch für die 
anderen Neutralen und Blockfreien seitens 
aller Staaten zeigt. In Stockholm haben beide 
Seiten, NATO und Warschauer Pakt, signali­
siert, daß sie geradezu erwarten, daß ein 
Dokument von seiten der Neutralen und 
Blockfreien vorgelegt wird, das auf dem 
Gebiet der Sicherheit, der vertrauensbilden­
den Maßnahmen und der Verifikation Fort­
schritte erbringen soll, wobei ganz klar ist -
das möchte ich schon sagen -, daß die Neu­
tralen und Blockfreien sehr darauf achten 
werden, im Menschenrechtsbereich nicht nur 
zu einer neuen Deklaration zu kommen, son­
dern auch einige konkrete Maßnahmen zu 
setzen, um im Bereich Vertrauensbildung -
das bedeutet Information und das bedeutet 
Verifikation im militärischen Bereich - wirk­
lich Fortschritte zu erzielen. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Nedwed. 

Abgeordneter Ing. Nedwed (SPÖ): Herr 
Bundesminister! In der vergangenen Woche 
wurde in Budapest das KSZE-Kulturforum 
eröffnet. Welche Erwartungen knüpfen Sie, 
Herr Bundesminister, an diese erstmalig ver­
anstaltete und, glaube ich, für die internatio­
nalen Kontakte und für den KSZE-Prozeß 
wichtige internationale Tagung? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Die österrei­
chische Einstellung zum Kulturforum geht 
von der tiefen Überzeugung aus, daß die euro­
päische Kultur keine Einheitskultur ist, son­
dern sich natürlich in verschiedene nationale 
und regionale Kulturbereiche teilt, aber daß, 
wenn wir die vergangenen Jahr hunderte 
sehen, sich diese einzelnen Bereiche über­
haupt nur entwickeln konnten, weil ein 
unmittelbarer dauernder Kontakt zwischen 
Personen und ein Austausch von Ideen statt­
gefunden haben. 

Unsere Vorschläge für Budapest werden 
neben einem sehr erfreulichen Zusammen­
treffen von Menschen, die im kulturellen 
Bereich kreativ tätig sind, dahin gehend sein, 
daß man ganz konkret Möglichkeiten finden 
muß, zwischen den 35 Teilnehmerstaaten die 
persönlichen Kontakte und den Austausch 

von Informationen zu erleichtern beziehungs­
weise zu fördern. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 2: 
Abgeordneter Hesele (SPÖ) an den Herrn 
Minister. 

632fM 
Welche Schwerpunkte haben Sie seit der Kompetenz· 

übertragung für Entwicklungshilfe gesetzt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Die Schwerpunkte für 
Entwicklungshilfe möchte ich kurz skizzieren. 

Erstens: Stärkere Ausrichtung auf die am 
wenigsten entwickelten Länder. Zu dieser 
Gruppe zählen 36 Staaten, davon 26 in Afrika 
- das bedeutet ein Pro-Kopf-Einkommen von 
unter 300 Dollar im Jahr -, beziehungsweise 
gehören dazu besonders benachteiligte Bin­
nenländer und Inselstaaten. Schwerpunkte 
der österreichischen Entwicklungshilfe sind 
derzeit die am wenigsten entwickelten Län­
der in Afrika. 

Zweitens: Stärkere Ausrichtung auf die 
Befriedigung grundlegender Bedürfnisse und 
Verbesserung der Infrastruktur vor allem im 
ländlichen Raum: Landwirtschaft, Wasserver­
sorgung, handwerkliche Ausbildung, Gesund­
heit, das heißt Kleinspitäler und Ambulato­
rien, und auf dem Sektor Energie Kleinkraft­
werke. 

Drittens: Stärkere regionale und lokale 
Konzentration, das heißt weniger, aber besser 
betreute und daher auch besser dotierte Pro­
jekte, um auf diese Weise erhöhte Erfolgs­
chancen zu sichern. 

Und viertens: Begleitende Maßnahmen zur 
Katastrophenhilfe. So werden zum Beispiel 
nach Äthiopien nicht nur Nahrungsmittel, 
sondern auch Transportmittel geliefert. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter DDr. Hesele: Herr Bundesmi­
nister! Sie haben als Punkt 1 Mrika erwähnt. 
Sicherlich ist eines der politisch sensibelsten, 
aber auch wirtschaftlich rückständigsten 
Gebiete das südliche Mrika. 

Meine Frage geht dahin: Inwieweit ist die 
österreichische Entwicklungshilfe im südli­
chen Mrika engagiert? 

Präsident: Herr Minister. 
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Bundesminister Mag. Gratz 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Im südlichen Mrika sind 
wir engagiert besonders bei den Ländern der 
sogenannten Southern Mrican Development 
Coordination Conference; das gilt für Tansa­
nia, Mocambique, Lesotho und Simbabwe. 
Diese Länder befinden sich nicht nur in einer 
schwierigen wirtschaftlichen Situation, son­
dern stehen auch als Frontstaaten unter dem 
Druck Südafrikas und leiden unter der Bela­
stung, Flüchtlinge aus Südafrika aufnehmen 
zu müssen. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage. 

Abgeordneter DDr. Hesele: Herr Bundesmi­
nister! Sie haben die Grundsätze erklärt, nach 
denen Sie die Entwicklungshilfe gestalten 
wollen. Ein sehr wesentlicher Punkt - und da 
setzt auch die internationale Kritik an - ist, 
ob wir das Ziel von 0,7 Prozent an öffentlicher 
Entwicklungshilfe erreichen können. 

Meine Frage geht jetzt dahin: Ist damit zu 
rechnen, daß sich die Position der österreichi­
schen Entwicklungshilfe in absehbarer Zeit in 
Volumen und Qualität verbessern wird? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Daß es das Ziel sein muß, 
das Volumen und die Qualität zu verbessern, 
ist völlig richtig. Ich möchte jetzt sehr deut­
lich sagen, daß 0,7 Prozent ... (Abg. Dr. E t t­
m a y e r: Harte Kritik am Veselsky!) 

Herr Abgeordneter! Wir alle, glaube ich, 
sind als Politiker der Meinung, daß alle Dinge 
immer wieder verbesserungsfähig sind, sonst 
müßten wir unsere Tätigkeit einstellen. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 

Aber, Herr Abgeordneter, um es ganz kon­
kret zu sagen: Man darf nicht nur von Pro­
mille- und Prozentsätzen sprechen, sondern 
muß auch von absoluten Zahlen ausgehen, 
weil sich das ja unmittelbar wieder im Budget 
niederschlägt. Zum Beispiel würde dies allein 
bedeuten, daß wir zusätzlich aus dem Budget 
1 Milliarde Schilling aufbringen müßten, um 
den Durchschnitt der OECD-Staaten - 0,36 
Prozent des Bruttonationalproduktes - zu 
erreichen. Ich glaube, daß das schrittweise 
angestrebt werden muß. Beim Budget 1986, 
das nunmehr dem Hohen Haus vorliegt, ist 
jedenfalls in diesem Bereich ein kleiner Fort­
schritt möglich gewesen. 

Ich möchte aber doch darauf hinweisen, 
daß außerdem - abgesehen von einer 

bescheidenen Budgeterhöhung im Jahre 1985 
in der Höhe von 60 Millionen Schilling - 100 
Millionen Schilling für das Notstandspro­
gramm in Mrika zur Verfügung gestellt wur­
den, davon 48 Millionen Schilling für Nah­
rungsmittelhilfe. Das Finanzministerium hat 
für ein Sonderprogramm der Weltbank zugun­
sten afrikanischer Entwicklungsländer einen 
Betrag von 200 Millionen Schilling zugesagt. 
Ein kürzlich abgeschlossenes Ko-Finanzie­
rungsabkommen mit der Weltbank dient 
einer solchen Finanzierung von Entwick­
lungshilfeprojekten in ärmeren Entwick­
lungsländern. 

Präsident: Weitere Frage: Abgeordneter 
Steinbauer. 

Abgeordneter Steinbauer (ÖVP): Herr Bun­
desminister! Natürlich ist vieles, ja alles ver­
besserungsfähig, aber manches ist halt doch 
noch mehr verbesserungsfähig, insbesondere 
wenn man auf 15 Jahre sozialistische Ent­
wicklungshilfepolitik zurückschauen muß. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Die Frage, die ich stellen möchte: Wie kon­
kret ist die Schwerpunktsetzung unserer Ent­
wicklungshilfe gegenüber den ärmsten Län­
dern im kommenden Jahr verbessert oder wie 
konkret ist der Verbesserungsschritt, den Sie 
hinsichtlich der ärmsten Länder und der Ent­
wicklungshilfe vorhaben? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ohne die Detailzahlen 
vor mir zu haben - wir können dann ja bei 
der Budgetberatung im Ausschuß darüber 
sprechen -, glaube ich beweisen zu können, 
daß das ganz konkret ist. Das bedeutet, daß 
wir tatsächlich - weil eben ein kleines Land 
wie Österreich, wir stimmen ja hier überein, 
nicht überall tätig sein kann - in die ärmsten 
Länder - nach der Definition, die ich zuerst 
genannt habe: Einkommen unter 300 Dollar 
pro Kopf - verstärkt hineingehen und daher 
in anderen Ländern, auch wenn es schwer­
fällt, keine zusätzlichen Engagements vorneh­
men. 

Präsident: Weitere Frage: Abgeordneter 
Probst. 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Herr Bundes­
minister! Das Problem in der Entwicklungs­
hilfe für diese ärmsten Länder liegt darin, daß 
der Schritt von der Akuthilfe zur Selbsthilfe, 
von der wir alle überzeugt sind, so schwer ist. 
Das heißt, die Länder kommen aus der aku-
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Probst 

ten Notsituaticin so schwer heraus. Man muß 
also ununterbrochen Lebensmittel zuführen, 
und dadurch kommt es dazu, daß die Lebens­
mittelproduktion im eigenen Land darnieder­
liegt, weil der Bauer ja nichts mehr für seine 
Produkte kriegt. 

Nun will ich Sie fragen: Welche konkreten 
Zielsetzungen werden mit dem von Ihnen 
zitierten 100 Millionen Schilling-Kredit an 
Kenia verfolgt? Welche konkreten Ziele stek­
ken hinter diesem 100 Millionen Schilling­
Kredit an Kenia? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Der Kredit an Kenia 
wurde anläßlich des Besuchs des Staatspräsi­
denten von Kenia zugesagt. Er dient der Ver­
wirklichung landwirtschaftlicher Projekte. 80 
Prozent des Kredites, 80 Millionen Schilling, 
sollen für Lieferungen landwirtschaftlicher 
Produkte ausgegeben werden, der Rest dient 
zur Deckung lokaler Kosten beziehungsweise 
lokaler Ausgaben. 

Es handelt sich um ein Projekt, dessen Ver­
wirklichung einige Jahre in Anspruch neh­
men wird. Es werden auch österreichische 
Experten gemeinsam mit der Regierung 
Kenias an der Vorbereitung arbeiten, weil ich 
glaube, daß es sehr wichtig ist, daß die verant­
wortliche Regierung selbst engagiert mit­
wirkt. Ich weiß gerade von meinen persönli­
chen Gesprächen mit den Vertretern Kenias, 
daß die Einstellung dieses Staates zur Ent­
wicklungshilfe wirklich nur als sehr positiv 
und großartig bezeichnet werden kann. Die 
Vertreter Kenias sagen, sie wollen keine kom­
plizierten Apparaturen, sie wollen sogar die 
Möglichkeit haben, aus lokalem Material die 

. Gebäude selbst zu errichten, und sie wollen 
nur Expertisen und Geräte, die dort auch zu 
handhaben sind, von Österreich geliefert 
bekommen. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Veselsky. 

Abgeordneter Dr. Veselsky (SPÖ): Sehr 
geehrter Herr Außenminister! Im Entwick­
lungshilfebeirat wurde es sehr begrüßt, daß 
Sie, Herr Bundesminister, Nicaragua 72 Mil­
lionen Schilling an Kredithilfe zugute kom­
men lassen. Das wurde begrüßt, auch wenn 
wir jetzt die Problematik der Suspendierung 
gewisser persönlicher Rechte in diesem Land 
haben. Aber ich darf jetzt, und das würde ich 
sehr kritisch vermerken ... (Abg. Dr. E t t­
m a y er: Das ist jetzt die Retourkutsche!) Das 

ist keine Retourkutsche, sondern ich glaube, 
es ist sehr wichtig, daß wir das politisch 
beleuchten, Herr Kollege. 

Ich darf jetzt an Sie, Herr Bundesminister, 
die Frage richten: Für welche konkreten 
Zwecke sollen diese 72 Millionen Schilling an 
österreichischer Entwicklungshilfe an Nicara­
gua verwendet werden? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Die 72 Millionen Schilling 
sind eine Kreditrahmenzusage, wobei nur 
festgelegt wurde, daß es sich dabei um Liefe­
rungen aus Österreich handeln muß. Wenn 
die Mitteilung aus Nicaragua kommt, was 
benötigt wird, dann werden diese Lieferungen 
im Einvernehmen mit der Bundeshandels­
kammer in Österreich ausgeschrieben wer­
den. (Abg. Dr. K hol: Gefängniseinricbtun­
gen, Panzer, Waffen werden besonders benö­
tigt! Alles um österreichisches Geld! Ausnab­
mezustand! - Abg. Dr. Ve seI s k y: Das ist 
eine Frechheit! Sie haben gehört, daß ich das 
Gegenteil hier vertrete, daß ich sehr kritisiere 
die Mißachtung von Menschenrechten!) 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 3: Herr 
Abgeordneter Probst (FPÖ) an den Herrn 
Minister. 

635/M 
Wie sehen Sie den Stellenwert des EUREKA-Pro­

gramms im Lichte der derzeitigen Bemühungen, die 
europäische Zusammenarbeit zu verstärken? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Der EUREKA-Initiative 
liegt die Erkenntnis zugrunde, daß Europa in 
der kommerziellen Nutzung der Hochtechno­
logie bedeutend hinter die Vereinigten Staa­
ten und Japan zurückfällt. EUREKA soll der 
europäischen industriellen Zusammenarbeit 
im Forschungs- und Technologiebereich 
jenen Schwung verleihen, der Europa diesen 
Rückstand aufholen läßt. 

Der bei der EUREKA-Gründungskonferenz 
am 17. Juli in Paris geäußerte politische Wille 
aller teilnehmenden Staaten hat gezeigt, daß 
EUREKA von einer französischen zu einer 
europäischen Initiative geworden ist. 

Es ist vielleicht verfrüht, den Erfolg der Ini­
tiative zu beurteilen, aber ich glaube doch 
sagen zu können, daß EUREKA als ein weite­
res bedeutendes Element für den Willen zur 
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Bundesminister Mag. Gratz 

Zusammenarbeit in Europa anzusehen ist. 
Von der Anfang November stattfindenden 
zweiten EUREKA-Ministerkonferenz in Han­
nover, bei der die Funktionsweise und die 
Strukturen von EUREKA festgelegt werden 
sollen, erwarte ich mir eine Bestätigung die­
ser Auffassung. 

Österreich bereitet sich sehr gewissenhaft 
auf diese neue Form der europäischen Zusam­
menarbeit vor. So haben wir zum Beispiel 
gestern über Einladung der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft ein Seminar in 
Wien gehabt, bei dem auch der für EUREKA 
zuständige französische Beamte aus Paris, 
Botschafter Arnaud, anwesend war und dort 
zu Managern und Industriellen über dieses 
.Projekt gesprochen hat. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Probst: Herr Bundesminister! 
Angesichts der Situation in Europa mit den 
EG, mit der EFTA, mit den wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und mit dem Rückstand, den 
wir in der Hochtechnologie gegenüber den 
beiden Großmächten in diesem Bereich, 
Japan und Amerika, haben, halte ich es natür­
lich ebenfalls für ungeheuer wichtig, daß wir 
hier mit drinnen sind, und zwar erstmals voll 
mit drinnen, vollberechtigt mit drinnen. 

Ich möchte Sie daher fragen: Welche Mög­
lichkeiten einer konkreten Teilnahme an 
EUREKA-Projekten sehen Sie für Österreich? 
Welche Projekte haben sich bisher ergeben? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Die Funktions­
weise von EUREKA, ohne jetzt der Hannover­
Tagung vorgreifen zu können, ist jedenfalls 
grundsätzlich so konzipiert, daß Österreich 
erstens vom Anfang an voll verantwortlich 
und voll mitbestimmend dabei war, was sehr 
wesentlich ist. Es geht also nicht wie bei der 
EG darum, später zu bitten, teilnehmen zu 
dürfen. 

Das zweite ist, daß EUREKA eine Zusam­
menarbeit der Industrien und Unternehmun­
gen sein soll, die von den jeweiligen Staaten 
je nach Art des Projekts, des Einzelprojekts, 
in verschiedener Weise gefördert werden soll. 

Drittens - etwas, was sehr wesentlich war 
-: Besonders der deutsche Außenminister 
und ich haben darauf hingewiesen, daß wir in 
Europa nicht nur die Zusammenarbeit von 
Industriegiganten organisieren sollen, daß 
wir in Europa einen hervorragenden Bereich 

von Kenntnissen, von Know-how sowie von 
Wissen in mittleren und kleineren Unterneh­
mungen haben und daß dort besonders auch 
die Zusammenarbeit erfolgen soll. 

Das nächste Wesentliche ist, daß die Vor­
schläge, welche Kooperationen angestrebt 
werden, nicht von Regierungen kommen sol­
len und auch nicht von Regierungen entschie­
den werden sollen, sondern daß die Vor­
schläge aus dem Bereich der Unternehmun­
gen und der Industrien der einzelnen Länder 
selbst kommen sollen. Wir werden in Hanno­
ver eine erste provisorische Vorschlagsliste 
aus den Teilnehmerstaaten, darunter auch 
aus Österreich auf Grund von Firmenanmel­
dungen, beraten können. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage. 

Abgeordneter Probst: Herr Bundesminister! 
Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich 
glaube, wenn man bei Ihren letzten Sätzen 
überlegt, was es bedeutet, daß hier die Privat­
initiative europäischer Unternehmer voll zum 
Tragen kommt, daß es hier nicht nur um 
große Multis und Industriegiganten, sondern 
eben um das leistungsstarke mittlere und 
kleinere Unternehmen geht, drängt sich die 
Verpflichtung auf, das in Österreich viel stär­
ker und viel deutlicher zu publizieren, weil 
das ja wirklich ein Hoffnungslicht ist. 

Aber diese EUREKA-Initiative hat auch 
eine politische Dimension. Welche außenpoli­
tische Bedeutung für Österreich messen Sie 
dem EUREKA-Projekt zu? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Ich habe es in 
meiner ersten Antwort schon angedeutet, 
Herr Abgeordneter: Wesentlich ist, hier eine 
Kooperation, eine Zusammenarbeitsform zu 
haben, bei der Österreich nicht wie bei den 
EG aus den bekannten Gründen schon bei 
feststehenden und beschlossenen Strukturen 
nachher ersuchen muß, mit mehr oder weni­
ger Erfolg daran teilnehmen zu können, son­
dern bei der Österreich von Anfang an gleich­
berechtigt und gleich entscheidend dabei ist. 

Ich halte das für eine sehr wesentliche 
Frage, weil es um einen großen Bereich geht, 
der sich ja in Zukunft noch weiterentwickeln 
wird, und weil hier eben ein Bereich vorhan­
den ist, bei dem Österreich voll und ganz mit­
tun kann, da das eben auch mit unserem völ­
kerrechtlichen Status zu vereinbaren ist. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Reinhart. 
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Abgeordneter Dr. Reinhart (SPÖ): Sehr ver­
ehrter Herr Bundesminister! Das gegenständ­
liche Thema enthält zwei Schwerpunkte, 
einerseits die Teilnahme Österreichs an 
EUREKA und andererseits den Wunsch nach 
einer Mitarbeit an den Forschungs- und Tech­
nologieprogrammen der EG. 

Ich darf Sie, sehr verehrter Herr Bundesmi­
nister, fragen, wie Ihrer Meinung nach das 
entsprechende Verhältnis zwischen diesen 
beiden Wünschen besteht. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Wir haben in 
Paris sehr eindeutig festgestellt, daß 
EUREKA und Forschungs- und Technologie­
programm der Europäischen Gemeinschaften 
nicht in einem Konkurrenzverhältnis zuei­
nander stehen und schon gar nicht in einem 
Feindschaftsverhältnis. 

Ich habe in Paris auch persönlich gerade 
als Vertreter eines Nicht-EG-Mitgliedstaates 
erklärt, daß die Forschungsprogramme der 
Europäischen Gemeinschaften für alle Län­
der, auch für uns, ungeheuer wertvoll sind 
und daß EUREKA eine Ergänzung sein kann, 
etwas Gleichartiges, aber keine Konkurrenz­
institution. 

Vielleicht hat diese Erklärung auch dazu 
beigetragen, daß es zwar noch keine konkre­
ten Ergebnisse, aber, ich muß sagen, ein sehr 
positives Klima innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaften, besonders in der Kommis­
sion, bezüglich der Teilnahme Österreichs an 
weiteren industriellen Forschungsprojekten 
der EG gibt. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Ettmayer. 

Abgeordneter Dr. Ettmayer (ÖVP): Herr 
Bundesminister! Bei EUREKA handelt es sich 
von der Idee her sicherlich um eine gute 
Sache. Es soll ja darum gehen, daß der euro­
päische Forschungsrückstand gegenüber 
Amerika und Japan aufgeholt wird. 

Allerdings muß ich dazusagen, daß bisher 
eben sehr viel von einzelnen Projekten 
gesprochen wurde, daß sehr viel von Konzep­
tionen, von Wünschen geredet wurde, aber 
konkret bisher sehr wenig gemacht wurde. 
Vor allem wurde eines nicht gemacht: Die 
Regierungen, auch die österreichische, haben 

bisher nicht gesagt, wieviel Geld für dieses 
Projekt zur Verfügung gestellt werden soll. 

Das hat dazu geführt, daß bereits Verglei­
che mit dem Marshallplan für Afrika entstan­
den sind, wo Leute gesagt haben: Auch das 
war ein Projekt, zu dem sich alle bekannt 
haben, von der Konzeption her sehr gut, aber 
wo letztlich sehr wenig herausgekommen ist. 

Ich frage Sie, Herr Bundesminister: Was 
sagen Sie zu diesem Vergleich? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Ich glaube, 
daß dieser Vergleich deswegen hinkt, weil es, 
wie gesagt, von der Konzeption her ja nicht 
darum geht, eine neue internationale Organi­
sation mit einem Budget zu schaffen, zu dem 
die Staaten einzahlen und aus dem dann För­
derungsmittel vergeben werden, sondern 
sozusagen darum, eine Dachstruktur zu 
schaffen. Es geht dann darum, bei jedem ein­
zelnen Projekt - das kann von Telekommu­
nikation über Materialkunde bis zur Entwick­
lung des Eisenbahnwesens gehen, um nur 
drei Projekte, die bereits vorliegen, zu nennen 
- zu sagen: Dieses Projekt bedarf in den Teil­
nehmerstaaten, wo ja nie alle dabei sein wer­
den, einer ganz spezifischen Förderung. 

Es kann sich hier um die Notwendigkeit 
finanzieller Förderung handeln, etwa gerade 
im Bereich von Mittel- und Kleinbetrieben, 
die ansonsten die Lücke zwischen der For­
schungsentwicklung und der Serienproduk­
tion . nicht schließen können, weil sie dafür 
finanziell nicht die Luft haben. 

Es kann auf anderen Gebieten, wo es sich 
etwa im Bereich der Abnehmer nur um staat­
liche Stellen handelt, etwa bei Post- und Tele­
graphenverwaltungen, vielmehr darum 
gehen, nicht nur den Markt formal zu öffnen, 
sondern auch im öffentlichen Beschaffungs­
wesen bei einem Gemeinschaftsprojekt den 
freien Zugang zu ermöglichen. 

Es kann also in den verschiedensten Fällen 
verschiedenste Förderung notwendig sein. 

Ich bin mir durchaus bewußt - auch nach 
Rücksprache mit dem Finanzminister -, daß 
man dann, wenn man an einem solchen Pro­
jekt, das ja entscheidend ist, wie Österreich in 
10 oder 20 Jahren dastehen wird, teilnimmt, 
wenn es um die Einzelförderung geht, nicht 
plötzlich aus formalen Gründen sagen kann: 
Wir können nicht mittun. Diese Zusage habe 
ich vom Finanzminister, und ich glaube, daß 
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das sehr wesentlich ist, gerade zu einem Zeit­
punkt, wo man budgetmäßig ja sonst über­
haupt noch nicht sagen könnte, was notwen­
dig ist. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Eigruber. 

Abgeordneter Eigruber (FPÖ): Sehr geehr­
ter Herr Bundesminister! EUREKA ist sicher 
für Österreichs Zukunft sehr wichtig. Aber es 
gibt ja in Amerika auch das SDI-Programm, 
und ich glaube, da gibt es sicherlich Unter­
schiede. 

Ich frage Sie: Worin sehen Sie die Unter­
schiede zwischen EUREKA und dem ameri­
kanischen SDI-Programm? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Um bei 
EUREKA die Teilnahme von Staaten zu 
ermöglichen, wie Finnland, Schweden, Öster­
reich, Schweiz, haben diese vier Staaten in 
Paris beantragt, schon in der Grundsatzerklä­
rung eindeutig die zivile Zielsetzung des 
Gesamtprogramms festzustellen, weil sonst 
eine Staatenbeteiligung nicht möglich wäre. 
Es geht ja hier, wie gesagt, um etwas, was von 
den einzelnen europäischen Staaten gegrün­
det wird. 

SDr hat im Verteidigungsbereich eine mili­
tärische Zielsetzung, und ermöglicht daher 
Staaten, wie etwa den neutralen Staaten 
Europas, aber auch anderen, die sich dagegen 
ausgesprochen haben, jedenfalls nicht die 
Teilnahme staatlicherseits an solchen Projek­
ten. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 4: 
Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP) an den Herrn 
Minister. 

570/M 
Werden Sie Entwicklungshilfemittel verstärkt in EI 

Salvador und Costa Rica statt in Nicaragua einsetzen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Österreich hat bisher, 
allerdings im bescheidenen Rahmen, bereits 
ein Projekt in EI Salvador - Dorfprojekt für 
Flüchtlinge - und eines in Costa Rica 
lokale Radiostationen - unterstützt. 

Seit einigen Monaten laufen Gespräche mit 
Costa Rica betreffend die Errichtung eines 
Kleinkraftwerkes zur Verbesserung der länd-

lichen Infrastruktur. Ein diesbezügliches offi­
zielles Ansuchen der Regierung von Costa 
Rica wird wohlwollend behandelt werden. 

Seitens EI Salvadors liegen derzeit keine 
konkreten Anfragen vor, solche würden 
jedoch ebenfalls sorgfältig geprüft werden. 

Es geht somit vor allem darum, daß die Ent­
wicklungszusammenarbeit in der zentralame­
rikanischen Region auch auf Länder wie 
Costa Rica und EI Salvador ausgedehnt wird. 

Gerade im Interesse einer Verringerung 
der sozialen Unterschiede und des Abbaus der 
politischen Spannungen sollte diese Auswei­
tung aber nicht zum Nachteil Nicaraguas 
erfolgen, das derzeit etwa 3 Prozent der öster­
reichischen Entwicklungshilfeleistungen in 
Kreditform erhält. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Höchtl: Herr Bundesmi­
nister! Sie wissen genauso wie wir alle, wie 
sich die Zustände in Nicaragua von Woche zu 
Woche verschlechtern. Es hat uns ja erst vor 
kurzem, vor wenigen Tagen, eine Nachricht 
aller Medien zutiefst bedrückt, als von der 
Suspendierung der Menschenrechte in Nica­
ragua die Rede war, als beispielsweise die 
"Neue Zürcher Zeitung" schrieb, daß die 
wichtigsten Grundrechte ausgesetzt werden, 
daß das Recht auf freie Meinungsäußerung, 
auf Information, auf Freizügigkeit, auf Streik 
außer Kraft gesetzt wurde. Der Brief- und der 
Fernsprechverkehr wurden unter staatliche 
Kontrolle gestellt, und sämtliche Schutz­
rechte für festgenommene Personen wurden 
suspendiert. Ein Zustand, der wahrlich nicht 
befriedigend sein kann! 

Wir gaben tatsächlich für Nicaragua in den 
letzten Jahren - ich habe mir eine Zusam­
menstellung aller Projekte für Nicaragua 
genau angesehen - enorme Summen aus. 
Für EI Salvador, das sich im Gegensatz zu 
Nicaragua wirklich bemüht, Gruppen aller 
Natur einzugliedern, bei allen Schwierigkei­
ten, die vorhanden sind, ist derartiges nicht 
festgestellt worden. 

Werden Sie selbst, Herr Bundesminister, 
diesbezüglich vom Außenministerium her 
aktiv werden, um hier einen entsprechenden 
Ausgleich zu schaffen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich habe über die Aus-
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nahmegesetzgebung in Nicaragua die gleiche 
Beurteilung. Ich habe es auch als Schock 
empfunden. Bei allen Erklärungen kann ich 
nur sagen: Es scheint so - und das ist das 
Tragische in dieser Region -, als ob diese 
Region aus dem tragischen Kreislauf nicht 
herauskommt. Bei diesem Land, das ja vorher 
- ich sagte es schon einmal - keine Demo­
kratie war, sondern eine der blutigsten Dikta­
turen gehabt hat, wo wir alle gehofft haben, 
daß es sich nach Abschütteln dieser Diktatur 
zu einer Demokratie entwickelt, mit all den 
Schwierigkeiten, die in einem Land bestehen, 
das die Traditionen nicht besitzt, scheint es 
nun so, als ob wieder eine gegenläufige Ent­
wicklung stattfindet. 

Ich halte das für wirklich tragisch. Wir 
haben diese Meinung auch unmißverständlich 
der Regierung Nicaraguas gesagt. Ich habe 
persönlich unsere Meinung dazu beim Besuch 
des Vizepräsidenten Ramirez in Wien gesagt, 
wobei mir damals Vizepräsident Ramirez 
noch erklärt hat, daß für das Zustandekom­
men der neuen Verfassung Nicaraguas der 
Kontakt mit allen im Lande tätigen politi­
schen Kräften, auch mit jenen, die nicht im 
Parlament vertreten sind, gesucht wird. 

Das ist die eine Seite. Ich möchte auf der 
anderen Seite sagen, daß ich glaube, daß man 
im Interesse der Menschen - und zwar 
durchaus auch in EI Salvador, wie Sie gesagt 
haben - versuchen soll, die politische Beur­
teilung der Regierungen von der Entwick­
lungshilfe, soferne sie beweisbar für Men­
schen, die dort leben, geleistet wird, zu tren­
nen, weil ich es auch für gefährlich hielte, 
Entwicklungshilfe entweder als Rute oder als 
Belohnung zu verwenden. 

Ich stimme mit Ihnen überein, daß es im 
Sinne des Contadora-Prozesses darum geht, 
den Menschen in der gesamten Region zu hel­
fen, soweit wir das mit unseren Mitteln kön­
nen. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. HöchtI: Herr Bundesmi­
nister! Wenn ich mir nur einige der geförder­
ten Projekte Nicaraguas ansehe - da ist ein­
mal mit 10 Millionen, ein zweites Mal mit 
5253000 S, ein drittes Mal mit 1 231 000 S 
gefördert worden -: Wir haben in drei Jahren 
insgesamt von österreichischer Seite offiziell 
einen Beitrag von weit über 20 Millionen 
Schilling in Nicaragua selbst an Entwick­
lungshilfe geleistet. In EI Salvador, das wirk­
lich - ich glaube, auch in Ihren Augen -
mehr Anstrengungen im Sinne der menschen-

rechtlichen Fortentwicklung macht, gab es 
fast nichts. Ich habe mir selbst beispielsweise 
Flüchtlingslager dort drüben angeschaut, die 
dringend Mittel benötigen. 

Herr Bundesminister! Ganz konkret: Sind 
Sie bereit, wenn derartige Anliegen im kon­
kreten von Flüchtlingslagern kommen oder 
für den Aufbau von landwirtschaftlichen 
Genossenschaften kommen, ähnlich hohe 
Beträge wie in Nicaragua in EI Salvador ein­
zusetzen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Herr Abgeord­
neter! Ich möchte mich nicht auf die Beträge 
festlegen. Sie können etwas niedriger, sie 
können sogar etwas höher sein. Ich bin selbst­
verständlich bereit, wenn es Projekte und 
Vorschläge gibt, diese ebenso zu behandeln 
wie alle Anträge aus dieser Region, ob es 
Costa Rica oder Nicaragua ist. 

Ich möchte hier ganz eindeutig sagen: 
Wenn es solche Vorschläge gibt, dann lautet 
die Antwort, ohne mich jetzt auf den Schil­
lingbetrag festlegen zu müssen, auf Ihre 
Frage ja. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Probst. 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Herr Bundes­
minister! Es gibt bei all diesen Überlegungen 
natürlich einen Zwiespalt. Wir haben zwei 
Möglichkeiten: ein Land, das unter kommuni­
stischer Diktatur leidet, noch weiter einzube­
tonieren und mit Sicherheit zu wissen, daß es 
auf ewige Zeiten ein kommunistisches Land 
mit Mißachtung der Menschenrechte bleibt, 
oder das Risiko einzugehen - es ist ein 
Risiko Entwicklungshilfe zu leisten, 
andere Hilfe zu leisten, und die Hoffnung zu 
hegen, daß sich dieses Land langsam aber 
sicher normalisiert. Vor dieser Entschei­
dungsfrage stehen wir in jedem Fall, davor 
stehen auch die Amerikaner, und deswegen 
wird auch ihre Art der Einstellung zu Nicara­
gua so kritisiert. 

Die umliegenden Länder sind fast genauso 
problematisch. Der Herr Kollege hat von EI 
Salvador gesprochen, es wird von Costa Rica 
gesprochen. (Abg. Dr. B 1 e n k: Also bitte! -
Abg. Dr. K hol: Das kann man nicht verglei­
chen!) Herr Kollege Khol, hören Sie einmal 
zu! Herr Minister! Wie würden Sie die wirt­
schaftliche Situation dieser Umländer im Ver­
gleich zu Nicaragua einstufen? Ich sehe das in 
bezug auf die Notwendigkeit einer zu gewäh-
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renden oder nicht zu gewährenden Entwick­
lungshilfe. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Herr Abgeord­
neter! EI Salvador hat ein statistisches Pro­
Kopf-Durchschnittseinkommen von 590 Dol­
lar im Jahr, Costa Rica von 1 730 Dollar, Nica­
ragua ... (Abg. Dr. B 1 e n k: Woher soll der 
Probst das wissen!) Deshalb fragt er ja. (Abg. 
Dr. B 1 e n k: Es gibt welche, die wissen es, 
bevor sie fragen!) Nicaragua: 722 Dollar. Ich 
verwende solche Zahlen immer mit aller Vor­
sicht, denn ein statistisches Durchschnitts­
Pro-Kopf-Einkommen in Ländern, in denen 
erfahrungsgemäß die sozialen Einkommens­
unterschiede viel extremer sind, als wir uns 
das vorstellen können, ist immer eine etwas 
dubiose Meßgröße. 

Ich teile die Beurteilung, daß es in der gan­
zen Region Entwicklungen gibt, die durch 
eine Geschichte von Diktaturen, von sozialen 
Ungerechtigkeiten und so weiter geprägt sind. 
Das ist ja auch der Grund, warum die Conta­
dora-Staaten versuchen, dort friedenserhal­
tend einzugreifen. 

Ich möchte nur noch einmal sagen: Die poli­
tische Beurteilung eines Landes ist eine 
Sache, aber ich möchte immer wieder davor 
warnen, die Entwicklungshilfe - ich sagte es 
zuerst schon - als Belohnung oder als Rute 
zu verwenden. Die Entwicklungshilfe muß 
man wirklich nur nach Prüfung der Frage, ob 
sie die Menschen im Land benötigen, beim 
konkreten Projekt einsetzen. (Abg. Dr. 
B 1 e n k: Nur wurde es früher anders 
gemacht!) 

Präsident: Eine weitere Frage: Herr Abge­
ordneter Konecny. 

Abgeordneter Konecny (SPÖ): Im Gegen­
satz zum Herrn Abgeordneten Probst meine 
ich, daß die Entwicklung in Nicaragua sehr 
wohl noch immer und trotz dieser für jeden, 
der sich mit diesem Land beschäftigt, 
erschreckenden letzten Entwicklungen eine 
große Portion an Hoffnung beinhaltet. (Abg. 
Dr. K ho 1: Nicht zu fassen!) Ich glaube, daß 
wir dieses Element der Hoffnung nicht 
abschreiben können und dürfen. (Abg. Dr. 
BI e n k: Wenn Sie sich nur nicht täuschen!) 

Herr Kollege Höchtl hat hier eine Art sich 
selbst erfüllende Prophezeiung ausgespro­
chen: Wenn man lange genug auf jemanden 
hinprügelt, wenn man ihm letztlich vielleicht 
auch noch jene Möglichkeit der Unterstüt-

zung abzieht, die von Österreich und anderen 
westeuropäischen Ländern gegeben wird, 
dann werden einseitige Abhängigkeiten 
geschaffen, die nicht ohne Wirkung bleiben. 
Gerade das scheint mir ein Grund zu sein, an 
dem festzuhalten. 

Herr Bundesminister! Sie haben die Zahl 
von 3 Prozent Anteil an der österreichischen 
Entwicklungshilfe genannt. Wenn wir die poli­
tische Bedeutung dieses Landes in diesem 
Raum hernehmen, wenn wir die von Ihnen 
soeben genannte relative i\rmut des Landes 
hernehmen und mit anderen Zielländern der 
österreichischen Entwicklungshilfe verglei­
chen, meinen Sie, daß diese 3 Prozent über­
proportional viel sind? (Abg. Dr. B 1 e n k: 
Unbestritten!) 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Die 3 Prozent sind sicher 
nicht überproportional hoch. Ich bin, wie 
gesagt, durchaus der Meinung, daß man in 
den Nachbarländern auch tätig sein sollte, 
aber auch wieder nicht mit gleichzeitiger poli­
tischer Qualifizierung von Regierungen. 

Ich glaube, daß es aus einem Grund wichtig 
ist, dort präsent zu sein, auch wenn man 
sagen könnte, in Afrika sei die Not viel grö­
ßer. Die ganze Region und alle Contadora­
Staaten haben mit großer Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, daß sich die Europäi­
schen Gemeinschaften bei einer ersten Kon­
ferenz in Costa Rica im Vorjahr engagierten 
und auch heuer bei einer kommenden in 
Luxemburg in der Region engagieren wollen. 
Ich glaube, daß sich Österreich - wir haben 
auch hier Kontakte mit den Europäischen 
Gemeinschaften - auch engagieren sollte, 
um gerade dieser Region das Gefühl zu 
geben, daß hier in Europa Kräfte sind, die 
ohne politische Motivation bereit sind, wirt­
schaftliche Hilfe zu leisten. 

Präsident: Weitere Frage: Abgeordneter 
Khol. 

Abgeordneter Dr. Khol (ÖVP): Herr Mini­
ster! Es sind, wie wir jetzt gehört haben, viele 
Millionen an Entwicklungshilfe nach Nicara­
gua geflossen. Ich habe mit Befriedigung Ihre 
kritische Bemerkung zur Entwicklung des 
Systems in Nicaragua zur Kenntnis genom­
men, auch jene, die Herr Jankowitsch am 
18. Oktober in einer Aussendung der "Soziali­
stischen Korrespondenz" gemacht hat, wo er 
sich distanziert. (Abg. Dr. Ja n k 0 w i t sc 11: 
Herr Abgeordneter! Ich spreche ja die Dinge 
so aus, wie sie sind!) Ja. 
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Ich mißbillige aber trotzdem, daß Sie es in 
der Sozialistischen Internationale Herrn 
Ungo, der die Entführung der Tochter des 
Präsidenten Duarte verantworten muß, 
ermöglicht haben, dort aufzutreten. 

Sie haben auch darauf hingewiesen, Herr 
Minister, daß Sie in Ihren Gesprächen immer 
wieder auf Demokratie in Nicaragua gedrängt 
haben. Das hat offensichtlich nichts genützt. 

Meine Frage an Sie: Welche konkreten 
Maßnahmen außer Streicheleinheiten für 
Politiker aus Nicaragua werden Sie anwen­
den, um zu verhindern, daß die österreichi­
sche Entwicklungshilfepolitik nicht nur jene 
Löcher stopft in Nicaragua, die von der Regie­
rung aufgerissen werden, um Waffen, Folter­
werkzeuge und ähnliche Dinge zu kaufen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich kann Sie als Abgeord­
neten nicht hindern, solche Anschuldigungen, 
wie den Kauf von Waffen und Folterwerkzeu­
gen, zu erheben. Ich kann diese nur als Mini­
ster sozusagen nicht im Fragesatz einfach 
akzeptieren, weil ich ja auch bei anderen 
Gelegenheiten der Meinung war, daß es nicht 
meine Aufgabe ist, Sittennoten in der Welt zu 
verteilen, sondern mit allen Staaten Bezie­
hungen zu unterhalten (Abg. Dr. K ho 1: Auch 
mit Chile?) - mit allen Staaten Beziehungen 
zu unterhalten -, weil wir Anhänger des Uni­
versalitätsprinzips sind. Ich möchte auf diese 
Debatte, die wir schon einige Male geführt 
haben, jetzt nicht eingehen. 

Ich möchte aber ganz eindeutig erklären, 
daß wir zum Beispiel, als es um die Kredite 
ging, um diesen Rahmenkredit, der ja noch 
nicht konkretisiert ist, gesagt haben: Es geht 
nicht darum, Geld einfach zu übermitteln, um 
Budgetlücken zu stopfen, die vielleicht ent­
standen sind durch andere Ausgaben. Es geht 
einfach darum, ganz konkret nur Entwick­
lungshilfeprojekte zu fördern, und zwar Pro­
jekte, die - Sie können sicher sein - wie alle 
anderen von der zuständigen Abteilung sehr 
genau geprüft werden, auch wieder aus dem 
Motiv, daß wir Entwicklungshilfe nicht als 
politisches Instrument verwenden sollten, 
weil sie dann, glaube ich, völlig entwertet 
würde. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 5: Herr 
Abgeordneter König (ÖVP) an den Herrn 
Minister. 

618/M 
Was war das Ergebnis der Verhandlungen mit den 

EG über den Transitverkehr? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Nach der bisher letzten 
offiziellen Gesprächsrunde zwischen Öster­
reich und der EG-Kommission über die Pro­
blematik des LKW-Transits im Mai 1984 
ergab sich aus österreichischer Sicht die Not­
wendigkeit einer Erweiterung des Verhand­
lungsmandats der EG-Kommission durch den 
EG-Verkehrsministerrat, um eine Berücksich­
tigung der österreichischen Leistungen bei 
der Bereitstellung der Transitinfrastruktur in 
den Verhandlungen zu ermöglichen. 

In der Zwischenzeit hat sich auf österreichi­
scher Seite die Überzeugung durchgesetzt, 
daß eine weitere Steigerung des Straßengü­
tertransitverkehrs über österreichisches 
Gebiet wegen der Erreichung der Kapazitäts­
grenzen und wegen der Umweltbelastungen 
grundsätzlich inakzeptabel ist, das heißt, daß 
sich jedenfalls die Zuwachsraten des Güter­
transits durch Österreich von der Straße weg 
auf andere Verkehrswege verlagern müssen, 
wobei dem kombinierten Verkehr Schiene -
Straße besondere Bedeutung zukommt. 

Bei der Tagung des Verkehrsministerrates 
der Gemeinschaft vom 23. Mai 1985 wurde der 
EG-Kommission der Auftrag erteilt, Verhand­
lungen mit Österreich über ein Verkehrsko­
operationsabkommen zu führen, welches 
neben sogenannten infrastrukturpolitischen 
Interventionen auf Gemeinschaftsgebiet, also 
Verladebahnhöfe, auch Fragen der steuerli­
chen Behandlung des Verkehrs und der Ver­
kehrskapazitäten erfassen sollte. Bei einem 
Treffen mit dem zuständigen Mitglied der 
EG-Kommission, Herrn Clinton-Davis, am 
6. Juni, stellte Bundesminister Lacina klar, 
daß Österreich ein solches Verhandlungsman­
dat der EG-Kommission, das heißt Beratung 
über österreichische Gebühren oder Steuern, 
nicht akzeptieren könnte. 

Der Verkehrsministerrat der EG hat in 
einer weiteren Sitzung am 26. Juni beschlos­
sen, daß das Verhandlungsmandat dahin 
gehend zu interpretieren ist, daß der Frage 
des kombinierten Verkehrs Schiene - Straße 
Priorität eingeräumt wird. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König: Herr Bun­
desminister! Ich glaube, es ist unbestritten, 
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daß der Transitverkehr durch Österreich eine 
ungeheure Belastung für die ortansässige 
Bevölkerung ist. Neun von zehn LKW, die die 
Grenze passieren, sind ausländische LKW. 
Wir leisten also Beachtliches, hier vor allem 
auch für die EG. Die Forderung an die EG ist 
also berechtigt, daß sie hier zur Verkehrsko­
operation auch etwas beiträgt. 

Trotz aller Kontaktgespräche mit den EG­
Parlamentariern und einer positiven Einstel­
lung scheiterte das bislang an grundsätzli­
chen Gegebenheiten in den EG. Hingegen 
haben sich die EG - und das ist meine Frage, 
Herr Minister - letztlich doch bereit erklärt, 
zu einem Kredit der Europäischen Investi­
tionskreditbank an Jugoslawien zur Finanzie­
rung des jugoslawischen Anteils des Kara­
wankentunnels beizutragen. 

Herr Minister! Sind Sie darüber informiert, 
wann diese Verhandlungen so weit gediehen 
sein werden, daß auch österreichischerseits 
mit dem Bau des Karawankentunnels und 
damit der durchgängigen Autobahn über die 
Tauern nach Jugoslawien, der Tauern Auto­
bahn, bis nach Jugoslawien begonnen werden 
kann? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Nach meinen 
letzten Informationen, allerdings nicht von 
offizieller Seite der EG, sondern von jugosla­
wischer Seite, sollte es sich, bei aller Vorsicht 
solcher Beurteilungen, um einige Wochen 
handeln, bis die finanzielle Seite vertraglich 
unter Dach ist. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König: Herr Bun­
desminister! Das ist eine angenehme Nach­
richt, weil es damit zu einer sichtbaren Entla­
stung der Bevölkerung kommen würde, die 
jetzt durch den Verkehr auf den Durchzugs­
routen, vor allem auf der Pyhrnroute, stark 
beeinträchtigt ist. 

Was die Brennerroute anlangt, teile ich Ihre 
Auffassung, daß einem gemeinsamen kombi­
nierten Verkehr, der schon in Norddeutsch­
land beginnen muß und bis Italien durchge­
hen sollte, mit Containern, Wechselpritschen 
und anderen modernen Aufbauten der Vorzug 
zu geben ist. 

Sie haben dankenswerterweise auch darauf 
hingewiesen, daß es sich um das zusätzliche 
Transportsubstrat handelt und daß die 
Ankündigung des früheren Verkehrsmini-

sters und des Herrn Bundeskanzlers, daß 
man den ganzen Verkehr von der Straße weg­
bekommen kann, doch eine Illusion ist. 

Herr Bundesminister! Wieweit und wie kon­
kret ist nun die Bereitschaft der EG, hier zu 
investieren, damit es zu den notwendigen 
Eisenbahneinrichtungen kommt, die Voraus­
setzung sind für einen durchgängigen kombi­
nierten Verkehr von Norddeutschland bis Ita­
lien? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Nach meinen 
Informationen besteht hier die Absicht der 
Europäischen Gemeinschaften, allerdings 
ohne das jetzt datumsmäßig konkretisieren 
zu können, mitzuwirken. Ich muß dankbar 
feststellen: Die EG haben bei meinen Gesprä­
chen in Brüssel und auch bei Gesprächen mit 
einzelnen Ministern akzeptiert, daß wir den 
Sonderfall eines sozusagen Binnen-EG-Lan­
des darstellen, das die Haupttransportlei­
stung zwischen EG-Ländern zu erbringen hat. 
Sie haben zweitens auch akzeptiert, daß Ver­
handlungen, die etwa dahin gehen, Kontin­
gente aufzumachen, gar nicht möglich sind, 
weil dann die Straßen für die Kontingente 
nicht vorhanden sind, also für das Volumen 
des Durchzugsverkehrs. 

Man hat daher wirklich positiv und mit 
Erleichterung den Vorschlag aufgenommen, 
EG-interne Investitionen vorzunehmen, und 
zwar in Deutschland und in Norditalien, und 
nach unseren Informationen ist das ziemlich 
weit gediehen, einschließlich der Festlegung 
der Bahnhöfe und der notw-endigen Investitio­
nen. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Huber. 

Abgeordneter Alois Huber (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Es ist eine 
Tatsache, daß die österreichischen Straßen, 
vor allem unsere Autobahnen, durch den 
Transitverkehr der EG-Länder stark in Mit­
leidenschaft gezogen werden. 

Meine konkrete Frage an Sie: Wie weit sind 
die Verhandlungen gediehen mit den EG 
bezüglich einer Mitfinanzierung beim Bau der 
Pyhrn Autobahn? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich verrate jetzt kein 
Geheimnis mehr - vor einigen Monaten 
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hätte ich noch sagen müssen, daß wir auf die 
Forderung nicht verzichten -, wenn ich sage, 
daß angesichts der Gegenforderungen der 
Europäischen Gemeinschaften für einen nicht 
einmal sehr großen Finanzbeitrag bei der 
Pyhrn Autobahn, nämlich der Forderungen 
auf völlige Freigabe der Kontingente und 
Anpassung an die Gewichtsklassen der EG, 
das Ganze für Österreich, sogar bei Zahlung 
der geplanten Beträge durch die EG, wahr­
scheinlich ein schlechtes Geschäft gewesen 
wäre, insbesondere, als es sich ja um die 
Bezahlung jetzt gehandelt hätte und nicht um 
jene vor einigen Jahren, als man mit Berech­
tigung diese Forderung erhoben hat. 

Ich glaube daher wirklich, daß wir uns kon­
zentrieren sollten auf die Investitionen der 
EG für den kombinierten Verkehr und nicht 
mehr um relativ kleine Beträge verhandeln 
sollten; relativ klein, weil auch 2 Milliarden 
Schilling angesichts der Gegenforderungen 
ein kleiner Betrag sind. Wir sollten uns viel­
mehr bemühen, daß der kombinierte Verkehr 
Schiene - Straße durch EG-interne Investi­
tionen erleichtert beziehungsweise ermög­
licht wird. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Präsident: Weitere Frage: Abgeordneter 
Prechtl. 

Abgeordneter Prechtl (SPÖ): Herr Bundes­
minister! Österreich ist, wie b~reits zum Aus­
druck gebracht worden ist, eines der am 
stärksten frequentierten Transitländer mit 
etwa rund 18 Millionen Tonnen im Gegensatz 
zur Schweiz, die eine Reihe von verkehrspoli­
tischen Maßnahmen gesetzt hat, was zwangs­
läufig auch zu einer Umleitung auf österrei­
chischen Boden geführt hat. Wir wissen, daß 
das eine sehr schwierige Situation ist. 

Was uns aber interessiert, ist: Wann werden 
die Verhandlungen mit der EWG konkret wei­
tergeführt, und wann sind konkrete Schritte 
in Richtung auf die von Ihnen angeführten 
Maßnahmen, die Sie uns eben dargelegt 
haben, zu erwarten? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Die nächsten 
Verhandlungstermine kann ich nicht sagen. 
Ich kann nur wiederholen: Der EG-Verkehrs­
ministerrat hat ein Verhandlungsmandat 
erteilt, hat das interpretiert, und diese Ver­
handlungen, auf deren Beginn wir natürlich 
drängen, werden, wie wir hoffen, in Kürze 
aufgenommen werden. 

Wir wissen auch von den Informationen der 

Europäischen Gemeinschaften, daß dort die 
notwendige Grundlagenerarbeitung bezüglich 
der Standorte für etwaige Verladebahnhöfe 
schon sehr weit gediehen ist. Ich kann leider 
keinen Termin nennen, weil kein Termin 
bekannt ist. Aber wir werden jedenfalls sehr 
darauf drängen, daß das rasch geschieht. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Lanner. 

Abgeordneter Dr. Lanner (ÖVP): Herr Bun­
desminister! Es ist sicher ein Fortschritt, 
wenn die EG anerkennen, daß wir mit dem 
Transitverkehr eine Last tragen. Aber die EG 
ziehen bisher nicht die Konsequenz aus die­
ser Erkenntnis, daß das nämlich auch mit 
gewissen Gegenleistungen verbunden sein 
müßte. 

Ich frage Sie um folgendes: Die Regierung 
bemüht sich zugegebenermaßen, hier zu 
einem vernünftigen Ergebnis zu kommen -
bisher ohne Erfolg. Wäre es hilfreich für die 
Regierung, wenn im Zuge eines Votums der 
Bevölkerung über ein Volksbegehren oder 
ähnliche Aktionen hier Unterstützung gelei­
stet würde? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Mag. Gratz: Ich glaube, 
daß es für jede Regierung nur hilfreich sein 
kann, sich auf ein Votum des Volkes oder auf 
eine Volksbewegung stützen zu können. Ich 
glaube auch, daß wir hier wirklich im Einver­
nehmen und im Einklang mit den Wünschen 
der Bevölkerung handeln, obwohl ich ande­
rerseits nicht weiß, ob das bei den Europäi­
schen Gemeinschaften, bei den Verhandlun­
gen mit der Verwaltung, ein zusätzliches star­
kes Argument wäre. 

Aber ich möchte noch einmal sagen, daß ich 
wirklich glaube, daß jetzt, weil wir die Alter­
native zu Finanzahlungen an ein außenste­
hendes Land vorgeschlagen haben - das hat 
das Ganze ja so kompliziert -, bei den EG 
tatsächlich die Bereitschaft vorhanden ist, 
ganz konkrete Maßnahmen zu setzen. 

Präsident: Die Fragestunde ist beendet. 

Zuweisungen 

Präsident: Die in der letzten Sitzung einge­
brachten Anträge weise ich zu wie folgt: 

Dem Ausschuß für Wissenschaft und For­
schung: 
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Antrag 160/A der Abgeordneten Dr. Neisser 
und Genossen betreffend eine den Erforder­
nissen einer modernen Technologiepolitik 
entsprechende Informatikausbildung; 

dem Ausschuß für soziale Verwaltung: 

Antrag 161/A der Abgeordneten Dr. Marga 
Hubinek und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz über den wahlweisen Karenzurlaub 
von Mann und Frau. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist mir der Vorschlag zuge­
kommen, die Debatte über die Punkte 3 und 4 
wie auch über die Punkte 7 und 8 der heutigen 
Tagesordnung jeweils zusammenzufassen. 

Es werden daher zuerst in jedem Fall die 
Berichte erstattet werden; sodann wird die 
Debatte über die jeweils zusammengefaßten 
Punkte unter einem durchgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt selbstverständlich 
- wie immer in solchen Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese Vorgangsweise eine Ein­
wendung erhoben? - Das ist nicht der Fall. 

1. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
betreffend den Bericht der Bundesregierung 
(111-100 der Beilagen) über die Situation der 
Frau in Österreich (Frauenbericht 1985) (743 

der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1. Punkt: Frauenbe­
richt 1985. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Tieber. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Dipl.-Vw. Tieber: Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Grundsätzliches Anlie­
gen des vorliegenden Berichtes ist es, über die 
für Österreichs Frauen relevanten Entwick­
lungen, Fakten und Probleme zu informieren, 
um als Grundlage für die weitere politische 
und publizistische Arbeit dienen zu können. 

Im Frauenbericht 1985 soll Bilanz gezogen 
werden, ob und inwieweit sich die Situation 
der Frauen in Österreich während der letzten 
zehn Jahre geändert hat und ob es gelungen 
ist, der formellen Gleichberechtigung ebenso 
wie der gesellschaftlichen Gleichstellung von 
Frau und Mann näherzukommen. Der Bericht 
soll aber auch der Tatsache Rechnung tragen, 

daß sich in den letzten zehn Jahren neue 
inhaltliche Schwerpunkte der Frauenpolitik 
gebildet haben, die 1975, zum Zeitpunkt des 
ersten Frauenberichtes, noch nicht Gegen­
stand der öffentlichen Diskussion waren. 

Der Verfassungsausschuß hat den Bericht 
am 17. Oktober 1985 in Beratung gezogen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die 
Kenntnisnahme des Berichtes zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den Bericht 
der Bundesregierung über die Situation der 
Frau in Österreich (Frauenbericht 1985) (111-
100 der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident! Falls Wortmeldungen vor­
liegen, bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter­
statter für die Ausführungen. 

Zum Wort gemeldet hat sich die Frau Abge­
ordnete Marga Hubinek. Bitte, Frau Abgeord­
nete. 

10.47 

Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (ÖVP): 
Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe schon Verständnis, daß 
der Frauenbericht nicht die allergrößte 
Anteilnahme hier im Haus findet, das sind die 
weiblichen Mandatare ja gewöhnt. (Abg. 
Ton n: Schauen Sie einmal bei der ÖVPf Wir 
sind bereits mehrf) Ich möchte niemanden 
ausnehmen. Ich bedaure es insgesamt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Den Frauenbericht zu verfassen, der heute 
vorgelegt wurde und im Hohen Haus zur Dis­
kussion steht, diese Absicht ist durchaus löb­
lich. Es ist ein umfangreicher Bericht, es 
wurde minuziös Material angesammelt, viele 
Zahlen und viele Statistiken wurden verwen­
det, immerhin 1 300 Seiten, es ist, wie im Aus­
schuß festgestellt wurde, ein Viereinhalb­
Kilo-Bericht. 

Dieser Umfang macht den Bericht nicht 
gerade lesbarer, weil es eine zeitraubende 
Lektüre ist. Ich wage gar nicht Vermutungen 
anzustellen - das wäre eine Gewissensfrage 
-, wie viele unserer männlichen Kollegen 
sich tatsächlich der Lektüre dieses Berichtes 
gewidmet haben. Ich möchte da gar keine 
näheren Hinweise erfahren. 

Eines ist sicher: Im Parlament wird man 
mit Berichten aller Art verwöhnt. Es gibt sehr 
zahlreiche Berichte: den Sozialbericht, den 
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Außenpolitischen Bericht, den Kunstbericht, 
den Energiebericht, den Forschungsbericht. 
Was geschieht mit diesen vielen Berichten? 

Es wird - das ist ein Punkt der Tagesord­
nung - eine Diskussion abgeführt, und dann 
wird der Bericht schubladiert. Was mir die 
ganze Zeit eigentlich fehlt, und das fehlt mir 
auch bei dem Frauenbericht: daß man das, 
was in den Berichten aufgelistet wird, auch 
politisch umsetzt, Schlußfolgerungen, Konse­
quenzen zieht. Ich glaube, nur das würde auch 
die Ausgaben rechtfertigen, die mit diesen 
zahlreichen Berichten verursacht werden. 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, zum Frauenbericht selber kommend. 

Im Heft 8, also in der Zusammenfassung, 
steht die Absicht der Verfasser, Rechenschaft 
zu geben über ein Dezennium - 1975 gab es 
einen Frauenbericht, der etwas kürzer gefaßt 
und damit auch etwas lesbarer war - der 
Situation der Frau. Aber die Verfasser des 
Berichtes werden sich in ihrem Vorhaben sel­
ber untreu, wenn sie dazwischen den Mikro­
zensus 1981, 1971 zitieren und zwischendurch 
wieder andere Jahreszahlen mit Situationsbe­
schreibungen bringen. Das macht die Sache 
schwieriger und den Vergleich fast unmög­
lich. 

Ich möchte Ihnen hier auch ein Beispiel 
nennen, Frau Staatssekretär. In dem Heft, in 
dem Sie die weiblichen Lebensformen 
beschreiben, beziehen Sie sich auf die Volks­
zählungsergebnisse 1971/1981. Das kollidiert 
natürlich mit dem Zeitraum 1975/1985, wobei 
die Zahlen 1985 ja nicht zur Verfügung ste­
hen. 

Aber vollends verwirrt wird man, wenn Sie 
dann an Hand des Geburtenrückganges die 
Jahreszahlen 1964/1968 zitieren, beim Gebär­
alter der Frauen wieder den Zeitraum 
1977 /1983 wählen, ein willkürlicher Zeitraum 
von sechs Jahren. Ähnlich ist es, wenn Sie 
dann die Zahl der unehelichen Kinder in dem 
Zeitraum 1977 bis 1983 bringen. 

Es fragt sich, wenn Sie die Absicht haben, 
ein Dezennium zu beschreiben, warum Sie 
dann plötzlich willkürlich einen Zeitraum von 
sechs Jahren wählen. 

Ich habe ein bißehen den Eindruck, daß da 
schon eine Absicht dahinter steckt, daß man 
gewisse Ergebnisse, die sich nicht gerade zu 
Jubelmeldungen eignen, verschleiern möchte. 
Diesen Verdacht habe ich gerade bei dem 
Kapitel über die unterschiedliche Einkom-

mensituation von Mann und Frau. Ich gebe 
ehrlich zu, es ist mir dies ein besonderes 
Anliegen, und ich empfinde es schmerzlich, 
daß sich in dem Zeitraum seit 1970 diese Ein­
kommen schere eher vergrößert hat, denn daß 
sie kleiner geworden ist. (Zustimmung bei der 
ÖVP.) 

Ich meine, der Traum von der Chancen­
gleichheit der Frau in der Arbeitswelt und all 
die Behauptungen, die bei sozialistischen Par­
teitagen und ähnlichen Anlässen gemacht 
werden, auch die Hinweise in Regierungser­
klärungen, wie man die Benachteiligung der 
Frau am Arbeitsmarkt bewältigen wird, das, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, ist 
leider wirklich eine Illusion geblieben. 

Da wird nun ein Zeitraum von 1953 bis 1983 
beschrieben, also 30 Jahre. Hier sagt man 
also, es hat sich die Schere auseinanderbe­
wegt. Ich kann mir schon vorstellen, warum 
Sie diesen Zeitraum wählen, denn mir ist 
bekannt, daß es eine Untersuchung von 
Fischer-Kowalski gibt, die besagt, daß bis 
1970 die Schere eher zusammengegangen ist. 
Natürlich ist das eine Mitteilung, die sich für 
Erfolgsmeldungen der sozialistischen Regie­
rung nicht eignet, daß nach 1970 die Dispari­
tät der Einkommen eher vergrößert wurde. 

Gerade bei diesem Beispiel, wo auch steht, 
daß sich das mittlere Einkommen von Män­
nern im Jahre 1983 bei 13 060 S bewegt hat 
und damit um 49 Prozent höher war als das 
vergleichbare Einkommen von Frauen, 
begnügen Sie sich mit einer Aufzählung, aber 
es gibt keine Strategie. Bitte, was wollen Sie 
damit machen? Gibt es eine Überlegung, wie 
man dem Problem beikommt? 

In diesem Zusammenhang auch ein sehr 
offenes Wort. Ich meine, diese Einkommen­
schere und das Bemühen, diese Schere zu ver­
kleinern, wird so lange kein Erfolg sein, als 
führende Gewerkschafterinnen erklären: So 
arg ist es ja gar nicht. Schau einmal über die 
Grenzen unseres Landes, und es steht eh alles 
zum besten. 

Ich muß sagen, diesen Hinweis habe ich 
nicht verstanden. Denn, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, in dieser Situation kann 
nur dann ein Erfolg errungen werden, wenn 
alle Frauen, gleich, in welchem politischen 
Lager sie stehen, daran arbeiten, daß die 
Benachteiligung der Frau auf dem Arbeits­
markt geringer wird. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es fehlt mir in diesem Zusammenhang, 
Frau Staatssekretär, daß Sie auch die ganzen 
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Vorurteile auflisten, die es noch immer in der 
Arbeitswelt gibt. Das beginnt damit, daß die 
berufstätigen Frauen jedes Jahr ein Kind zur 
Welt bringen, daß sie häufigere Kranken­
stände haben, was, wie wir wissen, ja nicht 
stimmt; die Krankenkassenstatistik sagt das 
Gegenteil. 

Ich hätte mir aber auch gewünscht, daß Sie 
sich in dem Zusammenhang mit der Frage 
der Neubewertung der Arbeitsplätze ausein­
andersetzen, damit dieser geteilte Arbeits­
markt verschwindet. 

Wir erleben jedes Jahr die Lohnerhöhun­
gen. Aber lineare Lohnerhöhungen erhalten 
ja praktisch nur versteinerte Strukturen, sie 
bringen keine Erleichterung. Vor allem hätte 
ich mir gewünscht, daß Sie hier auch Strate­
gien anführen. 

Es erstaunt mich, daß auch dort, wo die 
Regierung einen direkten Zugriff hat, näm­
lich im öffentlichen Bereich und im Bereich 
der verstaatlichten Industrie, die Situation 
um nichts besser ist. Gerade dort, wo die Luft 
dünner ist, ist die Anzahl der Frauen gerin­
ger. Im verstaatlichten Bereich gibt es einen 
weiblichen Vorstandsdirektor, obwohl wir alle 
wissen, daß die Frauen im verstärkten Maße, 
und das seit mehr als zwei Dezennien, an die 
hohen Schulen des Landes gehen. Gerade bei 
der Einkommensituation habe ich den Ein­
druck, daß hier mehrfach redigiert wurde und 
daß manches nur sehr kursorisch beschrieben 
wird, weil eben das Ergebnis nicht erfreulich 
ist. 

Zum Beispiel im Heft 3 fällt mir über Ein­
kommen und Pensionen auf, daß Sie zwar 
sagen, daß die Pensionen der Frauen um vie­
les geringer sind: bei Arbeitern um 45 Pro­
zent, bei Angestellten um 50 Prozent. Sie 
beschreiben aber nur die Jahre 1981 und 
1983. Ich habe hier einen Verdacht: Die Ent­
wicklung der Pensionen ist ja kein Ruhmes­
blatt für die sozialistische Regierung, die 
Erhöhung der jährlichen Pensionen ist gerin­
ger als die Teuerungsrate. Das heißt, nicht 
nur die Pensionisten werden von Jahr zu Jahr 
ärmer (Abg. Dr. Sc h ra n z: Das stimmt 
nicht!) - Sie können das nicht widerlegen -, 
sondern, was noch schlimmer ist, die Pensio­
nistinnen werden in einem noch viel höheren 
Maße von Jahr zu Jahr ärmer. Kein Ruhmes­
blatt für eine sozialistische Regierung! (Bei­
fall bei der ÖVP. - Abg. Dr. Sc h ra n z: Das 
stimmt einfach nicht!) 

Frau Staatssekretär! Wenn wir wissen, daß 
den Frauen bei einem leistungsbezogenen 

Pensionssystem Versicherungszeiten fehlen, 
dann hätten Sie sich eigentlich bei diesem 
Kapitel mit einer langjährigen Forderung der 
Österreichischen Volkspartei auseinander set­
zen müssen, nämlich mit der Einführung von 
Ersatzzeiten aus Anlaß der Geburt. Das 
haben Sie leider völlig totgeschwiegen. 

Wo ich besonders eine politische Strategie 
vermisse, das ist dort, wo Sie die Entwicklung 
in der Arbeitswelt beschreiben. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren, das ist eine 
Horrorvision. In dem Bericht steht, und ich 
habe keine Ursache, an diesen Zahlen zu 
zweifeln, daß infolge der neuen Technologien 
in den nächsten Jahren in Österreich zirka 
250 000 Arbeitsplätze verlorengehen, vorwie­
gend Frauenarbeitsplätze. Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren, da genügt es doch um 
Gottes willen nicht, eine Situation zu 
beschreiben und zuzuwarten, bis sie eintrifft. 
Hier muß man sich doch überlegen, was soll 
geschehen, und welche Konsequenzen hat der 
Sozialminister zu ziehen? (Beifall bei der 
ÖVP.) 

In diesem Zusammenhang auch eine 
Bemerkung über die Gleichbehandlungskom­
mission. Hier ist eingetreten, was wir bei der 
Diskussion über die Reform der Gleichbe­
handlungskommission angemerkt haben, daß 
sich nämlich diese Kommission als ein 
untaugliches Instrument erwiesen hat. Wenn 
in einem Jahr höchstens ein Fall dort anhän­
gig wird, zeigt dies, daß das ein stumpfes 
Instrument ist. 

Die Tatsache, daß diese Kommission exi­
stiert, ist sicher kein Indiz dafür, daß es keine 
einklagbaren Tatbestände gäbe. Nur: Die 
Kommission ist derart gestaltet, daß sich 
eben niemand dieser Kommission bedient. 
Hier müßte man auch sehr offen einmal 
sagen, wie man diese Kommission wirksamer 
machen könnte. 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, möchte ich ein Heft zitieren, das wirklich 
mit Abstand das schwächste Heft ist, nämlich 
das Heft "Gesundheit/Krankheit". Die 
200 Seiten, die dort vorliegen, strotzen wirk­
lich von Gemeinplätzen und Banalitäten. Ich 
möchte Ihnen zwei davon zitieren. 

In einem Soziologenkauderwelsch wird 
unter anderem die soziale Rolle der Frau im 
Klimakterium beschrieben. Pauschalurteile 
sind dort anzutreffen, wie Sie sie nicht einmal 
in Illustrierten finden. Ich möchte Ihnen da 
gerne etwas zitieren. 
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Zu Beispiel steht im Kapitel über die Trink­
sitten unter anderem auch: "Stärkere eigene 
Genußbegrenzung von Frauen findet sich 
zum Beispiel auch beim Konsum von Genuß­
mitteln:" - Und jetzt bitte: "Frauen lieben 
leichte Speisen, vitaminreiche Speisen und 
Süßes, Männer hingegen" - man merke auf! 
- "kräftige und schwere Speisen (Fleisch­
speisen aller Art)." Nun, das sind umwerfende 
Erkenntnisse. 

Aber bitte, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, da gibt es auch wirklich "wichtige" 
Tabellen. Da gibt es eine Tabelle:"Die 
geschlechtsspezifischen Anteile der Rausch­
unerfahrenen an den Trinkern." Bitte, Herr 
Heinzinger, lachen Sie nicht! Also ich glaube, 
das ist ganz "wichtig". - Ich meine, die 
Frauen sind offenbar deshalb "rauschuner­
fahren" , weil sie ja - wie oben beschrieben 
- den Genuß leichter und vitaminreicher 
Speisen lieben. (Heiterkeit.) 

Das steht alles in diesem 200 starken Heft 
"Gesundheit/Krankheit". Ich kann nur hof­
fen, daß man bei den 1 300 Seiten des Berich­
tes das Kapitel "Gesundheit/Krankheit" ver­
gißt. 

Beim Heft "Medien" ist mir ein Verdacht 
gekommen. Ich habe nämlich die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen schon vor Jahren 
gehört. Man hat hier eine alte Untersuchung, 
die, glaube ich, schon vom Sozialministerium 
honoriert wurde, wieder ein bißchen aufgefet­
tet und hat also weitere Autorenhonorare 
bezahlt. Dieses Heft, diese Untersuchungen 
sind schon einmal dem interessierten Kreis 
zugegangen. (Präsident Mag. Mi n k 0 -

w i t s c h übernimmt den Vorsitz.) 

Völlige Ratlosigkeit herrscht dann in jenem 
Heft, wo Sie die Repräsentanz der Frauen im 
politischen Bereich beschreiben. Sie führen 
zwar in diesem Heft minuziös die Doppelbela­
stung der weiblichen Minister aus - bitte, ich 
habe gar nicht gewußt, daß der Kreis so groß 
ist, hätte da nicht vielleicht auch ein einfaches 
Interview mit der Frau Fröhlich-Sandner 
genügt? -, aber was mir völlig fehlt, sind die 
Vorschläge, wie Sie die Repräsentanz der 
Frauen in den politischen Gremien verbes­
sern wollen. 

Ich weiß schon, daß wir eine Reihe von Vor­
schlägen diskutiert haben. Ich weiß nicht, wie 
weit sie erfolgversprechend sind. Aber es 
wäre sicherlich auch eine Hilfe gewesen, zum 
Beispiel diese politischen Strategien anzufüh­
ren. 

Wir alle wissen ja, daß es Lippenbekennt­
nisse genug gibt, nur wenn es dann gilt, Man­
date und politische Positionen zu verteilen, ist 
man ängstlich bemüht, daß sich der Männer­
anteil nicht verringert, daß das nur ja nicht zu 
Lasten der Männer geht. 

Das Bild ist ja nicht nur in den politischen 
Gremien gleichbleibend triste, würde ich 
sagen, ähnliches gilt ja für die Interessenver­
tretungen. Ich meine, es ist sicherlich kein 
optimales Bild, wenn im Bundesvorstand des 
ÖGB von 53 Mitgliedern eine Frau ist. (Abg. 
Gabrielle T ra xl er: Das stimmt nicht, es 
sind drei!) Das steht im Bericht, Frau Traxler. 
Dann kann der Bericht nicht stimmen. Bei 
der Handelskammer hat sich seit der letzten 
Wahl einiges verbessert, ich glaube, das soll 
man hier auch sagen, es sind dort Frauen vor 
allem in höhere Ränge berufen worden. Es 
gibt Handelskammer-Vizepräsidenten, es gibt 
weibliche Sektionsobmann-Stellvertreter und 
in Kürze wird es in der Bundeskammer einen 
weiblichen Vizepräsidenten geben. (Beifall 
bei der ÖVP.) Es zeigt sich, hier ist man aufge­
schlossener. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Bericht ist dort bemerkenswert, wo es­
Kapitel nie h t gibt. Es fehlt der ganze 
Bereich Sozialversicherung, der Bereich 
Sozialpolitik, obwohl gerade dort die Lage der 
Pensionistinnen angeführt ist, die ja zahlen­
mäßig weitaus bedeutender sind als die weib­
lichen Minister, deren Doppelbelastung 
beschrieben wird. Ich glaube, die Lage der 
weiblichen Pensionisten zu erörtern wäre 
sicherlich in einem Frauenbericht vertretbar 
gewesen. Ich finde, daß das eine sträfliche 
Unterlassung ist. 

Ich habe auch das Gefühl,daß Sie dem hei­
ßen Eisen der Fristenlösung und deren Kon­
sequenzen aus dem Wege gegangen sind. 
Außer der lapidaren Erwähnung des Gesetzes 
findet sich kein Hinweis, wie man die große 
Zahl der Abtreibungen bekämpfen will, wozu 
sich ja alle politischen Parteien bekannt 
haben. 

Auch das Thema "Frauenarbeitslosigkeit" 
findet sich nicht. - Unterschätzt das die 
Regierung? 

Das überrascht gerade dann, wenn man die 
große Zahl der entmutigten Frauen kennt, die 
einfach nicht mehr den Gang zum Arbeitsamt 
antreten, weil sich sowieso für sie keine 
Chance bietet. Die Zahl ist doch beachtlich. 
Was will man hier unternehmen? Zumindest 
deren Zahl und deren Situation gehörte 
beschrieben. 
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Es gibt eine Erhebung aus dem September 
1982, wo diese Quote mit 7,6 Prozent beziffert 
wird, das ist natürlich schon ein Unterschied 
zu den offiziellen Raten, mit denen man sich 
zu begnügen versucht. 

Daß ältere Frauen keine Chance haben, das 
wollen Sie nicht erwähnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich hätte mir auch gewünscht, daß es ein 
Kapitel mit den Konsequenzen aus dem eheli­
chen Güterrecht gibt. Wir haben damals 
Bedenken gehabt, ob die Trennung von 
Gebrauchsvermögen und betrieblichem Ver­
mögen sich nicht zum Nachteil der geschiede­
nen Frauen auswirkt, weil ja eine Scheidung 
meist seit Monaten geplant ist und hier die 
Möglichkeit eines Transfers besteht. 

Wir vermissen auch die Situation der 
geschiedenen Frauen, die um ihren Unterhalt 
kämpfen müssen und selbst mit kriminalisti­
schem Instinkt jede Einkommenserhöhung 
des Unterhaltsverpflichteten erkunden müs­
sen. 

Ich meine, in diesem Bericht ist das interes­
sant, was leider darin fehlt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zum Schluß kommend: Ich meine, daß es in 
den letzten Jahrzehnten unzweifelhaft 
gewisse Fortschritte bei der Durchsetzung der 
Gleichberechtigung der Frau gegeben hat. Ich 
würde meinen, daß das das Ergebnis der 
Arbeit der politischen Frauenorganisationen 
ist - und ich verwende da ganz bewußt den 
Plural - , wenn vielleicht dort oder da gesell­
schaftliche Normen, die eine unnötige Repres­
sion dargestellt haben, verschwunden sind. 

Aber noch immer haben wir mit dem Pro­
blem zu kämpfen, daß trotz Öffnung aller Bil­
dungschancen soundso viele weibliche Schul­
abgänger nur in die "weiblichen" Berufe, in 
die traditionell "weiblichen" Berufe strömen 
und dort keine Berufschancen haben. Noch 
immer erleben wir, daß in den Führungseta­
gen und in den politischen Gremien der 
Frauenanteil stagniert. 

Ich glaube halt, daß die Vertretung der 
Frauen in den politischen Parteien sicherlich 
schwierig ist, weil sie in den oberen politi­
schen Gremien nicht zahlreich vertreten sind. 
Sie haben weniger Möglichkeiten, dort ihre 
Anliegen bewußt zu machen. 

Ich glaube, daß es aber Aufgabe aller politi­
schen Parteien ist, um Verständnis für die 

Anliegen der Frauen zu werben. Ich glaube, 
daß Frauen auch etwas in die Politik einzu­
bringen haben und daß es sicherlich kein 
Argument ist zu sagen, das, was seit Jahrhun­
derten nicht möglich war, müsse also auch 
gelten, um den Status quo zu verlängern. 

Ich meine aber auch, meine sehr geehrten 
Damen - und das möchte ich nur an die 
weiblichen Mitglieder dieses Hauses richten 
-, daß wir Verbesserungen insgesamt nur 
durch Solidarität erreichen können, daß ein­
seitige Jubelmeldungen, von denen wir selbst 
nicht überzeugt sind, eher einen Nachteil 
bringen, weil sie den Mächtigen in diesem 
Lande eigentlich nur eine Genugtuung ver­
schaffen, aber nicht jene Unruhe, die notwen­
dig ist, um eine Verbesserung zu erreichen. 

Mit diesem Appell möchte ich meinen Bei­
trag schließen. Wir nehmen diesen Bericht 
natürlich zur Kenntnis. (Beifall bei der 
ÖVP.) 11.08 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächste 
zum Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete 
Dr. Helga Hieden. Ich erteile es ihr. 

11.08 

Abgeordnete Dr. Helga Hieden (SPÖ): Herr 
Präsident! Frau Minister! Frau Staatssekre­
tär! Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Heute früh habe ich in den Nach­
richten angekündigt gehört, daß der "soge­
nannte" Frauenbericht auf der Tagesordnung 
steht. Ich habe mich über die Beifügung 
"sogenannt" gefreut, denn es deutet doch an, 
daß es schon Männer gibt, die wissen, daß 
"sogenannte" Frauenfragen auch Männerfra­
gen sind. Es hat sich nur noch nicht überall 
herumgesprochen. (Abg. S t ein bau er: Ich 
finde es lieb, worüber sich die Hieden in der 
Früh freut!) 

Der Frauenbericht ist sicher eine umfas­
sende Darstellung der Lebenssituation der 
Frauen. Und er ist insofern wirklich ein 
"Frauen"bericht, als Auswahl der Themen 
und Art des Zugangs zu den Fragestellungen 
aus dem Blickwinkel der Frauen erfolgt. 

Ich muß eigentlich sagen, Frau Kollegin 
Hubinek, ich bedaure es, daß Sie offensicht­
lich so unter dem Druck Ihrer Oppositions­
rolle stehen, daß Sie sich einerseits auf for­
male Kritik beschränkt haben, Kleinigkeiten 
herausgesucht haben und es sich nicht haben 
abringen können, doch auch die Erfolge, die 
es für die Frauen gegeben hat, anzuerkennen. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.j 
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Das ist keine Grundlage für die Frauensoli­
darität, die ich, genau wie Sie, auch für sehr 
notwendig erachte. (Abg. S t ein bau er: 
Die "sogenannte" Frauensolidaritiit!) 

Der Bericht gibt einen Überblick über sehr 
viele Lebensbereiche. Er enthält eine Fülle 
von interessanten Einzeldaten, und es fällt 
schwer, für eine kurze Darstellung eine Aus­
wahl zu treffen. Ich möchte nur ein paar Bei­
spiele antippen. 

So liest man, daß sich Kinderzahl und Kin­
derwunsch in der Entwicklung der letzten 
zehn Jahre in der Stadt und auf dem Land 
stark angeglichen haben, ja fast schon gleich 
sind. 

Oder: Ich entnehme dem Heft "Gesundheit 
und Krankheit", daß zwar der Medikamen­
tenkonsum bei Frauen höher ist, aber die 
Krankenstände der Frauen, wenn sie berufs­
tätig sind, kürzer dauern als jene der Männer. 

Oder: Ich entnehme dem Teil über die 
Medien, daß unter den Abteilungsleitern im 
ORF kaum Frauen sind, also in Positionen. in 
denen Einfluß auf die Auswahl und die Art 
der Gestaltung von Sendungen genommen 
werden kann. 

Oder: Es ist eine Tatsache, daß unter den 
weiblichen Redaktionsmitgliedern doppelt so 
viele ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
haben wie unter den Männern. 

Oder: Ein neues Thema, das vor zehn J ah­
ren in der Öffentlichkeit noch tabu war, wird 
aufgezeigt, nämlich das Thema "Frauen im 
Zusammenhang mit Gewalt" , physische 
Gewalt, was darin zum Ausdruck kommt, daß 
es Zufluchtstätten, Frauenhäuser, gibt, aber 
auch andere Formen der Gewalt, zum Bei­
spiel ideologische, zum Beispiel im Sprachge­
brauch verpackt. Sie alle kennen die entspre­
chenden Witze. Sie kennen die Funktionsbe­
zeichnungen. die männlich sind, es gibt sie 
auch hier bei uns im Parlament: Obmänner, 
Minister, Staatssekretäre. Das führte wohl 
auch dazu, daß vor kurzem die weiblichen 
Abgeordneten eine Einladung mit der Anrede 
"Sehr geehrter Herr Abgeordneter!" bekom­
men haben. (Abg. G ra f: Das ist eine Eman­
zipa tionsfrage!) 

Ich vermute dahinter nicht Bösartigkeit, 
aber ich glaube - Herr Abgeordneter Graf, 
da werden auch Sie mir vielleicht zustimmen 
-, daß Sprache bestehende und manchmal 
auch vergangene gesellschaftliche Verhält­
nisse widerspiegelt, und zwar Machtverhält-

nisse genauso wie soziale Verhältnisse, und in 
der Anwendung dazu beiträgt, daß diese in 
der Wirklichkeit gefestigt, neu geschaffen 
oder verändert werden. Deshalb sind die 
Anredeformen nicht gleichgültig, wenn sie 
auch nur einen kleinen Teilbereich darstellen. 
Ich möchte wissen, wie Sie es empfinden wür­
den, wenn Sie als "Frau Abgeordnete" ange­
sprochen würden! (Zwischenruf des Abg. 
Graf.) 

Die Gewohnheit der Männer etwa, daß sie, 
wie ich glaube, sehr wohlmeinend zunächst, 
Frauen, auch fünfzigjährige Politikerinnen, 
mit "Mädchen" oder "Kind" ansprechen, ist, 
wenn man es genau betrachtet, eine Art Ent­
mündigung. So spricht man mit einem Kind 
oder einem noch nicht erwachsenen Mäd­
chen, aber nicht mit einer erwachsenen Frau. 

Ich glaube, das sind sehr interessante Teil­
bereiche, über die ausführlicher zu sprechen 
sich lohnen würde. 

Es hat aber auch immense Fortschritte in 
den letzten zehn Jahren gegeben. Die soziali­
stische Politik im Interesse der Benachteilig­
ten hat etwa im Bildungsbereich zum Zugang 
der Frauen zu allen Bildungseinrichtungen 
geführt. Diese Öffnung ist vorhanden. Kollege 
Stippel wird noch näher darauf eingehen. 
Einen Fortschritt im rechtlichen Bereich 
bedeutete die Familienrechtsreform. Es ist 
damit weitgehend die formale Rechtsgleich­
heit hergestellt. 

In diesem Zusammenhang komme ich auch 
auf einen Bereich zu sprechen, den die Frau 
Abgeordnete Hubinek hier richtig aufgezeigt 
hat; einen Bereich, wo es keine besonderen 
Fortschritte gegeben hat, nämlich bei den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen 
und Männern. 

Bevor ich aber darauf näher eingehe, 
möchte ich noch etwas zu Ihrer Forderung 
sagen, daß man Ersatzzeiten infolge der 
Geburt eines Kindes einführen solle. Es ist 
für mich unfaßbar und kann wohl nur der 
Versuch einer Irreführung der Öffentlichkeit 
sein, wenn verschwiegen wird, daß es bereits 
etwas mehr als zweieinhalb Jahre eine 
Anrechnung für die Geburt eines Kindes gibt. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Durch das Karenzjahr und seit der 
40. Novelle durch die ewige Anwartschaft und 
durch den Kinderzuschlag von 3 Prozent pro 
Kind kommt man auf 2,6 Jahre bei jenen 
Frauen, die wenige Arbeitsjahre haben. Das 
heißt, von diesen geforderten drei Jahren sind 
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schon 2,6 Jahre im Laufe der letzten fünfzehn 
Jahre Realität geworden. 

Nicht zu sprechen ist von den vielen ande­
ren Verbesserungen, die Sie offensichtlich 
auch nicht zuge ben können und die gerade 
die finanzielle Situation der Frauen erleich­
tern. Ich denke jetzt an die Maßnahmen im 
Familienbereich, etwa an die Tatsache, daß 
die Familienbeihilfe bar ausbezahlt wird, 
wovon beispielsweise Bäuerinnen in besonde­
rem Maße profitieren, an das Karenzgeld, an 
die Sondernotstandshilfe, an den Unterhalts­
vorschuß und so weiter; alles Maßnahmen, die 
eine Verbesserung der finanziellen Situation 
gerade der ärmsten Frauen gebracht haben. 

Nun zurück zu den Einkommensunterschie­
den im Bereich der Erwerbsarbeit. Ich bin 
auch der Meinung, daß diese den geringen 
Stellenwert, die geringe Bewertung der 
Arbeit, die Frauen leisten, zeigen. Es hat mich 
nur der Beifall der ÖVP an dieser Stelle etwas 
verwundert, denn er war vom Inhalt her völlig 
deplaciert. Aber, Frau Kollegin Hubinek, die 
niedrigen Einkommen der Frauen werden wir 
nicht dann erhöhen, wenn wir einzelne Män­
ner aus der gegnerischen Partei angreifen, 
die in den entscheidenden Gremien sitzen. 
Natürlich müssen wir trachten, daß auch 
diese etwas dafür tun. In diesem Punkt 
stimme ich Ihnen zu. Aber wenn wir etwas 
ändern wollen, müssen wir uns doch etwas 
grundsätzlicher mit dem Zusammenhang zwi­
schen Erwerbswelt und Familie auseinander­
setzen. 

Ihr Kollege Brandstätter hat im Ausschuß 
den bemerkenswerten Satz gebraucht, daß er 
volles Verständnis für jene Menschen hat, die 
die Frauen zurück an den Herd schicken wol­
len, denn wenn jemand, wie er gesagt hat, von 
Arbeitslosigkeit betroffen ist, könne er sicher 
nicht einsehen, daß andere Familien zwei 
gute Einkommen haben, nämlich jenes des 
Mannes und jenes der Frau. Er hat in diesem 
Zusammenhang auf Lehrerinnen hingewie­
sen. 

Ich glaube, das ist eine verbreitete Auffas­
sung, sie gibt es sicher in allen Parteien. Aber 
wenn sogar Abgeordnete diese gutheißen, und 
das bei einer Diskussion der Einkommens­
frage, dann zeigt sich, daß sich im Bewußtsein 
vieler Menschen und offensichtlich besonders 
in Ihren Reihen das Recht der Frauen auf 
berufliche Arbeit noch nicht durchgesetzt hat. 
Man macht die Frauen sehr gerne zu Sünden­
böcken, wenn Arbeitsplatzschwierigkeiten 
auftreten. Das zeigt auch die Frage der Ein­
kommen oder, besser gesagt, der Einkom-

mensungerechtigkeit, denn dieses Problem 
betrifft ja auch Männer, nur bei den Frauen 
führt es dann zu dem Ruf "Zurück an den 
Herd". Ich habe aber noch nie die Aufforde­
rung gehört, Frauen in Reinigungsberufen 
oder mit schlechtbezahlter Fließbandarbeit 
sollten ihre Arbeitsplätze für andere herge­
ben. Nein, man will den Frauen das Recht auf 
qualifizierte Arbeit absprechen und weist 
ihnen die schlechtbezahlte Arbeit und die 
Arbeit im Haushalt und in der Familie zu! 

Das heißt, die Frage der niedrigen Frauen­
einkommen ist allgemein eine Frage der V er­
teilung der Einkommen, und dies trifft im 
besonderen die Frauen. Daher ist sozialisti­
sche Politik für die Benachteiligten immer 
auch Frauenpolitik. Es geht aber nicht nur 
um die Einkommensverteilung, sondern auch 
um die Frage der Verteilung der Arbeit, und 
zwar der bezahlten und der unbezahlten, 
sowie um die Verteilung des Wissens bezie­
hungsweise des Zugangs zum Wissen. Siehe 
die Hinweise auf die Positionen im ORF oder 
in anderen höheren Gremien! 

Die niedrigen Frauenlöhne haben ganz ent­
scheidend mit der Lebenssituation der 
Frauen in der Familie zu tun, und dieser ent­
scheidende Zusammenhang wird im Heft 1 
des Berichtes "Weibliche Lebensformen" sehr 
deutlich. Hier gibt es eine Fülle von Unterla­
gen, die genau diesen Zusammenhang aus­
weisen. 

Der Bericht enthält einerseits Daten zur 
Bevölkerungsstruktur, Untersuchungen über 
den Alltag der Frauen und Selbstdarstellun­
gen, in denen Frauen über ihr Leben, ihre 
Erwartungen, Erfahrungen und Enttäuschun­
gen berichten. Ich glaube, diese Konstruktion 
von Daten ermöglicht es zum Teil, die Ant­
wort auf folgende Frage zu geben: Worin 
unterscheiden sich Lebensverhältnisse und 
Lebenschancen von Männern und Frauen 
heute in Österreich? Frau Kollegin Hubinek, 
in diesem Band finden Sie auch zum Teil die 
Vorurteile und· auch die Hinweise darauf, wie 
sie entstehen. 

Ich glaube, es ist notwendig, daß wir die 
Verbindung Erwerbswelt - Familie sehen, 
denn eines ist ganz sicher: Männer machen 
nicht nur schneller berufliche Karriere als 
Frauen, sie brauchen sich auch im Regelfalle 
nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, was 
sie am nächsten Tag kochen werden, ob die 
Hemden gebügelt sind, ob der Sohn für die 
Englischschularbeit gelernt hat, ob Zahnpaste 
und Waschpulver noch in genügendem Aus­
maß vorhanden sind. Das Bügeln der Wäsche, 
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das Kloputzen werden nicht nur als notwen­
dig, sondern im Regelfall als weiblich betrach­
tet. 

Der Bericht enthält eine Fülle von Daten, 
ich nenne nur ein paar Zahlen, die auch die 
Veränderung zeigen. Zum Beispiel: Frauen 
haben 1977 von ihren Ehemännern regelmä­
ßige Hilfe bei der Hausarbeit in 21 Prozent 
der Fälle erhalten, 1983 in 29 Prozent der 
Fälle. Regelmäßige Hilfe bei der Kinderbe­
treuung erhielten die Frauen 1977 in 30 Pro­
zent der Fälle, 1983 in 54 Prozent der Fälle. 
Hier zeigt sich also eine Änderung zum Positi­
ven. Auch das muß man anerkennen. 

Nun noch ein interessanter Nebenaspekt, 
den es meines Erachtens besonders für 
Frauen zu beachten gilt: Die Männer beteili­
gen sich bei der Kindererziehung vor allem 
an den attraktiven Bereichen. Sie spielen mit 
den Kindern, sie sorgen für die Freizeitgestal­
tung am Sonntag, für einen Theaterbesuch, 
für Ausflüge und so weiter. In den Lebens­
schilderungen der Frauen kommt auch zum 
Ausdruck, daß dies manchmal die Beziehung 
der Frauen zu den Kindern belastet; denn sie 
sind sozusagen diejenigen, die die "böse" All­
tagsroutinearbeit machen, die angenehmen 
Seiten der Kindererziehung aber nicht mehr 
genießen können. 

Die Hauptlast im Haushalt liegt nach wie 
vor bei den Frauen. 87 Prozent aller erwachse­
nen Frauen führen hauptverantwortlich einen 
Haushalt, aber nur 7 Prozent der Männer -
das sind die Alleinstehenden -, und nur 20 
Prozent der Frauen erhalten tägliche Hilfe im 
Haushalt vom Ehemann. 

Für interessant in dem Zusammenhang 
halte ich· es, daß sich auch eine Tendenz 
betreffend die Mithilfe der Kinder zeigt. Diese 
verringert sich nämlich bei Buben und Mäd­
chen. Die Töchter haben 1977 in 64 Prozent 
der Fälle keine Mithilfe geleistet, 1983 in 72 
Prozent der Fälle. Die Söhne leisteten 1977 in 
71 Prozent der Fälle keine Hilfe, 1983 in 76 
Prozent der Fälle. 

Ich halte diese Daten auch im Zusammen­
hang mit den Scheidungszahlen für interes­
sant. Nicht nur junge Ehen sind von einem 
hohen Scheidungsrisiko bedroht. Diese Zah­
len geben uns auch den Hintergrund. Sie 
beweisen nämlich, daß die jungen Menschen 
vor der Ehe kaum Verantwortung für die All­
tagsarbeit haben, denn diese tragen die Müt­
ter. Bedenkt man dazu noch, daß sie im Regel­
fall auch ihr Geld, das sie verdienen, für sich 
allein haben, dann weiß man auch, warum sie 

für den Ehealltag und das gemeinsame Leben 
schlecht vorbereitet sind. Sie geben sich Illu­
sionen hin, die dann zu Krisen führen. 

Im Sinne der Tatsache, daß Mädchen und 
Burschen auf die Partnerschaft in der Familie 
vorbereitet werden sollen, hoffe ich - ich 
rechne zumindest mit der Solidarität aller 
Frauen -, daß Hauswirtschaft bald als 
Pflichtfach im Pflichtschulalter eingeführt 
wird. (Beifall bei der SPÖ.) Angesichts der 
technischen Revolution und wissend, wie sehr 
die Frauen davon betroffen sind, hoffe ich 
auch, daß textiles und technisches Werken 
sowohl für Burschen als auch für Mädchen 
Pflicht wird; ich freue mich, daß sie zustim­
mend nicken, Frau Abgeordnete Hubinek. 
(Abg. Mag. Sc h äff er." Das ist ja jetzt 
schon!) Sie sind leider nicht informiert; in der 
Volksschule ja, aber nicht in der Pflicht­
schule, im Hauptschulalter. Ich habe von der 
Pflichtschule gesprochen. (Abg. Dr. K 0 h 1-
mai er:. Er weiß es schon! - Abg. Dr. Marga 
Hub i n e k : Er müßte es eigentlich wissen!) 

Aus dem ersten Heft geht auch hervor, daß 
der Verlauf des Alltags der Frauen bestimmt 
ist von den Bedürfnissen der anderen Fami­
lienmitglieder; von den Arbeitszeiten des Ehe­
mannes, von den Öffnungszeiten der Kinder­
gärten, von der täglichen Schulzeit der Kin­
der, kurz von den Wünschen, Verpflichtungen 
und Zeiteinteilungen der anderen Familien­
mitglieder. 

Es zeigt sich auch, daß die Verbindung von 
Familie und Beruf für die Frauen eines der 
Hauptprobleme ist. Häufig müssen sie sich 
für das eine oder das andere entscheiden. Ich 
möchte dazu ein Zitat aus der Kurzfassung 
des Frauenberichtes bringen, die übrigens 
sehr empfehlenswert ist. Ich glaube, daß nicht 
jeder Zeit hat, das Gesamte zu lesen. Ich 
möchte dieses Heft allen Frauen und auch 
unseren männlichen Kollegen empfehlen. Es 
ist leicht lesbar und sehr informativ. Ich 
zitiere: 

"Männer haben normalerweise beides, 
Beruf und Familie, ohne daß ihnen daraus 
größere Probleme erwachsen, für Frauen hin­
gegen ist es nach wie vor ein Problem, Beruf 
und Familie zu verbinden. Sie müssen sich 
praktisch für Beruf oder Familie entscheiden. 
Eine Entscheidung, die bei den Männern nur 
katholische Geistliche treffen müssen. Oder 
aber für eine Doppel- oder Dreifachbelastung. 
Egal wie eine Frau sich entscheidet, und das 
ist das Wichtige, jede Entscheidung bedeutet 
für sie Verzicht. Entweder verzichtet sie 
zugunsten des Berufes auf Kinder oder aber 
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sie verzichtet zugunsten der Familie auf den 
Beruf und damit auch auf eigenes Geld, auf 
finanzielle Unabhängigkeit, auf Kontakte und 
Anregungen. Will oder muß sie beides haben, 
Beruf und Familie, so verzichtet sie weitge­
hend auf Freizeit, auf die Möglichkeit, persön­
liche und berufliche Interessen zu pflegen, 
sich politisch zu engagieren." Ich glaube, 
diese Dinge muß man sehen. 

Und vielleicht noch etwas Interessantes in 
diesem Zusammenhang: Junge Frauen sehen 
Heirat als Verheißung eines eigenen Lebens, 
als mehr Freiheit. Frauen, die längere Zeit 
verheiratet sind, sehen ihre Arbeit nicht mehr 
als Liebesarbeit an wie die jungen, sondern 
sie fühlen sich zum Teil wie Dienstboten. 
John K. Galbraith, ein Wirtschaftsexperte, hat 
einmal gesagt: Die Verwandlung der Frauen 
in eine heimliche Dienstklasse war eine öko­
nomische Leistung ersten Ranges, und erst 
die Demokratisierung hat dazu geführt, daß 
sich der gesamte männliche Bevölkerungsan­
teil eine Ehefrau als Dienerin leisten kann. -
Soweit das Zitat von Galbraith. 

Noch kurz etwas zum Bereich Politik. 
Frauenpolitik ist kein eingrenzbarer Politik­
bereich. Jede politische Frage ist zugleich 
eine frauenpolitische Frage. Umgekehrt 
betreffen die Frauenfragen auch die Männer. 
Beispiele wären etwa flexible Arbeitszeiten; 
auch wenn sie in Betrieben eingeführt wer­
den, wo nur Männer arbeiten, etwa das Breit­
bandmodell mit 45 Stunden zum Beispiel für 
einen Teil des Jahres, die Familie und die 
Frauen sind betroffen: Partnerschaft kann 
schwieriger verwirklicht werden, die Familie 
wird zur Restkategorie, die sich an die 
Erwerbswelt anpassen muß, und das gilt es zu 
verhindern. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich erspare mir die vielen Zahlen zur Ver­
tretung der Frauen, möchte aber doch noch 
ganz kurz etwas zur Tätigkeit des Frauen­
staatssekretariats sagen, weil nämlich Sie, 
Frau Staatssekretär, ganz wesentlich dazu 
beigetragen haben, daß ein geändertes 
Bewußtsein - nicht nur unter den Frauen, 
sondern auch in der Öffentlichkeit - vorhan­
den ist, vor allem durch unkonventionelle Ver­
anstaltungen, Enqueten, Frauenforen, wo sich 
Frauen aller Gruppierungen getroffen haben, 
wo man das gemeinsame Gespräch auch 
gefunden hat. Bei der letzten Enquete ist es 
um die Quotenregelung gegangen, zu der sich 
alle Frauengruppierungen bekannt haben, 
weil auch eine Europaratsstudie zeigt, daß 
etwa das Persönlichkeitswahlrecht die nied­
rigsten Frauenquoten mit sich bringt, eine 
Quotenregelung die höchsten. 

Ich möchte Ihnen im besonderen auch 
dafür danken, daß Sie durch Ihre fortgesetzte 
engagierte Tätigkeit die Frauen ermutigen, 
weiterzumachen. Die Frauen anerkennen 
Ihre Arbeit, auch wenn das nicht immer in 
der Öffentlichkeit ausgedrückt wird. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Für die Kurzfassung des Berichtes möchte 
ich besonders danken, sie ist ein Musterbei­
spiel dafür, wie wissenschaftliche Ergebnisse 
in verständlicher Form dargestellt werden 
können, sodaß eine Chance besteht, daß die 
Fakten ins Denken und Handeln der Men­
schen eingehen. 

Meine Fraktion wird den Bericht. über den 
noch sehr viel zu sagen wäre, selbstverständ­
lich zur Kenntnis nehmen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 11.32 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächste 
zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Dr. 
Helene Partik-Pable. Ich erteile es ihr. 

11.32 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Herr Dr. Schüssel hat gestern anläß­
lich des Antrages der Österreichischen Volks­
partei auf Änderung der Tagesordnung 
gemeint: Es ist ein Symbol, wie man mit dem 
Parlament umgeht! Ja, für mich ist es auch 
symbolisch, daß gerade heute, da der Frauen­
bericht behandelt wird, eine Redezeitbe­
schränkung für die Hauptredner von 20 Minu­
ten und für die Zweitredner von 15 Minuten 
eingeführt wird. (Zwischenruf des Abgeordne­
ten lng. Hob 1.) Für einen Bericht, der alle 
fünf bis zehn Jahre erstellt wird und ins Par­
lament kommt, für einen Bericht. der 
1300 Seiten umfaßt, der alle Belange des poli­
tischen, privaten und beruflichen Lebens der 
Frauen durchleuchtet (Zwischenruf des Abge­
ordneten Dr. Li c h a 1), eine Redezeitbe­
schränkung einzuführen, halte ich wirklich 
für einen Skandal ersten Ranges. (Beifall bei 
FPÖ und SPÖ.) 

Frau Dr. Hubinek! Ich gebe Ihnen völlig 
recht, wenn Sie sagen, wir Frauen sollten 
über alle Parteigrenzen hinweg zusammen­
halten. Aber ich möchte doch Ihrem Partei­
und Klubobmann den Vorwurf machen, daß 
er diese Redezeitbeschränkung von 20 Minu­
ten verlangt hat. (Abg. Dr. Marga Hu bi­
n e k: Ich habe geglaubt, das ist einstimmig!) 
Mit dieser Vorgangsweise hat Herr Dr. Mock 
das wahre Gesicht der Österreichischen 
Volkspartei gezeigt, nämlich das Gesicht 
einer alten, großen, konservativen Partei, die 
von patriarchalischen Grundsätzen bestimmt 
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ist. (Beifall bei FPÖ und SPÖ. - Ruf bei der 
ÖVP: Er will alle zu Wort kommen lassen!) 

Die ÖVP leistet sich zwar ein paar Alibi­
frauen, die aber im wesentlichen wenig zu 
reden haben dürften (Zwischenruf des Abge­
ordneten Dr. Li c h a 1), sonst hätten sie 
Herrn Dr. Mock dazu bringen können, daß er 
die Redezeitbeschränkung nicht beantragt 
und auch nicht durchsetzt. (Abg. Dr. Fe ur­
s te i n: Das ist falsch, was Sie sagen!) 

Herr Abgeordneter Feurstein! Erkundigen 
Sie sich! Herr Abgeordneter Mock wird es 
Ihnen bestätigen. Ihm war die Diskussion 
über das Weingesetz wichtiger als die Diskus­
sion über den Frauenbericht. (Abg. Dr. Marga 
Hub i ne k: Wir wollten es ja absetzen!) Ja, 
Sie wollten es absetzen, aber zuerst waren Sie 
noch für die Debatte über das Weingesetz. 
Vom Absetzen war keine Rede in der Präsi­
diale. (Beifall bei FPÖ und SPÖ. - Abg. Dr. 
Marga Hub i n e k: Das ist Schuld der Tages­
ordnung!) 

Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, 
daß es eine Redezeitbeschränkung gegeben 
hätte, als der Grüne Bericht oder der Sozial­
bericht hier behandelt wurden. Gestern beim 
Bericht des Verfassungsgerichtshofes hat es 
keine Redezeitbeschränkung gegeben, 
obwohl dieser Bericht jährlich im Parlament 
behandelt wird. Aber gerade beim Frauenbe­
richt gibt es eine Redezeitbeschränkung, die 
von Herrn Dr. Mock beantragt und auch 
durchgesetzt worden ist. (Abg. Dr. Fe u r­
s te in: Ich würde Ihnen empfehlen, zur 
Sache zu reden! Sie reden ja gar nicht zur 
Sache! Kommen Sie zum Thema! Reden Sie 
über den Frauenbericht!) 

Ich sehe schon ein, daß Sie das nicht gerne 
hören, Herr Abgeordneter Feurstein, aber fra­
gen Sie einmal Herrn Dr. Mock. Er wird es 
nicht einmal abstreiten. Das Weingesetz im 
zweiten Aufguß ist ihm wichtiger, als die 
Interessen der Frauen hier im Parlament zu 
diskutieren. (Beifall bei FPÖ und SPÖ. -
Abg. Dr. Marga Hub i n e k: Warum haben 
Sie eigentlich dafür gestimmt, daß wir heute 
das Weingesetz behandeln?) Ich bin nicht in 
der Präsidiale. (Abg. Dr. Marga Hub i n e k: 
Heute haben Sie hier zugestimmt, daß das 
Weingesetz heute behandelt wird!) 

Frau Abgeordnete! Fragen Sie doch bitte 
einmal, wie die Präsidiale war. Ihr Klubob­
mann wollte das Weingesetz an erster Stelle 
haben. (Abg. Dr. Fe urs te i n: Antworten 
Sie auf die Frage!) Lassen Sie sich doch ein­
mal etwas sagen! An erster Stelle sollte das 

Weingesetz behandelt werden, obwohl das 
schon der zweite Aufguß ist, und erst dann 
der Frauenbericht, der einmal in zehn Jahren 
erstellt wird. Ich glaube, Sie sind falsch infor­
miert. Erkundigen Sie sich! (Abg. Dr. 
Li c h a 1: Frau Doktor! Ihre Redezeit!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Herr Abgeordnete Mock und Ihre Frak­
tion haben sich nicht an die Vereinbarung 
gehalten, und deshalb werden Sie mir verzei­
hen, wenn ich auch meine Redezeit um ein 
paar Minuten überschreite. (Abg. Dr. Fe u r­
s te in: Reden Sie vom Thema!) Das gehört 
auch zum Thema, nämlich um zu klären, 
warum eigentlich die Redezeitbeschränkung 
heute beschlossen worden ist. (Abg. Dr. 
Li c h a 1: Streiten Sie mit Ihrem Klubob­
mann, daß er die Redezeit ... ! - Weitere Zwi­
schenrufe.) 

Sie versuchen jetzt alles zu überdecken, 
weil es Ihnen natürlich unangenehm ist. Sie 
treten nämlich immer an die Öffentlichkeit 
und tun so, als ob Ihnen die Interessen der 
Frauen wichtig sind. Aber das ist leider nicht 
so. Wie gesagt, das hat sich ja jetzt erwiesen. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: ... als die FPÖ gibt 
es ja nicht! Sie sind ein reiner Zufall in der 
FPÖ als Frau!) Herr Abgeordneter Kohlmaier! 
Sie sollten öfter zu unseren Parteiveranstal­
tungen kommen, dann würden Sie sehen, daß 
ich kein reiner Zufall bin, sondern daß es sehr 
viele Frauen in der Freiheitlichen Partei gibt. 
(Abg. Dr. Fe urs te i n: Befragen Sie die 
Klara Motter!) 

Herr Abgeordneter Feurstein! Sie reden da 
in einer hypnotisierenden Weise auf mich ein, 
ich solle die Frau Abgeordnete Motter fragen. 
Ich frage die Frau Abgeordnete Motter, wann 
immer ich will. Wenn Sie sie etwas fragen 
wollen, dann fragen Sie sie selbst. Aber Sie 
brauchen mir keinen Rat zu geben. (Beifall 
bei FPÖ und SPÖ. - Abg. Dr. Marga Hub i -
n e k: Hören Sie sich die einmal an! - Zwi­
schenruf des Abgeordneten Dr. Li c h a 1.) 
Herr Abgeordneter Lichal! Sie werden, wenn 
Sie mir jetzt zuhören, vielleicht auch etwas 
Neues hören. (Abg. Dr. Li eh a 1: Wann 
kommt sie denn, Ihre Aussage?) Sie unterbre­
chen mich ja ständig, deshalb komme ich 
nicht dazu. 

Was den Frauenbericht anlangt - vielleicht 
wird das die Emotionen ein bißchen besänfti­
gen -: Es ist mit der weitverbreiteten und 
viel geglaubten Tatsache aufgeräumt worden, 
daß die Frauen nur Dazuverdiener sind und 
daß es daher mehr oder weniger unwesentlich 
ist, ob sie viel verdienen oder wenig. 
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Es ist einfach nicht wahr, daß die Frauen 
nur Dazuverdiener sind. Wahr ist vielmehr, 
daß die Hälfte aller berufstätigen Frauen 
Alleinverdiener sind. Und schon im Lichte 
dieser Tatsache muß jede Frau und jeder, der 
sich den Bericht durchsieht und ihn mit jenen 
der vorangegangenen Jahre vergleicht, depri­
miert sein. Es ist nämlich daraus zu ersehen, 
daß sich in den letzten zehn Jahren die Ver­
hältnisse zugunsten der Frauen nicht nur 
nicht geändert, sondern in gewissen Berei­
chen sogar noch verschlechtert haben. 

Während man schon im Jahre 1953 darauf 
hinwies, daß sich die Einkommen von Frauen 
und Männern eklatant voneinander entfer­
nen, daß nämlich die Männer bedeutend mehr 
verdienen als die Frauen, hat sich diese Tat­
sache insbesondere bei den Angestellten im 
Laufe der Jahre noch verschlechtert. Das 
heißt, die Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und Männern sind Jahr für Jahr grö­
ßer geworden. 

Im Jahre 1953 verdienten zum Beispiel im 
Angestelltenbereich ungefähr 50 Prozent der 
Männer mehr als die Frauen, im Jahre 1974 
war der Einkommensunterschied bereits 
ungefähr bei 70 Prozent festzustellen, und 
jetzt, im Jahre 1985, sind es ungefähr rund 80 
Prozent der Männereinkommen, die höher 
sind als die Fraueneinkommen. 

Während grundsätzlich gilt, daß die Ange­
stellten mehr verdienen als die Arbeiter, ist 
dies bei Frauen nicht der Fall. Es verdienen 
nämlich die weiblichen Angestellten weniger 
als die männlichen Arbeiter. 

Aber selbst im öffentlichen Dienst, wo, wie 
man eigentlich annehmen müßte, gleiche Ver­
hältnisse für Frauen und Männer herrschen, 
ist es nicht so: Sogar im öffentlichen Dienst 
verdienen Männer um durchschnittlich 18 
Prozent mehr als Frauen. 

Diese traurige Tatsache, daß die Frauenein­
kommen bedeutend niedriger sind als die 
Männereinkommen, existiert nicht nur in 
Österreich, sondern in allen europäischen 
Ländern und auch in den Vereinigten Staa­
ten. 

Da gibt es einen Bericht der UNO über die 
Länder der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft, und aus dieser Untersuchung geht her­
vor, daß zum Beispiel in der Tschechoslowa­
kei die Unterschiede zwischen Männerein­
kommen und Fraueneinkommen 60 Prozent 
betragen. Ja in Schweden verdienen die Män-

ner um 60 bis 70 Prozent mehr als die Frauen, 
je nach Bildungsunterschied. 

Dafür gibt es keine rationale Erklärung, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn früher immer wieder eingewendet wor­
den ist, die Frauen seien weniger gebildet als 
die Männer und verdienen deshalb mit Recht 
weniger, so gilt das heute nicht mehr. Denn 
die Frauen haben vom Bildungsangebot in 
einem sehr hohen Maße Gebrauch gemacht 
und haben gerade auf dem Bildungssektor 
ungeheuer aufgeholt. Das ist auch eine der 
wenigen positiven Tatsachen, die aus dem 
Frauenbericht hervorgehen, eine sehr erfreu­
liche Tatsache. 

Heute schließen bereits mehr Frauen als 
Männer eine allgemeinbildende höhere 
Schule ab. Bei den berufsbildenden Schulen 
haben die Frauen mit den Männern fast 
gleichgezogen. Auf dem Universitäts sektor 
gibt es eine ähnliche Situation; dort hat sich 
der Vorsprung der Männer bedeutend verrin­
gert zugunsten der Frauen. 

Wir sehen also: Die Frauen haben das Ihre 
dazu beigetragen, sie haben erkannt, daß sie 
ein Manko haben, das ihnen den Weg zu bes­
ser bezahlten Positionen, zu einem höheren 
Einkommen versperrt hat. Diesen Weg haben 
sie beschritten, sie haben das Manko wegge­
räumt, um eben Chancen wie die Männer zu 
haben. 

Leider sind aber die Frauen in ihrer Erwar­
tungshaltung bitter enttäuscht worden. Jetzt 
sehen wir nämlich: Die Frauen haben eine 
gute Bildung, eine gute Ausbildung, und trotz­
dem hat sich das Einkommensniveau nicht 
verändert, ja, wie gesagt, im Angestelltenbe­
reich sogar verschlechtert. Wir sehen auch -
darauf hat die Frau Abgeordnete Hubinek 
schon hingewiesen -, daß die Frauen insge­
samt auf dem Arbeitsmarkt eine viel schlech­
tere Position haben als die Männer, wenn es 
darum geht, einen Posten zu finden. 

Eine weitere tragische Tatsache, die eben­
falls aus dem Frauenbericht hervorgeht, ist es 
auch, daß die Frauen unter den Beziehern der 
niedrigsten Einkommen zu finden sind, und 
zwar sind das Arbeitnehmer, die monatlich 
zirka 5 600 S netto verdienen; dort sind am 
häufigsten Frauen anzutreffen. 

Diese niedrigen Einkommen werden näm­
lich nur von jedem 23. Mann, aber von jeder 
5. Frau bezogen. 

Wie ich schon gesagt habe, ist es nicht so, 
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daß die Frauen nur dazuverdienen und daß es 
deshalb ja ohnehin nichts macht, wenn die 
Frauen nur 5 600 S oder ein bißchen mehr ver­
dienen, sondern die Hälfte dieser Frauen sind 
Alleinverdiener, und ein Viertel dieser Frauen 
muß von diesem geringen Einkommen noch 
Kinder versorgen. 

Zieht man nun das Resümee aus all dem, 
dann muß man wohl sagen, daß von einer 
Gleichbehandlung, von einer Chancengleich­
heit auf dem Arbeitsmarkt nicht die Rede 
sein kann und davon noch lange nicht die 
Rede sein wird. 

Wenn schon den Frauen der Weg zum 
Generaldirektor, zum Piloten und zum Diri­
genten verwehrt ist, so wäre das noch zu ver­
kraften. Aber daß die Frauen in der Praxis bei 
gleicher Arbeit nicht den gleichen Lohn bezie­
hen, obwohl es eine gesetzliche Regelung 
dafür gibt, die sicherstellen müßte, daß 
Frauen unter gleichen Voraussetzungen 
gleich viel verdienen wie die Männer, das ist 
schlimm! Man teilt eben die Frauen in die 
niedrigen Verwendungsgruppen ein, man läßt 
Frauen vornehmlich in Sparten arbeiten, die 
zu den Niedrigsteinkommensbeziehern gehö­
ren. All das ist schlimm! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, es ist offensichtlich so, daß die 
Frauen in den Gremien der Sozialpartner, wo 
über die Einkommen verhandelt wird, wo die 
Kollektivverträge gemacht werden, einen zu 
geringen Stellenwert haben. Denn sonst wäre 
es ja nicht zu erklären, daß die Sozialpartner 
so wenig für die Frauen tun, daß die Frauen 
noch immer zu den am schlechtesten verdie­
nenden Arbeitnehmern gehören. 

Es ist in all den Jahren, wie ich schon 
gesagt habe, nicht gelungen, die Löhne in den 
untersten Einkommenskategorien anzuhe­
ben, nämlich in jenen Branchen, in denen 
Frauen vornehmlich beschäftigt sind. Das ist 
zum Beispiel die Bekleidungsindustrie. Es ist 
nicht gelungen, hier eine kollektivvertragli­
che Besserstellung zu erreichen. 

Das sind die entscheidenden Sachen für 
Frauen: das Einkommen, das sie beziehen, für 
sich allein, für ihre Familien, nicht entschei­
dend ist die Quotenbeteiligung im Parlament, 
auf die ich noch zu sprechen kommen werde. 

Die üblichen Schuldzuweisungen - es 
heißt etwa, die Gewerkschaft sei schuld oder 
die Arbeitnehmervertretung sei schuld -
bringen uns wirklich nicht weiter. Das ein­
zige, was uns Frauen weiterbringt und was 

die Frauen im allgemeinen weiterbringt, 
besteht darin, daß jeder in seinem Bereich 
das Seine dazu tut, daß eben die Situation der 
Frauen verbessert wird, jeder in dem Bereich, 
wo er etwas mitzubestimmen hat, wo er etwas 
mitzureden hat. 

Die Gehaltsverhandlungen werden auf 
Sozialpartnerebene abgeschlossen, also auch 
dort, wo die ÖVP einen nicht geringen Einfluß 
geltend machen kann. Dort wäre ein reiches 
Betätigungsfeld, eine Gelegenheit, einmal ein 
offenes Wort zu sagen über die Diskriminie­
rung der Frauen auf dem Arbeitssektor , über 
die geringe Bezahlung und über die geringen 
Aufstiegschancen der Frauen. 

Wir leben in einer Zeit, in der die rationalen 
Argumente so viel wiegen, in der jeder 
Bereich rational ausgeleuchtet wird, in der 
alles von der Vernunft getragen wird. Aber wo 
bleibt da die kühle Vernunft, wenn es darum 
geht, den Frauen ein gerechtes Einkommen 
zu garantieren? 

. Daher herrschen noch immer irrationale 
Vorurteile, mystische Vorstellungen und 
wahrscheinlich auch starke Ängste, die 
Frauen könnten die Männer von den Futter­
trögen vertreiben. 

Selbst Leute, die bei Festansprachen und 
Jubiläumsreden über die Gleichbehandlung 
der Frauen auf dem Arbeitsplatz, in der Poli­
tik und im Beruf sprechen, sind dann, wenn 
es darum geht, diese Anliegen der Frauen in 
die Praxis umzusetzen, nicht bereit, wirklich 
etwas Entscheidendes für die Frauen zu tun. 
Und das ist das Traurige! 

In einer Situation, wo sich die Frauen vor­
nehmlich in den untersten Einkommenskate­
gorien tummeln, ist natürlich auch nicht zu 
erwarten, daß sich die Frauen in Spitzenposi­
tionen auf der anderen Seite befinden. Ganz 
im Gegenteil: Da schaut es ebenfalls für die 
Frauen sehr schlecht aus. 

Für Frauen, die eine berufliche Karriere 
anstreben, ist praktisch in der Arbeitswelt 
kein Platz. Denn während man sich generell 
mit der Berufstätigkeit der Frauen abgefun­
den hat, ja schon aus finanziellen Gründen 
auch teilweise abfinden muß, wird darauf 
geachtet, daß Frauen nicht in Spitzenpositio­
nen aufsteigen, daß sie keine dominierende 
Funktion in der Arbeitswelt einnehmen, das 
auch dann nicht, wenn sie eine gute Ausbil­
dung haben. Das hat - darüber ist, wie ich 
glaube, schon gesprochen worden - sicher 
damit etwas zu tun, daß wir alle noch mit tra-
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dierten Vorurteilen leben. Daß Frauen über­
haupt in die Lage kommen, sich in Spitzenpo­
sitionen zu beweisen, das wird schon unmög­
lich gemacht durch traditionelle Leitbilder, 
die weitergegeben werden. 

Frauen werden als Vorgesetzte durchwegs 
abgelehnt. Einer Untersuchung habe ich ent­
nommen, daß man bei Frauen vor allem 
fürchtet, daß sie als Vorgesetzte zu launen­
haft wären. Das läßt wiederum einen sehr tie·· 
fen Schluß darauf zu, daß man eben durch 
diese tradierten Klischeevorstellungen zu 
ganz falschen Schlüssen kommt. 

Wie zäh sich das Vorrücken der Frauen in 
Spitzenpositionen gestaltet, zeigt auch ein 
Vergleich mit dem Frauenbericht 1975. Da 
wird darauf hingewiesen, daß sich im Jahre 
1975 unter den 65 Sektionschefs in Österreich 
keine einzige Frau befunden hat. Im Jahre 
1985 - mittlerweile ist die Zahl der Sektions­
chefs auf 71 angewachsen - gibt es ebenfalls 
keine einzige Frau. 

Es ist nur ein Zufall, daß ich gerade die Sek­
tionschefs herausgreife. In vielen anderen 
Bereichen ist es nicht besser. 

Da gibt es zum Beispiel 60 Direktoren in 
der verstaatlichten Industrie. Darunter ist nur 
eine Frau, die hat es 1975 schon gegeben. Ob 
es dieselbe ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls 
ist der betreffende Posten von einer Frau ein­
genommen worden. (Abg. Ing. Hob 1: Nicht 
dieselbe!) Und da hat sich im Laufe der Jahre 
überhaupt nichts geändert. Also in zehn Jah­
ren ist kein einziger Direktorposten in der 
verstaatlichten Industrie für die Frauen dazu­
gekommen. 

Aber auch in den privaten Aktiengesell­
schaften gibt es kaum Frauen in leitenden 
Positionen. 

Da muß ich jetzt sagen, nun kommt viel­
leicht eine Kritik am Frauenbericht: Im 
Frauenbericht 1975 ist genau aufgeschlüsselt, 
welche Positionen, Spitzenpositionen in der 
Wirtschaft, die Frauen einnehmen. Das ist im 
Frauenbericht 1985 nicht geschehen. Ich rege 
an, daß man im nächsten Frauenbericht wie­
der eine genaue Untersuchung und eine Ana­
lyse darüber anstellt. Denn objektive Zahlen 
geben ja noch immer das beste Bild. 

Fest steht jedenfalls, daß die gesellschaftli­
chen Vorurteile, mit denen wir alle groß wer­
den, mit denen wir alle leben müssen, auch 
ein Grund für die triste Einkommens- und 
Berufssituation der Frauen sind. 

Wie soll ein Untergebener, wie soll ein 
Arbeitnehmer eine Frau als Vorgesetzte 
akzeptieren, wenn er in dem traditionellen 
Rollenbiid aufgewachsen ist, daß die Frauen 
grundsätzlich nicht durchsetzungsfähig sind, 
nicht aktiv sind, sich im Grunde genommen 
gerne unterordnen, sehr sensibel sind und im 
übrigen nur die Küche und die Kinder im 
Kopf haben? Das schreibt man eben den 
Frauen zu. Es ist natürlich klar, daß man 
einen solchen Vorgesetzten nicht akzeptieren 
kann. 

Oder wie soll ein Unternehmer jemanden 
als Vorgesetzten nehmen, von dem er auf­
grund seiner gesellschaftlichen Vorurteile 
glaubt, daß er launenhaft ist, daß er nicht 
dynamisch ist, daß er nicht sachlich ist? So 
ein Unternehmer wird selbstverständlich 
keine Frau in diese Position bringen, weil sol­
che Eigenschaften ja. nur den Männern zuge­
schrieben werden. Natürlich wird er jeman­
den einstellen, von dem er das Vorurteil hat: 
Der ist dynamisch, der ist sachlich, der hat 
nicht die Familie im Kopf, sondern nur den 
Beruf. Es ist ihm auch nicht zu verargen, 
denn er muß darauf achten, daß sein Betrieb 
läuft und daß der Vorgesetzte von den Unter­
gebenen auch akzeptiert wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! ' 
Wir haben zwar unter den 7,5 Millionen Öster­
reichern fast 4 Millionen Frauen, das sind 53 
Prozent, und davon sind 1,4 Millionen berufs­
tätig, aber sie bilden noch immer das Fußvolle 
in der Arbeitswelt. 

Es entspricht auch die Repräsentation der 
Frauen in den zuständigen Interessenvertre­
tungen nicht annähernd ihrer Stellung in der 
Arbeitswelt. Wenn wir schauen, wie die Spit­
zenbesetzungen in diesen Interessenvertre­
tungen ausschauen, so stellen wir fest, daß es 
im Präsidium der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte, das 41 Personen umfaßt, nur eine 
einzige Frau gibt. Im Vorstand, der 118 Perso­
nen umfaßt, gibt es nur 5 Frauen. 

Also eine sehr traurige Situation. Dort, wo 
die Interessen der Frauen wahrgenommen 
werden sollen, dort, wo es darum geht, ihre 
Stellung zu verbessern, dort sind im Grunde 
genommen keine Frauen, sondern dort 
bestimmen Männer. 

Wenn ich mich dem Kapitel Politik 
zuwende, so erkenne ich, daß es sich hier ähn­
lich wie in den übrigen Bereichen verhält: 
Weit und breit kaum Frauen! Dabei möchte 
ich bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich 
gegen Alibifrauen bin und auch keineswegs 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 39 von 174

www.parlament.gv.at



9336 Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 

Dr. Helene Partik-Pable 

die Ansicht teile, daß eine Quotenbeteiligung 
die Frauen weiterbringt. Ich bin gegen eine 
solche Quotenbeteiligung. Es ist möglich, daß 
Frau Motter dafür ist. Ich bin jedenfalls nicht 
dafür, und ein Großteil unserer Frauen ist 
auch nicht für eine solche Quotenregelung. 
Denn grundsätzlich muß immer und daher 
auch in der Politik gelten, daß jemand, der 
eine politische Funktion bekleidet, für diese 
Funktion auch geeignet ist. Das muß nicht 
unbedingt immer eine Frau sein, das kann 
auch einmal durchaus ein Mann sein. (Abg. 
Edith D 0 b e s b erg e r: Es wären oft gen ug 
Jirauen!) Frauen nur wegen der Zahlengleich­
heit mit Männern nach einem starren System 
in politische Machtpositionen zu drücken, das 
lehne ich wirklich ab. Ich glaube auch nicht, 
daß das den Anliegen der Frauen nützt. 

Ich halte es aber für außerordentlich wich­
tig, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
daß sich die Frauen verstärkt in der politi­
schen Arbeit betätigen, daß sie sich nicht von 
ihren vielfältigen Verpflichtungen davon 
abhalten lassen, auch politische Aufgabenbe­
reiche zu übernehmen. 

Nur dann, wenn Frauen auch vermehrt poli­
tische, wichtige politische Arbeit machen und 
sich nicht auf das Verteilen von Werbemate­
rial und das Schreiben von Adressen vergat­
tern lassen, nur dann wird sich etwas zu ihren 
Gunsten ändern. 

Jetzt ist es doch so, meine sehr geehrten 
Damen und Herren - ich glaube, wir müssen 
das doch zugeben -, daß die Frauen zwar in 
sehr wichtigen Gebieten in der Politik einge­
setzt werden, aber in sehr untergeordneter 
Position, nämlich eben zum Zettelverteilen 
oder auch zum Adressenschreiben. Wenn die 
Frauen sagen, sie möchten aktiv sein, sie 
möchten nicht nur Werbematerial austeilen, 
dann werden sie vielfach in Frauenreferate 
abgeschoben, wo sie an politischem Einfluß 
verlieren und wo sie dann hauptsächlich Kaf­
feekränzchen und Muttertagsfeiern zu organi­
sieren haben. Überlassen wir doch endlich 
einmal die Muttertagsfeiern, die Kaffeekränz­
chen und die Kinderjausen den Männern, den 
männlichen Funktionären! Dort sollen sie 
sich betätigen und sollen die Frauen verstärkt 
in politische Entscheidungsgremien hinein­
lassen. Ich glaube, das muß doch wesentlich 
sein. 

Meiner Meinung nach lassen sich die 
Frauen zu sehr abschieben in der Politik, 
sonst wäre es zum Beispiel nicht möglich, daß 
in Tirol 21 Jahre lang keine Frau im Landtag 
tätig gewesen 1st. Sonst wäre es nicht mög-

lieh, daß seit der Einführung des allgemeinen 
Wahlrechtes in Österreich im Jahre 1918 die 
Zahl der Parlamentarierinnen annähernd 
gleichgeblieben ist. Da hat sich ja kaum etwas 
verändert. 

Ich habe den Eindruck, daß unseren Frauen 
oft der Kampfgeist fehlt, den unsere Vorgän­
gerinnen noch bewiesen haben; unsere Vor­
gängerinnen, die darum gekämpft haben, daß 
wir ins Realgymnasium gehen können, daß 
wir an die Universitäten gehen können, daß 
wir uns an den politischen Entscheidungspro­
zessen beteiligen können. 

Ich glaube, es ist notwendig, daß unsere 
Frauen ein bisserl mehr Kampfgeist haben, 
auch in der Politik. Es ist traurig, aber es ist 
eben notwendig, daß die Frauen heute noch 
kämpfen müssen, um nicht aus den wichtigen 
Bereichen der Wirtschaft und der Politik aus­
geschlossen zu werden. Sie müssen auch 
gegen die traditionellen Rollenklischees 
ankämpfen. Denn solange es nicht gelingt, die 
Menschen nach ihren individuellen Eigen­
schaften, nach ihrer individuellen Leistungs­
fähigkeit zu beurteilen, nach dieser Lei­
stungsfähigkeit auch einzusetzen, so lange 
werden sich die Frauen irgendwo im niedri­
gen Niveau, in den unteren Einkommenskate­
gorien bewegen. Denn so lange wird behaup­
tet werden, daß sich Frauen hauptsächlich für 
die Hausarbeit und für die Kindererziehung 
und zum Kochen eignen. 

Ich gebe zu: Dazu bedarf es eines großen 
gesellschaftlichen Umdenkungsprozesses, der 
sicher nicht von heute auf morgen zustande­
kommt. Aber er kann beschleunigt werden, er 
kann beschleunigt werden durch die Medien. 

Bei diesem Umdenkungsprozeß können 
nämlich die Medien wirklich eine große Rolle 
spielen und können sehr zugunsten der 
Frauen wirken. Leider tun sie es nicht immer. 
Solange bewußt oder unbewußt auch in den 
Medien das traditionelle Rollenklischee wei­
tergegeben wird, so lange schaden die Medien 
der Sache der Frauen ganz enorm. 

Ich finde es zum Beispiel sehr bedauerlich 
und schädlich für die Sache der Frauen, wenn 
eine renommierte Tageszeitung Tag für Tag 
Aphorismen veröffentlicht, die ungefähr auf 
folgender Basis sind: 

"Die Frau ist ein reizender Naturfehler." 
Oder : "Im Gehirn einer Frau muß es wohl 
einfach weniger geben als in dem eines Man­
nes." Oder: "Männer werden durch Erfahrung 
weise, Frauen werden alt durch Erfahrung." 
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Oder - ich höre gleich auf --: "Die Mission 
der Frau ist es, des Mannes Herz zu erquik­
ken, die Liebe ist ihre Arbeit und eigentlich 
die ei.nzige, die sie zu verrichten hat." 

Diese Sprüche kann man beliebig fortset­
zen. Ist solches Sprücheklopfen wirklich für 
das Steigern der Auflageziffern so notwendig"? 
- Ich frage mich jedesmal, wenn ich diese 
Zeitung lese: Was bringt so etwas, was bringt 
so etwas der Zeitung wirklich? Ist es eine so 
wesentliche Information, wenn ich solche 
Sachen verbreite? Müßte nicht jedem Redak­
teur klar sein, daß solche Aphorismen, solche 
Zitate ein Schlag ins Gesicht jeder Frau sind, 
die sich Tag für Tag abmüht, ihre Pflichten zu 
erfüllen, die ihre Kinder erzieht, die mi.t 
einem Niedrigsteinkommen auch noch dazu 
beiträgt, das FarniIieneinkommen zu erhö­
hen? 

Für mich ist das weder witzig, noch ist es 
ein Kavaliersdelikt, wie diese Aphorismen oft 
überschrieben werden. Für mich ist das eine 
eklatante Provokation. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 

Im Familienbericht sind auch Zitate von 
Frauen angeführt, Zitate von Frauen, die 
wirklich oft ein sehr hartes und ein sehr 
schweres Leben haben. Dort steht zum Bei­
spiel die Aussage einer Frau, die alleinste­
hend und geschieden ist: "Ich stehe jeden Tag 
um 4 Uhr früh mit meinem Kleinkind auf, 
weil das Kind in einen anderen Bezirk jn den 
Kindergarten gebracht werden muß. Es muß 
um 6 Uhr dort in der Krabbelstube abgeliefert 
werden, weil ich um 1/2 7 Uhr meinen Dienst 
antrete" - es ist ein Schichtdienst -, "damit 
ich um 1/2 4 Uhr wieder zu Hause sein kann 
und mein Kind abholen kann." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Man kann sich ja vorstellen, was das für ein 
Leben ist, in welcher Isolation eine solche 
Frau lebt. Und wenn diese Frau dann die Zei­
tung aufschlägt, dann muß sie noch lesen, daß 
sie ein "reizender Naturfehler" ist. Ich glaube, 
da kann sie sich wirklich nur wundern über 
das, was einem solchen Redakteur alles ein­
fällt. 

Frau Staatssekretär! Das eme verstehe ich 
nicht: Es gelingt Ihnen, so vieles im Frauenbe­
reich durchzusetzen, und zwar Sachen, die 
vielfach am Anfang sogar als unmöglich 
bezeichnet werden. Ich denke da zum Beispiel 
an die Kreditregelung bei der Scheidung. Als 
Sie das erste Mal mit mir darüber gesprochen 
haben, konnte ich mir nicht vorstellen, ,"vie 
man eine vernünftige Lösung dafür finden 

kann, die in unser ganzes Rechtssystem hin­
einpaßt. Trotzdem - das hat sich jetzt gezeigt 
- ist es Ihnen mit dem Justizminister gelun­
gen, hier eine gute, eine brauchbare Lösung 
zu finden. (Abg. Dr. l\1Jarga Hub i n e k: 
Sagen Sie aber bitte auch dazu, daß es einen 
ÖVP-Initiativantrag gegeben hat!) Ja ich 
möchte das nicht zu einem politischen Streit­
gespräch machen. Ich glaube, es ist eine gute 
Lösung. Wenn die ÖVP dabei mitgewirkt hat, 
freut es mich nur. (Abg. Dr. Marga Hu bi­
ne k: Nein, es ist ein Initiativantrag einge­
bracht wordenD Gut. 

Wie gesagt: Es gelingt, sehr viel im Frauen­
bereich durchzubringen. Mir ist aber eines 
nicht klar: Warum werden so wenig Initiati­
ven gesetzt, um das Entstehen und das Wei­
terverbreiten von solchen Rollenklischees zu 
verhindern beziehungsweise das Weitergeben 
und das Vertiefen solcher Rollenklischees ein­
zudämmen? Denn letztlich - ich habe schon 
einmal darauf hingewiesen - sind diese tra­
dierten Rollenklischees, die von de"!' Wirklich­
keit total abweichen, die Ursachen für die Dis­
kriminierung in allen Bereichen der Frauen. 

Ich gebe zu, daß sich gesellschaftliche Vor­
urteile schwer aus der Welt räumen lassen, 
nicht so leicht wie gesetzliche Bestimmungen. 
Ich vermisse aber sogar Ansatzpunkte dazu. 

Das Hauptaugenmerk von der Frau Staats­
sekretär ist die bessere finanzielle Stellung 
der Frauen. Aber das kann nur eine Seite 
sein, denn ursächlich für die ungleiche 
Behandlung der Frauen und rvfänner, begin­
nend im Elternhaus, in der Schule, in der Poli­
tik, in den Betrieben, sind die verschiedenen 
Wertvorstellungen, und da muß doch einmal 
angesetzt werden. 

Sie haben wohl mit der Durchforstung der 
Schulbücher begonnen, wo darauf geachtet 
worden ist, daß solche typischen Rollenfixie­
rungen nicht mehr in dem Maße vorkommen. 
Aber das ist zu wenig. 

Ich finde es wenig sinnvoll, Frauen in politi­
sche Positionen hineinzupressen, nach dem 
Motto: Die Hälfte der Macht den Frauen!, wie 
Sie das in Ihrer neuesten Presseaussendung 
gefordert haben, wenn nach wie vor das Vor­
urteil besteht. Frauen gehören nicht in die 
Politik, sondern Politik ist Männersache, 
Frauen gehören hauptsächlich hinter den 
Herd, Frauen eignen sich nicht als Vorge­
setzte und so weiter. 

Eine Quotenregelung würde uns zwar die 
Hälfte der Mandate, der parlamentarischen 
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Macht bringen, aber trotzdem würde nach wie 
vor der Großteil der Bevölkerung, der Groß­
teil der Frauen in den alten Klischeevorstel­
lungen leben. Sie würden in weiten Bereichen 
weiterhin von der politischen Arbeit ausge­
klammert sein, weil es entweder der Ehe­
mann nicht zuläßt, daß seine Frau politisch 
tätig ist, oder weil die Frauen der Kinderer­
ziehung und dem Haushalt den Vorrang ein­
räumen. 

Die grundlegende Überlegung und damit 
auch die Stoßrichtung kann doch nur sein: 
Wie stellen wir es an, daß die Frauen sich 
selbst nicht nur für den häuslichen Bereich 
einrichten, sich als kompetent erklären und 
damit für die Politik und für den Beruf out 
sind, und wie schaffen wir es, daß sie nicht die 
Rollenklischees selbst verinnerlichen, son­
dern sich selbst, von sich heraus die Zeit neh­
men, in die Politik zu gehen, dort politisch zu 
arbeiten, daß sie genügend Selbstbewußtsein 
entwickeln, in einer von Männern beherrsch­
ten Domäne auch etwas mitzureden? 

Und schließlich: Wie schaffen wir es, daß 
die Männer jene Wertvorstellungen, die sie 
für sich selbst gelten lassen, auch für Frauen 
gelten lassen, nämlich dynamisch zu sein, 
aktiv zu sein, nicht nur nach dem Gefühl, son­
dern auch nach der Vernunft zu handeln? 

Die Erfahrung hat zwar gezeigt, daß noch 
mehr Frauen berufstätig sind, daß noch mehr 
Frauen neben dem Beruf Kinder zu erziehen 
haben, aber die Erfahrung hat auch gezeigt, 
daß nach wie vor die Frauen in den untersten 
Einkommenstarifen zu finden sind, daß sie im 
wesentlichen nicht mit einer Karriere rech­
nen können, daß sie im Haushalt im wesentli­
chen nicht mit der Unterstützung der Männer 
rechnen können. 

Das heißt also, daß alles, was wir Politike­
rinnen uns für die Frauen vorstellen, nämlich 
dieses Selbstverständnis, die Gleichbehand­
lung in allen Lebensbereichen, nicht verwirk­
licht worden ist. Und das wtrd auch nicht ver­
wirklicht durch eine Quotenregelung, da bin 
ich sicher. 

Auf dem gesetzlichen Sektor ist viel 
erreicht worden. Aber das Schwierigste 
müßte jetzt in Angriff genommen werden, 
und zwar verstärkt in Angriff genommen wer­
den, nämlich auf die Bewußtseinsbildung in 
der Gesellschaft einzuwirken. Ein Schritt 
dazu wäre meiner Meinung nach, endlich die 
diskriminierende Darstellung der Frauen in 
den Medien ins Visier zu nehmen. 

Wir strengen uns alle an, die Regierung 
strengt sich an, die Frauen aller politischen 
Parteien strengen sich an, eine Verhaltensän­
derung der Allgemeinheit den Frauen gegen­
über zu erreichen. Aber diesen Anstrengun­
gen laufen vielfach Werbesendungen zuwider. 

Ich habe hier eine solche typische Werbung 
mitgebracht, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. (Die Rednerin entfaltet ein Plakat.) 
Sie sehen hier ein leichtbekleidetes Mädchen, 
das werben soll für eine Schalung, also für ein 
Baumaterial, und darunter steht: "Hier 
kommt die Leichte, die Superleichte." Haben 
Sie jemals schon einen solchen Bauarbeiter 
gesehen? Oder was hat das Mädchen, dem 
auch noch unterschwellig ein leichter Lebens­
wandel vorgeworfen wird, mit dem Produkt 
zu tun, das hier verkauft wird? Wie so viele 
Darstellungen mit halbnackten Frauen, mit 
halbnackten Mädchen hat eben die Darstel­
lung mit dem Produkt, das verkauft werden 
soll, überhaupt nichts zu tun. Und während 
Männer halt die Darstellung von hübschen 
Frauen in der Werbung sozusagen als natur­
gegeben hinnehmen und sich daran erfreuen, 
ist tatsächlich eine solche Blickfangwerbung 
nur eine Diskriminierung der Frauen, denn 
da wird eben mit einer halbbekleideten 
Frauenfigur die Aufmerksamkeit auf einen 
Autoreifen oder auf ein Kellerfenster gelenkt. 

In etlichen Ländern gibt es bereits Werbe­
verbote mit nackten oder halbnackten 
Frauenkörpern, die nur als Blickfang dienen 
und mit dem Produkt überhaupt nichts zu tun 
haben. Ich finde, wir sollten auch in Öster­
reich einmal darüber diskutieren. Ich halte 
nämlich nichts von einer freiwilligen Selbst­
beschränkung der Werbeindustrie, sondern 
ich glaube, daß man in Österreich eine solche 
frauendiskriminierende Werbung verbieten 
sollte. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch 
kurz auf die nichtbildliche Darstellung der 
Frauen in den Medien zu sprechen kommen. 
Jeder hat bereits festgestellt, und es geht 
auch aus dem Frauenbericht, aus einer Unter­
suchung, hervor, daß die Frauen in Werbe­
spots und in Filmen hauptsächlich als die 
Dummerln hingestellt werden. Sie sind durch­
wegs dümmer als ihre männlichen Partner 
beziehungsweise sie werden so dargestellt. 
Abgesehen davon werden sie so dargestellt, 
als ob sie abwechselnd nur mit ihrem Haus­
halt, mit ihrer Schönheit und mit ihrer Kör­
perpflege beschäftigt wären. (Abg. We in -
be r ger: Sie sagen ja nur die schlechten 
Eigenschaften! Das stimmt ja gar nicht!) 
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Bitte schauen Sie sich doch einmal die Wer­
bung an! Schauen Sie sich doch bitte einmal 
kritisch die Werbung an, dann werden Sie das 
sehen! Wer am dümmsten lacht, das sind die 
Frauen in der Werbung. Wer das Dümmste 
fragt, das sind die Frauen. Lesen Sie den 
Frauenbericht, dann werden Sie das auch 
sehen! (Bewegung bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
Fe urs te i n: Das ist ein Wahnsinn!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Es erscheint mir deshalb wichtig, das ver­
zerrte Bild der Frauen in den Medien zu 
bekämpfen. Wir wissen ja alle, daß das Bild, 
das in den Medien von den Frauen gebracht 
wird, mit der Realität wenig zu tun hat, daß 
eben die Frauen nicht nur mit ihrem Körper 
und nicht nur mit ihrer Schönheit beschäftigt 
sind, sondern, wie gesagt, sie arbeiten den 
ganzen Tag hart. 

Aber es ist deshalb auch wichtig, daß die 
Werbung nicht ein verzerrtes Bild wiedergibt, 
weil viele unserer Kinder und Jugendlichen 
viel Zeit vor dem Fernsehapparat verbringen. 

Aus dem Frauenbericht geht hervor, daß 
insbesondere auch Kinder und Jugendliche 
solche Rollenfixierungen sehr stark überneh­
men. Sie können sich noch kein eigenes Urteil 
bilden, sie können sich nicht distanzieren und 
übernehmen Stereotype, so wie sie darge­
bracht werden. Deshalb ist es meiner Mei­
nung nach so wichtig, auf diesem Sektor 
etwas zu tun. 

Ich komme aber schon (Rufe bei der ÖVP: 
Schon?) zum Ende. Frau Staatssekretär, Sie 
haben in Ihrem Vorwort gesagt: Das ist kein 
Jubelbericht, vieles ist noch zu tun. 

Ich stimme Ihnen zu. Ich glaube auch, daß 
auf dem Sektor der Frauenproblematik wirk­
lich noch viel zu tun ist. 

Ich hoffe, daß der nächste Frauenbericht 
auch bezüglich der Einkommensituation ein 
besseres Ergebnis bringen wird als der dies­
jährige Bericht, dem wir im übrigen zustim­
men. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 12.09 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier. Ich erteile es ihm. 

12.09 

Abgeordneter Dr. Kohlmaier (ÖVP): Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte der Frau Abgeordneten Partik-Pable 
schon sagen, daß die gemeinsame Redezeit­
disziplin, die sich die Klubs für heute aufer-

legt haben, nicht ein Ausdruck der Frauen­
feindlichkeit ist, sondern dem kollegialen 
Wunsch entspricht, daß möglichst alle - und 
es sind viele, die heute reden wollen - auch 
zu einer erträglichen Zeit zu Wort kommen. 
(Abg. Edith Dobesberger: Aber beim 
Weingesetz ist so eine Liste! - Abg. 
Gabrielle T ra xl e r: Beim Weingesetz haben 
wir 13 RednerJ) Ich glaube, es ist kollegial, 
wenn man sich einer solchen gemeinsam ver­
einbarten Disziplin unterwirft. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist 
gut und richtig, wenn auch Männer zum 
Frauenbericht Stellung nehmen. Ich möchte 
das auch heute tun als ein Mann, der sich aus 
mehreren Gründen für das Wohlergehen der 
Frauen verantwortlich fühlt: als Abgeordneter 
gegenüber den Wählerinnen, als Obmann 
einer politischen Organisation, die Zehntau­
sende weibliche Mitglieder hat, aber auch, das 
darf ich sagen, als bemühter Mensch und 
Familienvater. 

Ich möchte betonen, daß wir uns über die 
Grenzen der Parteien und über die Grenzen 
der Geschlechter hinweg einig sind im Anlie­
gen, welches hinter dem Frauenbericht steht, 
daß wir uns einig sind darin, daß wir jeder 
Benachteiligung eines Geschlechts entgegent­
reten und gemeinsam für eine Partnerschaft 
im Verhältnis der Geschlechter eintreten soll­
ten. Ich möchte nicht ohne Stolz darauf hin­
weisen, daß sich dieser Begriff der Partner­
schaft als zentraler Begriff unseres Grund­
satzprogramms, des Salzburger Programms, 
sehr wesentlich auch auf die Beziehung der 
Geschlechter und der Familienmitglieder 
bezieht. 

Meine Damen und Herren! Wir alle in die­
sem Hohen Haus, ob Männer oder Frauen, 
sind bedrückt, daß es zwar für die Frauen so 
manchen Fortschritt gibt, daß es aber noch 
nicht gelungen ist, einen wirklichen Durch­
bruch herbeizuführen, daß es noch immer 
viele Benachteiligungen für die Frauen gibt, 
wie etwa im Einkommen, in der sozialen Stel­
lung sowie in der Eroberung von Führungspo­
sitionen. Wir sind uns einig darin, daß es zur 
Beseitigung dieser Benachteiligungen noch 
sehr vieler Anstrengungen bedarf, die wir 
anstellen müssen, die aber auch die Frauen 
unternehmen müssen, wie jede Gruppe in der 
Geschichte, die um ihren Aufstieg kämpfte 
und selbst einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten mußte. Die Männer müssen die Anlie­
gen der Frauen fördern. Wir dürfen die 
Frauen weder gewollt noch - und das pas­
siert sicher auch - ungewollt behindern. 
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Aber Gleichberechtigung wird sicher nur 
durch gleiches Engagement erreicht werden 
können. 

Ich möchte nur einige Überlegungen anstel­
len über die Hindernisse, die heute den 
Frauen entgegenstehen: Wo liegen sie, wie 
können wir sie gemeinsam beseitigen? Ich 
möchte aber auch ein wenig darauf zu spre­
chen kommen, was wir bedenken müssen, 
wenn wir solche Hindernisse aus dem Weg 
räumen wollen, und werde dabei Umstände 
erwähnen, die bei solchen Vorhaben zuwenig 
bedacht werden. 

Das Vordergründigste ist die Ungleichheit 
in der Rechtsordnung; sie ist Gott sei Dank 
weitgehend beseitigt. Es gibt noch Restbe­
stände, über die wir nachdenken und uns fra­
gen sollten, ob sie noch berechtigt sind. Meine 
Kollegin Hubinek und ich haben eine Anfrage 
an die Bundesregierung über die bestehenden 
rechtlichen Unterschiede zwischen Mann und 
Frau eingebracht, und schon bei der Lektüre 
der Beantwortung dieser Anfrage fallen 
einem so manche kritische Gedanken ein. Ich 
möchte ein Beispiel herausgreifen. 

Ein Unterschied zwischen Mann und Frau 
in der Rechtsordnung ist zum Beispiel, daß 
Frauen auf Ansuchen jeweils vier Jahre vom 
Amt eines Geschworenen oder vom Amt eines 
Schöffen zu befreien sind. Dabei sollte man 
sich schon die Frage stellen, ob eine solche 
verbliebene Bestimmung nicht das berech­
tigte Anliegen der Frauen um Gleichberechti­
gung im öffentlichen Leben eher behindert, 
weil hier sozusagen die Frau als Tschapperl 
stigmatisiert wird, dem man ein solch ernstes 
Amt nicht zumuten kann. Ich glaube, über sol­
che Dinge sollte man gemeinsam ernsthaft 
nachdenken. 

Der nächste Punkt - hier wird es schon 
viel schwieriger -: die Frage nach biologi­
scher Ungleichheit und nach kulturell beding­
ten Unterschieden. Ich nenne diese beiden 
Punkte zusammen, weil die Grenzen fließend 
sind oder weil man sich die Frage stellen soll: 
Was bedingt was? 

Dazu ein Beispiel. Es gibt bekanntlich in 
allen Kulturstaaten das Gebot, daß bei Ret­
tungsaktionen Frauen und Kinder zuerst 
drankommen sollen. Was ist die Quelle einer 
solchen Norm, die an sich richtig ist? Verweist 
sie auf die berühmte imbecillitas sexus, auf 
die Schwäche des weiblichen Geschlechts, 
oder hängt sie damit zusammen, daß der 
Mann eine Scham empfindet, wenn er sich 
selbst rettet, solange noch eine Frau nicht 

gerettet ist? Das sind Dinge, über die wir 
nachdenken sollten. 

Was ich jedenfalls heute betonen wollte, ist: 
Es gibt ein sehr reales und noch immer stark 
wirksames Geflecht von gesellschaftlicher 
Norm, Sitte, sozialen Verhaltensweisen, das 
anknüpft an eine vermeintliche oder tatsächli­
che Schutz bedürftigkeit des sogenannten 
schwachen Geschlechts, nämlich des weibli­
chen Geschlechts. Das ist ein Geflecht, das 
einerseits stützt, andererseits aber auch fes­
selt und das bis in die Rechtsordnung reicht. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang 
etwa auf das berühmte Nachtarbeitsverbot 
für Frauen, das zwar viele Ausnahmen hat 
und das im Prinzip eine Stütze, eine Hilfe sein 
soll, das aber auf der anderen Seite heute 
schon oft die Frage aufwirft: Ist es nicht 
eigentlich in mancher Hinsicht eine Fessel 
für Frauen, die Erwerbsmöglichkeiten, etwa 
in der Datenverarbeitung oder in ähnlichen 
Berufszweigen, zu einer bisher verbotenen 
Zeit hatten? 

Meine Damen und Herren! Was das 
Geflecht von Verhaltensnormen betrifft, so 
gibt es heute die Tendenz, Emanzipation so 
durchzuführen, daß dieses Geflecht sozusa­
gen als ein Relikt einer überholten Gesell­
schaftsordnung beseitigt wird. Wenn man so 
denkt und auch so handelt, so führt das in 
erster Linie dazu, daß man empfiehlt, das tra­
dierte Rollenverständnis aus der Erziehung 
herauszunehmen, die Erziehung von 
geschlechtsspezifischen Merkmalen völlig 
freizuhalten. Ich nenne jetzt sehr locker ein 
Stichwort dazu: Puppen für Buben. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
wir auch darüber noch einmal nachdenken 
sollten, wie sehr wir im Prinzip das alles ver­
stehen und akzeptieren. Ich möchte doch 
daran erinnern, daß es in diesem Geflecht 
sozialer Verhaltensnormen auch schützende 
Elemente für die Frauen gibt, die man nicht 
fallenlassen soll, denn wenn man bei der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau wirk­
lich konsequent vorgeht, dann müßte man 
auch den Wehrdienst für Frauen einführen, 
was ja wirklich niemand will. (Abg. Edith 
D 0 b es b erg e r: Schaffen wir Frieden und 
schaffen wir den Wehrdienst für Männer ab!) 

Ach, wie schön wäre es, wenn wir ihn nicht 
bräuchten! Da bin ich ganz Ihrer Meinung. 
Wir wären alle glücklich, wenn das nicht not­
wendig wäre. 

Meine sehr verehrten Damen! Noch ein 
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Punkt, der des Nachdenkens wert ist und der 
leider auch oft ein bißehen verdrängt und bei­
seite geschoben wird, obwohl man da vor Rea­
litäten steht, ist die Frage, ob es nicht doch 
eine Andersartigkeit der männlichen und 
weiblichen Psyche gibt, die nicht anerzogen 
ist durch falsche Erziehungsrnaßnahmen, die 
aber vielleicht das Produkt einer tausende 
Generationen währenden menschlichen Ent­
wicklungsgeschichte ist, wo es über all diese 
Zeit eine gewisse Arbeitsteilung der 
Geschlechter gegeben und die vielleicht dau­
erhaft oder länger, als wir es wahrhaben wol­
len, die Eigenart der Geschlechter geprägt 
hat. 

Denken wir etwa daran, daß es zehntau­
sende Generationen lang Aufgabe der Män­
ner war, Reviere zu erobern, zu verteidigen, 
zu bejagen, daß sich Frauen tatsächlich über 
sehr, sehr lange Menschheitsgeschichte der 
Aufzucht, dem Schutz und der pflege der 
Nachkommenschaft gewidmet haben. Das 
mag vielleicht erklären, daß Männer von 
einer gewissen natürlichen Veranlagung her­
aus beim Betreten von Neuland, beim 
Erobern, bei gewissen kreativen Vorgängen 
den Frauen überlegen sind, aber - und ich 
füge jetzt gleich hinzu - in einem höheren 
Maß auch zu einem aggressiven, kämpferi­
schen und oft auch gewalttätigen Verhalten 
neigen. Das ist die Kehrseite der Medaille. 

Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig 
fortsetzen. Ich will damit nur aufzeigen: 
Gehen wir nicht, wenn wir uns ernsthaft 
bemühen, den Frauen zu helfen, ganz vorbei 
an der Tatsache, daß wir wahrscheinlich doch 
als Erbe einer sehr, sehr langen Entwicklung, 
kulturellen, zivilisatorischen und auch biologi­
schen Entwicklung, unter Umständen gewisse 
Eigenarten der Geschlechter mitbekommen 
haben. Aber ich betone - und das muß man 
in diesem Zusammenhang dreimal sagen -: 
Es handelt sich hiebe i nicht um höhere oder 
niedrigere Wertigkeit, meine Damen und Her­
ren! Ich glaube, daß die Frauen uns Männern 
in vieler Hinsicht überlegen sind; das gehört 
auch zum Gesamtbild. 

Was bedeutet das für die menschliche 
Gesellschaft, meine Damen und Herren? 

Ich habe vorhin von Partnerschaft gespro­
chen. Partnerschaft zwischen den Geschlech­
tern soll wohl nicht eine Angleichung in der 
Form sein, daß die Geschlechter ihre Eigenart 
aufgeben, sondern ich glaube, Partnerschaft 
sollte das Nutzbarmachen männlicher und 
weiblicher Tugenden sein. 

Partnerschaft schließt vor allem aus, meine 
Damen und Herren, daß es Reviere gibt. Wir 
dürfen keine Reviere für Männer oder Frauen 
schaffen, davon bin ich zutiefst überzeugt. 
Wir dürfen die Frauen vor allem nicht irgend­
wohin verweisen: an den häuslichen Herd, in 
den Friseur- oder Modebetrieb, im Orchester 
an die Harfe, im Medienbetrieb an den 
Schneidetisch. Das wäre wirklich falsch! 

Wir gehen davon aus, daß die Rolle der 
Frau so gut wie in allen Bereichen des öffent­
lichen Lebens unverzichtbar ist, einschließ­
lich der Politik. Es wird nur da und dort eine 
andere Rolle sein, aber keinesfalls eine min­
dere, meine sehr verehrte Frau Kollegin. 

Wir brauchen in der Politik - davon bin ich 
überzeugt - viel mehr Frauen. 

Und gleich wieder zur weiblichen Rolle, die 
da und dort ein wenig anders sein mag .Es 
kann sein, daß Frauen in der Politik weniger 
Programme konzipieren; das könnte sein. Sie 
sind aber auch viel weniger der Gefahr ausge­
setzt, doktrinär zu handeln, am Menschen 
vorbei zu politisieren oder lebensferne Ent­
scheidungen zu treffen. 

Eine Anmerkung noch am Schluß, und zwar 
zu diesem Geflecht sozialer Verhaltensregeln, 
die unsere Kultur in bezug auf die Frau ent­
wickelt hat. Gegen die einfache Beseitigung 
dieses Geflechts sozialer Regelungen spricht 
auch der kulturelle Verlust, der damit ein­
träte. Soziale Fortschrittlichkeit wird mich 
zum Beispiel daran hindern, das Verhalten 
der Ritterlichkeit als Tugend für den Mann 
aufzugeben - es sei denn gegenüber einer 
Frau, die unbedingt sein will wie ein Mann. 

Meine Damen und Herren! Das Unrecht, 
das die Gesellschaft, nicht nur die Männer, 
den Frauen vieler Generationen angetan hat, 
werden wir sicherlich nicht nur mit Gesetzen 
überwinden, sondern wir werden auch unser 
tägliches Verhalten ändern müssen. 

Ich möchte den Männern am Schluß sozu­
sagen zurufen: Geben wir den Frauen - mit 
allen Konsequenzen - die gleiche Chance in 
unserem täglichen Leben in allen Entschei­
dungen! Ich glaube, wir Männer müssen uns 
sogar in mancher Hinsicht zu radikalen Ver­
haltensänderungen durchringen. 

Und den Frauen darf ich sagen: Ich glaube, 
es wäre nicht gut, wenn Frauen Befreiung 
dadurch suchen, daß sie ihr Sein und ihr Han­
deln nach dem männlichen - "Vorbild" wäre 
hier falsch - "Muster" - das wäre das rich­
tige Wort - ausrichten. 
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Ich glaube, wenn Frauen im Wege des Pro­
zesses ihrer sozialen Aufwertung immer so 
sein und handeln wollen wie Männer, dann 
drohen dem Prozeß der Emanzipation der 
Frauen wahrscheinlich neuerlich Scheitern 
und Versagen. 

Der Mensch ist als Mann und Frau erschaf­
fen. Ich glaube nicht, daß der Unterschied 
überwunden werden soll, sondern daß wir im 
Spannungsverhältnis zwischen den Wesen, 
den Tugenden und Vorzügen von Mann und 
Frau angetrieben werden, ein Leben in mehr 
Frieden und Partnerschaft zu bewältigen. 
(Beifall bei der ÖVP.) 12.24 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete 
Gabrielle Traxler. Ich erteile es ihr. 

12.25 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): Herr 
Präsident! Frau Staatssekretär! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Nach diesen 
salbungsvollen Worten (Abg. Dr. K 0 h 1-
mai e r: Mein Gott!) möchte ich wieder zum 
Frauenbericht zurückkehren und aus der 
Fülle der Untersuchungen, der Daten und 
Informationen mich ... (Abg. Dr. Marga 
Hub i ne k: Das zeigt, daß Sie es nicht ver­
standen haben! - Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: 
Stimmen Sie mir zu oder nicht?) Ich werde 
auf Ihre Ausführungen noch eingehen, Herr 
Abgeordneter Kohlmaier. Wenn Sie gesagt 
haben, in der täglichen Politik solle man die 
Frauen unterstützen, dann bitte ich Sie, das, 
was ich hier sagen werde, auch in Ihrer tägli­
chen Politik zu unterstützen. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ. -Abg. Dr. Kohlmaier: Wenn es 
gescheit ist, werde ich das gerne tun!) Auf 
Ihre Reaktionen in dieser Hinsicht freuen wir 
uns, wenn das nicht nur salbungsvolle Worte 
sein sollen. 

Ich möchte mich, meine Damen und Her­
ren, den Problemen der berufstätigen Frauen 
widmen. Ich freue mich, daß der Frauenbe­
richt uns dazu Anlaß gibt. 

Ich glaube, das Wichtigste in der heutigen 
wirtschaftlichen Situation für die Frauen ist 
die Erhaltung des Rechtes auf Arbeit. Bis 
jetzt, meine Damen und Herren, ist das in 
Österreich für die Frauen voll gewährleistet, 
denn wir haben im September wieder eine 
Zunahme der Beschäftigtenzahl der Frauen 
um 11 000 Personen gegenüber dem Vorjahr. 
Der Frauenbericht zeigt ja, daß hier eine stän­
dige Aufwärtsentwicklung in Österreich vor 
sich gegangen ist. 

Wir haben derzeit in Österreich eine 
Erwerbsquote der 15- bis 60jährigen Frauen 
von 60 Prozent. Es konnten in Österreich 
immer mehr Frauen beschäftigt werden, und 
bis zum Sommer lag die Arbeitslosenrate der 
Frauen unter der der Männer. 

Frau Staatssekretär! Ich bedaure, daß der 
internationale Vergleich im Frauenbericht 
fehlt, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, 
daß diese Situation so ist, denn in der ganzen 
Welt sinkt die Zahl der Beschäftigten und 
steigt die Zahl der arbeitslosen Frauen. Diese 
Vergleichszahlen würden zeigen, daß in 
Österreich eine einmalige frauenpolitische 
Leistung der Bundesregierung erbracht 
wurde. Das möchte ich auch an die Spitze 
meiner Ausführungen stellen. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ. - Abg. Dr. Marga Hub i -
n e k: Eine Jubelrede!) 

Theoretisch ist zwar das Recht auf Arbeit 
bei den Frauen nicht in Gefahr - es wird in 
diesem Raum von niemandem in Frage 
gestellt -, aber in der Praxis haben wir seit 
dem Sommer doch einen alarmierenden 
Zustand, denn die Zahl der arbeitslosen 
Frauen, die Zahl der Arbeitslosen insgesamt 
steigt ausschließlich auf Kosten der Frauen -
und das besonders bei den 19- bis 25jährigen 
Frauen. In Kärnten und in der Steiermark ist 
jede zweite arbeitslose Frau jünger als 25 
Jahre. (Abg. Dr. Marga Hub i n e k: Das wäre 
interessant im Bericht gewesen!) Der Bericht 
kann das nicht geben, denn der Bericht ist 
früher erschienen, ich spreche von den neu­
esten Zahlen seit Juli 1985. (Abg. Dr. Marga 
Hub i ne k: Die ganze Entwicklung scheint 
dort nicht auf!) 

Die Entwicklung, Frau Abgeordnete Hubi­
nek, war sehr günstig bis zum Sommer 
1985. Da hatten wir - im Gegensatz zu allen 
anderen Ländern der industrialisierten Welt 

eine niedrigere Arbeitslosenrate der 
Frauen als der Männer. Das ist erfreulich 
gewesen, das zeigt auch dieser Bericht auf. 

Trotzdem müssen wir auf die Probleme hin­
weisen. Sie selbst, Frau Abgeordnete Hubi­
nek, haben ja gesagt, wir sollen solidarisch 
sein, solidarisch arbeiten, damit wir die Pro­
bleme der Zukunft bewältigen. Und von die­
sen Problemen der Zukunft spreche ich jetzt. 
(Abg. Dr. Marga Hub i n e k: Ihre Jubelmel­
dungen helfen uns nicht weiter!) 

Neben dieser steigenden Zahl der arbeitslo­
sen Jugendlichen haben wir eine versteckte 
Arbeitslosigkeit, die sich zwar laut Mikrozen­
sus 1984 gegenüber früher verringert hat, 
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aber es sind noch immer 38 000 Frauen, die in 
den Arbeitsprozeß eingegliedert werden wol­
len und das aus familiären Gründen nicht 
können. Es ist dies die große Gruppe der 
Frauen, die auch Teilzeitarbeit wünschen. 

Dazu kommt - das möchte ich auch noch 
erwähnen -, daß die neuen Technologien im 
Arbeiterbereich traditionelle Frauenarbeits­
plätze wegnehmen und die Zahl der Arbeits­
plätze im Angestelltenbereich in den näch­
sten Jahren - wie schon zitiert - um 250 000 
geringer wird. 

Dies bedeutet, meine Damen und Herren, 
daß zwar mehr Frauen beschäftigt werden 
müssen in Zukunft, daß sich aber derzeit die 
Zahl der Arbeitsplätze verringert. Das ist der 
politische Auftrag, vor dem wir stehen. Denn 
die Erwerbsquote der Frauen, die derzeit in 
Österreich 60 Prozent beträgt, beträgt in 
Schweden schon 80 Prozent. Wir Sozialisten 
wollen, daß dieses Recht auf Arbeit für alle 
Frauen, die arbeiten wollen, gewährleistet ist. 
Es war das in der Vergangenheit so, und es 
wird mit einer sozialistischen Politik auch in 
Zukunft so werden. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Es gibt für uns 
Frauen kein Zurück an den Herd, es gibt für 
uns keine Dazuverdiener , keine Doppelverdie­
ner, es gibt für uns nur Arbeitnehmer. 

Deshalb müssen wir auch den Vorschlag 
der ÖVP - Herr Abgeordneter Kohlmaier, 
ich möchte gerne die Taten sehen, von denen 
Sie sprechen -, den Alleinverdienerfreibe­
trag zu erhöhen, ablehnen (Abg. Dr. K 0 h 1 -
mai e r: Es kann auch eine Frau Alleinverdie­
ner sein!), weil er in unseren Augen eine wei­
tere Maßnahme darstellen würde, für die 
Frauen die Berufstätigkeit unattraktiver zu 
machen. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Das gilt 
auch für Frauen!) Sehen Sie, da sind plötzlich 
die Widerstände da. Das ist ja die praktische 
Politik. (Abg. DDr. K ö ni g: Extrem familien­
feindlich! Ist die Kindererziehung keine Auf­
gabe?) Hier entlarvt sich die Frauenfreund­
lichkeit der ÖVP in der praktischen Politik. 
(Zwischenruf der Abg. Dr. Marga Hub i -
n ek.) 

Meine Damen und Herren! Meine Damen 
von der ÖVP! Ich möchte Ihnen jetzt etwas 
vorlesen, was zeigt, wie ÖVP-Politiker zur 
Frauenberufstätigkeit stehen. Anläßlich der 
Einweihung einer Schule in Straßwalchen 
meinte der für das Schulwesen zuständige 
Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreter 
Dr. Katschthaler, daß der häufige Lehrer­
wechsel an Volksschulen ihm Sorge bereite. 

Dieser - und jetzt kommt es - werde maß­
geblich durch den hohen Anteil von Frauen 
im Lehrpersonal verursacht. 

Mein.e Damen und Herren! Solange es 
wenige Volksschullehrer gab, war man mit 
den Lehrerinnen höchst zufrieden. Sie haben 
ja auch weniger Krankenstände, und es 
besteht kein Anlaß, über die Qualifikation zu 
klagen. Jetzt, wo es viel Lehrer gibt und eine 
Lehrerarbeitslosigkeit vor der Tür steht, 
benützt man die vielgepriesene Mutterschaft 
dazu, unterschwellig Vorwürfe aufzubauen, 
um dann den Frauen den Platz im Haus zuzu­
weisen. Nichts anderes bedeutet diese Aus­
sage. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Das ist eine 
Unterstellung!) Ich hoffe, Herr Abgeordneter 
Kohlmaier, daß Sie mit der "psychischen 
Andersartigkeit" , die Sie hier dargestellt 
haben, nicht auch diese Linie vorbereiten und 
verfolgen. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Aber 
nein!) Sie sagen "nein" - ich freue mich. Das, 
meine Damen und Herren, wäre nämlich eine 
Einstellung, die wir ablehnen. Das sind Vorur­
teile, die wir alle bekämpfen müssen. 

Eine weitere Strategie der ÖVP ist die Teil­
zeitstrategie, die ihren Höhepunkt in der Fle­
xibilisierungsdebatte hat. Man spricht da jene 
Frauen an, die entweder zur stillen Arbeits­
marktreserve gehören oder aus Familien­
pflichten einen Teilzeitarbeitsplatz anstreben. 
Was man ihnen anbietet, das möchte ich 
Ihnen am Beispiel der "Teilzeitbörse" in Salz­
burg vor Augen führen. Viele Hunderte, ja 
Tausende Anfragen, viele interessierte 
Arbeitnehmerinnen, nur einige hundert Ange­
bote, und meist sind das unqualifizierte und 
schlecht bezahlte Positionen. Was übrigbleibt, 
sind einige wenige Arbeitsplätze für Frauen, 
nur wenige bleiben heute noch auf diesen 
Arbeitsplätzen. 

Statt in Wirklichkeit Teilzeitarbeit zu schaf­
fen, meine Damen und Herren von der ÖVP, 
verwandeln Sie die Ganztagsarbeitsplätze in 
Teilzeitarbeitsplätze. Sie reduzieren die 
Arbeit, Sie verschlechtern die Arbeitsbedin­
gungen für die Frauen. Unter dem Titel "Fle­
xibilisierung und persönliche Freiheit" spielt 
man eine Gruppe von Frauen gegen die 
andere aus. 

Das ist beim Ladenschluß dasselbe: Hier 
werden Konsumenten gegen Handelsange­
stellte ausgespielt. Auf der Strecke bleiben 
die Arbeitnehmerinnen, die Frauen. Den 
Gewinn machen die Arbeitgeber. Diese Stra­
tegien, meine Damen und Herren, müssen wir 
ebenfalls ablehnen; die Zahlen dafür finden 
Sie ebenfalls im Frauenbericht. (Abg. Dr. 
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Marga Hub i ne k: Konsumenten sind alle! 
Das ist Klassenkampf! - Abg. DDr. K ö ni g: 
Sind Sie für Teilzeitarbeit oder dagegen?) 

Ich glaube, ich habe das schon gesagt: 
Natürlich brauchen Frauen qualifizierte Teil­
zeitarbeitsplätze in bestimmten Familiensitu­
ationen, was wir aber nicht wünschen, ist, daß 
Ganztagsarbeitsplätze durch Teilzeitarbeits­
plätze ersetzt werden. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ. - Abg. DDr. K ö n i g: Das wollen wir 
auch nicht!) 

Wir wünschen zusätzliche und qualifizierte 
Teilzeitarbeitsplätze, die den Wünschen der 
Arbeitnehmerinnen entgegenkommen und 
nicht den Wünschen und Verdienstmöglich­
keiten der Arbeitgeber. (Abg. Ingrid Ti eh y­
Sc h red e r: Was sagen Sie dazu, daß 
Frauen, die Teilzeitarbeit wollen, an bestimm­
ten Stellen zu Ganztagsarbeit gezwungen 
werden?) 

Frau Kollegin, im Frauenbericht haben Sie 
eine Statistik, auf die ich Sie verweisen 
möchte. Es erlaubt mir die Redezeitbeschrän­
kung nicht, auf alle Probleme einzugehen, 
aber im Frauenbericht haben Sie - wie 
gesagt - eine Statistik darüber. 

19 Prozent der befragten Frauen, die auf 
Ganztagsarbeitsplätzen gearbeitet haben, 
wurden mehr oder weniger gezwungen, Teil­
zeitarbeit anzunehmen. Meine Damen und 
Herren! Es kann doch nicht das Ziel einer 
Politik sein, Frauenarbeitsplätze zu ver­
schlechtern. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Frau Dr. Hubinek hat gefragt, welche Alter­
nativen wir dem entgegensetzen, weil sie 
diese Frage gestellt hat, möchte ich sie hier -
zum wiederholten Male - gerne beantworten: 
Wir wollen und brauchen genügend Arbeits­
plätze für alle, Ganztags- und Teilzeitarbeits­
plätze. Wir machen dafür eine Wirtschaftspo­
litik, die die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
ermöglicht. (Abg. Dr. Marga Hub i n e k: Bis­
her haben wir nichts davon gesehen!) Regie­
rungsklausur! 

Wir fordern die Frauen auf, in alle diese 
Arbeitsbereiche einzusteigen und den tradi­
tionell geteilten Arbeitsmarkt zu durchbre­
chen. Wir müssen die vorhandenen Mittel 
dazu verwenden, die Arbeit neu aufzuteilen. 
Ein Mittel dazu ist sicherlich die Arbeitszeit­
verkürzung; ein weiteres eine wirksame 
Umverteilungspolitik über Steuern, Transfer­
leistungen und Lohnabschlüsse. 

Ich fordere Sie auf - alle, die es ernst mei-

nen, Herr Abgeordneter Kohlmaier, Frau 
Abgeordnete Hubinek -, ich fordere Sie auf, 
die Gewerkschaften bei dieser Lohnrunde zu 
unterstützen. (Abg. Dr. Marga Hub in e k: 
Für mehr Steuern?) Alle, die auf eine Arbeits­
zeitverkürzung drängen, sollen das tun. Sie 
von der ÖVP machen das Gegenteil. Ich for­
dere Sie auf, von Ihren Flexibilisierungswün­
sehen Abstand zu nehmen, die die Wirkungen 
der Arbeitszeitverkürzung wieder zunichte 
machen. 

Der Herr Sozialminister hat dankenswer­
terweise sehr rasch reagiert: Die Arbeits­
marktverwaltung hat ein spezifisches Förde­
rungsprogramm für Frauen erarbeitet, das 
vor allem auf Schulungen, Umschulungen und 
Bewußtseinsänderung abzielt; diesem Bei­
spiel sollten andere Betriebe und Institutio­
nen folgen. 

Vielleicht noch folgendes: Die Zahl der 
berufstätigen Mütter steigt, die Zahl der 
alleinstehenden Mütter ebenfalls. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai e 1': Das sind Allein verdiener! 
Denen wollen Sie nicht helfen?) Frauen, 
Alleinverdiener , sind daher in stärkerem Aus­
maß von ihrer Berufstätigkeit abhängig. 
Solange es aber noch die Doppel- und Drei­
fachbelastung gibt, solange es nicht die Part­
nerschaft in der Familie gibt, kann man kaum 
von Emanzipation sprechen. 

Ich fordere auch wieder alle Bundesländer 
auf, in der praktischen Politik endlich die 
wichtige, alte Forderung: Für jedes Kind 
einen Kindergartenplatz!, zu erfüllen. Außer 
in Wien und in Niederösterreich haben wir zu 
wenig Kindergartenplätze. Wir haben Kinder­
gärten mit schlechten Öffnungszeiten. Wir 
brauchen mehr familienergänzende Einrich­
tungen für Kleinkinder. 

Jetzt fordere ich Sie zu einem gemeinsa­
men Vorgehen auf. Ich ersuche die Damen 
von der ÖVP - vielleicht finden sich auch 
einige Herren -, mit uns gemeinsam die 
Frage der Ganztagsschulen, der ganztägigen 
Schulformen zu diskutieren. Wir haben in 
Wien durch Ihr Veto hier im Haus nicht die 
Möglichkeit, den überaus großen Andrang an 
Kindern, die diese Ganztagsschulen besuchen 
wollen, zu befriedigen. Wir brauchen hier eine 
Gesetzesänderung. (Rufe bei der ÖVP: Tages­
heimschulen!) Setzen Sie bitte den hier 
bezeugten Willen auch in die Praxis um. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 

Natürlich liegt mir als Gewerkschafterin 
sowohl die Frage der Entlohnung als auch die 
der Arbeitsbedingungen von Frauen sehr am 
Herzen. Dieser über ein Jahrhundert dau-
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ernde Kampf gegen die Lohnungleichheiten 
konnte nur, was die Höhe der Entlohnung 
anbelangt, erfolgreich geführt werden, nicht, 
wie ich zugeben muß, was die Lohnunter­
schiede zwischen Männern und Frauen 
betrifft. 

Ich bedaure, Frau Staatssekretär, und das 
führt ja ununterbrochen zu Mißverständnis­
sen, daß die Wirkungen des Gleichbehand­
lungsgesetzes, die positiven Wirkungen des 
Gleichbehandlungsgesetzes nicht in diesem 
Frauenbericht aufscheinen. Denn, Frau Abge­
ordnete Hubinek, als das Gleichbehandlungs­
gesetz in Kraft getreten ist, hat sich die 
Schere der Lohnunterschiede - das sind die 
bereinigten Zahlen - von 30 auf 27 Prozent 
reduziert. 

Es erfolgte hier ein kleiner, aber wirksamer 
Schritt, aber wie ich leider jetzt zugeben muß, 
ist in der Zwischenzeit diese Schere wieder 
auseinandergegangen. Ich stimme Ihnen zu, 
daß hier Maßnahmen dringend notwendig 
sind. Nur eines: Bewerten wir doch nicht ein 
Instrument, das uns wichtig und wertvoll ist, 
nämlich die Gleichbehandlungskommission, 
ununterbrochen unter! Ich bedaure es, daß 
von der Arbeitgeberseite keine Frau in der 
Gleichbehandlungskommission sitzt, Frau Dr. 
Hubinek, sonst wären Sie besser informiert 
über die Tätigkeit dieser Kommission. Wir 
behandeln derzeit zwei Fälle. Ich bin hier an 
die Schweigepflicht gebunden, aber ich 
könnte Ihnen zeigen, wie die Arbeitgeber 
reagieren, wenn sich eine Arbeitnehmerin an 
die Gleichbehandlungskommission wendet, 
um ihr Recht einzufordern. (Abg. Dr. Marga 
Hub i n e k: Dann ist es ein stumpfes Instru­
mentJ) 

Meine Damen und Herren! Benützen wir 
dieses Instrument, das uns gegeben wird, um 
eine Gleichheit herbeizuführen, und jammern 
wir es nicht krank. Ich glaube, das ist der fal­
sche Weg. 

Wir brauchen, meine Damen und Herren -
und auch hier bitte ich Sie wieder um Ihre 
Unterstützung -, bei den Lohnverhandlun­
gen nicht nur verbale Bekenntnisse, sondern 
den tatsächlichen Willen, die immer wieder 
geforderten stärkeren Erhöhungen der Min­
destlöhne in den Kollektivverträgen durchzu­
setzen. Tatsache ist doch, daß das immer wie­
der am Veto der Arbeitgeber scheitert. 
Machen wir uns doch nichts vor! Wir haben 
nichts von schönen Worten. Wir brauchen die 
Erhöhungen, die die Arbeitgeber verhindern. 

Die Frage der Lohnunterschiede und der 

Bewertung der Arbeit hängt nicht nur von 
Gesetzen und Verträgen ab, sie hängt auch 
nicht von der Leistungsbewertung ab. Wir 
sind uns hier im Haus einig, daß die Frauen 
die gleiche Leistung erbringen wie die Män­
ner, denn körperliche und psychische Arbeit 
sind längst nicht mehr verschieden zu bewer­
ten. Es ist die Einstellung der Gesellschaft 
dazu, das wurde hier schon mehrmals gesagt, 
und diese gilt es zu ändern. 

Ich möchte hier zum Schluß nur zwei Bei­
spiele bringen. Der Vorstandsdirektor einer 
bedeutenden österreichischen Firma wehrt 
sich noch immer dagegen, daß Frauen als 
Piloten eingesetzt werden, weil es eben Unter­
schiede, wie er sagt, zwischen Männern und 
Frauen gibt. Das können wir nicht akzeptie­
ren, meine Damen und Herren! (Abg. Dr. 
Marga Hub in e k: Das ist ein sozialistischer 
Vorstandsdirektor! - Abg. Dr. Sc h ra n z: Es 
sind zwei!) Und wir rufen alle auf, die guten 
Willens sind, uns bei dieser Einstellungsände­
rung zu helfen, denn wenn Frauen als Reini­
gungsfrauen gut genug sind, dann sind sie für 
keinen Beruf unwürdig, und wenn Frauen im 
Akkord arbeiten, dann sind sie ebenso als 
qualifizierte Facharbeiterinnen und Füh­
rungskräfte einzusetzen. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.j 

Frau Dr. Hubinek, es ist nicht ganz richtig, 
wie Sie sagen, daß im öffentlichen Dienst 
keine Fortschritte erzielt wurden. Einer Stati­
stik entnehme ich, daß führende Tätigkeiten 
in Beamtenberufen 31 Prozent Frauen mit 
Hochschulbildung ausüben, in größeren 
Betrieben aber sind es nur 0,3 Prozent. (Abg. 
Dr. Marga Hub i ne k: Wie schaut es im Ver­
staatlichten-Bereich aus? - Abg. Dr. K 0 h 1-
m ai er: Bei der BAWAG könnten Sie anfan­
gen!) Wir haben daher im privaten Bereich 
eine ganz große Anstrengung zu unterneh­
men. 

Vielleicht noch ein Wort zum Bundesvor­
stand des ÖGB, weil er hier angesprochen 
wurde. Ich freue mich sehr, daß zwischen der 
Erstellung des Berichtes und jetzt wieder ein 
Fortschritt gemacht wurde. Es sind viel zu 
wenig Frauen im Bundesvorstand, aber ihre 
Anzahl hat sich immerhin seit dem 10. Bun­
deskongreß von einer Frau auf vier Frauen 
erhöht. 

Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Ich 
habe eine Zeitung vor mir liegen, die im 
Fremdenverkehr in Hotels verteilt wurde, es 
geht um einen "Stubenmädchenreport". Ein 
Stubenmädchen verdient heute zwischen 
6 000 und 8 000 S, meine Damen und Herren. 

648 
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Und nun nur die Überschrift, denn die Zeit 
erlaubt mir nichts anderes: "Die in den alpen­
republikanischen Hotels und Absteigen für 
Sauberkeit sorgenden weiblichen Wesen müs­
sen oft ganz schön zupacken. Ab und zu wer­
den sie auf jene Matratzen geworfen, die sie 
normalerweise reinzuhalten haben." (Abg. Dr. 
K 0 h 1 m a j e r: Geschmacklos!) 

Meine Damen und Herren! Wer den Text 
dieses Artikels liest, dem stehen die Haare zu 
Berge. Ich möchte Sie, Frau Staatssekretär, 
bitten, gegen solche Veröffentlichungen auch 
ein Instrument zu schaffen, das solche diskri­
minierende Darstellungen von Frauen im 
Beruf verhindert, und ich möchte Ihnen das 
heute auch symbolisch übergeben, damit wir 
in unserer Republik nicht länger diskriminie­
rende Darstellungen von berufstätigen 
Frauen erleiden müssen. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ. - Die Rednerin übergibt die erwähnte 
Broschüre Frau Staatssekretär Johanna 
Doh n a1.) 

Zum Abschluß: Noch nie zuvor waren die 
Chancen für Männer und Frauen in Öster­
reich so groß wie heute. Es bleibt für uns noch 
viel zu tun, aber vergessen wir dabei nicht die 
vielen tausenden Frauen, die um wenig Geld 
schwere Arbeit leisten, mit einer geringen 
Pension ihr Alter beschließen und nebenbei 
noch immense familienpolitische Aufgaben 
erfüllen. Ihnen und ihrem Schutz, ihrem 
sozialen Aufstieg wird auch in Zukunft die 
sozialistische Frauenpolitik gewidmet sein. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 12.45 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächste 
zum Wort gemeldet ist die Frau Staatssekre­
tär Johanna Dohnal. Ich erteile es ihr. 

12.46 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Jo­
hanna Dohnal: Herr Präsident! Hohes Haus! 
Meine sehr verehrten Herren und Damen 
Abgeordneten! Ich möchte zunächst einmal zu 
dem Bericht, der heute hier vorliegt und dis­
kutiert wird, generell etwas sagen und dann 
vielleicht auch einige Mißverständnisse auf­
klären. 

Im Jahr 1975, im Internationalen Jahr der 
Frau, hat die österreichische Bundesregie­
rung zum ersten Mal einen umfangreichen 
Bericht über die Situation der Frauen in 
Österreich vorgelegt. Nun, im Jahr 1985, im 
letzten Jahr der von der UNO proklamierten 
Dekade der Frau, wird zum zweiten Mal 
Bericht erstattet. 

Die Zielsetzung dieser Berichterstattung 

war und ist, Bilanz zu ziehen, inwieweit es 
gelungen ist, der formalen Gleichberechti­
gung ebenso wie der gesellschaftlichen 
Gleichstellung von Mann und Frau näherzu­
kommen. Zielsetzung ist auch, der Tatsache 
Rechnung zu tragen, daß sich in den letzten 
zehn Jahren neue Formen und auch neue 
inhaltliche Schwerpunkte in der Frauenpoli­
tik gebildet haben, und zwar nicht zuletzt auf­
grund der Frauenpolitik selbst, aus dieser 
Tatsache selbst heraus. 

Es wurden neue Perspektiven gewonnen, es 
wurden neue Themen aufgegriffen, die vor 
zehn Jahren noch keineswegs Gegenstand 
öffentlicher Diskussionen waren. 

Das grundsätzliche Anliegen dieses Frauen­
berichtes ist es, über die für Österreichs 
Frauen relevante Entwicklung, über Fakten 
und über Probleme zu informieren, gleichzei­
tig soll dieser Bericht als Grundlage für 
unsere weitere politische und publizistische 
Arbeit dienen. 

Ich habe heute ein bißehen den Eindruck 
gehabt, man verwechselt einen Bericht mit 
einem Programm. Ich hätte natürlich auch 
ein Regierungsprogramm vorlegen können, 
aber ich nehme an, die Opposition wäre zu 
Recht dagegen gewesen und hätte sich zu 
Recht dagegen gewandt. 

Es ist kein Jubelbericht, sondern es ist ein 
Aufzeigen von Fakten. Der Frauenbericht 
1985 zeigt aber nicht nur die Erfolge auf, son­
dern er zeigt auch auf, wo die Lücken sind, die 
geschlossen gehören, beziehungsweise wo die 
neuen Probleme sind, die aufgegriffen werden 
müssen, denn unsere Gesellschaft befindet 
sich ja im Wandel, in einem Zeitraum von 
zehn Jahren finden Prozesse statt, die neue 
Probleme, neue Fragen aufwerfen. 

Ich möchte für diese sehr umfangreiche 
wissenschaftliche Arbeit allen Mitarbeiterin­
nen und Mitarbeitern, die daran mitgewirkt 
haben, herzlich danken. Sie ist - so wie es in 
der Frauenpolitik eben ist - zu einem Preis 
gelungen, der sehr viel unbezahlte Frauenar­
beit mitbeinhaltet, weil das Budget dafür 
jedenfalls nicht wesentlich höher war als für 
den Frauenbericht 1975, und das innerhalb 
von zehn Jahren. Das möchte ich auch anmer­
ken, und daher möchte ich den Dank vor 
allem an die Mitarbeiterinnen und auch an 
die Mitarbeiter hier anbringen. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 

Ich möchte noch dazu sagen, daß der 
Bericht in Form des Gesamtberichtes, den ja 
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alle Abgeordneten dieses Hauses haben, vor­
liegt, und in Form einer Broschüre, die allen 
Frauen Österreichs zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Es wurden unterschiedliche Daten genannt, 
fehlende Daten reklamiert, und es wurde 
gleichzeitig gesagt, daß manches zuviel ist, 
wie zum Beispiel Untersuchungen wie die 
Medienbeobachtung oder die wissenschaftli­
che Untersuchung, die in diesem Zeitraum 
stattgefunden hat. Das war schon generell die 
Problematik bei dieser Form des Berichtes. 
Da Frauenpolitik in allen Bereichen des 
Lebens eine Rolle spielt und es Berichte aus 
den verschiedensten Bereichen gibt 
Gesundheitsbericht, Familienbericht, Wissen­
schaftsbericht et cetera -, die dem Parla­
ment vorgelegt werden, war natürlich eine 
Auswahl zu treffen, dahin gehend, welche 
Bereiche heutzutage für Frauen politisch rele­
vant und daher in diesen Bericht aufzuneh­
men sind, denn sonst, meine sehr verehrten 
Damen und Herren Abgeordneten, wäre diese 
Arbeit mindestens fünfmal so umfangreich 
geworden. Die Selektion war wirklich schwie­
rig. Wir haben uns dann für diese Auswahl 
entschieden, denn daß eine Auswahl zu tref­
fen war, ist überhaupt nicht zu bestreiten. Ich 
glaube, auch vom Kostenfaktor her wäre es 
nicht sinnvoll gewesen, Berichte, die bereits 
dem Parlament vorgelegt wurden, mit einzu­
arbeiten. Die Medienberichte allerdings sind 
dem Parlament nicht vorgelegen, und daher 
- nur um dieses Ihr Beispiel aufzugreifen -
ist das enthalten. 

Ich muß doch zur Richtigstellung von Fak­
ten einiges sagen. Es wurde reklamiert, daß 
über die Neubewertung von Arbeitsplätzen 
keine Daten vorliegen. Sie befinden sich in 
Heft 3, Seite 198. 

Gleichbehandlungsgesetz. Seite 201: Beur­
teilungskriterien für Männer- und Frauenar­
beitsplätze. Angesprochen sind auch die 
neuen Versuche zur Bewertung von Arbeits­
plätzen, sogenannte Arbeitsbewertungsver­
fahren, ebenso internationale Beispiele. 

Zur Frauenarbeitslosigkeit wurde ebenfalls 
behauptet, es gäbe keine Angaben. Das 
stimmt nicht, sie sind im Heft Nr. 3, Kapitel 
1/1 Seite 10 enthalten. Die Frauenerwerbstä­
tigkeit und die Frauenarbeitslosigkeit sind 
hier - auch im internationalen Vergleich, 
Kollegin Traxler - dargestellt. Die Tabellen 1 
und 2 auf Seite 12 enthalten den internationa­
len Vergleich der Frauenarbeitslosenzahlen 
in den OECD-Ländern und auch die Entwick-

lung der Arbeitslosenrate der österreichi­
schen Männer im internationalen Vergleich. 

Die Lebensformen sind auch hier im Teil 1 
enthalten. Warum wurden nur zu 1975 und 
1985 verschiedene Daten genannt? Die Volks­
zählung gibt es eben nur alle 10 Jahre, das ist 
generell so, auch bei der Einkommensstati­
stik. Es gibt keine einheitlichen Daten, wir 
haben das ja auch im Ausschuß schon deut­
lich gemacht. Die Zahlen zu 1964 und 1968 
sind im Text genannt. In den Tabellen sind 
aber auch alle anderen Jahre genannt, auch 
1975, das Jahr 1984 ist ebenfalls in den Tabel­
len genannt. 

Ich gebe schon zu, der Frauenbericht soll 
eine Grundlage für die nächsten Jahre sein, 
man braucht sicher Monate, um wirklich alles 
durchzuarbeiten. Ich möchte das jetzt nicht 
vorwurfsvoll sagen, aber doch den Hinweis 
geben, daß das, was hier urgiert wurde, auch 
in vielen anderen Fällen, im Bericht enthalten 
ist. Wenn Sie und wir alle uns in Zukunft 
damit beschäftigen werden, werden wir das 
auch erkennen. 

Zu den urgierten und geforderten Strate­
gien. Ich glaube, diese haben keinen Platz im 
Frauenbericht, dafür aber in der politischen 
Umsetzung. Sie werden mir zugestehen, daß 
die aus dem Frauenbericht gezogenen Schluß­
folgerungen ja nicht einheitlich sein werden. 
Die Sozialistische Partei wird andere Schluß­
folgerungen ziehen als die Österreichische 
Volkspartei und als die Freiheitliche Partei, 
und es werden andere Gruppierungen in die­
ser Gesellschaft wieder andere Schlußfolge­
rungen ziehen. 

Ich möchte Ihnen in diesem Bericht nicht 
meine als die von einem sozialistischen Regie­
rungsmitglied gezogenen Schlußfolgerungen 
vorlegen, ich werde es aber jetzt während die­
ser Debatte tun. 

Ich möchte Ihnen auch noch sagen: Es ist 
nicht so, daß dieser Bericht in den Archiven, 
in den wissenschaftlichen Stuben verschwin­
den soll, sondern er soll mit in das Medienver­
bundprogramm Eingang finden, er soll im 
Unterrichtsministerium als Lehrmaterial ver­
arbeitet werden, er soll für die Journalisten­
fortbildung verwendet werden, er soll in den 
Gewerkschaften, in den Interessenvertretun­
gen durch Schulungen Eingang finden, er soll 
in Volkshochschulen, Arbeiterkammerkur­
sen, überhaupt in Seminaren, natürlich auch 
an den Universitäten verwendet werden und 
soll allen Bildungseinrichtungen und allen 
daran Interessierten zur Verfügung gestellt 
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werden. Das bedeutet, dieser Bericht ist keine 
Arbeit, die nun in irgendwelchen wissen­
schaftlichen Stuben verstauben soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Zur heute stark besprochenen 
Einkommenssituation muß ich natürlich ein 
Faktum nennen. 

Es stimmt nicht, daß es da zwischen der 
Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst 
keinen Unterschied gibt. Der Unterschied zwi­
schen Frauen- und Männereinkommen im 
öffentlichen Dienst betragt 18 Prozent, im 
Vergleich zu generell 40 Prozent in der Privat­
wirtschaft. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß das ein 
sehr wesentlicher Unterschied ist, und glaube, 
daß das auch ein Erfolg des Förderungspro­
grammes für Frauen im Bundesdienst ist. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Ich brauche doch in diesem Kreis nicht zu 
sagen, daß die Lohn- und Gehaltspolitik nicht 
Sache der Regierung ist, daß es dazu auto­
nome sozialpartnerschaftliche Verhandlun­
gen gibt und daß nicht die Regierung die 
Lohn- und Gehaltsverhandlungen führt. Dort 
allerdings, wo die Bundesregierung Arbeitge­
ber ist, nämlich im Bundesdienst, hat sie 
durch das Förderungsprogramm für Frauen 
im Bundesdienst ein deutliches Signal 
gesetzt, und zwar schon im Jahre 1981. Es 
werden die Berichte vorgelegt, es wird jetzt 
wieder der Bericht für das Jahr 1985 erarbei­
tet. Dieses Förderungsprogramm wird fortge­
setzt, und es wird weiterhin eine Berichts­
pflicht geben. Die Verhandlungen mit der ver­
staatlichten Industrie über Förderungspro­
gramme habe ich bereits begonnen. 

Ich glaube aber, daß jetzt endlich einmal 
die Privatwirtschaft an der Reihe wäre, hier 
deutliche Signale zu setzen, meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren. Ich appelliere 
wirklich auch an die Solidarität, Sie haben zu 
Recht gesagt - ich freue mich darüber -, 
daß es nun in den Interessenvertretungen der 
Unternehmen mehr Frauen gibt. Darüber 
freue ich mich als Regierungsmitglied, und 
ich weiß, daß sich auch die Kolleginnen von 
der Sozialistischen Partei über diese Entwick­
lung freuen. 

Wir erwarten uns auch die Solidarität in 
bezug auf die Einkommenspolitik, in bezug 
auf die Frage der Lohn- und Gehaltsgestal­
tung. Diesbezüglich müßten Sie schon jetzt 
auf Ihre Interessenvertretungen mehr einwir­
ken, so daß die Forderung nach stärkerer 

Anhebung der unteren Einkommen auch 
durchgesetzt werden kann, denn ich kann 
mich nicht erinnern, daß die Gewerkschaften 
je bessere Lohn- und Gehaltsabschlüsse abge­
lehnt haben. 

Die Pensionsentwicklung. Frau Abgeord­
nete Hubinek, selbstverständlich ist die Pen­
sionsentwicklung eine Fortschreibung der 
Einkommenssituation. Sie wissen, nach unse­
rem Pensionsversicherungssystem kann es ja 
nur eine Fortschreibung sein, und eine Frau, 
die wenig verdient, hat natürlich auch weni­
ger Pension. Wenn man nun auch noch alle 
anderen Lebensumstände mit berücksichtigt, 
dann haben wir aber jedenfalls erreicht, daß 
keine Versicherungszeiten mehr verlorenge­
hen und daß durch den Kinderzuschlag doch 
ein Ausgleich geschaffen werden konnte. Das 
muß man auch anmerken. 

Ich möchte mich als Regierungsmitglied 
mit den biologistischen und philosophischen 
Ausführungen des Herrn Abgeordneten Kohl­
maier heute nicht auseinandersetzen, ich 
würde das gerne einmal in einer Diskussion 
tun, nur soviel: Es gibt weder in der Politik 
Kavaliere, wie wir wissen, wie wir das aus 
dem Bericht, den Tatsachen und Fakten ken­
nen, noch gibt es sie in der Arbeitswelt. Ich 
bin sehr dafür, daß Frauen weiterhin in den 
Mantel geholfen wird, aber ich glaube, die 
Frauen haben mehr davon, wenn sie mehr 
verdienen, sie sich den Mantel vielleicht sel­
ber anziehen oder ihnen trotzdem hineinge­
holfen wird. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Das 
eine sollte das andere nicht ausschließen!) 
Das habe ich gerade gesagt. Aber wirkungs­
voller ist schon das bessere Einkommen, 
würde ich meinen. Ich glaube, den Mantel 
werden sie noch eher schaffen. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai e r: Am besten, man hilft einer 
Frau in den Pelzmantel!) Das machen Sie, wie 
Sie wollen, Herr Abgeordneter. 

Hohes Haus! Sehr verehrte Abgeordnete! 
Ich möchte zum Abschluß doch auf das einge­
hen, was eingefordert wurde, nämlich: Wo 
sind die Strategien? Wo ist die politische 
Umsetzung? Ich könnte Ihnen jetzt auch den 
Tätigkeitsbericht bringen, das geht wegen der 
Beschränkung der Redezeit leider nicht, aber: 
Was wird geschehen? Welche Vorhaben gibt 
es? Nur eine kleine Auswahl. 

Im Bereich der Bildung: Haushalt und Part­
nerschaft als Pflichtfach für Mädchen und 
Buben an Hauptschulen und AHS. Ich nenne 
jetzt nur Stichwörter. (Beifall bei der SPÖ.) 
Die Verhandlungen mit dem Unterrichtsmini­
ster sind in einem konkreten Stadium; Sie 
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wissen, wir brauchen die Zweidrittelmehrheit. 
Ich bitte Sie sehr, Ihre Herren in der ÖVP, die 
Kollegen in der ÖVP dazu zu bringen, daß wir 
das endlich mit Zweidrittelmehrheit in die­
sem Haus beschlossen bekommen. Es war ja 
schon in der 5. SCHOG-Novelle, in der Vor­
lage des damaligen Unterrichtsministers 
Sinowatz, enthalten, wurde aber leider hier 
nicht beschlossen. 

Werkerziehung: Der koedukative Unter­
richt mit gleichen Inhalten für die 5. und 
6. Schulstufe und dann die Wahlmöglichkeit 
zwischen textiler Werkerziehung und techni­
scher Werkerziehung für die 7. und 8. Schul­
stufe. Das ist ein vernünftiger Vorschlag, der 
sicher auch noch begründet werden wird. 
Auch dazu, bitte, brauchen wir die Zweidrit­
telmehrheit hier im Haus. (Beifall bei der 
SPÖ. - Präsident Dr. S ti x übernimmt den 
Vorsitz.) 

Einbeziehung der Richtlinien für die Dar­
stellung von Frau und Mann in den österrei­
chischen Schulbüchern in die Approbations­
richtlinien des Unterrichtsministeriums. Ich 
nenne hier nur eine kleine Auswahl: Weiter­
führung der Lehrerfortbildungsseminare zur 
Auseinandersetzung der Lehrer und Lehre­
rinnen mit ihren bewußten und unbewußten 
Einstellungen zur geschlechtsspezifischen 
Erziehung. 

Frau Abgeordnete Partik-Pable! Auch Ihre 
Frage, was alles an bewußtseinsbildenden 
Maßnahmen zum Abbau der Rollenklischees 
schon geschehen ist, kann ich hier gleich mit­
beantworten, weil es zum Teil Weiterführun­
gen sind und vieles noch geschehen wird. 

Weiterführung der Aktion "Töchter können 
mehr" mit folgenden Schwerpunkten für das 
nächste Halbjahr: Ausbildung der Berufsbera­
ter, Eltern, Lehrer, Schüler und Bildungsbera­
ter, gemeinsame Veranstaltungen, Weiterfüh­
rung des Aktionstelefons, Verhandlungen mit 
der verstaatlichten Industrie zur Öffnung der 
vorhandenen Lehrwerkstätten, damit Mäd­
chen andere Berufe lernen können, Erstel­
lung von Informationsmaterial und Vorberei­
tungskursen für Mädchen, damit sie die Lehr­
plandefizite, die sie jetzt aufgrund der unglei­
chen Lehrpläne haben, ausgleichen können. 
Das sind die Schwerpunkte für das nächste 
halbe Jahr. 

Was die Hochschulen betrifft, planen wir 
die Schulung des Studienberaters, im Hin­
blick auf die Rollenproblematik. 

Bereich Arbeitswelt: Weitere Verbesserun-

gen des Gleichbehandlungsgesetzes und sei­
ner Sanktionsmöglichkeiten. Das, wie gesagt, 
nur als Schlagwort. Sorgfältige Beobachtung 
und Kampf auch gegen Tendenzen, Frauen in 
ungesicherte und unterprivilegierte Arbeits­
formen abzudrängen, denn darauf sind die 
Einkommensunterschiede zu einem Gutteil 
zurückzuführen, und sie werden, wenn die 
Tendenz, die wir jetzt beobachten, weitergeht, 
noch größer werden. Denn das kapazitätsori­
entierte Einsetzen der Frauen nur zu Spitzen­
zeiten führt zur Verringerung der Arbeitsko­
sten, sprich Lohnkosten, und muß zwangsläu­
fig seinen Niederschlag in der Einkommens­
statistik finden. Die Einkommenschere öffnet 
sich so weiter. Daher ist das ein ganz wichti­
ger Punkt im Programm des Bundeskanzler­
amtes. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Abbau der letzten Berufsverbote für 
Frauen: bei der AUA, der Zollwache, als Zug­
begleiter und bei den Philharmonikern. 

Im Bereich Kunst und Medien geht es um 
eine Weiterführung des Schwerpunktes 
"Kunst für Frauen"; das Festival, das ein hal­
bes Jahr gedauert hat und eine einmalige Ver­
anstaltungsreihe war, die auch international 
großen Anklang gefunden hat, darf also keine 
Brennpunkt-, keine einmalige Aktion bleiben, 
sondern muß weitergehen. 

Noch zwei Punkte, die zu nennen ich für 
wichtig halte: neue Unterhaltsregelungen -
hier sind die Verhandlungen schon im Laufen 
- und zweitens gesetzliche Bestimmungen 
gegen die sexistische Darstellung der Frau in 
den Medien und in der Werbung. Da brauche 
ich allerdings Ihre Unterstützung, liebe Kolle­
gin Partik-Pable, beim Minister Ofner, denn 
bisher ist er noch nicht dafür, sonst hätten 
wir das schon. Ich bitte Sie daher, mich hier 
zu unterstützen. Und ich brauche auch die 
Unterstützung aller anderen Abgeordneten. 
Es wird nämlich gesagt, man bewege sich hier 
zwischen der Freiheit der Kunst und der Por­
nographie. Ich sage: All das stimmt nicht, 
aber die Zukunft wird weisen, wie wir hier die 
Diskussionen führen können. 

Auch für wichtig halte ich die Weiterfüh­
rung der Frauen- und Mädchenservicestellen 
in Wien und in allen anderen Bundesländern. 

Es vv-urde gefragt, was ich zur politischen 
Vertretung der Frauen beitragen kann. Als 
Regierungsmitglied kann ich hier natürlich 
nur ein Podium bieten, und das geschah mit 
der 12. Österreichischen Frauenenquete am 
28. September. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nun sind die Parteien am Zug, sie müssen 
diese Frage regeln. Sie können aber in der 
Broschüre feststellen, daß in der ersten Natio­
nalversammlung der Republik 1919 bis 1920 
die Frauen einen Anteil von 5,9 Prozent hat­
ten. 1985 sind es 10 Prozent, das heißt, wir 
feiern heuer nicht nur ein Jahr vieler Jubi­
läen, wir haben auch Grund zu trauern, näm­
lich darüber, daß es in 65 Jahren im Parla­
ment eine Erhöhnung des Frauenanteils von 
nur 4 Prozent gab. Alle, die rechnen können, 
können sich ausrechnen, wie viele J ahrhun­
derte es dauern wird, bis die Frauen jenen 
Anteil erreichen werden, der dem Frauenan­
teil bei den Wählern entspricht. 

Daher glaube ich, daß gemeinsame Strate­
gien notwendig sind. Ein Podium dafür bietet 
die Bundesregierung, es muß dann jede ein­
zelne Partei selbst entscheiden, in welcher 
Form sie dieses Ziel erreichen oder eben nicht 
erreichen will. 

Ich meine, daß die Frauenpolitik der Bun­
desregierung allen Frauen in allen Parteien 
geholfen hat. 

Man könnte nachweisen, wann mehr 
Frauen als stellvertretende Parteivorsitzende, 
in die Bundesvorstände gewählt wurden. Das 
betrifft auch den ÖGB. Das kann man nach­
WeiSeIl. Ich glaube, daß diese Basis wirklich 
allen Frauen überall geholfen hat. 

Und wenn es heute mehr Frauen in Interes­
senvertretungen der Unternehmer gibt, dann 
ist das auch mit ein Ergebnis dieses allgemei­
nen Klimas, das durch die Bundesregierung 
geschaffen wurde. 

Frau Abgeordnete Partik-Pable! Weil Sie 
gemeint haben, Frauen müßten qualifiziert 
sein, frage ich Sie: Welche Kriterien gibt es 
denn eigentlich für die Beurteilung, ob man 
als Abgeordnete oder als Abgeordneter quali­
fiziert ist? Kennen Sie irgendwe1che Kriterien 
dafür? - Ich kenne keine. Ich kenne qualifi­
zierte weibliche Abgeordnete und qualifizierte 
männliche Abgeordnete. Ich kenne unqualifi­
zierte weibliche und unqualifizierte männli­
che Abgeordnete. Da kann nur ich selbst die 
Kriterien aufstellen. Da es aber im N ational­
rat sehr viel mehr Männer als Frauen gibt, 
nämlich 90 Prozent zu 10 Prozent, stelle ich 
einmal die Behauptung auf, daß es sehr viel 
mehr unqualifizierte männliche Abgeordnete 
als unqualifizierte weibliche Abgeordnete 
geben muß. Das ist ja rein von der Zahl her 
schon klar. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Sind Sie 
für die Einführung des Persönlichkeitswahl-

rechts?) Nein, ich bin nicht für die Einführung 
des Persönlichkeitswahlrechts. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai er: Aber dann hätten ja die 
Frauen eine Chance .. .! - Abg. Dr. 
Sc h ra n z: Mit einem Listenwahlrecht 
genauso!) Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Ich glaube, es gibt keine festgeschriebenen 
Kriterien dafür, wer qualifiziert ist, und das 
ist der Punkt. Wenn Sie meinen, daß zuwenig 
für den Abbau des Rollenklischees passiert, 
dann ist das schon wieder ein Rollenklischee. 
Die Qualifikation muß sich jede Partei selbst 
finden, die kann man auch nicht per Gesetz 
verordnen. Ich jedenfalls glaube, daß es 
genug qualifizierte Frauen gibt. 

Das Problem der politischen Repräsentanz 
der Frauen ist ein ganz wichtiger Punkt, der 
wichtigste, weil dies auch Auswirkungen auf 
die gesamte Politik hat, Auswirkungen auf die 
Durchsetzung von Frauenanliegen. Das geht 
eben nicht bei einem Verhältnis von 90 zu 10, 
hier muß es zu einem anderen Verhältnis 
kommen. 

Sosehr es mir recht wäre, wenn die Soziali­
stische Partei hier weiterhin Vorreiter bleiben 
würde - in marginalen Größen ist sie es ja 
-, so sehr glaube ich aber, daß der Sache der 
Frauen besser gedient wäre, käme es in die­
ser Frage zu einem edlen Wettstreit zwischen 
den politischen Parteien. - Danke. (Beifall 
bei SPÖ und FPÖ.) 13.08 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Rosemarie Bauer. 

13.08 

Abgeordnete Rosemarie Bauer (ÖVP): Herr 
Präsident! Frau Staatssekretär! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! 
Ich gestehe Ihnen zu, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von den Regierungspar­
teien - ich habe auch volles Verständnis 
dafür -, daß Sie den vorliegenden Frauenbe­
richt verteidigen. Ich gebe auch offen zu, daß 
manches sehr informativ ist, was ja nach den 
Worten der Frau Staatssekretär der Sinn sein 
soll. Aber dennoch kann manches nicht über 
die Mängel, die er aufweist, hinwegtäuschen. 

Dieser Bericht kann also tatsächlich höch­
stens als Versuch gewertet werden, die Situa­
tion der Frauen in Österreich darzustellen. Er 
ist in der Analyse ungenau, und es fehlen not­
wendige Verbesserungsvorschläge. 

Fast zur Gänze schweigt dieser Bericht 
über die Arbeitslosigkeit der Frauen und 
Mädchen. Man muß schon sehr guten Willens 
sein und gezielt suchen, wenn man überhaupt 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)54 von 174

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 9351 

Rosemarie Bauer 

etwas finden will. Da gibt es die Tabelle 1/12, 
die bei den unselbständig Beschäftigten eine 
Spalte enthält, die die Arbeitslosen anführt, 
aber weder nach Alter noch nach anderen 
Gesichtspunkten gegliedert. Ansonsten wird 
die Arbeitslosigkeit immer in bezug auf Wei­
terbildung oder andere Bereiche genannt. 

Frau Staatssekretär! Ich möchte Ihnen zu 
Ihren Gunsten unterstellen, daß Sie die 
Arbeitslosigkeit deswegen ausgespart haben, 
weil es für eine Sozialistin besonders unange­
nehm sein muß, mit den Fehlern der eigenen 
Regierung zu leben, die eigentlich die wesent­
lichste Ursache der zunehmenden Arbeitslo­
sigkeit ist. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. 
Gabrielle T ra x I e r: Das glauben Sie doch 
selbst nichtf) 

Daß Sie sich innerhalb Ihrer Regierung 
nicht behaupten konnten und können, wenn 
es um Sofortmaßnahmen und den Kampf 
gegen die rapid ansteigende Arbeitslosigkeit 
bei den Frauen geht, zeugt eigentlich nicht 
von großem politischem Durchsetzungsver­
mögen. Von einem ernst zu nehmenden 
Frauenbericht kann und muß man erwarten, 
daß er die Finger auf die offenen brennenden 
Probleme legt, wie zum Beispiel auf die 
Arbeitslosigkeit, deren Entwicklung und die 
möglichen Gegenmaßnahmen - das muß 
man erwarten können von einem Frauenbe­
richt -, auf die Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen, Unter­
schiede, die sich dramatisch verstärkt haben, 
auf die Steuerlast, die die Bezieher kleiner 
und mittlerer Einkommen und somit über­
durchschnittlich viele Frauen in Progressions­
stufen preßt, die niemals für sie gedacht 
waren, aber auch auf die schleichende Diffa­
mierung und Diskriminierung der Haus­
frauen, die wirtschaftlich wie gesellschaftlich 
immer mehr ins Abseits gedrängt werden. 

Warum verschweigen Sie denn so ver­
schämt die jüngste dramatische Zuspitzung 
bei der Jugendarbeitslosigkeit? Seit Monaten 
steigt die Frauenarbeitslosigkeit stärker als 
jene bei den Männern. In der allerjüngsten 
Zeit stagniert erfreulicherweise die Arbeitslo­
sigkeit bei den Männern. Bei den Frauen hin­
gegen muß heute davon ausgegangen werden, 
daß die Zahl der Arbeitslosen bereits doppelt 
so hoch ist, wie das die offiziellen Ziffern auf­
zeigen, denn dazu kommen noch die Schulab­
gängerinnen und arbeitssuchende Haus­
frauen; viele, die bereits resigniert haben, die 
den Gang zum Arbeitsamt scheuen. 

So suchen heute zwischen 75000 und 
100000 Frauen dringend Arbeit. Spätestens 

seit Mai dieses Jahres hätten Sie, Frau 
Staatssekretär Dohnal, Alarm schlagen müs­
sen! Seit damals liegen diese hohen Zahlen 
auf. Seit Mai scheinen die Chancen der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt rapide abzu­
nehmen. Seit Mai warten die Betroffenen ver­
geblich auf einen Alarmplan von Ihrer Seite, 
von Ihnen als Sprachrohr und als Vertreterin 
in dieser Regierung. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Auch die Jugendarbeitslosigkeit 
ist zur Frauenarbeitslosigkeit geworden. Die 
Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit 
bedeutet sogar noch eine zusätzliche negative 
Steigerung des Problems der Frauenarbeitslo­
sigkeit. Von den zurzeit als arbeitslos gemel­
deten Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jah­
ren sind fast 70 Prozent, exakt 69,26 Prozent, 
Mädchen. In diesen Zahlen sind noch nicht 
einmal die Schulabgängerinnen enthalten, die 
nach Schulaustritt vergeblich einen Arbeits­
platz suchen. Auch unter den 19- bis 25jähri­
gen Arbeitslosen sind überwiegend Frauen, 
nämlich 53,19 Prozent. 

Erschütternd sind sicher nicht die Zahlen 
und die Statistik, erschütternd muß aber sehr 
wohl jedes einzelne Schicksal sein, das hinter 
diesen Zahlen steht. Wenn Sie sich vor Augen 
führen, welche Hoffnungslosigkeit einen jun­
gen Menschen befällt, der mit viel Mühe eine 
Berufsausbildung oder eine Schule absolviert 
hat, dann aber keinen Arbeitsplatz findet, 
dann muß Sie, Frau Staatssekretärin, eigent­
lich tiefe Unruhe befallen. Nach 14- Jahren 
sozialistischer Regierungsverantwortung ist 
es eine traurige Bilanz, daß an die hundert­
tausend Frauen Arbeit suchen, daß die Jugen­
darbeitslosigkeit zunehmend ein Frauenpro­
blem wird und daß die Chancengerechtigkeit 
zwischen den Frauen im ländlichen Raum 
und jenen in den Ballungszentren nur auf 
dem Papier steht. Das würde auch den Zwi­
schenruf der Frau Traxler beantworten, die 
gemeint hat, ich könne nicht glauben, daß die 
Wirtschaftspolitik hiefür ausschlaggebend ist. 

Die Frauen geraten in Österreich immer 
mehr ins Out, je länger mit sozialistischer 
Hartnäckigkeit an den offenkundig politi­
schen Fehlern festgehalten wird. So nehmen 
die Einkommensunterschiede zu. Durch­
schnittlich verdient heute ein Mann um die 
Hälfte mehr als eine Frau. Das wurde schon 
gesagt. Und das bestätigt ja auch der Frauen­
bericht. 

Weiters ist es höchst an der Zeit, daß Förde­
rungskonzepte entwickelt werden, weil die 
Berufschancen laufend abnehmen. 
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Frau St.aatssekretär! Statt provokante Paro­
len über die 35-Stunden-Woche von sich zu 
geben, sollten Sie tatsächlich über die 
Arbeitslosigkeit nachdenken. (Beifall bei der 
ÖVP.) Vielleicht könnten Sie sich einmal der 
Sorge jener annehmen oder sich die Sorge 
jener vor Augen führen, die bereits die Null­
Stunden-Woche haben! Und Sie dürfen mir 
glauben, diese leiden schwerstens darunter. 
Während in den Ballungszentren, speziell in 
der Bundeshauptstadt, die Arbeitsplatzaus­
sichten für Frauen noch relativ gut sind, wird 
es für Frauen im ländlichen Raum zuneh­
mend schwieriger, einen ihrer Ausbildung 
entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. 

Hausfrau sein bedeutet immer mehr ein 
Privileg der Reichen. - Frau Traxler hat das 
bestätigt, indem sie gemeint hat, daß sie 
gegen die Erhöhung des Alleinverdienerbetra­
ges sei. Jene Frauen, die sich für einige Zeit 
oder für immer ausschließlich der Familie 
widmen wollen, müssen damit rechnen, bald 
unter die Armutsgrenze abzurutschen, wenn 
nicht ein überdurchschnittlicher Verdienst 
des Familienalleinerhalters die Aufrechter­
haltung des Lebensstandards sichert. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Eine Verbesserung der Frauensi­
tuation in Österreich ist heute auf mehreren 
Ebenen erforderlich geworden. Zum einen ist 
der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit umge­
hend aufzunehmen. Vielleicht könnten wir -
ich habe das in Ihrem Bericht und unter Ihren 
Aktivitäten, die Sie vorhaben, sehr vermißt -
einen ständigen Ausschuß mit diesen Dingen 
betrauen, vielleicht könnten wir dort über ein 
besonderes Konzept zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze für Frauen und zur Bekämp­
fung der Arbeitslosigkeit bei den Mädchen 
beraten. Neue Arbeitsplätze sind das Wesent­
liche, was wir brauchen, um hier Abhilfe zu 
schaffen. 

Zum anderen muß die Regierung endlich 
einmal ihre Achtung und ihren Respekt vor 
der Leistung der 700 000 Hausfrauen, die es in 
Österreich gibt und die sich primär allein der 
Familie widmen, ausdrücken, aber nicht nur 
in Sonntagsreden und durch Lippenbekennt­
nisse, sondern durch Taten, durch politische 
Taten, etwa indem der Steuerdruck auf die 
Familien mit einem Alleinerhalter entspre­
chend gemildert wird. 

Es muß in Österreich Schluß gemacht wer­
den mit der Schwarzweißmalerei, mit der De­
facto-Zweiteilung in Menschen erster und 
zweiter Klasse. Diese nimmt leider immer 
mehr zu. 

Die politische Diskriminierung ganzer 
Bevölkerungsgruppen, die sich nicht in die 
ideologische Konzeptschablone sozialistischer 
Denkungsweise pressen lassen, wie zum Bei­
spiel die Hausfrauen, ist eigentlich ein Zei­
chen beträchtlicher politischer Schwäche, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Vielleicht könnten Sie sich zu einem Kraft­
akt entschließen, indem Sie Vorschläge, auch 
wenn sie von uns, der Opposition, kommen, 
zur Verbesserung der Frauensituation auf­
nehmen und mit unserer Unterstützung dann 
auch verwirklichen. Es müssen Maßnahmen 
erfolgen! Und wenn Sie sagen, Sie haben das 
Wichtige auswählen müssen, Frau Staatsse­
kretär, dann muß ich annehmen, daß die 
Frauenarbeitslosigkeit für Sie nicht wichtig 
war, weil sie nicht in dem Ausmaß, in dem sie 
tatsächlich drückend ist, hier behandelt 
wurde. 

Wenn also hier keine Maßnahmen erfolgen, 
dann kann der Frauenbericht eigentlich in die 
Kategorie der jüngsten Guß-Pfusch-Gesetze 
dieser Regierung eingereiht werden, und das 
wollen wir doch nicht. (Beifall bei der 
ÖVP.) 13.20 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Stippel. 

13.20 

Abgeordneter Dr. Stippel (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Frau Staatssekretär] Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Ich bin nicht 
immer einer Meinung mit Herrn Abgeordne­
ten Kohlmaier, aber heute insoferne, als ich 
auch glaube, daß es wichtig ist, daß Männer in 
diesem Hause zum Frauenbericht Stellung 
nehmen. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Das freut 
mich, daß wir einmal übereinstimmen!) Ich 
habe es ja betont, Herr Kollege. Ich bin auch 
teilweise einer Meinung mit dem Abgeordne­
ten Dr. Kohlmaier, wenn er meint, daß 
Gesetze allein die Situation der Frau inner­
halb einer bestimmten Gesellschaft nicht ver­
ändern können. 

Es sind Gesetze und andere Vorschriften 
notwendig, um sozusagen der Gesellschaft 
Impulse zu geben, diese Änderungen auch tat­
sächlich herbeizuführen. Ich denke beispiels­
weise an verschiedene gesetzliche Bestim­
mungen im Bereich des Schulwesens. Hätten 
wir nicht die Koedukation in Gesetzen oder in 
Verordnungen festgeschrieben, dann wäre 
der Bewußtseins stand der Bevölkerung in die­
ser Richtung wahrscheinlich noch nicht so 
weit wie heute. 
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Ich darf ganz kurz auf die Vertretung der 
Frauen in politischen Körperschaften zu spre­
chen kommen. Die Sozialistische Partei Nie­
derösterreichs hat vor zwei Wochen bei ihrem 
Landesparteitag eine Statutenänderung her­
beigeführt, in der es nun heißt, daß in Zukunft 
in all jenen Bezirken, in denen die SPÖ min­
destens drei Mandate zu vergeben haben 
wird, eines dieser Mandate von einer Frau 
besetzt wird. 

Ich ahne die bevorstehende Problematik, 
nämlich: Wenn eine Frau nicht zur Verfügung 
steht, was tut man dann? Ich sehe das aller­
dings so: Derartige statutenmäßige Vorschrif­
ten sind sicherlich auch Ansporn für die 
Frauen, sich noch mehr beispielsweise im 
politischen Geschehen zu betätigen, und dann 
wird man sicherlich keine Schwierigkeiten 
haben, eine geeignete Frau zur Verfügung 
gestellt zu bekommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Von einigen Vorrednern der Opposition 
wurde die Lückenhaftigkeit dieses Frauenbe­
richtes bemängelt. Ich glaube, Frau Staatsse­
kretär Dohnal hat in ihrer Wortmeldlmg diese 
"Lückenhaftigkeit" - unter Anführungszei­
chen - bereits erläutert. Sie hat gemeint, daß 
dieser Frauenbericht, hätte man alle Wün­
sche, die es gibt, hineingeschrieben, wesent­
lich umfangreicher ausgefallen wäre, als das 
ohnehin der Fall ist. Frau Abgeordnete 
Stangl, die schon im Ausschuß gemeint hat, 
der Bericht wiege 4,5 kg, müßte dann wahr­
scheinlich sagen, er wiege 7. 8 oder gar 1. 0 kg, 
würde man alle Wünsche in der Ausführlich­
keit, wie es gefordert wird, hineinverpacken. 

Ich meinerseits möchte nun einige Aspekte 
in bezug auf den Bildungsbereich in die 
Debatte einbringen. Im vorliegenden Frauen­
bericht sind sehr viele positive Seiten ange­
klungen, vor allem im Bildungsbereich, denn 
die Politik der Chancengleichheit im Bil­
dungssektor hat tatsächlich besonders die 
Mädchen bevorzugt. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) Diese Politik der Chancengleichheit, 
das heißt, der Abbau regionaler, sozialer und 
geschlechtsspezifischer Benachteiligungen, 
hat dazu geführt, daß das Bildungsniveau bei 
den Geschlechtern der jüngeren Generation 
bereits gleich ist. Insgesamt gibt es allerdings 
noch Rückstände, da diese fortschrittliche 
Politik erst im Lauf der Zeit zu greifen begon­
nen hat. Ich kann das auch an Hand einiger 
Zahlen untermauern. 

Die Erfolge der letzten Jahre sind in der Tat 
beachtlich. Der Prozentsatz der Mädchen, die 
keine über die Pflichtschule hinausgehende 

Ausbildung haben, ist innerhalb der letzten 
zehn Jahre immerhin um 11 Prozent zurück­
gegangen, und der Anteil der Frauen mit 
einer Lehrausbildung oder mit einer Ausbil­
dung an mittleren Fachschulen ist im selben 
Zeitraum um 8 Prozent gestiegen. Sicherlich 
kann und soll hier noch mehr getan werden, 
sicherlich wird auch mehr geschehen, aber 
der Vergleich der genannten Zahlen beweist 
doch einen Fortschritt. 

Die Tatsache, daß Frauen allerdings noch 
immer eher in Hilfsarbeiterpositionen tätig 
sind, messe ich nicht allzu sehr den Bildungs­
einrichtungen als solchen bei, sondern in vie­
len Fällen auch noch der Einstellung in den 
Familien. Immerhin hatten wir 1981 bei den 
20- bis 24jährigen noch 33 Prozent Frauen, 
aber nur 20 Prozent Männer in Hilfsarbeiter­
positionen. Es gilt sicherlich, diese Unter­
schiede noch zu verringern. 

Die größten geschlechtsspezifischen Unter­
schiede finden wir auf dem mittleren Qualifi­
kationsniveau. Die Lehrausbildung ist eben 
etwas typisch Männlicheres, während die 
Mädchen eher in Fachschulen gehen. Bei den 
weiblichen Lehrlingen - ich glaube, auch 
hier würde eine andere Erziehung in der 
Familie und überhaupt ein Umdenken inner­
halb der Gesellschaft notwendIg sein - sehen 
wir nach wie vor den starken Drang in nur 
drei Berufe: 63 Prozent aller weiblichen Lehr­
linge wollen Verkäuferin oder Friseurin wer­
den oder eine Lehre im Büro absolvieren. 
Aber auch hier ist eine Trendwende deutlich 
bemerkbar. Waren im Jahre 1971 noch in 44 
Prozent aller Lehrberufe keine Mädchen vor­
handen, so ist das heute nur mehr in 12 Pro­
zent aller Lehrberufe der Fall, und es muß 
uns, glaube ich, die große Anstrengung wert 
sein, auch diese letzten Prozente noch wegzu­
bekommen und mehr Mädchen in sogenannte 
typische Männerberufe hineinzubekommen. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

An den höheren Schulen sowie an den 
Hochschulen und Universitäten stellt sich uns 
die Situation de facta bereits pari dar. Dar­
über wurde schon von meinen Vorrednern 
berichtet, sodaß ich nicht weiter darauf einzu­
gehen brauche. Bereits 50,4 Prozent Mädchen 
haben 1984 Reifeprüfungen positiv abgelegt. 

Im zweiten Blldungsweg steigt der Frauen­
anteil ebenfalls beachtlich. Waren 1973 erst 20 
Prozent Frauen durch den zweiten Bildungs­
weg weitergekommen, so können wir heute in 
den Sonderformen der allgemeinbildenden 
sowie der berufsbildenden höheren Schulen 
bereits einen Frauenanteil von 27 Prozent, bei 
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den Externistenreifeprüfungen einen Anteil 
von 40 Prozent und bei den Berufsreifeprü­
fungen einen Anteil von 44 Prozent verzeich­
nen. 

Man muß aber auch umgekehrt die Frage 
stellen: Wieweit wurden frauenspezifische 
Schultypen für männliche Schüler geöffnet? 
- Derzeit können de facta fast alle - es blei­
ben nur minimale 0,8 Prozent übrig - männ­
lichen Schüler auch sogenannte frauenspezifi­
sche Schultypen besuchen, allerdings finden 
wir heute noch immer ein Drittel aller öster­
reichischen Schülerinnen und Schüler in 
höheren Schulen, in denen der Anteil der 
Andersgeschlechtlichen unter 5 Prozent liegt. 
Das bedeutet, daß die Geschlechterdurchmi­
schung in Frauenberufsschulen sowie auch in 
technisch-gewerblichen Schulen noch nicht 
jenes Ausmaß erreicht hat, das wir uns alle 
gerne wünschen. 

Die Zahlen und Fakten, die ich hier aus­
zugsweise angeführt habe, sprechen also für 
positive Veränderungen der Frauen in unse­
rer österreichischen Gesellschaft. 

Warum? Ich glaube deswegen, weil erstens 
einmal eine nunmehr 15 Jahre von Sozialisten 
dominierte Regierung uralte sozialdemokrati­
sche Forderungen Schritt für Schritt in die 
Wirklichkeit umgesetzt hat. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Weil zweitens die Koedukation, die lange 
Zeit bekämpft wurde, endgültig in die 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle im Jahr 
1975 Eingang gefunden hat und weil damit 
der Ruf nach Ausschöpfung der Begabungsre­
serven nicht mehr überwiegend die männli­
chen, sondern auch in stärkerem Maße die 
weiblichen Vertreter unserer Gesellschaft 
positiv betroffen hat. 

Weil drittens materielle Hilfen in den letz­
ten Jahren so stark gegriffen haben, daß auch 
Mädchen und Frauen in verstärktem Maß die 
Bildungseinrichtungen besuchen und absol­
vieren konnten und können; ich denke hier an 
die Schulfreifahrten, ich denke an die Schul­
beihilfen, ich denke an die Gratisschulbücher: 
Dinge, die zum Teil heute noch immer verteu­
felt werden, über deren positive Auswirkun­
gen es aber überhaupt keine Debatte zu 
geben hat. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Schließlich ein vierter Punkt: Auch die Ein­
stellung des männlichen Teiles der Gesell­
schaft den Frauen gegenüber in Richtung ver­
stärkter Gleichberechtigung hat sich geän­
dert. Das sehen wir ja nicht nur im Bildungs-

bereich, sondern, wie hier heute bereits ange­
schnitten wurde, in anderen Bereichen wie 
beispielsweise im Familien- und im Eherecht. 

Wenn ich mir nun im Zusammenhang mit 
dem Frauenbericht auch einige Probleme für 
die Zukunft angemerkt habe, dann sehe ich 
sie einmal darin, daß stärker als bisher die 
Rollenbildfixierung schon in der Familie auf­
gegeben werden soll. In der Familie hat die 
Erziehung so stattzufinden, daß es einen dies­
bezüglichen Abbau gibt. Ich stelle mir auch 
immer wieder die Frage: Was können spätere 
Bildungseinrichtungen noch korrigieren, 
wenn die Familie vorher nicht entsprechend 
vorgesorgt hat? (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Diese Rollenbildfixierung gilt es bereits 
auch im Kindergarten weiter abzubauen. 
N ach wie vor sehen wir bei unseren Besu­
chen, die wir als Mandatare in Bildungsein­
richtungen durchführen, daß die Mädchen in 
der Puppennische sitzen und die Buben in 
einer Bauecke spielen; 

In der Schule haben wir den Begriff der 
Mädchenbildung nach wie vor beinhaltet. Ich 
möchte das nicht negativ bewerten, ich 
möchte aber, wie mehrmals an diesem Red­
nerpult, die Feststellung treffen, daß es ein­
fach nicht richtig ist, eine Schule für Frauen­
berufe, ein wirtschaftskundliches Realgymna­
sium für Mädchen zu haben, wenn dort schon 
seit vielen Jahren auch Buben diese Schulen 
besuchen und sie auch erfolgreich absolvie­
ren. 

Weitere Forderungen wurden zuletzt auch 
von Frau Staatssekretär Dohnal bei ihrer 
Wortmeldung dezidiert formuliert. Ich möchte 
daher nur der Vollständigkeit halber anfüh­
ren, daß zum Beispiel der Fflichtgegenstand 
Hauswirtschaft auch für Burschen eröffnet 
werden soll, daß Handarbeiten und Werker­
ziehung gemeinsam auf der Mittelstufe, 
sowohl was den textilen als auch den techni­
schen Bereich betrifft, zu unterrichten sind. 
Erfolge haben wir erzielt, beispielsweise im 
Unterrichtsgegenstand Geometrisches Zeich­
nen. Allerdings ergibt sich dort wieder eine 
Mehrbelastung für die Mädchen insoferne, als 
sie zwei Wochenstunden länger Unterricht 
haben. 

Weitere Fortschritte, die etwa in der 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle enthalten 
waren, beginnen zu greifen. Es gibt keine 
Handarbeitslehrerinnen mehr im alten Sinn, 
sondern die Ausbildung erfolgt an den Päd­
agogischen Akademien. Die Bildungsanstal­
ten für Kindergärtnerinnen und für Horter-
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zieher haben künftig den ordentlichen Status 
als berufsbildende höhere Schulen mit Reife­
prüfung und sind selbstverständlich beiden 
Geschlechtern zugänglich. 

Weitere Änderungen und Fortschritte im 
schulischen Bereich könnte man sich bei den 
Lehrplänen und bei den Schulbüchern erwar­
ten. Gerade die Rollenfixierung in den Schul­
büchern gilt es zu überwinden. Ich könnte mit 
statistischem Material aufwarten, möchte das 
aber angesichts der vorgeschrittenen Zeit 
nicht mehr tun. 

Ich möchte allerdings auch noch die Forde­
rung erheben, mehr als bisher ganztägige 
familiengerechte Einrichtungen einzuführen, 
und zwar, meine Kolleginnen und Kollegen 
von der Österreichischen Volkspartei, neben 
den Tagesheimschulen stärker als bisher die 
Ganztagsschulen! (Beifall bei der SPÖ.) 

Wenn Sie immer wieder auf die Freiwillig­
keit pochen, dann sagen wir das auch: Ganz­
tagsschulen als Angebot neben anderen! Ich 
kann als Beispiel aus meiner Heimatstadt 
Wiener Neustadt eine Hauptschule bringen, 
wo man gar nicht so viele Schüler aufnehmen 
kann, als man gerne würde, weil viele Eltern 
ihre Kinder in dieser Schulform haben wol­
len. Andere nicht, die schIcken ihre Kinder 
eben in die andere Hauptschule, in die andere 
Gasse. Man sollte doch stärker als bisher die­
ses Angebot erhöhen. 

Ich glaube auch, daß eine gemeinsame 
Schule der.l0- bis 14jährigen letztlich auch für 
die Mädchen noch mehr Vorteile brächte. Ich 
kenne persönlich viele Fälle, wo man sich in 
der Familie überlegt, welches Kind von meh­
reren man ans Gymnasium schickt und wel­
che Kinder in der Hauptschule bleiben. In der 
Regel ist es der Bub, der ans Gymnasium 
geschickt wird. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Was den Bildungsbereich anbelangt, ist 
der Frauenbericht als durchaus positiv anzu­
sprechen. Ich habe auch versucht, Zukunfts­
perspektiven aufzuzeigen. Es liegt an uns 
allen, vor allem an Ihnen, meine geschätzten 
Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, 
eine Reihe dieser geforderten zukünftigen 
Einrichtungen durch Ihr Mitstimmen hier im 
Haus auch zu verwirklichen. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 13.36 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gemeldet hat 
sich Frau Staatssekretär Dohnal. 

13.36 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Jo­
hanna Dohnal: Herr Präsident! Hohes Haus! 
Ich möchte auf die Fragen der Frau Abgeord­
neten Bauer antworten. Die Beschreibung der 
Beschäftigungssituation in Österreich findet 
sich im Heft 3, Seite 10 bis 36, inklusive der 
Daten über die Entwicklung der Arbeitslosen­
zahlen in bezug auf den Vergleich zwischen 
Frauen und Männern. 

Dieser Bericht war bereits im Mai fertig. 
Die aktuellen Zahlen, auch betreffend die 
Jugendarbeitslosigkeit, konnten nicht enthal­
ten sein. Weil sie gemeint hatte, daß ich seit­
her schreien solle, möchte ich sagen: Ich 
schreie nicht erst seit Mai 1985, sondern ich 
trete bereits seit dem Jahr 1975 für eine ver­
kürzte Arbeitszeit ein, für eine tägliche 
Arbeitszeitverkürzung, vor allem aus arbeits­
marktpolitischen Gründen, aber auch aus 
frauenpolitischer und gesellschaftspolitischer 
Sicht. (Beifall bei der SPÖ) 

Ich möchte auf die Jugendbeschäftigungs­
programme verweisen - das haben Sie leider 
nicht erwähnt, das wäre seriöserweise doch 
auch notwendig gewesen -, auf alle Beschäf­
tigungsprogramme, vor allem auf die Jugend­
beschäftigungsprogramme, speziell für Mäd­
chen im öffentlichen Dienst. Daß wir immer 
noch mehr Beschäftigungsprogramme brau­
chen, wird nicht abgestritten. Es werden viele 
Millionen Schilling an Steuergeldern aufge­
wendet. Sie werden das auch wissen. 

Wenn Sie die Regierung bei diesem Kampf 
unterstützen wollen, gerade gegen die Jugen­
darbeitslosigkeit, speziell gegen die Jugendar­
beitslosigkeit bei Mädchen, dann, glaube ich, 
dürfen Sie die Augen nicht davor verschlie­
ßen, daß derzeit Arbeitszeitformen propagiert 
werden nicht in der Absicht, Familienfreund­
lichkeit zu erzeugen - denn es ist nicht fami­
lienfreundlich, wenn Frauen nicht genau wis­
sen, wann sie in den nächsten Tagen oder in 
den nächsten Wochen ihre Arbeitszeit haben 
werden; das passiert im Handel in zunehmen­
dem Maße -, sondern als Rationalisierungs­
maßnahme, das heißt, daß Arbeitsplätze ver­
lorengehen. 

Daher bitte ich Sie, sich diesen Wider­
spruch einmal anzusehen. Das betrifft auch 
die Einkommensunterschiede. Das habe ich 
vorhin erwähnt. 

Sie haben mich gefragt, was für die nichtbe­
rufstätigen Frauen - Sie haben Hausfrauen 
gesagt; ich möchte sagen: für die nichtberufs­
tätigen Hausfrauen, weil auch die berufstäti-
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gen Frauen Hausfrauen sind, darf ich das des­
halb ein bißchen umformulieren - geschieht, 
wo der Kraftakt ist. Ich antworte auf Ihre 
Frage wie folgt: Kraftakte haben in diesem 
Land schon vor Jahrzehnten stattgefunden -
das ist nicht in allen Ländern so -, und zwar 
durch die beitragslose Mitversicherung der 
nichtberufstätigen Frauen in der Krankenver­
sicherung, durch unser Pensionsversiche­
rungssystem, durch die beitragslose Mitversi­
cherung, durch die direkte Auszahlung - ich 
nenne hier auch wieder nur Beispiele - der 
Familienbeihilfe an Frauen, auch an jene, die 
nicht berufstätig sind. Es ist für viele österrei­
chische Frauen ein wirklicher Segen, daß sie 
die Familienbeihilfe beim Finanzamt bean­
spruchen können und selbst bekommen. 

Ich verweise auf das Familienrecht, wo 
gesetzlich verankert ist, daß die Tätigkeit 
jenes Partners, der die Hausarbeit und die 
Kindererziehung durchführt, als Beitrag zum 
eigenen Unterhalt und zum Unterhalt der 
Familie anzusehen ist. Das darf man nicht 
unterschätzen, das war ein ganz wichtiger 
Punkt für die nichtberufstätigen Frauen. 

Ganz aktuell darf ich Sie verweisen auf ein 
Gesetz, das zum Beispiel heute hier im Hause 
auch beschlossen werden wird, nämlich auf 
das Gesetz betreffend die Umwandlung der 
Kredithaftung nach einer Scheidung, denn 
auch nichtberufstätige Frauen müssen bei 
Kreditaufnahme unterschreiben. 

Und noch ein Punkt, der sehr bald hier im 
Hause realisiert wird, und zwar im Rahmen 
der Änderung des Abgabenänderungsgeset­
zes. Es soll nämlich die Schenkungssteuer bei 
Wohnungseigentum für nichtberufstätige 
Frauen, die ja jetzt noch vorhanden ist, aufge­
hoben werden. Das sind die Antworten auf 
Ihre Fragen. (Beifall bei der SPÖ.) i 3.42 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Maria Stangl. 

13.42 

Abgeordnete Maria Stangl (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretär! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Die 
Bibel läßt den Apostel Paulus sagen: "Die 
Frau schweigt in der Kirche." (Rufe bei der 
SPÖ: Ja!) Und lange hat die liebe Männerwelt 
ja auch nach dieser Aussage gehandelt. Wenn 
ich jetzt daran denke, was heute über die 
Medienpolitik bezüglich der Frauen gesagt 
worden ist, so kommt es mir vor, als ob es ihr 
auch gefiele, wenn es so wäre. Gott sei Dank 
hat sich da inzwischen einiges geändert. 

Ich habe da einen Artikel vor mir liegen, 
den möchte ich hier kurz anschneiden. Da 
steht unter dem Titel "NEBENBEI": Wer weiß 
schon, was Frauen wünschen? Drei Aussen­
dungen vom Montag verwirren eher, als daß 
sie Klarheit böten. Da fordere zum Beispiel 
die Bundesfrauensekretärin der SPÖ etwas 
anderes als die freiheitliche Dame, die wieder 
andere Sorgen plagen als die Frauenchefin 
der ÖVP, die im Schulunterricht auch für Bur­
schen die Grundkenntnisse in der Haushalts­
führung verlange. 

Dazu möchte ich schon sagen: Da handelt 
es sich um drei Parteien, und deswegen kön­
nen die Frauen wohl auch drei verschiedene 
Aussagen machen! Außerdem möchte ich bit­
ten, doch etwas wahrheitsgetreuer in den 
Aussagen bei Frauenfragen zu berichten. 
Zweitens frage ich Sie: Wo gibt es denn eine 
einheitliche Aussage bei den Herren Redak­
teuren in den verschiedenen Zeitungen? (Bei­
fall der Abg. Edith D 0 b es b erg er.) 

Nun zurück zu dem, was Paulus gesagt 
hätte, nämlich zu der Aussage: Die Frau 
schweigt in der Kirche. In unserer Zeit dürfen 
wir uns Gott sei Dank, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, darüber freuen, daß die 
Präsenz der Frau sowohl in der Kirche als 
auch in der Gesellschaft und in der Politik 
eine Selbstverständlichkeit ist; Gott sei Dank 
haben das die Herrn Redner hier heute auch 
zum Ausdruck gebracht. Nur müssen wir halt, 
glaube ich, wohl sehr kritisch dazu vermer­
ken, daß aus der Sicht der Gleichberechtigung 
und der Partnerschaft zum Beispiel bei der 
Einnahme von Ämtern und Positionen oder in 
der Abgeltung der Leistungen der berufstäti­
gen Frauen und Mütter - ob selbständig oder 
unselbständig oder ob Nur-Hausfrau, wie das 
heute auch von meinen Vorrednerinnen zum 
Ausdruck gekommen ist - noch sehr vieles 
im argen liegt und daher auch weiterhin unse­
res ständigen Bemühens bedarf. Das möchte 
ich für uns alle hier sagen. 

So gesehen, glaube ich, ist es auch gut, daß 
wir einen Frauenbericht haben, der, wie wir 
härten, die Situation, die Probleme, die Daten, 
die Fakten des Frauenbildes aufzeigt. Meine 
Fraktion gibt natürlich auch deswegen dem 
Frauenbericht die Zustimmung. 

Sie selber, sehr geehrte Frau Staatssekre­
tär, meinten schon im Vorwort zum Bericht, 
daß es kein Jubelbericht sein kann. Zu vieles 
sei noch zu tun; das ist heute in den Reden 
Ihrer Kolleginnen auch schon zum Ausdruck 
gekommen. Ich kann Ihnen da auch nur bei­
pflichten. Sie machen also Vorschläge und 
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kündigen Maßnahmen an unter dem Titel 
"Das wird geschehen", und das hört sich auch 
ganz gut an. 

Aber bitte, meine sehr geehrte Frau Staats­
sekretär, uns interessiert schon auch die 
Frage: Was werden Sie von den Ankündigun­
gen noch in dieser Legislaturperiode verwirk­
lichen? (Ruf bei der SPÖ: Alles!) Das möchten 
wir schon gerne wissen. 

Ich möchte jetzt auf ein paar konkrete 
Dinge hinweisen und dazu ein paar Fragen 
stellen. 

Zum Beispiel: Kapitel Gesundheit. Hier ver­
merke ich einmal positiv, daß seit 1982 auch 
die Bäuerinnen und die Selbständigen vom 
Mutterschutz erfaßt sind. Sie erinnern daran 
unter dem Titel "Das ist geschehen". Meine 
Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament, 
in der Berufsvertretung und in den Bäuerin­
nenorganisationen kämpften ja auch zehn 
Jahre lang dafür, daß wir aus gesundheitli­
chen Gründen für ein Betriebshilfegesetz 
auch für die Bäuerinnen und Selbständigen 
Ihre Zustimmung erhielten. So war es, bitte 
sehr! (Beifall bei der ÖVP.) 

Und wenn wir schon von Gesundheit reden, 
meine Damen und Herren, dann frage ich Sie: 
Was werden Sie zum Beispiel tun, damit der 
ländliche Raum fachmedizinisch nicht weiter 
unterversorgt bleibt? Frauen müssen in vielen 
ländlichen Bezirken und Regionen noch 
immer lange Wartezeiten auf sich nehmen bei 
einem Besuch beim Gynäkologen oder beim 
Kinderarzt (Abg. Edith D 0 be s beI' ger: 
Ärzteschwemme!) und müssen außerdem 
lange Anfahrzeiten und -wege dorthin in Kauf 
nehmen. 

Weiters gibt es im Bundesdienst, in der Ver­
sicherung für Bundesbedienstete auch gar 
keine Rehabilitationsansprüche für die Mit­
versicherten. Also das sind Anliegen, die 
schon auch zur Frauenfrage gehören, und ich 
möchte bitten, daß hier bald eine Lösung 
erfolgt. (Staatssekretär Johanna D 0 h n al 
nickt.) Ja Sie nicken, Frau Staatssekretär, 
aber es müßte jetzt dann bald auch so sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Beim Kapitel Mithilfe bei der Hausarbeit und 
bei der Kinderbetreuung heißt es im Bericht, 
daß die Bäuerinnen und Selbständigen dabei 
von ihren Männern am wenigsten unterstützt 
werden. Freilich, möchte ich sagen, wäre es 
für beide Seiten schöner und harmonischer, 
wenn der Bauer oder der Fuhrwerksunter­
nehmer oder der Kaufmann sich mehr um 

Familien- und Haushaltsaufgaben kümmern 
und sich daran beteiligen könnte. 

Ich glaube, im Lichte des Partnerschafts­
verhältnisses hat sich da schon einiges zum 
Besseren gewendet, aber das muß sich natür­
lich auch noch weiterentwickeln. Wir stellen 
Gott sei Dank auch bei unseren jüngeren 
Männern immer mehr fest, daß es doch geht. 

Meistens handelt es sich in der Landwirt­
schaft um einen Ein-Mann- beziehungsweise 
um einen "Eine-Frau"-Betrieb, mehr Arbeits­
kräfte gibt es nicht auf dem Hof, und da muß 
mit schweren landwirtschaftlichen Maschi­
nen und Geräten gearbeitet werden. Für die 
Bäuerin verlangt man doch, daß sie von der 
schweren Arbeit entlastet werden soll. Und es 
wäre schwere Arbeit, wenn sie ebenso drau­
ßen auf dem Felde arbeiten müßte, er aber 
herinnen auf dem Hof wäre. Also das, glaube 
ich, müßte man auch bedenken. Es ist, glaube 
ich, schon in unserem Interesse, daß die 
bäuerlichen Mütter und Frauen eher im 
Haushalt und in der Familie ihre Aufgaben 
sehen, obwohl sie heute ja zum Großteil auch 
die Hofarbeiten, vor allem die Stallarbeiten, 
auf sich nehmen müssen. Das möchte ich 
auch dazusagen. 

Meine Damen und Herren! So ähnlich ist es 
ja auch bei den gewerblich Selbständigen. Die 
vielen kleinen Handels- und Gewerbetreiben­
den mit keinem oder nur einem Angestellten 
garantieren die Nahversorgung der Bevölke­
rung. Auf die Mitarbeit der Ehegattin kann 
hier nicht verzichtet werden. Von 5 Uhr früh 
bis in die Nacht hinein sind diese mitarbeiten­
den Ehegattinnen die billigste Arbeitskraft. 
Es ist ja auch schwer, ein Familienleben mit 
mehreren Kindern zu führen, wenn man mit 
außerhäuslichen und betrieblichen Arbeiten 
so belastet ist. 

Bitte bedenken Sie das auch, sehr geehrte 
Frau Staatssekretär! In der Familienpolitik, 
im Familienlastenausgleich, in der Steuerpoli­
tik findet das bei Ihnen, bei Ihrer Regierung 
kaum Anerkennung und Berücksichtigung. 
Da sind Maßnahmen zu setzen, meine sehr 
geehrte Frau Staatssekretär! Tun Sie das 
bald. Ich bitte die Regierungsparteien darum. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Man muß sich ja auch zunehmend wun­
dern, denn Sie, Frau Staatssekretär, Ihr Mini­
ster Dallinger - Sie haben das vorhin auch 
gesagt - und Ihre Partei verlangen immer 
lauter die Arbeitszeitverkürzung. Beachten 
Sie doch bitte auch die Arbeitszeiten der 
Bäuerinnen, die aus Existenzgründen mit 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 61 von 174

www.parlament.gv.at



9358 Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 

Maria Stangl 

ihren Männern immer mehr arbeiten müssen, 
da das effektive Einkommen nicht im nötigen 
Ausmaß steigt. Wie uns das neue Budget 
gestern gezeigt hat, tut die Regierung ja auch 
zuwenig dafür. 

Es ist geradezu ein Hohn, daß die Frauen 
im Handel und Gewerbe immer länger und 
immer mehr mitarbeiten müssen, um mit der 
großen Steuerbelastung des Betriebes über­
haupt noch irgendwie fertig zu werden. Das 
sind Tatsachen, und da gehört auch der Hebel 
angesetzt! 

Im Interesse der Familie müßte man ohne­
hin eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung ein­
setzen können, wie wir von der Österreichi­
schen Volkspartei das immer wieder sagen. 
Ich möchte überhaupt sagen: Im Frauenbe­
richt ist die Familie, die wohl im engsten 
Zusammenhang mit der Frau steht, kaum 
oder wenn, dann nur wenig positiv behandelt. 
(Zwischenbemerkung von Staatssekretär Jo­
hanna D 0 h n a 1.) Sie ist eher negativ behan­
delt. 

Ich bekenne hier gerne, meine sehr geehr­
ten Damen und Herren, daß ich als Frau in 
der Österreichischen Volkspartei einer Gesin­
nungsgemeinschaft angehöre, die will, daß die 
Frauen die freie Wahl haben, ob und wann sie 
einen Beruf ergreifen oder ob sie daheim bei 
der Familie bleiben, und daß sie deswegen 
nicht diskriminiert werden. 

Sie meinten, sehr geehrte Frau Staatsse­
kretär, daß im Frauenbericht nicht alles drin­
nen sein könnte. (Neuerliche Zwischenbemer­
kung von Staatssekretär Johanna D 0 h n a 1.) 
Ja, aber der Frauenbericht ist ohnehin vier­
einhalb Kilo schwer, und· da hätten schon 
noch einige positive Aspekte, ein klares 
Bekenntnis zu einer funktionierenden Fami­
lie Platz gehabt. Bitte, das wäre wohl möglich 
gewesen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es wird ja auf so vieles hingewiesen. 
(Staatssekretär Johanna D 0 h n a 1: Ein Teil 
sind die Lebensformen! Ein ganzer Teil!) 
Davon ist ganz wenig drinnen. 

Die Familie ist eine so wertvolle Grundlage 
der Gesellschaft, daß gerade beim Frauenbe­
richt darauf ein positiver Hinweis hätte erfol­
gen müssen, wo wir doch alle wissen, daß im 
Miteinander und in der Gemeinsamkeit einer 
lebendigen Familie die zentralen Werte für 
ein sinnerfülltes Leben besonders der Frau 
liegen. 

Sehr geehrte Frau Staatssekretär! Ich muß 

hier sagen, daß gerade im positiven Familien­
bewußtsein die Grundlage einer funktionie­
renden Gesellschaft und eine Hoffnung für 
Österreich liegen. (Abg. Gabrielle T ra x 1 e r: 
Ein ganzes Heft!) Ein ganzes Heft; ja es gibt 
auch andere Hefte. Ich habe gesagt, es könnte 
ein positiver Hinweis in dem schweren Papier 
sein. Ich weiß, das tut Ihnen jetzt weh. Ein 
positiver Hinweis auf die Familie wäre wohl 
richtig gewesen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und so legen wir von der Österreichischen 
Volkspartei auch im Rahmen dieser Debatte 
über den Frauenbericht der Bundesregierung 
im Interesse der Frauen ein klares Bekennt­
nis zur Familie ab. (Beifall bei der ÖVP.) 13.54 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Alois Huber. 

13.54 

Abgeordneter Alois Huber (FPÖ): Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Meine geschätzten 
Damen und Herren! Wenn ich mich zum 
Frauenbericht zu Wort melde, dann sicherlich 
deshalb, weil ich weiß, welchen Stellenwert 
die Frauen in unserer Gesellschaft einneh­
men. 

Ich werde mich kurz fassen, da sich meine 
Kollegin, Frau Partik-Pable, ohnehin schon 
ausführlich mit dem Frauenbericht auseinan­
dergesetzt hat. Als bäuerlicher Abgeordneter 
habe ich aber das spezielle Anliegen, mich für 
jene Bäuerinnen einzusetzen, in deren Ehe es 
nicht ganz stimmt. 

Hohes Haus! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Es handelt sich hiebei um einen 
Personenkreis, der ein Leben lang hart gear­
beitet hat. Ein altes Sprichwort sagt, daß die 
Bäuerin drei Ecken aufhält und der Mann 
eine. 

Wenn es keine gute Ehe ist, dann sind diese 
Frauen die ärmsten unserer Gesellschaft. 
(Beifall bei einigen weiblichen Abgeordne­
ten.) Deshalb fühle ich mich verpflichtet, 
heute bei der Debatte über den Frauenbericht 
auch diese Bäuerinnen hier im Plenum zu 
erwähnen. 

Ich hin mir dessen bewußt, daß eine eigene 
Pension nicht zu realisieren ist, da keine Bei­
tragsleistungen aufscheinen. Aber ich könnte 
mir in solchen Fällen durchaus auf dezidier­
ten Wunsch eine Pensionsteilung vorstellen: 
60 Prozent für den Mann, 40 Prozent für die 
Frau. (Abg. He1ga Wie s e r: 50 Prozent für 
die Frau!) 
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Geschätzte Frau Staatssekretär! Ich bitte 
Sie und die Frau Bundesminister für Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz wirklich, im 
Interesse dieser Frauen diesen Vorschlag auf­
zugreifen. 

Im übrigen werden wir dem Bericht zustim-
men. Danke. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 13.57 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir gelangen nunmehr zur Ab s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 
den vorliegenden Bericht 111-100 der Beilagen 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Das ist ein s tim m i g 
an gen 0 m m e n. 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land­
und Forstwirtschaft über den Einspruch des 
Bundesrates (696 der Beilagen) gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
29. August 1985 betreffend ein Bundesgesetz 
über den Verkehr mit Wein und Obstwein 
(Weingesetz 1985), über Änderungen des 
Lebensmittelgesetzes 1975, BGBL Nr.86, und 
des Bundesfinanzgesetzes 1985, BGBL Nr.l 

(746 der Beilagen) 

Präsident Dr. Stix: Wir gelangen zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Einspruch des 
Bundesrates gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 29. August 1985 betreffend 
ein Bundesgesetz über den Verkehr mit Wein 
und Obstwein (Weingesetz 1985), über Ände­
rungen des Lebensmittelgesetzes 1975 und 
des Bundesfinanzgesetzes 1985. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Hof­
mann. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Hofmann: Hohes Haus! 
Herr Präsident! Herr Minister! Der Bundesrat 
hat in seiner Sitzung vom 4. September 1985 
gegen den vorstehenden Gesetzesbeschluß 
mehrheitlich Einspruch erhoben. Dieser Ein­
spruch war unter anderem wie folgt begrün­
det: 

Das neue Weingesetz könne dem Anspruch, 
das strengste Gesetz der Welt zu sein, nicht 
gerecht werden, weil es Verfälschungen nicht 

verhindern könne. Weiters seien neue Bestim­
mungen im Weingesetz nur ein Teil der not­
wendigen Maßnahmen. 

Als größte Mängel der Gesetzesvorlage 
sieht aber der Bundesrat, daß flankierende 
Maßnahmen für die Weinbauern vollständig 
fehlten. 

Der Bundesrat lehne es ab, daß den Län­
dern ohne Begutachtungsverfahren von der 
Bundesregierung Lasten auferlegt würden. 

Weiters lehne es der Bundesrat ab, daß in 
Umgehung des Artikels 102 B-VG die Landes­
hauptleute von der Vollziehung des Weinge­
setzes ausgeschlossen seien. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat den gegenständlichen Einspruch 
des Bundesrates in seiner Sitzung am 
17. Oktober 1985 in Verhandlung gezogen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Pfeifer, 
Hietl, Fachleutner, Alois Huber, Kirchknopf, 
Ingrid Tichy-Schreder, Peck, Ing. Derfler, Dr. 
Neisser und Lafer sowie der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Hai­
den und der Auschußobmann Abgeordneter 
Deutschmann beteiligten, beschloß der Aus­
schuß auf Antrag des Abgeordneten pfeifer 
mit Stimmenmehrheit, dem Hohen Hause die 
Fassung eines Beharrungsbeschlusses zu 
empfehlen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft stellt somit den An t rag, der Natio­
nalrat wolle beschließen: 

"Der ursprüngliche Beschluß des National­
rates vom 29. August 1985, mit welchem dem 
Entwurf eines Bundesgesetzes über den Ver­
kehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 
1985), über Änderungen des Lebensmittelge­
setzes 1975, BGBL Nr.86, und des Bundesfi­
nanzgesetzes 1985, BGBL Nr.1, die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt wurde, wird 
gemäß Artikel42 Abs.4 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 wie­
derholt." 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, bitte ich, in die Debatte einzugehen. 

Präsident Dr. Stix: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter für seine Ausführungen. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord­
neter Hietl. Ich erteile es ihm. 
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14.01 

Abgeordneter Hietl (ÖVP): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Während sich draußen die letz­
ten Tage der Weinernte 1985 vollziehen - zu 
Ihrer Information: sie wird seit dem Jahre 
1956 die kleinste Ernte sein, weil die Witte­
rungseinflüsse auf unsere Weingärten, die in 
Gottes freier Natur stehen, derart eingewirkt 
haben -, haben wir uns heute mit dem 
Thema zu befassen, daß das Parlament den 
Beschluß vom 29. August des nicht admini­
strierbaren Weingesetzes heute mit Mehrheit, 
so wie die Dinge liegen, mit einem Behar­
rungsbeschluß bestätigen wird. 

Meine Damen und Herren! Ich darf zu 
Beginn einen Antrag einbringen, mit dem wir 
uns heute bereits um 9 Uhr früh beschäftigt 
haben. 

Antrag 

des Abgeordneten Hietl und Kollegen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Gemäß § 53 Abs. 6 Geschäftsordnungsge­
setz 1975 des Nationalrates wird der Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirt­
schaft über den Einspruch des Bundesrates 
(696 der Beilagen) gegen den Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates vom 29. August 1985 
betreffend ein Bundesgesetz über den Ver­
kehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 
1985), über Änderungen des Lebensmittelge­
setzes 1975, BGBL Nr. 86, und des Bundesfi­
nanzgesetzes 1985, BGBL Nr. 1, (746 der Beila­
gen) nochmals an den Ausschuß für Land­
und Forstwirtschaft verwiesen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Antrag 
ist leicht begründbar, denn selbst der Präsi­
dent der Rechtsanwaltskammer Dr. Sc hup­
pich - wir glauben, auch als Parlamentarier 
dazu noch Vertrauen haben zu können -
bezweifelt, daß man dieses Gesetz respektie­
ren kann. 

Das gilt in gleicher Weise für den gesamten 
österreichischen Weinbau. Ein Husch-Pfusch­
Gesetz hier zu verabschieden, nur deswegen, 
weil man glaubt, dadurch in der Welt schön 
dazustehen - was sich übrigens inzwischen 
ins Gegenteil verkehrt hat -, oder weil man 
glaubt, sich als Minister damit einen schönen 
Abgang zu verschaffen, das beweist, daß die­
ses Gesetz nicht in Ordnung ist, und daher 

kann von unserer Warte aus diesem Behar­
rungsbeschluß keine Zustimmung gegeben 
werden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundesminister! Sie haben sich in 
Ihrem Leitblatt, das aus Steuermitteln 
bezahlt wird, in Ihrem Propagandablatt "Die 
Agrarwelt" unter dem Titel "Standpunkt des 
Ministers" erlaubt, den Titel: "Der Winzerauf­
stand gegen die eigenen Interessen" beizufü­
gen und dabei verschiedene Punkte anzufüh­
ren, die mit der ÖVP-Fraktion in Verhandlun­
gen einvernehmlich beschlossen worden 
wären. 

Ich habe Ihnen bereits im Ausschuß klarge­
macht, daß Sie sich hier einer Sprache 
bedient haben, die eines Ministers nicht wür­
dig ist. Sie haben zu einem Gesetz, das man in 
so kurzer Zeit und wie aus einem Guß - laut 
Aussage des Herrn Bundeskanzlers! - ein­
bringen will, einfach Behauptungen aufge­
stellt, die nicht unwidersprochen bleiben kön­
nen. Ich werde auf die einzelnen Themen 
noch eingehen. 

Mich stört, Herr Bundesminister, daß Sie in 
der Vorsprache vom 16. September einer 
Delegation, der auch die Bürgermeister der 
namentragenden Weinbaugebiete Nieder­
österreichs angehörten, erklärt haben, Sie 
seien an weiteren Gesprächen interessiert, 
Sie werden an mich als den Delegationsfüh­
rer herantreten, und wir werden bis zum 
Beharrungsbeschluß weitere Gespräche füh­
ren, um so manche Dinge, bei denen auch 
Ihnen nicht mehr ganz gut zumute ist, auszu­
räumen. 

Ich habe bis heute gewartet. Obwohl ich 
mich selbst telephonisch bei Ihnen gemeldet 
habe - Sie waren für mich anscheinend nicht 
erreichbar -, ist es zu keinen weiteren 
Gesprächen mehr gekommen. 

Abgeordneten der beiden Regierungspar­
teien, deren Aussagen auch bisher nicht unwi­
dersprochen blieben, erklärten, daß man auf 
diesem Gesetz wohl beharren müsse, aber 
nachher sofort zu novellieren beginne. 

Ich frage, meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses: Mit welchen Gedanken geht 
ein Abgeordneter in dieses Haus? Geht er des­
wegen in dieses Haus, um brav auf Grund sei­
ner Parteivorgabe bei der Beschlußfassung 
aufzustehen, in dem Wissen, daß das Gesetz, 
das er mitbeschließt, nicht vollzogen werden 
kann? Wir dürfen uns nicht wundern - das 
trifft leider in der Allgemeinheit pauschal 
immer alle Abgeordneten -, wenn vor allem 
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unsere Jugend, die hier in großer Zahl auf der 
Galerie sitzt, Angst und Sorge hat, wie sie ein­
mal den väterlichen Betrieb übernehmen und 
weiterführen soll, wenn man ihr diese Exi­
stenz von Haus aus kraft eines Gesetzes 
nimmt. 

Und wie soll diese Jugend für diese Politik 
Interesse haben, wenn Sie, meine Damen und 
Herren ... (Zwischenrufe bei der SPÖ) - mit 
Ihren Zwischenrufen beweisen Sie, daß Sie 
wider besseres Wissen heute entscheiden 
(Beifall bei der ÖVP) - ... unserer guten 
österreichischen Jugend dieses Vorbild 
geben? Sie sind schuld daran, wenn diese 
Behauptungen zu Recht von der Jugend heute 
draußen gemacht werden, meine Damen und 
Herren. (Zwischenrufe bei SPÖ und FPÖ.) 

Herr Abgeordneter Probst, bitte, das Wort 
"Weinpantscher" nehmen Sie zurück! Der 
Herr Abgeordnete Hintermayer, einer Ihrer 
Kollegen, hat schon einmal an diesem Red­
nerpult gesagt, die ÖVP schütze die Weinpant­
scher. (Heftige Zwischenrufe. - Präsident 
Dr. S ti x gibt das Glockenzeichen.) Ihr 
Generalsekretär Grabher-Meyer hat heute 
eine ähnliche Aussage hier gemacht. Ich 
weise mit aller Entschiedenheit diese Aussa­
gen zurück, meine Damen und Herren! (Bei­
fall bei der ÖVP. - Zwischenrufe bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Zu beurteilen, wer vom österreichischen 
Weinbau mehr Ahnung hat, Herr Abgeordne­
ter Probst, Sie oder ich, überlasse ich getrost 
der Öffentlichkeit. Glauben Sie mir das! (Bei­
fall bei der ÖVP. - Weitere Zwischenrufe.) 
Ich lasse gerne Ihrem Unmut freien Lauf. Ich 
weiß, daß Sie sich über etwas ärgern, was Sie 
gerne ändern würden, aber wozu Sie nicht 
den Mut haben, Herr Abgeordneter Probst. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundesminister! Wie wenig Interesse 
Sie daran haben, die österreichischen Wein­
bauern anzuhören und ihre Interessen als der 
zuständige Minister für Land- und Forstwirt­
schaft auch zu vertreten, beweist die Tatsa­
che, daß der Vertretung der steirischen Wein­
bauern, die sich bei Ihnen angemeldet hat, 
gesagt wurde, man hätte keine Zeit für sie. 
13 500 Unterschriften von vielen, vielen Kon­
sumenten aus diesem Bundesland wollte man 
überreichen, aber dafür hatte man keine Zeit, 
meine Damen und Herren. Im Namen dieser 
steirischen Weinbauern, Herr Bundesmini­
ster, darf ich Ihnen diese Unterschriften über­
geben in der Auffassung, daß Sie diese 13500 
Unterschriften auch respektieren. (Beifall bei 
der ÖVP. - Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Ihre Aufregung 
bestätigt mir nur, daß dieser Tagesordnungs­
punkt für Sie äußerst unangenehm ist -
äußerst unangenehm! -, weil Sie wissen, daß 
Sie hier ein Gesetz mitbeschließen, das nicht 
durchführbar und nicht administrierbar ist. 
Das sind ja die Aussagen Ihrer Kollegen, und 
das, glaube ich, ist Beweis genug. (Zwischen­
ruf des Abg. Pro b s t.) 

Herr Abgeordneter Probst! Ich bin gerne 
bereit, mich mit Ihnen nachher noch ausein­
anderzusetzen. Meine Redezeit überlassen 
Sie mir, die ich dazu benützen möchte, hier 
Dinge klarzustellen, die für die Öffentlichkeit 
von Bedeutung sind. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundesminister! Ich möchte noch ein­
mal mit allem Nachdruck feststellen, daß zwi­
schen der ÖVP-Fraktion und Ihnen (Zwi­
schenruf des Abg. Pro b s t) beziehungsweise 
Ihrer Fraktion bei den Verhandlungen keine 
Einigung erzielt wurde in den Fragen der 
Anmeldepflicht, der Vorführung auf der Brük­
kenwaage, der Aufbesserung, der Banderole 
und der Meldung mit Offenlegung. (Abg. 
Pet er: Das sind Bestimmungen der Kon­
trolle!) Es wurde uns keine Möglichkeit mehr 
gegeben, über diese einzelnen Punkte weiter­
zuverhandeln. Wo bleibt also hier bitte das 
Einvernehmen? Die Behauptung in einer Zei­
tung, es wäre ein Einvernehmen erzielt wor­
den, obwohl es nicht stimmt, ist einfach 
unwahr, meine Damen und Herren! 

Und wo bleiben die begleitenden Maßnah­
men? (Abg. Pro bst: Das haben wir ja 
schriftlich!) Ich weise mit aller Entschieden­
heit zurück, daß die ÖVP - nach Ihren Aus­
sagen, meine Damen und Herren Abgeordne­
ten von der Regierungskoalition - zum Wein­
gesetz dann ja gesagt hätte, wenn es steuerli­
che Maßnahmen und Erleichterungen gege­
ben hätte. (Abg. Pro b s t: Das haben wir ja 
schriftlich! - Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Mäßi­
gen Sie sich, Herr Probst!) 

Wir haben Sachgespräche geführt, in wel­
chen in diesen angeführten Punkten eindeu­
tig keine Einigung erzielt wurde und in denen 
wir begleitende Maßnahmen für das Wein­
wirtschafts gesetz über das Steuergesetz ver­
langt haben und nichts anderes. Das sind die 
Tatsachen, und ich bitte Sie, diese auch zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Her­
ren, nun beschreiben, wie ein Tagesablauf 
eines Weinhauers ausschauen würde, falls Ihr 
Beharrungsbeschluß tatsächlich nicht mehr 
geändert werden sollte, das heißt, die ange-
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kündigten Novellierungen von Ihnen auch 
nach dem heutigen Tag nicht stattfinden soll­
ten. Ich kann das zwar nicht annehmen, aber 
bleiben wir dabei, daß das Gesetz am heuti­
gen Tage so aussieht, wie es ein Weinhauer 
1985 zu vollziehen hat. (Zwischenruf bei der 
SPÖ: 19861) 1986. Danke. Einmal ein angeneh­
mer Zwischenruf, ein ehrlicher Zwischenruf. 
Ich danke dafür. (Abg. Pro b s t: Das sollte 
man wissen!) 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie sich 
einmal von einem praktizierenden Weinhauer 
einen Tagesablauf eines Weinhauers schil­
dern. In der Regel ist der Betriebsführer das 
Mädchen für alles in seinem Betrieb. (Abg. 
S t ra ehe: Wie jeder in seinem Beruf!) Er hat 
am Morgen dafür zu sorgen, daß das Fuhr­
werk, die notwendigen Bottiche, Kübeln, 
Scheren und alles, was man dazu braucht, 
bereitstehen. Dann soll er, wenn seine Mithel­
fer in der Früh kommen, die ihm gerne hel­
fen, seine Ernte einzubringen, zur Gemeinde 
fahren, wo hoffentlich um 7 Uhr früh dann 
auch jemand in der Gemeindekanzlei ist. Im 
Zuge der Kommunalstruktur sind das oft sie­
ben, acht oder neun Kilometer bis zum 
zuständigen Gemeindeamt. Mit dem Grund­
besitzbogen muß er dort melden: Ich werde 
heute in der Riede Heide, Einlagezahl 500, 
Parzellennummer 780, Sorte Grüner Veltliner, 
die Lese vornehmen. 

Wenn das 100 Personen an einem Tag 
machen, dann werden die Mithelfer stunden­
lang zu Hause auf dem Hof warten, bis der 
Betriebsführer zurückkommt und mit ihnen 
in den Weingarten fahren kann. (Zwischenruf 
bei der ÖVP: Das ist in Ungarn so! - Abg. 
Pet er: In Frankreich geht das, aber bei uns 
nicht!) 

Herr Abgeordneter Peter! Das ist das erste 
Beispiel. Ich habe einen Weinbaubetrieb zu 
führen, Sie nicht. Ich glaube daher, die Dinge 
besser zu kennen. (Beifall bei der ÖVP. -
Zwischenruf bei der ÖVP: Sie können das 
dann im Ruhestand machen!) 

Wenn es anders ist, dann ändern Sie das 
Gesetz. Wir werden Ihnen gerne dabei helfen. 
Derzeit hat das Gültigkeit, meine Damen und 
Herren, und das kann durch nichts wegge­
leugnet werden. 

Zurück zum Tagesablauf des Weinhauers: 
Er wird dann mit einiger Zeit Verspätung mit 
seinen Mithelfern in den Weingarten fahren 
können. Dort wird er auf den Mostwäger war­
ten, der festzustellen hat, ob die Sorte, die er 
angegeben hat, stimmt, welche Menge der 

einzelne Weingarten bringen und welche 
Güte, sprich Qualität, diese Ernte haben wird. 
Dann fährt der Weinbauer zwei, drei, fünf, 
sieben Kilometer, je nach Entfernung, zur 
Brückenwaage. 

Ich darf zum besseren Verständnis ein Bei­
spiel aus meinem eigenen Betrieb bringen. 
Meine Weingärten sind von einem bis zum 
anderen Ende sieben Kilometer entfernt (Zwi­
schenruf bei der SPÖ: SO viel?), der Weinkel­
ler ist von meiner Betriebsstätte fünf Kilome­
ter entfernt. Ich fahre am Weinkeller vorbei 
in den Weingarten, um dort zu ernten, fahre 
dann mit der vollen Fuhre wieder dar an vor­
bei, und zwar fünf Kilometer bis zur Brücken­
waage. 

Nach stundenlangem Warten - man hat 
vor wenigen Tagen genau demonstriert, wie 
das aussieht, und die Presse hat das sehr 
wohlwollend zur Kenntnis genommen (Abg. 
Dr. K 0 h 1 mai e r: Demonstration der Ver­
nunft!) - fahre ich wieder in den Weinkeller, 
um abzuladen. Darauf fahre ich die fünf Kilo­
meter zur Brückenwaage wieder zurück, um 
die Tara festzustellen, und zum vierten und 
letzten Mal wieder zurück in den Weinkeller, 
um dann endlich wieder in den Weingarten zu 
kommen. Der Tagesablauf ist damit erledigt. 

Ich frage mich, meine Damen und Herren, 
wie das vor sich gehen soll. Ja ich habe am 
selben Tag dann noch auf der Bezirkshaupt­
mannschaft zu melden, wieviel an Menge ich 
geerntet habe, welche Sorte und so weiter. 
Das kann ich wahrscheinlich nur bis 16 Uhr 
tun, denn so lange dauert ja üblicherweise die 
Amtszeit. 

Ich frage mich: Was werden die Gewerk­
schafter dazu sagen, wenn Überstunden 
gemacht werden müssen, wenn Samstag und 
Sonntag in der Gemeinde und in der Bezirks­
hauptmannschaft die Beamten tätig werden 
müssen? Was wird der Herr Minister Dallin­
ger dazu sagen? (Abg. Pet e r: Jetzt schreit er 
nach dem Dallinger!) Ist er hier plötzlich für 
Überstunden? Ist er hier plötzlich für diese 
Möglichkeiten? Man muß, wenn man ein 
Gesetz beschließt, meine Damen und Herren, 
alles überdenken. Dieser Weg ist nicht durch­
führbar. Sie können das wenden, wie Sie wol­
len. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Ei m e k -
k e r: Lauter Polemik! - Abg. Dr. K 0 h 1 -
mai er: Tatsachen!) 

Ja damit nicht genug, meine Damen und 
Herren. Ich habe darüber hinaus die Eintra­
gung in meinem Kellerbuch zu machen. Die 
Führung eines Kellerbuches gilt ja bereits 
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seit 1971. (Anhaltende Zwischenrufe bei der 
SPÖ.) Meine Damen und Herren, ich kann 
verstehen, daß Sie das nicht kennen, Sie brau­
chen sich ja damit nicht zu beschäftigen. Aber 
die 50000 Weinhauer in Österreich müssen 
das tun. Jeder einzelne hat sich damit zu 
beschäftigen. (Zwischenruf des Abg. 
Pro b s t.) Er hat die laufende Nummer einzu­
tragen, das Datum der Lieferung, die ver­
kaufte Menge nach Liter, den Preis pro Liter, 
die Sorte, den Namen und die Adresse - auch 
Sie, meine Damen und Herren, sind dann ver­
merkt -, die gesamte Preis aufzeichnung 
inklusive Steuern. (Abg. Pet e r: Das muß er 
in Frankreich auch! Das tut man in Frank­
reich seit langem!) 

Herr Abgeordneter Peter! Sie haben dieses 
Gesetz mitbeschlossen, und daher haben wir 
das durchzuführen. Ich kann Ihnen nicht hel­
fen. (Abg. Pro b s t: Das ist ja gut so! - Abg. 
Maria S t an g 1: Das ist nicht durchführbar!) 
Sie hätten sich vorher überzeugen sollen, was 
hier beschlossen wird. Das sind die Tatsa­
chen, meine Damen und Herren! (Abg. 
Pro b s t: Herr Kollege! Sie dürfen Ursache 
mit Wirkung nicht verwechseln! Die Ursache 
dafür war die Pantscherei!) Ich kann verste­
hen, daß Ihnen das sehr weh tut, wenn man 
hier ein Gesetz beschließt, von dem man 
selbst überzeugt ist, daß es nicht durchführ­
bar ist. Aus Sturheit heraus macht man es 
aber trotzdem, weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf. 

Meine Damen und Herren, das ist die Tat­
sache, über diese kommen Sie einfach nicht 
hinweg! (Abg. Pro b s t: Wenn nicht 
gepantscht worden wäre, wäre kein einziges 
Gesetz geändert worden! - Weitere Zwi­
schenrufe bei der FPÖ und Gegenrufe bei der 
ÖVP. - Abg. Pro b s t: Der Konsument hat 
kein Vertrauen mehr zu einem österreichi­
schen Weinbauern. Es geht um den guten Ruf 
Österreichs im Weinbau. - Abg. Pet e r: 
Wieso geht es in Frankreich? Warum hat der 
französische Wein einen so guten Ruf?) 

Präsident Dr. Stix (das Glockenzeichen 
gebend): Am Wort ist der Herr Abgeordnete 
Hietl. 

Abgeordneter Hietl (fortsetzend): Danke, 
Herr Präsident. - Herr Abgeordneter Probst! 
Wenn Sie mir schon nicht zuhören, dann bitte 
ich Sie, wenigstens auf Ihren Präsidenten zu 
hören. 

Meine Damen und Herren! Weil hier von 
Konsumenten die Rede war: 13 500 Unter­
schriften von Konsumenten aus einem Bun-

desland habe ich soeben dem Herrn Minister 
übergeben. Der Konsument hat mehr Ver­
trauen zu den österreichischen Weinbauern 
als Sie, Herr Abgeordneter Probst. Davon bin 
ich überzeugt. (Abg. Pro b s t: Es geht hier 
um den Ruf Österreichs! Alles, was Sie hier 
erzählen, ist in Frankreich längst Usus!) 

Herr Abgeordneter Probst! Weil Sie Frank­
reich als Beispiel nennen: Ich kenne diese 
französischen Verhältnisse. Wir sind gerne 
bereit, alles, in jeder Weise und Form, was in 
Frankreich zu tun ist, zu übernehmen. Ich 
betone: alles! Das ist Stückwerk, was Sie hier 
vorlegen: einzelne Stücke herausgerissen und 
andere zurückgelassen. So einfach, Herr 
Abgeordneter, geht das wirklich nicht! (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
Ihnen sagen: Überlegen Sie in diesen wenigen 
Stunden der Diskussion noch einmal Ihre 
Haltung! Es geht hier nicht darum, ob man 
auf einem einmal beschlossenen Gesetz unbe­
dingt beharren muß. Es geht nicht darum, ob 
man einen Standpunkt, den man einmal ein­
genommen hat, aus Prestigegründen nicht 
ändern kann, obwohl man inzwischen festge­
stellt hat, daß man damit der gesamten öster­
reichischen Weinwirtschaft und somit auch 
dem gesamten österreichischen Staate nichts 
Gutes tut. 

Man kann einmal einen Fehler begehen, 
das passiert jedem Menschen einmal. Man 
kann einmal irren, und wenn man das 
erkennt, sollte man dieses Hohe Haus dazu 
benützen, ein Gesetz richtigzustellen, bevor 
man zigtausend österreichischen Weinbauern 
die Existenz bedroht, ihnen nicht mehr die 
Möglichkeit gibt, ihren Weinbau für alle Kon­
sumenten Österreichs so auszuüben, daß es 
auch einen Sinn für unser Land hat. 

Damit unser Ansehen in aller Welt auch 
weiterhin gilt, haben wir hier etwas gutzuma­
chen. Durch einige wenige wurde viel verdor­
ben, das ist unbestritten, meine Damen und 
Herren. Das geht aber nur dann, wenn wir 
uns gemeinsam dieser Sprachregelung bedie­
nen und wenn wir gemeinsam hier ein Gesetz 
beschließen, das diese Möglichkeit bietet. Das 
ist durch solch ein Gesetz nicht gegeben, denn 
wir werden inzwischen von allen anderen 
weinbautreibenden Ländern Europas belä­
chelt. Das kann doch nicht der Sinn dessen 
sein, was wir als österreichische Abgeordnete 
hier zu vollziehen haben. 

Da nützt auch ein Lächeln nichts, Herr 
Abgeordneter Pfeifer, gerade Sie haben das 
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klar und deutlich dargestellt. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Damit Ihnen klar ist, meine Damen und 
Herren: Mit Ihrem Beharrungsbeschluß wer­
den Sie im wesentlichen die Wirkung des 
Gesetzes für den Weinbau 1986 erreichen. Als 
erstes wird uns die Offenlegung im Jahre 1985 
treffen. 

Das heißt: Wir haben bisher am 30. Novem­
ber eines jeden Jahres für statistische Zwecke 
die geerntete Menge bei der Gemeinde gemel­
det. Das werden wir auch in Zukunft tun, weil 
man wissen muß, welche Gesamtmenge zur 
Verfügung steht. Das ist, um eine vernünftige 
Wirtschaft betreiben zu können, notwendig. 
Wir werden uns aber entschieden wehren 
gegen das Verlangen, daß diese Meldung des 
einzelnen Weinhauers vom Bürgermeister 
jeder weinbautreibenden Gemeinde durch 
drei Wochen offenzulegen ist. Das bedeutet 
Einsicht für jeden, unabhängig davon, ob er in 
dieser Gemeinde Weinbau betreibt oder nicht. 

Meine Damen und Herren! In Österreich 
kämpfen gegenwärtig die Lehrer um ihre 
Rechte; das ist ihr gutes Recht. Es wehren 
sich die Beamten, sie kämpfen in Verhandlun­
gen um ihre Rechte, das ist auch ihr gutes 
Recht. Es wehren sich Richter und Staatsan­
wälte gegen Gesetzesbeschlüsse, die nach 
ihrer Meinung nicht richtig und nicht in 
ihrem Sinne sind. (Ruf bei der SPÖ: Das ist 
die Methode Hiet1!) 

Dasselbe Recht, meine Damen und Herren, 
nehmen uns wir Weinhauer heraus. Wir wer­
den so lange diese Offenlegung nicht zur 
Kenntnis nehmen und einfach verweigern, 
solange der Verfassungsgerichtshof - denn 
die Klage seitens des Landes Niederöster­
reich kommt - nicht festgestellt hat, daß 
diese Offenlegung nicht verfassungswidrig, 
sondern verfassungskonform ist. (Rufe bei 
der SPÖ: Das ist unerhört!) Das ist nicht uner­
hört, meine Damen und Herren, denn dieses 
Verlangen widerspricht unserer Auffassung 
vom Datenschutz. (Heftige Zwischenrufe bei 
SPÖ und FPÖ.) Das ist unserer Auffassung 
nach verfassungswidrig! 

Was würde der Präsident des Gewerk­
schaftsbundes, was würden Sie, meine 
Damen und Herren, die Sie alle eine Gruppe 
von Menschen zu vertreten haben, sagen, 
wenn man von Ihnen allen eine Offenlegung 
Ihres gesamten Vermögens, Ihrer Gehälter -
meine Herren Abgeordneten, Sie müßten hier 
ein Beispiel geben, an erster Stelle voran -

verlangen würde? (Abg. Ing. Ho b1: Sie 
haben hier ein Gelöbnis abgelegt!) 

Wir österreichische Weinhauer haben die 
gleichen Rechte und Pflichten wie alle ande­
ren Staatsbürger, und daher werden wir uns 
dieselben Rechte und Pflichten nehmen, wie 
das bei allen übrigen Menschen in Österreich 
der Fall ist. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Ing. 
Hob 1: Sie haben hier im Hause ein Gelöbnis 
abgelegt!) 

Wir werden, meine Damen und Herren, die­
sem Gesetz nicht die Zustimmung geben, weil 
wir überzeugt sind, daß dieser Gesetzesbe­
schluß nicht administrierbar ist. Ich ersuche 
Sie nochmals, dem Rückverweisungsantrag 
die Zustimmung zu geben. (Beifall bei der 
ÖVP.) 14.25 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Pfeifer. 

14.25 

Abgeordneter Pfeifer (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Vor einiger Zeit habe ich 
als Schriftführer des Hohen Hauses Namen 
verlesen; die Abgeordneten des Hohen Hau­
ses haben immer vor Beginn einer neuen 
Legislaturperiode, so will es die Verfassung, 
ein Gelöbnis abzulegen - die Formel wird 
erst vorgelesen -, daß sie die Gesetze dieser 
Republik beachten werden. 

Kollege Hietl! Ich habe bis jetzt doch noch 
ein wenig angenommen, daß vielleicht diese 
Erklärung Ihres Kammervizepräsidenten 
eine einmalige Fehlleistung im Ausland war. 
Sie haben mir heute bewiesen, daß diese Art 
Methode ist, die Sie da spielen. 

Ich rufe nur kurz in Erinnerung: Wir waren 
bei diesem Gesetz schon sehr weit mit den 
Beratungen. Es gab zu Beginn eine Drei-Par­
teien-Feststellung, daß wir sehr rasch ein 
Gesetz brauchen, mit dem wir diesen 
fürchterlichen Weinskandal in Österreich 
ganz einfach Geschichte werden lassen und 
die Reputation im In- und Ausland wiederher­
stellen. 

Und da stellen Sie sich her, Herr Kollege 
Hietl, und meinen, wir würden jetzt im Aus­
land belächelt werden. Ja denken Sie denn 
nicht dar an, was vor einigen Tagen bei der 
ANUGA in Köln passiert ist? Dort ist für 
unsere Handelsdelegierten, für alle Kämme­
rer, die die Dinge anders einschätzen als Sie, 
die peinlichste Situation entstanden, als von 
einem der höchsten Funktionäre Ihrer Seite 
österreichische Gesetze und das österreichi-
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sehe Weingesetz heruntergemacht und madig 
gemacht wurden. Denken Sie sich dabei 
nichts? 

Aber eines sage ich Ihnen: Wir denken in 
der Richtung, daß wir den Weinwirtschafts­
fonds nicht mehr nach dem Antrag des Bun­
desrates und nach Ihrer Meinung zu reformie­
ren brauchen, sondern wir werden den Wein­
wirtschaftsfonds aufgrund dieser Vorkomm­
nisse sicher so nicht mehr bestehen lassen. 
Das sage ich Ihnen! (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Und jetzt reden wir nicht von etwas ande­
rem - Sie haben ja diese Argumentation 
gebracht -, jetzt reden wir vom Weinwirt­
schaftsgesetz und vom Weingesetz speziell. 
Zum Weinwirtschaftsgesetz: Sie verlangen ja 
im Antrag des Bundesrates zu dieser heutigen 
Tagesordnung erstens einmal eine Reformie­
rung des Weinwirtschaftsfonds. Das ist der 
Antrag des Bundesrates. Wissen Sie das? Ja! 
Worüber soll man denn mit Ihnen reden, 
meine Damen und Herren? Sie machen einen 
Rückverweisungsantrag an den Landwirt­
schaftsausschuß, und Sie verlangen mit Ihrer 
Mehrheit im Bundesrat, meine Damen und 
Herren von der rechten Seite dieses Hauses, 
erstens die Abschaffung der Alkoholsonder­
steuer, zweitens die Reformierung des Wein­
wirtschaftsfonds und auf der anderen Seite 
selbstverständlich auch die bessere Dotie­
rung. 

Über diese Dinge brauchen Sie sich den 
Kopf nicht mehr zu zerbrechen, das werden 
wir für uns, für die österreichische Weinwirt­
schaft und für die österreichischen Bauern 
tun, meine Damen und Herren! (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 

Wenn vielleicht Ihre Redner, die noch dran­
kommen werden - Sie haben es ja schon 
anklingen lassen -, von der gigantischen 
Konsensbereitschaft reden wollen, die Sie an 
den Tag gelegt haben - wir haben sie ja 
erlebt, diese Konsensbereitschaft -, dann 
frage ich Sie gleich im voraus: Ja sagen Sie 
einmal, für wie naiv halten Sie uns denn 
eigentlich? 

Da kommen Sie her und wollen sachlich 
verhandeln. Und während verhandelt wird 
und es auf weiten Strecken Einverständnis 
gibt, auf Ihre Ratschläge und Ideen praktisch 
nicht nur in der Diskussion eingegangen 
wird, sondern viele Dinge, die Sie verlangen 
- der Herr Bundesminister und alle sind 
Zeugen dafür, die bei dieser Verhandlungs­
partie, in diesem Verhandlungskreis dabei 

waren -, von uns berücksichtigt werden -
einige Dinge haben ganz einfach keinen Kon­
sens gefunden -, kommen Sie und sagen, die­
ses Gesetz sei schikanös. Plötzlich! (Abg. 
Helga Wie s er: Ist es nicht schikanös?) Wis­
sen Sie, Frau Kollegin Wieser, ab dem Zeit­
punkt ... (Abg. Helga Wie s e r: Darum 
haben Sie draußen alle Ausreden gebraucht!) 

Ich komme, wenn Sie wollen, darauf gerne 
zurück. Ich rede halt ein bißehen länger als 20 
Minuten, wenn ich Sie da auch aufklären soll, 
ohne weiteres, bitte. Ich habe es Ihnen im 
Landwirtschaftsausschuß gesagt, warum soll 
ich es im Hohen Hause nicht sagen? 

Meine Damen und Herren! Die Koalitions­
partner dieser Regierung, die bäuerlichen 
Abgeordneten von der Sozialistischen Partei 
und von der Freiheitlichen Partei haben zu 
Diskussionsveranstaltungen eingeladen und 
dort dieses Gesetz erklärt. 

Sie haben ja nur polemisiert! Sie haben ja 
nur beinharte Opposition und schon mehr als 
Polemik betrieben. Sie haben immer sozusa­
gen ein Schäuferl nachgelegt. 

Und dann sagen Sie mit Blick zu den jun­
gen Leuten auf der Galerie, die Jungen hätten 
keine Zukunft mehr. - Sie machen ihnen 
Angst vor der Zukunft! 

Sie haben seit 1961 Weingesetze vorgelegt. 
Sie haben dann ab 1970 mitgestimmt, und Sie 
haben sich jetzt praktisch selber auf diese 
Strategie festgelegt. Und jetzt sind Sie eben 
dort, wo Sie sind. Sie sagen, es gibt nur ein 
Argument: Dieses Weingesetz muß von Ihrem 
Standpunkt aus weg, aber die Weinwirtschaft 
muß selbstverständlich gerettet werden, 
ebenso die Reputation, im Ausland muß man 
wieder die Reputation zurückgewinnen. 

Ja, meine Damen und Herren, wie denn? 
Kollege Hietl! Sie erklären uns hier, wie die 
Weinlese stattfindet. Das wissen der Kollege 
Peck und viele meiner Leute selbstverständ­
lich genausogut wie ich. Sie suchen krampf­
haft nach Argumenten. Sie haben versucht, 
uns darzustellen, daß es in Langenlois noch 
eine Brückenwaage gibt. Am liebsten hätten 
Sie in ganz Österreich keine Brückenwaage 
mehr gehabt. 

Das ist Ihr Beitrag zu diesem Gesetz, und 
das ist Ihr Beitrag zur Bewältigung dieses 
Skandals: nämlich keiner! (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren: 
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Wenn man so eine Oppositionslinie vertritt, 
ist das Ihre Sache; unsere Sache ist es, darauf 
zu reagieren. 

Wenn Sie ganz einfach der Bevölkerung 
und der Weinwirtschaft sagen wollen, daß Sie 
Ihren Beitrag leisten durch die Verhinderung 
des Gesetzes, an dem Sie wochenlang mitge­
arbeitet haben und bei dem Sie nicht in 
Abrede stellen können, daß wesentliche Argu­
mente bei der Verhandlung eingebaut wur­
den, und bei dem Sie dann Ihre "grenzenlose 
Konsensbereitschaft" dadurch bekundet 
haben - ich möchte das wiederholend sagen 
und unterstreichen -, daß 6 000 oder 5 000 
Bauern auf dem Ballhausplatz "pfui" rufen 
mußten - Sie sind organisatorisch selbstver­
ständlich up to date, das wissen wir schon -, 
dann frage ich: Wem nützt es? Ich glaube, der 
Weinwirtschaft nützt es unter keinen Umstän­
den. Und ich sage Ihnen auch: Dieses Weinge­
setz ist notwendig! 

Und damit nichts im Raum stehenbleibt, 
weil ja dann Kollegen kommen und sagen 
werden: Ja, aber zu diesem Zeitungsartikel 
hat er nichts gesagt!, auch dazu gleich eine 
klare Information. 

Ich sagte schon: Kollege Hintermayer, Kol­
lege Peck und andere von den Regierungspar­
teien weichen vor keiner Diskussion zurück, 
die gehen auch zu Diskussionen, wenn es 
große Mißverständnise gibt und Ihre Argu­
mente sich darauf beschränken, daß es das 
wichtigste ist, daß Ihre Leute dort hingehen 
und sagen müssen, daß sie dagegen sind 
aus Oppositionsgründen! 

Bei Diskussionen, wo sehr viele Bauern 
anwesend waren, wurde man natürlich pein­
liehst genau - ganz klar - gefragt: Wie 
schaut es denn aus? Wie ist denn diese 
Bestimmung zu verstehen? - Es hat harte 
Diskussionen gegeben. Wir haben sie geführt, 
wir haben sie sehr sachlich geführt. 

Weil von einem Zeitungsausschnitt gespro­
chen wurde: Kollege Neisser hat heute nicht 
gesagt, daß eigentlich die gleiche Zeitung 
auch geschrieben hat, daß ich das Weingesetz 
voll verteidigt habe. Das hat er zu sagen ver­
gessen. (Abg. Dr. Ne iss e r: Aber Sie haben 
das gesagt, was ich zitiert habe!) Kollege Neis­
ser! Warten Sie nur eine Sekunde! Lassen Sie 
mich doch antworten! (Abg. Dr. Ne iss e r: 
Zwei Sätze habe ich zitiert!) Ja, ich weiß 
schon, jetzt hätten Sie es gerne. Aber jetzt 
komme ich schon zu ihnen. 

Und auf die Frage der sogenannten "Jung-

türken" - die wir in unserer Partei genauso 
haben wie, glaube ich, Sie auf der anderen 
Seite -: Werden Sie, Herr Abgeordneter Pfei­
fer, für die nächsten Jahre garantieren kön­
nen, daß an diesem Gesetz kein Beistrich ver­
ändert wird?, habe ich gesagt: Nehmen Sie zur 
Kenntnis: Das kann ein realistisch denkender 
Abgeordneter von keiner Partei bejahen. 
Denn Gesetze, große Gesetze werden sicher 
novelliert. Nehmen Sie das Weingesetz: Von 
1961 bis jetzt ist es, auch durch Sie selber, 
bereits zehnmal novelliert worden. Und 
andere Gesetze, wie die Marktordnungsge­
setze, werden ebenfalls von Zeit zu Zeit ange­
paßt werden müssen. - Und damit war auch 
diese Frage weg. 

Nur, bitte, wenn Sie glauben, daß man 
heute, jetzt beim Weingesetz bereits über eine 
Novelle nachdenkt, kann ich Sie beruhigen: 
Wir sind der Meinung, daß dieses Gesetz pra­
xisnah vollzogen werden kann. Sie werden 
uns sicherlich nur Opposition übelster Sorte 
entgegensetzen. Wir werden uns aber bemü­
hen, hier ganz einfach für die Weinwirtschaft 
zu arbeiten, und ich bin sicher, daß wir es 
auch schaffen werden. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 14.36 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Helga Wieser. 

14.36 

Abgeordnete Helga Wieser (ÖVP): Herr Prä­
sident! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! Herr Abgeordneter Pfeifer, ich schätze 
Sie als agrarischen Abgeordneten der soziali­
stischen Fraktion zu sehr, als daß ich anneh­
men könnte, daß Sie all das, was Sie vorhin 
gesagt haben, auch ernst nehmen, denn Ihr 
Verhalten und Ihre Rede haben gezeigt, wie 
sehr Sie sich um das Anliegen der Bauern 
kümmern. 

Sie haben anscheinend zum Weingesetz 
nichts anderes zu sagen, als daß Sie einige 
Funktionäre, die Ihnen nicht passen, absetzen 
wollen. 

Und wenn Sie Kritiken nicht vertragen, so 
möchte ich doch auch anmerken, daß Sie 
draußen in den Versammlungen ganz anders 
reden als hier herinnen. (Abg. P f ei fe r: Sie 
werden es ja wissen!) Ich weiß es, ja. (Abg. 
P f ei fe r: Als Salzburgerin! Sie waren ja 
dabeif) Da können Sie sicher sein, daß ich hier 
keine Behauptungen aufstelle, die ich nicht 
genau beweisen kann. (Beifall bei der ÖVP.) 

Hohes Haus! Ich möchte hier feststellen, 
daß es bezeichnend ist für diese Bundesregie-
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rung, daß die auch zuständigen Minister Stey­
rer und Fröhlich-Sandner es nicht einmal der 
Mühe wert finden, anläßlich dieses Behar­
rungsbeschlusses, anläßlich dieser Debatte 
zum Weingesetz anwesend zu sein und in der 
Angelegenheit Rede und Antwort zu stehen. 
(Abg. E 1 me c k er: Das wäre ja sinnlos!) Wir 
wissen, daß die Arbeit dieser Herrschaften 
gerade im Bereich dieses Weingesetzes sinn­
los war. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Anläßlich der Debatte über den 
Beharrungsbeschluß zum Weingesetz möchte 
ich feststellen, daß hier ein Landwirtschafts­
minister, der für die Interessen der Bauern 
eintreten sollte, heute wie schon so oft - und 
ich möchte betonen: leider wie schon so oft -
das Gegenteil unter Beweis stellt. 

Mit dem Beharren auf dem Beschluß dieses 
Weingesetzes unterstützen Sie als SPÖ-Frak­
tion und als FPÖ-Fraktion die sozialistische 
Bundesregierung, die "Bauernfreundlichkeit" 
- unter Anführungszeichen - des Landwirt­
schaftsministers . 

Mit der Aussage, das strengste und beste 
Weingesetz der Welt vorzubereiten und zu 
schaffen - man möge sich die Überheblich­
keit dieser Aussage vor Augen führen -, gin­
gen Sie in die Öffentlichkeit. Das Ergebnis: Es 
ist das schlechtest vorbereitete und das schi­
kanöseste Weingesetz, das gerade diejenigen 
bestraft, die schuldlos an diesem Weinskandal 
waren, und das sind die vielen kleinen und 
auch größeren Weinbauern. Es schikaniert 
mehr als 53000 anständige Weinbautrei­
bende, die aufgrund Ihrer jahrelangen Ver­
säumnisse, entsprechende Kontrollen durch­
zuführen, ja sowieso schon in den letzten Jah­
ren durch Preisdruck und durch diese 
schmutzigen Geschäfte zum Handkuß gekom­
men sind. 

Herr Bundesminister! Daß diese Dinge 
nicht neu sind, beweist ja schon die Tatsache, 
daß bereits im Jahre 1982 eine parlamentari­
sche Anfrage an Sie gerichtet wurde, in wel­
cher das Preismißverhältnis von Spezialwei­
nen und Qualitätsweinen ganz besonders her­
vorgehoben wurde. Man muß vom Wein nicht 
sehr viel verstehen: Wenn zum Beispiel in 
Deutschland österreichische Spätlese um 3 
Mark in einem Supermarkt angeboten wird, 
dann muß man sich schon fragen, ob es hier 
mit rechten Dingen zugehen kann. 

Herr Bundesminister! Sie haben es verab­
säumt, schon bei den ersten Anzeigen zu agie­
ren, Sie ließen die Sache einfach schlittern. 

Diesen Vorwurf können wir Ihnen nicht 
ersparen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundesminister! Ich verstehe Ihr Ver­
halten und Ihre Verbohrtheit in dieser Ange­
legenheit vom politischen Standpunkt aus 
nicht. (Abg. M ü h 1 b ach er: Verbohrtheit ist 
ein bißehen stark!) Haben Sie denn Ihr Ohr 
nicht mehr am Volk, legen Sie auf Informatio­
nen, die Ihnen auch zugekommen sind, hier 
im speziellen von den Abgeordneten Pfeifer, 
Peck und Hintermayer, keinen Wert mehr? 
Die drei Abgeordnetenkollegen haben sich 
auch für eine Novellierung dieses Gesetzes 
ausgesprochen, wenn sie jetzt auch gewisse 
Aussagen bestreiten. Im Gegensatz dazu 
haben Sie, Herr Bundesminister, nach wie vor 
festgestellt, daß es das beste Wein gesetz sei 
und daß man nicht im Schlaf daran denke, 
dieses Weingesetz zu ändern. 

Die kritischen Äußerungen dieser Abgeord­
neten, die ja hinlänglich bekannt sind, waren 
Ihnen völlig gleichgültig. 

Sie haben sogar Ihre Meinung in dem heute 
schon erwähnten Artikel in der ,,Agrarwelt" 
bekräftigt, wo Sie meinten: Die Wellen gehen 
in den letzten Tagen in den Weinbaugebieten 
und bei den Weinbauern hoch, und der 
Bauernbund schürt den Aufstand. 

Herr Bundesminister! Der Bauernbund hat 
den Aufstand gar nicht zu schüren, ganz im 
Gegenteil, wir müssen ja eher beruhigen, 
damit es hier nicht zu total chaotischen 
Zuständen kommt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es ist auch bekannt: Dieses Gesetz ist nicht 
nur praxisfremd, sondern es ist praxisfeind­
lich, und es ist schlicht und einfach unprakti­
kabel. 

Es ist nicht das erstemal, daß hier von die­
ser Stelle aus und auch immer wieder in 
öffentlichen Aussagen verlangt wird, daß wir 
praktikable Gesetze machen sollen, daß wir 
Gesetze machen sollen, die durchführbar sind 
und die nicht von vornherein den Staatsbür­
ger zum Gesetzesbruch zwingen. (Beifall bei 
der ÖVP.) Das ist eine Aufgabe des Gesetzge­
bers und eine Schuldigkeit dem Staatsbürger 
gegenüber. 

Sehen wir einmal den Tagesablauf eines 
Weinbauern vor uns: Wie Sie wissen, muß 
jeder Weinbauer vor 9 Uhr an jenem Tag, an 
dem er zu lesen beginnt, in der Gemeinde 
seine Lesearbeit anmelden. Gerade bei den 
Weinbauern gibt es sehr viele Nebenerwerbs­
bauern, die nur Samstag und Sonntag lesen 
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können. Was ist, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wenn es plötzlich zu Mit­
tag zu regnen beginnt und die Weinlese nicht 
mehr fortgesetzt werden kann? Das erste ist, 
daß der Bauer zur Gemeinde fahren und laut 
Gesetz seinen Lesetag als beendet melden 
muß. 

Ich frage Sie: Haben wir denn wirklich 
keine anderen Sorgen, als den Weinbauern 
ein so schikanöses Gesetz zuzumuten? 

Oder: Was mich ganz besonders bedrückt, 
das ist die Tatsache, daß der Ertrag dieser 
Ernte in der Gemeinde offen zur Einsicht auf­
gelegt werden muß. Ich finde, das ist nicht 
nur eine Zumutung, sondern das ist auch 
wegen des Gleichheitsgrundsatzes vom recht­
lichen Standpunkt her nicht zu akzeptieren. 
Es ist auch nach wie vor eine verfassungsmä­
ßig umstrittene Frage. 

Was würde ein Arbeiter, ein Angestellter 
eines Unternehmens, sei es in der verstaat­
lichten Industrie oder sei es im Privatbereich, 
sagen, wenn er Monat für Monat seinen Ein­
kommensnachweis auf der Gemeinde aushän­
gen müßte? Was würden die Milchbauern 
sagen, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, wenn sie Monat für Monat ihre Erträg­
nisse aus der Milch auf der Gemeinde plaka­
tieren müßten? Was würden die Getreidebau­
ern sagen? - Die würden sich das genauso­
wenig gefallen lassen. Ich sage Ihnen: Die 
Weinbauern haben recht, wenn sie sich das 
nicht gefallen lassen! (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundesminister! Die Aktionsgemein­
schaft der Jungbauern für Jungbauern hat 
eine Petition vorbereitet, die Ihnen sicherlich 
nicht unbekannt ist, worin sehr praktikable 
Vorschläge enthalten sind. Denn es ist nicht 
richtig, wenn Sie immer wieder in der Öffent­
lichkeit verkünden, daß der Bauernbund mit 
einem neuen Gesetz nicht einverstanden sei. 
Wir sind daran interessiert, daß der Ruf des 
Landes und vor allem der Ruf des österreichi­
schen Weines im In- und Ausland gut ist. Wir 
sind nur gegen die untauglichen Mittel, womit 
der Ruf verbessert werden sollte. 

Hohes Haus! 13500 Unterschriften von 
Weinbauvertretern und auch Konsumenten 
hätten dem Herrn Bundesminister übergeben 
werden sollen. Was mich besonders erschüt­
tert hat, war: Sie haben keine Zeit und keinen 
Termin gefunden. Ich frage Sie: Wie steht es 
mit Ihrem Demokratieverständnis? Jetzt sind 
es 13 500 Unterschriften, es waren schon ein­
mal 1,3 Millionen Unterschriften, die man 
vom Tisch gefegt hat. Man wird eines Tages 

auf die Wünsche und auf die Anliegen der 
Betroffenen überhaupt nicht mehr reagieren 
und entsprechende Maßnahmen setzen. Das 
ist eine Entwicklung, die uns mit großer 
Sorge erfüllen muß. 

Herr Bundesminister! Sie haben es nicht 
der Mühe wert gefunden, sich mit den Wein­
bauern, die ihre Existenz nicht nur bedroht 
sehen, sondern deren Existenz durch dieses 
Gesetz zerstört wird, über ihre Anliegen zu 
unterhalten und darüber zu verhandeln. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, das 
ist ein Demokratieskandal. Gerade von der 
Sozialistischen Partei, die so sehr von Demo­
kratieverständnis spricht, die von Transpa­
renz so gerne redet, hätte man sich nicht 
erwartet, daß sie so ein Verhalten an den Tag 
legt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Nicht weniger verantwortlich als der Herr 
Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft ist auch Minister Dr. Kurt Steyrer, der 
für die Gesundheit der Bevölkerung verant­
wortlich ist. 

Der Herr Gesundheitsminister ist immer 
sehr gut, wenn es um Ankündigungen geht. 
Er ist sehr gut in der Argumentation, er hält 
sehr viel auf Publicity. Aber wenn es darum 
geht, Probleme anzugehen oder sie gar zu 
lösen, meine Damen und Herren des Hohen 
Hauses, dann gibt es den Herrn Gesundheits­
minister nicht mehr. (Abg. We i nb erg e r: 
Das ist eine sehr arge Unterstellung!) Das ist 
leider keine Unterstellung. Herr Abgeordne­
ter 'Neinberger! Ich werde Ihnen jetzt einige 
Beispiele bringen, deren Wahrheitsgehalt Sie 
dann selbst nachprüfen können. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Zum Beispiei Hainburg. Wo war der Herr 
Bundesminister, als der Wirbel losging? 

Zweites Beispiel: Lebensmittelgesetz. Seit 
Jahren warten wir auf die Einfuhrkontrollver­
ordnungen, die verhindern sollen, daß die von 
uns produzierten Lebensmittel schlechter 
behandelt werden als jene, die ohne Wider­
stand über die Grenze hereinkommen. 

Drittens: Zahnärzteausbildung. Der Herr 
Bundesminister hat die Lösung dieses Pro­
blems dem Herrn Wissenschaftsminister 
überlassen. Sie wissen genau, daß sich die 
Situation jetzt zuspitzt. 

Viertens: der Weinskandal. Ich brauche das 
an den Tag gelegte Verhalten nicht mehr zu 
zitieren, denn das Verhalten des Herrn 
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Gesundheitsministers war ein Skandal. (Abg. 
M ars c h: Unerhört!) 

Herr Abgeordneter Marsch! Welche Maß­
nahmen hat der Herr Gesundheitsminister 
gesetzt, als es um die Gesundheit der Betrof­
fenen ging, nachdem Glykol im Wein festzu­
stellen war? - Er hat sich wochenlang über­
haupt nicht gerührt. Erst als er zitiert wurde, 
hielt er es für notwendig, auch hier etwas zu 
tun. (Beifall bei der ÖVP.) 

Hohes Haus! Das Bundesministerium für 
Konsumentenschutz hätten wir uns auch 
ersparen können, denn eine wirkungsvolle 
Maßnahme hat man von diesem Ministerium 
noch nicht gehört. Es gab auch keine wir­
kungsvolle Maßnahme im Beheben des 
Weinskandals. Auch hier haben beide zustän­
digen Minister total versagt. 

Es ist bedauerlich, feststellen zu müssen, 
daß sich die Damen und Herren der Bundes­
regierung all die erwähnten Vorwürfe gefal­
len lassen müssen. 

Es ist nicht nur bedauerlich, daß es in 
Österreich zu diesem Weinskandal kam, son­
dern es ist ebenso bedauerlich. daß so ein 
skandalöses Weingesetz in diesem Haus mit 
den Stimmen Ihrer Mehrheit beschlossen 
wurde. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es wäre genauso ein Skandal, wenn die 
ÖVP diesem Weingesetz die Zustimmung 
geben würde. (Beifall bei der ÖVP.) 14.50 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt der 
Herr Abgeordnete Peter. 

14.51 

Abgeordneter Peter (FPÖ - kommt mit 
zwei Flaschen Wein in einem Korb ans Red­
nerpult): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich nehme meinen Ausführungen die 
Feststellung vorweg, daß die freiheitliche 
Fraktion dem Beharrungsbeschluß die 
Zustimmung erteilen wird. 

Einleitend möchte ich mich ganz kurz mit 
Stil und Inhalt des Einspruches der ÖVP­
Mehrheit des Bundesrates vom 29. August 
dieses Jahres auseinandersetzen. Der Ein­
spruch der ÖVP-Mehrheit des Bundesrates 
enthält eine Fülle unbewiesener Behauptun­
gen, er enthält Tatsachenverdrehungen und 
falsche Zahlen, was ich noch beweisen werde. 
Dem Einspruch der ÖVP-Mehrheit des Bun­
desrates gegen das Weingesetz 1985 wohnt 
aber auch ein pamphletartiger Charakter 
inne. Die eineinhalb Seiten Begründung des 

Einspruches eignen sich mehr für eine Wahl­
kampfbroschüre der Österreichischen Volks­
partei als für ein parlamentarisches Doku­
ment. Ich zitiere: "Das neue Weingesetz kann 
Verfälschungen nicht verhindern, aber es 
schikaniert die mehr als 53 000 anständigen 
Weinbauern." (Abg. Dr. K ö ni g: Das ist die 
Wahrheit, Herr Klubobmann!) 

Der Ausdruck "schikaniert" zieht sich wie 
ein schwarzer Faden durch den Einspruch der 
ÖVP-Mehrheit des Bundesrates. (Abg. Dr. 
K ö n i g: Der Grund der Empörung der 
Öffentlichkeitf) 

Apropos, Herr Abgeordneter König: 53 000 
anständige Weinbauern. Wie des öfteren stim­
men die von der ÖVP verwendeten Zahlen 
nicht. Es gibt nach amtlichen Erhebungen 
43000 echte, anständige Weinbauern mit 
Weingarten und Keller und 7 000 anständige 
Weingartenbesitzer mit Traubenernte; per 
saldo also alles in allem 50000, aber nicht 
53000 Anständige im Weinbau. Na ja, auf 
3 000 auf oder ab kommt es ja der Österreichi­
schen Volkspartei nicht an. 

Und bei der Anbaufläche komme ich wieder 
darauf zurück, daß es der ÖVP auf die Dinge, 
worauf es ankommt, eben nicht ankommt. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Nichts - aber 
schon gar nichts! - gegen die 53 000 anständi­
gen Weinbauern, um in der Diktion der Öster­
reichischen Volkspartei zu bleiben. Alles, 
meine Damen und Herren - aber alles! -, 
gegen die lockere Auffassung der Österreichi­
schen Volkspartei bezüglich Weinkontrolle. 
Meine Damen und Herren! Eine lockere Auf­
fassung von Weinkontrolle hat eben jener, der 
die Zeichen der Zeit nicht versteht. Und die 
Zeichen der Zeit versteht jener nicht, der 
demjenigen einen zu geringen Stellenwert 
einräumt, der den Wein genießt, nämlich dem 
Konsumenten. 

Meine Damen und Herren! Was ich in der 
Debatte über das Weingesetz und bis jetzt in 
der Debatte über den Beharrungsbeschluß 
von der ÖVP gehört habe, hat sich nicht im 
geringsten mit dem Konsumenten und mit 
den Konsequenzen aus den Verfälschungen 
und PantschAreien für den Konsumenten 
beschäftigt. Das ist ein trauriges Zeichen für 
die Österreichische Volkspartei! (Beifall bei 
FPÖ und SPÖ.) 

Weder in der Debatte über das Weingesetz 
1985 im Nationalrat noch in der Debatte über 
den Einspruch im Bundesrat hat sich die ÖVP 
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der Konsumenten und deren Gesundheit 
ernsthaft angenommen. Und wenn man über 
ein Weingesetz diskutiert, dann steht selbst­
verständlich neben den Weinbauern der Kon­
sument mit zur Diskussion, denn ohne Konsu­
menten können die Weinbauern nicht leben! 
Das ist eine Tatsache, meine Damen und Her­
ren. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Der Grundtenor der ÖVP zum Weingesetz 
1985 zieht sich - noch einmal sei es gesagt -
wie ein schwarzer Faden durch den Ein­
spruch des Bundesrates. 

Ich zitiere einen anderen Satz: "Dieses 
Gesetz bringt nur Schikanen für die vielen 
ehrlichen Weinbauern." Vom Schutz der 
Weinkonsumenten und deren Gesundheit 
habe ich von ÖVP-Politikern bis zur Stunde 
nichts gehört. Aber über das Weingesetz 1985, 
das der Qualität des Weines den Vorrang und 
den Vorzug einräumt wie kein Weingesetz 
vorher, hört man von der ÖVP nur das 
Schlechteste. 

Repräsentanten der Standesvertretung des 
Weinbaues - ich meine wieder solche der 
Österreichischen Volkspartei - richten ihre 
Rohre jetzt auch schon von der Bundesrepu­
blik Deutschland aus auf Österreich und auf 
das Weingesetz 1985. 

Meine Damen und Herren! Was der Präsi­
dent des Weinwirtschaftsfonds Ing. Mauß 
jüngst bei der ANUGA in Köln von sich gege­
ben hat, spottet jeder Beschreibung. (Beifall 
bei FPÖ und SPÖ.) 

Wie schrieb der "Kurier"? - "Das neue 
Weingesetz wurde zerredet. Vor laufenden 
ORF-Kameras funktionierte Ökonomierat 
Mauß die größte Nahrungs- und Genußmittel­
messe der Welt um und ging mit der österrei­
chischen Innenpolitik ins Gericht." - Ende 
des "Kurier"-Zitates. 

Zu den ungeschriebenen Gesetzen der 
Republik Österreich gehört, daß wir dann, 
meine Damen und Herren, wenn wir gemein­
sam die Grenz-en unseres Vaterlandes über­
schreiten, in andere Länder gehen, mit einer 
gemeinsamen österreichischen Zunge reden. 
Das hat die Österreichische Volkspartei in 
den letzten Jahren zu meinem tiefsten Bedau­
ern anscheinend verlernt. 

Herr Mauß hat die ANUGA in Köln mit 
einer Versammlung des ÖVP-Bauernbundes 
irgendwo in Niederösterreich verwechselt. 
Für die ÖVP ist das wieder einmal mehr als 
peinlich, wenn sich aus ihren Reihen kom-

mende Präsidenten als billige, engstirnige 
und kurzsichtige Sprüche klopfer erweisen. 

Weinproduzent und Konsument stellen 
nach meiner Einschätzung der Dinge ein un­
trennbares Begriffspaar dar. Zwischen bei­
den, den Weinproduzenten und den Konsu­
menten, ist die Vertrauensgrundlage unver­
zichtbar. Immerhin stehen den rund 50000 
Weinbauern Hunderttausende Konsumenten 
gegenüber, ohne die die Weinbauern nicht 
leben könnten. Und gar nicht wenige, aber 
um so skrupellosere Händler, aber auch Pro­
duzenten haben diese Vertrauensgrundlage 
zwischen den Weinbauern und den Konsu­
menten stärkstens strapaziert. 

Das Weingesetz 1985 stellt einen entschei­
denden Beitrag zur Wiederherstellung dieser 
Vertrauensgrundlage zwischen den Wein pro­
duzenten und den Konsumenten dar. Das 
ignoriert die ÖVP, und sie stimmt dagegen! 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Für Hunderttau­
sende Konsumenten und deren Interessen 
stehe ich hier heute an diesem Rednerpult, 
ebenso aber als Freund und Liebhaber des 
österreichischen Qualitätsweines. Und ich 
kann der Argumentation ganz und gar nicht 
folgen, die heute der Abgeordnete Hietl ver­
wendet hat. Er hat immer nur von einer Seite 
gesprochen und hat die andere Seite "nicht 
einmal ignoriert". 

Gegen die Qualität des österreichischen 
Weines ist aber nicht zuletzt von der Standes­
vertretung jahrelang gesündigt und verstoßen 
worden (Abg. H i e t 1: Biite, bitte!), und damit 
möchte ich mich jetzt auseinandersetzen. Sie 
können mir antworten. (Abg. H i e t 1: 
Jawohl!) 

Wann immer im Nationalrat die Weinge­
setzgebung zur Diskussion stand, war die 
Standesvertretung mit ihrem Wenn und Aber 
da. Das ist nicht eine böswillige Behauptung, 
das ist jederzeit beweisbar. 

Hohes Haus! Ich erinnere nur daran, wie 
die Standesvertretung der Weinbauern Jahre 
hindurch den Export des Prädikatsweins in 
Flaschen verhinderte. Die von der ÖVP domi­
nierte Standesvertretung hat seinerzeit sogar 
ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Mock mobili­
siert, um zu verhindern, daß künftig Quali­
tätswein in Flaschen und nicht in Tankfahr­
zeugen exportiert werden muß. Ich bedaure, 
daß sich der Bundesparteiobmann der Öster­
reichischen Volkspartei Dr. Mock seinerzeit 
vor diesen qualitätsschädigenden Karren hat 
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spannen lassen. Um Mißstände dieser Art 
abzustellen - man kann es nicht oft genug 
unterstreichen -, ist eben das Weingesetz 
1985 in dieser Fassung notwendig. 

Meine Damen und Herren! Wenn es in den 
letzten Jahr~n den für den Weinbauern ent­
würdigenden Zustand gab, daß der Produzent 
mit 1,80 bis 2 S pro Kilogramm Trauben abge­
speist wurde, dann hat das seine Ursachen; 
Ursachen, für welche die von der ÖVP domi­
nierte Standesvertretung ein gerüttelt Maß an 
Schuld und Verantwortung trägt. (Beifall bei 
FPÖ und SPÖ.) 

Die Hauptursache liegt in dem jahrzehnte­
langen Mißstand, daß der Quantität der Vor­
rang vor der Qualität eingeräumt wurde. Dies 
ist unter anderem an der Weinanbauflächen­
entwicklung in Österreich beweisbar. 

1938 verfügte Österreich über 37 000 ha 
Weinanbaugebiet. Im Krieg ist das aus ernäh­
rungswirtschaftlichen Gründen zurückgegan­
gen; und 1950 etwa wies Österreich in der 
Zweiten Republik 31000 Hektar Weinanbau­
fläche aus. Heute weisen wir insgesamt 59 000 
Hektar aus, wovon 56 000 Hektar tragende 
Anbaufläche sind. 

Das bedeutet, meine Damen und Herren, 
daß nun etliche tausend Hektar Weinanbau­
gebiet vorhanden sind, wo nur minderwerti­
ger Wein gedeihen kann. Das bedeutet weiter, 
meine Damen und Herren, daß etliche tau­
send Hektar mit Wein bebaut werden, wo 
eben nur Wein gedeihen kann, der dann sehr 
aufgezuckert werden muß. 

1937/38: 37000 Hektar, 1985: 56000 bis 
59 000 Hektar Weinanbaugebiet in Österreich! 
- Das falsche Evangelium der von der ÖVP 
beherrschten Weinbau- und Standesvertre­
tung lautet eben unverändert: Quantität geht 
vor Qualität. Das Opfer dieser falschen Politik 
der Standesvertretung ist der Produzent mit 
einem Traubenpreistiefstand - wie schon 
gesagt - von 1,80 bis 2 S je Kilogramm Trau­
ben in den letzten Jahren. 

Eines der Grundübel für diese Entwicklung 
ist die Tatsache, daß die zuständigen Landes­
verwaltungen - von denen ist bis zur Stunde 
überhaupt nicht die Rede gewesen - Pro­
bleme wie Auspflanzbeschränkungen, Nach­
pflanzungen, Wiederauspflanzungen und Neu­
pflanzungen in vielen Fällen auf die leichte 
Schulter genommen oder gar ignoriert haben. 
Diesen Landesbehörden kann der Vorwurf 
nicht erspart werden, daß sie gesetzwidrige 

Auspflanzungen Jahre hindurch geduldet 
haben und auch heute noch dulden. 

Lassen Sie mich daher mit allem N ach­
druck daran erinnern, daß der Föderalismus 
nicht nur seine Rechte, sondern ebenso auch 
seine Pflichten hat. Und dafür sind die Lan­
desbehörden zuständig! (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 

Verschiedene Verantwortliche in verschie­
denen Landesverwaltungen scheinen sich in 
den letzten 20 Jahren mit Grundfragen des 
Weinbaus wie Rechtsbewußtsein, Bezeich­
nungswahrheit, Weinqualität, Vertrauen und 
Einkommen der Weinbauern nicht oder nicht 
gründlich genug auseinandergesetzt zu 
haOen. In den letzten 20 Jahren mußte sich 
doch jener Weinbauer dumm vorkommen, der 
sich an die Landesgesetze hielt und nicht 
gesetzwidrig auspflanzte. Wein wurde und 
wird auf etlichen tausend Hektar in Öster­
reich auf Böden kultiviert, die gar nicht für 
diesen Zweck geeignet sind. 

Künstliche Hilfsmittel wie Dünger und 
Pestizide müssen den ungeeigneten Reb­
standort absichern. 

Künstliche Hilfsmittel müssen weiter ein­
gesetzt werden, um diesem Wein jene Eigen­
schaften zu geben, die er auf diesem ungeeig­
neten Standort - ich spreche von tausenden 
Hektar - gar nicht von selbst bekommen und 
haben kann. 

Nicht nur durch Pantscherei und Kunst­
weinerzeugung , sondern nicht zuletzt durch 
gesetzwidrige Auspflanzungen kam es zu 
einer unübersehbaren Mehrproduktion, die 
eben auch mit zum Preisverfall führte. Hier 
hat sich seit vielen Jahren eine Falle aufge­
tan, in welche die Weinbauern zu ihrem Scha­
den hineingelaufen sind. 

An dieser Stelle ist an die von der ÖVP 
dominierte Standesvertretung eine klare 
Frage zu richten: 

Hat die Standesvertretung diese Falle nicht 
erkannt? - Dann, meine Damen und Herren, 
war sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen. 

Oder: Hat die Standesvertretung diese Falle 
sehr wohl erkannt? - Dann hat sie fahrlässig 
bis verantwortungslos gehandelt. Das muß 
auch festgestellt werden. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 

Das Opfer dieser schlechten und untaugli­
chen Standespolitik waren und sind die Wein-
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bauern. Die ÖVP kann sich daher die Schuld­
zuweisung an die falsche Adresse, an die Bun­
desregierung, ersparen. (Abg. ll/Iag. Mi n k 0 -

w i t sc h: Wird sie aber nicht!) Die wirklichen 
Adressaten, Herr Präsident Minkowitsch, für 
diese untaugliche Standespolitik der Wein­
bauern sitzen im Lager der Österreichischen 
Volkspartei! (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Der Einspruch der ÖVP-Mehrheit im Bun­
desrat bezeichnet das Weingesetz 1985 als 
schikanös. Meine Damen und Herren! Was 
hat Kontrolle mit Schikane zu tun? Was für 
die DOC-Weine in Italien und für die Appella­
tionsweine in Frankreich an Kontrolle eine 
Selbstverständlichkeit ist, ist für die Österrei­
chische Volkspartei Schikane. (Abg. Fa c h-
1 eu t ne r: Das stimmt ja nichtf) Natürlich 
stimmt es, es ist ja jederzeit beweisbar! (Bei­
fall bei FPÖ und SPÖ. - Der Präsiden t 
übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Nun, demonstrieren wir das ganz kurz. Das 
deutsche Weingesetz gebietet den Weinprodu­
zenten, die amtliche Prüfnummer auf der Eti­
kette anzubringen und im Korken einzubren­
nen. Die Kontrolle ist gewährleistet. Bei den 
DOC-Weinen Italiens ist vorgesehen, daß die 
Registrierungsnummer auf der amtlichen Eti­
kette anzubringen ist, ebenso oben auf der 
Kapsel oder, bei der Massenware, auf der 
Banderole - die mit allen Kräften von der 
Österreichischen Volkspartei bekämpft wird 
- und eingebrannt im Korken. 

Registrierungs- und Kontrollnummer auf 
der Etikette, auf der Kapsel, auf der Ban­
derole und auf dem Korken (Redner weist die 
entsprechenden Weinflaschen vor) sind 
selbstverständliche Kontrollelemente in Ita­
lien, in Frankreich und in der Bundesrepublik 
Deutschland. Nur in Österreich sind sie nach 
Ansicht der ÖVP Schikane. Da stimmt etwas 
nicht, meine Damen und Herren! (Beifall bei 
FPÖ und SPÖ.) Die ÖVP wendet die Dinge, 
wie sie sie braucht. 

Meine Damen und Herren! Das, was die 
ÖVP heute wieder vorträgt, muß man mit 
allem Nachdruck zurückweisen, denn ab nun 
wird es auch in Österreich jene Kontrollele­
mente in der Weinproduktion geben, die seit 
Jahren in Italien, in Frankreich und in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Selbstver­
ständlichkeit sind. 

Nun zu dem, womit die ÖVP nach meiner 
Einschätzung der Dinge dem Faß die Krone 
aufsetzt (Abg. Mag. Mi n k 0 w i t sc h: Den 
Boden ausschlägt!), zum Thema der Hektar­
höchstertragsbegrenzung, Herr Präsident 

Minkowitsch. (Abg. Mag. Mi n k 0 w i t s c h: 
Es heißt, dem Faß den Boden ausschlägt!) Na, 
ich wandle das ab, daß das dem Faß die Krone 
aufsetzt. - Die Zweidrittelmehrheit, die dazu 
notwendig ist, verweigert die Österreichische 
Volkspartei. 

Die Hektarhöchstertragsbegrenzung steht 
in der Bundesrepublik Deutschland, in Frank­
reich und in Italien außer Streit und funktio­
niert seit Jahren. 

Die Hektarhöchstertragsbegrenzung ist 
eine der entscheidenden Voraussetzungen für 
die Qualität hervorragender Weine. Das ist 
ein unverrückbarer Erfahrungswert. 

Die Hektarhöchstertragsbegrenzung 
bedarf, wie schon unterstrichen, der Zweidrit­
telmehrheit. Dieser parlamentarische Sperr­
riegel liegt in den Händen der Österreichi­
schen Volkspartei und wird von der ÖVP ver­
weigert. 

Damit geht der Ball an die involvierten Lan­
deshauptleute weiter. Die Länder können die 
Hektarhöchstertragsbegrenzung aus eigener 
Kompetenz nach ihren Gesetzen beschließen. 
Die betroffenen Landeshauptmänner sind 
somit mit am Zug, siehe niederösterreichi­
sches Weinbaugesetz aus dem Jahre 1974. 

Unsere freiheitliche Ansicht lautet: Die 
Hektarhöchstertragsbegrenzung gehört zur 
Qualitätsweinproduktion wie das Amen zum 
Gebet. Sie ist die unverrückbare Grundsub­
stanz des heutigen Qualitätsweinbaues. Die 
Hektarhöchstertragsbegrenzung kann daher 
nicht Bestandteil irgendeines politischen 
Tauschobjektes zwischen Regierung einer­
seits und Österreichiseher Volkspartei ande­
rerseits sein. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Nachdem die 
Österreichische Volkspartei die Hektar­
höchstertragsbegrenzung verweigert hat, 
stellt sie sich selbst ins Zwielicht und behält 
ihre Linie als Neinsager-Partei konsequent 
bei. Mit ihrem Nein zum Weingesetz 1985 
erweist die Österreichische Volkspartei dem 
Weinbau einen schlechten Dienst. 

Ich beziehe mich zum Schluß auf ein Zitat 
zum Thema Höchstertragsbegrenzung aus 
der Zeitschrift "trend". Ich zitiere: "Damit" -
also mit der Hektarhöchstertragsbegrenzung 
- "wären die Winzer gezwungen gewesen, 
den Ertrag durch kürzeres Anschneiden der 
Reben und durch Ausbrocken überzähliger 
Trauben zu bremsen. So wäre es gelungen, 
Übermengen und Preisverfall zu verhindern 
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und den durchschnittlichen Reifegrad auch in 
klimatisch weniger begünstigten Gegenden 
zu erhöhen. Weil so die Versuchung, durch 
Aufzuckern unreifer Weine Qualität vorzutäu­
schen, geringer gewesen wäre, hätte man 
gleichzeitig das Durchschnittsniveau des 
österreichischen Weines gewaltig verbessert 
und die Menge nochmals reduziert." - Ende 
des "trend"-Zitats. 

Hohes Haus! Ich schließe mit folgendem 
Vorwurf an die Adresse der Österreichischen 
Volkspartei. 

Erstens: Wenn dieses Ziel der Hektar­
höchstertragsbegrenzung mit dem Weinge­
setz 1985 nicht erreicht wird, so trägt daran 
die ÖVP die Schuld. 

Und zweitens: Wenn wir mit dem Weinge­
setz 1985 künftig ein sehr strenges, aber nicht 
das strengste Weingesetz Europas bekom­
men, so ist das ebenfalls die Schuld der Öster­
reichischen Volkspartei. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 15.14 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti­
gung hat sich Abgeordneter Hietl gemeldet. 

15.14 

Abgeordneter Bietl (ÖVP): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Der 
Herr Abgeordnete Peter hat von diesem Red­
nerpult aus festgestellt, die ÖVP habe eine 
lockere Auffassung von Kontrolle (Abg. 
Pro b s t: Jawohl!), die ÖVP sei nicht für den 
Konsumenten, die Standesvertretung habe 
gegen die Qualität verstoßen (Abg. G r a b -
her - Me y e r: Jawohl!) und die ÖVP-Vertre­
tung den Export in Flaschen verhindert. (Abg. 
G r a b her - Me y e r: Exakt!) Die ÖVP stelle 
die Quantität vor Qualität. (Abg. G r ab her­
Me y e r: Exakt!) 

Ich stelle dazu fest und richtig: Die ÖVP hat 
immer der Qualität das Wort geredet und ist 
immer und auch heute für Kontrolle eingetre­
ten. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. G r a b her -
Me y er: Ihr redet immer nur davon, aber ihr 
tut nichts!) 

Wer gegen die Kontrolle war - Herr Gene­
ralsekretär Grabher-Meyer, Sie waren 
damals nicht im Hohen Haus, hören Sie mir 
zu; ich habe nur fünf Minuten Zeit -, wer 
dagegen war, war die Freiheitliche Partei, auf 
deren Antrag 1971 wegen eines Wahlüberein­
kommens die Weinsteuer ausgesetzt wurde. 
Das war die Kontrolle, meine Damen und 
Herren! (Beifall bei der ÖVP. - Abg. G r a b -

her - Me y er: Sie sind ein tückischer Red­
ner!) 

Zweitens: Die ÖVP ist immer für den Kon­
sumenten eingetreten und wird immer für ihn 
eintreten, weil wir zu den Konsumenten 
immer das beste Verhältnis haben. Wir haben 
Interesse daran, daß der Konsument ein gutes 
Glas Wein bekommt. 

Drittens: Die Standesvertretung der ÖVP 
(Abg. Gra bh er-M eyer: Hat versagtf) hat 
niemals gegen die Qualität verstoßen, wir 
haben immer der Qualität das Wort geredet. 
(Abg. M ars c h: Der Herr Grill hat doch 
dagegen verstoßen!) 

Mit dem heutigen Beschluß, Kabinettweine 
vorzuführen, verstoßen Sie, meine Damen 
und Herren, gegen die Qualität. Den Export in 
Flaschen - der Herr Bundesminister ist 
Zeuge - habe ich von diesem Rednerpult aus 
seit fünf Jahren verlangt. (Ruf bei der SPÖ: 
Das wird ja immer ärger!) Ich habe fünf Jahre 
lang verlangt, daß der Export in Flaschen 
durchgeführt wird. (Andauernde Rufe bei 
FPÖ und SPÖ.) Ich bin für die Winzergenos­
senschaft Krems verantwortlich, von ihr wer­
den seit 1978 nur Flaschen exportiert, meine 
Damen und Herren. Die ÖVP stellt die Quali­
tät vor die Quantität! (Abg. G r a b her -
Me y e r: Sonntagsreden sind das, sonst gar 
nichts!) 

Herr Abgeordneter Peter! Die Hektarer­
träge sind in Deutschland, in Italien und 
Frankreich höher als in Österreich. Das ist 
die Tatsache! (Beifall bei der ÖVP.) 15.17 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Kirchknopf. 

15.17 

Abgeordneter Kirchknopf (ÖVP): Herr Prä­
sident! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! Hohes Haus! Ich muß, bevor ich zu mei­
nen grund.sätzlichen Aussagen komme, doch 
ganz kurz zu meinen Vorrednern Stellung 
nehmen. 

Bei der Angelobung - ich bin erst ganz 
kurz im Hohen Haus, und ich kann mich noch 
sehr gut erinnern, was ich damals gelobt habe 
(Ruf bei der SPÖ: Hoffentlich!) - habe ich 
gelobt, die Gesetze zu achten. Ich weiß ganz 
genau, was ich damals gesagt habe. 

Der Österreicher ist sich an und für sich 
dessen bewußt, daß die Gesetze einzuhalten 
sind. Nur manchmal fällt es den Österrei­
chern sehr, sehr schwer, diese Gesetze, die 
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beschlossen werden, einzuhalten. (Abg. 
EI me c k er: Was heißt das?) Ich glaube, Sie 
könnten darüber nachdenken, Sie sollten es 
sich sehr gut überlegen bei der Beschlußfas­
sung von Gesetzen, ob diese Gesetze auch 
tragbar für die Betroffenen sind. (Beifall bei 
der ÖVP. - Abg. EI me c k er: Was heißt 
denn das? Das sagt ein Nationalrat!) 

Der Abgeordnete Pfeifer hat die Konsens­
bereitschaft erwähnt. Meine Damen und Her­
ren! Wir haben knappe zehn Tage Zeit gehabt, 
dieses Gesetz, das hier erstellt wurde, zu dis­
kutieren und auszuhandeln. Ich glaube sagen 
zu können, daß wir konsensbereit gewesen 
sind in den verschiedensten Belangen, wo wir 
der Überzeugung waren, diese Bestimmungen 
sind notwendig, sie müssen ins Gesetz kom­
men, weil wir uns auch bewußt sind, daß der 
Konsument letztlich derjenige ist, der uns den 
Wein abkauft. Es sollte ein Gesetz beschlos­
sen werden, das jedem Rechnung getragen 
hätte - dem Produzenten, aber auch dem 
Konsumenten. 

Kollege Peter hat gemeint, die Zahlen stim­
men nicht, er ist zu einer Zahl von 50 000 
Weinbauern gekommen. Die Zahl, die wir in 
der Hand haben und von der wir immer wie­
der sprechen, ist 53 000. Glauben Sie mir! Ich 
bin aber der Ansicht, daß es ziemlich bedeu­
tungslos ist, ob 50 000 oder 53 000 von einem 
Gesetz schikaniert werden, denn sie werden 
schikaniert! (Zustimmung bei der ÖVP. -
Abg. W in d s te i g: Von den ÖVP-Bauernver­
tretern!) 

Kollege Peter hat auch gemeint, daß wir auf 
den Konsumenten nicht Rücksicht nehmen. 
Glauben Sie mir: Ich bin ein Selbstvermark­
ter. Zu uns kommen fast jeden Tag Konsu­
menten und kaufen Wein. Der Konsument 
weiß sehr genau, wenn er bei einem guten 
Weinbauern oder in einem guten Handelsbe­
trieb Wein kauft, daß dieser Wein in Ordnung 
ist. (Abg. Pro b s t: Bravo!) Der Selbstver­
markter ist sich ja dessen bewußt, daß er nur 
dadurch leben kann, daß der Konsument ihm 
den Wein abkauft. Die Selbstvermarkter sind 
zum Großteil die hauptberuflichen Bauern. 

Den Ausführungen des Kollegen Peter die 
Konsumenten betreffend möchte ich wider­
sprechen, dann man kann unter dem Deck­
mantel des Konsumentenschutzes nicht ein 
Gesetz beschließen und nach außen tragen, 
das letztlich dem Produzenten - ich habe es 
bei der vorigen Diskussion bereits gesagt -
den Strick um den Hals legt, sodaß ihm die 
Luft wegbleibt und er resignieren muß. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zum drittenmal in einem Zeitraum von vier 
Monaten befaßt sich das österreichische Par­
lament nun mit dem Weingesetz. (Abg. 
Fis te r: Leider!) Ja, Sie haben recht: leider! 
Diese heutige Diskussion hätten wir uns 
ersparen können, wenn dem Parlament am 
29. August dieses Jahres ein praxisbezogenes, 
vollziehbares Gesetz zur Beschlußfassung 
vorgelegt worden wäre. (Abg. W in d s te i g: 
Wenn die ÖVP nicht abgesprungen wäre, weil 
sie Geld haben wollte! - Abg. Fa chI e u t -
n e r: Das ist auch keine Schande! - Abg. 
Dipl.- Ing. F 1 i c k e r: Das sagt ein Eisenbah­
ner!) 

Dieses am 29. August von den Regierungs­
parteien beschlossene und von Herrn Bundes­
minister Haiden als strengstes und weltbestes 
Weingesetz bezeichnete Gesetz wird von der 
gesamten Weinbauernschaft abgelehnt. 

Jene Abgeordneten, die mit dem Weinbau 
direkt zu tun haben, konnten sich in den letz­
ten Wochen in Diskussionen, die in den Wein­
baugemeinden stattgefunden haben, davon 
überzeugen. Diese Diskussionen hatten über­
all Massenzuspruch und zeigten klar und 
deutlich, wie beunruhigt die Weinbauern­
schaft wegen dieses praxisfremden Gesetzes 
ist. Es soll niemand die Aussage machen oder 
wiederholen, daß die ÖVP diese Weinbauern 
aufgehetzt habe. Ich glaube, die Weinbauern­
schaft ist mündig genug, um zu erkennen, 
welches Gesetz für sie gut und tragbar ist und 
welches nicht. (Beifall bei der ÖVP.) 

Da der Vorwurf ausgesprochen wurde, die 
ÖVP habe aufgehetzt, möchte ich auf eine 
Veranstaltung hinweisen. Vorerst: Die ÖVP, 
zumindest im Burgenland, hat zu keiner Ver­
anstaltung eingeladen, wohl aber hat die 
Bezirksorganisation der SPÖ in Eisenstadt zu 
einer Veranstaltung eingeladen, zu der an die 
300 Teilnehmer gekommen sind und die erge­
ben hat, daß die Ablehnung quer durch die 
Parteien geht. Sozialistische Vizebürgermei­
ster haben sich dort stark gemacht und ver­
langt, das Gesetz müsse abgesetzt werden. Da 
kann man doch nicht von "Querulanten" spre­
chen. (Abg. Fa chI eu t ne r: Warum sagt der 
Peck nichts dazu? - Abg. Pe c k: Das stimmt 
doch nicht!) 

Warum wird dieses Gesetz abgelehnt? All­
gemein wird weniger Bürokratie verlangt. 
Vizekanzler Steger hat vor einiger Zeit weni­
ger Bürokratie für die Wirtschaftsförderung 
gefordert. Die Weinwirtschaft erhält anteil­
mäßig für die von ihr erbrachten Leistungen 
- steuerliches Aufkommen und so weiter -
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sehr, sehr wenig Wirtschaftsförderung. Wir 
glauben, daß wir uns selbst über die Runden 
bringen können. Aber auf der einen Seite 
wird weniger Bürokratie gefordert, und 
gerade für uns wird mehr Bürokratie, man 
muß sagen, schikanöse Bürokratie, beschlos­
sen. 

Kollegin Wieser hat vorhin aufgezeigt, wel­
che Schikanen es gibt. Ich möchte zwar auch 
einiges bringen, kann mir aber manches 
ersparen. Zum Beispiel, daß man eine Mel­
dung drei Tage vor dem Abfüllen von Quali­
tätswein machen muß. Ich habe bereits am 
29. August an die Kollegen Pfeifer, Hinter­
mayer und Peck die Frage gerichtet, ob sie ihr 
Verhältnis zur Realität, die Beziehung zu 
draußen verloren haben. 

Unsere Betriebe sind nur zum Teil über­
dacht. Wir arbeiten draußen. Es beginnt zu 
regnen - was ist die Folge? Wir fahren nach 
Hause, beginnen eine andere Arbeit, waschen 
die Flaschen und füllen den Wein ab. (Abg. 
Pe c k: Das könnt ihr auch in Zukunft 
machen!) 

Die Führung der Ein- und Ausgangsbücher: 
Sicherlich sind diese Aufzeichnungen über 
die Ernte, sind Verkaufs- und Lagermeldun­
gen aus weinbaupolitischen Gründen notwen­
dig. Das ist uns voll bewußt, wir nehmen das 
zur Kenntnis. Aber das seit Jahren einge­
führte Kellerbuch entspricht völlig diesen 
Erfordernissen. 

Alles nun Hinzukommende wird als Schi­
kane betrachtet. Nur ein Beispiel: Abziehen 
des Weines. Ein 50-Hektoliter-Tank, er wird 
zerlassen, wie wir sagen, in kleinere Behält­
nisse. Dann wird abgefüllt und wird wieder 
umgezogen, und der ganze Vorgang müßte 
immer wieder aufgezeichnet werden. Ich 
glaube, man kann doch nicht davon reden, 
wenn diese bürokratischen Anordnungen 
durchgeführt werden müssen, daß das der 
Qualität förderlich sein wird. 

Oder die Transportbescheinigung, das Mel­
den des Verkäufers an die Bezirkshaupt­
mannschaft. Was ist, wenn am Samstag 
jemand mit einem größeren Gebinde von über 
50 Liter kommt? Wo soll er die Meldung 
machen? Oder die Rückmeldung seitens der 
Bezirkshauptmannschaft des Käufers: das ist 
Bürokratie, Schikane. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Allgemein wird von einer Verkürzung der 
Arbeitszeit gesprochen. Wenn dieses Gesetz 
beschlossen wird, müßte der Weinbauer 

zusätzlich zu seiner wahrlich nicht kurzen 
Arbeitszeit nochmals etliche Stunden mehr 
pro Woche arbeiten. Der Großteil der Wein­
bauern wird dazu sicherlich nicht mehr in der 
Lage sein. 

Welche Folge wird das nach sich ziehen? 
Viele Weinbauern werden, da sie die gesetzli­
chen Bestimmungen nicht erfüllen können, in 
Konflikt mit dem Gesetz geraten. Sie werden 
dadurch zu Gesetzesbrechern und müssen mit 
allen im Gesetz vorgesehenen Bestrafungen 
rechnen. Ja wollen wir ein Land voller Vorbe­
strafter werden? Wen wundert es, daß 
dadurch in der Weinbauernschaft der Ruf 
nach einer generellen Gesetzesverweigerung 
immer lauter wird? (Abg. Res c h: Die Sie 
unterstützen!) Nein, im Gegenteil. 

Wir haben sehr wohl darauf hingewiesen, 
daß man so nicht argumentieren kann; unsere 
Funktionäre haben gesagt, das wäre ja Anar­
chie. Ein an sich besonnener Weinbauer hat 
zu diesem Ausdruck aber gesagt: "Was redet 
ihr von Anarchie, wenn wir uns dagegen weh­
ren? Anarchie ist es, wenn man Gesetze 
beschließt, die nicht tragbar und nicht durch­
führbar sind, die nicht angenommen werden 
können, und gegen solche Gesetze muß man 
sich wehren." So wird draußen argumentiert! 
(Beifall bei der ÖVP. - Abg. Fis te r: Von 
der ÖVPf) 

Ich glaube, auch die Kollegen Peck und 
Pfeifer haben diese Worte draußen gehört, 
und ich glaube nicht, daß Sie mir unterstellen 
müssen, daß ich das gesagt hätte. 

Neben dieser Gesetzesverweigerung, die 
immer mehr verlangt wird, stellt sich etwas 
anderes ein, es kommt auch etwas anderes 
zum Vorschein: Resignation bei vielen, die 
glauben, sich nicht an dieses Gesetz halten zu 
können. Vor allem junge Weinbauern - es 
sind heute sehr viele junge Weinbauern anwe­
send - tragen sich mit dem Gedanken, sich 
aus diesen Gründen einen anderen Beruf zu 
suchen. Ich glaube nicht, daß die Beschlußfas­
sung eines solchen Gesetzes diesen Sinn und 
Zweck haben soll. 

Ein ganzer Berufsstand wird durch dieses 
Gesetz in größte Probleme gestürzt. Und die 
Folge, wenn unsere Jungbauern davonlaufen, 
ist, daß der Weinbau im Grenzland verloren­
geht und auch eine Abwanderung einsetzen 
wird. 

Meine Damen und Herren! Das kann wirk­
lich nicht Sinn und Zweck eines Gesetzes 
sein. Daher sind wir, die Weinbauern, gegen 
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dieses Gesetz, aus diesen Gründen hat die 
steirische Landesregierung den Antrag auf 
Änderung des zu beschließenden Gesetzes 
eingebracht. (Zwischenrufe bei der ÖVP: Ein­
stimmig!) Ja, einstimmig. 

Aus diesen Gründen haben die steirischen 
Weinbauern eine Unterschriftenaktion gestar­
tet. Leider konnten die Weinbauern, die diese 
Unterschriftenaktion durchgeführt haben, 
dem Herrn Bundesminister diese Unterschrif­
ten nicht überreichen. Ich weiß nicht: Hat er 
keine Zeit gehabt, oder wurde die Übernahme 
verweigert? 

Aus diesen Gründen wird das Land Nieder­
österreich dieses Gesetz beim Verfassungsge­
richtshof anfechten. Und aus diesen Gründen 
nehmen auch Kollegen, die hier im Parlament 
für dieses Gesetz stimmen, draußen durch 
ihre Aussagen gegen dieses Gesetz Stellung. 

Zum Beispiel - es wurde heute schon 
erwähnt - der Kollege Pfeifer, der sagt, das 
unter dem Druck der Öffentlichkeit beschlos­
sene Weingesetz werde in der Durchführung 
ganz anders aussehen. Das ist am Sonntag, 
dem 6. Oktober, im "Kurier" gestanden. Und 
in weiterer Folge meint er: Jetzt müssen wir 
beharren. Aber dann schauen wir, daß wir 
von dieser oder jener Bestimmung wegkom­
men. 

Oder Kollege Peck in einem Rundfunkinter­
view im Studio Burgenland: Ich habe dem 
Herrn Minister vorgeschlagen, im Verord­
nungswege alle bürokratisch vorgesehenen 
Abwicklungen so zu regeln, daß sie keine nen­
nenswerte Mehrarbeit für die Weinbauern 
ergeben. - Es wird also im Verordnungsweg 
irgendwelche Dinge geben. Das heißt, es wird 
sogar Erleichterungen betreffend die Ban­
derole geben, sie wird sicherlich vereinfacht 
zu handhaben sein. - Und ein weiterer Satz: 
Deswegen glaube ich, daß dieses Gesetz gut 
ist. Über die Vollziehung kann man ja jetzt 
noch reden. 

Heute gab es im Studio Burgenland ein 
Interview mit einer Kollegin, der Abgeordne­
ten Ella Zipser, in dem sie auf die Frage nach 
der Vollziehung des Weingesetzes erklärte: Es 
wird schwierig sein, es zu exekutieren. Im 
nächsten Jahr werden wir sicher das Gesetz 
novellieren. Auf eine weitere Frage, ob es 
nicht besser wäre, wenn man jetzt schon 
weiß, daß es abgeändert werden muß, das 
gleich jetzt zu tun, kam die Antwort: Sicher­
lich wäre das gescheiter gewesen. - Dem, 
glaube ich, brauche ich wirklich nichts hinzu­
fügen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Welche Folgen wird dieses Gesetz nun nach 
sich ziehen? Ich glaube, daß das Gesetz wegen 
Praxisfremdheit abgelehnt werden muß. Es 
ist bürokratisch, ja schikanös, man kann es 
daher nicht als ein gutes Gesetz bezeichnen. 
Ein solches Gesetz zwingt die Weinbauern­
schaft ja automatisch zu gesetzeswidrigen 
Handlungen. 

Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Auch wir, die Weinbau­
ern, sind für ein strenges Weingesetz, aber 
wir sind für ein praxisbezogenes Gesetz. Auch 
ein strenges Gesetz kann ein gutes Gesetz 
sein. Die Voraussetzung dazu ist, daß es von 
den davon Betroffenen, in diesem Fall von der 
Weinbauernschaft, angenommen und dadurch 
auch mitgetragen wird und daß es seitens des 
Gesetzgebers auch kontrollierbar und voll­
ziehbar ist. 

Hohes Haus! Das in Verhandlung stehende 
Weingesetz 1985 entspricht nicht diesen Vor­
aussetzungen. Wir, die Abgeordneten der 
Österreichischen Volkspartei, werden daher 
dieses Weingesetz ablehnen. An Sie, meine 
sehr geehrten Damen und Herren der Regie­
rungsparteien, richte ich im Namen und im 
Interesse der österreichischen Weinbauern 
die Bitte, den Beharrungsbeschluß nicht zu 
fassen. (Beifall bei der ÖVP.) 15.34-

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Peck. 

15.34 

Abgeordneter Peck (SPÖ): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Bundesrat hat das vom Nationalrat in einer 
Sondersitzung beschlossene Gesetz be ein­
sprucht. Infolge dessen haben wir heute die­
sen Einspruch auf der Tagesordnung; es geht 
also um einen Beharrungsbeschluß des Natio­
nalrates. 

Wir haben dieses Weingesetz 1985 in einer 
Sondersitzung beschlossen, um damit zu 
dokumentieren, daß es für uns wichtig ist, die 
Vorkommnisse in der Weinwirtschaft zu 
bereinigen. Ich glaube, diese Vorfälle und die 
Vorgeschichte sind bekannt. 

Kollege Peter hat hier schon angezogen, 
daß der Herr Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft aufgrund einer Verordnungs­
ermächtigung den Tankzugexport eingestellt 
und in dieser Verordnung festgelegt hat, daß 
Prädikatsweine, vor allen Dingen Trocken­
beeren- und Beerenauslesen, in Zukunft nur 
in Flaschen exportiert werden dürfen. 
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Aufgrund dessen - das habe ich auch in 
der letzten Debatte, bei der Sondersitzung, 
gesagt - ist ein Sturm der Entrüstung bei 
vielen Weinbauern, besonders im Burgenland, 
und zwar auch in meinem Bezirk - es sitzen 
einige dort oben (Redner zeigt auf die Besu­
cherga1erie), die das bestätigen können -, 
ausgebrochen. Man wollte unbedingt weiter­
hin im Tankzug exportieren. Das ging so weit, 
daß der Herr Bundesparteiobmann der ÖVP 
Dr. Mock ein Schreiben an den Landwirt­
schaftsminister gerichtet hat, in dem er auf­
grund der Vorsprache von Apetloner Wein­
bauern und auch eines gewissen Herrn 
Tschida ersucht hat, diesen Tankzugexport 
weiter zu genehmigen. Gerade der Tankzug­
export war aber - das ist auch in den Medien 
immer wieder beschrieben worden - mit 
schuld daran, daß es zu diesen Pantschereien, 
zu diesen Verfälschungen gekommen ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Im Sommer waren die Medien voll von negati­
ven Schlagzeilen über diesen sogenannten 
Weinskandal, über die tatsächlichen Pant­
schereien, über diese Schwindeleien, über die 
Kunstweinerzeugung. Aber nicht nur hier im 
Inland, sondern auch im Ausland. 

Nie wurde so viel über Österreich geschrie­
ben, nie waren solche Schlagzeilen in der aus­
ländischen Presse wie damals, als über diese 
Pantschereien, über diesen Weinskandal 
berichtet wurde. Daher war es Ende Juli der 
Wunsch aller hier vertretenen Parteien, auch 
der ÖVP, ein strenges Weingesetz zu schaffen. 
Damals, ich kann mich noch erinnern, hat es 
geheißen, auch seitens der ÖVP, das Gesetz 
kann überhaupt nicht streng genug sein. Wir 
haben uns sogar geeinigt, dieses Weingesetz 
in einer Sondersitzung zu beschließen. 

Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, 
daß ein solches Gesetz in einer Sondersitzung 
beschlossen wurde, und dies nur deswegen, 
um zu demonstrieren, daß wir das Ansehen 
unseres Vaterlandes und der Weinwirtschaft 
wiederherstellen wollen. Denn Sie müssen 
auch wissen: 1m Ausland wurde das Ansehen 
Österreichs durch diesen Weinskandal sehr in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Aber nicht nur das, auch für den Konsu­
menten mußten wir dieses Weingesetz 
beschließen. Der Konsument, unser wichtig­
ster Partner, war im Sommer so weit, daß er 
nicht mehr gewußt hat: Was ist ehrlicher 
Wein, was ist gefälschter Wein? Das waren die 
Ursachen dafür, meine Damen und Herren, 
daß dieses Gesetz beschlossen werden mußte. 

Ich möchte hier ganz offen sagen: Diese 
Pantscherei ist zu verurteilen. Aber es gibt 
meiner Ansicht nach keinen roten, keinen 
schwarzen und keinen blauen Weinskandal 
(Zustimmung des Abg. H i e t1), sondern es 
gibt - nennen wir es so - Pantschereien und 
Kunstweinerzeugung, die vor Gericht ihren 
Niederschlag werden finden müssen. Wir for­
dern auch strenge Strafe für diese Pantscher. 
So etwas darf nie wieder vorkommen. Deswe­
gen, meine Damen und Herren, dieses Gesetz. 

Ich frage mich: Warum ist dann die ÖVP 
ausgestiegen aus diesem Gesetz? Wir, die wir 
bei den Verhandlungen dabei waren, waren ja 
schon ganz, ganz knapp daran. Es gab nur 
einige wenige Punkte, über die man sich nicht 
ganz geeinigt hat. (Ruf bei der ÖVP: 421) 

Die Funktionäre der Genossenschaften, 
besonders der burgenländischen Winzerge­
nossenschaften, und andere Funktionäre, 
auch jene von der ÖVP, waren für die Schaf­
fung eines strengen Weingesetzes. Es gibt 
heute genug Aussagen dieser ÖVP-Funktio­
näre, dieses Weingesetz hätte noch et<..vas 
schärfer, noch gestraffter beschlossen werden 
sollen. Und deswegen, glaube ich, ist diese 
Wadlbeißerei, dieses kleinkarierte Denken, 
das die ÖVP heute hier an den Tag legt, nicht 
richtig. (Abg. H i e t 1: Also bitte! Was ist da 
kleinkariert?) 

Herr Kollege Hietl! Es gibt blaue Trauben, 
es gibt einen roten Wein, und der schwarze 
Wein, sprich Glykolwein, gepantschter Wein 
und Kunstwein, muß verschwinden. (Abg. 
H i e t 1: Einverstanden! Aber nicht durch die­
ses Gesetz!) Deswegen brauchen wir dieses 
Gesetz! (Beifall bei der SPÖ.) 

Dieses Gesetz war im Interesse der öster­
reichischen Weinbauern unbedingt notwen­
dig. Es war auch im Interesse unserer Repu­
blik notwendig. Wir mußten unseren Ruf wie­
derherstellen. Die ÖVP hat große Schuld auf 
sich geladen, indem sie diesem Gesetz nicht 
beigetreten ist, nur deswegen nicht, um sich 
ihr kleines parteipolitisches Süppchen kochen 
zu können. (Zwischenruf bei der ÖVP. - Abg. 
Sc h war zen b erg e r: Das werden wir den 
Bauern in Andau sagen!) Das können Sie 
ohneweiters machen. Aber ich glaube, gerade 
Sie sind nicht dafür zuständig. Warum Sie 
dagegen sind, wird niemand ergründen. Ich 
meine, aus rein parteipolitischen Gründen. 
(Abg. H i e t 1: Das ist ein Unsinn! Ich habe 
das klar darge1egtf) 

Meine Damen und Herren! Wenn ich mir 
die Resolutionen anschaue, die mir zum Bei-

650 
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spiel vom Neusiedler Bezirksweinbauverein 
- der Obmann, glaube ich, sitzt oben auf der 
Galerie - oder auch von der Burgenländi­
schen Landjugend zugegangen sind, dann 
muß ich sagen: Die Differenzen sind nicht so 
gravierend, als daß hier nicht eine Überein­
stimmung erfolgen k<;>nnte. (Abg. H i e t 1: 
Warum haben wir sie dann nicht?) Aufgrund 
von verschiedenen Verordnungen, die zu 
erlassen der Minister imstande ist, könnte 
sehr vieles erleichtert werden. (Abg. H i e t 1: 
Nicht alles kann verordnet werden!) 

Herr Kollege Hietl! Einen Passus, den 
unser Weinbauverband, der Neusiedler Wein­
bauverband, als nicht in Ordnung bezeichnet, 
was ich auch selbst zugebe, haben Sie uns ein­
gebrockt. Sie haben vorgeschlagen, daß ab 
10 Milligramm Süße der Wein in Zukunft als 
"süß" bezeichnet werden soll. Sie geben das 
zu. Nach Auffassung von uns im Burgenland 
ist das Unsinn. Das steht auch im Gesetz, 
aber das haben Sie in das Gesetz hineinre­
klamiert. (Abg. H i e t 1: Einvernehmlich!) Ein­
vernehmlich? Sie waren es, die das beantragt 
haben! (Abg. H i e t 1: Und Sie beschließen!) 
Und so gibt es verschiedene Passagen, die nur 
auf Ihren Vorschlag in dieses Gesetz hinein­
genommen wurden. 

Wenn Sie von der Meldepflicht sprechen: 
Sie sagten, um 7 Uhr müsse man anmelden, 
die Kollegin Wieser sagte, um 9 Uhr. Ich 
glaube, Sie verwechseln da Äpfel mit Birnen! 
(Abg. H i e t 1: Bis 9 Uhr, Herr Kollege!) Bis 9 
Uhr, jawohl, das gilt für die Prädikatsweine. 

Aber was wir auch mit diesem Gesetz wol­
len: In Niederösterreich müssen die gleichen 
Voraussetzungen bestehen wie im Burgen­
land. (Abg. H i e t 1: Einverstanden!) Es geht 
nicht an, daß wir im Burgenland die Vorführ­
pflicht haben und Sie in Niederösterreich 
nieht. In diesem Gesetz ist auch das festge­
legt. Deswegen ist es sicherlich ein gutes 
Gesetz. (Abg. H i e t 1: Das ist ein Wider­
spruch!) 

Verschiedene andere Dinge könnte ich hier 
noch anführen. Sie haben - das ist mein Vor­
wurf an die ÖVP - durch falsche Aufklärung 
die Weinbauern verhetzt. Sie haben nicht 
zugelassen, daß wir den Weinbauern die 
Wahrheit sagen können. Die ÖVP spricht hier 
mit zwei und mit drei Zungen. (Abg. H i e t 1: 
Wer spricht hier mit zwei Zungen?) Sie haben 
gleich zu Anfang gesagt, als dieses Weinge­
setz konstruiert wurde: Man braucht einen 
Ausweis, wenn man zwei Liter Wein kaufen 
will! Es wird eine "Säuferkartei" angelegt! -
Und so ging das weiter. 

Sie haben auch zum Traubenvollernter 
Stellung genommen. Die steirische Landwirt­
schaftskammer hat eine Resolution gefaßt, in 
der behauptet wird, daß die Trauben, die mit 
dem Vollernter geerntet werden, nicht vorge­
führt zu werden brauchen. 

Meine Herren von der ÖVP! Das wurde 
bereits in der Weingesetznovellierung vom 
12. Juni geregelt, das ist nichts Neues. Da 
waren wir uns einig. Wer mit der Erntema­
schine erntet, muß sogar auf sich nehmen, 
daß sich ein Kontrollorgan oder der Kelle­
reiinspektor auf diese Maschine setzt und 
mitfährt. Ja warum? Sie stellen das ganz, 
ganz anders dar. Sie rücken das ins falsche 
Licht. 

Warum haben wir gesagt: mit dem Vollern­
ter ernten? - In der Praxis ist es so: Bei der 
Eisweinernte, wo wir draußen 6, 7, 8, 9 oder 10 
Grad minus haben, ist es für die Weinbauern 
von Vorteil, wenn der Eiswein mit dem Voll­
ernter geerntet werden kann. (Abg. H i e t 1: 
Das steht nicht mehr zur Diskussion!) Deswe­
gen, glaube ich, haben wir ein gutes Gesetz 
beschlossen. 

Ich könnte hier noch einige Dinge anfüh­
ren, die ohneweiters auf dem Verordnungs­
wege erlassen werden können, damit die 
Durchführung dieses Gesetzes nicht so 
erfolgt, wie Sie sich das vorstellen, sondern 
praxisnah. Für uns als Regierungsspartei ist 
entscheidend, daß die Vollziehung praxisnah 
ist. Es wird doch niemand annehmen, daß wir 
die Weinbauern schikanieren wollen! (Abg. 
H i e t 1: Warum beschließen Sie das wieder? 
Man kann nicht jeden Paragraphen verord­
nen! Das geht doch. nicht!) 

Herr Kollege Hietl! Aufgrund der Vor­
kommnisse, aufgrund der Vorfälle sind wir 
gezwungen, dieses Gesetz zu beschließen, um 
das Ansehen Österreichs wiederherzustellen. 
(Abg. H i e t1: Jetzt ist es heraußen! - Weite­
rer Zwischenruf bei der ÖVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich gebe ohne weiteres zu: Kein Gesetz kann 
alle Wünsche und alle Vorstellungen erfüllen, 
egal ob es ein Wirtschaftsgesetz ist, ein Schul­
gesetz oder ein Sozialgesetz. Es wird für den 
einzelnen sicherlich immer wieder gewisse 
Paragraphen oder Absätze geben, die nicht 
ganz nach seinem Geschmack sind. Es ist 
auch Ihr gutes Recht, dagegen aufzutreten. 
Aber ich sage noch einmal: In Anbetracht die­
ser Pantschereien, in Anbetracht dieser Ver­
fälschungen, in Anbetracht dieser Kunstwein­
erzeugung war es notwendig, dieses Gesetz zu 
beschließen! 
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Peck 

Meine Damen und Herren! Ich persönlich 
bin davon überzeugt: In Österreich werden 
sehr gute Weine produziert und geerntet, 
besonders im Burgenland. Wir haben das 
bewiesen: Seit Jahren stellen wir Weltmei­
sterweine. Diese Weine werden sehr hoch 
dekoriert und finden überall in der Welt Aner­
kennung. Ich glaube, wenn sich herausstellen 
sollte, so wie Sie behaupten, daß dieses 
Gesetz nicht zu vollziehen ist, daß es nicht 
durchführbar ist, dann wäre es eben zu über­
denken. Das ist doch keine Glaubensfrage! 
(Abg. H i e t 1: Na also! Wenn man das auch 
schon weiß!) 

Zuerst kommt die Praxis, selbstverständ­
lich! Aber es besteht kein Grund, jetzt dieses 
Gesetz zu ändern. Es besteht kein Grund, 
gleich eine Novellierung einzuleiten. Wir glau­
ben, dieses Gesetz ist vollziehbar und in Ord­
nung. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. H i e t 1: 
Das glauben Sie selber nicht! - Weitere Zwi­
schenrufe bei der ÖVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Aufgrund dessen, was heuer in Österreich in 
der Weinwirtschaft geschehen ist, ist unser 
Weinexport praktisch auf Null gesunken. Das 
allein, glaube ich, ist schon ein Grund, warum 
wir diesen Beharrungsbeschluß fassen müs­
sen: Damit die Weinbauern wieder in einen 
guten Ruf kommen, damit die österreichi­
schen Weinbauern wieder beweisen können, 
daß sie gute Weine produzieren. Wir müssen 
auf dem Exportsektor wieder aktiv werden. 

Und eines ist auch nicht zu bestreiten: Die 
nächste große Ernte kommt bestimmt! Dann 
wird es notwendig sein, daß wir im Interesse 
unserer Weinbauern ein gutesWeingesetz 
haben. 

Ich bin davon überzeugt, daß es mit diesem 
Gesetz in Zukunft nicht mehr vorkommen 
wird, daß wir Trauben um 2 S verkaufen und 
Weine um 4 S anbieten müssen, sondern es 
wird für die Weinbauern einen guten Preis 
und einen guten Absatz geben. Deswegen 
werden wir diesen Beharrungsbeschluß fas­
sen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 15.51 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Haiden. 

15.51 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. Haiden: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wir haben bis heute etwa 250 000 
Hektoliter verfälschten Wein und Kunstwein, 
also Wein, der nicht aus der Traube gekeltert 

wurde, beschlagnahmt. 250000 Hektoliter 
sind etwas mehr als die Hälfte eines J ahres­
exports oder etwas weniger als ein Zehntel 
einer Jahresernte. 

Die bisherigen Gesetzesgrundlagen haben 
nicht ausgereicht, eine lückenlose Mengen­
kontrolle durchzuführen, sie haben nicht aus­
gereicht, die wundersame Vermehrung der 
Prädikatsweine zu unterbinden, sie haben 
nicht ausgereicht - und das ist ganz entschei­
dend -, von der Abfüllung bis ins Regal und 
vom Regal wieder zurück bis in den Keller 
Kontrolle zu haben; Kontrolle, die dazu die­
nen könnte, bei Feststellung einer Verfäl­
schung in einer Flasche die gesamte Charge 
aus dem Verkehr ziehen zu können. 

Unter diesem Eindruck stand zweifellos die 
Beratung, die unter dem Vorsitz des Herrn 
Bundeskanzlers am 29. Juli im Bundeskanz­
leramt stattgefunden hat. Anwesend waren 
die Herren Präsidenten der Wirtschaftspart­
ner, Politiker aller im Parlament vertretenen 
politischen Parteien, Vertreter der Länder 
und die zuständigen Minister. 

Angesichts der heutigen Debatte und der 
Erklärungen von ÖVP-Politikern in der 
Öffentlichkeit scheint es mir zur Feststellung 
der historischen Fakten doch notwendig zu 
sein, an einige Umstände zu erinnern. Damals 
bestand bei der Zusammenfassung am Schluß 
uneingeschränkte Übereinstimmung und 
Zustimmung der ÖVP, daß ein maximal stren­
ges Weingesetz verabschiedet werden soll. Es 
ist unbestritten, daß ich damals den Auftrag 
entgegengenommen habe, innerhalb von drei 
Wochen zu einem Entwurf zu kommen. 

Die ÖVP hat zugestimmt, daß auf ein 
Begutachtungsverfahren verzichtet wird. Mit 
der ÖVP war vereinbart, daß im Zuge dieser 
Ausarbeitung laufend Verhandlungen unter 
Zuziehung von Vertretern der politischen Par­
teien und der Wirtschaftspartner durchge­
führt werden. Die ÖVP hat zugestimmt, daß 
im Rahmen einer Sondersitzung, etwa unter 
Verzicht auf die Auflagefrist, an einem Tag 
drei Sitzungen des Plenums durchgeführt 
werden und daß am selben Tag auch die Aus­
schußberatungen stattfinden. Es gab also vol­
len Konsens in der Zielrichtung, ein absolut 
strenges Gesetz durch das Parlament verab­
schieden zu lassen. Das kann niemand 
bestreiten. (Abg. L u ß man n: Das ist eine 
Märchenstunde!) 

Herr Kollege Hietl, wir haben die Verhand­
lungen endgültig - wenn auch nicht mit 
Erfolg, das gebe ich zu - zwei Tage vor der 
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Beschlußfassung im Plenum abgeschlossen, 
und als der Entwurf vom Ministerrat schon 
verabschiedet war, haben wir die Gespräche 
am Nachmittag dieses 27. August fortgesetzt. 

Meine Damen und Herren! Über die Auf­
besserung hatten wir uns weitgehend geei­
nigt; wir waren uns nicht voll einig, das gebe 
ich zu. Über die Vorführpflicht der Prädikate 
waren wir uns uneingeschränkt einig, über 
die Etikettenwahrheit waren wir uns eben­
falls uneingeschränkt einig. Wir waren uns 
darüber einig, daß es eine Kontrolle vom Kel­
ler bis ins Regal geben muß. Was die Lesegut­
kontrolle im Weingarten betrifft, eine Stich­
probenkontrolle, das steht im Gegensatz zu 
Ihren Darstellungen, Herr Kollege Hietl, 
waren wir uns auch einig. 

Im Grunde genommen waren wir uns nur 
uneinig in der Frage, die nichts mit dem 
Weingesetz zu tun hat, nämlich ob steuerlich 
etwas getan werden kann oder nicht. (Abg. 
H i e t 1: Das stimmt ja nicht, Herr Minister!) 
Schauen Sie, ich habe ja einen Zeugen. Ich 
habe einen sehr namhaften Zeugen. Ich habe 
mir mit großem Interesse die Fernsehbericht­
erstattung über diese gut inszenierte Abwie­
geübung in Langenlois angehört und angese­
hen. (Abg. H i e t 1: Was heißt "inszeniert"?) 

Der Herr Altlandeshauptmann, Ökonomie­
rat Andreas Maurer, soll dort gesagt haben -
ich gebe das wieder, was wir im Fernsehen 
gehört haben -: Heute sind wir nicht mehr 
dazu bereit, uns durch eine Steuerermäßi­
gung die Zustimmung zum Gesetz abkaufen 
zu lassen. - Umkehrschluß: Damals waren 
Sie dazu bereit, sonst hätte er das ja nicht 
sagen können. (Beifall bei SPÖ und FPÖ. -
Abg. H i e t 1: Das ist aus dem Zusammenhang 
gerissen! Die Unwahrheit, Herr Minister!) 

Meine Damen und Herren von der Opposi­
tion! Sie entfernen sich ja von Tag zu Tag 
mehr vom gemeinsamen, weitgehenden Kon­
sens, den wir gehabt haben. Ein weiteres 
Dokument, das ja unbestreitbar ist, ist doch 
das Stenographische Protokoll über den Ein­
spruch des Bundesrates. Sie haben diesen 
Einspruch ja begründet, lesen Sie doch in der 
Begründung nach: Die ÖVP ist mehr für Qua­
lität, sie ist daher bei den Verhandlungen 
über das neue Weingesetz für folgende Maß­
nahmen eingetreten: 

Mengen- und Qualitätskontrolle durch ein 
genau geführtes und tatsächlich kontrollier­
tes Kellerbuch. Bitte, Herr Kollege 
Kirchknopf, schauen Sie nach, was im Keller­
buch der Bundesrepublik Deutschland stehen 

muß, und dann ziehen Sie Vergleiche mit den 
jetzigen Vorschriften. 

Es steht - ich zitiere nur einige der Punkte 

Einführung der Möglichkeit, jede Flasche 
Wein zum Erzeuger zurückverfolgen zu kön­
nen. - Genau das sichert die Banderole, aber 
Sie sind ja heute dagegen. 

Vorführpflicht des Lesegutes für Prädikats­
weine, darüber sind wir uns einig. Sie wollten 
uns durch diese Übung in Langenlois weisma­
chen, daß das nicht möglich sei. Den Vertre­
tern der Medien darf ich doch sagen, daß das 
sicher gut inszeniert war. Aber Sie brauchen 
nur ins Burgenland zu gehen. Seit vier Jahren 
gibt es hier die Lesegutkontrolle, die Vorführ­
pflicht für Prädikatsweine, und sie funktio­
niert. Sollten Sie nun sagen, es seien jetzt 
auch die Kabinettweine dabei, so darf ich dar­
auf hinweisen, daß es im Seewinkel viele 
Gemeinden gibt, in denen der Anteil der Prä­
dikatsweine ungleich größer ist als im Krem­
ser Gebiet der Anteil an Prädikatsweinen und 
Kabinettweinen zusammen. 

Weiters steht da: Bezeichnungswahrheit für 
Konsumenten. - Jawohl, darüber waren wir 
uns einig. - Genaue Vorschriften für alle 
Angaben, die auf dem Etikett vom Weinbau­
ern gemacht werden müssen. In Bouteillen 
darf nur von Qualitätswein aufwärts abgefüllt 
werden. 

Das steht in Ihrer Begründung zum Ein­
spruch des Bundesrates, und damit bin ich 
gleich bei der oft zitierten Resolution der stei­
rischen Landesregierung. Ich möchte doch 
vorlesen: 

Aus diesen Gründen begrüßt die Steiermär­
kische Landesregierung die schnelle 
Beschlußfassung - das steht wortwörtlich 
hier - eines neuen, strengen Weingesetzes. 

Und dann wird sozusagen Einspruch erho­
ben gegen die Bestimmung, daß Qualitäts­
weine in der Bouteille abgefüllt werden. Diese 
Bestimmung begrüßen Sie in Ihrem Ein­
spruch zum Bundesrat - also die ÖVP-Bun­
desräte gegen den Landeshauptmann Krai­
ner, das ist die Situation. 

Daß diese Bestimmung für den Bergwein 
ein Problem darstellt, das verstehe ich. (Abg. 
H i e t 1: Das ist gemeintf) Aber das Problem 
besteht halt darin, wenn man Ausnahmen zu 
machen beginnt - beim Schilcher haben wir 
sie gemacht -, dann weiß man nicht, wie weit 
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das geht. Wenn man sie auf den Bergwein 
begrenzen könnte, dann wäre dies ja durch­
aus machbar. 

Herr Kollege Hietl! Sie haben beklagt, daß 
wir nicht weiterverhandelt haben. Ich habe 
mit Ihnen ein Gespräch geführt. Wir haben 
aber gesehen, daß Sie in Ihren öffentlichen 
Äußerungen von Tag zu Tag mehr von jenen 
Regeln abgewichen sind, über die wir weitge­
hend schon Einigung erzielt hatten. Es war ja 
nicht mehr möglich zu verhandeln, der Zug 
war ja abgefahren. (Abg. H i e t 1: Keine billi­
gen Ausreden, Herr Minister!) 

Und ich sage Ihnen, wann der Zug abgefah­
ren ist: Das war die Demonstration vor dem 
Ballhausplatz! Da haben Sie sich einzemen­
tiert, da waren Sie nicht mehr konsensfähig. 
So ist es in Wirklichkeit. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Ich möchte Ihnen noch einen Brief vorle­
sen. Der Bürgermeister der Stadt Krems 
schreibt mir: "Ich möchte Ihnen, sehr geehr­
ter Herr Bundesminister, für diese Regelung" 
- es ist die Regelung der Weinbaugebiete -
"namens der Stadt Krems und auch im 
Namen der unterzeichneten Obmänner mei­
nen aufrichtigen Dank aussprechen." U nge­
fähr ein Dutzend Weinbauvereine haben da 
unterschrieben. 

"Ich darf daher namens der Stadt Krems 
und der unterzeichneten Weinbauvereine an 
Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, die 
Bitte richten, an der getroffenen Regelung 
nichts zu ändern und die für uns als optimal 
zu bezeichnende gesetzliche Regelung beizu­
behalten." 

Das ist keine bestellte Äußerung eines 
sozialistischen Bürgermeisters, bitte. (Abg. 
H i e t 1: Schutz des Ortsnamens! Da waren wir 
einig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Herr Abgeordnete Bergmann hat einige 
Bemerkungen über Mängel des Gesetzes 
gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, wie 
diese Bemerkungen zustande gekommen 
sind. Da gibt es ein Elaborat von zwei Juri­
sten, die das neue Gesetz ungenügend stu­
diert haben und zu Fehlschlüssen gelangt 
sind. Das war ein vertrauliches Papier! Und 
wie das mit vertraulichen Papieren so 
geschieht, wurde es natürlich in einer politi­
schen Wochenschrift veröffentlicht. Und dann 
kamen - viele Journalisten können heute in 
der Hast der Tagesarbeit offenbar nicht 
anders - die Abschreiber und Weiterschrei-

ber; es wurde ja nicht recherchiert. Es ist 
auch sehr schwierig, während der journalisti­
schen Tagesarbeit den Minister anzurufen 
und zu fragen: Herr Minister, wie schaut es 
aus, stjmmt das oder jenes? Dann kamen also 
die Abschreiber, und diese Kritik wurde wei­
tergereicht. Und die Opposition lebt davon! 

Der Herr Abgeordnete Bergmann hat aus­
schließlich Fakten hier dargelegt, die nicht 
stimmen, die schlicht und einfach unrichtig 
sind, die einer juridischen Prüfung nicht 
standhalten können! (Abg. H i e t 1: Wieso 
nicht?) Das werde ich Ihnen gleich sagen. Er 
hat etwa mit den 42 Abänderungsanträgen 
begonnen. (Abg. H i e t 1: Ein schönes Stuck!) 
Der Beweis, daß ein Gesetz schlecht ist, sind 
also 42 Abänderungsanträge. 

Wir haben kürzlich im Landwirtschaftsaus­
schuß, Frau Abgeordnete Tichy-Schreder, ein 
viel kleineres Gesetz beraten; 30 Abänderun­
gen haben wir gemeinsam beschlossen. Sie 
werden das durchaus begrüßen, weil dieses 
Gesetz einvernehmlich beschlossen werden 
wird. Also da ist alles in Ordnung, aber hier 
nicht. 

Aber nun die Rechnung: 15 Abänderungsan­
träge zum Weingesetz waren notwendig, weil 
wir keine Zweidrittelmehrheit haben, 15 
Abänderungsanträge! 

Und Sie werfen mir dann vor, daß ich auf 
die Länderinteressen bei den Kellereiinspek­
toren nicht Rücksicht nehme - wir werden 
verfassungskonform eine gute Lösung haben 
-, und gleichzeitig verweigern Sie die Zwei­
drittelmehrheit, daß wir eine Lösung finden 
könnten, die ortsbezogener ist. Aber die neue 
Lösung hat auch Vorteile, weil die neuen Kel­
lereiinspektoren einsetzbar sind, wo immer 
wir sie brauchen, und ein weiterer Vorteil 
liegt darin, daß ein Wechsel ab und zu, was 
das Einsatzgebiet betrifft, nur nützlich sein 
kann, 

Also so gesehen ist mir die neue gesetzliche 
Bestimmung, daß in der Zentrale sozusagen 
der Einsatzort ist und flexibel gearbeitet wer­
den kann, ungleich lieber. 

13 Abänderungsanträge, Herr Kollege 
Hietl, sind deshalb notwendig geworden, weil 
wir aus Courtoisie - und weil ich bemüht war 
um den Konsens - nach der Beschlußfas­
sung im Ministerrat weiterverhandelt haben. 
Dieses Gespräch konnte nur den Sinn haben, 
zu Abänderungsanträgen zu gelangen, denn 
anders wäre es ja nicht möglich gewesen. 
Einer davon ist etwa, wenn importierter Wein 
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abgefüllt wird, bedarf er auch der Banderole, 
aber etliche andere Beispiele gibt es auch. 
(Abg. H i e t 1: Weil wir Sie darauf aufmerk­
sam gemacht haben!) 

Herr Kollege Hietll Sie wollen Beispiele 
haben. Ich habe hier Ihren Antrag, den Sie 
heute eingebracht haben. Sie haben auf Seite 
3 einige Fakten besonders böser Mängel dar­
gestellt. Kein einziger dieser Mängel liegt tat­
sächlich vor, keine einzige Behauptung 
stimmt! 

Während bisher für gesundheitsschädli­
chen Wein eine Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren drohte, können in Hinkunft im 
Höchstfall nur mehr sechs Monate verhängt 
werden. (Abg. H i e t 1: Jawohl!) Das war bis­
her. Nach dem Lebensmittelgesetz ist das die 
Situation. Bei einem Todesfall, verursacht 
durch Lebensmittelverfälschung, sind die drei 
Jahre normiert. Diese Bestimmung gilt auch 
jetzt noch, die ist nicht aufgehoben! 

Zweitens: Nach dem Weingesetz haben wir 
Freiheits- und Geldstrafen nebeneinander, 
das gab es bisher nicht, daß die Geldstrafe 
nach dem Weingesetz normiert wird. Das ist 
neu. 

Sie schreiben, gesundheitsgefährdender 
Wein sei im Gegensatz zur derzeitigen 
Rechtslage in Hinkunft straflos. Das ist abso­
lut unrichtig. Bei Weinverfälschung besteht 
die Geldstrafe bis zu 1 Million Schilling und 
gleichzeitig kann auch eine Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten verhängt werden. Die 
Bestimmung ist ungleich schärfer als bisher, 
weil es parallel die Strafen gibt. 

Und, meine Damen und Herren, auch die 
Bagatellstrafen sind nunmehr ausgeschaltet. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ. - Abg. H i e t 1: 
Was ist bis 1987?) 

Dann haben Sie auch etwas abgeschrieben 
von der politischen Wochenschrift über die 
Tageszeitungen bis zu den Abgeordneten der 
Opposition: Die Beimischung von nicht 
erlaubten Weinzusätzen kann bis September 
1987 nicht bestraft werden. 

Die Verordnung hat heute Gesetzesrang, 
sie gilt. Das, was in dieser Verordnung nicht 
genannt ist, also bitte auch der Zusatz von 
Diäthylenglykol, ist selbstverständlich Wein­
verfälschung, und bei Weinverfälschungen 
gelten die Bestimmungen des § 6 des Weinge­
setzes. Hier ist keinerlei Lücke. 

Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen. Das 

ist aus dem Hut gezogen oder nicht ausrei­
chend recherchiert oder kontrolliert. 

Die Geldhöchststrafen sind nach dem 
neuen Weingesetz bei Vorsatz geringer als bei 
Nachlässigkeit. (Zwischenruf.) Nein, bei Vor­
satz Geld- und Freiheitsstrafe, bei Fahrlässig­
keit nur die Geldstrafe. 

Ich habe mir sehr viel vorbereitet, ich 
könnte das beliebig fortsetzen, ich möchte 
darauf verzichten. Aber es kann ja noch 
schlimmer kommen, als daß Sie nur das nach­
beten, was Sie lesen. (Abg. H i e t 1: Das ist 
unerhört!) Das ist ja die Situation. Das 
Schlimmste ist ja, daß dann ein Weinbauprä­
sident daherkommt, der für die Weinwerbung 
im Ausland da ist, der das, was die Zeitungen 
schreiben, in die Sprache der Löwingerbühne 
überträgt, ins Ausland fährt und damit ein 
abendfüllendes Kabarettprogramm aufführt 
zum Gaudium jener, die uns unsere Weine 
abnehmen sollten. Das ist das Schlimmste, 
was uns da passieren kann! (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ. - Abg. H i e t 1: Zuerst muß man es 
wissen!) 

Mit meinem Freund Helmut Rome sozusa­
gen von hier aus ein kurzer Disput; keine 
Frage für unsere Weinhauer: Dürfen hochqua­
litative französische Weine wieder importiert 
werden oder schließt das das Weingesetz aus? 

Lieber Helmut Rome! Gar nichts ist pas­
siert. Du wirst als Weinkenner nach wie vor 
diese französischen Weine genießen können. 
Wir haben ein Übereinkommen mit der Euro­
päischen Gemeinschaft, dieses Übereinkom­
men hat Gesetzesrang, das ist eine lex specia­
lis, und die Weine, die dort angeführt sind, 
werden auch dann, wenn sie dem österreichi­
schen Weingesetz nicht in allen Punkten ent­
sprechen, importiert werden können. (Abg. 
H i e t 1: Werden Privatgespräche bereits im 
Parlament geführt?) 

Meine Damen und Herren! Die Inszenie­
rung in Langenlois war sicher gelungen. Aber 
ich möchte noch einmal sagen: Das, was Sie 
in Langenlois als nicht durchführbar darge­
stellt haben, das funktioniert im Burgenland 
ohne jede Schwierigkeit. - Das werde ich 
wohl auch noch sagen dürfen. 

Meine Damen und Herren! Nun einige Ant­
worten auf Bemerkungen, die gemacht wor­
den sind. 

Die Aktionsgemeinschaft junger Wein­
hauer habe ich natürlich empfangen. Wenn 
sich bei mir jemand anmeldet, habe ich 
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immer Zeit, sogar kurzfristig. Ich habe unge­
fähr eine Stunde, obwohl ich ziemlich große 
Terminprobleme gehabt habe, am Dienstag, 
also vor zwei Tagen, mit ihnen gesprochen. 
Ich glaube, die Frau Abgeordnete Wieser 
wollte partout mit Gewalt den Gesundheitsmi­
nister in die Debatte miteinbeziehen. Ich darf 
Ihnen sagen - Sie müßten doch die Verfas­
sung kennen; wir haben ja mittelbare Bundes­
verwaltung -: Natürlich haben meine Beam­
ten die für die gesundheitspolizeiliche Kon­
trolle zuständigen Landesbehörden und 
Beamten verständigt. Das ist gar keine Frage. 
Und ich bitte, das auch zur Kenntnis zu neh­
men. (Abg. Dr. E t tm a y er: Aber der deut­
sche Gesundheitsminister hätte zurücktreten 
sollen!) Ich habe nichts dagegen, wenn er 
zurücktritt. Ich weiß ja nicht, wie dort die Ver­
fassungslage ist. Wenn er zurücktreten will, 
soll er es tun. (Beifall bei der SPÖ.) Er ist ja 
zurückgetreten. Ich weiß nicht, ob das der 
Grund war, aber zurückgetreten ist er, ver­
mutlich aus anderen Gründen; weil er als 
Generalsekretär der enu halt mehr Arbeit 
hat., (Abg. Lu ß man n: Warum treten Sie 
nicht zurück?) 

Ich stimme dem Abgeordneten Peter unein­
geschränkt zu: Das strengste Weingesetz 
bekommen wir leider nicht. Wir bekommen es 
deshalb nicht, weil die Ertragsbeschränkung 
pro Hektar ein ganz entscheidender, integrie­
render Teil der neuen Gesetzeslage wäre. 

Schauen Sie sich das in Südtirol an! Ich war 
jetzt auf der Bozener Messe. (Abg. H i e t 1: 
Schauen Sie sich die Preise an, wie die Wein­
hauer geschützt sind!) Sprechen Sie dort mit 
den Weinhauern, wie das funktioniert, und 
wehe, wenn beim Schnitt nicht darauf geach­
tet wird, dann wird heruntergeschnitten unter 
den Augen der Behörden. (Abg. H i e t J: 
Schauen Sie sich die Preise an! Und schauen 
Sie sich an, wieviel Steuer sie zahlen!) Jawohl, 
das ist ein Argument. Wir wollen haben, daß 
Qualität in Hinkunft bezahlt wird, und daher 
ist ein wenig Mehrarbeit für die Weinhauer 
auch der Weg zu mehr Qualität und zum bes­
seren Preis. Die Qualität muß bezahlt werden, 
da haben Sie recht! (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Ich werde gefragt: Wir haben ohnedies als 
eine Frist den 1. Juni 1986, Fristen im Jahr 
1987 und im Jahr 1988, warum haben wir es 
dann so eilig'? Die Fristen sind doch vernünf­
tig gewählt. Wenn wir die Banderole einfüh­
ren wollen, brauchen wir Vorbereitungsar­
beit, und zwar sehr gründliche, weil das nach­
her funktionieren muß. Und je später Sie das 
Gesetz beschließen wollen, desto weniger 

kommen wir mit diesen Fristen zurecht. Wir 
müßten die Fristen wieder verlängern, und 
das wollen wir nicht. (Abg. H i e t 1: Das kann 
man bereits vorher besprechen!) 

Es gäbe noch soviel zu sagen, aber einige 
Bemerkungen zum Grundsätzlichen, zur 
Frage novellieren. Für mich ist eine Novelle 
nichts Unanständiges. Es ist die tägliche 
Arbeit im Parlament, daß man Gesetze 
ändert. Man kann auch seinen Standpunkt 
ändern, man kann ihn dann ändern, wenn 
man zur Auffassung gelangt, daß etwas nicht 
richtig gemacht wurde. Ihre Argumentation 
heute, die vermeintlichen Schwächen, die Sie 
in den Raum stellen, sind wahrlich keine 
Grundlage für eine Novelle des Gesetzes, das 
nunmehr endgültig beschlossen werden wird. 
(Beifall bei sm und FPÖ. - Abg. H i e t 1: 
Also die Schikanen bleiben!) Ich sehe die Not­
wendigkeit einer Nov~llierung in der näch­
sten Zeit keineswegs, das sage ich Ihnen. 

Vielleicht noch eine Bemerkung zur Frau 
Abgeordneten Zipser. Sie hat mich gebeten, 
ich solle sagen, so hat sie sich bei diesem 
Interview nicht geäußert. Aber selbst wenn 
sie sich so geäußert hätte, würde mich das 
nicht stören, wenn sie sich in der Sorge um 
die Vollziehung und um den Inhalt des Geset­
zes sagt: Na ja, wenn etwas nicht paßt, dann 
soll man es ändern. Aber nachdem sie heute 
diese Debatte und Ihre Argumente gehört hat, 
wird sie auch zur Auffassung kommen, daß 
das viel zuwenig Substanz ist. Das Gesetz hat 
keine Schwäche, die Grund genug wäre, nun 
zur Novelle zu schreiten. (Abg. Helga Wie­
se r: Nein! Nein!) 

Zum Kollegen Hietl - ich weiß es jetzt 
nicht genau, oder war es der Kollege 
Kirchknopf - noch eine Feststellung. Sie 
sagen: Kontrolle ja. Das verbale Ja zur Kon­
trolle nutzt unseren Weinhauern überhaupt 
nichts, und auch nicht den Konsumenten. 
Wenn Sie ja sagen zur Kontrolle, dann brau­
chen wir die gesetzlichen Normen und dann 
brauchen wir die entsprechende Vollziehung, 
das gehört mit dazu. Ein verbales Ja nützt uns 
überhaupt nichts. (Beifall bei SPÖ und FPÖ. 
- Abg. Hi e t1: Sie schikanieren ja die Wein­
hauer! Sie haben die Situation nicht verstan­
den, Herr Minister!) 

Das Gesetz ist für die ehrlichen Weinhauer­
familien da (Abg. H i e t 1: Die waren es bisher 
schon und werden es bleiben!) und nicht 
gegen sie gerichtet. Ich weiß, daß dieses 
Gesetz für unsere Weinhauer Mehrbelastun­
gen bringt - wer wollte das bestreiten? (Abg. 
H i e t 1: Na also!) -, natürlich schon durch die 
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Banderole und durch andere Maßnahmen 
mehr Arbeit. 

Unsere Weinhauer haben nichts davon, 
wenn sie im Jahr 2 000 Doppler schwarz ver­
kaufen können und wenn die Pantscher, die 
Fälscher, die Kriminellen den Kunstwein 
erzeugen (Abg. Dr. G rad e n e g ger: Und 
Frostschutzmittel hineingeben, Herr Hietl!), 
Qualität fälschen und der Preis ruiniert wird. 
(Abg. H i e t 1: Wie verhindern Sie das mit die­
sem Gesetz? Eine Erklärung möchte ich 
haben! Das können Sie nicht erklären!) 3 S für 
den Faßwein, das ist keine Existenzgrundlage 
für unsere Weinhauer. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Wir werden uns um eine praxisnahe Vollzie­
hung bemühen, im Interesse der Weinhauer, 
und wir werden dieses Gesetz gegen die Pant­
scher, Fälscher t Schwindler und Kriminellen 
zum Einsatz bringen. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ. - Von der Galerie werden Flugblätter 
geworfen.) 16.18 

Präsident: Zum Wort kommt Frau Abgeord­
nete Ingrid Tichy-Schreder. 

Solche Dinge werden organisiert. (Zwi­
schenrufe.) Es ist nicht die Ehre jener, die 
hinter der Aktion stehen. (Rufe bei der SPÖ: 
Hietl, zusammenräumen! Hietl, aufklauben!) 

Meine Damen und Herren! Schauen Sie, 
das sind so kleine Gags. Lassen wir das, neh­
men wir das nicht so ernst. Wir räumen das 
weg. (Zwischenrufe.) 

Zum Wort kommt Frau Ingrid Tichy-Schre­
der. 

16.19 

Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP): 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Die 
Ausführungen des Herrn Bundesministers 
waren sehr interessant. Sie haben nämlich 
den Weinbauern und den Damen und Herren 
auf der Galerie gezeigt, was seine wahre Mei­
nung ist, wie er zu den Anliegen der Weinbau­
ern steht. 

Herr Bundesminister! Auch ich möchte eini­
ges zur Chronik und zum Ablauf der Verhand­
lungen sagen. 

Es wurde beim Gipfel am 29. Juli beim Bun­
deskanzler ausgemacht, daß eine Novellie­
rung des Weingesetzes kommt, daß strenge 
Bestimmungen kommen. Wir haben uns auch 
dazu bekannt, daß wir diese Bestimmungen 
gemeinsam - und auf das Wort lege ich größ-

ten Wert: gemeinsam - erarbeiten. Jede 
Opposition wäre schlecht beraten, unter die­
sen Voraussetzungen, wie sie jetzt stattgefun­
den haben, nochmals hier zuzustimmen. Die 
Zustimmung dazu, daß wir für eine neue 
Regelung waren, daß ein Konsens gefunden 
wird, haben wir deshalb unter Außerachtlas­
sung eine.s Begutachtungsverfahrens gege­
ben, daß das so rasch als möglich vonstatten 
geht. 

Deshalb hat die Österreichische Volkspar­
tei zugestimmt, daß an einem Tag alle Sitzun­
gen durchgeführt werden können. Nur: Was 
ist hier passiert? Hier ist Mißbrauch mit dem 
Willen, etwas gemeinsam durchzuführen, 
getrieben worden. Und dagegen möchten wir 
uns als Österreichische Volkspartei verwah­
ren! (Zustimmung bei der ÖVP.) Denn wir 
haben gemeinsam gerungen, Tag um Tag ver­
handelt und überlegt, wie wir eine gemein­
same Lösung finden. Aber leider Gottes war 
es nicht möglich, mit dem Herrn Bundesmini­
ster eine gemeinsame Lösung zu finden. 

Der Bundesminister hat in der Sitzung arn 
29. August behauptet - ich habe das Steno­
graphische Protokoll über diese Sitzung hier 
-, jetzt auch schon wieder revidiert, daß es 
das strengste Weingesetz aus einem Guß ist. 
Jetzt hat er zugeben müssen, daß es nicht das 
strengste Weingesetz ist. Es ist schon etwas: 
ein Schritt vielleicht. (Abg. Ing. Hob 1: Ja 
aber warum, Frau Kollegin?) 

Herr Kollege Hobl, hören Sie mir bitte zu, 
ich werde Ihnen genau sagen, warum. Ich 
habe damals schon gesagt: Mit keinem Gesetz 
der Welt kann man das Weinpantschen ver­
hindern! Mit einem Gesetz nicht, nur mit der 
Kontrolle. Wir treten für eine Kontrolle ein. 
Nur: Der Herr Bundesminister tritt für eine 
ganz andere Kontrolle ein. - Ich komme 
noch darauf zurück, Herr Kollege Hobl, damit 
Sie wissen, was ich damit meine. 

Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, 
wir haben darum gerungen. Wo haben wir 
uns nicht geeinigt? Das festzuhalten, ist näm­
lich sehr wichtig. Der Herr Bundesminister 
hat gesagt, wir seien zum Schluß abgesprun­
gen und hatten uns fast geeinigt. (Abg. Ing. 
Hob I: Er hat schon gesagt, wo nicht!) Das 
stimmt nicht! Ich bin dabeigewesen, vom 
Anfang bis zum Ende. (Abg. Ing. Hob 1: Das 
hat er gesagt!) Moment! Wir haben uns über 
die Bestimmungen betreffend die Aufbesse­
rung nicht geeinigt, weil wir gesagt haben: 
Wir haben im Juni ein Gesetz beschlossen, an 
dem wir festhalten wollen. In diesem Punkt 
haben wir uns nicht geeinigt. Wir haben uns 
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zwar über die Bestimmungen hinsichtlich der 
Bestandsmeldung geeinigt, jedoch nicht über 
jene betreffend die Veröffentlichung dersel­
ben. (Abg. Ing. Hob 1: Das hat der Haiden 
auch gesagt!) Das war ein ganz wesentlicher 
Punkt! 

Weiters haben wir uns nicht geeinigt übel' 
die Regelung der Lesegutvorführung und 
Lesegutkontrolle, und zwar den Kabinettwein 
betreffend. Ich bin dem Herrn Minister - lei­
der Gottes ist er jetzt nicht hier - schon sehr 
böse, weil er ununterbrochen behauptet hat, 
wir hätten uns über die Durchführung der 
Lesegutkontrolle geeinigt und sie funktio­
niere bei den Prädikatsweinen im Burgen­
land, nur in Niederösterreich wären wi:" dage­
gen. Das stimmt nicht! Gegen diese Unterstel­
lung verwahre ich mich. (.4.bg. Ing. Hob J: Sie 
sagen etwas Falsches! Haben Sie nicht zuge­
hört, was der Haiden gesagt hat?) Herr Kol­
lege Hobl, lassen Sie mich ausreden! Moment! 
Lassen Sie mich bitte aussprechen! 

Wir sind für die Prädikatsweinkontrolle, 
sowohl im Burgenland als auch in Nieder­
österreich, und treten dafür auch ein. Nur hat 
der Herr Bundesminister zusätzlich zu den 
Prädikatsweinen den Kabinett-Hein genom­
men. Das Problem entsteht bei der Vorfüh­
rung des Kabinettweines; darauf V\llrde in 
Langenlois Bezug genommen. 

Gerade heuer, meine Damen und Herren -
das ist für den Weintrinker von Interesse 
(Rufe bei der ÖVP: Weingenießer, nicht -trin­
ker!) --, gibt es besonders gute Qualitäten 
beim Wein, wenig Quantität, aber gute Quali­
tät_ Die meisten Weine haben sogar über 17 
Grad. Das ist die Stufe für die Vorführung des 
Kabinettweines, für die Kabinettweinkon­
trolle, dagegen haben wir uns ausgesprochen, 
darüber gab es keine Einigung! Das Schlimme 
bei den Verhandlungen war, daß der Herr 
Bundesminister gesagt hat: Nein, darüber 
rede ich nicht. 

Dazu möchte ich noch etwas sagen. Dieser 
Punkt des Gesetzes tritt am 1. Juni 1986 in 
Kraft. Wissen Sie, Herr Kollege Hobl - Sie 
waren ja bei den Besprechungen nicht dabei 
-, wann wir das erfahren haben? Am Mon­
tag, dem 26. August 1985, am Abend, als wir 
die Regierungsvorlage bekommen haben! Wir 
haben über die l.Tbergangsbestimmungen 
nichts gewußt. Am Dienstag, bei den weiteren 
Gesprächen am Nachmittag, war unser erstes 
Angebot: Herr Minister, lassen wir die Vor­
schriften und die Bestimmungen, die erst am 
1. Juni 1986 in Kraft treten, aus dem Weinge­
setz heraus, verhandeln wir weiterl Beschlie-

ßen wir am 29. August 1985 eine kleine 
Novelle, in der die wichtigsten Bestimmungen 
enthalten sind, bei denen wir auch mitgehen 
können. Auch das hat der Minister abgelehnt, 
und zwar deshalb, weil eine Demonstration 
stattgefunden hat. 

Ja, meine Damen und Herren, ist Ihr Demo­
kratieverständnis so stark? Gerade Sie als 
Regierungspartei, als Sozialistische Partei, 
die sehr wohl auf das Demonstrationsrecht, 
auf das Streikrecht beharrt, wollen das ande­
ren Gruppen absprechen? Nur aus dem 
Grund, weil eine Demonstration der betroffe­
nen Weinbauern stattgefunden hat, haben Sie 
nicht mehr weiterverhandeln wollen. Das ist 
Ihr Demokratieverständnis! Und das bedau­
ere ich zutiefst. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundesminister! Er ist leider nicht da! 
Ich bedaure, daß er nicht zuhört, wenn man 
gerade auf seine Ausführungen Antwort gibt. 
(Abg. Ing. Hob 1: Der Staatssekretär ist da!) 
.- Noch ein weiterer Punkt war für uns von 
Wichtigkeit: 'ViI' sind für Kontrolle. Herr Kol­
lege Bietl hat bereits gesagt, wer dazu beige­
tragen hat, daß die Kontrolle nicht mehr so 
effizient durchgeführt worden ist. Es war die 
Freiheitliche Partei durch ihre Forderung 
nach Abschaffung der Weinsteuer. 

Meine Damen und Herren! Wir haben dar­
über hinaus Vorschläge gemacht, die Sie in 
Ihren Konzepten nicht enthalten gehabt 
haben. Dem Herrn Klubobmann Peter, der 
speziell gemeint hat, die Österreichische 
Volkspartei sei in keinem ihrer Debattenbei­
träge für die Konsumenten eingetreten, 
möchte ich sagen: Ich kann ihn gut verstehen, 
denn wenn er bei den Debattenbeiträgen hier 
im Saal nicht anwesend ist, so kann er es 
auch nicht hören. Gerade ich habe in meinem 
Debattenbeitrag am 29. August 1985 hingewie­
sen auf das, was die Österreichische Volks­
partei in dieses Gesetz hineinreklamiert hat. 
Wir haben zum Schutz der Konsumenten -
darauf kommt es dem Klubobmann Peter ja 
so stark an - verlangt, daß auf den Etiketten 
die Qualitätsstufe angeschrieben ist, damit 
der Konsument weiß, welchen Wein er kauft. 
Die Etikettenwahrheit haben wir gefordert. 
Weiters haben wir verlangt, Ergebnisse von 
Untersuchungen auf Diäthylenglykol auch 
festzuhalten, gerade zum Schutz des Konsu­
menten und auch zum Schutz des ehrlichen 
Weinbauern und des ehrlichen Weinhändlers. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch 
auf einige Punkte eingehen, die der Herr Bun­
desminister unterschwellig gesagt und die er 
sehr schlimm gefunden hat. Er hat gesagt, die 
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Österreichische Volkspartei übernehme, was 
eine "politische Zeitung" schreibt, das stimme 
alles nicht. Es schaut so aus, als ob der Herr 
Bundesminister für sich die Wahrheit gepach­
tet hätte. Das finde ich aus folgendem Grund 
sehr, sehr schlimm. 

Meine Damen und Herren! Gerade was die 
strengen Strafdrohungen betrifft, muß ich 
ihm widersprechen. Es stimmt nicht, was er 
hier gesagt hat. Es gibt außer dem Herrn Bun­
desminister noch andere Menschen, die das 
Gesetz kontrollieren und überprüfen. Gerade 
auch von anderen Experten ist festgestellt 
worden, daß die Strafdrohungen im neuen 
Gesetz milder sind. Das Interessante daran 
und der Grund, warum wir uns aufregen, ist, 
daß nach dem neuen Gesetz in allen Prozes­
sen, die jetzt abgehandelt werden, auch die 
Verurteilungen und die Strafausmaße einge­
richtet werden. Das finde ich bedenklich, und 
deshalb prangern wir das an! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Im Weingesetz 1961 - nach der Fassung 
vom Juni 1985 wurde das Lebensmittelrecht 
herangezogen - steht speziell drinnen: Wenn 
das Lebensmittelgesetz und andere Bestim­
mungen 'strengere Strafen vorsehen, sind 
diese heranzuziehen. Dieser Passus ist im 
neuen Weingesetz überhaupt nicht enthalten. 
Die Höchststrafe beträgt laut Lebensmittelge­
setz bei gesundheitsgefährdenden und 
gesundheitsschädlichen Weinen bis zu drei 
Jahren. Ein Wein, der gesundheitsgefährdend 
ist, ist in diesem neuen Weingesetz nicht 
mehr enthalten. Dieser Ausdruck fehlt im 
neuen Weingesetz. Da gibt es auch keine 
Höchststrafen bis zu drei Jahren. Das finden 
wir milder; deshalb sagen wir, daß es nicht in 
Ordnung ist. 

Meine Damen und Herren! Der Herr Bun­
desminister sagt, daß die Verwendung von 
Zusatzstoffen, . die jetzt neu geregelt werden 
muß, im Gesetz enthalten und nach wie vor 
streng verboten ist. Das stimmt nicht! Denn 
nach dem § 6 Abs. 5 dürfen nur jene Stoffe 
dem Wein zugesetzt werden, welche der Land­
wirtschaftsminister im Verordnungsweg für 
zulässig erklärt, nach der Weinverordnung 
bisher nicht zugelassene Stoffe sind verboten. 
Werden sie dennoch ver..vendet, ist der Wein 
verfälscht und unterliegt der gerichtlichen 
Strafbarkeit. So steht das im Weingesetz 1961, 
in der geltenden Fassung, die wir im Juni 1985 
beschlossen haben. 

Im neuen Weingesetz steht es anders, und 
zwar folgendermaßen: Das Verbot des In-den­
Verkehr-Bringens anderer Stoffe zur Weinbe-

handlung als jene, die der Landwirtschaftsmi­
nister gemäß § 7 Weingesetz zugelassen hat, 
gilt aufgrund der Übergangsbestimmungen 
des § 70 Abs. 1 Z. 2 erst ab 1. September 
1987. Vom Inkrafttreten des Weingesetzes 
1985 bis zum Inkrafttreten des § 7 Weingesetz 
1985 fehlt somit eine klare Regelung, welche 
Stoffe dem Wein zugesetzt werden dürfen und 
welche nicht. 

Das bedeutet sicherlich eine Unsicherheit 
und keine richtige gesetzliche Regelung. Das 
ist ein Rechtsstreit, meine Damen und Her­
ren. Wir von der ÖVP finden, daß ein neues 
Gesetz, das so aus "einem Guß" ist, keinen 
Rechtsstreit aufkommen lassen darf. Aber 
das passiert ja bei vielen Ihrer Gesetze. 

Was mich als Abgeordnete so besonders 
berührt, ist, daß Gesetze beschlossen werden, 
die Rechtsunsicherheiten erzeugen und von 
denen man von vornherein weiß, daß es 
Schwierigkeiten geben wird und daß die 
Rechtsanwälte das genau ausjudi~ieren wer­
den. Das wäre aber nicht notwendig, wenn 
wir sorgfältige Gesetze machten. Das 
bekrittle ich hier. Der Herr Bundesminister 
stimmt dem nicht zu, aber die Gerichtspraxis 
wird das noch zeigen. Man kann doch nicht 
Gesetze verabschieden, von denen man von 
vornherein weiß, daß sie. nicht praktikabel 
sind und daß sie Rechtsstreitigkeiten verursa­
chen werden. 

Meine Damen und Herren! Ein weiterer 
Aspekt, der auch in diesem Gesetz zu beden­
ken ist, das ist der datenschutzrechtliche 
Aspekt. Es ist nämlich davon auszugehen, daß 
nach dem österreichischen Datenschutzge­
setz auch Angaben über Unternehmensver­
hältnisse als personenbezogene Daten dem 
Datenschutz unterliegen, also nicht nur Infor­
mationen über die Person des Unternehmers 
selbst, sondern auch Hinweise auf Produk­
tionsmittel, Warenbestände, Erzeugung, 
Umsatz und so weiter. 

Natürlich muß man auch die Bestimmun­
gen über die Bestandsmeldung und Erntemel­
dung im Lichte des Datenschutzgesetzes prü­
fen, und was ergibt so eine Prüfung? - Diese 
ergibt, daß alle Daten, an denen der Betrof­
fene ein schutzwürdiges Interesse besitzt, 
Datenschutz genießen. Also für den vorliegen­
den Fall jedenfalls alle Angaben aus dem 
Betrieb, die als Betriebsgeheimnisse gelten. 
Gegenüber bestimmten höherrangigen Inter­
essen muß der Datenschutz freilich zurücktre­
ten. Hiezu gehört - und dazu bekennen wir 
uns auch - die Meldepflicht gegenüber der 
Behörde - die Behörde ist ja selbst an die 
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Amtsverschwiegenheit gebunden -, soweit 
die betreffenden Betriebsdaten zur Vollzie­
hung und Überwachung der gesetzlichen 
Bestimmungen benötigt werden. 

Hingegen fehlt jede Rechtfertigung für die 
Einschränkung des Datenschutzes im Falle 
der angeordneten öffentlichen Auflegung der 
Betriebsdaten der Weinproduzenten in der 
Gemeinde. Hier liegt - das behaupte ich hier 
- ein offenkundiger Verstoß gegen das 
Grundrecht auf Datenschutz vor, und diese 
betreffende Bestimmung ist daher verfas­
sungswidrig. Und wir werden gegen diese 
Verfassungswidrigkeit ankämpfen. (Zustim­
mung bei der ÖVP.) Das haben wir bei unse­
ren Verhandlungen mit dem zuständigen 
Bundesminister immer wieder gesagt. Und 
da, haben Sie gesagt, gibt es keine Einigung. 
Der Herr Minister unterstellt uns, es sei keine 
Einigung gefunden 'worden lediglich wegen 
steuerlicher Aspekte. 

Meine Damen und Herren! Dazu muß man 
auch einiges sagen, weil von Ihren Reihen 
heute vielfach gesagt worden ist: In Frank­
reich geht das aber. Ja, dort geht es, aber auf 
eine andere Art und Weise. Dort sind die Kon­
trollen nicht in jenem Maße wie hier festge­
legt worden. Und dort gibt es auch ganz 
andere Steuergesetzgebungen. Dort ist der 
Steuers atz für Wein lange nicht so hoch wie 
bei uns in Österreich. 

Wir von der ÖVP haben gesagt: Wenn wir 
ein Gesetz beschließen, dann muß es eines 
sein, das für alle geeignet ist, und zwar mit 
den notwendigen Maßnahmen. Und dazu 
gehört auch die Absatzverwertung des Wei­
nes; das haben wir ja in einem Paket behan­
delt. 

Meine Damen und Herren von den Regie­
rungsparteien, Sie regen sich darüber so auf, 
daß wir sagen, das Weingesetz beinhaltet 
echte Schikanen. 

Ich möchte dazu sagen: Ich habe gestern 
aufmerksam die Budgetrede des Herrn 
Finanzministers verfolgt, und er hat unter 
anderem ausgeführt: 

"Nur die Transparenz der Folgekosten im 
Rahmen staatlichen HandeIns gewährleistet 
das Vertrauen in die Qualität öffentlicher 
Tätigkeit." Und genau dieser Punkt ist es: Die 
Transparenz der Folgekosten ist bei diesem 
Weingesetz nicht gegeben. 

Wenn Sie uns schon nicht glauben, meine 
Damen und Herren von den Regierungspar-

teien, dann nehmen Sie doch bitte den 
Bericht des Wirtschaftsforschungsinstitutes 
zur Hand, der zur Vorlage des Weingesetzes 
sagt: Entscheidend für eine Qualitätsverbes­
serung sind eine schlagkräftige Administra­
tion und Kontrolle. Das hiefür vorgesehene 
System ist relativ kompliziert. Seine Durch­
führung - und jetzt passen Sie auf! - erfor­
dert von der Weinwirtschaft und den Behör­
den erheblichen Aufwand. Sein reibungsloses 
Funktionieren wäre abzuwarten. Anpassun­
gen könnten sich als notwendig erweisen. Die 
geplanten Auflagen dürften die kleinen und 
mittleren bäuerlichen Betriebe besonders 
belasten. 

Meine Damen und Herren! Das sagt das 
Wirtschaftsforschungsinstitut. Und das Wirt­
schaftsforschungsinstitut und dessen Kompe­
tenz wird doch auch von Ihnen nicht ange­
zweifelt. 

Das ist ja der wesentliche Punkt. Sehen Sie 
das doch von der Praxis her, schauen Sie, wie 
das durchgeführt wird. Der Herr Klubobmann 
Peter ist mit den Weinflaschen herausgekom­
men und hat gezeigt, wie die Kontrolle funk­
tioniert. Wir haben auch darüber gesprochen, 
nur war der Herr Minister damit nicht einver­
standen. Um die Banderole geht es doch 
nicht, sondern es geht darum, wie das in der 
Praxis funktionieren soll. 

Der Weinhauer muß, wenn er abfüllen will, 
mit dem Kellerbuch zur Bezirkshauptmann­
schaft gehen. Die Bezirkshauptmannschaft 
muß einen Mann oder vielleicht mehrere ein­
setzen, die Mengenbuchhaltungen von jedem 
einzelnen Weinbauern führen. Es kommt der 
Weinbauer mit seinem Kellerbuch unterm 
Arm zur Bezirkshauptmannschaft und sagt: 
Ich möchte dieses Faß mit 1 000 Liter abfül­
len, bitte ich möchte soundso viele Bandero­
len haben für 2 Liter-, 1 Liter- oder 0,7 Liter­
Flaschen. Dann, nachdem er dort den Antrag 
gestellt hat, bekommt er die Banderolen aus­
gefolgt. Er muß hinfahren, er muß warten, bis 
er sie bekommt, denn ich kann mir nicht vor­
stellen, daß die Bezirkshauptmannschaft 
einen Druckapparat hat und daß die Bandero­
len dort gedruckt werden. Wir reden von der 
Praxis! 

Wir wollten Gespräche darüber führen, wie 
alles vereinfacht werden kann, aber nicht 
Schikanen. Denn jetzt muß der Weinbauer als 
Bittsteller zu einem Amt kommen und nach­
weisen, daß die Qualität seiner Produkte 
stimmt. 

Und eines muß ich Ihnen sagen, meine 
Damen und Herren: Mit Bürokratie, wie sie 
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hier vorgesehen ist, wird kein einziger Quali­
tätswein produziert, sondern eben nur Büro­
kratie! (Zustimmung bei der ÖVP.) 

Der Herr Bundesminister glaubt, mit die­
sem Gesetz die Weinpantscherei in den Griff 
bekommen zu können. Die Weinpantscher, 
Herr Bundesminister, die hätten Sie auch mit 
dem alten Gesetz in den Griff bekommen kön­
nen, denn der Zusatz von Diäthylenglykol war 
eindeutig verboten. 

Herr Bundesminister! Sie selbst haben in 
Ihrer Dokumentation, die Sie uns am 29. Juli 
übergeben haben, nämlich darüber, wie der 
ganze Ablauf dieses Skandals war - ich will 
das jetzt nicht wiederholen -, gesagt: Im 
April sind Sie in die Öffentlichkeit gegangen, 
am 31. 5. war im "Kurier" der Artikel zu lesen: 
"Rezept verriet: Glykol ist auch im Kunstwein 
- sogar im Tafelwein entdeckt." 

Da haben Sie es bereits gewußt, Herr Mini­
ster, nur die Kontrollen waren zu gering. Sie 
sind erst richtig aufgewacht - aber nicht nur 
Sie, Herr Bundesminister - im Juli, als in der 
Bundesrepublik Deutschland und in den Ver­
einigten Staaten das ganze Problem virulent 
geworden ist. Das mache ich Ihnen zum Vor­
wurf! Sie hätten nämlich seit Auffliegen der 
Affäre rigoros kontrollieren sollen, nicht nur 
bei den Prädikatsweinen, denn Ende Mai 
stand fest, daß Glykol sowohl im Tafel- als 
auch im Kunstwein war. Die Kontrollen hät­
ten rigoros durchgeführt gehört, davon nimmt 
Sie niemand aus, denn ohne Kontrolle kön­
nen Sie auch das neue Weingesetz nicht hand­
haben, können Sie nicht den Weinpantschern 
auf die Spur kommen, denn das neue Weinge­
setz ist nicht strenger, sondern für die Wein­
pantscher, die etwas gemacht haben, lediglich 
günstiger. Herr Bundesminister! Sie haben 
die Kontrollen nicht durchgeführt. Das müs­
sen wir Ihnen ankreiden! 

Für die Weinhauer gibt es jetzt Schikanen. 
Qualitätsverbesserung tritt durch Ihre Maß­
nahmen keine ein, denn das sind lediglich 
bürokratische Maßnahmen, die keinerlei Qua­
litätsverbesserung bringen, und darum müs­
sen wir dieses Gesetz ablehnen. 

Der Herr Abgeordnete Peck - das muß ich 
noch ganz geschwind zum Schluß sagen -
hat hier gesagt, er stimme dem Gesetz zu. 
Aber in dieser Woche stand in der "Wochen­
presse" zu lesen - ich zitiere -: 

Peck stimme dem Gesetz zu, denn es müsse 
zuerst beschlossen werden, um es dann novel­
lieren zu können. Und daß es bald novelliert 

wird, das habe ich schon im August gesagt, 
nur streitet das der Herr Minister ab. (Beifall 
bei der ÖVP.) 16.40 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Hintermayer. 

16.40 

Abgeordneter Hintermayer (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr verehrter Herr 
Minister! Herr Staatssekretär! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich hätte einige 
Korrekturen zu den Ausführungen meiner 
Vorredner anzubringen. 

Der Herr Abgeordnete Bergmann hat hier 
kritisiert, daß wir Freiheitlichen einen Mann 
in den Landwirtschaftsausschuß schicken, 
der angeblich keine Ahnung von der Wein­
wirtschaft habe. Erstens ist die freiheitliche 
Fraktion nicht so groß, daß sie in jeden Aus­
schuß einen Fachmann schicken kann, aber 
immerhin ist mein Kollege Huber ein Bauer, 
und er hat sehr genau erkannt, daß im Wein­
bereich etwas nicht in Ordnung ist, und ist 
dafür eingetreten, daß wir sehr rasch einen 
Beharrllngsbeschluß fassen. Ich war leider 
Gottes im Auftrag des Parlaments woanders 
eingesetzt, Herr Kollege Hietl, aber mein Kol­
lege Huber hat bewiesen, daß in der Freiheit­
lichen Partei die Bauern solidarisch sind. 

Der Herr Abgeordnete Bergmann hat den 
Herrn Vize kanzler hier zitiert, aber er hat 
halt - wie er das so häufig tut - ihn etwas 
aus dem Zusammenhang gerissen zitiert. 
Vizekanzler Steger hat nämlich in Japan 
gesagt, daß das Weingesetz ein gutes Gesetz 
wird. Und er h~lt dann später gesagt, daß er 
über dieses Gesetz in Japan auch diskutiert 
habe. Die Japaner konnten dabei nicht verste­
hen, daß es im Parlament eine politische 
Kraft gibt, die gegen dieses Gesetz stimmt. 

Wenn der Herr Abgeordnete Bergmann 
öfters so unseriös zu informieren versucht, 
wie er das hier getan hat, so wundert es mich 
nicht, daß er sich nicht gerade großer Beliebt­
heit erfreut. (Beifall bei FPÖ und SPÖ. - Zwi­
schenrufe bei der ÖVP.) 

Die Frau Abgeordnete Wiesel' hat den 
Herrn Bundesminister Steyrer angegriffen. 
Ich bin nicht dazu berufen, den Verteidiger 
des Gesundheitsministers zu spielen, aber ich 
habe im Landwirtschaftsausschuß am 
29. August sehr eindrucksvoll erlebt, wie der 
Herr Bundesminister Steyrer dargelegt hat, 
daß er sich bewußt zurückgehalten hat in der 
Glykol-Angelegenheit. Er hat abgewartet, bis 
die Gutachten der Mediziner da waren, denn 
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wenn er es genauso gemacht hätte wie der 
deutsche Gesundheitsminister, der vom "Gift­
wein" , von "vergiftetem Wein" gesprochen 
hat, ich glaube, darüber hätten sich die Wein­
bauern nicht sehr gefreut, Frau Kollegin Wie­
sero (Abg. He1ga Wi e s e r: Er hat vorher 
nichts getan - und nachher auch nichts!) 

Minister Steyrer hat im Landwirtschafts­
ausschuß sehr deutlich dargelegt, was er 
getan hat und wie das Ganze abgelaufen ist. 
Es war das sehr beeindruckend, muß ich 
sagen. (Abg. He1ga Wie s e r: Weil Sie leicht 
zu beeindrucken sind!) 

Es wurde heute hier auch der Export von 
Flaschenwein angesprochen, und es wurde 
dabei dem Bundesminister der Vorwurf 
gemacht, er hätte das lange verhindert. Ich 
glaube, es gibt Beweise genug dafür, daß das 
die Interessenvertretung getan hat. Es gibt 
Briefe des Herrn Präsidenten Sallinger und 
des Herrn ÖVP-Parteiobmanns Dr. Mock an 
den Herrn Bundesminister Haiden, in denen 
überall die Bitte zum Ausdruck kommt: Um 
Gottes willen, nur ja nicht Wein in der Fla­
sche exportieren! 

Der Herr Abgeordnete Kirchknopf hatte 
gemeint: Die Regierungsparteien betrieben 
Anarchie, wenn sie dieses Gesetz hier 
beschließen, vor allem deshalb, weil dieses 
nicht vollzogen werden könnte. Ich glaube, 
daß diese Beschuldigung schon etwas verwe­
gen ist, und ich möchte den Herrn Abgeordne­
ten bitten, nachzuschauen, was Anarchie 
überhaupt heißt. 

Die Frau Abgeordnete Tichy-Schreder hat 
über die Weinsteuer gesprochen und dabei 
der Freiheitlichen Partei den Vorwllrf 
gemacht, 1972 mit der Sozialistischen Partei 
die Weinsteuer abgeschafft zu haben, und das 
hätte eigentlich das große Unheil ausgelöst. 

Ich möchte der Frau Abgeordneten Tichy­
Schreder folgendes sagen: Wir sind sehr froh 
gewesen, daß uns das damals gelungen ist. 
Alle Weinbauern Österreichs waren auch sehr 
glücklich und froh darüber und haben 
"bravo" geklatscht. Nur jetzt sagt man: das 
war alles schlecht. 

Frau Abgeordnete Tichy-Schreder! Es hat 
die Österreichische Volkspartei seit 1945 noch 
niemals eine Steuerermäßigung zuwege 
gebracht, sondern sie hat 1968 nur die lOpro­
zentige Alkoholsonderabgabe eingeführt. 
(Abg. H i e t 1: Die mit Ihrer Hilfe verlängert 
wurde!) 

Wir haben voriges Jahr in der Koalition 
bereits wiederum eine 17prozentige Einheits­
wertsenkung für alle Weinbauern Österreichs 
erreichen können. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
nun zum Weingesetz selbst. Es ist sattsam 
bekannt, warum wir dieses neue Weingesetz 
brauchen, weil nämlich das Ausland nach 
Österreich schaut und wartet, was hier 
geschehen wird. Ich glaube, man muß es 
immer wieder aufzeigen, man muß immer 
wieder erzählen, vor allem auch den Journali­
sten immer wieder nachweisen, daß es aus 
verschiedenen Gründen notwendig war, die­
ses Gesetz sehr rasch zu beschließen, wie es 
übrigens ja auch bei diesem Weingipfel im 
Bundeskanzleramt damals einhellig beschlos­
sen wurde. 

Es war dies in erster Linie deshalb notwen­
dig, um die Konsumenten, unsere Kunden, 
unsere Abnehmer, die Gastronomie in Öster­
reich zu beruhigen und ihnen die Gewißheit 
zu geben, daß es ein für allemal mit dem 
Weinpantschen aus sein wird. 

Wir haben heute schon einige Male von der 
Ausweitung der Weinbauflächen Österreichs 
gehört, und wir wissen, daß wir - wie zum 
Beispiel 1982 - weit mehr Wein produzieren, 
als wir selbst verbrauchen können. Wir sind 
daher aus einem Import- zu einem Exportland 
geworden. Wir brauchen den Export und müs­
sen ihn sehr sorgsam pflegen. 

Wir müssen versuchen, mit anderen Län­
dern - die erst jetzt, im Zusammenhang mit 
diesem Skandal, erfahren haben, daß es in 
Österreich auch Wein gibt - ins Geschäft zu 
kommen. Wir haben noch nicht die Möglich­
keit, mit den Vereinigten Staaten in Weinhan­
delsbeziehungen einzutreten, weil das 
Embargo für österreichische Weine noch 
immer gilt. Es wird das davon abhängen, ob 
dieses Gesetz heute beschlossen und wirksam 
werden wird. 

Drittens ist das sicher auch im Interesse 
der Weinhauer notwendig, weil wir endlich 
von diesen Tiefpreisen wegkommen wollen 
und weil mit Hilfe dieses Gesetzes die Kunst­
weinerzeugung und die Weinpantschereien 
ein Ende haben sollen. Wie der Paritätsspie­
gel aus dem Juli zeigt - wenn man draußen 
bei den Weinbauern herumkommt, hört man 
das auch -, sind die Preise bereits kräftig 
angestiegen. Ich glaube, daß das Billigstpreis­
system vorbei ist. Sicherlich bringt das neue 
Gesetz Härten für jene, die mit diesem Gesetz 
leben müssen und die dieses zu beachten 
haben. 
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Aber wir wollen ja auch etwas dafür. Ich 
glaube, wir müssen daher gemeinsam dieses 
Gesetz tragen. Es bringt in erster Linie die 
Bezeichnungswahrheit für alle Weine, die in 
Österreich in Verkehr gesetzt werden, sei es 
in der Flasche oder sei es im Tank. Was auf 
der Flasche steht, das muß auch in der Fla­
sche drinnen sein. Es muß der Verschnitt, es 
muß der Jahrgang angegeben sein, es muß die 
Herkunft und bei Importen und Verschnitten 
selbst auch der Verschnitt angegeben sein. 

Das Gesetz zielt in zweiter Linie sehr 
wesentlich auf die Qualität und auf ein quali­
tätsbewußteres Erzeugen österreichischer 
Weine ab. Wir wollen mit diesem Gesetz die 
österreichischen Spezialitäten der Welt vor­
stellen, und wir wollen auch die besonderen 
Merkmale des österreichischen Weines damit 
herausstellen. 

Es ist dazu sicherlich notwendig, daß wir 
ein Kontrollsystem errichten. Es wird ja 
immer wieder davon gesprochen, daß man 
mit dem alten Gesetz schon mehr hätte kon­
trollieren können, daß das aber zu wenig 
geschehen sei. Jetzt, wo es mehr Kontrolle 
geben wird, ist es Ihnen nicht recht, jetzt 
sollte man das Gesetz verhindern und es nicht 
in Kraft treten lassen. (Abg. He1ga Wie s er: 
Das Gesetz muß durchführbar sein, Herr 
Abgeordneter!) Sicher, dafür bin ich auch. Ich 
hoffe, daß alles funktionieren wird. Ich bin 
überzeugt davon, Frau Abgeordnete ." (Abg. 
He1ga Wie se r: Sie sind ja auch nicht damit 
einverstanden! Sie reden gegen Ihre eigenen 
.. . 0 Da haben Sie mich wahrscheinlich miß­

verstanden, aber ich werde darauf zurück­
kommen. (Weitere Zwischenrufe der Abg. 
He1ga Wie s er.) 

Es wird zu diesen Kontrollmaßnahmen und 
Einrichtungen natürlich in erster Linie die 
Banderole gehören. Es werden die Meldungen 
notwendig sein. Es gibt dazu Fristen, die in 
das Gesetz eingebaut worden sind: Über­
gangsfristen. 

Ich glaube, wir wissen alle, daß die 16 Kelle­
reiinspektoren in der Vergangenheit nicht die 
Möglichkeit hatten, an die 50000 Weinbaube­
triebe, 1800 Handelsbetriebe, Tausende Gast­
wirte und Lebensmittelhändler zu kontrollie­
ren. 

Es wird diese Kontrolle von uns allen mit­
getragen werden müssen, und wir werden 
damit gegen Schmutzkonkurrenz und Kunst­
wein zu Felde ziehen können. 

Wenn es in den letzten Tagen in Langenlois 

eine Demonstration gegeben hat, wie schwie­
rig die Verwiegung des Lesegutes ist, dann 
gestatten Sie mir bitte, zu sagen, daß ich dar­
über entsetzt war. Denn alle wissen in der 
Zwischenzeit - wir haben in Veranstaltun­
gen die Weinbauern aufgeklärt -, daß nur 
mehr die Prädikatsweine ab Kabinett verwo­
gen werden müssen und nicht das gesamte 
Lesegut. Das hat man offensichtlich in Lan­
genlois noch nicht zur Kenntnis genommen. 
(Abg. H i e t 1: Sie haben das nicht zur Kennt­
nis genommen!) Nach meinen Informationen 
ist der Prädikatsweinanteil in Langenlois 
etwa 10 Prozent, und der kommt nicht an 
einem Tag und läßt sich sicherlich verwiegen. 

Ich habe mich deshalb ein bisserl mokiert, 
muß ich sagen, weil es im Burgenland seit 
1981 gebräuchlich ist und gehandhabt wird. 
Ich glaube nicht, daß die burgenländischen 
Weinbauern um soviel bessere Weinbauern 
sind, intelligentere Weinbauern sind als die 
Niederösterreicher, und ich meine, daß die 
Niederösterreicher das sicher auch zuwege 
bringen, was die Burgenländer schon seit vier 
Jahren machen. 

Wenn es um die Anmeldungen und um das 
Auflegen beim Gemeindeamt gegangen ist, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
dann müßten wir letztlich auch das Grund­
buch abschaffen, denn auch das Grundbuch 
bietet jedem Bürger die Möglichkeit der Ein­
sichtnahme in die Vermögens- und Besitzver­
hältnisse eines Bürgers in Österreich. (Abg. 
H i e t 1: Das sind aber schon verschiedene 
Dinge! Das kann man nicht vergleichen!) 

Seit dem Jahr 1945 war die Leseanmeldung 
auf dem Gemeindeamt vorzunehmen. Bei 
einer Weinsteuerkommission bis 1972, die in 
den nächsten Tagen und Wochen ... (Anhal­
tende Zwischenrufe bei der ÖVP.) Es steht ja 
auch nicht das Einkommen drinnen. 

Aber, Herr Abgeordneter Hietl, natürlich, 
wenn man einen Hund schlagen will, findet 
man immer einen Stecken. (Abg. H i e t 1: 
Sehr gut! Na, mich hat noch niemand gesch1a­
genO Wenn man etwas Schlechtes hineinin­
terpretieren will, kann man es. Seit dem Jahr 
1945 war die Anmeldung auf der Gemeinde 
bis 1972 aufgrund der Weinsteuer und von 
dann weg für das Statistische Zentralamt. 
(Abg. H i e t 1: Aber nicht öffentlich einseh­
bar!) Immer wieder hat es Indiskretionen 
gegeben und ist infolge dieser Anmeldungen 
in diesen Orten über die Mengen gesprochen 
worden und in den Gasthäusern berichtet 
worden. 

Also, daß das so geheim war, wie man es 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)94 von 174

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 9391 

Hintermayer 

jetzt verlangt ... Ich bin schon so alt, daß ich 
weiß, wie das vor sich gegangen ist. (Abg. 
H i e t 1: Was unterstellen Sie den Weinsteuer­
kommissären ?) 

Was ist seit dem 29. August passiert? Die 
ÖVP hat bei der Sondersitzung abgelehnt, der 
Bundesrat hat einen Einspruch erhoben, die 
Weinbauern wurden in allen Weinbauländern 
Österreichs falsch informiert, verunsichert, 
ja, man kann sagen, aufgewiegelt. Kollege 
Pfeifer hat schon erwähnt, daß wir die einzi­
gen und die ersten waren, die mit Aufklä­
rungsversammlungen an die Öffentlichkeit 
gegangen sind. Ich war in allen weinbautrei­
benden Ländern und bin ohne tätliche 
Angriffe davongekommen. (Abg. He1ga Wie­
se r: Das zahlt sich auch nicht ausO 

Herr Präsident Deutschmann! Es ist nicht 
so, wie es in einem "pI'ofil"-Artikel steht, daß 
ich von der Gendarmerie hinausgeleitet wer­
den mußte. Es ist wahr, daß Weinbauern in 
den Gasthäusern angerufen haben, sie wür­
den die Einrichtung zertrümmern, wenn sie 
mich hineinließen und ähnliche Ankündigun­
gen und Drohungen mehr. Wenn ich bei 
Ihnen eine Veranstaltung machen würde, 
würden Sie Gefahr laufen, daß alles zertrüm­
mert würde. (Abg. He1ga Wie s e r: Das wäre 
traurig! Ich würde aber auf Sie aufpassen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist aber nichts passiert. Im Gegenteil. Es 
war überall die gleiche Situation, daß ein gro­
ßer Teil der Weinbauern sehr aufgebracht 
war und sehr emotionell war. (Abg. Dip1.-Ing. 
F 1 i c k e r: Und dann sind sie Ihnen um den 
Hals gefallen!) Aber wenn die Veranstaltun­
gen zu Ende gegangen sind, ist immer wieder 
eine Gruppe übriggeblieben, die gesagt hat, ja 
eigentlich, wenn wir die letzten 10, 15 Jahre 
betrachten, dann ist es sehr notwendig, daß 
etwas geschieht. (Abg. Dipl.-Ing. F 1 i c k e r: 
Alles eitel Wonne! - Abg. He1ga Wie s e r: 
Waren Sie nicht deprimiert dabei?) 

Das Kontrollsystem nach dem Florianiprin­
zip funktioniert nicht. Wir müssen uns schon 
all e dieser Kontrolle unterwerfen, denn 
man kann ja kein Gesetz nur für die Burgen­
länder oder nur für die Niederösterreicher 
oder nur für die Steirer machen, sondern sehr 
wohl für alle Weinbaugebiete Österreichs. 

Der Tupfen auf dem i waren sicherlich das 
Pressegespräch und die Pressekonferenz des 
Herrn Präsidenten Mauß in Köln bei der 
"ANUGA." (Abg. H i e t 1: Da ist überhaupt 
nichts bewiesen!) 

Ich glaube, daß "Die Presse", die Zeitung 
"Die Presse", ein so seriöses Blatt ist, daß sie 
keine Unwahrheiten berichtet. (Zwischenruf 
der Abg. He1ga Wie s er.) Ich habe diese Zei­
tung schon seit 20 Jahren abonniert, Frau 
Abgeordnete, und ich glaube das, was da drin­
nen steht. (Abg. Pet e r: Sie glaubt, das ist 
eine Sallinger-Zeitung!) Ich muß sagen, ich 
kenne ... (Abg. He1ga Wie s e r: Warum sind 
Sie so empfindlich?) Ich bin ja nicht empfind­
lich. Wieso? (Abg. He1ga Wi e s er: Man muß 
auch eine Kritik zur Kenntnis nehmen! 
Oder?) Lassen Sie mich ausreden! 

Ich glaube, man muß die Zusammenhänge 
ein bisserl anders betrachten. (Weitere Zwi­
schenrufe bei der ÖVP. - Der Prä si den t 
gibt das Glockenzeichen.) Der Herr Präsident 
Mauß ist bei dem Bundesweinbauverband 
nicht mehr zum Obmann gewählt worden, 
weil man ihm Vorwürfe gemacht hat. Jetzt 
hat er gemeint, er müßte sich just im Ausland 
als besonders starker Mann zeigen, damit er 
vielleicht wieder das Vertrauen der Vollver­
sammlung im November bekommen kann. 
Nur sage ich, nach meinem Geschmack war 
das eine eklatante Nestbeschmutzung, die er 
betrieben hat. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Alle in der Weinwirtschaft Tätigen bemü­
hen sich, und auch hier im Hohen Haus 
bemüht man sich um ein Gesetz, um aus die­
sem Dilemma herauszukommen. Dann geht 
ein namhafter Vertreter des österreichischen 
Weinbaues, ein niederösterreichischer Kam­
mervizepräsident nach Köln (Abg. B ra n d -
s t ä t te r: ... und sagt im Ausland die Wahr­
heit!) und macht solche Aussagen. Da muß ich 
schon wirklich fragen, ob hier noch die Quali­
täten gegeben sind, daß der Mann solche 
Funktionen bekleiden kann. (Beifall bei FPÖ 
und SPÖ.) 

Ich begrüße, daß am Dienstag der Minister­
rat beschlossen hat, daß der Weinwirtschafts­
fonds aufgelöst wird und auf ein neues Funda­
ment gestellt wird. (Abg. H i e t 1: Da möchte 
ich dabei sein!) 

Die Weinbauern werden dieses Gesetz und 
diese Einrichtung sicher brauchen, weil sie 
die Exporte nicht allein durchführen können. 
(Abg. Dr. BI e n k: So wie Sie es beschließen, 
sicher nicht!) Sicherlich! Sicherlich! 

Nun noch ein Wort zur Novelle, weil ich 
immer wieder höre, daß Kollege Pfeifer, Kol­
lege Peck, die Kollegin Zipser und auch ich 
von einer baldigen und dringenden Novelle 
gesprochen hätten. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich habe hier bei der Parlamentsdebatte am 
29. August gesagt, wir sind nicht so vermes­
sen, daß wir glauben, ein Jahrhundertgesetz 
gemacht zu haben. Beim Wein ginge es auch 
gar nicht. Der Herr Minister hat schon darauf 
verwiesen, daß seit dem Jahr 1961 das Gesetz 
mehrmals novelliert wurde. 

Ich glaube, im ASVG-Bereich sind wir 
schon bei der 43. oder 44. Novelle. (Abg. Dr. 
Sc h ra n z: 41!) Bei der 41. Novelle. Bei einem 
viel jüngeren Gesetz gibt es wesentlich mehr 
Novellen. So gilt das auch für dieses Weinge­
setz. Es werden die Durchführungsbestim­
mungen von den Beamten im Ministerium -­
denen hier wirklich Dank gebührt, weil sie 
sich bei der Gesetzeswerdung bemüht haben, 
nahezu Tag und Nacht - hier so erarbeitet 
werden, daß dieses Gesetz vollzogen werden 
kann. (Präsident Mag. Mi n k 0 w i t s c h 
übernimmt den Vorsitz.) 

Und wenn der Herr Bundesrat Köstler 
gemeint hat, ich hätte in einer Belangsendung 
ebenfalls von einem schlechten Gesetz 
gesprochen, so hat er schlecht zugehört. (Abg. 
Dr. B 1 e n k: Das Gesetz ist schon novelliert, 
bevor es beschlossen ist!) Er hat mich eben­
falls schlecht und falsch zitiert. Ich habe 
nichts anderes gesagt als das, was ich soeben 
angeführt habe. (Abg. Dr. B 1 e n k: Aber daß 
es novellierungsbedürftig ist, das haben Sie 
schon zugegeben!) Was hat der Hintermayer 
gesagt? (Abg. He1ga Wie s er: Sie nicht, aber 
andere!) Ich habe das gesagt, was ich jetzt 
gesagt habe, und das habe ich immer gesagt. 
(Abg. H i e t 1: Sie haben gesagt, daß das 
Gesetz nicht so zu vollziehen ist!) 

Einige Anmerkungen hätte ich noch zum 
Kollegen Hietl, der mir ja bei der letzten Sit­
zung Moral und Charakter abgesprochen und 
in Frage gestellt hat. Ich weiß zwar nicht, mit 
welchem Recht er sich als Richter über 
andere aufspielt, und ich hoffe, daß das nicht 
die Meinung der gesamten Österreichischen 
Volkspartei ist, nämlich daß ein Mensch, der 
einmal einer anderen Partei angehört hat, 
keine Moral und keinen Charakter hätte. 
Denn wenn das so wäre, würde ich mich erin­
nern an Aussprüche aus dem Jahr 1934, die da 
so ungefähr: Willst du nicht mein Bruder sein 
... , und so weiter, gelautet haben. 

Es müßten ja dann wahrscheinlich auch 
andere Kollegen aus Ihrer Fraktion genauso 
abqualifiziert werden wie ich, denn Sie wer­
den auch Leute in Ihrer Fraktion haben, die 
vielleicht einmal in irgendeiner anderen Par­
tei waren. Ich muß Ihnen nur sagen, Herr 

Kollege Hietl, ich war sehr überrascht über 
diesen Ausritt, denn immerhin kennen wir 
uns seit über 30 Jahren, und deshalb hat es 
mich gewundert, daß Sie nach so langer Zeit 
ein solches Maß an Intoleranz bewiesen 
haben und gerade als christlich-sozialer Ver­
treter einen anderen Abgeordneten in der Art 
und Weise attackiert haben. 

Aber zurück zum Weingesetz . Es ist mir 
unverständlich, daß es zu keiner Einigung 
gekommen ist, wobei, wie der Minister heute 
schon ausgeführt hat, lange Zeit einvernehm­
lich verhandelt wurde. Meiner Meinung nach 
- das ist auch die Meinung anderer Beobach­
ter - wäre es besser gewesen, wenn der 
Bauernbund am 27. August nicht demon­
striert hätte, sondern man noch einige Tage 
zielstrebig weiterverhandelt hätte. Wir hätten 
sicherlich eine gemeinsame Lösung finden 
können, die unserem Land und unserem 
Weinbau sicherlich gutgetan hätte. (Beifall 
bei FPÖ und SPÖ.) 

So aber kann man sich des Eindruckes 
nicht erwehren, daß Sie in Wirklichkeit keine 
Ruhe und keine Einigung wollten, sondern 
lieber für Skandalisierung und Aufputschen, 
für die Fortsetzung Ihrer Ja-Nein-Politik ein­
treten. Die Freiheitliche Partei stimmt dem 
Beharrungsbeschluß zu, weil wir wieder Ruhe 
und Ordnung im Weinsektor wollen. (Beifall 
bei FPÖ und SPÖ. - Abg. Dr. BI e n k: Aber 
viele Weinbauern werden mit dem nicht ein­
verstanden sein!) 17.04 

Präsident Mag. Minkowitsch: Während 
meiner Vorsitzführung am Vormittag hat der 
Herr Abgeordnete Fachleutner, wie ich jetzt 
dem· Stenographischen Protokoll entnehme, 
den Ausdruck "Lügner" gebraucht. Ich erteile 
ihm dafür den 0 r d nun g s ruf (Abg. Dr. 
G rad en egge r: ... und. das Wort!) und 
erteile ihm jetzt das Wort. (Heiterkeit.) 

17.04 

Abgeordneter Fachleutner (ÖVP): Herr Prä­
sident! Meine sehr verehrten Damen und Her­
ren! Wenn in einer stundenlangen Debatte 
zum Weingesetz viele Debattenredner ihre 
Schwierigkeiten aus ihrer Sicht deponiert 
haben, so möchte ich, bevor ich zum Grund 
der Sache komme, gerne auf die Lage der 
Landwirtschaft im Weinbau beziehungsweise 
die Konsequenzen durch das Weingesetz und 
auf die dritte Frage, welche wirtschaftlichen 
Konsequenzen es für das Grenzland hat, ein­
gehen; auf Fragen, die von Debattenrednern 
hier kundgetan wurden. 

Mein Vorredner hat beispielsweise erklärt, 
daß es auch früher so war, daß bei den 
Gemeindeämtern die Anmeldungen gemacht 
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V'TUrden - ja, nur mit einern wesentlichen 
Unterschied: daß sie diesmal durch das 
Gesetz zum Anschlag gebracht werden müs­
sen. Eine solche Regelung stellt eine Brüskie­
rung ersten Ranges eines Berufsstandes dar 
gegenüber der anderen Bevölkerung, die das 
nicht machen muß. Ich frage Sie in dieser 
Stunde, ob jemand in Österreich sein Einkom­
men, seinen Arbeitsertrag bei der Gemeinde 
bekanntgeben muß, wo alle Bevölkerungs­
gruppen Einsicht nehmen können. Wenn das 
in der VOEST passieren würde - was würde 
der Herr Kollege Ruhaltinger sagen als 
Betriebsrat, wie würden die Arbeitnehmer in 
der VOEST reagieren, wenn sie solche Aufla­
gen bekämen? 

Wenn der Kollege Hintermayer erklärt hat, 
daß dieses Gesetz auch zu einer Qualitätsver­
besserung beitrage, damit wir im Ausland 
bestehen können, daß das also gesetzlich ver­
ankert werden müsse, dann frage ich mich, 
warum wir in den letzten Jahren bei fast allen 
Weinmessen bei fast allen Sorten Sieger 
geworden sind - ohne ein neues Weingesetz. 
(Abg. Will e: Da war ja Glykolwein mit 
dabei! Der ist ja auch ausgezeichnet worden! 
- Abg. Dr. Gradenegger: Die haben ja 
Frostschutzweine prämiert! Das ist ja nachge­
wiesen!) Daher ist es auch eine 1rreführung, 
die Behauptung aufzustellen, daß nur dieses 
Gesetz in Zukunft die Möglichkeit schaffen 
würde, daß wir auch bei kommenden Messen 
als Sieger hervorgehen. 

Wenn heute von Sprechern der Regierungs­
partei behauptet wurde, daß junge Menschen 
aufgewiegelt werden, die sich für die Exi­
stenzfrage im Weinbau einsetzen, und sie als 
Gesetzesbrecher in Erscheinung treten, dann 
sage ich Ihnen: Erstens tut man das nicht, 
denn man muß die Gesetze einhalten. Aber 
wenn ein Berufsstand in seiner Existenz so 
gefährdet ist, wenn ein Gesetz beschlossen 
ist, wodurch Tausende zugrunde gehen, dann, 
glaube ich, haben sie das Recht, sich gegen 
dieses Gesetz zu erheben (Beifall bei der 
ÖVP), nicht deshalb, weil sie Unordnung in 
die demokratische Gesetzesmaschinerie hin­
einbringen wollen, sondern weil sie in ihrer 
Existenz schwerstens gefährdet sind. Daher 
kann ich nicht verstehen, daß man sich da so 
alteriert. Was würden denn Zehntausende, 
Hunderttausende VOEST-Arbeiter sagen, 
wenn sie über Nacht ihre Existenz verlieren 
würden? Dürften sie gegen einen solchen 
Gesetzesbeschluß, der dies herbeigeführt 
hätte, opponieren? Wären sie dann Gesetzes­
brecher? - Dann wären sie sicherlich keine 
Gesetzesbrecher, sondern es wäre im Inter­
esse der Familien, im Interesse eines Berufs-

standes, daß sie sich verteidigen. (Abg. Dr. 
G rad e n e g ger: Sie haben eine zweifel­
hafte Vorstellung vom Rechtsstaat! Aufwiege­
lung zum Gesetzesbruch ist strafbar!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn wir den österreichischen Weinbau und 
die Lage der österreichischen Weinbauern 
betrachten, so müssen wir einige Jahre 
zurückblättern. Innerhalb von zehn Jahren 
fand in der Weinbauernschaft eine Preisent­
wicklung von 3 bis 5 S statt; ein Preis, der die 
Auslagen nicht decken konnte. Im Wirt­
schaftsbericht, der kürzlich auch veröffent­
licht wurde, ist bezüglich der Weinbauern zu 
lesen, daß 40 Prozent das Existenzminimum 
nicht mehr erreichen. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Hier wurden die Wein­
bauern auf dem Preissektor schwerst geschä­
digt. 

Es wurde heute auch schon gesagt, daß 
durch die Pantscherei sicherlich auch ein Bei­
trag im negativen Sinne für die Weinbauern 
geleistet wurde. Aber wenn man im gleichen 
Atemzug behauptet, die ÖVP möchte diese 
Leute, die Wirtschaftsverbrecher und Wein­
pantscher, verteidigen, muß ich das strikte 
zurückweisen! Kein Mensch in diesem Hause 
möchte Gauner, möchte Wirtschaftsverbre­
cher verteidigen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es war nicht nur die negative Preisentwick­
lung in diesem Zusammenhang von Bedeu­
tung. Auch der heurige Winter hat in den 
Weinkulturen schwersten Schaden angerich­
tet; acht Tage zwischen 28 und 30 Grad minus 
im Osten von Niederösterreich! Herr Bundes­
minister! Es wurden Ernteerträge von nur 5 
und 15 Prozent erzielt, und die vorherigen 
Ernten mußten mit Minderpreisen angeboten 
und verkauft werden. Es gibt sehr wenige, die 
Lager besitzen, die eben durch eine bessere 
Preisentwicklung jetzt Nutznießer sein könn­
ten. Aber das war ja nicht der Erfolg der 
Regierung, sondern diese Preisentwicklung 
ist aufgrund der Witterung eingetreten. 

Es ist doch eine Täuschung, wenn Kollege 
Hintermayer von einer guten Preisentwick­
lung spricht, so tut, als ob die Gesetzgebung, 
der Gesetzgeber zur Preisentwicklung einen 
maßgeblichen Beitrag geleistet hätte, denn 
leider hat der harte Frost schwerste Schäden 
angerichtet. 

Wir ".rissen noch nicht, meine sehr verehr­
ten Damen und Herren, welche Auswirkun­
gen dieser Frost in den nächsten Jahren 
haben wird. 3 000 Hektar wurden der Land­
wirtschaftskammer und dem Land Nieder-

651 
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österreich als gerodet gemeldet, 3000 Hektar, 
meine sehr Verehrten, werden in diesen 
Gebieten im östlichen Niederösterreich gero­
det. Das ist doch ein gewaltiger Einbruch und 
für die Weinbauernschaft in Zukunft mit 
gewaltigen Belastungen verbunden. 

Meine sehr Verehrten! Für die Aussetzung 
von Weingärten in der Größe von 3 000 Hektar 
benötigen Sie fast eine halbe Milliarde Schil­
ling, fast eine halbe Milliarde Schilling 
beträgt der Schaden für die betroffenen 
Betriebe. Da kann man doch nicht sagen, 
alles ist in bester Ordnung, die En~Nick1ung 
ist im Interesse der Weinbauern. Die Geset­
zesregelung. die wir besaßen, hätte ausge­
:reicht, auch bei der Kontrolle, die anderen 
Maßnahmen ebenfalls. Warum hat man nicht 
weiter verfolgt, was man im Juni beschlossen 
hat? Man hat nun strengste Maßstäbe ange­
legt, die sich aber in einer Belastung der 
Betriebe auswirken. 

Sie haben es heute schon gehört: Wenn man 
Wein lesen will, muß man einen Leseprüfer 
holen. Mit welchen Schwierigkeiten das aber 
verbunden ist, meine sehr Verehrten, müßten 
doch die Praktiker in diesem Haus wissen. 
Wenn es hunderte Anmeldungen gibt, kann ja 
der Leseprüfer nicht gleichzeitig bei Hunder­
ten sein, weil er den ganzen Tag prüft. Was 
macht der Weinbauer, der lesen möchte, mit 
seinen fünf, sechs Leuten zu Hause? Der muß 
doch warten, bis der Leseprüfer kommt. Oder: 
Er möchte abfüllen, weil es eine schlechte 
Witterung gibt - bei schöner Witterung wird 
er die Abfüllung nicht durchführen, weil er 
eben Feldarbeiten, Weingarten arbeiten 
durchzuführen hat -, da ist er aber praktisch 
gebunden, denn auch hier gibt es Kontrollen. 
Wenn sich Hunderte anmelden, wie wird man 
da zu Rande kommen? Wie viele Kontrollore 
müßte man da einstellen, damit das rasch vor 
sich geht? Von dieser Warte aus ist zu verste­
hen, daß die Produzenten von "Schikanen" 
sprechen, meine sehr Verehrten. Das ist keine 
persönliche Beleidigung vielleicht des Bun­
desministeriums, aber man kann doch nicht 
glauben, daß diese Maßnahmen im Interesse 
der Produzenten und Konsumenten liegen. 
Dies ist so ein Unsinn wie die Behauptung, 
wir hätten keine Vorbereitungen für die 
Erzeugung von Qualitätsweinen getroffen. In 
den letzten Jahrzehnten, Herr Bundesmini­
ster, wurden doch neue Rebsorten, verbes­
serte Sorten durch Selektionen, beste Qualitä­
ten ausgepflanzt. Natürlich dauert das einige 
Jahrzehnte, bis schlechtere Sorten vom Markt 
verschwinden. 

Aber eine Revolution gab es in dieser Bezie-

hung auch im Interesse der Konsumenten -
das wissen die Konsumenten sehr gut -, und 
zwar beispielsweise durch den Grünen Veltli­
ner. Wenn wir nicht jene Aufbesserung 
haben, die beispielsweise die EG hat, dann 
kommt dieses Weinviertel - 3 000 Hektar 
gerodet - in größte Schwierigkeiten. Die 
möchten mit der Aufbesserung nicht pant­
schen, das ist doch eine Irreführung, sondern 
der Wein muß halt 17, 18, 19 Grade wiegen, 
auch wenn er in manchen Jahren nur 12 und 
13 Grade wiegt, dann können sie einen Wein 
mit 151/2 Graden präsentieren. Das können 
sie ja nicht verkaufen, auch nicht exportieren. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
was sollen sie mit diesen Mengen tun? Wo sol­
len denn die Mengen im Inland hinkommen, 
wenn man nicht exportieren kann? Dieser 
Wein ist aber besser als in anderen Ländern, 
weil die fruchtige Säure vorhanden ist in die­
sen Gebieten, klimatisch bedingt und durch 
den Löß. Das gibt es anderswo nicht, weder in 
Frankreich noch in Italien, und selbst in 
Österreich, zum Beispiel im Burgenland, 
kann das nicht angeboten werden. Bei allem 
Respekt, welch gute Weine sie präsentieren, 
aber beim Grünen Veltliner hat dieses östli­
che Gebiet die Chance durch die Lage, durch 
den Boden. Die gibt es aber nicht, weil wir 
wesentlich mehr belastet werden als die im 
EG-Raum tätigen Bauern, wo der Wein von 
Natur aus sowieso höhergradig wächst. Das 
ist ein wesentlicher Unterschied. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das sind die Probleme, die die Landwirt­
schaft, die Weinbauernschaft betreffen. Wel­
che wirtschaftliche Konsequenzen wird das 
haben? 

Wir sprechen von der Gre~zlandförderung. 
Mit diesem G.esetz wird gerade diesem Grenz­
gebiet schwerstens geschadet. Das können 
Sie nicht hinwegleugnen, das ist eine Tatsa­
che, das wissen auch Herr Kollege Pfeifer und 
Herr Kollege Hintermayer. 

Meine sehr Verehrten! Wenn man so tut, als 
ob die Bauernschaft das sowieso wüßte, dann 
frage ich mich, warum es bei diesen Ver­
sammlungen, meine Herren Kollegen, so 
demonstrativ zuging. Ich bin bereit, mit allen 
Kollegen der SPÖ, mit der FPÖ öffentliche 
Diskussionen in den Weinbaugebieten dar­
über zu führen - wenn Sie bereit sind, neh­
men Sie das an -, auch mit dem Herrn Bun­
desminister. Ich bin bereit, öffentliche Dis­
kussionen abzu.führen über dieses Weinge­
setz, weil wir glauben, daß dieses nicht im 
Interesse der Bauern gelegen sein kann. Wir 
glauben auch nicht, daß dies im Interesse 
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einer modernen Demokratie gelegen sein 
kann. 

Herr Bundesminister! Ich persönlich, glau­
ben Sie mir, ich gehöre nicht zu jenen, die 
vielleicht unter allen Umständen auf den 
Tisch schlagen wollen, sondern ich gehöre zu 
denen, die prüfen und, wenn Not am Mann 
ist, es auch sagen. Ich glaube wirklich, Herr 
Bundesminister, daß dieses Problem ein sehr 
ernstes ist. Ich glaube nicht, daß dieses Pro­
blem vom Tisch zu wischen ist. Es wird keine 
Ruhe geben, bevor es nicht novelliert wird, 
das sage ich Ihnen. 

Es kann ja auch keine Ruhe sein, weil die 
Weinbauern in Lebensfragen gefährdet sind. 
Das hat mit Aufputschen nichts zu tun. Sie 
werden das nicht zur Kenntnis nehmen. Da 
kenne ich sie besser als Sie vielleicht, wenn 
Sie glauben, wir werden so über die Tagesord­
nung hinweggehen, und Sie können tun, was 
Sie wollen. Da sage ich: Dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft wäre sicherlich 
kein Stein aus der Krone gefallen, wäre er 
bereit gewesen - auch in den letzten Tagen 
und Wochen, ich habe selbst versucht, 
Gespräche zu führen mit Kollegen, auch mit 
Beamten im Landwirtschaftsministerium -, 
einen Konsens zu finden, der für beide Teile 
tragbar wäre. Warum man das nicht gemacht 
hat, würde mich sehr interessieren. 

Man beruft sich auf die Fachleute, ich 
schätze die Fachleute sehr hoch ein. Nur ist 
zwischen Theorie und Praxis ein Unterschied. 
Wenn nur die Theorie wichtig ist und die Pra­
xis keine Berücksichtigung findet, kann ich 
das nicht ernst nehmen. Ich wäre sehr neugie­
rig, welche Fachleute das gewesen sind, die 
das Ministerium und auch Sie, Herr Bundes­
minister, in diese Richtung instruiert haben, 
daß Sie heute abermals darauf beharren und 
glauben, wir setzen es durch. 

Das ist keine Einstellung, meine sehr Ver­
ehrten! Ich glaube, es wäre noch nicht zu spät 
gewesen. Die Annahme des Antrages auf 
Zurückverweisung wäre doch eine Konsens­
politik zwischen Regierung und Opposition, 
da die Regierung sich selbst innerlich nicht 
wohl fühlt, denn es wird keine Ruhe geben, 
Herr Klubobmann, glauben Sie mir das. Das 
habe ich nicht gern, aber ich sage es Ihnen. 
Es wird in dieser Frage keine Ruhe geben, 
und ich frage mich, ob nicht die Demokratie 
in dieser Frage schwersten Schaden erleidet. 
Verantwortlich, Herr Bundesminister, sind 
Sie genauso, auch der Herr Staatssekretär, 
die gesamte Bundesregierung. 

Ich kann mich erinnern: Vor einigen Jahren 
hat der Herr Vizekanzler Steger bei der Eröff­
nung einer Weinmesse in Retz erklärt: Auf 
mich könnt ihr euch verlassen, ich werde 
euch nie im Stich lassen! - Wo ist der Herr 
Vizekanzler Steger? (Abg. Dipl.-Ing. F 1 i k­
k er: Wo liegt er denn?) 

Er ist in Agonie, meine sehr Verehrten. In 
dieser Frage rührt er sich nicht mehr. Ich 
kann mich erinnern, in der "Arbeiter-Zei­
tung", auch in anderen Zeitungen, hat der 
Herr Bundeskanzler den burgenländischen 
Weinbauern zugeprostet, als wollte er öffent­
lich kundtun, daß er die Interessen der Wein­
bauern versteht. Dann frage ich mich, warum 
gerade heute so viele Burgenländer im Parla­
ment gewesen sind. Da muß doch etwas nicht 
stimmen. 

Ich glaube, es ist höchste Zeit, daß die Bun­
desregierung erkennt, in welche Gefahren­
zone - ich dramatisiere nicht, ich sage es nur 
-, in welche Situation sie sich durch diese 
Beschlußfassung begeben hat. Das war unnö­
tig! (Beifall bei der ÖVP.) 17.19 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Windsteig. Ich erteile es ihm. 

17.19 

Abgeordneter Windsteig (SPÖ): Sehr ver­
ehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Hohes Haus! Ich werde, 
so hoffe ich zumindest, etwas kürzer bei mei­
ner Wortmeldung sein. Ich möchte nämlich 
nur ganz kurz auf einige angesprochene Pro­
blemkreise eingehen und dazu etwas Grund­
sätzliches sagen. 

Es wurde von verschiedenen ÖVP-Rednern 
die Frage gestellt, warum dieses Gesetz denn 
so schnell beschlossen werden müsse: ein 
Husch-Pfusch-Gesetz sei das, hat es geheißen! 
(Abg. H i e t 1: Danke für das Eingeständnis!) 
Kein Eingeständnis. Aber bitte sich ein wenig 
zu erinnern, dann werden Sie vielleicht nicht 
wieder so emotionell sein. 

Es wurde vierzigmal abgeändert; der Herr 
Bundesminister hat es Ihnen erklärt. Aber 
erinnern Sie sich daran, daß es in der Zeit der 
ÖVP-Alleinregierung eine Regierungsvorlage 
zum Bundes-Personalvertretungsgesetz gege­
ben hat, die über sechzigmal geändert werden 
mußte. (Ruf bei der SPÖ: Richtig!) Sechzig 
Abänderungen, bevor es im Jahre 1967 
beschlossen worden ist! 

Wie schlecht muß erst dieses Personalver-
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tretungsgesetz gewesen sein, wenn heute 
schon das Weingesetz als " Husch-pfusch­
Gesetz" von Ihnen bezeichnet wird. 

Ich möchte aber auch noch daran erinnern, 
daß genau dieses Personalvertretungsgesetz 
in 130 Punkten geändert wurde, unter soziali­
stischer Regierungsverantwortung in vier 
Novellen. So ein schlechtes Ergebnis ist das 
für die öffentlich Bediensteten sicherlich 
nicht. Wenn hier 40 Abänderungsanträge -
Sie haben gehört, warum - vorgelegen sind, 
dann wird auch der Grund für diese Abände­
rungen gegeben gewesen sein. 

Die Frau Kollegin Tichy-Schreder hat unter 
anderem auch die Frage angeschnitten, daß 
die Strafsätze für das Weingesetz 1985 milder 
sind als die bisher geltenden. - Das stimmt 
nur zu einem gewissen Teil, nämlich nur 
dann, wenn die Höchststrafe, das waren bis­
her 360 Tagsätze, verhängt wird - das ist bis­
her aber nie der Fall gewesen - oder wenn 
der höchstmögliche Tagsatz, nämlich 3000 S, 
zur Anwendung kommt. Auch das war noch 
nicht da. 

Neben dieser theoretischen Milderung -
eine Million gegenüber 1 080 000 S - sind 
jedoch zwei Verschärfungen, die in der Praxis 
sehr wohl zum Tragen kommen werden, zu 
beachten. Nach der neuen Rechtslage ist vor­
gesehen, daß bei Verhängung einer Freiheits­
strafe nach anderen Gesetzen zusätzlich noch 
eine Geldstrafe nach dem Weingesetz auszu­
sprechen ist. 

.Darüber hinaus wurde auch normiert, daß 
die Strafe den Nutzen übersteigen soll, den 
der Täter durch die strafbare Handlung 
erzielt hat oder erzielen wollte. Das ist, glaube 
ich, etwas Wesentliches. Damit soll verhindert 
werden, daß, wie bisher üblich, Bagatellstra­
fen verhängt werden. Das ist das Wahre an 
dieser Strafgesetzgebung. (Abg. H i e t 1: Das 
hat sich bereits gezeigt!) 

Herr Kollege Hietl! Es sollte aber auch 
daran gedacht werden, daß die bisher gelten­
den Strafsätze erst im Juni dieses Jahres 
beschlossen wurden und erst seit 1. Septem­
ber gültig sind. 

Also hier von Milderung der Strafsätze zu 
reden, ist, glaube ich, nicht ganz korrekt und 
nicht ganz am Platz. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir wissen seit dem Frühjahr beziehungs­
weise seit dem Sommer, daß der Ruf Öster­
reichs auf dem Spiel steht. Wir alle waren uns 

einig darüber, daß nur ein strenges Weinge­
setz diese Gefahr von Österreich abwenden 
kann. Eigentlich ist ja die Gefahr nicht mehr 
abzuwenden, sondern es geht nur mehr 
darum, den Schaden geringer zu gestalten 
und zu vermeiden, daß die österreichische 
Qualität, die überall im Ausland großes Anse­
hen genossen hat, in Mißkredit bleibt, und zu 
erreichen, daß dieser Schaden wiedergutge­
macht wird, daß also wieder mehr österreichi­
sche Qualität gesucht wird. Dabei war man 
sich einig, daß man das strengste Weingesetz 
beschließen sollte. Sie sind dann aus bereits 
vielfach besprochenen Gründen von diesem 
Wollen abgegangen und haben nicht zuge­
stimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das neue Weingesetz wird nicht nur den Ruf 
der österreichischen Weinwirtschaft wieder­
herstellen, sondern gerade auch die Existenz 
der österreichischen Weinbauern für die 
Zukunft absichern. Das, glaube ich, ist ein 
sehr wichtiges Problem. Es geht um die Exi­
stenz der österreichischen Weinbauern. Dafür 
haben wir dieses Gesetz gemacht, und dafür 
werden wir auch heute den Beharrungsbe­
schluß fassen. An dem, was nach der 
Beschlußfassung geschehen wird, wird sich 
zeigen, daß wir richtig gehandelt haben. 

Eine Zurückweisung, die Herr Kollege 
Fachleutner eben angeschnitten hat, wäre 
kein guter Dienst an der österreichischen 
Weinwirtschaft, denn letzten Endes hat ja sie 
die Folgen jetzt zu tragen. Dieses Gesetz wird 
beschlossen werden, auch - das muß man 
sagen (Abg. Brandstätter: Aus 
Bestemm!) - wenn manche Härte dabei ist, 
wenn es manche Schwierigkeiten bringt. Aber 
es soll ja den Ruf der österreichischen Wein­
wirtschaft und vor allen Dingen den der öster­
reichischen Bauern, der österreichischen 
Weinhauer wieder heben. (Abg. Fa eh 1 e u t­
n er: Das wollen wir ja gemeinsam!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich möchte aber etwas anderes jetzt anschnei­
den, und zwar bin ich der Auffassung, daß wir 
gestern und heute hier einiges erlebt haben, 
das uns eigentlich mehr zu denken geben 
müßte als die Problematik des Weingesetzes 
allein. Ich bitte also um Entschuldigung, 
wenn ich jetzt etwas von der Thematik Wein­
gesetz abgehe, aber ich glaube, daß in den 
letzten Jahren ein Zustand eingetreten ist 
beziehungsweise sich eine Entwicklung 
gezeigt hat, die für uns alle miteinander nicht 
gut ist: nicht für den Parlamentarier, nicht für 
den Vertreter in irgendwelchen Körperschaf­
ten, nicht für den Vertreter irgendwelcher 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)100 von 174

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 9397 

Windsteig 

Berufsgruppen, für die Berufsgruppen nicht 
und schon gar nicht für das österreichische 
Volk. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn wir uns weiter in der Richtung bewe­
gen, daß wir nur immer Wadelbeißerei betrei­
ben, daß wir immer nur versuchen, den ande­
ren schlecht zu machen, dann dürfen wir uns 
über die Entwicklung, die sich gezeigt hat, 
nicht wundern. 

Nur ein kleines Beispiel. Kollege Blenk, 
bitte zu entschuldigen, aber wir haben gerade 
in den letzten Jahren eine Entwicklung auch 
in der Delegation zum Europarat mitgemacht, 
die für mich selbst, wie ich es noch erlebt 
habe, sehr bedeutungsvoll war. Nämlich: Als 
ich in diese Delegation zu kommen die Ehre 
hatte, bestand ein Verhältnis, daß man außer­
halb der Grenze Österreichs eben ein Öster­
reicher war und nichts anderes. Da hat man 
sich zusammengesetzt, da hat man über 
Österreich nur Gutes gesprochen. 

Dies hat sich leider Gottes auch in der Dele­
gation etwas abgeschwächt. Ich möchte jetzt 
nicht sagen, daß das absolut mit einem gewis­
sen Herrn zusammenhängt. Aber wenn wir 
heute beispielsweise schon so weit sind, daß 
der Kollege Hietl hier mehr oder weniger 
einen Aufruf zur Gesetzesverweigerung 
bringt - ja, meine Damen und Herren, wozu 
soll denn das führen? (Abg. H i e t 1: Würden 
sich die Eisenbahner das bieten lassen? -
Abg. B ra n d s t ä t t e r: Sie müssen eine 
andere Regierungspolitik machen!) 

Sie, meine Damen und Herren von der 
ÖVP, sollten sich an folgendes erinnern. Ich 
habe gestern diese Gelegenheit gehabt, ich 
komme nämlich sehr selten zum Fernsehen. 
Ich habe gestern eine Belangsendung der 
ÖVP gesehen, da sprach der Herr Bundespar­
teiobmann Dr. Mock. Es tut mir leid, daß er 
jetzt nicht hier ist. (Abg. G ra f: Wir sagen es 
ihm!) Danke schön, Herr Kollege Graf, sehr 
nett von Ihnen. Er sprach sehr bedeutungs­
volle Worte, nämlich: "Österreich zuerst, das 
muß wieder unsere Devise werden." Bitte, 
meine Damen und Herren von der ÖVP, den­
ken auch Sie darüber nach, und denken Sie 
daran, daß dies ein Grundsatz werden sollte 
für uns alle - also auch für Sie. (Beifall bei 
der SPÖ.) 

Dem Dr. Mock könnte ich nur folgendes 
sagen: Um weiteren Unfrieden zu vermeiden, 
wäre es vielleicht gut, sich von manchen sei­
ner Einflüsterer zu trennen. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 17.30 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Lafer. Ich erteile es ihm. 

17.30 

Abgeordneter Lafer (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wenn das Hohe 
Haus vor dem Beharrungsbeschluß der Regie­
rungsparteien nochmals über das, wie es der 
Minister gesagt hat, "beste Weingesetz" dis­
kutiert, frage ich mich: Warum gibt es soviel 
Unruhe, soviel Unmut, soviel Unsicherheit bei 
den Betroffenen und bei den Weinbauern? 

Ich glaube, es muß doch seinen Grund 
haben, daß eine solche Unruhe gegeben ist. 
Herr Minister, es ist mir auch unverständlich, 
daß man nicht versucht hat, im Landwirt­
schaftsausschuß, wo noch 42 Abänderungsan­
träge eine halbe Stunde vor Beginn des Ple­
nums eingebracht wurden, eine Einigung zu 
erzielen. (Ruf bei der SPÖ: Das ist Schnee von 
gestern!) 

Meine sehr Geehrten! Wer dabei war, weiß 
es: kurz vor dem Beginn der Ausschußsitzung 
vvurden 42 Anträge eingebracht, und die 
Opposition, die Volkspartei, hätte diese 
Anträge behandeln und eventuell zustimmen 
sollen. Ich glaube, so eine Verfahrensweise 
kann nicht zum Durchbruch in dieser Sache 
verhelfen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich glaube auch, wenn man, wie im Dünge­
mittelgesetz, einen Unterausschuß eingesetzt 
hätte und wenn man die Dinge durchberaten 
und durchdiskutiert hätte, so wäre sicher ein 
Konsens erreichbar gewesen und es wäre 
sicher für die Betroffenen und auch für die 
Republik Österreich - wo das Fernsehen 
noch dazu die ganze Sitzung übertragen hat 
- besser gewesen. 

Meine sehr geehrten Anwesenden! Wenn 
Landwirte von Ihrer Fraktion - wie Pfeifer, 
Peck, Hintermayer und so weiter - der 
Öffentlichkeit gegenüber Erklärungen abge­
ben, daß dieses Gesetz in der derzeitigen 
Form nicht durchführbar sei, daß Novellierun­
gen durchgeführt werden müßten, daß Ver­
ordnungen geschaffen werden müssen, so daß 
es praxisnah durchgeführt werden kann, 
dann sagt das ja aus, daß dies zurzeit geltende 
Gesetz eines ist, das nicht vollziehbar ist, das 
von den Betroffenen nicht angenommen wer­
den kann. Siehe Abwaage gestern oder vorge­
stern in Langenlois: die Probleme, die Schwie­
rigkeiten, das Chaos, das dort entstanden ist, 
wobei nur 10 Prozent der betroffenen Wein­
bauern dieses Gebietes diese Abwaage durch-
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geführt haben, Herr Kollege Peck, und was 
war das für ein Chaos! (Abg. Pe c k: Das funk­
tioniert bei uns im Burgenland!) Da gibt es 
verschiedene Meinungen, aber (Abg. Pe c k: 
Seit 5 Jahren machen wir das!) diese Abwaage 
in Langenlois hat gezeigt, daß es Probleme 
gibt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und jetzt spreche ich als Steirer. Ich kann 
mir leider vorstellen, welche Probleme das in 
diesem Grenzland - Sie werden es kennen 
-, wo die Zufahrtswege nicht überall ausge­
baut und die Brückenwaagen nicht überall 
aufgestellt sind, mit sich bringen wird. Mit 
den kleinen Mengen sollte man zur Brücken­
waage hinfahren, sollte zweimal wägen, noch 
einmal zurückfahren und wieder wägen. Ich 
glaube, das sind Dinge, die nicht durchführ­
bar sind, und daher sagen wir immer wieder, 
daß das ein schikanöses Gesetz ist, mit dem 
unsere Weinbauern, die mit Fleiß und mit 
Anstrengung ihre Arbeit verrichten, diskrimi­
niert werden. 

Herr Minister! Ich kann auch nicht verste­
hen, daß, wenn die Steiermärkische Landes­
regierung am 17. September über Antrag des 
Landeshauptmannes Dr. J osef Krainer den 
einstimmigen Beschluß - auch die sozialisti­
schen Regierungsmitglieder haben diesen 
Beschluß mitgetragen - gefaßt hat, daß in 
gewissen Punkten Gesetzesänderungen 
durchgeführt werden sollen, darauf nicht 
Rücksicht genommen wird. Auch die soziali­
stischen Mitglieder der steirischen Landesre­
gierung und auch die sozialistischen Kam­
merräte haben diesem Einspruch zuge­
stimmt. 

Ich darf feststellen, daß erstens für den stei­
rischen Bergwein "Welschriesling" eine 
Abfüllung in Einliterflaschen nur gestattet ist 
bei einer Gradierung unter 15 Grad. Sie wis­
sen, daß gerade in unserem Gebiet - und der 
Welschriesling ist eine Hauptsorte - eine 
Gradierung von 15 Grad vielleicht heuer gege­
ben ist, aber in den meisten Jahren diese Gra­
dierung nicht erreicht wird. Daher glaube ich, 
daß eine Benachteiligung unserer Region in 
dieser Richtung gegeben ist und daß zweitens 
die Dinge, die ich schon kurz erwähnt habe, 
auch in unserem Grenzlandgebiet schwer 
durchführbar sind. 

Ich möchte daher als steirischer Abgeord­
neter aus der Sicht der Steiermark die 
Schwierigkeiten und Probleme des steiri­
schen Bergweines schildern. In der Steier­
mark wird in den Hanglagen - 80 Prozent 
der Flächen über 25 Prozent Neigung - Wein­
bau betrieben, andere Kulturen sind dort 

nicht möglich. Ich möchte besonders erwäh­
nen, daß dort auch nicht Forstwirtschaft 
betrieben werden kann. Vor allem in diesem 
Grenzgebiet der Süd-, Ost- und Weststeier­
mark befassen sich fast 4000 Betriebe, klein­
strukturierte Betriebe mit einer Durch­
schnittsfläche von 70 Ar, mit dem Weinbau, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Diese Betriebe kämpfen um ihre Existenz, sie 
haben den Weinbau mit sehr viel Fleiß und 
sehr viel Arbeit aufgebaut. 

Herr Minister! Herr Staatssekretär! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Es hat 
auch bei diesen Verpantschungen, bei diesem 
kriminellen Weinskandal, in der Steiermark 
keine Probleme bei den Weinbauern gegeben. 
Diese kleinen Weinbauern haben sich in der 
Selbstvermarktung durch laufende Qualitäts­
verbesserung, Weinkostenschulungen und so 
weiter einen guten Markt, einen guten Ruf 
und einen guten Kundenstock aufgebaut. 

Nun, Herr Minister, wird es ein Gesetz 
geben, durch das diese langjährigen Bemü­
hungen zerschlagen werden. Ich nenne noch­
mals die undurchführbaren Bestimmungen: 
Keine Abfüllung von Weinen mit weniger als 
15 Grad Klosterneuburger Mostwaage in 0,7-1-
Flaschen. Das würde gerade für die Steier­
mark einen schweren Schlag bedeuten, da die 
Hauptsorte Welschriesling wie schon 
erwähnt -, bedingt durch die klimatischen 
Verhältnisse, diese Gradierung in den mei­
sten Jahren nicht erreicht. 

Wir wissen aber, daß die Sorte Welschries­
ling sowie die Sorte Grüner Veltliner eine 
Hauptsorte, eine Sorte ist, die von den Kun­
den, von den Weinschmeckern, gerne ange­
nommen wird. Es wäre eine Schwierigkeit 
und es ergäbe ein Problem, wenn diese Sorte 
in Literflaschen oder in größeren Gebinden 
abgefüllt werden müßte. Es wäre eine große 
Verunsicherung in diesen Weinbaubetrieben 
gegeben. 

Ich möchte auch feststellen, daß gerade in 
jenen Grenzlandgebieten, in denen steiri­
scher Wein produziert wird, auch die große 
Gefahr einer Entsiedelung dieser Grenzge­
biete besteht, weil sonst keine Produktions­
möglichkeit gegeben ist, da nur der Weinbau 
in dieser Form in diesem Bereich möglich ist. 
Es haben daher auch die steirische Landesre­
gierung und die Interessenvertretung eine 
Hilfestellung in der Richtung gegeben, daß sie 
für den Bergwein in den Hanglagen einen 
Kataster anlegen lassen und auch ein Prä­
miensystem für die Unterstützung geschaffen 
haben, damit diese Betriebe erhalten bleiben. 
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Wenn die öffentliche Hand eine Unterstüt­
zung gibt, damit diese Hanglagen und vor 
allen Dingen die Besiedelung dieses Grenz­
landes weiter erhalten bleibt, damit auch die 
jungen Bauern ihre Zukunft gesichert wissen, 
so ist es unverständlich, daß ein Gesetz mit 
Ihrer Mehrheit beschlossen wird, wodurch 
Unsicherheit für die Jugend dieser Region für 
die Zukunft zu befürchten ist. 

Herr Minister! Eine Abordnung der steiri­
schen Weinbauern wollte Ihnen gestern diese 
13 500 Unterschriften - Herr Staatssekretär, 
bitte sagen Sie das nochmals weiter, als steiri­
scher Abgeordneter möchte ich das wirklich 
gesagt wissen - übergeben. Sie hatten keine 
Zeit; es gab keine Möglichkeit dazu. Die 
Betroffenen sind um 4 Uhr früh weggefahren, 
haben das Ministerium gebeten, doch kurz 
empfangen zu werden; es war nicht möglich! 
(Staatssekretär Ing. Mur e r: Bei mir nich tf) 
Der Minister hat abgesagt, die Bauern haben 
aber gewartet und gehofft, daß eine Zustim­
mung möglich ist. 

Herr Abgeordneter Hietl hat heute dem 
Herrn Minister diese Unterschriften über­
reicht, und ich möchte festhalten, daß diese 
Aktion erst angelaufen ist; Unruhe ist weiter­
hin gegeben. Der Herr Abgeordnete Fachleut­
ner hat mit Recht gesagt: Diese Unruhe wird 
so lange nicht beseitigt sein, solange die 
Gesetzeslage nicht geändert ist. 

Herr Minister! Herr Staatssekretär! Ich war 
der Meinung - es gab Aufklärungsversamm­
lungen auch im Grenzgebiet, viele Zuhörer 
waren da -, vor allem nach den Äußerungen, 
die dort gefallen sind, daß sich die Haltung 
des Ministers ändern wird, weil dort einhellig 
- es gab keine Aufputscherei, wie das immer 
wieder fälschlich behauptet wird - die Mei­
nung vertreten wurde, daß unsere Existenz 
bedroht ist. Und wenn unsere Existenz 
bedroht ist, dann müssen wir uns rühren! Und 
das haben wir auch getan! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren von den Regierungsparteien! Sie 
beschließen heute ein Gesetz, das von den 
Weinbauern auf keine Fall vollzogen werden 
kann. Sie bestrafen die fleißigen und schwer 
schaffenden Weinbauern, Sie setzen sich trotz 
massiven Widerstandes der Betroffenen über 
deren Interessen hinweg. 

Es gibt seitens der Österreichischen Volks­
partei nur eine Antwort: Aufklärung der 
Bevölkerung über Ihre Art von Politik! Keine 
Zustimmung zu diesem Husch-pfusch-Gesetz! 

Wir werden der Bevölkerung zeigen, daß ein 
politischer Kurswechsel für Österreich unbe­
dingt notwendig ist! (Beifall bei der 
ÖVP.) 17.42 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Haigermosel' . Ich erteile es ihm. 

17.42 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Ich werde bei der 
Opposition nicht anfragen, ob ich mich zu die­
sem Thema äußern darf. Es gab ja heute 
leichte Kritik daran, daß sich aus den Reihen 
der Freiheitlichen Partei ein Nieht-Weinbauer 
im Landwirtschaftsausschuß zu Wort gemel­
det hat. Ich glaube, es kann und sollte sich 
sogar jeder dazu äußern, denn sonst kämen 
wir so weit, daß im Familienausschuß viel­
leicht nur mehr gebärende Mütter anwesend 
sein dürfen. Ich glaube, da sind Sie mit mir 
sicher auch einer Meinung, daß dem nicht so 
sein soll. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Herr Kollege Hietl! Sie haben in Ihren Aus­
führungen unter anderem das neu einzufüh­
rende Kellereibuch beklagt. Wir Kaufleute 
haben schon sehr lang das Kassenbuch, das 
wir täglich führen müssen, und ich glaube, 
daß von keinem Kaufmann beklagt wird, daß 
derartige buchhalterische Unterlagen geführt 
werden müssen. (Abg. H i e t 1: Das Kellerei­
buch gibt es seit 19711 Ich habe nichts von 
einer Neu-Einführung gesagtf) 

Zu den Ausführungen des Kollegen Lafer 
einen Satz. Ich meine, daß gerade das neue 
Weingesetz für den steirischen Weinbau neue 
Chancen bietet; eben für Spezialitäten, die in 
der Steiermark produziert werden. Diese Spe­
zialitäten - Bergwein et cetera - können 
dann mit einem ordentlichen, guten Preis viel 
besser vermarktet werden, als das in der Ver­
gangenheit der Fall war. Der Preis, der für die 
steirischen Weine in der Vergangenhejt 
bezahlt wurde, beweist ja, daß es notwendig 
ist, umzudenken und neue Wege zu beschrei­
ten. 

Hohes Haus! Oberstes Ziel einer positiven 
Weinwirtschaftsgesinnung muß es sein, dem 
Produzenten die Erzielung eines entsprechen­
den und gerechten Preises für entsprechend 
vorbereitete Qualitätsprodukte zu ermögli­
chen. Dieser gerechte Preis war, wie erwähnt, 
in der Vergangenheit in den letzten Jahren 
weithin nicht erzielbar, außer von jenen Wein­
bauern, welche sich nicht der offiziellen Wein­
baupolitik der Kammern, diversen Fonds oder 
Genossenschaften anschlossen und nach aus-
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ländischen Vorbildern von der Menge weg in 
die Qualität gingen. 

Und wenn in einer der renommierten Fach­
zeitschriften, nämlich dem "Falstaff" , im 
Kommentar zum neuen Weingesetz an erster 
Stelle der Kritik steht, daß keine Hektarer­
tragsbegrenzung und damit keine Strukturän­
derungsperspektive der Weinwirtschaft in 
Richtung maximaler Qualität eingeleitet wird, 
so stellt sich die Frage, wer denn dafür ver­
antwortlich ist. Diese Frage wurde heute 
schon mehrmals gestellt, sie ist aber trotzdem 
zu wiederholen, weil es eines der entscheiden­
den Kriterien im neuen Gesetz gewesen wäre. 
Verantwortlich dafür sind nämlich Sie, meine 
Damen und Herren von der Österreichischen 
Volkspartei, die durch ihr Veto verhindern, 
daß ein zukunftsträchtiger Weg beschritten 
wird, der einzig garantiert, daß die Weinwirt­
schaft mit guten Preisen für gute Qualität 
reüssieren kann. 

Es ist bedauerlich, daß Sie offensichtlich 
nicht bereit sind, aus den Fehlern der Grills 
und Sautners zu lernen und endlich auf den 
Zug der Bründlmeiers und Salomons auf­
springen. 

Wer sich in der Weinwirtschaft auch nur 
halbwegs auskennt - und das sind auch 
andere als die Weinbauern, Herr Kollege 
Hietl -, der wird wissen, was damit gemeint 
ist; nämlich: gute Qualität in guter Präsenta­
tion erzielt auch einen hervorragenden Preis! 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Gaukeln Sie doch den Weinbauern nicht 
vor, mit Drohgebärden helfen zu können. 

Das einzige, was Sie mit Ihrer Weinbau­
und Vertriebspolitik in der Vergangenheit 
erreicht haben, war ein ineffizienter Wein­
wirtschaftsfonds unter Leitung eines unfähi­
gen Präsidenten, dessen Position zu zementie­
ren und den Weinbauern einzureden, 4 S oder 
gar 3 S Erlös für den Liter Wein seien ohne­
dies ein großartiger Erfolg. 

Gerade in dieser Zeit, als derartige Dum­
pingpreise bezahlt wurden, erzielten Weinpro­
duzenten, die nicht den Ratschlägen Ihrer 
"Experten" folgten, 18 bis 20 S pro Liter. 
Diese Preise wurden zwar bei geringeren 
Mengenerträgen erzielt, jeder kann sich aber 
ausrechnen, wer schlußendlich als der besser 
beratene Weinbauer und Kaufmann zu gelten 
hat. 

Hohes Haus! Wenn man in der Chronologie 
der Gesetzwerdung des zu beschließenden 

Weingesetzes etwas weiter zurückblättert, so 
ist es nicht uninteressant, im Stenographi­
schen Protokoll anläßlich des Beschlusses der 
Weingesetznovelle am 12. Juni 1985, also vor 
der Sondersitzung im August 1985, nachzule­
sen. Ich zitiere wörtlich aus der Wortmeldung 
des Kollegen HietI: 

"Das Vorkommen von Diäthylenglykol in 
Prädikatsweinen hat eine gewisse Nervosität 
bei der Regierung beziehungsweise beim 
Ministerium ausgelöst, die sicherlich auf­
grund des geringen Umfanges nicht notwen­
dig gewesen wäre." - Soweit der Herr Abge­
ordnete Hietl. (Abg. H i e t 1: Das war am 
12. Juni!) Na, gar so gering, Herr Kollege 
Hietl, war die Pantscherei offensichtlich 
nicht, denn sonst hätte nämlich dieser Skan­
dal nicht so eskalieren können. (Abg. H i e t 1: 
Hätte mich der Minister früher informiert, 
hätte ich das gewußt!) Ich glaube, es wäre bes­
ser gewesen, Sie hätten sich hier nicht als 
Beschwichtigungshofrat aufgespielt, Herr 
Kollege HietL (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) Her­
unterspielen der Pantschersünden dient 
weder den unschuldigen - und wir haben 
sehr oft davon gesprochen - Weinbauern, 
noch tragen Sie damit zu einem neuen Quali­
tätsbewußtsein bei. 

Weiters sagte der Herr Abgeordnete Hietl 
am 12. Juni 1985: "Und nun gibt es rasch die 
Novellierung. Ich möchte, obwohl, wie der 
Berichterstatter eben erwähnt hat, sechs 
Abänderungsanträge meiner Fraktion im 
Landwirtschaftsausschuß abgelehnt wurden, 
für die konstruktiven Vorgespräche, die 
sicherlich in geraffter Zeit durchgeführt wer­
den mußten, allen Beteiligten für den guten 
Willen, der gezeigt wurde, Dank sagen, im 
besonderen auch den Beamten der Interes­
senvertretungen, sei es der Präsidentenkonfe­
renz oder der Bundeskammer, sowie den 
Beamten im Ministerium, wo man beiderseits 
bemüht war, rasch eine Einigung in dieser 
Frage zu erzielen, wo es sich doch um eine 
besonders sensible Materie gehandelt hat. 
(Beifall bei der ÖVP.J' Das steht im Protokoll. 
Das waren die Worte des Herrn Abgeordneten 
Hietl, die er noch am 12. Juni von dieser Stelle 
aus in das Mikrophon sprach. 

Es stellt sich nicht nur für mich die Frage, 
ob das alles nicht mehr gilt, und zwar nur des­
wegen nicht, weil vielleicht Herr Michael 
Graff einen neuen Scharfmachermarschbe­
fehl ausgegeben hat, Herr Kollege. (Abg. 
H i e t 1: Damals war doch die Situation noch 
ganz anders! Was kann denn der Generalse­
kretär dafür?) 
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Ich frage mich, ob die vom Herrn Abgeord· 
neten Rietl gelobte Bereitschaft zum Kon­
sens, von der ÖVP beklatscht. deswegen nicht 
mehr gelten darf, weil Dr. Mock der Hecken­
schützen in den ÖVP-Reihen nicht mehr Herr 
wird? Diese Frage stellt sich. Aber all diese 
Fragen müssen SifO:, meine Damen und Her­
ren von der Opposition, selbst beantworten, 
das kann Ihnen niemand abnehmen. 

Hohes Hausl Gerade ich als Lebensmittel­
kaufmann kann ein gar garstig Lied davon 
singen, was die Verbraucher an berechtigten 
Worten nicht nur am Höhepunkt der Pant­
scherei von sich geben. Wenn ständig von den 
unschuldigen Weinbauern gesprochen wird -­
ich betone: mit Berechtigung gesprochen wird 
-, so ist genauso der unbekannte Kaufmann 
in diese Betrachtungen einzubeziehen; dieser 
hat nämlich auch sein gutes Geld verloren, 
wenn für den eingezogenen Wein mangels 
Masse bei den Pantschern nichts mehr zu 
holen ist. 

Es ist bedauerlich, daß die ÖVP heute in 
keiner Wortmeldung den Kaufmann vertei­
digt hat, der unschuldig von den Weinpant­
schern betrogen vvurde. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) Von den anderen Unannehmlichkeiten, 
welche die einzelnen Kaufleute mit Beschlag­
nahme, Geschäftsverlust et cetera hatten, 
ganz zu schweigen. 

Und weil sich das der Handel nicht noch 
einmal gefallen läßt, nicht gefallen lassen 
darf, müssen einfach strengere Bestimmun­
gen eingeführt 'Nerden, welche verhindern 
helfen, daß noch einmal ein derart billiger 
Mist in allen möglichen Behältnissen in die 
Regale kommt. Um das zu verhindern, wären 
doch "Verantwortliche" in den entsprechen­
den Gremien und Kontrollorganen, die Sie 
von der ÖVP beherrschen, vorhanden gewe­
sen. 

In diesem Zusammenhang sei festgestellt: 
Es trifft auch so manche Großvertriebsform 
aus dem Handel ein gerütteltes Maß an 
Schuld. Diese Preisdrücker und Schleuderer 
versuchten nämlich, dem Verbraucher und 
Konsumenten jahrelang einzureden, daß ein 
Produkt wie der Wein, welcher mit unendli­
chen Mühen hergestellt wird, nichts oder fast 
gar nichts kosten dürfe. In diesen "Sc:hleu­
derzentralen" sitzen die Hehler, welche Mit­
verantwortung dafür tragen, daß der Wein­
preis in der Vergangenheit ins Rutschen kam. 
Schwarze Schafe versuchten auch deswegen 
auf der Kellerstiege das Wunder von Kanaa 
zu wieder holen. 

Spätestens an diesem Punkt müßten sich 
nun die Produzenten, die Kaufleute und die 
Verbraucher treffen, um ein strenges Weinge­
setz zu akzeptieren. Zu beda.uern bleibt ja, 
Kollege Hietl, daß dazu nicht überall die 
Bereitschaft vorhanden ist. Ich glaube, daß 
die Verbraucher diese Ihre Argumente nicht 
verstehen werden. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte den Vertretern der Weinproduzenten, 
die in den Reihen der Opposition sitzen, den 
guten Willen nicht absprechen, zur Verbesse­
rung der Situation beitragen zu wollen. Sie 
müssen aber auch den Mut haben, den unfähi­
gen Beratern der Landwirte, die bisher kei­
nen Erfolg in die Scheune brachten, andere 
Aufgabenbereiche zuzuordnen. Bis dato 
haben Sie diesen Mut vermissen lassen. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von 
der ÖVP, die Präsentation österreichischer 
Landwirtschaftsprodukte auf der ANUGA, 
der größten Lebensmittelmesse der Welt i.n 
Köln gesehen hätten, so würden Sie verste­
hen, warum neben anderen Hemmnissen 
viele exportierende Länder teilweise bessere 
Ergebnisse auf dem Weltmarkt erzielen als 
die Organisationen, die von Ihnen beherrscht 
werden, 

Der Käseexport wäre ein weiteres abendfül­
lendes Thema beziehungsweise die Milchwirt­
schaft insgesamt. Denn ich sehe Sie schon vor 
mir, Herr Kollege Rietl, wie Sie beim Grünen 
Bericht an diesem Pult die Milchwirtschaft 
bejammern. (A.bg. H i e t1: Da werden Sie ein 
Pech haben!) 

Ich sage Ihnen folgendes, Herr Kollege. 
Wenn wir Kaufleute genauso jammern wür­
den, wie Sie das tun, dann müßte ich Ihnen 
eine Milchrechnung zeigen, die einem Kauf­
mann gestellt wird, eine Vi ochenrechnung 
zum Beispiel. (Der Redner präsentiert ein 
Sc11riftstück.) Hier ist eine Milchrechnung 
aus meinem Geschäft über die Zeit vom 
11. Oktober 1985 bis zum 20. Oktober 1985: 415 
Kilo Milchprodukte verkauft, nicht nur in 
Ihrem Dienst, sondern auch in unserem und 
im Dienste der Verbraucher. Ich glaube, da 
können wir uns treffen. Jetzt sage ich Ihnen 
aber die Spanne, die wir Kaufleute bei dieser 
Rechnung hier ausgedruckt erhalten. Spanne 
in Prozenten: 13,36. Und wissen Sie, wieviel 
Kosten wir auf diesen Produkten. haben? - 18 
bis 19 Prozent. Ich überlasse es Ihren Rechen­
künsten, das nachzurechnen. (Abg. H i e t 1: 
Wer ist denn da schuld daran?) 

Sprechen Sie einmal mit Ihrem Herrn Zitt-
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mayr, den ich heute noch nicht gesehen habe, 
der sich auch immer als Vertreter der Bauern­
schaft, der Milchgenossenschaften aufspielt, 
sprechen Sie mit ihm und fragen Sie ihn, wo 
das Geld bleibt, wenn es nicht bei den Bauern 
ist und wenn es nicht bei den Kaufleuten ist. 
(Abg. B r an d s t ä t t e r: Wer ist denn verant­
wortlich für Ihre geringe Spanne? Wenden Sie 
sich an die Regierung!) Da muß es wahr­
scheinlich irgendwo in den diversen Fonds 
verschwinden. Darum wird auch der Wein­
wirtschaftsfonds aufgelöst. (Beifall bei FPÖ 
und SPÖ. - Abg. H i e t 1: Was können wir für 
Ihre Spanne?) 

Und bei den anderen Fonds, Herr Kollege, 
werden wir auch noch darüber sprechen, 
damit das Geld dort hinkommt, wo es hinge­
hört, nämlich zu denen, die für den Vertrieb 
der landwirtschaftlichen Produkte etwas lei­
sten. Ich glaube, da müßten wir uns treffen, 
dann würden Sie eine ehrliche Landwirt­
schaftspolitik betreiben. (Zwischenruf der 
Abgeordneten H i e tl und B r a n d s t ä t­
te r.) Die Wahrheit hören Sie offensichtlich 
nicht so gerne. 

Meine Damen und Herren! Es freut mich, 
daß einer meiner Weinlieferanten aus der 
Wach au - jetzt kehre ich wieder zum Thema 
Wein zurück - in einem Rundschreiben an 
seine Kunden vor wenigen Tagen mitgeteilt 
hat, daß er mit der heuer zu erzielenden Qua­
lität höchst zufrieden sei, bei der Menge aber 
Einbußen vorhanden seien. Das ist aus den 
verschiedensten Gründen unbestritten, das 
wissen wir. Er ersucht daher, die angehobe­
nen Preise zu akzeptieren und im Sinne jah­
relanger bester Zusammenarbeit seinem 
Haus die Treue zu halten. 

Die Kaufleute versprechen, solchen 
Geschäftspraktiken nicht nur die Treue zu 
halten, sondern auch dem Verbraucher mitzu­
teilen, daß Qualität und Service nicht vom 
Fließband kommen und auch nicht zum Null­
tarif zu haben sind. 

Wir Freiheitlichen stimmen dem neuen 
Weingesetz aus all diesen Gründen zu. (Bei­
fall bei FPÖ und SPÖ.) 17.56 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Karas. Ich erteile es ihm. 

17.56 

Abgeordneter Karas (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich möchte als letzter Redner in 

der heutigen Debatte noch ganz kurz auf zwei 
Dinge eingehen. 

Zum ersten wurde heute mehrmals 
erwähnt, daß der Ruf Österreichs im Ausland 
durch den Weinskandal geschädigt wurde. Ich 
kann dazu nur sagen: Der Ruf Österreichs im 
Ausland ist durch den Weinskandal vor allem 
deshalb geschädigt worden, weil die österrei­
chische Bundesregierung und die verantwort­
lichen Minister zu spät reagiert und zu spät 
offengelegt haben, was geschehen ist. (Beifall 
bei der ÖVP. - Abg. Pro b s t: Deswegen 
Tankwagen!) 

Zum zweiten: Ich habe den Eindruck, daß 
Sie bis heute noch nicht ganz zur Kenntnis 
genommen haben, was die Österreichische 
Volkspartei zum Weingesetz und zum Wein­
skandal wirklich gesagt hat. Ich m(jchte das 
in vier Kurzformein zusammenfassen. 

Die ÖVP sagt: Qualität verbessern, Kon­
trolle verstärken, Pantscher verurteilen und 
Schikanen beseitigen. Das war und ist unsere 
Linie. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Wer die Debat­
ten gestern und heute verfolgt hat wie ich, der 
Jüngste in diesem Hause (Abg. G ra b her­
Me y e r: Das wissen wir schon!), war 
erschrocken über die Art und Weise, wie Sie 
heute beharren, darüber, wie Versteinerung, 
Verknöcherung und Unfähigkeit zur Einsicht 
die Tätigkeit der Mitglieder der Regierungs­
fraktionen immer stärker geprägt haben. 
(Abg. Dr. Gradenegger: Ich bin über Sie 
erschrocken, daß Sie als jüngster Abgeordne­
ter hier Weinwerbung machen, daß Sie hier 
Alkoholwerbung vertreten!) Das müssen Sie 
mir überlassen, wofür ich mich einsetze, ich 
setze mich für die Existenz von Jungbauern 
ein und bin gegen die Pantscher. Das ist, 
glaube ich, die Linie, die ein Jugendvertreter 
zu verfolgen hat, Herr Hofrat Gradenegger. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Ich glaube, daß diese Zwischenrufe und die 
letzten beiden Tage ein Symbol dafür sind 
(Zwischenrufe bei SPÖ und FPÖ) - ich weiß 
nicht, warum Sie das so nervös macht -, wie 
Sie das Parlament behandeln; ein Symbol 
dafür sind, welchen Respekt Sie wirklich vor 
dem Gesetz haben; ein Symbol dafür sind, wie 
Sie ehrliche, anständige Menschen behan­
deln, und ein Symbol dafür sind, wie Sie wirk­
lich Politik machen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Es ist für mich 
und für viele, die heute hier zusehen, ein trau­
riges und abstoßendes Symbol, wie dieses 
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Weingesetz zustande kam, und auch die Art 
und Weise, wie jetzt darauf beharrt wird. 

Meine Damen und Herren! Jeder von uns 
wurde heute von jungen Menschen um Ver­
ständnis für ihre Situation gebeten. Die 
Betroffenen, die uns um dieses Verständnis 
gebeten haben, haben Angst. Sie haben Angst 
um ihre Existenz. Die Betroffenen, die heute 
in Wien eine Werbekundgebung für ihr Anlie­
gen gemacht haben, sind auf Grund Ihres 
Handeins frustriert statt motiviert. 

Ich glaube, es ist eines der schlechtesten 
und schlimmsten Zeugnisse, die man einer 
Politik ausstellen kann, wenn man sagen 
muß, daß sie frustriert statt motiviert. 

Denken wir zum Schluß an die jungen Men­
schen, und nur für sie rede ich, und denken 
wir uns in ihre Lage hinein, die sich, gerade 
ausgebildet, auf ihren Beruf freuen, auf die 
Übernahme des elterlichen Hofes, auf die 
Anwendung des Gelernten. 

Und plötzlich sagen diese Menschen folgen­
des: Wir arbeiten gerne 70 und mehr Stunden 
in der Woche, aber wir wollen keine Buchhal­
ter werden. - Das sagen Menschen, deren 
durchschnittliches Familienarbeitskraft-Ein­
kommen im Monat bei 4 900 S rangiert. Meine 
Damen und Herren von der sozialistischen 
Fraktion! Wahrscheinlich kann sich das kei­
ner von Ihnen vorstellen, wahrscheinlich ist 
Ihnen die Fähigkeit verlorengegangen, sich in 
solche Menschen hineinzudenken. Darum 
wirbeln Sie auch so laut während meiner 
Rede! (Beifall bei der ÖVP.) 

Denken Sie sich einmal in Menschen hin­
ein, die von sich selbst schreiben: Jeder Wein­
hauer muß am Gemeindeamt am Tag der 
Lese melden, in welchem Weingarten er ern­
tet. Das kostet uns, die wir schon 70 Stunden 
arbeiten, Zeit und bringt nur Formulare, aber 
keine Mengen- und Qualitätskontrolle. 

Diese Menschen schreiben: Flaschenfüllen 
muß drei Tage vorher der Bezirkshauptmann­
schaft gemeldet werden. Der Weinbauer füllt 
aber in der Praxis meist dann, wenn es 
gerade regnet. - Also eine sinnlose Schikane, 
die den einzelnen jungen Weinbauern nur zu 
einem Wetterpropheten macht, der er eigent­
lich nicht werden kann! 

Meine Damen und Herren! Denken Sie sich 
in junge Weinbauern hinein, die von sich 
selbst sagen: Was wir brauchen, ist ein ein­
fach durchzuführendes Gesetz ohne Papier­
kram!, die von sich sagen: Wir wollen keine 

Pantscher schützen, im Gegenteil, wir wollen 
strengere Kontrollen, aber nicht durch mehr 
Formulare, sondern durch ein unabhängiges 
Kontrollinspektorat. Diese jungen Weinbau­
ern sagen, daß dieses praxisfremde und schi­
kanöse Weingesetz ihre Existenz bedroht, und 
Sie sind nicht einmal bereit, einfach über das, 
was ihre Existenz bedroht, ohne Beschöni­
gung zu reden. 

Sie wissen alle noch besser als ich, der sich 
nur zum Sprecher einer betroffenen Gruppe 
macht, daß diese Bedenken von jungen Men­
schen von noch viel mehr Menschen geteilt 
werden. Ich denke zum Beispiel an den Abge­
ordneten Peck, der im ORF erklärt hat: Ja 
wenn es sein muß, müssen wir das Gesetz 
halt novellieren. Oder ich denke an den Herrn 
Minister selbst, von dem am 22. Oktober 1985 
in der "Kleinen Zeitung" folgendes stand: "Er 
kündigte gleichzeitig eine ,praxisfreundliche' 
beziehungsweise ,praxisgerechte' Vollziehung 
des neuen Gesetzes an." Dann steht hier: 
"Einzelheiten, wie die neuen Gesetzesbestim­
mungen praxisgerecht - beispielsweise bei 
der Dreitagefrist bei der Flaschenabfüllung -
gehandhabt werden könnten, wollte Haiden 
gestern nicht sagen: ,Das müssen wir uns 
noch überlegen.''' 

Meine Damen und Herren! Wie geht es 
Ihnen eigentlich, wenn Sie heute einem 
Gesetz zustimmen, bei dem der Minister 
selbst erklärt, er müsse sich noch ,überlegen', 
wie er dieses Gesetz handhabt? Ich frage Sie: 
Gibt es Ihnen eigentlich nicht zu denken, was 
der Präsident der Rechtsanwaltskammer Dr. 
Schuppich in FS 1 am 4. Oktober 1985 sagte: 
"Ich meine, daß Gesetze, die nur als Alibige­
setze ergehen, nur Gesetze, die den Eindruck 
erwecken sollen, es geschieht schon etwas, 
daß solche Gesetze unterbleiben sollten."? -
Der ORF fragt Dr. Schuppich: "Ist das Wein­
gesetz ein solches Gesetz?" - Schuppich: 
"Das nl.ag ein solches Gesetz sein." -

Meine Damen und Herren! Das heißt, das 
ist ein Gesetz, das am besten "unterbleiben" 
sollte, wie er sagt. Wie geht es Ihnen eigent­
lich, wenn Sie einem solchen Gesetz zustim­
men? (Zwischenruf des Abg. Dr. G rad e -
n egger.) 

Wir von der Österreichischen Volkspartei 
und ich von der Jungen ÖVP, wir werden die 
Existenz der jungen Weinbauern nicht gefähr­
den! Wir werden den gesundheitlichen Schutz 
der Menschen nicht reduzieren. Wir werden 
keinem Gesetz zustimmen, von dem der Mini­
ster nicht weiß, wie er es durchführt. Wir wer­
den keinem Gesetz zustimmen, von dem 
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bereits am Tag der Beschlußfassung feststeht, 
daß es novelliert werden muß! 

Ich möchte Ihnen auch sagen, daß ich aus 
dem Grund hier heraußen stehe, weil die jun­
gen Weinbauern, die sich zu der Aktionsein­
heit "Jungbauern helfen Jungbauern" zusam­
mengeschlossen haben, heute in Wien positiv 
und nicht radikal für ihre Interessen werben, 
weil sie nur Verständnis erzeugen wollen und 
weil sie gestern dem Minister einen Brief 
übergaben, den ich heute um 5 Minuten nach 
elf Uhr in der Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates Anton Benya als Petition einge­
reicht habe. Diese Petition erzeugt im ersten 
Teil Verständnis dafür, warum die Jungbau­
ern das Gefühl haben, daß ihre Existenz 
bedroht ist. Und diese Petition macht im zwei­
ten Teil Vorschläge, wie die jungen Weinbau­
ern glauben, daß man ihre Situation verbes­
sern kann. 

Die jungen Landwirte lassen sich von 
Ihnen ihre Freude am Beruf nicht nehmen. 
Sie sind keine Randalierer, sondern Men­
schen, die um Verständnis bitten, um neue 
Gespräche ersuchen und Verbesserungen vor­
schlagen. Für diese Menschen spreche ich 
hier! 

Meine Damen und Herren vor allem von 
der sozialistischen und der freiheitlichen 
Seite! Ich möchte zum Schluß noch einige 
Gedanken vorbringen, die mir im Zusammen­
hang mit diesem Gesetz eingefallen sind. In 
Wien affichiert die Wiener Volkspartei ein 
Plakat, darauf steht die Frage: "Sollte die 
Politik irgend etwas mit Anstand, Geist, 
.... Vahrheit, Schönheit, Mut, Fleiß, Bescheiden­
heit, Hoffnung, Würde, Mitgefühl", ich füge 
hinzu: Verständnis, Respekt und Einsicht "zu 
tun haben 7" - "Ja, alles!" ist die Antwort. Mir 
ist dieses Plakat deshalb in den Sinn gekom­
men, weil der Skandal, der eine seiner Ursa­
chen auch darin hat, daß das bestehende 
Weingesetz nicht eingehalten und das Nicht­
einhalten nicht kontrolliert wurde, einfach 
auf ein neues Gesetz reduziert wird. Einer 
Politik, die einen Skandal nur auf ein neues, 
schikanöses, nicht administrierbares Gesetz 
reduziert, fehlt das alles, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! (Beifall bei der ÖVP.) 

Es fehlt einer derartigen Politik die morali­
sche und die verantwortungspolitische 
Dimension. Jemand, der nach diesen Maßstä­
ben Politik macht und stur darauf beharrt, 
dokumentiert, daß er Politik auf Parteipolitik 
reduziert und Parteipolitik auf Sesselkleberei. 
Der Mensch und der Betroffene kommen bei 
einem solchen Verhalten leider nicht vor. 

Mich trifft das schwer, weil ich diese Art der 
Reduzierung der Politik als eine der Hauptur­
sachen für den Glaubwürdigkeitsverlust der 
Politik und den Unmut der Jugend arisehe. 

Diese Art von Politik tut nicht nur den 
Weinbauern weh, sondern sie stößt alle Men­
schen dieses Landes vor den Kopf. Das wollen 
wir nicht, und daher stimmen wir gegen Ihr 
Weingesetz! (Beifall bei der ÖVP.) 18.09 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir kommen 
zunächst zur Ab s tim m u n g über den 
Antrag der Abgeordneten Hietl und Genossen 
auf Rückverweisung der Vorlage an den Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag auf Rückverweisung an den Ausschuß 
beitreten, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die M i n der h e i t. A b gel e h n t. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft in 746 der Beilagen. 

Im Sinne des § 82 Abs. 2 Z. 3 der Geschäfts­
ordnung stelle ich vorerst die für die Abstim­
mung erforderliche Anwesenheit der verfas­
sungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abge­
ordneten fest. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft stellt den Antrag, den ursprünglichen 
Beschluß des Nationalrates vom 29. August 
1985 betreffend ein Bundesgesetz über den 
Verkehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 
1985), über Änderungen des Lebensmittelge­
setzes 1975, BGBL Nr. 86, und des Bundesfi­
nanzgesetzes 1985, BGBL Nr. 1, zu wiederho­
len. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Ausschußantrag ihre Zustimmung ertei­
len, sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
mit M ehr h e i t an gen 0 m m e n. 

Damit hat der Nationalrat gemäß Artikel 42 
Abs.4 Bundes-Verfassungsgesetz seinen 
ursprünglichen Beschluß wie der hol t. 

3. Punkt: Zweite Lesung des Antrages 146/A 
der Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Rieder 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem Bestimmungen über die Rechtsan­
waltsprüfung und über sonstige Erfordernisse 
zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft getrof­
fen werden (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz 

RAPG) 
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4. Punkt: Zweite Lesung der Regierungsvor­
lage (552 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte 

und Rechtsanwaltsanwärter geändert wird 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
nunmehr zu den Punkten 3 und 4 der heuti­
gen Tagesordnung, über welche die Debatte 
unter einem durchgeführt wird. Es sind dies: 

Zweite Lesung des Antrages 146/A der 
Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Rieder und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem Bestimmungen über die Rechtsanwalts­
prüfung und über sonstige Erfordernisse zur 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft getroffen 
werden (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz 
RAPG) , und Zweite Lesung der Regierungs­
vorlage (552 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte 
und Rechtsanwaltsanwärter geändert wird. 

Da dem Justizausschuß zur Berichterstat­
tung vom Nationalrat eine Frist bis 23. Okto­
ber 1985 gesetzt worden ist, hat gemäß § 44 
Abs. 3 der Geschäftsordnung nach Ablauf 
einer derartigen Frist die Verhandlung in der 
dem Fristablauf nachfolgenden Sitzung selbst 
dann zu beginnen, wenn ein schriftlicher Aus­
schußbericht nicht vorliegt. 

Da bei beiden Vorlagen schriftliche Aus­
schußberichte nicht vorliegen, ersuche ich 
gemäß § 44 Abs. 4 der Geschäftsordnung den 
Obmann-Stellvertreter des Justizausschusses, 
Herrn Abgeordneten Dr. Gradischnik, münd­
lich zu berichten. 

18.13 

Berichterstatter Dr. Gradischnik: Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Gemäß § 44 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung des Nationalrates berichte 
ich über die Regierungsvorlage 552 der Beila­
gen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter geändert wird, sowie 
über den Initiativantrag 146/ A der Abgeord­
neten Mag. Kabas, Dr. Rieder und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Bestim­
mungen über die Rechtsanwaltsprüfung und 
über sonstige Erfordernisse zur Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft getroffen werden 
(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz - RAPG). 

Die Regierungsvorlage 552 der Beilagen 
wurde am 6. März 1985 im Nationalrat einge­
bracht und am 7. März dieses Jahres dem 
Justizausschuß zur Vorberatung zugewiesen. 
Diese Regierungsvorlage wurde im Hinblick 
auf entsprechende Erkenntnisse des Verfas­
sungsgerichtshofes eingebracht, um unzwei-

felhaft klarzustellen, daß der Disziplinarrat in 
Senaten zu entscheiden hat. 

Der Antrag 146/ A wurde am 8. Mai 1985 im 
Nationalrat eingebracht und am 9. Mai dieses 
Jahres gleichfalls dem Justizausschuß zuge­
wiesen. 

Dieser Initiativantrag sah im wesentlichen 
vor: 

den Entfall des Doktorates als gesetzliches 
Erfordernis für die Ausübung des Rechtsan­
waltsberufes; 

zeitgemäße Bestimmungen hinsichtlich der 
Rechtsanwaltsprüfung; 

die Verlängerung der Praxiszeit von fünf 
auf sieben Jahre, ausgenommen für Rechts­
anwaltsanwärter, die das Doktorat der 
Rechtswissenschaften nach der neuen . Stu­
dienordnung erlangt haben; 

die Festsetzung verbindlicher Ausbildungs­
veranstaltungen; 

die Parteistellung der Rechtsanwaltskam­
mern im Winkelschreibereiverfahren; 

die Einschränkung der sogenannten Nur-
Verteidiger auf Rechtsanwaltsanwärter , 
Notare und Notariatskandidaten; 

den Entfall der Eintragungsmöglichkeit für 
"stimmführende Räte" nach § 6 Rechtsan­
waltsordnung und die 

Aufhebung des Hofkanzleidekrets über die 
Führung einer öffentlichen Agentie. 

Mit beiden Vorlagen beschäftigte sich der 
Justizausschuß in seiner Sitzung am 14. Okto­
ber 1985 und beschloß einstimmig, einen 
Unterausschuß einzusetzen. Dieser Unteraus­
schuß des Justizausschusses hat beide Mate­
rien am 15. Oktober dieses Jahres einer Vor­
beratung unterzogen, wobei den Mitgliedern 
des Unterausschusses bereits durch entspre­
chende Anträge geänderte und erweiterte 
Fassungen vorlagen. 

Die Regierungsvorlage 552 der Beilagen 
wurde im wesentlichen dahingehend erwei­
tert, daß Bestimmungen aufgenommen wur­
den, die genauer determinieren, wie die ein­
zelnen Senate zu bilden sind. 

Der Initiativantrag 146/A wurde im wesent­
lichen dahingehend abgeändert und ergänzt, 
daß nachfolgende Bestimmungen aufgenom­
men wurden: 
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Den Rechtsanwälten wird die Befugnis zur 
umfassenden, berufsmäßigen Parteienvertre­
tung vorbehalten, wobei die Ausnahmen hie­
von genau umschrieben sind. 

Die Berufsbezeichnung "Rechtsanwalt" 
wird geschützt, Verstöße dagegen werden als 
Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe 
bis zu 30.000 S, in bestimmten Fällen sogar bis 
zu 60.000 S geahndet. 

Die Verschwiegenheitspflicht der Rechtsan­
wälte wird erweitert. 

Die Rechtsanwaltsprüfung soll aus zwei 
Teilprüfungen bestehen. 

Die Bestimmung des Richterdienstgesetzes, 
nach der bisher die Rechtsanwaltsprüfung die 
Richteramtsprüfung ersetzt hat - also § 26 
Abs. 1, letzter Satz, Richterdienstgesetz 
hat zu entfallen. 

Die Ausbildungszeit für Doktoranden wird 
von fünf auf sechs Jahre verlängert. 

Übergangsregelungen für bereits in Ausbil­
dung stehende Rechtsanwaltsanwärter wur­
den geschaffen. 

Einstimmig wurden den Verhandlungen im 
Unterausschuß die Präsidenten der Rechtsan­
waltskammern zu einem Expertenhearing 
beigezogen. Der Antrag auf Beiziehung weite­
rer von der Österreichischen Volkspartei vor­
geschlagener Experten fand im Unteraus­
schuß keine Mehrheit. Eine Einigung über 
beide Materien konnte im Unterausschuß 
nicht erzielt werden. Auch über einen Termin 
für eine weitere Sitzung des Unterausschus­
ses beziehungsweise eine Sitzung des Justiz­
ausschusses konnte kein Einvernehmen her­
gestellt werden. 

Da der Nationalrat dem Justizausschuß zur 
Berichterstattung über beide Vorlagen eine 
Frist bis 23. Oktober 1985 gesetzt hat und 
gemäß § 44 Abs. 3 des Geschäftsordnungsge­
setzes nach Ablauf einer dem Ausschuß zur 
Berichterstattung gesetzten Frist die Ver­
handlung in der dem Fristablauf nachfolgen­
den Sitzung selbst dann zu beginnen hat, 
wenn ein schriftlicher Ausschußbericht nicht 
vorliegt, stelle ich den An t rag, in die zweite 
Lesung über die Regierungsvorlage 552 der 
Beilagen und über den Antrag 146/ A einzutre­
ten. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Ich danke 
dem Herrn Abgeordneten für die Berichter­
stattung. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge­
ordnete Dr. Graff. Ich erteile es ihm. 

18.18 

Abgeordneter Dr. GraU (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Wer der Meinung war, die 
Regierungsparteien hätten beim Weingesetz 
einen Rekord aufgestellt, indem sie eine 
Berufsgruppe, nämlich die Weinbauern, ver­
gewaltigten und im letzten Moment 41 Abän­
derungsanträge einbrachten, der hat sich 
getäuscht. Sie, meine Damen und Herren von 
den Regierungsparteien, haben mit dem jetzt 
vorliegenden Rechtsanwaltsprüfungsgesetz 
diesen Rekord bei weitem übertroffen. Sie 
stoßen vier Berufsgruppen vor den Kopf: die 
Rechtsanwälte, die Richter und Staatsan­
wälte, die Rechtsprofessoren und Rechtsleh­
rer und die Studenten. Wir halten das für eine 
ganz verfehlte Vorgangsweise. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Am 14. Oktober haben wir Ihnen im Justiz­
ausschuß die Frage gestellt, wie denn die 
Änderungen zu Ihrem eigenen Initiativantrag 
aussehen, von denen Sie dauernd sprechen. 
Sie waren nicht in der Lage, uns einen Text 
zu präsentieren. Im Unter aus schuß am 
15. Oktober haben Sie uns dann 72 Abände­
rungsanträge auf den Tisch geknallt, und 
wenn man die jetzt zur Diskussion stehende 
Vorlage anschaut - sie steht zwar formell 
noch gar nicht zur Diskussion, aber sie wird 
wohl demnächst von einem Ihrer Redner ein­
gebracht -, so stellt man fest: Sie haben 
schon wieder 12 weitere Abänderungen 
gegenüber dem Vorschlag, den Sie uns im 
Unterausschuß vorgelegt haben, drinnen. 

Es sind tatsächlich 72 Abänderungen! - Ich 
muß gestehen, nach meiner eigenen Zählung 
waren es nur 69, aber der Herr Kollege Dr. 
Rieder, der sich der Materie mit besonderem 
Fleiß gewidmet hat, hat uns berichtigt: Es 
waren nicht 69, sondern 72 Abänderungen. 72 
Abänderungen in letzter Minute! Ein Husch­
Pfusch-Gesetz, wie es bisher noch keines 
gegeben hat. 

Der Justizsprecher der SPÖ, Herr Kollege 
Dr. Gradischnik, zieht sich in die Rolle des 
Berichterstatters zurück, obwohl das ja 
eigentlich - nach der Geschäftsordnung -
der Ausschußvorsitzende Kabas machen 
sollte. Ich habe das Gefühl, dem Herrn Gradi­
schnik ist selber nicht wohl bei diesem 
Gesetz, deshalb überläßt er die Rolle des 
sozialistischen Erstredners gerne dem Dr. 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)110 von 174

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 9407 

Dr. Graff 

Rieder, dem treuen Diener seines Herrn, des 
Ministers Fischer, der diese Aktion veranstal­
tet hat und das Parlament mit diesem Husch­
Pfusch-Gesetz beansprucht. 

'Meine Damen und Herren! Der Kern der 
Vorlage - alles andere kommt dann noch 
hinzu, macht es aber nicht besser - ist die 
Abschaffung des Doktorats als Berufsvoraus­
setzung für Rechtsanwälte, einer Berufsvor­
aussetzung, die die Advokaten seit dem Jahr 
1594 haben und auf die sie immer stolz waren. 

Das ist eine Entwicklung, die ich persönlich 
als Anwalt zutiefst bedaure, eine Entwick­
lung, die viele bei uns in der ÖVP für falsch 
halten. Sicher gibt es - ich sage das ganz 
offen und habe es nie verheimlicht - einen 
redlichen Auffassungsunterschied. Es gibt 
auch bei uns Leute, die sagen: Wenn man 
schon die Studienreform mit dem Magiste­
rium macht, dann möge das Magisterium 
auch für die Rechtsanwälte als Berufsvoraus­
setzung genügen. Das ist ein diskutabler 
Standpunkt, wie ich auch in einem Brief ein­
geräumt habe, den ich gemeinsam mit mei­
nem Freund Dr. Neisser an alle Professoren 
und Studierenden der Rechte in Österreich 
geschrieben habe. Es ist allerdings nicht der 
meine. 

Meine Damen und Herren von den Regie­
rungsparteien! Sie haben es verstanden, trotz 
diesem Meinungsunterschied die völlige 
Geschlossenheit der Volkspartei in der Ableh­
nung dieser Vorlage herbeizuführen, weil die 
Zutaten, weil die Begleitmaßnahmen zu die­
sem gesetzgeberischen Akt einfach nicht hin­
genommen werden können. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Da kann der Herr Abgeordnete Kabas den 
Dr. Neisser oder von mir aus sogar den Dr. 
Mock zitieren. - Es ist immer ungut, wenn 
man seine "Überraschungen" schon vor der 
Rede dem "Kurier" verkauft, denn dann kann 
man sie manchmal noch am selben Tag in der 
Zeitung lesen, Herr Kollege Kabas! (Abg. 
Mag. K ab a s: Ich werde auch Sie zitieren, da 
werden Sie noch schauen!) Ich bin Ihnen sehr 
dankbar, daß wir uns vorbereiten konnten 
und uns den Brief heraussuchen konnten, auf 
den Sie sich - wie im "Kurier" zu lesen ist -
beziehen werden. 

Es ist Ihnen - ich wiederhole das noch ein­
mal - durch die verfehlten Begleitmaßnap­
men zur Abschaffung des Doktorates gelun­
gen, totale Einigkeit in der ÖVP in der Ableh­
nung dieses Entwurfs zu erzielen. Warum? -
Weil diese berufsrechtlichen Regelungen ein-

fach in die Gegenrichtung zur Liberalität, in 
die Gegenrichtung zur Durchlässigkeit der 
Rechtsberufe, in die Gegenrichtung zur Mobi­
lität zwischen den einzelnen Berufen und in 
die Richtung einer Abschottung und Abkapse­
lung in der einmal gewählten Laufbahn füh­
ren, und das ist ein Unding. 

Im übrigen haben Sie auch die Studenten 
"hintergangen" - ich nehme diesen harten 
Ausdruck bewußt in den Mund, weil er von 
der Hochschülerschaft in einer Aussendung 
verwendet wurde -; die Studenten selbst 
sagen, sie wurden "hintergangen". Man hat 
ihnen versprochen: Wenn das Magisterium 
kommt und ihr trotzdem das Doktorat macht, 
dann könnt ihr mit fünf Jahren Praxis durch­
kommen; nur dann, wenn ihr mit dem Magi­
sterium abschließt, wird die Praxis auf sieben 
Jahre erhöht. 

Inzwischen wurde in letzter Sekunde und 
ohne Beratung mit den Studenten, auch ohne 
Beratung mit den Professoren der Antrag 
nachträglich verändert. Wir haben die Anhö­
rung der Professoren und Studenten im 
Unter ausschuß beantragt, sie wurde aber 
abgelehnt. 

Die Änderung bedeutet, daß man, auch 
wenn man das Doktorat neuen Stils erwirbt, 
sechs Jahre Praxis braucht, sich also nur ein 
Jahr erspart. Besonders hinterhältig ist dabei, 
daß man, um dieses eine Jahr Ersparnis zu 
lukrieren, das Doktorat vor Beginn der 
Rechtsanwaltspraxis erworben haben muß. 

Für jene Fleißigen und Tüchtigen, die 
sagen, sie beginnen die Anwaltspraxis mit 
dem Magisterium und machen nebenbei die 
Dissertation, machen nebenbei das Doktorats­
studium, wird der Weg verbaut, die müssen 
wie alle anderen sieben Jahre Praxis zurück­
legen. Das empfindet die Hochschülerschaft, 
und ich meine, nicht mit Unrecht, als Hinter­
gehung der Studenten durch den Wissen­
schaftsminister , bei dem man das vor her 
anders gelesen hat. 

Die Rechtsanwaltsprüfung wird nach dem 
Entwurf in zwei Teilprüfungen zerlegt, soll 
aber, und das ist neu, nicht mehr die Richter­
amtsprüfung ersetzen, das heißt, ein Wechsel 
vom Rechtsanwaltsberuf ohne Prüfung in das 
Richteramt, der bisher möglich war, wird 
jetzt unmöglich. In der anderen Richtung ist 
es genauso. Die Richter können auch nicht 
mehr ohne neue Prüfung Rechtsanwälte wer­
den. Bisher, und zwar seit 1868, konnte sich 
jemand, der fünf Jahre lang stimmführender 
Rat eines Gerichtshofes war, damit die 
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Rechtsanwaltsprüfung ersparen und Anwalt 
werden. Das wird gestrichen. Jeder einzelne 
Berufsstand wird abgekapselt, kommt in ein 
Kastel für sich. Es ist nicht erwünscht, daß 
man von einer Karriere in die andere wech­
selt. 

Auch Verteidiger in Strafsachen kann man 
mit der Richteramtsprüfung nach dem SPÖ­
FPÖ-Vorschlag nicht mehr werden. Es kann 
einer 20 Jahre lang Vorsitzender in Schöffen­
prozessen gewesen sein, es wird ihm trotzdem 
nicht einmal die Fähigkeit zugetraut, in Straf­
sachen zu verteidigen. Dafür kann jeder Nota­
riatskandidat sehr wohl in die Verteidigerliste 
eingetragen werden. Eine Unstimmigkeit, die 
rational nicht zu erklären ist, sondern nur 
dadurch, daß diese Dampfwalze, die die 
Rechtsberufe überrollt, den Stand der Notare, 
den ich sehr schätze, am Straßenrand ver­
schont hat. 

Die Rechtsprofessoren sind ebenfalls 
betroffen, denn auch ihnen wird die Möglich­
keit genommen, in die Verteidigerliste einge­
tragen zu werden. Das mag für den oft zitier­
ten Universitätsassistenten des Kirchen­
rechts angebracht sein, das ist aber sicher 
nicht gerechtfertigt für Professoren, Dozen­
ten und Assistenten des Strafrechts. Bei 
denen wäre eine Kommunikation mit der Pra­
xis in Form einer praktischen Betätigung 
durchaus erwünscht. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir kurz 
zurückblicken - ich habe den historischen 
Abriß wegen der fortgeschrittenen Stunde 
bereits einschneidend gekürzt, es muß aber 
doch gesagt sein -: Am 1. März 1594 hat die 
niederösterreichische Regierung unter Beru­
fung auf Kaiser Rudolf 11. und Erzherzog Mat­
thias erstmals in diesen Erblanden das Dokto­
rat verpflichtend für die, die "advociren" wol­
len, also für die Advokaten eingeführt. Ich 
verzichte auf Ausführungen über die Zwi­
schenzeit, obwohl sie sehr interessant wären. 
Ich zitiere nur etwa das Hofdekret vom 
15. April 1784, wo es heißt, es sei "bei der Prü­
fung für die Advokatur mit Ernst und Strenge 
vorzugehen", und gemahnt wird - ich zitiere 
wörtlich -, "nur wahrhaft gelehrte, fähige, in 
den Rechtswissenschaften erfahrene Männer 
und nicht jeden nächsten aus dem Studio 
kaum austretenden Jüngling zur Advokatur 
zuzulassen" . 

Es kam dann die Gerichtsinstruktion vom 
9. September 1785, wo es der § 90 den Prüfern 
anheimstellte, dem Kandidaten auch Fragen 
über den an den Universitäten gelehrten Stoff 
zu stellen, nur möge man sich dabei nicht zu 

lange aufhalten, da das erlangte Doktorat "an 
der Fähigkeit von dieser Seite ohnehin nicht 
zweifeln lasse. 

Es gibt dann auch ein Hofdekret von 1790, 
wo es heißt, daß auch von den Landesadvoka­
ten - im Gegensatz zu den städtischen Advo­
katen - künftig das Doktorat zu fordern sei. 

Und am 7. August 1850 erging unter dem 
Ministerium Schmerling Schmerling 
bekanntlich ein Mann, den sich die Freiheitli­
che Partei oft als geistigen Ahnen arrogiert -
die Verordnung des Justizministeriums über 
die verschiedenen Zweige der Justizpraxis 
und über die praktischen Justizprüfungen. 

Dieser Justizminister, Dr. Anton Ritter von 
Schmerling, hielt am 11. August 1849 an sei­
nen Kaiser einen "allerunterthänigsten Vor­
trag". Dieser beginnt mit "Allergnädigster 
Herr!" und befaßt sich mit der Erlassung 
einer Advokatenordnung. Es heißt darin: 

"Die Advocatursprüfungs-Candidaten hät­
ten nun nach der Ansicht des treugehorsam­
sten Ministers der Justiz auch fernerhin die 
an einer österreichischen Universität erlangte 
juridische Doctorswürde nachzuweisen ... " 

Herr Justizminister Ofner! Der Schmerling 
hat 1849 gehalten - der Ofner ist 1985 umge­
fallen. Sie waren es, der diese seit langer Zeit 
traditionelle Regelung - unnötigerweise, wie 
ich Ihnen vorwerfe - zu Fall bringen läßt. 

Ich zitiere den Abgeordneten Kabas, der 
uns bald durch weitere beredte Ausführungen 
erfreuen wird (Abg. Mag. K a ba s: Ob das für 
Sie erfreulich ist, wird sich erst herausstel­
len!), aus seiner Rede im Parlament am 7. Juli 
1983, wo er sagte: 

"Ich möchte jetzt einige Argumente darle­
gen, warum die Rechtsanwälte meinen, daß 
der bisherige Zustand ein guter Zustand war 
und ist und hoffentlich auch bleiben wird. 

Diese Berufsvoraussetzung" - er spricht 
vom Doktorat - "ist, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, eine alte Tradition und 
ein ganz wesentlicher Bestandteil des öster­
reichischen Rechtslebens. Ich möchte das an 
Hand eines Beispiels zeigen: Der große libe­
rale Bürgermeister der Ringstraßenzeit" 
(Zwischenrufe des Abg. iVlag. K a ba s) -
hören Sie zu, Herr Kabas! -, "Dr. Kajetan 
Felder, Dr. Karl Lueger und Dr. Adolf Schärf 
repräsentieren in sehr unterschiedlicher 
Weise die drei Lager dieses Hohes Hauses. 
Aber sie hatten eine Gemeinsamkeit: das juri­
dische Doktorat und die Qualifikation zum 
Rechtsanwaltsberuf." 
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Herr Kollege Kabas. der Kajetan hat gehal­
ten, aber der Kabas ist umgefallen. (Abg. 
iVIag. K a ba s: Felder ist der Familienname!) 
Von Kajetan bis Kabas - ein Abstieg des 
hberalen Gedankens! (Beifall bei der ÖVP.) 

Es gibt auch einen Brief des Herrn Bundes­
parteiobmannes der FPÖ Dr. Norbert Steger 
an den Ausschuß der Salzburger Rechtsan­
waltskammer, der das Versprechen enthält, 
am Doktorat festzuhalten. Auch der Steger ist 
wieder einmal umgefallen. Die ganze Frei­
heitliche Partei ist umgefallen. 

Wenn ich noch den Herrn Generalsekretär 
der Freiheitlichen Partei anschaue - Walter 
Grabher-Meyer steht da -, von ihm gibt es 
einen Brief vom 7. April 19S3 an den Präsiden­
ten des Österreichischen Rechtsanwaltskam­
mertages. Darin führt Grabher-Meyer unter 
anderen lichtvollen Gedankengängen aus -
ich zitiere -: "Ich möchte auch noch erwäh­
nen, daß die Freiheitliche Partei Österreichs 
nach wie vor für die Beibehaltung des Dokto­
rates der Rechte als Voraussetzung für die 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte 
weiterhin eintritt." 

Die Freiheitliche Partei ist umgefallen. Der 
Herr Grabher-Meyer war der Erstunterzeich­
ner des Antrags, mit dem die Fristsetzung für 
diese übereilte und überraschende Beschluß­
fassung vorgenommen worden ist. (Abg. 
S tau dill ger: Ist das wahr? - Abg. Helga 
Wie s e r: Das ist nichts Neues. - Abg. 
S tau d i n ger: Wenn das wahr ist, ist es sehr 
traurig!) 

Meine Damen und Herren! Ende des letzten 
Jahres hatten die Rechtsanwälte routinemä­
ßig wieder einmal eine Erhöhung ihrer Tarife 
in Sicht. Es wird alles teurer, und niemand 
wird von mir verlangen, daß ich es kritisiere, 
wenn auch die Anwälte ihre Honorare ange­
messen erhöht haben wollen. 

Die Valorisierung des Tarifes wurde damals 
vom Herrn Bundesminister Dr. Fischer be ein­
sprucht. Dieses sachfremde Veto, so sprach es 
sich bald herum, sei die "Strafe" für die hals­
starrige Haltung der Anwälte in der Dokto­
ratsfrage. 

Ich habe das damals als politische Erpres­
sung, als Versuch einer politischen Erpres­
sung bezeichnet. Einzelne Anwaltskollegen 
nahmen das noch ernster, sie haben das näm­
lich als Erpressung im strafrechtlichen Sinn 
qualifiziert und Anzeige bei der Staatsanwalt­
schaft erstattet. 

Als dann die Vorlage über die Valorisierung 
der Tarife doch in den Hauptausschuß kam, 
da habe ich den Herrn Bundesminister Dfner 
gefragt, ob die plötzliche Konzilianz des Dr. 
Fischer etwa auf ein Nachgeben in der Dokto­
ratsfrage zurückzuführen sei. Der Herr Mini­
ster Ofner hat das kategorisch bestritten. 

Uruso überraschter war ich kurz darauf, als 
ich im Anwaltsblatt, der Zeitschrift der 
Rechtsanwälte, in der Märznummer ein Edi­
torial des Kammerpräsidenten Dr. Schuppich 
las, in dem er, nachdem früher immer wieder 
das eiserne Festhalten am Doktorat verkün­
det worden war, plötzlich schrieb - ich zitiere 
Schuppich -: 

"Es kann daher erst dann die Rede davon 
sein, das Doktorat als zwingende Berufsvor­
aussetzung fallenzulassen, wenn andere 
Mechanismen geschaffen worden sind, die 
denselben Effekt garantieren." 

Damit e:rfolgte offenbar eine Aufweichung 
der Front, ein Signal für die Koalitionspar­
teien. Es schien sich etwas zu tun. Heute wis­
sen wir, daß in Wirklichkeit längst Gespräche 
zwischen einzelnen Kammerfunktionären 
und den Regierungsparteien stattfanden. 

Die Basis der Rechtsanwälte allerdings, die 
große Zahl der Kollegen, war damit nicht ein­
verstanden. Die haben wiederholt, noch bei 
der Arbeitstagung der Vertreterversammlung 
im März/April 1985, durch ausdrückliche 
Beschlüsse am Doktorat festgehalten. Es war 
dieser Justizminister, Herr Kollege Dr. Ofner, 
der am 1. März 1985 vor der Vertreterver­
sammlung wörtlich sagte - ich zitiere -: 
"Ich habe von Anfang an erklärt, daß ich 
bereit bin, die Frage des Verzichtes auf das 
Doktorat als Berufsvoraussetzung ,abzublok­
ken', in dem Sinne, daß ich jede den Anwälten 
nicht genehme Entscheidung zu verhindern 
bereit bin." 

Der Justizminister hat sich dann für diese 
mannhafte Haltung noch den Dank der Ver­
treterversammlung aussprechen lassen. Am 
Schluß der Arbeitstagung wurde dann am 
19. April 1985 einstimmig beschlossen, am 
Doktorat festzuhalten. 

Gleichartig war die Resolution der Präsi: 
dentenkonferenz der Österreichischen 
Rechtsanwaltskammern am 15. Juni 1985 in 
Salzburg: "Alle Österreichischen Rechtsan­
waltskammern stimmen darin überein, daß 
auch künftighin nur Doktoren der Rechte, 
beziehungsweise Doktoren der Rechtswissen­
schaften Rechtsanwälte werden." 

652 
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Auch die Plenarversammlung der Rechts­
anwaltskammer für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland hat am 19. Juni 1985 folgende 
Resolution beschlossen - ich zitiere auszugs­
weise -: 

"Der akademische Grad eines Doktors der 
Rechte beziehungsweise eines Doktors der 
Rechtswissenschaften, erlangt an einer in der 
Republik Österreich befindlichen Universität, 
muß Erfordernis zur Ausübung der Rechtsan­
waltschaft bleiben." 

Und noch am 4. und 5. Oktober in Villach, 
als sich bereits die durch die parlamentari­
sche Fristsetzung von den Regierungspar­
teien erzwungene überfallsartige Abstim­
mung über den SPÖ-FPÖ-Initiativantrag 
abzeichnete, hat die Vertreterversammlung 
des Rechtsanwaltskammertages einstimmig 
beschlossen, daß an der Forderung der Beibe­
haltung des Doktorates als Berufsvorausset­
zung für Rechtsanwälte ausdrücklich festge­
halten wird. 

Nun spricht der Herr Kollege Dr. Rieder 
immer wieder vom Einverständnis dieses 
oder jenes Rechtsanwaltskammerfunktionärs 
zu dieser oder jener Bestimmung des Entwur­
fes. Ich räume durchaus ein, daß dem einen 
oder anderen Interesse der Rechtsanwälte 
entsprochen wurde, wenn man dieses Inter­
esse eng auf wirkliche oder vermeintliche 
Standesanliegen reduziert. Ich räume auch 
ein, daf~ manche Vorschläge, die ich billige, 
aus dem von einigen Kollegen auftrags der 
Vertreterversammlung erarbeiteten Papier 
akzeptiert wurden. 

Wenn man aber den gesamten Entwurf 
nicht nur mit den Augen eines Berufsstandes, 
sondern mit den Augen eines Menschen, der 
um die Rechtspolitik und um die Rechtskultur 
in diesem Lande bemüht ist, anschaut, dann 
kann man dem Gesetz im ganzen, so wie es 
vorliegt, nicht zustimmen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe in 
einer parlamentarischen Anfrage den Herrn 
H'.lndesminister für Justiz zu dieser seiner 
Erklärung, zu seinem gebrochenen Verspre­
chen vom 1. März 1985 befragt und wollte wis­
sen, warum er sein Versprechen nicht halte. 
Der Herr Justizminister hat geantwortet, es 
sei derzeit gewissermaßen eine günstige 
Situation zum "Vergleich" - er hat das wie 
einen Prozeß geseher~ zwischen den Anwälten 
und den Regierungsparteien -, "man" sei 
derzeit bereit, den Rechtsanwälten etwas zu 
geben. Diese Bereitschaft werde aber von 
einem Monat zum anderen geringer werden 

und werde mit dem Tag der nächsten Regie­
rungsbildung auf Null reduziert sein. 

Herr Minister Ofner! Ich verstehe über­
haupt nicht, was Sie damit meinen. Es ist ja 
rührend, daß Sie sich um die Bildung der 
nächsten Regierung Sorgen machen. Ich 
kann das aus der Sicht der Freiheitlichen Par­
tei und ihrer Wahlniederlagen auch verste­
hen. Aber wenn Sie halten und wenn wir hal­
ten, dann ist völlig ausgeschlossen, daß die 
nächste Regierung - wie immer sie zusam­
mengesetzt wäre, es wäre denn eine absolute 
Mehrheit der SPÖ, aber damit rechnet wohl 
nicht einmal der Herr Kollege Dr. Rieder -
das verwirklichen könnte, was Sie jetzt, in 
dieser Regierung, durch Ihr Umfallen, durch 
das Umfallen der FPÖ unnötigerweise ermög­
lichen. Das will ich Ihnen in aller Deutlichkeit 
sagen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Es wird hier, so 
wie schon beim Weingesetz, überfallsartig das 
Berufsrecht einer ganzen Reihe von rechtli­
chen Berufen verändert. Die Beteiligten wer­
den nicht ordnungsgemäß gehört. Wir haben 
im Unterausschuß beantragt, Experten aus 
den Rechtsberufen beizuziehen; das ist wohl 
das mindeste, was eine Regierung bei seriöser 
Vorgangsweise einer Opposition zugesteht, 
und es ist auch älteren Abgeordneten kein 
Fall bekannt, wo in diesem Haus der Opposi­
tion Experten verweigert worden wären. Sie 
haben trotzdem abgelehnt. . 

Wir haben weiters beantragt, daß, wenn 
schon die Anwälte zu einem Hearing eingela­
den werden, auch die Richter, die Professoren 
und die Studenten vom Unterausschuß ange­
hört werden. Auch das haben Sie abgelehnt. 
Sie waren nicht bereit, diese Anhörung vorzu­
nehmen. Deshalb kann ich nichts anderes 
tun, als hier den publizierten Standpunkt der 
Richter vorzutragen. 

Es gibt eine Stellungnahme der Vereini­
gung österreichischer Richter sowie der Bun­
dessektion Richter und Staatsanwälte in der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst vom 
14. Mai 1985 - die Repräsentanten der Rich­
terschaft haben mir erst kürzlich versichert, 
daß sie inhaltlich voll auf dem Boden dieses 
Schreibens stehen -, in der es heißt - ich 
zitiere -: 

"Es ist ebenso feste Überzeugung der Rich­
terschaft, daß ein Berufsrecht nur mit Zustim­
mung der Betroffenen nach Verhandlungen 
mit diesen, die zu einer Einigung geführt 
haben, geändert werden soll." 
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Ich zitiere weiter: "Die Richterschaft hat 
deswegen mit besonderem Erstaunen regi­
striert, daß der angeführte Initiativantrag 
unter anderem auch Änderungen des § 39 
Abs. 3 dritter Satz der Strafprozeßordnung 
1975 durch Beseitigung der Möglichkeit für 
Personen, die die Richteramtsprüfung abge­
legt haben, in die Verteidigerlisten eingetra­
gen zu werden, sowie die gänzliche Beseiti­
gung des § 6 der Rechtsanwaltsordnung" -
das ist die Möglichkeit, nach fünf Jahren als 
stimmführender Rat in den Anwaltsberuf 
überzuwechseln - "enthält. Durch solche 
Regelungen würde einschneidend in das 
bestehende richterliche Berufsrecht eingegrif­
fen werden." - Man hat die Richter nicht 
angehört. 

Auch von den Professoren liegt mir eine 
Stellungnahme vor, die von der Rechtswissen­
schaftlichen Fakultät der Universität Inns­
bruck stammt, wo das Fakultätskollegium am 
18. Juni 1985 beschlossen hat - ich zitiere 
auszugsweise -: 

"Insbesondere nimmt die rechtswissen­
schaftliche Fakultät entschieden gegen die 
geplante gänzliche Beseitigung der Verteidi­
gungsbefugnis von Mitgliedern des Lehrkör­
pers ... Stellung, weil dadurch Rechtslehrern 
ohne sachliche Begründung die einzige Mög­
lichkeit einer - sonst so erwünschten 
praktischen Betätigung genommen wird." 
Man hat die Professoren nicht angehört. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich fasse zusammen. Es ist Ihnen mit dieser 
Vorlage gelungen, alle juristischen Berufs­
gruppen - mit Ausnahme der Notare - vor 
den Kopf zu stoßen. Sie haben ein Husch­
Pfusch-Gesetz vorgelegt. Sie haben in letzter 
Minute, nachdem Sie noch tags zuvor im Aus­
schuß nicht in der Lage waren, einen Text zu 
präsentieren, 72 Abänderungsanträge einge­
bracht. Sie haben die Materie nicht mit den 
betroffenen Berufsgruppen erörtert, und 
wenn, dann nur in nicht kontrollierbaren Cou­
loirgesprächen, aber nicht im Beisein aller 
Fraktionen, nicht im Ausschuß und nicht im 
Unterausschuß. 

Sie bringen jetzt eine Vorlage zur Abstim­
mung, die den Anwälten, den Rechtslehrern, 
den Studenten, den Richtern und den Staats­
anwälten Schaden zufügt. Nicht einmal ein 
Staatsanwalt soll mit seiner Richteramtsprü­
fung, wenn er seine Tätigkeit beendet hat, 
Verteidiger in Strafsachen werden können, 
wohl aber der jüngste Notariatskandidat mit 
der Notariatsprüfung, wobei ich seine Fähig­
keiten in Außerstreitsachen nicht in Zweifel 

ziehen will. Die Richter sollen nicht mehr 
nach fünf Jahren Praxis in den Rechtsan­
waltsberuf überwechseln können, und den 
Rechtsanwälten wird außer dem Doktorat 
auch die universelle Möglichkeit, mit ihrer 
Prüfung andere Rechtsberufe . zu ergreifen, 
genommen. 

Meine Damen und Herren! Sie haben hier 
in einem ganz sensiblen Bereich höchst illibe­
ral gehandelt. Die Freiheitliche Partei ist 
umgefallen. Der Justizminister Ofner war es, 
der die Tradition seines großen Vorgängers 
Schmerling nicht aufrechtzuerhalten in der 
Lage war, sondern uns mit seinem Umfaller 
heute dieses Husch-Pfusch-Gesetz beschert 
hat, zu dem wir aus voller Überzeugung, 
unabhängig davon, ob wir für das Doktorat 
oder gegen das Doktorat sind, unsere Ableh­
nung zum Ausdruck bringen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 18.45 

Präsident Mag. Millkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Rieder. Ich erteile es ihm. 

18.45 

Abgeordneter Dr. Rieder (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren! Die Berücksichtigung 
der Ergebnisse von Verhandlungen mit 
Betroffenen auch noch nach parlamentari­
scher Einbringung ist weder etwas Unübli­
ches noch etwas Unanständiges. Es ist aber 
außergewöhnlich und keineswegs üblich, daß 
eine Fraktion dieses Hauses in den Verhand­
lungen mit den Betroffenen nach Einbrin­
gung einer Parlamentsinitiative völlig absent 
ist, durch gezielte Verweigerung von Aus­
schußterminen die ordnungsgemäße parla­
mentarische Behandlung sabotiert und damit 
ebenso die Fristsetzung wie die heutige Vor­
gangsweise der Einbringung in zweiter 
Lesung provoziert. (Von der Galerie w,t;rden 
Flugblätter geworfen. - Ruf bei der SPO: Das 
ist der Grafi! - Abg. Dr. S t eid 1: Reden Sie 
keinen Unsinn!) 

Die umfänglichen Abänderungen, die Kol­
lege Kabas einbringen wird, sind das Ergeb­
nis von Gesprächen und Verhandlungen, die 
wir mit den Vertretern der Rechtsanwalt­
schaft, der Richter, der Notare und anderer 
Rechtsberufe geführt haben, deren Gremien 
allerdings erst allmählich, erst nach Einbrin­
gung des Initiativantrages wirklich in Fahrt 
gekommen sind. 

An den Verhandlungen haben neben den 
beteiligten Bundesministerien die Arbeiter­
kammer und die Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft teilgenommen. Nur die ÖVP 
hat sich von diesen Gesprächen von Anfang 
an absentiert. Dr. GraU hat diese Verhandlun-
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gen lediglich umschwirrt wie ein politisches 
Irrlicht. 

Allen Teilnehmern an diesen Verhandlun­
gen möchte ich namens meiner Fraktion dan­
ken. Ich möchte danken dem Verhandlungs­
team der Rechtsanwälte, denen die parteipoli­
tischen Querschüsse des ÖVP-Generalsekre­
tärs sicherlich die Verhandlungsführung 
nicht leichter gemacht haben. Ich möchte dan­
ken dem damaligen Dekan und nunmehrigen 
Prodekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Wiener Universität, Univ. Prof. 
Dr. Wenger , der von allem Anfang an an die­
sen Verhandlungen teilgenommen hat und 
uns in allen Fragen des Hochschulwesens ein 
weiser Ratgeber gewesen ist. Schließlich 
möchte ich auch meinem Berufskollegen 
Ministerialrat Dr. Helmuth Tades im Justiz­
ministerium danken, der unsere schwierigen 
Bemühungen in hervorragender Weise legi­
stisch betreut hat. 

Hohes Haus! Wer Rechtsanwalt werden 
darf, ist nicht Sache der Rechtsanwälte allein. 
Dies zu bestimmen, ist allerdings ebenso 
wenig Sache der Hochschulen allein. Weder 
die standespolitischen Überlegungen der 
einen noch jene der anderen Seite können 
allein entscheidend sein, und es kann auch in 
Wirklichkeit nicht das verständliche Interesse 
der Studierenden an einem möglichst leichten 
Zugang zum Beruf allein ausschlaggebend 
sein. 

Zu berücksichtigen sind alle diese Aspekte. 
Im Mittelpunkt steht aber der optimale 
Rechtsschutz der rechtsuchenden Bevölke­
rung durch bestmöglich ausgebildete Par­
teienvertreter. Das ist der Maßstab des 
Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes. Es ist ein 
guter Maßstab, jedenfalls ein besserer Maß­
stab als der des Dr. Graff, der die Doktorats­
frage von allem Anfang an nur zu parteipoliti­
schen Quertreibereien benützt hat. (Beifall 
bei SPÖ und FPÖ.) 

Das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, wird 
erstens allen Absolventen des neuen rechts­
wissenschaftlichen Studiums den Zugang 
zum Rechtsanwaltsberuf möglich machen 
und verwirklicht damit ein wichtiges Anlie­
gen gleichermaßen der Hochschulen wie der 
Studierenden. Das Rechtsanwaltsprüfungsge­
setz wird zweitens die Berufsausbildung der 
Rechtsanwälte entscheidend verbessern; und 
das ist im Interesse der rechtsuchenden 
Bevölkerung. Letztlich ist das aber auch auf 
Dauer gesehen im Interesse der Anwaltschaft 
selbst, der damit besser gedient ist als mit 

dem Fortwursteln eines Beharrens auf dem 
Doktorat. Denn, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, Ansehen und Sozialprestige der 
Rechtsanwaltschaft bestimmen sich auf 
Dauer gesehen weit eher von der Qualität des 
Rechtsschutzes, den die Anwälte bieten, als 
von irgendeinem Doktortitel. 

Ich glaube, daß mit dem Rechtsanwaltsprü­
fungsgesetz, um die zweite Sorge der Anwalt­
schaft anzusprechen, weder irgendwelche 
Schleusen geöffnet werden noch, um die Sor­
gen der Studierenden anzusprechen, irgend­
welche eisernen Vorhänge im Zugang zu die­
sem Beruf heruntergehen. In Wirklichkeit 
werden einfach die Berufsvoraussetzungen 
praxisbezogen, berufsspezifisch besser gestal­
tet. 

Es wäre, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ein grundlegendes Mißverständnis, 
würde man meinen, daß die höchstmögliche 
Universitätsausbildung, also das Doktorat, 
bereits automatisch optimale Berufsausbil­
dung bedeutet. Das ist, glaube ich, unzutref­
fend. Viel wichtiger als irgendeine Disserta­
tion auf einem Spezialgebiet ist eben die 
umfassende praxisbezogene Berufsausbil­
dung. Daher sieht das Rechtsanwaltsprü­
fungsgesetz folgende Punkte vor: 

1. Den Rechtsanwaltsanwärtern wird wäh­
rend der Ausbildungszeit die. Absolvierung 
von Ausbildungsveranstaltungen obligato­
risch vorgeschrieben. 

2. Die Rechtsanwaltsprüfung wird in zwei 
Teilprüfungen zerlegt, um die Ausbildungs­
zeit besser nutzen zu können. 

3. Der Katalog der Ausbildungs- und Prü­
fungsgegenstände wird erweitert und zeitge­
mäß gestaltet. 

4. Die Vorschriften über die Rechtsanwalts­
prüfung, also über deren organisatorische 
Abwicklung, die mehr als 100 Jahre alt sind, 
werden zeitgemäß gestaltet. Vor allem aber 
wird die Ausbildungszeit von derzeit fünf J ah­
ren auf künftig sieben Jahre verlängert. 
Eigentlich bedeutet das die Wiederherstellung 
eines Zustandes, wie er bis zum Jahr 1973 
bestanden hat. Auch damals betrug die Aus­
bildungszeit sieben Jahre. 

Das ist kein neuer Gedanke, sondern ein 
Gedanke, der sich bereits in der vergangenen 
Gesetzgebungsperiode in einer diesem Pro­
blem gewidmeten Regierungsvorlage gefun­
den hat, der sicherlich auch den Gedanken 
des Kompromisses in sich trägt, der aber, 
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meine sehr geehrten Damen und Herren, 
auch eine sachliche, und zwar zutiefst sachli­
che Perspektive hat. Wer nämlich die berufs­
spezifische Ausbildung ernst nimmt, muß die 
Ausbildungszeit verlängern. Denn je intensi­
ver die kursmäßige Ausbildung ist, desto 
weniger steht der Rechtsanwaltsanwärter sei­
nem Arbeitgeber, dem Kanzleichef, zur Verfü­
gung. Für diesen entsteht damit ein Kosten­
problem, wodurch er umso eher auf seinen 
Rechtsanwaltsanwärter Druck ausüben wird, 
entweder dadurch, daß die Unkosten durch 
Lohnkürzungen ausgeglichen werden oder 
daß die Ausbildung am Papier bleibt, weil der 
Betreffende dafür keine Zeit hat. 

Es gibt aber auf der anderen Seite durchaus 
ernst zu nehmende existentielle Gründe, die 
es verhindern, daß man die Ausbildungszeit 
bis zur beruflichen Selbständigkeit ein­
schließlich der universitären Ausbildungszeit 
beliebig verlängert. Das heißt, wenn ich auf 
der einen Seite bei der Ausbildungszeit an der 
Universität keine Schranke finde, ist eine wei­
tere Verlängerung der berufsspezifischen 
Ausbildung gar nicht möglich. Ich komme 
daher zu jenem Schluß, daß ohne einen Ver­
zicht auf das Doktoratserfordernis eine pra­
xisbezogene Verbesserung der Berufsausbil­
dung der Rechtsanwälte, die ich für notwen­
dig halte, gar nicht möglich gewesen wäre, 
denn bekanntlich bedeutet die Verlängerung 
um zwei Semester gegenüber dem früheren 
Studium doch eine entscheidende Verlänge­
rung des Studiums, wenn man mit dem Dok­
torat abschließen will. 

Für Doktoren, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, beträgt die Ausbildungszeit 
sechs Jahre. Es waren nach dem Initiativan­
trag fünf Jahre vorgesehen. Es kam vor allem 
aus dem Kreise der Studenten die Kritik, daß 
in Wirklichkeit der Doktor im Vergleich zum 
Magister begünstigt wird, weil das Doktorats­
studium nur eine Verlängerung um zwei 
Semester bedeutet, die Begünstigung aber 
zwei Jahre ausgemacht hätte. Daher war es 
nicht so, daß sich die Studenten "hintergan­
gen" gefühlt haben, mit Ausnahme dieser 
kleinen Gruppe, die sich öffentlich zwar auch 
zum Abbau des Doktorats bekennt, aber in 
ihrem Herzen Verfechter des Doktorats ist. 
Ich meine damit die JES, auf die ich noch spä­
ter zu sprechen komme. 

Bei der zweiten Frage, die Dr. Graff ange­
schnitten hat: Wie kann nun das Doktorat 
noch nach Abschluß des Hochschulstudiums 
erworben werden?, möchte ich ihn auf ein 
kleines Mißverständnis aufmerksam machen. 
Von der Ausbildungszeit, die, wie gesagt, sie-

ben oder sechs Jahre beträgt, müssen nur 
fünf oder vier Jahre beim Rechtsanwalt absol­
viert werden. Zwei Jahre können durch 
andere Praxiszeiten, insbesondere im Bereich 
der Gerichtsbarkeit, in der Verwaltung, an 
einer Hochschule angerechnet werden. Und 
in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, ist 
selbstverständlich das Rechtsanwaltsdoktorat 
nachholbar und damit die kürzere, um ein 
Jahr verkürzte Ausbildungszeit erreichbar. 

Nur dann, wenn die Tätigkeit beim Anwalt 
beginnt, ist das nicht mehr möglich. Jeder, 
der die Praxis kennt, weiß auch, warum. 
Wenn ich die Ausbildungszeit, die qualifi­
zierte Berufsausbildungszeit verlängere, 
gleichzeitig die Prüfungen in Teilprüfungen 
zerlege und auch noch sage: Darüber hinaus 
holt der Betreffende noch das Doktorat in 
einem qualifizierten Studium mit Dissertation 
nach, dann muß ich fragen: Wann soll er denn 
das machen? Das ist einfach die Konsequenz 
aus der Praxis und nicht irgendeine Sperre. 

Ich möchte auf diesen Punkt auch deswe­
gen hinweisen, weil ja immer wieder die 
Frage des Berufswechsels aufgeworfen wird. 
Die Frage des Berufswechsels ist gerade eine 
Frage am Beginn der Berufslaufbahn, nicht 
erst 20 Jahre später, nicht erst in der Pension. 
Das sind Berufsaussteiger, aber nicht Berufs­
wechsler. Die Berufswechsler sind die in den 
frühen Jahren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Für uns ist es immer um mehr gegangen als 
um das Rechtsanwaltsdoktorat. Aber wir 
haben in der Frage des Rechtsanwaltsdokto­
rats eine durchgehende, einheitliche Haltung. 
Wir müssen nicht vergessen machen, daß wir 
im Jahre 1978 eine Entschließung beschlossen 
haben, deren Intention darauf gerichtet war, 
das Rechtsanwaltsdoktorat zu beseitigen. 
Und ich sage es ganz offen, ich respektiere 
auch die Haltung unseres Koalitionspartners, 
der damals gegen diese Entschließung 
gestimmt hat. 

Was mir aber überhaupt keinen Respekt 
abringt, ist die Wetterhahnmentalität der 
ÖVP, die innerhalb der letzten zwei Jahre den 
Standpunkt zur Doktoratsfrage derart rasant 
gewechselt hat, da.ß selbst ein professioneller 
Wetterhahn schwindlig geworden wäre. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 

Ich kann nur sagen, das ist nicht Meinungs­
umschwung , sondern das ist schamlose 
Standpunktlosigkeit aus Opportunität. 

Ich möchte auf diesen Punkt noch unter 
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einem anderen Aspekt kommen. Es geht näm­
lich um dieses eigenartige Wechseln je nach 
der Situation. Solange die Koalitionsparteien 
sich in der Frage des Rechtsanwaltsdoktorats 
nicht einig waren und solange die ÖVP damit 
spekulieren konnte, daß hier eine Einigung 
nicht zustande kommt, so lange war die ÖVP 
stark, unter Hinweis auf die Entschließung zu 
fordern, rasch zu entscheiden, Maßnahmen 
zu setzen. Kaum sind die Regierungsfraktio­
nen mit der Rechtsanwaltschaft ins Gespräch 
gekommen, hat Dr. Graff diese Gespräche 
durch persönliche Angriffe gegen Präsidenten 
Schuppich - er hat hier heute nur die feine 
Seite seiner Angriffe dargestellt - torpediert. 

Dritte Phase. Vor der Einbringung des Ini­
tiativantrages war die Doktoratsfrage für die 
ÖVP eine Frage, über die man diskutieren 
könnte, auch für Dr. Graff. Kaum war der Ini­
tiativantrag eingebracht, war das eine Frage, 
wo mit aller Entschiedenheit für das Rechts­
anwaltsdoktorat gekämpft wurde, ja sogar 
das Doktoratserfordernis für alle anderen 
Rechtsberufe auch gefordert wurde. Und das, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, ist, 
wie gesagt, opportunistische Taktiererei und 
kein Meinungsumschwung . (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Ich möchte aber auch noch auf einen 
Aspekt zu sprechen kommen, den ich nur als 
politische Unaufrichtigkeit bezeichnen kann. 
Da gibt es Anfang Oktober eine merkwürdige 
Briefaktion des Dr. Graff, worin er bei den 
Hochschullehrern und Studenten das Rechts­
anwaltsprüfungsgesetz in Mißkredit bringen 
wollte. Und ich muß sagen, er hat dafür keine 
Unkosten gescheut. Wenn man sich ausrech­
net, was allein die Porto kosten für diese 
Briefe, die an alle Jus studenten , an alle Uni­
versitätsprofessoren und Dozenten in ganz 
Österreich gegangen sind, ausgemacht haben, 
kommt man auf einen Betrag, der weit höher 
als 50000 S ist. Ein beträchtlicher Betrag für 
eine einzige Briefaktion! (Präsident Dr. S ti x 
übernimmt den Vorsitz.) 

Aber diese Briefaktion ist nicht nur wegen 
der enormen Kosten merkwürdig, sondern sie 
ist auch merkwürdig wegen der eigentümli­
chen Maskerade des dabei verwendeten Brie­
fes. Dr. Graff hat nämlich für diese Briefak­
tion Briefpapier und Kuvert mit der Bezeich­
nung "Nationalrat der Republik Österreich" 
verwendet. Da ist nichts zU sehen von irgend­
einer ÖVP, da ist nichts zu sehen von irgend­
einer Studentenorganisation, sondern es wird 
der Eindruck erweckt, als ob hier im offiziel­
len Auftrag des Herrn Präsidenten ein über­
parteiliches Abgeordnetenkomi tee, vielleicht 

zufällig von Abgeordneten einer Partei -
aber es ist ja nirgends gesagt, daß es die ÖVP 
ist - auftreten und aufklären würde. 

Merkwürdig ist diese Aktion auch deswe­
gen, weil hier unter offensichtlichem Miß­
brauch des offiziellen Datenmaterials der 
Hochschülerschaft vorgegangen wurde. Das 
ist eine eindeutige Verletzung des Hochschü­
lerschaftsgesetzes und eine Verletzung des 
Datenschutzgesetzes. Diese Vorgangsweise 
ist bereits zum Anlaß von Anzeigen, Strafan­
zeigen und Beschwerden bei der Datenschutz­
kommission gemacht worden. 

Ich muß meiner Verwunderung Ausdruck 
verleihen, daß gerade bei einer Briefaktion, 
wo man um den Rechtsberuf wahre 
Krokodilstränen vergießt, ein solch krasser 
Rechtsbruch geschieht. Hier wäre der Tatbe­
stand der Täuschung, der Hintergehung, der 
von Dr. Graff angezogen wurde, vielleicht 
eher am Platz als in dem von ihm verwende­
ten Zusammenhang. Es ist aber noch zu 
erwähnen, daß auch bei der Gestaltung des 
Inhaltes die Hintergehung eine entschei­
dende Rolle spielt. 

In dem Brief an die Professoren, Dozenten, 
Assistenten und Studenten der rechtswissen­
schaftlichen Fakultäten heißt es zu einem 
Zeitpunkt, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, zu dem die Österreichische Volkspar­
tei bereits eingeschworen war auf das Rechts­
anwaltsdoktorat, zu dem sie eingeschworen 
war auf die Ablehnung dieses Rechtsanwalts­
prüfungsgesetzes: "Am 24. Oktober wird der 
Nationalrat beschließen, daß für den Rechts­
anwaltsberuf das Doktorat neuen Stils nicht 
mehr erforderlich sein und das Magisterium 
genügen soll. Über die Zweckmäßigkeit dieser 
Maßnahme kann man diskutieren." (Abg. Dr. 
G r a f f: Lesen Sie weiter! Wenn Sie nich t wei­
terlesen, sind Sie ein Schuft! - Rufe bei der 
SPÖ: Ordnungsruf!) Ich glaube, daß sich der 
Ordnungsruf erübrigt. Ich werde den näch­
sten Satz des Briefes vorlesen, und daher 
wird er mich nicht einen Schuft nennen. 

"Wir beide, die wir Ihnen diesen Brief 
schreiben, sind darüber verschiedener Mei­
nung." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Dieser Satz macht die Grundposition um 
nichts besser, weil Sie mit diesem Satz den 
Adressaten verheimlichen, und zwar bewußt 
verheimlichen, daß die Österreichische Volks­
partei gegen die Abschaffung des Rechtsan­
waltsdoktorates stimmen wird. Herr Dr. 
Graff! Damit Sie sich wieder beruhigen, 
möchte ich sagen: Ganz besonders deutlich 
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wird diese Täuschung dann, wenn man dies 
vergleicht mit dem zum selben Zeitpunkt an 
die Richter und Staatsanwälte adressierten 
Brief, den offenbar auch die Frau Taurer ver­
sendet hat, die sich ja kurz nach Einbringung 
der parlamentarischen Anfrage dazu bekannt 
hat oder, besser gesagt, dazu bekennen hat 
müssen, daß sie es war, die auf Nationalrats­
papier namens der JES diese Briefe versendet 
hat. 

Ich frage nur: Was bedeutet denn das in 
Wirklichkeit, wenn die JES auf Nationalrats­
papier Briefe versendet? Ist das nicht ein 
strafrechtlicher Tatbestand? Bekennt sie sich 
nicht damit zu einer strafbaren Handlung? 
(Abg. Dr. K ö n i g: Sie sind ein guter Jurist! 
Es kann jeder Briefe verschicken!) Ich kann 
nichts dafür, Herr Kollege Dr. König, daß sie 
skh dazu bekennt. 

Der Unterschied und das Täuschungsma­
növer, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, werden deswegen besonders deutlich, 
weil es in dem Brief an die Richter und 
Staatsanwälte genau an derselben Stelle, wo 
es in dem Brief an die Studenten heißt: "wird 
der Nationalrat beschließen", folgenderma­
ßen lautet: "Am 24. Oktober wollen SPÖ und 
FPÖ im Nationalrat einschneidende Maßnah­
men durchpeitschen." 

Da frage ich, meine sehr geehrten Damen 
und Herren von der Österreichischen Volks­
partei: Warum verwendet Dr. Graff diesen 
Begriff nur in dem Brief an die Richter und 
Staatsanwälte? Warum sagt er nicht auch in 
dem Brief an die Studenten und Professoren, 
daß es eben eine Maßnahme sein wird, die 
nur von der Freiheitlichen Partei und der 
Sozialistischen Partei beschlossen wird? Das 
ist doch ein Täuschungsmanöver. 

Und genauso, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, wie es hier um die äußere Form 
geht, geht es auch um den Inhalt des Geredes 
von der Abschottung der Rechtsberufe. Davon 
ist ja in diesen Briefen die Rede. 

Dr. Graff stützt sich in diesen Briefen auf 
drei Paragraphen, nämlich auf § 26 des Rich­
terdienstgesetzes, dessen Änderung auf einen 
Wunsch der Richterschaft zurückzuführen ist. 
Ich kann nur meine Verwunderung darüber 
ausdrücken, welchen Brief Dr. Graff in Hän­
den hat. 

Ich habe einen Brief der Vereinigung der 
österreichischen Richter und der Bundessek­
tion Richter und Staatsanwälte in der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst vom 8. Mai 

1985. Offenbar ist der Briefverkehr mit Ihn.en 
ein anderer. Da könnte ich jetzt das alles vor­
lesen. Ich bin gerne dazu bereit, aber es ist 
dann nur die Frage, ob ich die Redezeit ein­
halten kann. 

Ich komme aber auf den entscheidenden 
Punkt: "Wir ersuchen Sie deswegen, sehr 
geehrter Herr Abgeordneter, im Zuge der 
Beratungen zum Rechtsanwaltsprüfungsge­
setz darauf zu dringen, daß im Rahmen des 
Artikels IV, Inkrafttreten, Aufhebung von 
Rechtsvorschriften, Voll ziehung , der Ent­
wurfsfassung die Vorschrift des § 26 Abs 1, 
ietzter Satz, des Richterdienstgesetzes 
(Ersatz der Richteramtsprüfung durch die 
Rechtsanwaltsprüfung) ersatzlos gestrichen 
wird." 

Das ist kein Protestbrief gegen die anderen 
Bestimmungen, sondern er besagt - ich 
könnte das, wie gesagt, vorlesen, ich verkürze 
es aber -: Wenn der Gesetzgeber der Mei­
nung ist, daß diese Bestimmungen: § 6 Rechts­
anwaltsordnung oder § 39 StPO geändert wer­
den sollen, dann auch Änderung des § 26 Rich­
terdienstgesetz . 

Also so, Herr Dt'. Graff, daß Sie die Richter 
auf Ihrer Seite haben und daß hier über die 
Köpfe der Richter hinweg oder gegen den Wil­
len der Richterschaft eine Handlung gesetzt 
wird, ist es sicher nicht. 

Das zweite ist § 6 der Rechtsanwaltsord­
nung. Da haben Sie heute einmal den tatsäch­
lichen Text genannt, es aber zum Schluß wie­
derum fein verwischt. § 5 der Rechtsanwalts­
ordnung bezieht sich auf den "stimmführen­
den Rat", der aus einer Gerichtsorganisation 
stammt, die es nicht mehl' gibt. 

Auch wenn man das auf die heutige 
Gerichtsorganisation überträgt, dann ist es 
jedenfalls eine fünf jährige Praxis beim 
Gerichtshof. Das heißt, der Richter muß 
zuerst beim Bezirksgericht gewesen sein und 
dann kann er erst zum Gerichtshof kommen. 
Der Eindruck, den Sie erwecken, eine fünf jäh­
rige Tätigkeit als Richter an sich, wo immer, 
reiche bereits aus, ist nicht richtig. Das muß 
man deswegen dazu sagen, weil ja der Ein­
druck entsteht, junge Richter vl/echseln zum 
Rechtsanwaltsberuf, und es eben einen Unter­
schied macht, ob ich in einer späten Phase 
aus einem Beruf aussteige, etwa nach der 
Pensionierung, oder ob ich in jungen Jahren 
wechseln kann oder nicht. 

§ 6 der Rechtsanwaltsordnung sieht ein 
Berufsausübungsverbot im Gerichtssprengel, 

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 119 von 174

www.parlament.gv.at



9416 Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 

Dr. Rieder 

wo der Betreffende tätig war, vor. Das heißt, 
ein Richter des Oberlandesgerichtes Wien ist 
im Bereich des ganzen Sprengels des Ober­
landesgerichtes Wien als Rechtsanwalt nicht 
eintragbar. Und das ist auch ein Grund, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, warum 
beispielsweise im Bereich der Rechtsanwalts­
kammern für Vorarlberg, Tirol, Salzburg, 
Oberösterreich und der Steiermark ein einzi­
ger Richter auf Grund dieser Bestimmung als 
Rechtsanwalt eingetragen ist. Und auch im 
Wiener Bereich ist es eine an einer Hand 
abzuzählende Zahl. Das ist eben totes Recht. 

Ich komme jetzt zu § 39 der Strafprozeßord­
nung. § 39 der Strafprozeßordnung ist eine 
Bestimmung, die es ermöglicht, daß auch 
Hochschulprofessoren, auch Richter als Ver­
teidiger auftreten, nicht nur Rechtsanwälte 
und Notare. 

Nun sage ich eines dazu: Man meint, die 
Bestimmung sei notwendig, damit die Univer­
sitätsprofessoren Praxis erreichen können. 
Schön und gut! Sie sollen Praxis bekommen, 
aber doch nicht auf dem Rücken des Rechtsu­
chenden! Denn es kann jemand noch so ein 
qualifizierter Hochschulprofessor sein, es 
kann jemand noch so ein guter Richter sein, 
er muß deswegen noch nicht ein guter Vertei­
diger sein, wenn es ihm an Erfahrung als Par­
teienvertreter fehlt. Daher glaube ich, daß sol­
che automatischen Regelungen nicht günstig 
sind. 

Ich möchte aber folgendes in diesem 
Zusammenhang noch sagen: Je qualifizierter 
die Ausbildung ist, desto wichtiger ist es, daß 
man die Möglichkeiten des Berufswechsels, 
daß man die Möglichkeiten der Anrechnung 
von Praxiszeiten zunehmend auch besonders 
regelt. Ich glaube aber, daß hier eine Rege­
lung erst dann möglich ist, wenn auch die 
Bestimmungen für die anderen Rechtsberufe 
auf den neuesten Stand gebracht sind. Das 
heißt Neuordnung der Notariatsprüfung, Neu­
ordnung der Richteramtsprüfung, und dann 
kann man bundesgesetzlich speziell für den 
einzelnen Fall, und zwar für alle juristischen 
Berufe, die wechselseitige An!'echenbarkeit 
der Prüfungs gegenstände und der Praxiszei­
ten regeln. 

In diesem Sinne bringe ich einen 

Antrag 

der Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Gradi­
schnik, Dr. Rieder und Genossen betreffend 
die Neuordnung der Notariatsprüfung und die 

wechselseitige Anrechenbarkeit von Prü­
fungsgegenständen bei den juristischen 
Berufsprüfungen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen 
den Antrag, der Nationalrat wolle beschlie­
ßen: 

Entschließung 

"Angesichts der Neuordnung der Rechtsan­
waltsprüfung v..rird die Bundesregierung 
ersucht, dem Nationalrat Regierungsvorlagen 
betreffend neue gesetzliche Bestimmungen 
über die Notariatsprüfung und über die wech­
selseitige Anrechenbarkeit von Prüfungs ge­
genständen bei den Berufsprüfungen der 
Rechtsberufe vorzulegen." 

Ich komme zum Schluß, meine sehr geehr­
ten Damen und Herren. Das Rechtsanwalts­
prüfungsgesetz hat einen lange schwelenden 
Konflikt zwischen der juristischen Ausbil­
dung und dem Rechtsanwaltsberuf bereinigt. 
Es hat es getan mit einem Interessenaus­
gleich, der sicherlich nicht jedem alles 
gebracht hat, der aber ein sinnvoller Aus­
gleich ist. Unter diesem Gesichtspunkt, vor 
allem aber auch deswegen, weil das Rechtsan­
waltsprüfungsgesetz dem Rechtsschutzbe­
dürfnis der Bevölkerung Rechnung trägt, 
stimmen wir gerne dem Rechtsanwaltsprü­
fungsgesetz und dem Disziplinarstatut der 
Rechtsanwälte zu. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 19.11 

Präsident Dr. Stix: Der soeben vorgelegte 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. 
Kabas, Dr. Gradischnik und Genossen ist 
genügend unterstützt und steht daher mit in 
Verhandlung. 

Dem Herrn Abgeordneten Dr. Graff erteile 
ich wegen des Ausdruckes "Schuft" in Rich­
tung des Herrn Abgeordneten Dr. Rieder hier­
mit einen 0 r d nun g s ruf. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Graff hat sich zu 
einer tatsächlichen Berichtigung gemeldet. 
Ich erteile ihm das Wort und mache auf die 
Fünf-Minuten-Begrenzung aufmerksam. 
(Abg. Dr. Sc h r an z: Da kann er sich gleich 
entschuldigen!) 

19.12 

Abgeordneter Dr. Graff (ÖVP): Hohes Haus! 
Ich benütze die Gelegenheit, zunächst einmal 
die Ausführungen des Herrn Präsidenten zu 
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berichtigen. Ich habe näll1lich in Ansehung 
des Herrn Abgeordneten Rieder den Aus­
druck "Schuft' nicht verwendet. Ich habe 
gesagt: Wenn Sie das nicht vorlesen, sind Sie 
ein Schurt. Er hat es vorgelesen, daher habe 
ich ihn nicht als SchuH bezeichü'3t. Erster 
Punkt. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
Sc h ra n z: Eine richtig parJamentarisc1Je 
Ausdrucksweise!) Das sind bedingte Erklä­
rungen; Juristen wissen das. 

ZVleiter Punkt: Der Herr Abgeordnete Rie­
der hat die Behauptung aufgestellt, ich hätte 
für meine Briefaktion unrechtmäßig und 
datenschutzwidrig Adressenmaterial der 
Hochschülerschaft vervvendet, und er hat das 
gleichzeitig mit der anderen Briefaktion an 
die Richter, Rechtsanwälte und Staatsan­
wälte in Verbindung gebracht. Das sind zwei 
ganz verschiedene Dinge. In beiden Fällen 
war der Absender durch die Anführung der 
Namen Im Briefkopf klar. In einem Fall war 
es der Dr. Graff allein. und zwar bei den 
Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwäl­
ten. Im anderen Fall, bei den Studenten, 
waren es der Dr. Graff und der Dr. Neisser 
gemeinsam. worauf ich besonders stolz bin. 
Es hat also jede Täuschungsmöglichkeit über 
die Herkunft des Briefes gefehlt. 

Die Adressen der Rechtsanwälte und Rich­
ter sind im Rechtsanwaltwerzelchnis und im 
Amtskalender zu finden, daher allgemein 
zugänglich und unterliegen in keiner Weise 
dem Datenschutz. 

Die Adressen der Studenten stBhen den 
Fraktionen d.er Hochschülerschaft gemäß § 2 
Abs. 6 des Hochschülerschaftsgesetzes zur 
Verfügung. Für diese Aktion habe ich mich 
mit meinen Freunden von der .JES geeinigt, 
daß wir ihnen das gesamte vorbereitete Brief­
material übergeben und die JES dann ein Ver­
sendungsbüro damit betraut, im Auftrag und 
im Namen und für Rechnung der JES - also 
mit JES-eigenen Adressen, legal erlangten 
Adressen! - die Versendung völlig legal 
durchzuführen. (Zwischenruf des ~4bg. Dr. 
R i e der.) Sie können sich ruhig ärgern, Herr 
Dr. Rieder! Es bereitet mir großes Vergnügen. 
daß diese Aktion so gut angekommen ist. 
Danke. (Beifall bel der ÖVP.) .19.15 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt der 
Herr Abgeordnete Mag. Kabas. 

19.13 

Abgeordneter Mag. Kabas (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich glaube I aus dieser tat­
sächlichen Berichtigung konnte man entneh-

men, daß der Herr Dr. Graff doch ein schlech­
tes Gewissen hat. Aber die ganze Frage der 
Studenten adressen und der etwaigen miß­
bräuchlichen Verwendung durch Sie ist ja 
jetzt sowieso anhängig bei Verwaltungsstraf­
behörden und bei Gericht, und man wird ja 
sehen, was da herauskommt. 

Weil Sie, Herr Dr. Graff, heute schon 
Schmerling und Cajetan Felder zitiert haben, 
darf ich Sie nebenbei aufklären: Der Fami­
lienname des ehemaligen Wiener Bürgermei­
sters Cajetan Felder ist Felder. Sie scheinen 
geglaubt zu haben, daß es Cajetan ist, weil Sie 
immer wieder den Vornamen erwähnt haben. 
Da aber dieser Bürgermeister, dieser 
berühmt~ Bürgermeister, ja schon 1894 
gestorben ist und ich annehme. daß Sie nicht 
mit ihm per du sein können, wollte ich Sie nur 
darauf hinweisen. 

Aber der wesentliche Unterschied, den Sie 
anscheinend nicht verstanden haben, ist der, 
daß diese beiden Herren, Schmerling und 
Cajetan Felder, ja nicht mit einer derartigen 
Studienreform konfrontiert waren, wie sie 
jetzt vorliegt. Es besteht wohl kein Zweifel, 
daß das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz in dem 
Teil, der das Doktorat als Bei'ufsvorausset­
zung für den Rechtsanwalt abschafft, das 
Ende einer Entwicklung darstellt, die begon­
nen hat mit der juristischen Studienreform 
und diesem Entschließungsantrag aus dem 
Jahre 1978, der das fordert. Damals sind beide 
Beschlüsse, sowohl die juristische Studienord­
nung als auch dieser Entschließungsantrag, 
mit den Stimmen der ÖVP gegen die Stimmen 
der FPÖ zustande gekommen. Außerdem gibt 
es bis zum heutigen Tag die Intentionen der 
Hochschulen, der Hochschullehrer, der Stu­
denten, der Österreichischen Hochschüler­
schaft und des Wissenschaftsministeriums. 

Das eigentliche Rechtsanwaltsprüfungsge­
setz, das für die anwaltliche Berufsausbildung 
und Berufsabsicherung von entscheidender 
Bedeutung sein wird, wurde allerdings - das 
hat Dr. Rieder schon erwähnt - ganz ohne 
Mit-vvirkung der ÖVP erstellt. 

Die Regierungsparteien haben zum Antrag 
146/A und zur Regierungsvorlage 552 der Bei­
lagen Abänderungsanträge vorgelegt. Ich 
bringe diese Anträge jetzt offiziell ein und 
ersuche den Herrn Präsidenten, gemäß § 53 
Abs. 4 der Geschäftsordnung die Verlesung 
durch einen Schriftführer vornehmen lassen 
zu wollen. 

Die ÖVP wollte, das wurde heute schon 
erwähnt. hier bei dieser parlamentarischen 
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Tätigkeit nicht mittun. Sie wollte nicht bei 
einer positiven Arbeit und dem notwendigen 
Interessenausgleich der Beteiligten mittun. 
(Abg. Dr. Graff: Zu welcher Vorlage reden 
Sie? Zu der, die noch gar nicht eingebracht 
ist? Eine Phantom-Vorlage!) Sie hat keinen 
Buchstaben mitgearbeitet, Herr Abgeordne­
ter Dr. Graff! Daher möchte ich ganz kurz die 
Haltung der ÖVP beleuchten. 

Die ÖVP hat 1978 bei der Studienreform 
und bei dem Entschließungsantrag mitge­
stimmt und bis vor kurzem noch die Meinung 
vertreten, daß das Doktorat als anwaltliehe 
Berufsvoraussetzung abzuschaffen sei. 

Noch im Jahre 1983, am 7. Juli 1983, hat der 
ÖVP-Wissenschaftssprecher Dr. Neisser von 
den Regierungsparteien nicht nur Klarheit in 
dieser Frage gefordert, sondern diese Klar­
heit eindeutig in Richtung der Abschaffung 
des Berufserfordernisses gemeint. (Abg. Dr. 
G raff: "Gemeint"!) 

Ich nehme an, Sie kennen diese Stelle, ich 
werde mir daher ersparen, sie zu zitieren, 
denn ich habe neuere Zitate. Aber das, was 
hier der Wissenschaftssprecher von sich gege­
ben hat, könnte man aus der heutigen Sicht 
vielleicht so auslegen, daß die ÖVP ihren Wis­
sensehaftssprecher dann in der Folge mit sei­
ner Meinung im Regen hätte stehen lassen, 
oder vielleicht wurde er als Außenseiter 
betrachtet. Er darf oder er wird heute nicht 
sprechen, denn heute diktiert ja der Justiz­
sprecher der ÖVP, während am 7. Juli 1983 
der Justizsprecher nicht geredet hat, obwohl 
es sich um eine Novelle der Rechtsanwalts­
ordnung gehandelt hat. 

Aber Neisser wurde fast ein Jahr später 
ganz klar bestätigt, und zwar liegt mir ein 
Schreiben vom 10. Jänner 1984 an den Dekan 
der Juridischen Fakultät, der Rechtswissen­
schaftlichen Fakultät der Linzer Universität 
vor, und zwar ist das ein ÖVP-Brief, der Herr 
Abgeordnete Dr. Graff hat ihn schon erwähnt. 
Aber ich glaube, man soll sich trotzdem wort­
wörtlich . die entscheidende Passage dieses 
Briefes vor Augen halten. Hier wurde 
geschrieben: 

"Abschließend kann ich Ihnen und den 
Fakultätskollegien der rechtswissenschaftli­
chen Fakultäten Österreichs versichern, daß 
die Österreichische Volkspartei an ihrer 
Zustimmung zur Entschließung vom 2. März 
1978 festhält und, sobald die Bundesregierung 
in Erfüllung der ihr aufgrund dieser Ent­
schließung obliegenden Verpflichtung eine 
Regierungsvorlage im Nationalrat einge-

bracht haben wird, mit dieser positiven Hal­
tung auch in die parlamentarischen Verhand­
lungen eintreten wird." 

Das ist, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ein klares Bekenntnis zur Abschaf­
fung des Doktorats als Berufsvoraussetzung 
für die Rechtsanwälte, ausgesprochen am 
10. Jänner 1984. 

Und von wem, glauben Sie, stammt dieser 
Brief? - Von niemand Geringerem als dem 
Bundesparteiobmann und Klubobmann der 
Österreichischen Volkspartei Dr. Alois Mock. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Und, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, dieser Brief von Mock vom 10. Jänner 
1984 ist nach dem Hearing vom Jahre 1982 -
von dem Sie, Herr Abgeordneter Dr. König, 
immer behaupten, daß ab diesem Zeitpunkt 
die ÖVP-Meinung einheitlich gewesen sei -
datiert. Das muß man sich, glaube ich, bei 
dem gesamten Ablauf schon vor Augen hal­
ten. 

Die besondere Pikanterie aber entsteht aus 
der Vorgangsweise des ÖVP-Justizsprechers 
Dr. Graff. Der sagte nämlich zunächst zu die­
sem Thema gar nichts, auch nicht in dieser 
schon zitierten Sitzung vom 7. Juli 1983. Da 
war auch noch alles offen, da wußte er noch 
nicht, auf welche Seite er sich stellen sollte. 
Er begnügte sich damit, lediglich zu sticheln 
und schriftliche Anfragen zu stellen, ohne 
sich selbst zu deklarieren. 

Erst als er ganz sicher war, daß der Initia­
tivantrag kommt, wußte er, auf welche Seite 
er sich schlagen soll. Er spielte sich dann ab 
Mai 1985 als Retter und unbefugter Amtsver­
teidiger des Rechtsanwaltsstandes auf, aber 
auch für alle anderen betroffenen Berufsgrup­
pen. Er wollte aber zugleich alle Berufsgrup­
pen gegeneinander aufhetzen und sogar -
wir haben das ja vorhin gerade kurz abgehan­
delt - mit sehr bedenklichen Mitteln, wie mit 
diesen Briefen, weil er wirklich nur ein Ziel 
bei dierer ganzen Problematik im Auge hat: 
nämlich parteipolitisches Kapital daraus zu 
schlagen. 

Es folgte ihm allerdings niemand; er bekam 
vielmehr viel Kritik zu hören. Nur auszugs­
weise hat etwa im Mai 1985 die ÖH-Funktio­
närin - er bezeichnet sie jetzt als ihm nahe­
stehend - Tina Taurer gesagt, daß Graff "die 
ursprünglich gefaßte ÖVP-Meinung umstößt 
und plötzlich doch wieder dieselbe Linie ein­
schlägt wie die Rechtsnnwaltskammer". Oder 
die Tageszeitung "Die Presse" meint, daß die 
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ÖVP unter Justizsprecher Graff ihre Linie 
neu festlegte, allerdings erst im Mai 1985, im 
Zeitpunkt der Einbringung des Initiativantra­
ges. 

Bis hin zum ÖH-Vorsitzenden Goldinger, 
der noch am 11. Oktober 1985, also vor weni­
gen Tagen, meinte: "Der Schwenk der ÖVP in 
der Öffentlichkeit ist daher unverständlich." 

Nun könnte man sagen, der ÖVP-Abgeord­
nete Dr. Graff hat eine so lange Nachdenk­
phase gebraucht, bis er so weit war, daß er 
sich für den Anwaltsstand auf die Schienen 
legt. 

Wie sieht allerdings die Wirklichkeit aus? -
Die "Salzburger Nachrichten" vom 4. Mai 
1985 schreiben, daß Graff kürzlich in einem 
Gespräch mit dem Anwaltspräsidenten kein 
Hehl daraus machte, daß er es gerne sähe, 
wenn die Anwälte die Regierung in Schwie­
rigkeiten brächten. Das ist für ihn das Selbst­
verständnis eines freien Berufsstandes, das 
Vehikel für Dr. Graff zu spielen, das die 
Regierung in Schwierigkeiten bringen soll. 

Sie glauben vielleicht, meine Damen und 
Herren, das ist nur ein einmaliger Ausrut­
scher gewesen, Dr. Graff gehe es letztlich 
doch inhaltlich um den ehernen Grundsatz 
der Erhaltung der Doktoratsberufsvorausset­
zung. 

Die ÖVP als Grundsatzpartei, die sie immer 
vorgibt zu sein, als eine Partei, die keinen Mil­
limeter von ihrem Zickzackkurs abweicht. 

Ich habe hier ein Protokoll, einen Aktenver­
merk vom 10. Mai 1985, von einer Bespre­
chung im Raab-Zimmer des ÖVP-Klubs im 
Parlament, und zwar ist das eine Bespre­
chung mit Anwaltskammerpräsidenten. Da 
heißt es unter Punkt 7: Auf eine Frage, wie 
sich die ÖVP im Falle von Koalitionsverhand­
lungen verhielte, wenn Minister Fischer auf 
seinem Standpunkt beharre, erklärte Dr. 
Graff offen, daß in einem solchen Fall eine 
sonst mögliche und gewollte Koalition nicht 
an diesem Problem scheitern würde. Für 
heute könne er allerdings zusagen, daß die 
ÖVP für die Beibehaltung des Doktorats ein­
treten werde. 

Das, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, ist unterschrieben von Anwälten, die 
sicher ein hohes Maß an Seriosität und Glaub­
würdigkeit haben. 

Die ach so große, die ach so starke, die ach 
so grundsatztreue ÖVP sagt hier ganz offen, 

wie in dem Protokoll steht - ich sage: ganz 
unverfroren -, den Anwaltsvertretern ins 
Gesicht, daß sie für sie nur politisches Klein­
geld seien. Und das ist doch, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, ein ganz ent­
scheidender Punkt. 

Unabhängig von der Haltung der ÖVP gibt 
es viele Anzeichen aufgrund der Entwicklung 
seit 1978, daß jedenfalls auf lange Sicht gese­
hen das Doktorat als Berufsvoraussetzung 
nicht zu halten sein würde, wegen der Wider­
stände des gesamten universitären Bereiches, 
wegen des Widerstandes der Sozialistischen 
Partei und nicht zuletzt wegen der parteipoli­
tisehen Taktiererei der ÖVP. 

Deswegen war jetzt der günstigste Zeit­
punkt, um durch intensive, gründliche Ver­
handlungen mit den Rechtsanwälten und wei­
teren Beteiligten zu dieser nun vorliegenden 
umfassenden Regelung zu kommen. Je später 
dieses Problem in Behandlung genommen 
worden wäre - und da komme ich jetzt dar­
auf, was Justizminister Ofner vor einiger Zeit 
gesagt hat -, desto weniger Zeit wäre verblie­
ben, weil ja heuer die ersten Studienabgänger 
nach dem neuen Studiengesetz von den Uni­
versitäten kommen, und um so geringer wäre 
die Bereitschaft für eine umfassende Rege­
lung. 

Von dieser Erkenntnis, die voraussehbar 
und ausrechenbar war und ist, ging die FPÖ 
aus und bemühte sich um die nun vorliegende 
Lösung im positiven Bereich der optimalen 
Berufsvorbereitung und Berufsabsicherung, 
obwohl ich, und das darf ich hier auch noch 
einmal ganz klar sagen, noch immer die Mei­
nung vertrete, daß die Republik keinen Scha­
den genommen hätte, wenn das Doktorat 
geblieben wäre. Da aber die Entwicklung nun 
einmal so war, waren wir zusammen mit den 
Standesvertretern und zusammen mit der 
Sozialistischen Partei bemüht, daß bei dieser 
Regelung die Rechtsanwälte keinen Schaden 
nehmen, sondern insgesamt eine positive 
Regelung herauskommt. 

Wir haben für dieses Gesetz seit Mai 1984 
insgesamt 26 Sitzungen mit allen betroffenen 
Interessenvertretungen abgehalten, davon 
14 Sitzungen zur Vorbereitung des Initiativan­
trages, bei dessen Einbringung wir gleich 
gesagt haben, wir sind weiter gesprächs be­
reit. Zu sagen, wo man von vornherein fest­
stellt, wir sind weiter gesprächsbereit und 
sind durchaus bereit, selbstverständlich auch 
Abänderungen in der Folge zu machen, das 
ist etwas Negatives, so wie es jetzt dem Abge­
ordneten Dr. Graff eingefallen ist, ist wirklich 
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etwas völlig Absurdes. Wir haben 12 Sitzun­
gen gebraucht, um diesen Abänderungsan­
trag in die jetzige Gestalt zu bekommen. 

Zu dieser Phase, zur zweiten Phase haben 
wir auch die ÖVP eingeladen, beziehungs­
weise diese Phase hätte eben im parlamenta­
rischen Raum stattfinden können und sollen, 
aber die ÖVP weigerte sich, mitzuarbeiten 
und mitzugestalten, auch bei den Teilen, die 
von der Rechtsanwaltschaft gewollt und 
begrüßt werden. 

Ich möchte daher an alle den Dank richten, 
die mitgearbeitet haben, die sich bemüht 
haben, insbesondere auch an die bevollmäch­
tigten Vertreter der österreichischen Rechts­
anwaltskammern: an Herrn Präsident Dr. 
Schuppich, Präsident Dr. Leon, Dr. Hofmann, 
Dr. Löber, Dr. Wrabetz, Dr. Fichtenbauer und 
auch Herrn Dr. Orator, der immer wieder 
zugezogen wurde. Und ich möchte mich dem 
Dank von Dr. Rieder auch an Herrn Ministe­
rialrat Tades und an seine Mitarbeiter 
anschließen, die sicherlich Außerordentliches 
geleistet haben. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Die Begründung der ÖVP, nicht mitzuarbei­
ten, war die Fristsetzung im Plenum. Nun 
muß ich sagen, daß die Fristsetzung sicherlich 
nicht mein Wunsch war. Daß aber diese Frist 
gesetzt wurde, ist sicher legitim, weil eben, 
wie ich schon erwähnt habe, heuer die ersten 
Absolventen nach dem neuen Studiengesetz 
die Universitäten verlassen, und daher 
bestand ein Interesse nach Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit. Daß die ÖVP, obwohl ich 
rechtzeitig Anfang Juli mit Terminvorschlä­
gen an sie herangetreten bin, keine anderen 
Termine als einen einzigen Unterausschuß­
termin akzeptiert hat, ist ein weiteres Charak­
teristikum ihres parteipolitischen Stils und 
Spiels. Daß die ÖVP keinen abschließenden 
Justizausschuß akzeptiert hat, hat neben dem 
Schönheitsfehler, daß damit die Materie nicht 
geschäftsordnungsmäßig im Ausschuß abge­
schlossen werden konnte, bei zwei Regelun­
gen einen selbständigen Antrag verhindert. 

Einerseits kann jetzt die Bestimmung über 
die Verschwiegenheitspflicht beziehungs­
weise das Verschwiegenheitsrecht aus Schuld 
der ÖVP nicht in den Verfassungs rang kom­
men, andererseits kann jetzt der Artikel 5, der 
sich auf das Richterdienstgesetz bezieht, 
nicht ein selbständiges Gesetz werden, son­
dern ist daher jetzt eingebaut in das vorlie­
gende Gesetz. 

Ich gebe den Meinungen recht, daß die 
neue juristische Studienordnung viele Schwä-

chen beinhaltet, wie wir Freiheitlichen es von 
Beginn an aufgezeigt haben. Ich fürchte, daß 
es aber unrealistisch ist, zu glauben, daß in 
absehbarer Zeit etwas grundsätzlich geändert 
wird. Daher sind die neuen Bestimmungen 
von großer Bedeutung für die Ausbildung und 
für die Erhaltung des freien Anwaltsstandes. 
Gerade der Berufsstand des freien Anwaltes 
ist für den Rechtsstaat und für die rechtssu­
chende Bevölkerung von essentieller Bedeu­
tung. Es besteht in einer Demokratie immer 
auch ein Zusammenhang zwischen dem 
Bestehen einer freien Anwaltschaft und einer 
freien Gesellschaft. Daher bilden die neuen 
Bestimmungen eine echte Bereicherung für 
den Berufsstand. Und da hat das Doktorat für 
den Stand überhaupt nichts auch nur annä­
hernd Gleichwertiges anzubieten, weder bei 
der Ausbildung noch sonst. 

Wenn auch von den Rechtsanwaltskam­
mern weiterhin an der Doktoratsberufsvor­
aussetzung festgehalten wird, so stimmte der 
Rechtsanwaltsdelegiertentag in Villach vor 
eineinhalb Wochen für die nun vorliegenden 
positiven Bestimmungen und sieht diese als 
konstruktiv und von der Rechtsanwaltschaft 
gewollt an. 

Ich möchte nur ein paar Punkte noch ein­
mal erwähnen, wofür wir jetzt stimmen wer­
den, was dann Gesetz werden wird und woge­
gen die ÖVP stimmt. 

Die Rechtsanwaltschaft bekommt als erste 
von den Rechtsberufen ein modernes Prü­
fungsgesetz, das eine optimale Ausbildung 
bringen wird. Den Rechtsanwälten wird die 
Befugnis zur umfassenden berufsmäßigen 
Parteienvertretung vorbehalten. (Abg. Dr. 
G r a f f: Dazu brauchen wir Sie!) 

Die Rechtsanwaltskammern erhalten Par­
teistellung im Winkelschreibereiverfahren. 

Die Verschwiegenheitspflicht wird erwei­
tert, das Recht auf Verschwiegenheit mit 
Umgehungsverbot wird neu eingeräumt. 

Die Berufsbezeichnung "Rechtsanwalt" 
wird verwaltungs rechtlich geschützt. 

Der sogenannte Nur-Verteidiger wird 
beschränkt auf die Rechtsanwaltsanwärter , 
Notare, Notariatssubstituten. 

Die fünf jährigen stimmführenden Räte 
können sich nicht mehr in die Rechtsanwalts­
liste eintragen lassen. 

Gegen alle diese Punkte wird die ÖVP stim-
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men. Sie versucht in dem Zusammenhang, 
den Berufsgruppen einzureden, daß sie sich 
ganz schrecklich ärgern sollen. Nur: Wir 
haben mit allen gesprochen, und niemand 
folgt diesem Aufruf und diesem Ansinnen der 
ÖVP. 

Vor allem auch die Rechtsanwaltschaft 
nicht, weil sie mit den übrigen Bestimmungen 
einverstanden ist. Beim Doktorat gibt es 
sicher eine Bandbreite, etwa von der obe:r­
österreichischen Kammer, die gemeint hat, 
daß sie nicht unbedingt am Doktoratstitel 
festhalten will, bis hin zur totalen Ablehnung 
etwa von der steirischen Kammer. 

Insgesamt halten die Kammern aber an die­
ser Voraussetzung fest. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auch Präsident Dr. Schup­
pich zitieren, der in den "SN" vom 25. Mai 
1985 folgendes sagte: Alle Kammern haben 
erkannt, daß wichtiger als die Doktoratsfrage 
das Problem der anderen Zulassungsmecha­
nismen ist. 

Unabhängig davon, wie aber die Stellung 
der Rechtsanwaltschaft zum Doktorat ist, die 
Anwälte lehnen es ab, in ein derart parteipoli­
tisches Theater, wie Sie es, Herr Abgeordne­
ter Dr. Graff, bei dieser Problematik auffüh­
ren, hineingezogen zu werden. Ich möchte 
Ihnen daher ein Zitat eines Kammerfunktio­
närs mit auf den Weg geben, woran Sie sich 
sicher noch erinnern können. Dieser Herr 
schrieb in einem Brief an Sie: 

"Ich bitte Dich also, die Anliegen der 
Rechtsanwaltschaft nicht zu einem Partei po li­
tikum zu machen. Es könnte der ÖVP auf den 
Kopf fallen." 

Heute kann man sagen, es ist ihr schon auf 
den Kopf gefallen! (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 19.36 

Präsident Dr. Stix: Im Sinne des § 53 Abs. 4 
der Geschäftsordnung ersuche ich die Frau 
Schriftführer Abgeordnete Edith Dobesberger 
um die Verlesung der vom Herrn Abgeordne­
ten Mag. Kabas eingebrachten Abänderungs­
anträge. (Abg. Dr. Er mac 0 r a: Eine großar­
tige parlamentarische Praxis! - Ruf bei der 
ÖVP: Da werden wir jetzt alle mitschreiben, 
Herr Präsident, weil wir das gar nie gelesen 
haben! - Abg. Dr. G r a f f: Das ist ein Parla­
mentf) 

Schriftführerin Edith Dobesberger: 

Antrag 

der Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Gradi­
schnik, Dr. Rieder und Genossen zum Antrag 
146/ A (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz-RAPG) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

1. Im Artikel I haben die §§ 2 bis 20 zu lau­
ten: 

,,§ 2. (1) Die Rechtsanwaltsprüfung besteht 
aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung 
kann nach Erlangung des Doktorats der 
Rechte oder, für Absolventen des Diplomstu­
diums nach dem Bundesgesetz vom 2. März 
1978, BGBL Nr. 140, über das Studium der 
Rechtswissenschaften, des Magisteriums der 
Rechtswissenschaften und einer praktischen 
Verwendung im Ausmaß von zwei Jahren und 
neun Monaten, hievon mindestens neun 
Monate bei einem inländischen Gericht und 
mindestens ein Jahr und sechs Monate bei 
einem Rechtsanwalt, abgelegt werden. Die 
zweite Teilprüfung kann nach bestandener 
erster Teilprüfung und einer weiteren prakti­
schen Verwendung im Ausmaß von einem 
Jahr und sechs Monaten, hievon mindestens 
ein Jahr bei einem Rechtsanwalt, abgelegt 
werden. 

(2) Voraussetzung für die Ablegung der 
Teilprüfungen ist überdies die Teilnahme an 
den für Rechtsanwaltsanwärter verbindlichen 
Aus bildungsveranstaltungen. 

§ 3. Die Rechtsanwaltsprüfung ist vor einem 
Senat der Rechtsanwaltsprüfungskommission 
abzulegen. Die Rechtsanwaltsprüfungskom­
missionen bestehen bei den Oberlandesge­
richten für den jeweiligen Oberlandesge­
richtssprengeL Ihr gehören an der Präsident 
des Oberlandesgerichts als Präses, der Vize­
präsident des Oberlandesgerichts als sein 
Stellvertreter und als weitere Mitglieder (Prü­
fungskommissäre) die erforderliche, durch 
den Präses im Einvernehmen mit den betei­
ligten Rechtsanwaltskammern zu bestim­
mende Anzahl von Richtern und die gleiche 
Anzahl von Rechtsanwälten. 

§ 4. Die Prüfungskommissäre aus dem 
Kreis der Rechtsanwälte werden von den 
Plenarversammlungen der beteiligten Rechts­
anwaltskammern entsprechend dem Verhält­
nis ihrer Mitgliederzahl für jeweils fünf Jahre 
gewählt. Die Prüfungskommissäre aus dem 
Kreis der Richter werden vom Präsidenten 
des Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit 
den beteiligten Rechtsanwaltskammern für 
den gleichen Zeitraum bestellt. 
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§ 5. Die Kanzleigeschäfte der Rechtsan­
waltsprüfungskommissionen werden von den 
Oberlandesgerichten geführt. 

§ 6. Über die Zulassung zu den Teilprüfun­
gen der Rechtsanwaltsprüfung entscheidet 
auf Antrag des Prüfungswerbers der Präses 
der Kommission im Einvernehmen mit der 
Rechtsanwaltskammer, in deren Liste der 
Prüfungswerber eingetragen ist oder zuletzt 
war. Auf begründeten Antrag ist die Ablegung 
der Prüfung vor der Rechtsanwaltsprüfungs­
kommission am Sitz eines anderen Oberlan­
desgerichts zu bewilligen. 

§ 7. Dem Antrag auf Zulassung zu den Teil­
prüfungen der Rechtsanwaltsprüfung sind 
beizuschließen Geburtsurkunde, Staatsbür­
gerschaftsnachweis , Promotionsurkunde 
beziehungsweise Magisterdiplom, die Zeug­
nisse über die praktische Verwendung des 
Prüfungswerbers, der Beleg über die Einzah­
lung der Prüfungsgebühr und der Nachweis 
der Teilnahme an den für Rechtsanwaltsan­
wärter verbindlichen Ausbildungsveranstal­
tungen, dem Antrag auf Zulassung zur zwei­
ten Teilprüfung auch das Zeugnis über die 
erste Teilprüfung. 

§ 8. Gegen die Nichtzulassung zu den Teil­
prüfungen der Rechtsanwaltsprüfung steht 
dem Prüfungswerber das Recht auf Berufung 
an die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
kommission zu. § 5 ader Rechtsanwaltsord­
nung ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. Der Präses der Rechtsanwaltsprüfungs­
kommission bestimmt für jede Prüfung in 
gleichbleibender alphabetischer Reihenfolge 
die Prüfungskommissäre und verständigt sie 
sowie den Prüfungswerber unter Einhaltung 
einer Mindestfrist von vier Wochen vor der 
schriftlichen Prüfung vom Zeitpunkt der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung 
unter Bekanntgabe der Namen der Mitglieder 
des Prüfungssenats und des Prüfungswer­
bers. 

§ 10. Umstände, die geeignet sind, die Unbe­
fangenheit eines Mitgliedes des Prüfungsse­
nats dem Prüfungswerber gegenüber in Zwei­
fel zu ziehen, sowie eine Verhinderung aus 
anderen Gründen haben diese und der Prü­
fungswerber unverzüglich dem Präses anzu­
zeigen. Der Präses hat in begründeten Fällen 
den in der alphabetischen Reihenfolge näch­
sten Prüfungskommissär zu bestimmen. Ist 
der Präses selbst betroffen, so hat er sich 
durch seinen Stellvertreter vertreten zu las­
sen. 

§ 11. Der Prüfungssenat besteht aus vier 
Mitgliedern, davon zwei aus dem Kreis der 
Richter und zwei aus dem Kreis der Rechts­
anwälte; den Vorsitz führt der Präses oder 
sein Stellvertreter, bei deren Verhinderung 
der an Lebensj ahren älteste Prüfungskom­
missär aus dem Kreis der Richter. 

§ 12. (1) Der Vorsitzende des Prüfungsse­
nats hat im Einvernehmen mit den übrigen 
Mitgliedern des Prüfungssenats die Auftei­
lung der Prüfungsgegenstände vorzunehmen. 
Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung der 
ersten Teilprüfung sind von den Mitgliedern 
des Prüfungssenats aus dem Kreis der Rich­
ter auszuwählen, die für die schriftliche Prü­
fung der zweiten Teilprüfung von den Prü­
fungskommissären aus dem Kreis der Rechts­
anwälte. 

(2) Die Rechtsgebiete gemäß § 20 Abs. 2 Z. 2 
bis 6 sind jedenfalls von den Rechtsanwälten 
zu prüfen. 

(3) Bei den mündlichen Prüfungen sind die 
Mitglieder des Prüfungssenats berechtigt, 
Fragen auch aus den von ihnen nicht über­
nommenen Prüfungsgegenständen zu stellen, 
sofern sie mit ihrem Prüfungsgegenstand in 
Zusammenhang stehen. 

§ 13. (1) Bei der schriftlichen Prüfung der 
ersten Teilprüfung hat der Prüfungswerber 
an Hand von Gerichtsakten aus dem Zivil­
und aus dem Strafrecht je eine Rechtsmittel­
schrift gegen eine Entscheidung erster 
Instanz auszuarbeiten. 

(2) Bei der schriftlichen Prüfung der zwei­
ten Teilprüfung hat der Prüfungswerber aus­
zuarbeiten: 

1. im Zivilrecht auf Grund einer schriftli­
chen Information Klage, Klagebeantwortung 
und Entscheidung oder Antrag, allfällige 
Gegenäußerung und Entscheidung im außer­
streitigen Verfahren. 

2. im Verwaltungsrecht (mit Einschluß des 
Abgabenrechts) auf Grund eines Bescheides 
eine Rechtsmittelschrift oder eine 
Beschwerde an den Verfassungs- oder an den 
Verwaltungsgerichtshof. 

§ 14. Der Prüfungswerber hat in den schrift­
lichen Arbeiten anzuführen, welche Hilfsmit­
tel (§ 16 zweiter Satz) er bei deren Ausarbei­
tung benützt hat. 

§ 15. (1) Die schriftlichen Aufgaben sind der­
art auszuwählen, daß sie bei durchschnittli-
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cher Fähigkeit jeweils innerhalb von acht 
Stunden gelöst werden können. Bezüglich der 
Aufgabe gemäß § 13 Abs. 2 Z. 2 ist dem Prü­
fungswerber zugleich mit der Verständigung 
über den Zeitpunkt (§ 9) das besondere 
Rechtsgebiet, dem die Aufgabe entnommen 
ist, bekanntzugeben. 

(2) Bei der Auswahl und der Beurteilung 
der zivilrechtlichen Arbeit der ersten Teilprü­
fung ist vor allem auf das Verfahrensrecht 
Bedacht zu nehmen. 

§ 16. Die schriftlichen Prüfungen können 
mehrere Prüfungswerber gleichzeitig able­
gen; sie sind jedoch durch eine Aufsichtsper­
son so zu überwachen, daß jede Besprechung 
untereinander und mit außenstehenden Per­
sonen verhindert wird. Für jede Ausarbeitung 
sind die erforderlichen Hilfsmittel (Gesetzes­
ausgaben, Entscheidungssammlungen, Lite­
ratur) zur Verfügung zu stellen. Dem Prü­
fungswerber ist für die Reinschrift eine 
Schreibkraft beizusteHen. 

§ 17. Der Prüfungswerber hat seine Arbeit 
vor dem Verlassen des Prüfungsraumes der 
Aufsichtsperson zu übergeben, die sie gegen­
zuzeichnen und unverzüglich dem Vorsitzen­
den des Prüfungssenats zu übergeben hat. 
Der Vorsitzende hat die Prüfungsarbeiten vor 
Abhaltung der mündlichen Prüfungen den 
anderen Mitgliedern des Prüfungssenats zur 
Durchsicht zur Verfügung zu stellen. 

§ 18. Die mündlichen Prüfungen finden 
nicht vor Ablauf einer Frist von zwei Wochen 
nach den jeweiligen schriftlichen Prüfungen 
vor dem Prüfungssenat statt. Die mündlichen 
Prüfungen dürfen für höchstens zwei Prü­
fungswerber gemeinsam abgehalten werden. 
Die mündlichen Prüfungen sollen für jeden 
Kandidaten jeweils etwa zwei Stunden dau­
ern. 

§ 19. Der Zeitpunkt der mündlichen Prüfun­
gen ist mindestens zwei Wochen vorher auch 
durch Anschlag in den beteiligten Rechtsan­
waltskammern bekanntzugeben. Die mündli­
chen Prüfungen sind öffentlich. 

§ 20. (1) Gegenstand der mündlichen Prü­
fungder ersten Teilprüfung sind: 

1. Strafrecht, Strafprozeßrecht, Grundzüge 
der Kriminologie und des Strafvollzugsrechts; 

2. zivilgerichtliches Verfahrensrecht, soweit 
es nicht Gegenstand der zweiten Teilprüfung 
ist; 

3. Verwaltungsverfahrensrecht und Verwal­
tungsstrafrecht, soweit sie nicht Gegenstand 
der zweiten Teilprüfung sind; 

4. Berufs- und Standes recht der Rechtsan­
wälte sowie Kostenrecht. 

(2) Gegenstand der mündlichen Prüfung der 
zweiten Teilprüfung sind: 

1. Bürgerliches Recht einschließlich des 
Internationalen Privatrechts sowie Grund­
züge des Arbeitsrechts und des Sozialrechts; 

2. Handels- und Wertpapierrecht, Immate­
rialgüterrecht, gewerblicher Rechtsschutz 
sowie Wirtschaftsrecht samt Verfahrensrech­
ten, Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungs­
recht; 

3. Verfassungsrecht, Verfassungs- und Ver­
waltungsgerichtsbarkeit und Grundzüge des 
Verwaltungs rechts; 

4. Abgabenrecht einschließlich Finanzstraf­
recht und Verfahrensrecht; 

5. Vertragsgestaltung und Urkundenverfas­
sung; 

6. Pflichten des Rechtsanwalts als Unter­
nehmer, insbesondere Kenntnisse auf dem 
Gebiet des Arbeitnehmerschutzrechts und der 
Lehrlingsausbildung." 

2. Im Art. I haben die §§ 22 bis 27 zu lauten: 

,,§ 22. Unmittelbar nach Abschluß der jewei­
ligen mündlichen Prüfung geben die Mitglie­
der des Prüfungssenats in geheimer Beratung 
ihre Beurteilung über das Ergebnis der Teil­
prüfung ab. Die Abstimmung erfolgt zuerst 
über die Frage, ob die Prüfung bestanden ist, 
und bejahendenfalls sodann über die Bewer­
tung. 

§ 23. Das gemäß § 1 zu beurteilende Prü­
fungsergebnis lautet ,bestanden' oder ,nicht 
bestanden'. Zeigt der Prüfungswerber Kennt­
nisse und Fähigkeiten, die den Zweck der 
Ausbildung beträchtlich oder außergewöhn­
lich übersteigen, so ist das Ergebnis mit ,sehr 
gut' beziehungsweise mit ,ausgezeichnet' zu 
bewerten. 

§ 24. Der Prüfungssenat entscheidet mit 
Stimmenmehrheit. Die Rechtsanwälte stim­
men (der Jüngere vor dem Älteren) vor den 
Richtern; der Vorsitzende stimmt als letzter 
ab. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag; gegen die 
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Stimmen beider Rechtsanwälte kann jedoch 
der Beschluß über das Gesamtergebnis der 
Prüfung nicht auf ,bestanden' lauten. 

§ 25. (1) Hat der Prüfungswerber die Prü­
fung nicht bestanden, so hat der Prüfungs se­
nat einen Zeitraum von wenigstens drei und 
höchstens zwölf Monaten zu bestimmen, vor 
dessen Ablauf der Prüfungswerber nicht 
erneut die Zulassung zu dieser Teilprüfung 
beantragen kann. 

(2) Die erste Teilprüfung darf einmal, die 
zweite Teilprüfung zweimal wiederholt wer­
den. 

(3) Der gemäß Abs. 1 bestimmte Zeitraum 
ist auf die praktische Verwendung gemäß § 2 
Abs. 2 der Rechtsanwaltsordnung nicht anzu­
rechnen. 

§ 26. Der Vorsitzende des Prüfungs senats 
hat in Anwesenheit der übrigen Mitglieder 
des Prüfungs senats dem Geprüften das Prü­
fungsergebnis sogleich mündlich bekanntzu­
geben. Dem Geprüften ist ein Zeugnis über 
das Ergebnis der abgelegten Prüfung auszu­
fertigen, das vom Vorsitzenden und den übri­
gen Mitgliedern des Prüfungs senats zu unter­
fertigen ist. Der Rechtsanwaltskammer (§ 6 
erster Satz) sowie dem Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag ist das Ergebnis 
der Prüfung mitzuteilen. 

§ 27. Die Gerichte und sonstigen Behörden 
haben den Rechtsanwaltsprüfungskommis­
sionen auf deren Ersuchen für Prüfungsauf­
gaben geeignete Akten zur Verfügung zu stel­
len." 

3. Im Art. I ist nachstehender § 28 anzufü­
gen: 

,,§ 28. (1) Die Mitglieder der Rechtsanwalts­
prüfungskommission, die Aufsichtspersonen 
und die den Prüfungswerbern beizustellenden 
Schreibkräfte erhalten für ihre Tätigkeiten 
Vergütungen. 

(2) Die Prüfungswerber haben Prüfungs ge­
bühren (Justizverwaltungsgebühren) zu ent­
richten. 

(3) Die Höhe der Vergütungen und der Prü­
fungsgebühren im Sinn der Abs. 1 und 2 ist 
durch Verordnung des Bundesministers für 
Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen festzusetzen. Bei der Fest­
setzung der Höhe der Vergütungen für die 
Mitglieder der Rechtsanwaltsprüfungskom­
mission, die Aufsichtspersonen und die 

Schreibkräfte ist auf Art und Umfang ihrer 
Tätigkeit, bei der Festsetzung der Prüfungs­
gebühren auf den mit der Vorbereitung und 
Durchführung der Prüfungen verbundenen 
Aufwand, insbesondere auch auf die Höhe der 
Vergütungen, Bedacht zu nehmen." 

4. Im Art. II haben die Z. 2 bis 5 zu lauten: 

,,2. Die Abs. 1 und 2 des § 2 haben zu lauten: 

,Die zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
erforderliche praktische Verwendung hat in 
der rechtsberuflichen Tätigkeit bei Gericht 
und bei einem Rechtsanwalt zu bestehen; sie 
kann außerdem in der rechtsberuflichen 
Tätigkeit bei einem Notar oder, wenn die 
Tätigkeit für die Ausübung der Rechtsan­
waltschaft dienlich ist, bei einer Verwaltungs­
behörde, an einer Hochschule oder bei einem 
Beeideten Wirtschaftsprüfer und Steuerbera­
ter bestehen. Die Tätigkeit bei der Finanzpro­
kuratur ist der bei einem Rechtsanwalt 
gleichzuhalten. Die praktische Verwendung 
bei einem Rechtsanwalt ist nur anrechenbar, 
soweit diese Tätigkeit hauptberuflich und 
ohne Beeinträchtigung durch eine andere 
berufliche Tätigkeit ausgeübt wird. 

Die praktische Verwendung im Sinn des 
Abs.l hat sieben Jahre zu dauern. Hievon 
sind im Inland mindestens neun Monate bei 
Gericht und mindestens fünf Jahre bei einem 
Rechtsanwalt zu verbringen. Hat ein Rechts­
anwaltsanwärter vor Antritt der praktischen 
Verwendung bei einem Rechtsanwalt an einer 
inländischen Universität den akademischen 
Grad eines Doktors der Rechtswissenschaften 
nach dem Bundesgesetz vom 2. März 1978, 
BGBL Nr. 140, über das Studium der Rechts­
wissenschaften erlangt, so beträgt der im 
ersten Satz genannte Zeitraum sechs Jahre 
und der bei einem Rechtsanwalt zu verbrin­
gende Zeitraum vier Jahre.' 

3. Im Abs. 4 des § 2 wird der Ausdruck 
,rechts- und staatswissenschaftlichen' durch 
die Worte ,im § 1 Abs.2 lit. c genannten' 
ersetzt. 

4. Der § 8 hat zu lauten: 

,§ 8. Das Vertretungsrecht eines Rechtsan­
walts erstreckt sich auf alle Gerichte und 
Behörden der Republik Österreich und 
umfaßt die Befugnis zur berufsmäßigen Par­
teienvertretung in allen gerichtlichen und 
außergerichtlichen, in allen öffentlichen und 
privaten Angelegenheiten. 

Die Befugnis zur umfassenden berufsmäßi-

108. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)128 von 174

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 108. Sitzung - 24. Oktober 1985 9425 

Schriftführerin 

gen Parteienvertretung im Sinn des Abs.l ist 
den Rechtsanwälten vorbehalten. Die Berufs­
befugnisse der Notare, Patentanwälte, Wirt­
schaftstreuhänder und Ziviltechniker werden 
hiedurch nicht berührt. 

Jedenfalls unberührt bleiben auch Parteien­
vertretungen aufgrund sonstiger gesetzlicher 
Bestimmungen, der Wirkungsbereich von 
gesetzlichen Interessenvertretungen und von 
freiwilligen kollektivvertragsfähigen Berufs­
vereinigungen der Arbeitgeber oder der 
Arbeitnehmer, die Auskunftserteilung oder 
Beistandsleistung durch Personen oder Verei­
nigungen, soweit sie nicht unmittelbar oder 
mittelbar dem Ziel wirtschaftlicher Vorteile 
dieser Personen oder Vereinigungen dienen, 
sowie Befugnisse, die in den Berechtigungs­
umfang von gebundenen oder konzessionier­
ten Gewerben oder von Handwerken fallen. 

Die Berufsbezeichnung Rechtsanwalt dür­
fen nur die in den Listen der Rechtsanwalts­
kammern eingetragenen Personen führen. 
Andere Personen, die auf Grund ausländi­
scher Vorschriften die Berufsbezeichnung 
Rechtsanwalt zu führen berechtigt sind, dür­
fen in der Republik Österreich diese Berufs­
bezeichnung nur mit dem Hinweis auf den 
Ort ihres Kanzleisitzes im Ausland führen.' 

5. Der § 9 hat zu lauten: 

,§ 9. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die 
übernommenen Vertretungen dem Gesetz 
gemäß zu führen und die Rechte seiner Partei 
gegen jedermann mit Eifer, Treue und Gewis­
senhaftigkeit zu vertreten. Er ist befugt, alles, 
was er nach dem Gesetz zur Vertretung sei­
ner Partei für dienlich erachtet, unumwunden 
vorzubringen, ihre Angriffs- und Verteidi­
gungsmittel in jeder Weise zu gebrauchen, 
welche seinem Auftrag, seinem Gewissen und 
den Gesetzen nicht widerstreiten. 

Der Rechtsanwalt ist zu Verschwiegenheit 
über die ihm anvertrauten Angelegenheiten 
und die ihm sonst in seiner beruflichen Eigen­
schaft bekanntgewordenen Tatsachen, deren 
Geheimhaltung im Interesse seiner Partei 
gelegen ist, verpflichtet. Er hat in gerichtli­
chen und sonstigen behördlichen Verfahren 
nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vor­
schriften das Recht auf diese Verschwiegen­
heit. 

Das Recht des Rechtsanwaltes auf Ver­
schwiegenheit nach Abs. 2 zweiter Satz darf 
durch gerichtliche oder sonstige behördliche 
Maßnahmen, insbesondere durch Verneh­
mung von Hilfskräften des Rechtsanwaltes 

oder dadurch, daß die Herausgabe von 
Schriftstücken, Bild-, Ton- oder Datenträgern 
aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt 
werden, nicht umgangen werden; besondere 
Regelungen zur Abgrenzung dieses Verbotes 
bleiben unberührt.' " 

5. Im Art. II sind nachstehende Z. 6 bis 10 
anzufügen: 

,,6. Im § 21a wird folgender zweiter Absatz 
eingefügt: 

,Kommt der Rechtsanwalt seiner Verpflich­
tung nach Abs. 1 zweiter Satz trotz Aufforde­
rung durch den Ausschuß der Rechtsanwalts­
kammer nicht nach, so ist ihm bis zur Erbrin­
gung des Nachweises über die Erfüllung die­
ser Verpflichtung die Ausübung der Rechtsan­
waltschaft einzustellen. § 34 Abs. 3 ist sinnge­
mäß anzuwenden.' 

7. Nach dem § 21a wird folgender § 21b ein­
gefügt: 

,§ 21 b. Der Rechtsanwalt hat für eine 
umfassende Ausbildung des Rechtsanwalts­
anwärters entsprechend dem Berufsbild des 
Rechtsanwalts Sorge zu tragen und ihn 
dementsprechend hauptberuflich zu verwen­
den.' 

8. Im § 28 Abs. 1 wird 

a) der Punkt nach der lit.l durch einen 
Strichpunkt ersetzt und 

b) folgende lit. m angefügt: 

,m) die Durchführung, gegebenenfalls die 
Anerkennung von für Rechtsanwaltsanwärter 
verbindlichen Ausbildungsveranstaltungen 
gemäß den vom Österreichischen Rechtsan­
waltskammertag erlassenen Richtlinien.' 

9. Im § 37 hat die Z 3 zu lauten: 

,3. für die Ausbildung von Rechtsanwaltsan­
wärtern, im besonderen über Art, Umfang 
und Gegenstand von Ausbildungsveranstal­
tungen, an denen der Rechtsanwaltsanwärter 
als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Rechtsanwaltsprüfung teilzunehmen hat, 
sowie für die Anrechenbarkeit ihrer prakti­
schen Verwendung;' 

1. Nach dem § 56 wird folgender VIII. 
Abschnitt angefügt: 

653 
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,VIII. Abschnitt 

Strafbestimmungen 

§ 57. Wer die Berufsbezeichnung Rechtsan­
walt unberechtigt führt, begeht eine Verwal­
tungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 30 000 S zu bestrafen. 

Wer unbefugt eine durch dieses Bundesge­
setz den Rechtsanwälten vorbehaltene Tätig­
keit gewerbsmäßig ausübt, begeht eine Ver­
waltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 60 000 S zu bestrafen. Diese Tat darf 
nicht auch nach anderen Bestimmungen über 
die Strafbarkeit der Winkelschreiberei geahn­
det werden. 

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht 
anzuwenden, wenn eine der nach Abs. 1 und 2 
strafbaren Handlungen zugleich den Tatbe­
stand einer gerichtlich strafbaren Handlung 
bildet. 

§ 58. Im Verwaltungsstrafverfahren nach 
§ 57 sowie in einem anderen Verfahren wegen 
Winkelschreiberei durch unbefugte Ausübung 
einer den Rechtsanwälten vorbehaltenen 
Tätigkeit hat die Rechtsanwaltskammer, in 
deren Sprengel die zur Verfolgung zuständige 
Behörde ihren Sitz hat, Parteistellung ein­
schließlich der Rechtsmittelbefugnis und des 
Rechtes auf Erhebung der Verwaltungsge­
richtshofbeschwerde gemäß Art. 131 1?-VG.''' 

6. Der Art. III hat zu lauten: 

"Artikel III 

Die Strafprozeßordnung 1975, BGBI. Nr. 
631, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 295/1985, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 39 Abs. 3 hat der dritte Satz zu lau­
ten: 

,Auf ihr Ansuchen sind aber auch für die 
Rechtsanwaltschaft oder das Notariat 
geprüfte Rechtsverständige aufzunehmen, 
sofern nicht Umstände vorliegen, die nach 
dem Gesetz die Ausschließung von der 
Rechtsanwaltschaft oder dem Notariat zur 
Folge haben.' 

2. Im § 45 a Abs.l werden nach dem Wort 
,Doktorgrad' folgende Worte eingefügt: 

,oder den akademischen Grad eines Magi­
sters der Rechtswissenschaften nach dem 
Bundesgesetz vom 2. März 1978, BGBl. Nr. 

140, über das Studium der Rechtswissenschaf­
ten'" 

7. Nach dem Art. III sind die nachstehenden 
Art. IV und V einzufügen: 

"Artikel IV 

Die Zivilprozeßordnung, RGBl. Nr. 
113/1895, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 104/1985, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 31 Abs. 3 werden nach dem Wort ,Dok­
torgrad' folgende Worte eingefügt: 

,oder den akademischen Grad eines Magi­
sters der Rechtswissenschaften nach dem 
Bundesgesetz vom 2. März 1978, BGBl. Nr. 
140, über das Studium der Rechtswissenschaf­
ten' 

Artikel V 

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 
305/1961, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 550/1984, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 26 Abs. 1 hat der letzte Satz zu entfal­
len." 

8. Der bisherige Art. IV erhält die Bezeich­
nung "VI" und hat zu lauten: Inkraftreten, 
Aufhebung von Rechtsvorschriften, Über­
gangsbestimmungen, Vollziehung 

(1) Es treten in Kraft 

a) der Artikel I dieses Bundesgesetzes am 
1. Juli 1986, 

b) die übrigen Bestimmungen am 1. Jänner 
1986, 

(2) Es treten außer Kraft 

a) mit dem Inkrafttreten des Art. I dieses 
Bundesgesetzes 

1. die Verordnung des Justizministeriums 
vom 11. Oktober 1854, RGBl. Nr. 264, wodurch 
infolge Allerhöchster Entschließung vom 
10. Oktober 1854 neue gesetzliche Bestimmun­
gen über die zur Ausübung der Advokatur 
erforderliche praktische Prüfung und über die 
zur Zulassung zu dieser Prüfung erforderliche 
Geschäftspraxis erlassen werden; 
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2. der Art. XVII der 8. Gerichtsentlastungs­
novelle vom 26. Juli 1933, BGBL Nr. 346/1933; 

3. der § 3 und der § 4 Abs. 3 der Rechtsan­
waltsordnung vom 6. Juli 1868, RGBL Nr. 96, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 383/1983; 

b) mit dem Inkrafttreten der übrigen 
Bestimmungen 

1. die Hofkanzleidekrete vom 16. April 1833, 
PGS Bd. 61, Nr. 59, und vom 5. Februar 1847, 
PGS Bd. 75, Nr. 14; 

2. der § 6 der Rechtsanwaltsordnung vom 
6. Juli 1868, RGBl. Nr. 96, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 383/1983. 

(3) Für Rechtsanwaltsanwärter, die vor dem 
1. Jänner 1986 in die Liste der Rechtsanwalts­
anwärter eingetragen waren, es in diesem 
Zeitpunkt sind oder die praktische Verwen­
dung bei Gericht begonnen haben und bis spä­
testens 1. Jänner 1987 in die Liste der Rechts­
anwaltsanwärter eingetragen worden sind, 
gelten, sofern sie bis spätestens 1. Jänner 
1992 die Eintragung in die Liste der Rechtsan­
wälte erwirken, hinsichtlich der Dauer der 
zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft erfor­
derlichen praktischen Verwendung die bishe­
rigen Bestimmungen. 

(4) Rechtsanwaltsanwärter, die am 1. Juli 
1987 die Voraussetzungen für die Ablegung 
der Rechtsanwaltsprüfung nach den bisheri­
gen Bestimmungen erfüllt und sich zur Prü­
fung angemeldet haben, können auf ihren 
Antrag die Prüfung nach den bisherigen 
Bestimmungen ablegen. 

(5) Am 1. Jänner 1986 bestehende Eintra­
gungen in die Verteidigerliste bleiben auf­
recht. 

(6) Gleiches gilt für in diesem Zeitpunkt 
bestehende Rechte zur Führung einer öffent­
lichen Agentie nach den Hofkanzleidekreten 
vom 16. April 1833, PGS Bd. 61, Nr. 59, und 
vom 5. Februar 1847, PGS Bd. 75, Nr. 14. 

(7) Bestehende Befugnisse, die in den 
Berechtigungsumfang von freien Gewerben 
fallen, bleiben durch § 8 Abs. 2 der Rechtsan­
waltsordnung in der Fassung des Art. II Z. 4 
dieses Bundesgesetzes unberührt. 

(8) Art. IV Z. 5 dritter Satz des Gesetzes 
vom 1. August 1895, RGBl. Nr. 112, betreffend 
die Einführung der Zivilprozeßordnung bleibt 
unberührt. 

(9) die im Art. I § 28 dieses Bundesgesetzes 
vorgesehene Verordnung kann bereits von 
dem der Kundmachung dieses Bundesgeset­
zes folgenden Tag an erlassen werden. Ab die­
sem Zeitpunkt können auch nach Art. I dieses 
Bundesgesetzes erforderliche organisatori­
sche Maßnahmen getroffen werden. Die Ver­
ordnung und die Maßnahmen können jedoch 
frühestens mit 1. Juli 1986 in Kraft bezie­
hungsweise in Wirksamkeit gesetzt werden. 

(10) Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes sind hinsichtlich des Art. I § 27 der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen 
mit den beteiligten Bundesministern, des Art. 
I § 28 der Bundesminister für Justiz im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, des Art. II Z. 10 und des Art. VI 
Abs. 2 lit. b Z. 1 und Abs. 6 der Bundesmini­
ster für Inneres, hinsichtlich der übrigen 
Bestimmungen der Bundesminister für Justiz 
betraut." 

Antrag 

der Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Gradi­
schnik, Dr. Rieder und Genossen zur Regie­
rungsvorlage 552 der Beilagen (Disziplinarsta­
tut-Novelle). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

1. Der Artikel I hat zu lauten: 

,,Artikel I 

Das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte 
und Rechtsanwaltsanwärter vom 1. April 
1872, RGBl. Nr. 40, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 140/1980, wird wie 
folgt geändert: 

1. Der § 25 hat zu lauten: 

§ 25. Der Disziplinarrat verhandelt und ent­
scheidet in Senaten, die aus einem Vorsitzen­
den und vier weiteren Mitgliedern bestehen. 
Den Vorsitz führt der Präsident oder sein 
Stellvertreter. 

Die einzelnen Senate werden vom Präsi­
denten unter Bedachtnahme auf eine mög­
lichst gleichmäßige Belastung der einzelnen 
Mitglieder sowie auf mögliche Ausschlie­
ßungs- und Befangenheitsgründe zusammen­
gesetzt. 
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Die Entscheidungen des Disziplinarrats 
(Erkenntnisse, Beschlüsse) werden mit einfa­
cher Stimmenmehrheit gefaßt. 

2. Im § 55d Abs. 2 hat der erste Satz zu lau­
ten: 

,Die einzelnen Senate werden vom Präsi­
denten der Obersten Berufungs- und Diszipli­
narkommission unter Bedachtnahme auf eine 
möglichst gleichmäßige Belastung der einzel­
nen Mitglieder sowie auf mögliche Ausschlie­
ßungs- und Befangenheitsgründe zusammen­
gesetzt.' " 

2. Im Artikel II Abs. 1 ist das Datum ,,1. Juli 
1984" durch das Datum ,,1. Jänner 1986" zu 
ersetzen. 

Präsident Dr. Stix: Danke für die Verle­
sung. 

Die von der Frau Schriftführer, Abgeordne­
ter Edith Dobesberger, soeben verlesenen ein­
gebrachten Abänderungsanträge der Abge­
ordneten Mag. Kabas, Dr. Gradischnik und 
Genossen sind genügend unterstützt und ste­
hen daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Bun­
desminister. - Bitte. 

20.09 

Bundesminister für Justiz Dr. Ofner: Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Es gibt nur mehr wenige Rechtsan­
wälte als Abgeordnete im Parlament. Ich 
glaube, es sind deren drei. Früher war das 
anders. Früher haben die Advokaten über 
eine kräftige Vertretung in der gesetzgeben­
den Körperschaft verfügt, und zwar über eine 
auch zahlenmäßig kräftige. Jetzt befinden 
sich, glaube ich, nur mehr noch zwei Angehö­
rige des Berufsstandes, um den es heute geht, 
hier im Saal: der Kollege Gugerbauer und ich. 

. Ich bin selbst Anwalt. Ich bin vor meiner 
Angelobung als Bundesminister für Justiz 25 
Jahre hindurch als Advokat tätig gewesen. 
Ich bin nach wie vor in die Liste der Rechts­
anwälte eingetragen, darf nur als Regierungs­
mitglied den Beruf derzeit nicht ausüben. 

Ich sage das deshalb, um Ihnen verständ­
lich zu machen, daß es sich hier nicht um eine 
Materie handelt, die mich nicht anginge, son­
dern daß es vielmehr um eine Regelung geht, 
die mich in jeder Hinsicht wahrscheinlich 
mehr berührt als die meisten von Ihnen, die 

sozusagen nur von außen mit diesen Dingen 
zu tun haben. 

Ich weiß, daß die Anwälte an dem Doktorat 
hängen. Es ist mir klar, daß die Tradition -
die es seit vielen hundert Jahren gibt -, daß 
nur derjenige Anwalt werden darf, der als 
Berufsvoraussetzung das Doktorat mitbringt, 
lieb geworden ist. 

Mir ist aber auch im Laufe der letzten 
Monate klar geworden, daß es meinen Berufs­
kollegen, den Anwälten, nicht nur um diese 
historische Komponente geht, sondern sie 
fürchten vor allem, mit dem Verlust des Doko­
rats als Berufsvoraussetzung eine Nivellie­
rung ihres Standes nach unten zu erleben, 
und sie sind gleichzeitig von der Angst erfaßt, 
es könnte zu einer Anwaltsflut kommen, wie 
wir sie in Österreich zum Glück nicht erleben, 
wie sie allerdings im Ausland, etwa in der 
Bundesrepublik Deutschland, gang und gäbe 
ist, und zwar nicht nur zum Nachteil der 
Anwälte, sondern natürlich vor allem zum 
Nachteil der Rechtsuchenden und damit zum 
Nachteil der Rechtspflege. 

Es ist daher darum gegangen, im Zusam­
menhang mit der gesetzlichen Regelung, über 
die wir heute beraten und über die heute 
abgestimmt werden wird, auch Wege zu fin­
den, sicherzustellen, daß es zu keiner Nivellie­
rung des Anwaltstandes nach unten kommen 
kann und daß auch nach menschlichem Erm­
essen eine Anwaltsflut wie im Ausland in 
Österreich ausbleibt. 

Ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, 
daß die Regelungen, die in langwierigen, zeit­
raubenden Verhandlungen mit den Anwälten 
formuliert worden und in das Gesetz einge­
baut worden sind, Gewähr dafür bieten, daß 
die Ängste, die die Anwälte in dieser Richtung 
noch vor einigen Wochen gehabt haben, unbe­
gründet sind. 

Die Beratungen, die wir mit den Anwälten 
in zahlreichen Sitzungen geführt haben - der 
Herr Abgeordnete Kabas hat sie aufgezählt, 
ich glaube, es waren 26 oder noch mehr -, 
sind auch die Ursache dafür gewesen, daß es 
eine Reihe von Abänderungsanträgen gege­
ben hat. Es hat sich bei diesen Abänderungs­
anträgen nicht etwa um Reparaturen von 
Fehlern gehandelt, sondern es ist darum 
gegangen, gegenüber dem ursprünglichen 
Antrag, gegenüber dem Initiativantrag all das 
in den Text hineinzubringen, was in den ver­
gangenen Wochen und Monaten in den Bera­
tungen mit Repräsentanten der Anwälte fest­
gelegt worden ist, was dabei herausgekom­
men ist. 
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Meine Damen und Herrenl Es ist an mich 
die Frage von Abgeordneten der Volkspartei 
gerichtet worden, warum ich mich entgegen 
meinen ursprünglichen Bemühungen nicht 
weiter dazu verstanden hätte, zu verhindern, 
daß die Anwälte das Doktorat als Berufsvor­
aussetzung verlieren. 

Ich glaube, die Entwicklung, wie sie sich im 
Laufe dieser Legislaturperiode gezeigt hat, 
hat jedem deutlich machen müssen, daß das 
Doktorat auf die Dauer nicht zu halten gewe­
sen wäre. Die Weichen für den Verlust des 
Doktorates sind sehr früh gestellt worden. Im 
Jahr 1978 ist es zu dem neuen Studiengesetz 
gekommen, das damals nicht etwa mit den 
Stimmen der Freiheitlichen beschlossen wor­
den ist, wohl aber mit den Stimmen der SPÖ 
auf der einen Seite, aber auch mit den Stim­
men der Volkspartei auf der anderen Seite. 

Im Jahr 1978 ist auch die Entschließung 
hier in diesem Haus gefaßt worden, die zum 
Inhalt hat, daß die Regierung aufgefordert 
wird, dafür zu sorgen, daß der Zugang für alle 
rechtlichen Berufe in Zukunft ohne Doktorat 
möglich sein soll. Wieder nicht mit den Stim­
men der Freiheitlichen, wenn man von einer 
einzigen Ausnahme absieht, wohl aber nicht 
nur mit den Stimmen der Sozialisten, sondern 
auch mit den Stimmen der ÖVP beschlossen. 

Damit ist die Weichenstellung sehr weitge­
hend gegeben gewesen. In dieser Legislatur­
periode nun bin ich es gewesen, der sich 
zunächst bemüht hat, deutlich zu machen, 
daß es gelingen müsse, das Doktorat als 
Berufsvoraussetzung zu halten. Ich habe 
mich damals dem Verständnis der Sozialisten 
für diese meine Position gegenüber gesehen. 
Die Sozialisten, die immer eine andere Hal­
tung eingenommen gehabt haben, haben die 
Malaise, in der ich mich befunden habe, 
erkannt und respektiert. Sie haben gewußt, 
daß ich aus einer Partei komme, die gegen 
das neue Studiengesetz und gegen die Ent­
schließung gestimmt hat. Sie haben es mir 
leichtgemacht, mich in diesem Dilemma 
zurechtfinden zu können. 

Ganz anders die ÖVP. Die ÖVP hat sich 
bemüht - auch hier in diesem Haus -, mich 
in Schwierigkeiten gegenüber dem Koali­
tionspartner auf der einen Seite, gegenüber 
den Hochschullehrern auf der anderen Seite 
und so weiter zu bringen. Sie hat es mit sicht­
lichem Genuß getan, ich kann mich noch gut 
daran erinnern. 

Wie sich die Haltung der ÖVP dargestellt 
hat, geht ja aus einem Brief, der zum Teil 

heute schon zitiert wurde, recht eindeutig her­
vor. Ich möchte ihn etwas ausführlicher verle­
sen. Der Brief ist vom Obmann und Klubob­
mann Dr. Alois Mock am 10. Jänner 1984 an 
den Dekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Linz gerichtet wor­
den. Ich lese ihn mit Ausnahme eines Absat­
zes, der nicht maßgeblich erscheint - ich bin 
aber gerne bereit, auch den zu verlesen, er hat 
aber wenig damit zu tun - vor. Der Brief lau­
tet: 

Mit Beziehung auf Ihr Schreiben vom 20. 
12. 1983 und die diesem beigeschlossene Reso­
hltion der Rechtswissenschaftlichen Fakultä­
ten der österreichischen Universitäten, in wel­
cher der Meinung Ausdruck verliehen wird, 
daß entsprechend der Entschließung des 
Nationalrates vom 2. März 1978 die erfolgrei­
che Absolvierung des Diplomstudiums die 
Möglichkeit zur Ausübung aller juristischen 
Berufe, also auch des eines Rechtsanwaltes, 
eröffnen und demnach die Anpassung der ein­
schlägigen berufsrechtlichen Vorschriften an 
die durch das neue rechtswissenschaftliche 
Studiengesetz geschaffene Lage erfolgen 
müßte, darf ich daran erinnern, daß bereits 
während der abgelaufenen Gesetzgebungspe­
riode eine diesbezügliche Gesetzesvorlage zur 
Novellierung der Rechtsanwaltsordnung im 
Nationalrat eingebracht und auch in einem 
Unterausschuß des Justizausschusses bera­
ten, jedoch keiner Beschlußfassung zugeführt 
wurde, sodaß sie mit dem Auslaufen der 
Legislaturperiode verfiel. 

Im Hinblick darauf, daß es sohin während 
der XV. Gesetzgebungsperiode zu keiner 
Novellierung der Rechtsanwaltsordnung kam, 
wurde daher die Entschließung des National­
rates vom 2. März 1978 inhaltlich nicht erfüllt. 
Es obliegt daher der Bundesregierung, die mit 
dieser Entschließung aufgefordert wurde, 
Gesetzesvorschläge vorzulegen, die der 
Anpassung der Berufs- und Anstellungserfor­
dernisse zur Ausübung juristischer Berufe an 
die durch das Studium der Rechtswissen­
schaften geschaffene Lage dienen, in Entspre­
chung der Entschließung eine neue Regie­
rungsvorlage im Nationalrat einzubringen. 

Abschließend kann ich Ihnen und den 
Fakultätskollegen der Rechtswissenschaftli­
ehen Fakultäten Österreichs versichern, daß 
die Österreichische Volkspartei - also nicht 
etwa nur deren Obmann persönlich - an 
ihrer Zustimmung zur Entschließung vom 
2. März 1978 festhält und, sobald die Bundes­
regierung in Erfüllung der ihr aufgrund die­
ser Entschließung obliegenden Verpflichtung 
eine Regierungsvorlage im Nationalrat einge-
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bracht haben wird, mit dieser positiven Hal­
tung auch in die parlamentarischen Verhand­
lungen eintreten wird. 

Meine Damen und Herren! Der Brief 
stammt nicht etwa aus der vorletzten oder aus 
der letzten Gesetzgebungsperiode, sondern 
aus der laufenden. Der Brief stammt nicht 
von einem Abgeordneten, den man dem 
Namen nach kaum kennen würde, er stammt 
vom Obmann und Klubobmann der ÖVP, Dr. 
Alois Mock, und er zeigt, welches Schicksal 
die Anwälte mit ihren Problemen erfahren 
hätten, wenn es nicht gelungen wäre, in ein­
gehenden Verhandlungen mit ihnen eine 
Regelung zustande zu bringen, die für sie, das 
glaube ich und davon bin ich fest überzeugt, 
eine gute Regelung ist. 

Was hätte sich denn abgespielt, wenn ich 
weiter, so wie ich es eineinhalb oder zwei 
Jahre hindurch getan habe, die Sache abge­
blockt hätte, wenn ich weiter verhindert 
hätte, daß wir zu einer solchen Regelung kom­
men? 

Irgendwann einmal geht die Legislaturpe­
riode, so wie jede Legislaturperiode über­
haupt, zu Ende. Dann kommt es zu den Bera­
tungen über die Bildung einer neuen Bundes­
regierung. Und auf der Basis des Einnehmens 
eines Standpunktes, wie er aus dem Brief des 
Obmanns der ÖVP hervorgeht, aus dem 
Erkennen des Standpunktes, wie ihn die 
Sozialisten immer eingenommen haben, war 
klar, daß völlig unabhängig davon, wie eine 
neue Bundesregierung ausschauen würde, 
monokolor sozialistisch, monokolor ÖVP, 
große Koalition, kleine Koalition in welcher 
Richtung immer, derjenige, der dann Wissen­
schaftsminister sein oder werden· würde, 
nicht darauf vergessen würde, eine Bestim­
mung in dieser Richtung in die Regierungser­
klärung aufzunehmen. 

Das heißt, die Anwälte haben die Wahl 
gehabt, sich entweder noch zwei Jahre der 
Berufsvoraussetzung des Doktorats zu 
erfreuen und dann erleben zu müssen, wie es 
ihnen genommen wird, ganz egal, wie die 
nächsten Nationalratswahlen ausgehen und 
welche Regierung zustande kommt, oder aber 
jetzt, wo es noch etwas wert ist, ihr Einver­
ständnis, ihre Mitarbeit zu bekommen, das 
herauszuholen aus der Situation, was für sie 
das Beste gewesen ist. Ich glaube, daß der 
Weg, den sie eingeschlagen haben, nämlich 
daß sie da den Vorbehalt zwar offengelassen 
haben, daß sie mit Ausnahme einer Länder­
kammer gesagt haben, wir verzichten nicht 
auf das Doktorat, daß sie aber gleichzeitig an 

der Gestaltung der neuen Regelungen offen 
mitgewirkt haben, ein vernünftiger und dar­
über hinaus der einzige im Interesse der 
Anwälte gangbare Weg gewesen ist. 

Die Bestimmungen, die in dem Gesetz ent­
halten sind, um die Berufsvoraussetzungen 
für die Anwälte zu verbessern und abzusi­
chern, haben meine Vorredner schon aufge­
zählt. Ich glaube, daß die neuen Regelungen 
die Gefahr der Überschwemmung des 
Anwaltsstandes bannen. Ich halte dafür, daß 
der Vertretungsvorbehalt, der erstmals in 
Österreich überhaupt zugunsten der Anwälte 
gesetzlich formuliert ist, einen sehr wesentli­
chen Fortschritt für diese Berufsgruppe 
bedeutet. Es ist außerdem selbstverständlich, 
daß die sehr weitgehende Verschwiegenheits'­
pflicht und vor allem das neue Recht auf Ver­
schwiegenheit die Ausübung des Berufes für 
die Anwälte erleichtern, in mancher Hinsicht 
auch absichern und abdecken werden. 

Meine Damen und Herren! Es ist sicher so, 
daß kein Stand gerne auf etwas verzichtet, 
was er einige Jahrhunderte hindurch als ein 
privilegium odiosum für sich hat in Anspruch 
nehmen können. Ist nun vor mittlerweile sie­
ben Jahren der Zug in diese Richtung abge­
fahren, so ist es darum gegangen, danach zu 
trachten, daß die Weichen so gestellt werden, 
daß die Anwälte nicht in die Isolation fahren, 
sondern daß in Zukunft die Voraussetzungen 
für die Ergreifung und Ausübung des 
Anwaltsberufes optimal sein können. Ich 
glaube, daß das mit dieser Vorlage auch tat­
sächlich gelungen ist. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.j 20.22 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt der 
Herr Abgeordnete Dkfm. Dr. König. 

20.23 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wenn wir heute 
die zwar geschäftsordnungsmäßig gedeckte, 
aber doch in diesem Hause völlig unübliche 
Vorgangsweise erleben mußten, daß 72 Abän­
derungsanträge hier im Haus von der Schrift­
führerin verlesen wurden, die im Ausschuß 
hätten beraten und behandelt werden sollen, 
so ist das bitte nicht darauf zurückzuführen, 
daß es dafür keinen Ausschußtermin gab, son­
dern darauf, daß die Regierungsmehrheit 
nicht bereit war, den von ihr gesetzten Befri­
stungsantrag auch nur um ein paar Wochen 
zu verschieben, sodaß diese Fülle von Anträ­
gen, die erst am Morgen der Beratungen des 
Untersuchungsausschusses eingebracht wur­
den, auch tatsächlich ordnungsgemäß in die-
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sem Ausschuß hätten beraten werden kön­
nen. Meine Damen und Herren, das ist keine 
Vorgangsweise, die von parlamentarischer 
Fairneß zeugt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Die Anwälte - und das hat jetzt der Herr 
Justizminister dankenswerterweise auch 
zugegeben - betrachten die Abschaffung des 
Doktorats als Berufsvoraussetzung als einen 
schweren, nicht wiedergutzumachenden 
Schlag gegen ihren Berufsstand. Die Österrei­
chische Volkspartei hat immer wieder den 
Standpunkt vertreten, keine Bestimmung 
gegen den gemeinsamen Willen eines freien 
Berufsstandes zu machen. Wir sind der Auf­
fassung, daß man einen· freien Berufsstand 
nicht zwangsbeglücken soll, sondern daß man 
Regelungen nur im Einvernehmen mit die­
sem Berufsstand treffen soll. Diese Haltung 
haben wir von Anfang an konsequent durch­
gehalten, und ich werde Ihnen das beweisen. 

Herr Minister! Sie haben ausgeführt, daß 
der Ausgangspunkt die Änderung der Stu­
dienordnung war. Das ist richtig. Mit der 
Schaffung der neuen Studienordnung und der 
Einführung des Magisteriums - dieser Auf­
fassung waren die Sprecher der drei Parteien 
im Wissenschaftsausschuß - hat man eine 
Regelung geschaffen, die mit Ausnahme der 
Ärzte das Doktorat entbehrlich macht. 
Damals aber gab es schon Stimmen dafür, 
daß die Anwälte in gleicher Weise wie die 
Ärzte zu behandeln wären. Wir haben damals, 
als wir gemeinsam mit der Regierungspartei 
und mit dem Wissenschaftssprecher der Frei­
heitlichen Partei - das haben Sie als Aus­
nahme erwähnt - für die Entschließung 
gestimmt haben, ausdrücklich darauf bestan­
den, daß zunächst noch ein Hearing mit den 
Anwälten stattfinden muß. 

Herr Bundesminister! Meine Herren von 
der Sozialistischen Fraktion! Dieses Hearing 
hat stattgefunden, und die Anwälte aller Lan­
deskammern haben in überzeugender Weise 
begründet, warum die Anwälte an dieser 
Berufsvoraussetzung festhalten. 

Ich habe einen unverdächtigen Zeugen 
dafür, wie beeindruckt wir alle von diesen 
Ausführungen im Justizausschuß waren. Der 
Abgeordnete Dr. Rieder hat in der Sitzung 
vom 7. Juli 1983 gesagt, daß man das 
Gespräch mit den Betroffenen zu suchen 
hätte und auch gesucht hat, "weil es Gründe 
gibt", wie er wörtlich ausführt, "die man auch 
in diese Prüfung miteinbeziehen muß, die 
noch nicht erkennbar waren im Jahre 1978, 
als man diese Resolution beschlossen hat." 
Das ist genau unsere Meinung gewesen. 

Diese Gründe waren damals, als man die 
Resolution beschlossen hat, nicht erkennbar, 
sie wurden uns von den Anwälten in überzeu­
gender Weise dargelegt. Nachdem sich alle 
Vertreter der Anwaltskammern gegen die 
Abschaffung des Doktorates mit überzeugen­
den Argumenten ausgesprochen haben, hat 
auch die Volkspartei gemäß ihrer grundsätzli­
chen Haltung, einen freien Berufsstand wider 
eigenes Wollen nicht zwangszubeglücken, 
gesagt: Das nehmen wir zur Kenntnis, es wird 
von uns aus keine Bestimmung, keinen Geset­
zesbeschluß geben, wenn sich der Wille der 
Anwälte nicht ändert. (Abg. Dr. G u ger -
bau er: Der Wille der Anwälte war schon 
immer so!) Ja, ich komme darauf. 

Sie, Herr Bundesminister, haben nun das 
Schreiben des Klubobmanns Dr. Mock zitiert. 
Ich muß Ihnen dazu sagen, daß dieses Schrei­
ben einen guten Grund hatte; einen Grund, 
der bekanntlich aus der Regierung kam, näm­
lich den Grund, daß man seitens der Regie­
rung gesagt hat, die Anwälte hätten ihre Auf­
fassung geändert. Es hat heute sogar der 
Abgeordnete Kabas noch den Versuch unter­
nommen, unter Hinweis auf Zitate des Präsi­
denten Schuppich den Eindruck zu erwecken, 
als wären die Anwälte innerlich eigentlich 
ohnehin schon abgerückt von der Berufsvor­
aussetzung des Doktorats. Genau das hat 
man auch dem Dr. Mock mitgeteilt. Ich muß 
dazu sagen, daß, wenn die Anwälte der Auf­
fassung gewesen wären, daß die Vorausset­
zungen, die man uns genannt hat, nicht mehr 
vorliegen, es natürlich keine Vergewaltigung 
des Anwaltsstandes gewesen wäre. Was aber 
ist die Wahrheit? 

Die Information der Regierung war falsch, 
ebenso die Zitate des Abgeordneten Kabas. In 
einem weiteren Hearing wurden diese näm­
lich von Präsident Schuppich selbst zurückge­
wiesen. Er hat erklärt, er hätte sich keines­
wegs jemals davon verabschiedet, daß es auch 
seine Auffassung ist, daß das Doktorat als 
Berufsvoraussetzung für die Anwälte eine 
Notwendigkeit darstellt. 

Am 9. Oktober 1985 - und das war später 
- hat die Vertreterversammlung des österrei­
chischen Rechtsanwaltskammertages ein­
stimmig beschlossen, daß an der Forderung 
der Beibehaltung des Doktorates als Berufs­
voraussetzung für die Rechtsanwälte aus­
drücklich festgehalten wird. Und diese klare 
einstimmige Haltung der Rechtsanwälte hat 
uns darin bestärkt, gegen diese einstimmige 
Haltung des freien Berufsstandes keine 
gesetzliche Zwangsbeglückung vorzusehen. 
Herr Bundesminister, es wäre schön gewe-
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sen, wenn auch von Ihrer Seite dieselbe Hal­
tung vertreten worden wäre. 

Ich möchte aber noch etwas sagen. Es sind 
nicht nur die Anwälte, die nach ihrer eigenen 
Auffassung durch die Abschaffung des Dokto­
rates ein wesentliches Qualifikationskrite­
rium verlieren. Es sind auch die Professoren, 
die erleben müssen, daß ein Teil der Ausbil­
dung nun in die Anwaltskanzleien verlagert 
wird, und es sind die Studenten, die jetzt eine 
längere Konzipientenzeit haben und überdies 
sich vor die Situation gestellt sehen, daß die 
Klienten natürlich einen Doktor anders ein­
schätzen als einen Magister, auch wenn der 
Magister vielleicht viel tüchtiger ist. Aber er 
ist eben ein Magister, und der andere ist 
Magister und Doktor. Und der Klient wird das 
natürlich entsprechend in seiner Einstellung 
- er ist ja meistens nicht Jurist - einschät­
zen. Daher wird es vielen gar nicht anders 
möglich sein, als doch das Doktorat zu 
machen, wenn sie nicht Anwälte zweiter 
Klasse werden wollen. 

Meine Damen und Herren! Das ist ein 
Gesetz, das weder den Studenten, noch den 
Professoren, noch den Rechtsanwälten dient, 
das Sie hier, meine Damen und Herren von 
der Freiheitlichen Partei, nur deswegen 
beschließen, weil Sie dem Koalitionspartner 
gefällig sein wollen und weil Ihr Parteivorsit­
zender Steger ja schon das Angebot für die 
nächste Koalition gemacht hat. Und da wäre 
es natürlich ein Hindernis, wenn man in die­
ser Frage weiterhin eine Kontroverse mit der 
Sozialistischen Partei bestehen ließe. (Zwi­
schenruf des Abgeordneten Dr. G u ger -
bau e r.j 

Und deshalb haben Sie von der Freiheitli­
chen Partei Ihre Haltung geändert, und zwar 
ganz grundlegend geändert. Jetzt darf ich 
Ihnen vorlesen, was 1hr8 Vertreter hier 
gesagt haben. 

Abgeordneter Kabas ist hier herausgegan­
gen und hat so getan, als ob die Freiheitliche 
Partei seit eh und je für die Abschaffung des 
Doktorates gewesen wäre. Der Herr Minister 
nicht! Der hat das wenigstens differenzierter 
dargestellt. Was sagte Kabas am 7. Juli 1983 
hier in diesem Haus? Er erklärte hier: 

"Diese unterschiedlichen Ausbildungsvor­
aussetzungen für die .Juristenberufe in Ös-::er­
reich sind somit eine gute österreichische 
Rechtstradition und ein Teil unserer Rechts­
kultur. Daran sollte man festhalten, Herr Kol­
lege Dr. Neisser, und das sind keine Fossilien, 

die man abtun soll, sondern das ist et"was 
Gew·achsenes und Bewährtes." 

So sprach hier der Abgeordnete Kabas und 
er fügte später noch hinzu: 

"Ich sehe daher keine Notwendigkeit, in die 
gut funktionierende traditionelle Praxis öster­
reichiseher Rechtskultur nivellierend einzu­
greifen und einen Berufsstand zu enttäu­
schen, der weder für seine Pension noch für 
seine Krankenversicherung öffentliche Mittel 
oder Subventionen in Anspruch nimmt .. 0" 

Sehr geehrte Abgeordnete der Freiheitli­
chen Partei! Mit Ihrem Beschluß, mit Ihrem 
Initiativantrag, den Sie heute gegen unsere 
Stimmen zum Beschluß erheben werden, 
machen Sie genau das, was Kabas versichert 
hat, nicht zu tun. Sie nivellieren nach der Mei­
nung von Kabas einen ganzen Berufsstand 
und Sie b!'echen eine traditionelle Rechtspra­
xis und Tradition österroeichischer Rechtskul­
tur, von der Abgeordneter Ka.bas meinte, daß 
überhaupt keine Notv'lendigkeit bestünde, sol­
cherart vorzugehen. 

Wenn Sie meinen, daß Sie in dieser Frage 
konsequent gehandelt haben (Abg. Dr. 
G lJ ger bau e r: Im Gegensatz zur ÖVPf), 
dann stellen Sie die Dinge auf den Kopf. Sie 
haben Ihre Meinung geändert, das hat jetzt 
Herr Minister Ofner auch zugegeben, und das 
ehrt ihn, weil das wenigstens ehrlich ist. Das, 
V\Tas Abgeordneter Kabas hier geboten hat, 
bitte, das ist einfach, die Dinge auf den Kopf 
stellen. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
G u ger bau e r: Was hat die ÖVP gemacht?) 

Herr Abgeordneter! Sie kommen ja dann zu 
Wort und Sie können dann versuchen, das 
hier an Hand der Fakten zu widerlegen, wenn 
Sie glauben, das zu können. (Abg. D1'. 
G u ger bau e r: Das mache ich!) 

Jetzt möchte ich Ihnen noch vorlesen 
damit Sie nicht sagen, das hat der Abgeord­
nete Kabas eben hier als Abgeordneter allein 
getan -, was Ihr Generalsekretär Dr. Grab­
her-Meyer gesagt hat. 

Er schrieb dem Österreichischen Rechtsan­
waltskammertag am 7. April 1983 - ich 
zitiere nur den entscheidenden Absatz -: 
"Ich möchte auch noch erwähnen, daß die 
Freiheitliche Partei Österreichs nach wie vor 
für die Beibehaltung des Doktorats der 
Rechte als Voraussetzung für die Eintragung 
in die Liste der Rechtsanwälte weiter ein·· 
tritt." 
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Daß die Freiheitliche Partei weiter eintritt! 
Lange haben Sie diese Haltung nicht durchge­
halten! Es kommt noch ärger. 

Im Hearing mußten wir uns vom Präsiden·· 
ten der Kärntner Rechtsanwaltskammer 
sagen lassen, daß es auch ein Schreiben Ihres 
Bundesparteiobmannes Dr. Steger gibt, in 
dem er der Rechtsanwaltskammer verspro­
chen hat - in der letzten Legislaturperiode, 
als Sie noch in der Opposition waren -, daß 
die Freiheitliche Partei die Garantie abgibt, 
daß mindestens in dieser Periode das nicht 
beschlossen wird. 

Damals hatten Sie keine Mehrheit. Sie 
konnten also die Garantie nur für das Verhal­
ten der Freiheitlichen Partei abgeben. Es ist 
Ihnen damals der Wahrheitsbeweis nicht 
abgefordert worden, denn derjenige, der 
damals verhindert hat, daß es zu einem sol­
chen Beschluß kam, auch beeindruckt durch 
das Hearing der Rechtsanwälte, war Justizmi­
nister Dr. Broda. Damals hatte die Sozialisti­
sche Partei die absolute Mehrheit und hätte 
mit ihrer Mehrheit das durchdrücken können. 

Steger hat also eine Garantie für die Hal­
tung der Freiheitlichen Partei abgegeben. 
Man kann doch wohl annehmen, daß eine sol­
che Garantie eines Parteiobmannes nicht nur 
dann gilt, wenn die Partei gar nicht in die 
Lage kommt, einen Mehrheitsbeschluß her­
beizuführen, weil sie über keine entschei­
dende Mehrheit verfügt (Abg. Dr. G LI ger -
ba LI er: Das müssen Sie dem Dr. Mock 
sagen!), sondern gerade dann, wenn sie in 
einer Regierungskoalition ist, wo sie die Mög­
lichkeit hat, einen solchen Beschluß zu ver­
hindern. (Beifall bei der ÖVP.) 

Tatsache ist nun einmal, ob Sie es wahrha­
ben wollen oder nicht, daß Justizminister Dr. 
Broda unter dem Eindruck des Hearings der 
Anwälte diese Vorlage verhindert hat und daß 
unter Justizminister Dr. Ofner dieses Vorha­
ben zum Beschluß erhoben wird und daß 
Minister Dr. Steger in seiner Eigenschaft als 
Abgeordneter sogar dafür stimmen mußte 
oder stimmen wird. Es sei denn, er zieht es 
vor, nun zu kneifen, nicht hier zu sein, um die­
sem Beschluß auszuweichen. 

Meine Damen und Herrenl Das ist schon 
ein starkes Stück von Umfallen, wenn man in 
einer solchen Weise den Anwälten ein Ver­
sprechen gibt und dann, wenn man gefordert 
wird, genau das Gegenteil tut und einfach 
hier einem Gesetz, von dem man versprochen 
hat, daß es nicht Gesetz werden wird, mit den 
eigenen Stimmen zur Mehrheit verhilft. Und 

genau das haben Sie getan. Denn ohne die 
Freiheitliche Partei gebe es hier keine Mehr­
heit für die Abschaffung des Doktorates als 
Berufsvoraussetzung für die Rechtsanwälte. 
Das ist Ihre historische Schuld, Ihr Umfallen, 
meine Herren von der Freiheitlichen Partei. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Und nun noch ein Wort zu den Verhandlun­
gen, die Minister Broda so gelobt hat, die mit 
den Anwälten stattgefunden haben. Meine 
Damen und Herren! Auch dazu ein offenes 
Wort. Sie haben ja nicht von ungefähr keine 
Regierungsvorlage eingebracht, sondern Sie 
haben einen Initiativantrag eingebracht, weil 
Sie Ihren Ministern ersparen wollten, daß sie 
in der Regierung dafür stimmen müssen. Das 
haben uns die Anwälte im Hearing auch 
gesagt. Aber Sie haben diesen Initiativantrag 
trotz der angeblich so häufigen Gespräche mit 
der Anwaltschaft, von denen man uns glaub­
haft machen wollte, daß sie zu einer Einigung 
geführt hätten, in einer Form eingebracht, die 
nachträglich 72 Abänderungsanträge notwen­
dig machten. (Abg. Mag. K a ba s: Ist das 
schlecht?) Hören Sie doch zu, Herr Kollege 
Kabas! Ich habe Ihnen auch zugehört, ohne 
Sie zu unterbrechen. 

Nun hat Minister Ofner gemeint, das wären 
ja nicht Fehler in der Gesetzgebung, sondern 
das wäre das Ergebnis von weiteren Verhand­
lungen mit der Anwaltschaft. Meine Damen 
und Herren! Was heißt denn das? Das heißt, 
Sie haben zuerst das Fallbeil eines gemeinsa­
men Initiativantrages hingelegt und dann den 
Anwälten gesagt, ihr könnt es euch aussu­
chen, jetzt über gewisse Verbesserungen noch 
mit uns zu reden, die sind wir bereit dann ein­
zubauen, oder es geschieht eben ohne diese 
Verbesserungen, und wir fahren mit unserer 
Mehrheit darüber. 

Nachdem die Freiheitliche Partei das Anlie­
gen der Rechtsanwälte verraten hat, haben 
die Verhandlungen begonnen, hat man die 
Anwälte unter Druck gesetzt, hat man ihnen 
gar keine Chance mehr geboten. Und Hut ab 
vor diesen Anwälten, daß sie trotzdem nicht 
in die Knie gegangen sind, sondern daß sie im 
Beschluß des Anwaltstages einstimmig an der 
Berufsvoraussetzung festgehalten haben. Das 
ist eine Haltung, die man anerkennen muß. 
(Beifall bei der ö~rp) 

Und sie ist, und auch das wurde im Hearing 
deutlich, nicht nur im standespolitischen 
Interesse gewesen, sondern die Anwälte 
haben sehr wohl darin auch aus ihrer Sicht 
die Interessen der Studenten wahrgenom­
men. Sie haben nämlich gesagt, daß, wenn sie 
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heute als Doktoren sprechen, es sie nicht 
mehr betrifft. Aber jeden jungen, der kommt, 
der dieser unterschiedlichen Wertung, Magi­
sterium und Doktorat, ausgesetzt ist, den 
trifft es voll, in einer Zeit, in der es schwierig 
ist, eine Anstellung zu erlangen, und bei 
einem freien Beruf mit doppelt so vielen 
Schwierigkeiten verbunden ist, weil- er von 
keiner Seite Unterstützung bekommt. 

. Meine Damen und Herren! Es ist auch nicht 
richtig, wie Abgeordneter Kabas gesagt hat, 
daß dadurch, daß wir hier nicht zustimmen, 
die Verschwiegenheitspflicht der Anwälte 
nicht in den Verfassungsrang gehoben wer­
den kann. 

Herr Abgeordneter Kabas! Das ist falsch 
und auch wirklich billig - wirklich billig! 
Man kann doch nicht ernsthaft meinen, daß 
eine Partei, die erklärt hat, daß sie gegen den 
Willen der Anwälte einem solchen Gesetz 
nicht zustimmen wird, nun doch zustimmen 
soll, damit sie mit ihrer Verfassungsmehrheit, 
die ja notwendig wäre, eine Verfassungsbe­
stimmung beschließt, sondern wir haben 
erklärt, daß wir bereit sind, einen Selbständi­
gen Antrag einzubringen und gemeinsam mit 
der Sozialistischen Partei - denn die ist ja 
notwendig für die Verfassungsmehrheit; Sie 
können sich dann gerne anschließen - eine 
Zweidrittelbestimmung, einen verfassungs­
mäßigen Schutz der Verschwiegenheits­
pflicht, zu schaffen. Das hat Dr. Graff als 
Justizsprecher im Unterausschuß wörtlich 
erklärt. 

Also bitte tun Sie nicht so, als ob das hier 
damit gefallen wäre. Ganz im Gegenteil. Es 
liegt an der Regierungskoalition, dieses Ange­
bot aufzugreifen. 

Meine Damen und Herren! Was heute hier 
passiert, ist das, was wir immer wieder erle­
ben: daß die Freiheitliche Partei in Worten für 
etwas eintritt, in ihren Taten aber dann 
umfällt. Deshalb umfällt, weil Sie natürlich 
heute schon die Weichen für die nächste Koa­
lition stellen wollen. Ich habe nichts dagegen, 
daß Sie legitimerweiser gerne die Koalition 
fortsetzen sollen. Für Österreich wäre es nach 
meiner Meinung schlecht, aber das ist Ihr 
legitimes Interesse. Nur daß Sie dafür Ihre 
Versprechen verraten, das ist ein Stil, den Sie 
selbst mit Ihren Wählern auszumachen 
haben. (Beifall bei der ÖVP.) 20.42 

Präsident Dr. Stix: Zum. Wort gelangt der 
Herr Abgeordnete Dr. Nowotny. 

20.42 

Abgeordneter Dr. Nowotny (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Ich werde zum vorlie­
genden Antrag aus der Sicht der Wissen­
schaftspolitik Stellung nehmen, die ja eigent­
lich das Kernstück des ganzen Problems dar­
stellt, und ich werde mich auch bemühen, so 
wie das ausgemacht war, mit der Redezeitbe­
grenzung von zehn Minuten mein Auslangen 
zu finden . 

Ich möchte aber zuerst vielleicht noch zwei 
ganz kurze Bemerkungen machen. 

Herr Kollege König! Sie haben schon recht: 
Diese lange Verlesung jetzt war sicherlich 
kein Höhepunkt des Parlamentarismus. Aber 
man muß doch auch sehen, was der Grund 
dafür ist. Der Grund war ganz einfach der, 
daß die ÖVP nicht bereit war, Ausschußter­
mine zuzugestehen, und daher ist eben diese 
Vorgangsweise erzwungen worden. (Abg. Dr. 
K Ö ni g: Nach dem Unterausschuß gab es 
nichts mehr, keinen Termin mehr!) Es steht 
Ihnen daher nicht sehr gut an, sich jetzt über 
Dinge zu beschweren, die Sie selber verur­
sacht haben. Ich glaube, das muß man einmal 
ganz klarstellen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Ein zweiter Punkt als zweite kurze Vorbe­
merkung zum Agieren der Österreichischen 
Volkspartei und speziell des Herrn Abgeord­
neten Graff, dessen Interesse an dieser Pro­
blematik in dieser Frage ja, wenn ich es rich­
tig sehe, im Augenblick schon wieder erlo­
schen ist. 

Die ÖVP hat schon eInIge Beispiele von 
skurrilem Agieren gezeigt. Aber in diesem 
Fall war es, glaube ich, eines der wirklich 
skurrilsten, ganz im Stile jenes Machiavelli 
von der Kärntner Straße, den man eigentlich 
besser als Möchtegern-Machiavelli sehen 
müßte, denn Machiavelli war ja bekanntlich 
ein sehr gebildeter Mann. 

Ich möchte nur ein Detail dazu sagen. 
Gegenüber den Rechtsanwälten und im 
Hearing im Ausschuß, wo ich das selbst 
gehört habe, hat sich der Herr Abgeordnete 
Graff als ein geradezu rabiater Vertreter der 
Standesinteressen der Rechtsanwälte gebär­
det, hat auch gegenüber dem Präsidenten 
Schupp ich .. , (Abg. Dr. He1ga Ra b 1-
S ta d 1 er: Er ist ja selbst auch Rechtsan­
walt!) 

Entschuldigen Sie, Frau Kollegin, jetzt muß 
ich Ihnen etwas sagen, was auch für König 
gilt: Es ist sicherlich legitim, wenn ein Stand 
seine Standesinteressen vertritt. Aber ich 
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halte es für sehr problematisch, wenn jemand 
wie der Herr Abgeordnete Graff, der allge­
mein als Volksvertreter agieren sollte, hier 
nur als Lobbyist für ganz eng begrenzte Inter-

. essen auftritt. Das könnte wirklich das Ende 
des Parlamentarismus bedeuten, und ich 
meine, gerade für einen Generalsekretär ist 
das sicherlich falsch. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Wie gesagt, in diesem Ausschuß hat er 
wirklich als Lobbyist agiert, hat sich, dyna­
misch wie die ÖVP eben ist, auf die Privile­
gien aus 1592 berufen ... (Abg. Dr. K hol: 
Sie haben doch gesagt, daß das Gesetz mit 
den Anträgen vom Minister gemacht wurde! 
War der Minister ein Lobbyist als Rechtsan­
walt?) Warten Sie jetzt, ich werde Ihnen etwas 
erzählen über das Agieren des Herrn Dr. 
Graff. Sie können dann über das andere auch 
noch sprechen. 

Wie gesagt: Inhalt des Ganzen war das 
Bemühen, den Zugang zum Rechtanwaltsbe­
ruf zu erschweren, und das ist ja letztlich der 
Hintergrund des Doktorats, das wissen Sie 
ganz genau. Wenn hier von der Angst vor 
einem Anwaltsproletariat und ähnlichem 
gesprochen wird, klingt das ökonomische 
Interesse sehr deutlich durch. Das ist ja der 
harte Kern. Das ist Szene eins. 

Wenige Tage später hat der Herr Abgeord­
nete Graff den Verband Sozialistischer Stu­
denten zu sich in die Kärntner Straße eingela­
den, also ein etwas eigenartiges Vorgehen von 
jemandem, für den die sozialistischen Studen­
ten sonst immer irgendwo ganz im linken Eck 
angesiedelt sind, und hat treuherzig blickend 
dort gesagt: Liebe Herren Kollegen, ich muß 
Ihnen schon sagen, es ist unerhört, wie der 
Zugang zum Rechtsanwaltsberuf einge­
schränkt wird. Da müssen wir doch gemein­
sam etwas dagegen machen! 

Die sozialistischen Studenten haben dem 
Dr. Graff schon die richtige Antwort gegeben. 
Aber ich muß sagen, ich kenne wirklich 
wenige Fälle, wo jemand ein so dreistes und 
so durchsichtiges Doppelspiel versucht hat 
wie Dr. Graff in diesem Fall. 

Ich kann auch diejenigen in der ÖVP ver­
stehen, die sich jetzt langsam nach einem 
neuen Generalsekretär umsehen wollen, denn 
einem IBM-Manager wäre so etwas wahr­
scheinlich nicht passiert. (Abg. Kr a f t: Das 
ist bezeichnend für Ihre Haltung!) 

Vielleicht würden Sie auch ganz gerne 
dabei sein bei den Gesprächen, die der Abge-

ordnete Graff in der Kärntner Straße mit dem 
VSStÖ führt. Vielleicht spricht nur der pure 
Neid aus Ihnen. Aber es ist schon möglich, 
daß er sich eben exklusivere Partner sucht als 
in anderen Fällen. (Zwischenrufe bei der 
ÖVP.) 

Ich stehe unter einer Zeitbegrenzung und 
werde mich bemühen - in Ihrer aller Inter­
esse -, die Zeit halbwegs einzuhalten. 

Wenn ich jetzt kurz auf die wissenschafts­
politische Seite eingehe. Worum geht es hier? 
Ausgangspunkt ist die Tatsache, die wohl 
kaum jemand bestreiten kann, daß Wissen­
schaft nicht in einem engen nationalen Rah­
men gesehen werden darf, sondern daß es 
hier internationale Normen, internationale 
Verbundenheiten gibt, die sich auch in der 
Organisation des Studiums und natürlich 
dann auch in den akademischen Graden nie­
derschlagen. 

Nun gibt es weltweit eine Trennung in 
einen ersten Teil des Studiums, der stärker 
praxisbezogen ist und der mit einem Magiste­
rium abschließt, manchmal mit einem Diplom 
oder einem Lizenziat oder ähnlichem, zum 
Beispiel im angelsächsischen Sprachraum 
mit einem Master's degree. 

Und dann gibt es einen zweiten Teil des 
Studiums, der stärker wissenschaftlich bezo­
gen ist und der in typischer Weise mit dem 
Doktorat abschließt. Es gibt weltweit eine 
Ausnahme, das sind immer die Mediziner, wo 
diese Trennung nicht so sinnvoll wäre. 

Wenn Sie sich umschauen: In Deutschland, 
in der Schweiz, im angelsächsischen Bereich, 
überall haben Sie diese Trennung, und auch 
in Österreich haben wir sie ja traditionell 
etwa bei den technischen Studienrichtungen, 
wo wir schon immer die Trennung in Diplom­
studium und in Doktoratsstudium hatten. 

Im Rahmen der Studienreform wurde nun 
für Österreich generell diese Trennung in ein 
Magisteriumstudium und in ein Doktoratsstu­
dium mit dem Ziel übernommen, erstens das 
österreichische Doktorat international wirk­
lich gleichwertig zu machen - das gilt ja im 
speziellen für das juridische Doktorat, für das 
bekanntlich bisher nicht einmal eine Disser­
tation notwendig war -, und zweitens, um 
eine klare und sinnvolle Unterscheidung zwi­
schen einem ersten, stärker praxisbezogenen 
und einem zweiten, stärker wissenschaftsbe­
zogenen Teil zu ermöglichen. Dem hat dann 
auch das neue juridische Studiengesetz ent­
sprochen, das eine stärker praxisorientierte 
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Ausbildung vorsieht und gerade entsprechend 
den Wünschen der Praxis zum Beispiel 
Gebiete 'ivie Arbeits- und Sozialrecht und 
Steuerrecht stärker aufgenommen hat. 

Es ist daher ganz logisch, daß für die praxis­
bezogenen Rechtsberufe wie Richter, wie 
Rechtsanwalt und ähnliche das Magisterium 
den adäquaten Studienabschluß darstellt. Das 
Doktorat ist der adäquate Abschluß für die 
wissenschaftliche Ausbildung. Ich möchte 
jetzt wirklich alles vermeiden, durch das Sie 
den Eindruck bekommen können, das eine 
wäre höher als das andere, denn die praxisbe­
zogenen Berufe haben ja ihre eigenen Ausbil­
dungsgänge, die dann mit einer Rechtsan­
waltsprüfung, einer Richteramtsprüfung und 
ähnlichem enden. 

Diese logische und für die Wissenschaft not­
wendige Entwicklung wäre nun verhindert, 
wenn die Rechtsanwälte auf dem Doktorat 
beharren würden, denn es ist ganz klar, daß 
dann die anderen Rechtsberufe dasselbe für 
sich verlangen würden. (Abg. Dr. K ö ni g: 
Das war auch bisher nicht der Fall!) 

Wir haben aber eben jetzt ein neues Stu­
diengesetz, wir haben eine Anpassung an die 
internationalen Normen, im Interesse der 
österreichischen Wissenschaft, und ich 
glaube, das muß man endlich einmal zur 
Kenntnis nehmen. Man kann nicht die ganze 
Zeit von Internationalität der Wissenschaft 
sprechen, aber dort, wo es einem nicht paßt, 
dann auf einmal den engen Schrebergarten 
aufstellen wollen. Das geht nicht, und ich 
hoffe, daß Sie in der ÖVP endlich einmal die 
Kommunikation zwischen der Wissenschafts­
politik und der offensichtlichen Interessenpo­
litik herstellen können. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Wie gesagt: Eine Beibehaltung des Dokto­
ratserfordernisses für Anwälte würde eine 
generelle Verlängerung der Studienzeit 
bedeuten, würde natürlich bedeuten, daß von 
den Universitäten massive zusätzliche Kapa­
zitäten aufgebaut werden, obwohl für diesen 
Zweck überhaupt kein Nutzen besteht, und 
würde drittens bedeuten - das ist ein Punkt, 
der für uns Sozialisten sehr wichtig ist -, daß 
dadurch ebenfalls massive neue soziale Bar­
rieren entstehen. Daher wurde am Tag des 
Erlassens des neuen Juristengesetzes, am 
2. März 1978, hier im Nationalrat eine Ent­
schließung beschlossen, in der verlangt 
wurde, daß das Doktoratserfordernis für die 
Juristen fallen soll. Und wie heute schon 
mehrfach erwähnt, hat die ÖVP diese Ent­
schließung unterstützt. Abgeordneter Neisser 

hat in regelmäßigen Abständen, zum Teil 
auch manchmal mit Dr. Graff gemeinsam, 
immer wieder Anfragen gestellt - ich habe 
hier ein ganzes Bündel davon -, mit dem 
Wortlaut: Wann wird denn endlich hier das 
Doktoratserfordernis fallen?, denn das haben 
die Hochschulen ja auch immer verlangt. 

Ich glaube also, die objektive Berechtigung 
für die heutige Lösung infolge der Entschlie­
ßung des Nationalrates aus dem Jahre 1978 ist 
im Interesse der österreichischen Hochschu­
len, im Interesse der österreichischen Wissen­
schaft zweifellos gegeben. 

Natürlich hat es wieder massive standespo­
litische Widerstände gegeben, es kam zu lan­
gen Diskussionen, die dann letztlich mit Kom­
promissen geschlossen haben. 

Ich möchte ganz deutlich sagen: Sicherlich 
sind nicht alle Aspekte dieser Kompromisse, 
die ja dann im Interesse der Anwälte 
geschlossen worden sind, aus der Sicht der 
Hochschulen immer in vollem Maße akzepta­
bel oder erfreulich, aber man muß hier das 
Gesamtbild sehen. Und das Gesamtbild sieht 
eindeutig so aus, daß für die Hochschulen der 
Aspekt, daß nun ein klares Verhältnis in 
bezug auf das Jusstudium geschaffen wurde, 
daß nun klare Verhältnisse in bezug auf das 
Doktoratsstudium bestehen, wesentlich wich­
tiger ist als all die kleinen Regelungen, die ja 
zum Teil, wie etwa die Verteidigerregelung, 
nur historischen Wert haben, sodaß man ins­
gesamt sagen kann: Es ist für die Hochschu­
len heute ein Gesetz beschlossen worden, das 
von der Wissenschaftspolitik und damit letzt­
lich natürlich auch gesellschaftspolitisch posi­
tiv zu behandeln ist. 

Dr. Neisser, der ja vorher immer das Fallen 
des Doktoratserfordernisses gefordert hat, 
hat es heute offensichtlich deswegen, weil er 
vom Abgeordneten Graff dazu gezwungen 
wurde, zumindest vorgezogen, nicht das Wort 
dazu zu ergreifen, Ich respektiere das, aber 
ich muß doch darauf hinweisen, daß es ganz 
deutlich ist, daß sich in diesem Fall der aus­
drückliche Wunsch der Wissenschaftspoliti­
ker der ÖVP nicht durchsetzen konnte und 
daß die ÖVP in einer atemberaubenden Wen­
dung auf einmal zur reinen Interessenpolitik 
umgeschwenkt ist. 

Wir jedenfalls sind der Meinung, daß der 
Versuch, Hochschulen gegen Rechtsanwälte 
auszuspielen, und nicht zuletzt der Versuch­
das hat ja die Wortmeldung des Abgeordneten 
König sehr deutlich gezeigt -, die SPÖ gegen 
die FPÖ auszuspielen, gescheitert sind. 
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Wir haben gerade mit diesem Gesetz 
gezeigt, daß die Koalition in der Lage ist, auch 
in sehr sensiblen Fragen zu einer Einigung zu 
finden; zu einer Einigung, die sicherlich im 
Interesse der österreichischen Wissenschaft 
liegt. Aus diesem Grund werden wir diesem 
Gesetz zustimmen. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 20.54 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Dr. Helga Rabl-Stadler. 

20.54 

Abgeordnete Dr. Helga Rabl-Stadler (ÖVP): 
Hohes Haus! Der Zufall führt schon eine 
merkwürdige Regie, daß ausgerechnet der 
Beharrungsbeschluß zum Weingesetz und die 
Novelle zum Rechtsanwaltsprüfungsgesetz 
gleichzeitig auf der Tagesordnung stehen. 

Wer beim Weingesetz noch gutmütig der 
Meinung war, einmal ist keinmal, und 
glaubte, ein Gesetz gegen den erklärten Wil­
len der betroffenenWeinbauern tolerieren zu 
müssen, der wird jetzt eines Besseren bezie­
hungsweise eines Schlechteren belehrt. 

Offensichtlich ist es jetzt Regierungsme­
thode, gegen den Willen der Betroffenen zu 
entscheiden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Denn gleich, was da an Zitaten, aus dem 
Zusammenhang gerissen, geboten wurde, fest 
steht: Die Rechtsanwälte haben im vergange­
nen Hearing im Unterausschuß des Justizaus­
schusses gesagt, sie wollen das Doktorat als 
Berufsvoraussetzung behalten, ja sie legten 
sogar eine Resolution vor, in der sie baten, 
daß die Fristsetzung des Unterausschusses 
aufgehoben würde. 

Universitätsassistent Mayer, der sich mit 
dieser ganzen Materie sehr eingehend 
beschäftigt hat, sagte zum Beispiel: Insge­
samt weist der vorliegende Gesetzentwurf 
somit leider eine Fülle von Ungereimtheiten 
auf, sodaß man seinen Gesamtwert ernsthaft 
in Zweifel ziehen muß. - Das ist sozusagen 
der Schönheitsfehler Nummer eins dieses 
Gesetzes. 

Schlechtpunkt Nummer zwei: Wieder ein 
Husch-Pfusch-Gesetz in der schlechten Tradi­
tion des Weingesetzes. Heute ist von meinem 
Kollegen Neisser Abgeordneter Pfeifer zitiert 
worden, der sagte: "Wir müssen beharren, 
aber dann werden wir schauen, daß wir die 
eine oder andere Bestimmung wegbekom­
men." - Eine für einen Rechtsstaat erschüt­
ternde Einstellung zum Gesetz, wenngleich in 
seiner Zwangslage verständlich! 

Auch bei der jetzt vorliegenden Novelle 
nimmt man schon vor deren Beschlußfassung 
die Ungereimtheiten in Kauf. Ganz zu schwei­
gen von der Novelle zum rechtswissenschaftli­
chen Studiengesetz. Dieses Gesetz aus 1978 
muß bereits novelliert werden, ehe in Salz­
burg der erste Student, der nach dieser Ord­
nung zu studieren begonnen hat, promoviert. 
In Wien sind es ganze zwölf, habe ich mir 
heute erzählen lassen. 

Wissenschaftsminister Fischer spricht von 
einer Nachjustierung der Studienvorschrif­
ten, während die Fachwelt sich einig ist, daß 
gänzliche Reform nottut. Wie sagte doch mein 
Lehrer, Professor Theo Mayer-Maly: "Ist 
etwas so gründlich mißlungen, soll man daran 
nicht herumflieken, sondern einen neuen 
Anfang wagen." (Beifall bei der ÖVP.) 

Ja selbst Sie, Herr Kabas, haben zugege­
ben, sowohl im Ausschuß als auch hier heute, 
daß eigentlich die Studienordnung gründlich 
novelliert gehörte, daß das alles ein Paket 
wäre mit der Rechtsanwaltsordnung. (Abg. 
Mag. K a ba s: Sie haben zugestimmt!) Ich 
habe Ihnen zugestimmt. (Abg. Mag. K a b a s: 
1978 haben Sie zugestimmt! 1978!) Zu meinem 
Erstaunen haben Sie aber dann bloß Bedau­
ern dafür kundgetan, daß es nicht geht. 

Wenig später bedauerte im selben Unter­
ausschuß der Justizminister, daß es ihm nicht 
gelang, so wie heute, das Doktorat für den 
Anwaltsberuf zu retten. Eine Regierung, 
meine Damen und Herren, ist nicht zum 
Bedauern, sondern sie ist zum Regieren da! 

Schlechtpunkt Nummer drei: Wieder ein­
mal haben Sie von der FPÖ bewiesen, daß Sie 
freiheitliche Grundätze und Vorsätze am 
Altar der Koalition zu opfern bereit sind. Was 
ist denn übriggeblieben von Ihrem Vorsatz, 
Herr Kabas, den gerade mein Kollege König 
zitiert hat, nämlich der Forderung, das Dokto­
rat beizubehalten? Daß Sie heute sagen, die 
Republik hätte keinen Schaden genommen, 
wäre das Doktorat geblieben, ist doch wohl 
die defensivste Art von Verteidigung eines 
Gegenstandes. Als Steger noch Abgeordneter 
war, hat er der Salzburger Rechts anwalts­
kammer brieflich versichert, daß er einer 
Abschaffung des Doktorates nicht zustimmen 
würde. (Der Prä si den t übernimmt wieder 
den Vorsitz.) 

Herr Justizminister Ofner! Sie haben auch 
Ihre Malaise fast mitleidsheischend geschil­
dert. Das Doktorat also mußte gegen Ihren 
Willen, aber offensichtlich auf Befehl von Wis­
sensehaftsminister Fischer, der heute eigent-
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lieh fast als Spiritus rector auf der Regie­
rungsbank sitzen müßte - sonst mischt er 
sich nämlich oft in Regierungsvorlagen ein, 
die ihn gar nicht betreffen -, fallen. Sie 
wären darüber nicht glücklich, Herr Minister, 
haben Sie gesagt. Wunschloses Unglück in 
der Regierung also, obwohl sich die Regie­
rung doch nicht bloß etwas wünschen dürfte, 
sondern ihre Wünsche sogar in die Praxis 
umsetzen könnte. 

Man beginnt sich ja langsam vor den Ver­
sprechen der Freiheitlichen zu fürchten. 
Denn immer dann, wenn die FPÖ etwas will, 
kommt das Gegenteil davon heraus. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Holger Bauer war der ärgste Bekämpfer 
der Sparbuchsteuer. - Wir haben sie nach 
wie vor. Steger hat gesagt, er werde sofort 
sein Mandat niederlegen. - Er hat es nach 
wie vor. Natürlich ist er nicht da, denn er hat 
ja kar keine Zeit. Steger hat gesagt, er wolle 
es uns ermöglichen, am 8. Dezember offenzu­
halten. - In Wahrheit hat er es uns ermög­
licht, daß unser Landeshauptmann für diese 
wirtschaftlich richtige und wichtige Tat vor 
den Verfassungsgerichtshof gezerrt wurde. 
(Widerspruch bei SPÖ und FPÖ.) Das tut 
Ihnen heute noch weh! (Beifall bei der ÖVP.) 

Und jetzt das mit der Rechtsanwaltsord­
nung. Schlechtpunkt Nummer 4: Die Durch­
lässigkeit zwischen den Rechtsberufen wird 
stark eingeschränkt. 

Jetzt bringen Sie heute plötzlich einen Vor­
schlag zur Neuordnung der Notariatsordnung 
ein. Ja sagen Sie einmal, warum machen Sie 
denn jetzt den Schritt in die falsche Richtung, 
warum gehen Sie jetzt weg von der Mobilität, 
obwohl Sie genau wissen, daß wir das brau­
chen? 

Herr Kollege Rieder! Sie haben ganz richtig 
gesagt: Es sind wenige, die diese Durchlässig­
keit in Anspruch nehmen. 

Aber es ist doch ein Wahnsinn, gerade in 
der heutigen Zeit, in der das Prinzip Mobilität 
insgesamt als richtig und wichtig erkannt 
wurde, dieses Prinzip aufzugeben. Gerade 
jetzt, wo der Ruf nach mehr und besserer Ver­
bindung zwischen Theorie und Praxis immer 
lauter wird, ist ein Strafrechtsprofessor nicht 
mehr automatisch befähigt, Strafverteidiger 
zu werden. Gerade jetzt, wo wir allenthalben 
verkünden, daß in Zukunft immer mehr Men­
schen im Laufe ihres Lebens einmal ihren 
Beruf wechseln werden müssen, schotten wir 
die Rechtsberufe gegeneinander ab. 

Für uns Frauen ist das eine zusätzliche 
Härte, und da bin ich bei Schlechtpunkt Num­
mer 5: Gerade die Frauen müssen als Mütter 
immer die flexibleren sein, um Beruf und 
Familie miteinander vereinen zu können. Ich 
kenne persönlich vier Frauen, die vom Rich­
ter- zum Rechtsanwaltsberuf oder umgekehrt 
gewechselt haben. Auch das soll nicht mehr 
möglich sein. 

Für mich ist das wieder einmal ein Beispiel 
dafür, daß mit der Installierung einer Staats­
sekretärin für Frauenfragen allein den 
Frauen noch nicht geholfen ist. Wir brauchen 
eine Regierung, in der jeder Minister bei 
jedem Gesetz frauenfreundlich denkt und 
agiert. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und noch einmal zurück zum Verfahren, 
wie dieses Gesetz und seine 72 plus 12 Abän­
derungsanträge zustande gekommen sind. Sie 
lehnten uns nicht nur unseren Wunsch nach 
einem Hearing der anderen Betroffenen, Stu­
denten bis Professoren, ab, Sie ließen auch 
das, was Sie von den Rechtsanwaltskammer­
präsidenten im Hearing hörten, seltsam unbe­
wegt an sich abrinnen. Ganz im Gegensatz 
zum ,3. Dezember 1982! Da, habe ich mir 
erzählen lassen, waren alle drei Fraktionen 
sehr beeindruckt von dem, was die Rechtsan­
wälte zu sagen hatten. Wer an diesem 
15. Oktober dabei war, der hatte den Ein­
druck: Wenn der Fischer nicht will, dann 
nutzt es gar nichts! 

Mir war das, ehrlich gesagt, vor der versam­
melten Rechtsanwälteschaft peinlich. Sie hat­
ten nämlich den fatalen, aber leider richtigen 
Eindruck, daß der Zug bereits abgefahren sei, 
daß sie nur Alibi seien. (Bundesminister 
Dr. 0 f n er: 1978 war er abgefahren!) Sie 
sagen es ganz richtig: War er auch. 

Wenn Opinionleaders, um es modisch aus­
zudrücken, wie die Präsidenten der Rechtsan­
waltskammern den Eindruck haben, daß im 
Parlament nur geredet, nicht wirklich ent­
schieden wird, dann ist das wieder eine 
Abwertung statt der erwünschten Aufwertung 
des Parlamentarismus. 

Ihre parteipolitischen Prestigeüberlegun­
gen, derentwegen Sie den Fristsetzungsan­
trag nicht zurücknahmen, schaden in Wahr­
heit dem Prestige des Parlaments. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Heute kann ich eigentlich nur Rieder von 
1983 zitieren. Er sagte damals: 

"Ich möchte noch einmal mit aller Deutlich-
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keit hier deponieren: Wir wollen diese andere 
Art der Politik des Oktroyierens nicht." - Es 
ist peinlich für Sie, aber Sie müssen es sich 
leider anhören. - "Wir wollen in der Rechts­
politik bei der bisherigen Politik bleiben, wo 
das bessere Argument das gute übertrifft. Es 
soll weiterhin die Politik des Überzeugens 
und nicht des Überstimmens geben." - Dem 
ist nichts hinzuzufügen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 21.04 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abge­
ordneter Gugerbauer. 

21.04 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Mir ist unverständlich, 
daß Frau Kollegin Rabl-Stadler in einem der­
artigen Ausmaß kritisiert, daß im Zuge der 
Vorberatungen im Unterausschuß Abände­
rungsanträge eingebracht worden sind. Ich 
habe in all den Wortmeldungen der ÖVP­
Abgeordneten und der ÖVP-Experten zur heu­
tigen Thematik noch keine Begründung dafür 
gehört, was an diesen Abänderungsanträgen 
an sich auszusetzen sei, sondern allein die 
Tatsache der Einbringung von Abänderungs­
anträgen wird der Kritik unterzogen. 

Dies entspricht aber, meine sehr geehrten 
Damen und Herren von der ÖVP, nicht nur 
nicht dem allgemeinen Rollenbild einer parla­
mentarischen Opposition, sondern läßt auch 
einige Fragen an Ihr parlamentarisches 
Selbstverständnis offen. 

Hohes Haus! Wenn in der Öffentlichkeit 
immer wieder Kritik laut wird, daß die Prä­
senz der Abgeordneten im Plenum zu wün­
schen übrig läßt, so wie jetzt eben zum Bei­
spiel, dann wird das in der Regel damit ent­
schuldigt (Zwischenruf des Abg. Mag. 
Sc h äff er), Kollege Schäffer, daß die 
Hauptarbeit des Parlaments ja in den Aus­
schüssen stattfindet. 

Ja wenn aber die Hauptarbeit wirklich in 
den Ausschüssen stattfindet, dann müssen 
Sie mir schon erklären, warum Sie heute kri­
tisieren, daß im Unterausschuß des Justizaus­
schusses Abänderungsanträge eingebracht 
worden sind. Das ist doch ein Widerspruch, 
den Sie bitte hier aufklären sollten. (Ruf bei 
der ÖVP: Nicht zwei Tage vor der Fristset­
zung!) Nicht zwei Tage vor der Fristsetzung? 
Das kann man sich, glaube ich, nicht aussu­
chen. Wenn man gerade als Opposition die 
Bereitschaft zeigt, im Ausschuß mitzuarbei­
ten und nicht einfach eine Rolle anzunehmen, 
die der eines Notars für Vorlagen der Exeku-

tive entspricht, dann muß man aber auch zur 
Form der Abänderungsanträge stehen. 

Aber wenn Sie Abänderungsanträge an sich 
kritisieren, dann läßt das einige Fragen offen, 
die Ihr parlamentarisches Selbstverständnis, 
auch Ihre parlamentarische Selbstachtung 
betreffen. Ich hoffe, daß wir darüber noch­
mals sprechen können. 

Ich gehe davon aus, daß im Ausschuß, im 
Unterausschuß, eine konstruktive Arbeit 
erforderlich ist, und dies bedingt eben auch 
manchmal eine Reihe von Abänderungsanträ­
gen. 

Nachdem hier eine ganze Reihe von Exper­
ten Stellung genommen hat, möchte ich eini­
ges aus der Sicht eines jungen Rechtsanwal­
tes korrigieren. 

Die Österreichische Volkspartei zieht sich 
ja auf den kleinsten gemeinsamen Nenner 
zurück. Es gibt viele Gruppen, die von dieser 
Novelle betroffen sind, das geht von den Stu­
denten bis hin zu den Anwälten, das betrifft 
die Richter, die Notare und die Universitäts­
angehörigen. Der kleinste gemeinsame Nen­
ner für die Österreichische Volkspartei ist in 
dieser Frage ein Nein. 

Es hat sich wieder herausgestellt, Herr Kol­
lege Graff: Wenn man zu viele Eisen im Feuer 
hat, kann man sich leicht kalte Füße holen. Es 
wäre nämlich besser gewesen, wenn Kollege 
Graff nicht einen doch etwas fragwürdigen 
Kurs eingeschlagen hätte, sondern die Anlie­
gen seines Berufsstandes klarer dargestellt 
und vertreten hätte. Denn die Frage, was 
denn das Doktorat künftig bedeuten soll, 
wurde von Ihnen nicht beantwortet, auch, 
Herr Dr. König, von Ihnen nicht, der Sie sich 
mit dem Doktorat an sich länger auseinander­
gesetzt haben. (Abg. Dr. K ö n i g: Die 
Anwälte haben es gefordert!) Die Anwälte 
haben es grundsätzlich gefordert, aber Sie als 
Volksvertreter müßten sich überlegen, wie 
das Doktorat konkret wiedereingeführt wer­
den könnte: in der alten Form oder etwa in 
der neuen Form einer wissenschaftlichen Dis­
sertation? 

Die Anwälte haben ganz unterschiedliche 
Standpunkte eingenommen, und einer der 
engagiertesten Gegner der heutigen Novelle 
ist der Präsident der Steiermärkischen 
Rechtsanwaltskammer , der Grazer Rechtsan­
walt Dr. Kaltenbäck. 

In einem offenen Brief, dessen Inhalt im 
jüngsten Anwaltsblatt abgedruckt wurde, 
nimmt Dr. Kaltenbäck zur Frage des Doktora­
tes eingehend Stellung. Bemerkenswert ist, 
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daß er verlangt, daß das Doktorat nicht nur 
wie bisher Zugangsvoraussetzung für die 
Rechtsanwälte bleibt, sondern daß künftig 
alle juristischen Berufe das Doktorat als 
Berufsvoraussetzung miteinbringen sollen, 
also nicht nur wie bisher die Rechtsanwälte, 
nein, Dr. Kaltenbäck verlangt: auch die Rich­
ter, auch die Notare, ja sogar die rechtskundi­
gen Verwaltungsbeamten müssen künftighin 
das Doktorat haben. 

Diese Forderung wird mit einer - aller­
dings sehr gewagten - wissenschaftstheore­
tischen Konstruktion untermauert. 

Dr. Kaltenbäck schreibt - ich zitiere 
"Die Jurisprudenz ist - wie die Medizin -
eine rein empirische Wissenschaft. Ihre 
Berechtigung liegt nur darin, persönliche, 
familiäre und wirtschaftliche Konfliktsituatio­
nen in der im Staate organisierten Gesell­
schaft zu vermeiden oder zu beseitigen. Eine 
selbständige Geisteswissenschaft auf diesem 
Gebiet kann es nicht geben, es wäre denn die 
Rechtsphilosophie, die aber eben zur Philoso­
phie gehört." 

Und etwas weiter sagt Dr .. Kaltenbäck: 
"Warum man dieses Doktorat der Rechte in 
Zukunft als Doktorat der Rechtswissenschaft 
bezeichnen soll, ist uneinsichtig, denn letzten 
Endes verleiht ja auch das Studium der Medi­
zin nicht ein Doktorat der Medizinwissen­
schaften, sondern eben den akademischen 
Grad eines Dr. med. Dann wird es wohl auch 
einsichtig sein, daß der Praktiker auf dem 
Gebiet des Rechtes Dr. jur. bleiben kann." 

Dieser Auffassung des Präsidenten der 
Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer 
mag man noch insoweit zustimmen, als die 
Jurisprudenz tatsächlich weder der geistes­
wissenschaftlichen noch der philosophischen 
Wissenschaftstheorie zuzuordnen ist. Aber 
dies berechtigt doch nicht dazu, die Existenz 
einer Rechtswissenschaft überhaupt zu leug­
nen und die Verleihung des juristischen Dok­
torats künftig von wissenschaftlichen Krite­
rien loszulösen. Denn die moderne Wissen­
schaftstheorie anerkennt durchaus den wis­
senschaftlichen Rang der Jurisprudenz. 

Diese hat sich von der reinen Rechtsphilo­
sophie schon längst emanzipiert und auf eige­
nen erkenntnistheoretischen und methodi­
schen Grundlagen verselbständigt. 

Heute rechnet man die Jurisprudenz gene­
ralisierend zur Gruppe der sozialen Hand­
lungswissenschaften. Ihr Kennzeichen 
besteht darin, daß sie dem Wesen ihrer 

Erkenntnis nach, also durchaus auch in der 
Theorie, unmittelbaren Folgerungen für das 
soziale Handeln offensteht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Generationen von Juristinnen und Juristen 
haben sich mit einem Kalauer herumschlagen 
müssen, der in etwa in die Richtung gegangen 
ist: Man studiert Mathematik, man studiert 
Chemie, man studiert Physik, aber man 
"macht" Jus. 

Soll nun hinter die Errungenschaften der 
Reform der juristischen Studienreform 
zurückgegangen und eine Art "Volksdokto­
rat" für alle juristischen Berufe geschaffen 
werden, also nicht nur für die Rechtsanwälte, 
sondern auch für die Richter, für die Notare 
und für die Verwaltungsbeamten? Ich glaube, 
daß dies der Reputation der Anwälte mit 
Sicherheit nicht auf die Sprünge helfen 
würde. 

Ein derartiges "Volksdoktorat" würde zwar 
so manches Begrüßungsritual in Wiener Vor­
stadt-Cafes auf eine gesetzliche Grundlage 
stellen, so nach dem Motto "Gschamster Die­
ner, Herr Doktor", aber es würde damit nur 
das Klischee eines Operettenstaates stützen. 

Ich gehe davon aus, daß dann auch der 
Kalauer vom "Jus machen" wieder fröhliche 
Urständ feiern würde, und das kann sicher 
nicht unser Ziel sein. 

Ein "Volksdoktorat" für alle Juristen kann 
heute niemand mehr ernsthaft fordern. 

Dann bleibt die Frage, ob die Anwälte ein 
Doktorat nach wissenschaftlichen Kriterien, 
nach wissenschaftlichen Maßstäben bekom­
men sollen. 

Ich habe mir die Mühe gemacht und habe 
mich ein bißchen umgesehen, was es denn an 
Dissertationsthemen gibt. Das ist in Öster­
reich relativ schwierig, weil wir erst am 
Anfang stehen und eigentlich noch keine Aus­
wahl zur Verfügung haben. Aber in der Bun­
desrepublik Deutschland, die man durchaus 
analog heranziehen kann, gibt es jede Menge 
von Dissertationen zu juristischen Themen. 
Und da stellt sich rasch heraus, daß eben 
nicht jeder Doktorand die Chance hat, seine 
Doktorarbeit zu einem praxisnahen Thema 
schreiben. Ich frage Sie: Was soll man denn 
mit einem Dissertationsthema wie "Die Bin­
dung des Post- und Fernmeldewesens an und 
durch das Rechtsinstitut der Gebühr" im 
Bereich der Anwaltschaft machen? Oder was 
soll ein Dissertationsthema - "Verfassungs-
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rechtliche Aspekte der Organentnahme zu 
Transplantationszwecken" für den Anwalt, 
der dann in seiner Berufspraxis steht, an 
Berufsbildung beitragen? - Natürlich nichts! 

Vor allen Dingen gilt folgendes, meine sehr 
geehrten Damen und Herren: Wenn die Dis­
sertation zur unverzichtbaren Berufsvoraus­
setzung für den Rechtsanwaltsstand erklärt 
wird, bedeutet dies, daß man die Qualifikation 
der heutigen Rechtsanwaltsgeneration in 
Abrede stellt, denn von den heutigen Rechts­
anwälten hat natürlich niemand das Doktorat 
durch eine Dissertation, sondern praktisch 
jeder durch die mündlichen Rigorosen 
erlangt. 

Gewiß haben akademische Titel auch die 
Funktion, wissenschaftliche Qualifikation 
öffentlich zu kennzeichnen. Diese Kennzeich­
nung soll bewirken, daß nicht jede Meinung 
auf dem öffentlichen Markt mit dem gleichen 
Vorausgewicht zur Kenntnis genommen wird. 
Das ist besonders für die Anwaltschaft von 
Bedeutung, weil man ja dem rechtsuchenden 
Bürger nicht empfehlen kann, daß er die 
Probe aufs Exempel machen und selbst her­
ausfinden soll, ob ein Anwalt für seine Aufga­
ben qualifiziert ist oder nicht. 

Aber die soziale Kennzeichnung der Sach­
autorität eines Advokaten kann am besten 
durch strenge Auswahlkriterien bei der 
berufseigenen Ausbildung gewährleistet wer­
den. 

Ich sehe es daher wirklich als wichtigen 
Schritt, daß jetzt durch diese Novelle die 
Bezeichnung "Rechtsanwalt" gesetzlich 
geschützt wird. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Davon abgesehen wird die geplante Verlän­
gerung der Praxiszeit für Rechtsanwaltsan­
wärter den Interessen des Rechtsanwaltstan­
des, vor allen Dingen aber auch den Interes­
sen der rechtsuchenden Bevölkerung besser 
gerecht als das strukturkonservative Pochen 
auf das Doktorat für Anwälte. 

Der künftige Anwalt wird zwei Jahre länger 
als bisher praxisbezogen ausgebildet. Dies 
wird sich nicht nur auf die Qualität, sondern 
auch auf die Quantität der Anwälte positiv 
auswirken. 

Während nämlich der Einfluß einer länge­
ren Studienzeit auf die Nachwuchssituation 
der Anwälte als neutral beurteilt werden muß, 
wird eine Verlängerung der Konzipientenzeit 
sehr rasch wirksam. Die Zahl der Konzipien­
tensteIlen in den Anwaltskanzleien bleibt ja 

grundsätzlich im großen und ganzen gleich. 
Es wird aber durch eine Verlängerung der 
Ausbildungszeit der Konzipienten in den 
Anwaltskanzleien dazu kommen, daß sich der 
Zustrom von Hochschulabsolventen in die 
Rechsanwaltskanzleien verlangsamt. Das ist 
ein Problem, das man nicht damit bagatelli­
sieren kann, daß man die Gefahr von sozialen 
Barrieren in den Vordergrund rückt. 

Ich glaube, man muß auf das Beispiel der 
Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederöster­
reich und das Burgenland verweisen. Allein 
im Bereich dieser Rechtsanwaltskammer ist 
die Zahl der Rechtsanwaltsanwärter seit dem 
Jahreswechsel von etwa 520 auf nunmehr 
etwa 620 angewachsen. Da besteht natürlich 
die Gefahr, daß die Qualität in Quantität 
umschlägt, und zwar besteht diese Gefahr, 
obwohl diese Konzipienten noch das Doktorat 
nach der alten Studienordnung gemacht 
haben. 

Der vielfach befürchtete Umschlag der Qua­
lität in Quantität ist aber keine Frage, die der 
Gesetzgeber allein lösen kann oder auch soll. 
Vor allem kann man seitens der Anwaltschaft 
nicht einerseits auf ihre eigene Autonomie 
pochen und andererseits verlangen, der Staat 
möge die herandrängenden Universitätsabsol­
venten abblocken und für junge Rechtsan­
waltsanwärter den Brotkorb höher hängen. 

Wer im Gefolge steigender Konzipienten­
zahlen die Gefahr einer Anwaltsflut 
beschwört, muß sich eben für eine freiwillige 
Selbstbeschränkung der Kollegenschaft ein­
setzen, denn es können immer nur so viele 
Konzipientenplätze ausgenützt werden, wie 
von den Anwälten zur Verfügung gestellt wer­
den. 

Im Rahmen der Autonomie der Rechtsan­
wälte steht in der Form der Kammerumlage 
durchaus ein Instrumentarium zur Verfü­
gung, um dämpfend auf einen zu starken 
Zustrom von Konzipienten, aber auch för­
dernd auf die Bildung von Kanzleigemein­
schaften zu wirken. 

Am Rande sei nochmals erwähnt - das ist 
ja heute bereits in den Vordergrund gestellt 
worden -, daß es eben diese Autonomie der 
Rechtsanwälte ermöglicht, daß auch künftig­
hin nur solche Rechtsanwaltsanwärter aufge­
nommen und beschäftigt werden, die das Dok­
torat miteinbringen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich habe versucr.t, sachlich herauszuarbeiten, 
daß beide Lösungsansätze für die Zukunft der 
Anwälte zu keinem Erfolg führen würden: 

654 
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Weder die Einführung eines Doktorates nach 
wissenschaftlichen Kriterien noch das Dokto­
rat alter Schule. Es sei darauf hingewiesen, 
daß die Österreichische Volkspartei in dieser 
schwierigen Frage eine akrobatische Num­
mer versucht hat - Herr Kollege Graff, Sie 
sind dabei einmal mehr von Seil gefallen. 

Die freiheitliche Fraktion wird jedenfalls 
die Tradition fortsetzen, sich besonders für 
die Freiberufler in einer freiheitlich verfaßten 
Gesellschaft einzusetzen. Wir glauben, daß 
dies ein wichtiger Beitrag für den Rechtsstaat 
ist. 

Wir werden den Novellen gerne zustimmen. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 21.20 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Khol. 

21.21 

Abgeordneter Dr. KhoI (ÖVP): Hohes Haus! 
Gestern haben wir die Überlastung der 
Höchstgerichte beklagt, heute schlagen uns 
die Regierungsparteien ein Gesetz vor, das 
diese Höchstgerichte weiter überlasten wird. 
Es ist dies ein schlechtes Gesetz, das in einem 
schlechten Verfahren, unwürdig dieses Hau­
ses, zustande gekommen ist. 

Es ist keine umfassende Sachverhaltser­
mittlung gegeben: die Regierungsparteien 
haben es abgelehnt, die Experten zu hören: 
sie haben es abgelehnt, die Professoren zu 
hören; sie haben es abgelehnt, die Studenten 
zu hören: sie haben es abgelehnt, überhaupt 
jene zu hören, die mit diesen juristischen 
Berufen befaßt sind. 

Meine Damen und Herren! Die sozialisti­
sche und die freiheitliche Fraktion sind Opfer 
ihrer eigenen Taktik geworden. Sie haben 
einen Fristsetzungsantrag durchgesetzt und 
bejammern dann, daß zuwenig Zeit zur Bera­
tung der Gesetze im Unterausschuß war. 

Am 15. Oktober 1985 kamen in diesem 
Unterausschuß 72 Anträge. Wie hätten wir 72 
Anträge in einem einzigen Unterausschußter­
min überhaupt nur verdauen und beraten 
können? Es waren keine Termine mehr vor­
handen! Sie haben die Stirn gehabt - ja, die 
Stirn gehabt! -, heute zwölf Anträge zusätz­
lich einzubringen, von denen kein Angehöri­
ger dieses Hauses wirklich weiß, wie sie lau­
ten, welche Tragweite sie haben, und kein 
Angehöriger dieses Hauses hatte die Möglich­
keit, diese Anträge wirklich sorgfältig zu stu­
dieren. 

Es ist eine Schande für dieses Haus, daß 
man eine Abgeordnete geschlagene 31 Minu­
ten Anträge vorlesen lassen mußte, Anträge, 
die äußerst schwerwiegend und schwierig 
sind. Beklagen Sie nicht die Überlastung der 
Höchstgerichte, Sie machen Husch-Pfusch­
Gesetze, welche die Gerichte weiter überla­
sten werden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren von den Regie­
rungsfraktionen - und das möchte ich insbe­
sondere den Freiheitlichen ins Stammbuch 
schreiben, vor allem Herrn Gugerbauer, der 
von "freiheitlichem Gedankengut" gespro­
chen hat -, das ist kein liberales Gesetz, das 
Sie heute hier mitbeschließen werden, son­
dern ein illiberales Gesetz! Sie beseitigen die 
Mobilität zwischen den juristischen Berufen. 
Das bedeutet die Rückkehr zu ständischem 
Denken, geprägt durch sorgfältige Abschir­
mung der Zünfte, in eine Zeit, in der man die 
Gesellenzeit und die Lehrlingszeit beim Mei­
ster zurücklegen mußte, damit man hinter der 
Zunftfahne maschieren und den Beruf aus­
üben durfte. 

Wo ist denn da die emanzipatorische Bewe­
gung bei den Nachfahren jener Sozialisten, 
die damals gegen diese Zunftschranken 
gekämpft haben? Wo sind die Liberalen, die 
1867 die Berufsfreiheit eingeführt haben? Sie 
haben sie heute wieder beseitigt, auf einem 
kleinen Gebiet. (Zwischenrufe des Abg. Dr. 
S te ger.) Principiis obsta, Herr Steger, das 
ist ein illiberales, ein reaktionäres, ein zünft­
lerisches Gesetz. (Abg. Dr. S te ger: Sie 
haben überhaupt keine Berechtigung!) 

Letzter Punkt, meine Damen und Herren. 
Es ist heute sehr viel zum Doktorat gesagt 
worden. Nur eines ist nicht hervorgehoben 
worden: Es wurde zwar ein Jahr weniger für 
die Studenten an der Universität, wenn sie 
nicht das Doktorat für den Anwaltsberuf 
brauchen, es wurde aber ein Jahr mehr in der 
Rechtsanwaltskanzlei für jene Studenten, die 
nicht das Doktorat machen. Ein Jahr mehr in 
der Zunftkanzlei bei den Rechtsanwälten. Ich 
lehne als Universitätslehrer diese Verlage­
rung der Ausbildung von der Universität in 
die Rechtanwaltskanzlei ab. Ich glaube, es ist 
ein Armutszeugnis für die Universität ... 
(Abg. Dr. S te ger: Sie haben keine Berechti­
gung!) Ich habe eine Berechtigung nie in 
Anspruch genommen, Herr Steger! (Zwi­
schenruf des Abg. Mag. K a ba s.) Herr Magi­
ster, si tacuisses! Sie begrüßen natürlich, daß 
das Doktorat abgeschafft wurde. (Neuerlicher 
Zwischenruf des Abg. Mag. K a ba s.) 

Ich wiederhole: Das ist ein illiberales 
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Gesetz, das die Ausbildung von den Universi­
täten wegverlagert. Herr Nowontny, ich kann 
Ihnen wirklich nicht folgen, obwohl ich es 
sehr respektiere, wenn Sie als Abgeordneter 
sagen: Es ist dies ein gutes Gesetz für die Uni­
versität. - Eine Universität, die sich die 
eigene Impotenz bestätigt, indem sie bei den 
juristischen Studien auf das Doktorat als Vor­
aussetzung für die Berufe verzichtet. (Abg. 
Dr. No wo t n y: Aber das wurde doch von der 
Universität selbst verlangt!) 

Wissen Sie, warum es verlangt wurde? 
Weil wir ein Universitäts-Organisationsgesetz 
haben, das das Chaos auf den Fakultäten her­
beigeführt hat, und nicht genügend Professo­
ren und nicht genügend Assistenten zur Ver­
fügung stehen. Keine Juristische Fakultät hat 
gesagt, daß aus wissenschaftlichen Gründen 
auf das juristische Doktorat verzichtet wer­
den soll, sondern es wurde gesagt: Wir können 
es mit unseren Kollegen einfach nicht bewäl­
tigen. Das ist ein Eigentor, Herr Nowotny! 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Schlechte Legi­
stik, ein Opfer der eigenen Taktik, ein illibe­
rales, neokorporatistisches Gesetz, ein Rück­
schritt für unser Land. (Beifall bei der 
ÖVP.) 21.27 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. - Schlußwort 
wird keines gewünscht. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g, die ich über jeden der beiden Gesetz­
entwürfe getrennt vornehmen werde. 

Wir gelangen vorerst zur A b s tim m u n g 
über den Entwurf des Rechtsanwaltsprü­
fungsgesetzes im Antrag 146/ A der Abgeord­
neten Mag. Kabas, Dr. Rieder und Genossen, 
und zwar unter Berücksichtigung des einzig 
vorliegenden Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Mag. Kabas, Dr. Gradischnik und 
Genossen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist mit Mehrheit angenom­
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 

ist somit auch in dritter Lesung mit M ehr­
h e i t a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen weiters zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Mag. Kabas, Dr. Gradischnik und Genossen 
betreffend die Neuordnung der Notariatsprü­
fung und die wechselseitige Anrechenbarkeit 
von Prüfungsgegenständen bei den juristi­
schen Berufsprüfungen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Entschließungsantrag ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist mit Mehrheit an gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf des Bundesgesetzes, mit 
dem das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte 
und Rechtsanwaltsanwärter geändert wird, in 
552 der Beilagen, wiederum in der Fassung 
des einzig vorliegenden Abänderungsantra­
ges der Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Gradi­
schnik und Genossen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Das ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung ein s tim -
mi g a n gen 0 m m e n. 

5. Punkt: Bericht des Familienausschusses 
über die Regierungsvorlage (697 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Familienla­
stenausgleichsgesetz 1967 geändert wird (735 

der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 5. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
wird. 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Adelheid Praher. Ich bitte sie, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatterin Adelheid Praher: Herr 
Präsident! Hohes Haus! Durch die gegen­
ständliche Regierungsvorlage sollen sowohl 
der Alterszuschlag zur Familienbeihilfe für 
Kinder über zehn Jahre wie auch der 
Zuschlag für erheblich behinderte Kinder um 
50 S monatlich erhöht werden. Außerdem soll 
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durch eine Erhöhung der Pauschalbeträge der 
Schulfahrtbeihilfe für die täglich wiederkeh­
renden Schulfahrten die Anpassung an die 
gestiegenen Fahrtkosten vorgenommen wer­
den. Es ist auch vorgesehen, einen Anspruch 
auf Familienbeihilfe für solche volljährige 
Jugendliche zu schaffen, für die kein Arbeits­
platz zur Verfügung steht und die auch keine 
sonstigen Einkünfte haben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Familienausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie­
rung vorgelegten Gesetzentwurf (697 der Bei­
lagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Ich bitte in die Debatte einzugehen. 

Präsident: Ich danke für die Berichterstat­
tung. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord­
neter Hafner. 

21.31 

Abgeordneter Dr. Hafner (ÖVP): Herr Prä­
sident! Meine Damen und Herren! Zunächst 
möchte ich diese Novelle zum Familienlasten­
ausgleichsgesetz in den größeren Rahmen der 
wirtschaftlichen Situation unserer Familien 
stellen und zeigen, wie sich das als eine 
Bestandsaufnahme etwa darstellt. 

Das Statistische Zentralamt hat am 25. Sep­
tember 1985 in einer Pressemitteilung folgen­
des festgestellt: 

"In Österreich stand 1983 dem alleinstehen­
den Durchschnittsverdiener mehr Geld zur 
freien Verfügung als 1979 (+ 1;3 Prozent). Der 
verheiratete Durchschnittsverdiener mit zwei 
Kindern mußte im selben Zeitraum einen 
Realeinkommensverlust hinnehmen (- 1,1 
Prozent). 

Der Hauptgrund dafür" - so die Mitteilung 
des Statistischen Zentralamtes - "liegt in der 
starken Realwertminderung (- 13,1 Prozent) 
der Transferzahlungen des Staates (Kinder­
beihilfen). Dies geht aus einem jährlichen 
internationalen Vergleich der OECD hervor." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn man nun auch noch die Entwicklung im 
Jahre 1984 und auch im Jahre 1985 im Auge 
hat, dann muß man sagen, daß diese Entwick­
lung der Realwertminderung bei den Fami-

lienbeihilfen auch in diesen Jahren fortge­
setzt wurde, fortgesetzt in einer Zeit, in der 
ein Familienministerium errichtet wurde, 
fortgesetzt in einer Zeit, in der man meinen 
möchte, daß nun mehr für die Familien und 
vor allem für die kinderreichen Familien 
getan wurde. Doch das Gegenteil ist der Fall. 

Meine Damen und Herren! Das ist ein trau­
riges Ergebnis sozialdemokratisch-freiheitli­
cher Familienpolitik. Ein trauriges Ergebnis, 
weil die Differenz zwischen den Kinderkosten 
und der Kinderbeihilfe, die diese Kinderko­
sten wenigstens zum Teil abdecken soll, 
zunehmend angestiegen ist, weil die Schere 
zwischen den Kinderkosten und der Familien­
beihilfe immer größer geworden ist. Meine 
Damen und Herren, das ist keine Politik für 
die Zukunft unseres Landes! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich habe Ihnen, Frau Minister Fröhlich­
Sandner, ja schon einmal vorgerechnet, welch 
traurige Bilanz wir feststellen mußten bei 
dem Überblick über die Jahre 1978 bis 
1985. Es ist sehr interessant, daß zum Beispiel 
auch die Niederösterreichische Landesregie­
rung in ihrer Stellungnahme zu dieser Fami­
lienlastenausgleichsgesetz-Novelle feststellt, 
daß gerade für die Familien mit drei und 
mehr Kindern die Familienbeihilfe jeweils 
um viele Prozentpunkte niedriger angehoben 
wurde als für die Familien mit einem Kind 
oder mit zwei Kindern. 

Aber auch die Salzburger Arbeiterkammer, 
die in der Stellungnahme des Österreichi­
schen Arbeiterkammertages zitiert wird, hat 
festgestellt, daß gerade im Laufe der siebziger 
Jahre jene Familien mit Kindern über zehn 
Jahren Vorteile für sich buchen konnten, 
während Familien mit Kindern unter zehn 
Jahren eher Verschlechterungen hinnehmen 
mußten. 

Der Arbeiterkammertag selbst meint, Frau 
Minister, wörtlich: 

"Bei künftigen Leistungsverbesserungen 
sollte nach Ansicht des Österreichischen 
Arbeiterkammertages auch auf diese Auswir­
kungen Bedacht genommen werden." 

Sie haben nicht darauf Bedacht genommen. 
Bei der Erhöhung der Familienbeihilfe mit 
1. Jänner 1985 wurde die Familienbeihilfe all­
gemein um 100 S erhöht; das waren 10 Pro­
zent. Schon damals betrug die Inflationsrate 
seit der letzten Beihilfenerhöhung 21 Prozent, 
die Steigerung des Verbraucherpreisindex 21 
Prozent, inzwischen ist er auf 25 Prozent 
gestiegen. 
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Wir können also, meine Damen und Her­
ren, zusammenfassend feststellen, daß in den 
vergangenen acht Jahren die Kinderkosten 
immer weniger abgedeckt wurden, daß also 
gerade in einer Zeit, in der noch reale Ein­
kommensverbesserungen über die Löhne 
möglich waren, durch die verminderte Erhö­
hung der Familienbeihilfen gerade die Fami­
lien mit Kindern reale Einkommensverluste 
hinnehmen mußten,. 

Mich hat es daher sehr gewundert, meine 
Damen und Herren, als ich im "Kurier" vom 
10. Oktober 1985 lesen mußte, daß die Frau 
Familienminister feststellte: "Wir spüren die 
zunehmende Armut nicht." Frau Minister! 
Bisher war ich eher der Auffassung bezie­
hungsweise ich habe geglaubt, daß Sie sehr 
wohl ein Gefühl dafür haben, wie es den öster­
reichischen Familien geht. Aber wenn diese 
Bemerkung stimmt, muß ich den Eindruck 
gewinnen, daß Sie die finanzielle und die wirt­
schaftliche Situation der österreichischen 
Familien nicht erkannt haben. 

Meine Damen und Herren! Das Österreichi­
sche Institut für Berufsbildungsforschung, 
dessen Präsident Stadtrat Braun ist, hat in 
der Studie "Familienpolitik, Jugend und 
Familie, Familienförderung" , in einer Studie, 
die Anfang 1985 herausgekommen ist, festge­
stellt, daß die Erziehungskompetenz der 
Familie im wesentlichen von vier Faktoren 
abhängt: 

Sie hängt erstens davon ab, wie sehr die 
Vaterrolle und die Mutterrolle in der Familie 
wahrgenommen werden, ob sie dauerhaft 
besetzt sind. 

Zweitens hängt sie auch davon, ab ob die 
Familie imstande und bereit ist, dem Jugend­
lichen beziehungsweise dem Kind bei seinen 
Lernschwierigkeiten, bei seiner Lehrstellen­
suche und überhaupt bei der Bewältigung der 
Arbeitssituation zu helfen. 

Drittens wurde festgestellt, daß die Erzie­
hungskompetenz, eine der wichtigsten Aufga­
ben der Familie, vor allem durch Gespräche 
über die Arbeit und über den Beruf erfüllt 
wird und erfüllt werden muß. 

Als vierter Punkt wurde angeführt, daß 
auch eine ausreichende finanzielle Absiche­
rung für die Familie gegeben sein muß. 

Meine Damen und Herren! Wenn man die­
sen Sätzen, diesen Postulaten und vor allem 
diesem letzten Postulat einer ausreichenden 
finanziellen und wirtschaftlichen Absiche-

rung der Familie die Entwicklung der Fami­
lienbeihilfe in den vergangenen sieben, acht 
Jahren gegenüberstellt, dann muß gesagt wer­
den: Diese Bundesregierung und die soziali­
stisch-freiheitliche Koalition und Mehrheit in 
diesem Haus haben nicht dafür gesorgt, daß 
die Familien ausreichend finanziell abgesi­
chert sind. 

Es gibt dafür viele Gründe. Jedenfalls ist 
der wichtigste Grund der, daß die Familienmi­
nisterin vor leeren Kassen steht. Der Fami­
lienfonds ist ausgeräumt. Die Beitragseinnah­
men sind reduziert worden. Es gibt einfach 
weniger Geld. 

Wenn man a11 das mitbedenkt, klingt der 
Satz des Finanzministers in seiner Budget­
rede, daß mit diesem Voranschlag 1986 auch 
maßgebliche positive Strukturveränderungen 
in der Familienpolitik eingeleitet worden 
sind, als blanker Hohn gegenüber den öster­
reichischen Familien. Denn es ist keine posi­
tive Strukturveränderung eingetreten, viel­
mehr mußten die Familien in den vergange­
nen Jahren Einkommenseinbußen hinneh­
men! 

Nun, meine Damen und Herren, zum Inhalt 
der Regierungsvorlage betreffend diese 
Novelle selbst. Es geht darum, daß der Fami­
lienbeihilfenanspruch bis zum 21. Lebensjahr 
dann erweitert werden soll, wenn Arbeitslo­
sigkeit da ist, wenn der junge Mensch keine 
Arbeit findet. 

Es soll der Alterszuschlag um 50 S erhöht 
werden. Das bedeutet, daß für ein Kind über 
zehn Jahren die Familienbeihilfe von 1 300 S 
auf 1350 S erhöht wird. 

Verjährungsbestimmungen werden verän­
dert. 

Die monatliche Auszahlung der Familien­
beihilfe wird praktisch für alle möglich 
gemacht, nicht nur für die Lohnbezieher . 

Schließlich wird auch die Schulfahrtenbei­
hilfe verdoppelt. 

Einige Bemerkungen nun zu diesen Ände­
rungen. Ich darf beginnen mit der Schulfahrt­
beihilfe, die dann zum Tragen kommt, wenn 
kein öffentliches Verkehrsmittel, aber auch 
kein privater Schulbus zur Yerfügung steht. 
Das heißt, diese Schulfahrtbeihilfe kommt vor 
allem draußen auf dem Lande zum Tragen, 
wo die Familien abseits der Schulen und 
abseits der Verkehrswege leben und Eigen­
heime besitzen, wo also die Eltern selbst die 
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Kinder zur Schule bringen müssen. Für sol­
che Fälle wird die Schulfahrtbeihilfe verdop­
pelt. 

Wir vom steirischen Familienbund, Frau 
Minister, haben Sie darauf aufmerksam 
gemacht: Wenn man die Fahrtkosten tatsäch­
lich abdecken wollte, wie bei der Schülerfrei­
fahrt und beim Schulbus, dann müßte man 
diese Schulfahrtbeihilfe mindestens verdrei­
fachen. Aber immerhin ist es ein Teilerfolg, 
daß die Schulfahrtbeihilfe verdoppelt wird, 
und ich hoffe sehr, daß wir bei der nächsten 
Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz 
eine weitere Erhöhung dieser Schulfahrtbei­
hilfe durchziehen können und daß auch Sie 
selbst mit Ihrer Fraktion und mit den Frei­
heitlichen bereit sind, dafür zu sorgen, daß 
wir eine weitere Erhöhung der Schulfahrtbei­
hilfe erreichen. 

Einige Worte zur Verlängerung des Beihil­
fenanspruches in jenem Fall, wo der Jugendli­
che arbeitslos ist. Frau Minister! Ich habe ja 
schon im Ausschuß die Frage andiskutiert. 
Wir stimmen zu. Aber nicht verstehen kann 
ich, warum Sie nicht so wie bei der Berufsaus­
bildung den Beihilfenanspruch bis zum 
27. Lebensjahr ausdehnen. 

Sie haben gemeint, Sie hätten da 
bestimmte Berechnungen. Ich habe den 
Sozialminister im Sozialausschuß gefragt. Er 
hat mir das nicht bestätigen können, daß die 
Arbeitslosigkeit bei den 18- bis 21jährigen 
größer wäre als bei den 21- bis 25jährigen. Er 
hat auch gar keine Zahlen dazu bereit gehabt. 
Ich bin überzeugt, daß er sie zwar hat, aber er 
wollte sie nicht nennen. 

Aber diese Frage stellt sich natürlich: 
Warum bekommt ein junger arbeitsloser Aka­
demiker im 23., 24. Lebensjahr keine Fami­
lienbeihilfe bis zum 27. Lebensj ahr? 

Die gleiche Frage stellt sich für einen 
arbeitslosen Junglehrer, wenn er aus der Päd­
agogischen Akademie herauskommt. 

Es sind ja ebenso harte F'älle, wie wenn der 
Jugendliche nach dem 18., nach dem 
19. Lebensjahr keine Stelle bekommt, er aber 
schon in diesen Lebensjahren seine Berufs­
ausbildung abgeschlossen hat. 

Das ist also sicher nicht einzusehen. Wir 
werden der Verlängerung bis zum 21. Lebens­
jahr selbstverständlich zustimmen, aber es ist 
nicht einzusehen, daß für diese älteren 
arbeitslosen Jungakademiker kein Familien­
beihilfenanspruch bis zum 27. Lebensjahr auf-

recht bleibt. Frau Minister! Wir werden sicher 
bei der nächsten Novelle diese Frage wieder 
anschneiden und auf dieses Problem zurück­
kommen. 

Drei Kernforderungen, meine Damen und 
Herren, hat die Österreichische Volkspartei 
im Zusammenhang mit dem Familienlasten­
ausgleich immer wieder aufgestellt: erstens 
einmal die Weiterführung der Teuerungsab­
geltung für die Mehrkinderfamilie, 

zweitens eine allgemeine Familienbeihil­
fenerhöhung und 

drittens die Erhöhung der Altersstaffel. 

Bei der Altersstaffel erhöhen wir um 50 S. 
Mehr als 3,8 Prozent sind nicht drinnen - ein 
Diktat der leeren Kassen! 

Die allgemeine Familienbeihilfenerhöhung 
kommt überhaupt nicht in Frage für Sie, weil 
Sie kein Geld zur Verfügung haben. Es ist ver­
ständlich, daß Sie das auch gar nicht machen 
können, weil Sie kein Geld haben. Die Ursa­
chen sind bekannt. Die Beiträge sind von 6 
auf 4,5 Prozent abgesenkt worden. Sie sind 
aber nicht einmal bereit, bei einer Teuerungs­
abgeltung mitzugehen, die wir im Jahr 1984 
gehabt haben und die wir auch für 1985 haben 
wollten, die etwa 300 Millionen Schilling 
kosten würde. Das Geld ist da. Sie werden 
sehen, wir werden am Jahresende diesen 
Betrag in den Reservefonds überweisen müs­
sen, weil man das Geld nicht gebraucht hat. 
Das Geld wäre also vorhanden. Wir könnten 
den kinderreichen Familien zu Weihnachten 
ein Weihnachtsgeschenk machen: ein Beitrag 
zur Teuerungsabgeltung von 1 000 S bei drei 
Kindern und mit dem vierten Kind weitere 
1000 S. 

Das wäre unsere Vorstellung, so haben wir 
es auch im Familienausschuß eingebracht. 
Sie, die Sozialisten und die Freiheitlichen, 
haben das abgelehnt. Ich möchte auch heute 
wieder diesen Abänderungsantrag einbrin­
gen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Hafner, Dr. Marga 
Hubinek und Kollegen zur Regierungsvorlage 
697 der Beilagen, in der Fassung des Aus­
schußberichtes. 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 
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Die im Titel zitierte Regierungsvorlage 
wird geändert wie folgt: 

In Artikel I wird nach Ziffer 5 folgende Zif­
fer 5 a eingefügt: 

,,5 a. Dem Abschnitt I wird ein § 9 wieder 
eingefügt: 

,§ 9 (1) Personen, denen für den Monat 
Dezember Familienbeihilfe für mindestens 3 
Kinder gewährt wird, erhalten eine einmalige 
Sonderzahlung an Familienbeihilfe. Die 50n­
derzahlung beträgt für Anspruchsberechtigte 
mit 3 Kindern 1 000 S; sie erhöht sich für 
jedes weitere Kind um je 1 000 S. Die Sonder­
zahlung ist mit der Familienbeihilfe für den 
Monat Dezember auszuzahlen. 

(2) Für den Anspruch auf Sonderzahlung 
zählen nur solche Kinder, für die Familienbei­
hilfe in voller Höhe (§ 8 Abs. 2) gewährt wird. 

(3) Ein Kind wird für die Sonderzahlung 
nur bei einem Anspruchsberechtigten berück­
sichtigt. Wurde ein Kind bei einem 
Anspruchsberechtigten bereits berücksich­
tigt, so ist die Berücksichtigung dieses Kindes 
bei einer anderen Person, der für dieses Kind 
in der Folge Familienbeihilfe gewährt wird, 
ausgeschlossen.' " 

Meine Damen und Herren! Die Mehrwert­
steuer wurde 1984 bei einer Familie mit zwei 
Kindern um 3600 S pro Jahr erhöht. Die 
Mehrwertsteuer wirkte sich also so aus, daß 
diese Familie Mehrbelastungen von 3 600 S 
hinzunehmen hatte. 

Sie wissen, daß die Preiserhöhungen des 
Jahres 1984 im Jahre 1985 fortgesetzt wurden. 
Wir hatten Verteuerungen bei den Grundnah­
rungsmitteln erst im vergangenen Juli und 
auch bei den Energiekosten. Das heißt, es ist 
durchaus sachlich begründet, wenn wir ver­
langen, daß wir diese Teuerungsabgeltung, 
die wir einvernehmlich im Jahre 1984 für die 
kinderreichen Familien hier in diesem Hause 
beschlossen haben, auch für das Jahr 1985 
diesen Familien mit drei und mehr Kindern 
geben. 

Immerhin leben 40 Prozent der österreichi­
schen Kinder in diesen Familien mit drei und 
mehr Kindern. Und gerade diese Familien, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
haben eine ganz besondere Verantwortung 
für unsere Zukunft übernommen. Für diese 
Übernahme einer ganz besonderen Verant-

wortung werden diese Familien von Ihnen, 
von der sozialistischen und von der freiheitli­
chen Fraktion, bestraft, wenn Sie diesem 
unserem Antrag nicht zustimmen. 

Meine Damen und Herren von der linken 
Reichshälfte! Eine kinderfreundliche Geste 
wäre die Ablehnung unseres Antrages nicht! 
Es geht um ganze 300 Millionen Schilling! Wir 
hätten das Geld durchaus zur Verfügung, und 
es wäre viel besser, es den Familien zu geben, 
als es wieder dem Reservefonds zu überwei­
sen. 

Wenn immer wieder gesagt wird, daß die 
Sozialisten da prinzipiell nicht mitgehen kön­
nen, so möchte ich abschließend doch auch 
folgendes ganz besonders hervorstreichen: 
Ich verweise auf Untersuchungen des Statisti­
schen Zentralamtes, auf den Mikrozensus, 
aber auch, Frau Minister, auf jene Untersu­
chung, die in Ihrem Auftrag erstellt wurde, 
nämlich die Untersuchung, die zum Thema 
"Leben mit Kindern - Wunsch und Wirklich­
keit", von Rainer Münz herausgegeben 
wurde. Einer Kurzfassung dieser Untersu­
chung entnehme ich: 

Fast alle Kinderlosen arbeiten ganztags 
außer Haus. Von den verheirateten Müttern 
mit einem Kind war noch ein Drittel in dieser 
Form berufstätig, mit zwei Kindern waren es 
nur noch 7 Prozent, mit drei Kindern prak­
tisch niemand mehr. 

Wir wissen also aus den Untersuchungen, 
auch aus dieser, die Sie in Auftrag gegeben 
haben, daß gerade die Familien mit drei und 
mehr Kindern in den meisten Fällen auf ein 
zusätzliches Erwerbseinkommen verzichten 
müssen und daß wir gerade bei diesen Fami­
lien mit einer Familienbeihilfenerhöhung, mit 
einer Teuerungsabgeltung - auch wenn sie 
als Sonderzahlung einmal im Jahr gegeben 
wird - in ganz besonderer Weise helfen, und 
wir möchten Sie daher wirklich einladen, bei 
unserem Antrag mitzugehen. 

Wenn Sie das nicht tun, meine Damen und 
Herren von der sozialistischen und der frei­
heitlichen Fraktion, dann sind alle Ihre fol­
genden Wortmeldungen Spruche, die, jede 
Glaubwürdigkeit verloren haben. (Beifall bei 
der ÖVP.) 21.50 

Präsident: Der Abänderungsantrag ist 
genügend unterstützt und steht mit in Ver­
handlung. 

Zum Wort gemeldet ist die Frau Abgeord­
nete Hawlicek. 
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21.50 

Abgeordnete Dr. Hilde Hawlicek (SPÖ): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Kollege 
Hafner sprach vom traurigen Ergebnis und 
von einer traurigen Bilanz angesichts der uns 
heute vorliegenden Novelle zum Familienla­
stenausgleichsgesetz. Das sagte er angesichts 
der Verbesserungen, die in vier Punkten für 
die Leistungen der Familien vorgenommen 
werden. Es geht dabei um eine Verbesserung 
für die jugendlichen Arbeitslosen, die zwi­
schen dem 19. und 21. Lebensjahr eine Fami­
lienbeihilfe bekommen werden, um eine Ver­
besserung für die Kinder über zehn Jahren 
im Ausmaß von 50 S, für die jetzt 1350 S an 
monatlicher Familienbeihilfe vorgesehen 
sind, um eine Verbesserung für die behinder­
ten Kinder, wo die Beihilfe für Kinder unter 
zehn Jahren 2 450 S und für Kinder über zehn 
Jahren 2 700 S beträgt. Ferner geht es um 
eine Verbesserung bei den Schulfahrtbeihil­
fen, die ebenfalls zwischen 50 und 100 Prozent 
erhöht werden. Angesichts dieser Verbesse­
rungen kann ich, Kollege Hafner, nicht mit 
Ihnen traurig sein, sondern ich freue mich 
über diese Verbesserungen für die österreichi­
schen Familien! (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Kollege Hafner! Sicherlich ist all das noch 
immer nicht ausreichend. Wir selbst würden 
auch gerne mehr für die Familien tun. Sie 
haben vom Familienlastenausgleichsfonds 
gesprochen, dessen Einnahmen Gott sei Dank 
dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung 
und der guten Beschäftigungslage in Öster­
reich immer mehr steigen. (Abg. Dr. Marga 
Hub in e k: Wegen abnehmender Kinderzahl! 
- Abg. Dr. B 1 e n k: Wegen abnehmender 
KinderzahlJ) 

Kollegin Hubinek! Wir haben schon seit 
dem Jahr 1971 garantiert - und das wird 
Jahr für Jahr eingehalten -, daß die Über­
schüsse aus diesem Fonds zur Gänze den 
Familien zugute kommen. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.j 

Darum stehen wir auch, Gott sei Dank, alle 
Jahre wieder hier und verbessern den Fami­
lienlastenausgleich, weil eben mehr Geld zur 
Verfügung steht. 

Kollege Hafner! Jetzt gibt es sicherlich Auf­
fassungsunterschiede darüber, was man mit 
diesem Geld machen soll. Sie kennen die 
Grundsätze der sozialistischen Familienpoli­
tik, nämlich daß es uns am liebsten ist, die 
Familienbeihilfen für alle Kinder entschei­
dend zu erhöhen. 

Im letzten Jahr war genug Geld da, die Bei­
hilfen für alle um 100 S zu erhöhen. Heuer ist 

eben das Geld da, daß wir um 50 S die Beihil­
fen für die über Zehnjährigen erhöhen. Sie 
wissen genau, daß es im letzten Jahr sozusa­
gen ein Ausweg war, weil nicht genug Geld da 
war, daß man diese 1000 S Teuerungsabgel­
tung eben für die Familien ab drei Kindern 
gegeben hat. Wir haben das befristet gegeben, 
weil wir gesagt haben: Lieber wäre uns eben 
diese Teuerungsabgeltung oder eben über­
haupt mehr für alle Familien. Heuer ist eine 
andere Regelung möglich. 

Kollege Hafner! Wenn Sie aus der Münz­
Untersuchung das Ergebnis bringen, daß eine 
Frau mit drei Kindern in den meisten Fällen 
nicht erwerbstätig ist, dann ist das richtig. 
Jeder, der zwei oder drei Kinder hat, wird wis­
sen, daß das sicherlich eine Zeitlang unmög­
lich ist. Das beweist aber natürlich überhaupt 
nicht, daß das gerade die ärmsten Familien 
betrifft. 

Heute hat die Kollegin Bauer auf die umge­
kehrte Tatsache hingewiesen, daß die Frauen 
Hausfrauen sind, die aus besser situierten 
Familien stammen. Wir alle wissen, daß die 
Familien, wo beide verdienen, nicht unbe­
dingt die begüterten Familien sind, sondern 
daß dort aus vielen Gründen eben beide arbei­
ten, weil sie mit einem Einkommen nicht aus­
kommen. 

Also die Tatsache, daß Frauen nicht berufs­
tätig sind, ist kein schlüssiger Beweis, wie Sie 
es meinten, für die nicht so gute finanzielle 
Lage dieser Familien. Deshalb können wir 
uns auch Ihrem Antrag nicht anschließen. 

Kollege Hafner! Wenn Sie von leeren Kas­
sen sprechen, dann meine ich, daß Sie hier 
ein ÖVP-Schlagwort der letzten Jahre bei der 
Familiendebatte immer wieder anführen, 
denn ich kann mir nicht vorstellen, daß man 
von leeren Kassen sprechen kann, wenn man 
folgendes bedenkt: Der Familienlastenaus­
gleich wies im Jahr 197011 Milliarden Schil­
ling auf. Im Jahr 1977 haben sich bereits 
18 Milliarden Schilling in der Kassa befun­
den, und heuer sind es, wie wir der Budge­
trede des Finanzministers entnommen haben, 
bereits 36,9, also praktisch fast 37 Milliarden 
Schilling. Das ist eine Tatsache. Das sind 
keine leeren Kassen, sondern das sind Jahr 
für Jahr mehr Mittel für die Familien in 
Österreich! (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Diese Tatsache wird auch von den österrei­
chischen Familien anerkannt. Laut der von 
Ihnen zitierten Münz-Untersuchung empfin­
den zwei Drittel aller Familien diese Beihilfen 
für ausreichend. In internationalen Untersu­
chungen, wie in der OECD, eine Untersu-
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chung, die Ihnen ja auch bekannt sein wird, 
wo Österreich, was Familienfördefung 
betrifft, unter 21 Ländern immerhin an dritter 
Stelle steht, wird unsere Leistung ebenfalls 
anerkannt. Das heißt, daß diese Zustimmung 
der österreichischen Bevölkerung auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite die 
internationale Anerkennung uns Familienpo­
htiker und vor allem das Bundesministerium 
für Familie froh und stolz machen können. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es geht 
aber dem Bundesministerium und der Regie­
rung nicht nur darum, die materiellen Voraus­
setzungen in Form der direkten Beihilfen zu 
schaffen, sondern auch darum, eine soziale 
Umwelt zu schaffen, wie es in der Regierungs­
erklärung zum Ausdruck kommt und wie es 
auch Kardinal Rossi am Jahrestag des Katho­
lischen Familienverbandes, der letztes 
Wochenende stattgefunden hat, formuliert 
hat. Es kommt vor allem darauf an, Kultur-, 
Sozial- und Wirtschaftspolitik auf die Familie 
auszurichten. Vor allem die Schaffung von 
familienfreundlichen Wohnungen und fami­
liengerechtem Einkommen soll eine 1e bens­
wichtige Grundlage für eine funktionierende 
Gemeinschaft und für die Familien darstellen. 

Wir sind froh, meine Damen und Herren, 
daß wir in Österreich den Familien diese 
lebenswichtigen Grundlagen bieten können. 

Das bedeutet nicht, daß es keine Probleme 
für die Familien gibt. Ein ganz großes Pro­
blem ist zum Beispiel das Problem der 
Arbeitslosigkeit und der Jugendarbeitslosig­
keit. Ich möchte vielleicht angesichts der spä­
ten Stunde nur diesen einen Punkt anrühren, 
nämlich wie sich gerade hier zeigt, daß diese 
Regierung in allen Ressorts und in allen Spar­
ten zusammenarbeitet. 

Wir wissen heute - ich habe es bei einem 
europäischen Symposium über Jugendar­
beitslosigkeit gehört; Kollegin Hubinek war 
mit mir auch dort - bereits. daß man mit 
Wirtschaftswachstum allein das Probtem der 
Arbeitslosigkeit wird nicht beseitigen können. 
Es kommt auf bildungspolitis(;he Maßnahmen 
an, die nicht von heute auf morgen greifen, 
die wir Gott sei Dank schon in den letzten 15 
Jahren in Österreich gesetzt haben. 

Deshalb haben wir ja auch so viele Jugend­
liche im Aus bildungs- und Bildungsprozeß 
und nicht als Arbeitslose. Es kommt auf kon­
krete Beschäftigungsprogramme an. Wir 
haben erst vorige Woche das 2,4 Milliarden­
Programm des Ministers Dallinger beschlos­
sen. Wenn man sich anschaut, wer diese 

arbeitslo'sen Jugendlichen sind. merkt man, 
daß 90 Prozent davon keine über die Pflicht­
schule hinausgehende Ausbildung haben. 

Das heißt, es müssen hier alle Sparten der 
Politik zusammenarbeiten, ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen setzen. Das ist zum Beispiel 
bei uns der Fall. Bei uns liegt eben die 
Jugendarbeitslosigkeit Gott sei Dank nur um 
0,1 Prozentpunkte über der allgemeinen 
Jugendarbeitslosigkeit. Das zeigt deutlich, 
daß wir in unserem Land mit unserer 
Beschäftigungspolitik auf dem richtigen Weg 
sind, nämlich auf dem österreichischen Weg 
sind. 

Wir können froh sein über die Hilfestellung 
für Familien in Krisensituationen. Es war ein 
besonderes Anliegen von Frau Bundesmini­
ster Sandner, hier noch zusätzlich der Familie 
zu helfen. 

Ich sehe darin ein besonders gutes Beispiel 
dafür, wie man eine Krisensituation, die bis in 
die Familie hinweinwirkt, zwar von den ver­
schiedensten Ressorts, aber doch zu lösen ver­
sucht. 

Vielleicht kurz nur noch einen Punkt. Es 
kommt heute vor, daß Eltern neben diesen 
matel'ieJlen Familienförderungen das 
kommt auch in dieser hervorragenden, 
umfassenden Untersuchung von Münz zum 
Ausdruck, die vom Familienministerium in 
Auftrag gegeben wurde - mehr als früher 
auch außerhalb des materiellen Bereiches 
Unterstützung suchen, 

So meinten zum Beispiel 84 Prozent der 
befragten ]\1ütter, daß die Finanzierung des 
Familienhaushaltes heute leichter sei als frü­
her, aber 43 Prozent gaben an, daß die 
Kindererziehung heute schwerer sei als frü­
her. Nur 34 Prozent fanden sie leichter und 23 
Prozent fanden sie gleich. 

Das heißt, dieses Ergebnis zeigt, daß heute 
Hilfesstellungen im pädagogischen und psy­
chologischen Bereich von Eltern gewünscht 
werden. Und genau diese Hilfestellung, diese 
Beratung wird den Familien durch die Arbeit 
des Familienministeriums zuteil. Wir haben 
nicht nur die ja schon bekannten 200 Fami­
lien- und Partnerberaiungsstellen in Öster­
reich, es gibt neu im Ministerium den Fami­
lienservice, das Kindertelefon und es gibt -
das scheint mir besonders wichtig - viele 
öffentliche Diskussionen zu Fragen, zu Pro­
blemen, die die Familie betreffen, sei es jetzt 
diese Münz-Untersuchung, sei es die Förde­
rung einer Untersuchung von Loidl über 
Scheidung, Ursachen und Hintergründe. 
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Ich habe persönlich überhaupt den Ein­
druck, daß durch die Schaffung des Familien­
ministeriums, das nun schon bald das zwei­
jährige Jubiläum feiern wird, nicht nur die 
materiellen Voraussetzungen für die Familien 
in unserem Land verbessert werden, wie beim 
heute vorliegenden Familienlastenausgleichs­
gesetz, sondern daß vor allem die Vorausset­
zungen für mehr Diskussion, für mehr 
Beschäftigung mit den Fragen der Familien 
gegeben sind. 

Denn es geht heute nicht mehr nur ums 
Geld - selbstverständlich, das ist auch wich­
tig, die materielle Voraussetzung muß gege­
ben sein -, es geht heute auch immer mehr 
um die Inhalte der Familienpolitik. (Abg. 
S te in bau er: Eine späte Einsicht!) Diese 
Diskussion soll dazu führen, daß man mitein­
ander nicht nur in der Öffentlichkeit oder 
jetzt im Hohen Haus über Familienpolitik 
redet, sondern daß auch in der Familie mit­
einander geredet wird, daß dort diese Pro­
bleme besprochen werden. 

Bei all diesen Maßnahmen, bei den Bera­
tungen, Hilfestellungen und vor allem bei die­
ser Auseinandersetzung mit verschiedensten 
Problemen in der Öffentlichkeit zeigt sich, 
daß die Familienpolitik nicht nur ein Schnitt­
punkt für viele politische und gesellschaftli­
che Fragen ist, sondern daß sie auch einen 
wichtigen Ansatzpunkt für Problemlösungen 
bieten kann. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 22.03 

Präsident: Zum Wort kommt der Abgeord­
nete Haigermoser. 

22.03 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Frau Bundesminister! 
Nicht nur wegen der vorgeschrittenen Zeit, 
sondern auch des Inhaltes wegen werde ich 
mich mit der Rede des Herrn Abgeordneten 
Hafner nicht auseinandersetzen; ich glaube, 
daß außer vom Geld nicht sehr viel gespro­
chen wurde. (Abg. Dr. Marga Hub i n e k: 
Der Kollege Hafner leidet furchtbar darun­
terf) Solange Sie nicht leiden, bin ich beruhigt, 
Frau Abgeordnete Hubinek. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage, 
mit der das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 geändert wird, findet sicher auch deswe­
gen die Zustimmung der Opposition, weil die 
Ansätze als ausgewogen und realistisch 
bezeichnet werden können. Denn sonst wür­
den Sie wahrscheinlich nicht zustimmen, 
Herr Abgeordneter Hafner. 

Die Erhöhung und Leistungsverbesserun-

gen in der Gesamtheit anzuführen, erübrigt 
sich, sie können als bekannt vorausgesetzt 
werden. 

Aus freiheitlicher Sicht erscheinen mit zwei 
Maßnahmen als besonders erwähnenswert: 

Als erstes die Gewährung einer Familien­
beihilfe für volljährige Jugendliche, die sich 
nicht in Berufsausbildung befinden bezie­
hungsweise arbeitslos sind. Insbesondere in 
dieser Maßnahme sehe ich freiheitliches 
Gedankengut verwirklicht, da nicht mit der 
berüchtigten Gießkanne durch den sozialpoli­
tischen Schrebergarten geschritten wird, son­
dern den tatsächlich Bedürftigten entspre­
chende Hilfestellung gegeben wird. 

Wenn mit dieser Maßnahme die Eingliede­
rung der arbeitsuchenden Jugendlichen in 
den Erwerbsprozeß erleichtert und gleichzei­
tig der Haushalt der Familien entlastet wird, 
muß von einem sinnvollen Akt im Dienste der 
Gemeinschaft gesprochen werden. 

Nun zur zweiten aus freiheitlicher Sicht 
besonders erwähnenswerten Verbesserung 
betreffend die Erhöhung des Alterszuschlages 
für Kinder über 10 Jahre. 

Dabei wird zwar nur zum Teil einer freiheit­
lichen Vorstellung nachgegangen, die zu 
Recht meint, daß die Altersstaffelung vor der 
Mehrkinderstaffelung zu praktizieren sei. Der 
erreichte teilweise Ausbau beziehungsweise 
die leichte Verbesserung der Altersstaffelung 
kann aber als machbarer, akzeptabler Kom­
promiß bezeichnet werden. 

Hohes Haus! Wir Freiheitlichen meinen 
eben, daß jedes Kind gleich viel wert ist und 
das Kind nicht daran gemessen werden soll, 
ob es zufällig das erste oder das dritte Kind 
einer Familie ist. Diese Meinung, Kinder soll­
ten in Kategorien oder gar Klassen eingeteilt 
werden, überlassen wir gerne der Opposition. 
Denn, meine Damen und Herren, wenn die in 
der Familie lebenden Kinder unterschiedlich 
in der Familienbeihilfe berücksichtigt wür­
den, wäre es nur zu natürlich, daß im prakti­
schen Leben, im Leben untereinander, Rei­
bungspunkte auftreten würden. 

Daher meinen wir, daß der Weg in der 
Zukunft bei Vorhandensein der budgetären 
Möglichkeiten so beschritten werden sollte, in 
der Altersstaffelung von der Zweier- zur 
Dreierstaffel überzugehen. Dieser Vorschlag 
kann natürlich nur aus einer Gesamtverant­
wortung für alle anstehenden Probleme gese­
hen werden. 
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Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Zurückkehrend zur These, jedes Kind ist 
gleich viel wert, muß der ÖVP-Abänderungs­
antrag auf Leistung einer Sonderzahlung an 
Familienbeihilfe in der Höhe von 1 000 Sauf 
Ablehnung stoßen, weil im besagten Antrag 
davon ausgegangen wird, daß erst ab drei 
Kindern ein derartiger einmaliger Zuschuß zu 
leisten wäre. 

Es kann doch nicht so sein, daß damit eine 
neue Klassifizierung eintritt. Und es ist doch 
mehr als hanebüchen, davon auszugehen, daß 
automatisch mit einer höheren Kinderzahl 
der Nachweis für eine allfällige Bedürftigkeit 
der Familien gegeben ist. Ein typischer Lizita­
tionsantrag Hubinekscher Prägung also, wel­
cher in der heutigen Zeit nicht das geringste 
zu suchen hat. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Wenn man sich nun der Aufgabe unterzieht, 
die einzelnen Positionen zu addieren, welche 
budgetwirksam werden, ergibt sich immerhin 
die erkleckliche Summe von 810 Millionen 
Schilling Mehrleistung, welche den Familien 
jährlich zukommen. 

Damit ist auch Ihre These, Herr Abgeordne­
ter, widerlegt, daß wir vor leeren Kassen ste­
hen. Denn wenn dem so wäre, könnte man 
nicht 810 Millionen Schilling Mehrleistung 
den Familien zuführen. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. Hafner.) 

Dies soll nun kein Anlaß sein, in Jubel aus­
zubrechen, Herr Kollege, sondern vielmehr 
als Ausdruck einer realistischen, ehrlichen 
Familien- und Budgetpolitik gelten, denn zu 
einer derartigen Vorgangsweise bekennen 
wir uns nicht nur als Freiheitliche, sondern 
auch als Politiker, welche einen Teil der Ver­
antwortung in unserer Republik tragen. 

Was heißt nun, diese Verantwortung zu tra­
gen und ihr auch zu genügen? Es heißt, auch 
ein Wirtschaftsklima herzustellen, welches 
gestattet, der Jugend Arbeitsplätze anzubie­
ten, und es den Familien erlaubt, ein entspre­
chendes Einkommen zu erzielen. Denn nur 
wenn eine optimistische Grundhaltung 
herrscht, wird die Hinwendung zum Kind, zur 
Familie verbessert werden können. 

In der Broschüre, die schon zitiert wurde, 
"Leben mit Kindern", welche dem Hohen 
Haus, in dankenswertem Auftrag vom Fami­
lienministerium erstellt, dieser Tage zugegan­
gen ist, kann im Kapitel "Kinderwunsch und 
Kinderzahl" folgendes nachgelesen werden -
Zitat -: 

"Der Wunsch nach eigenen Kindern ist 
nach wie vor weit verbreitet. Auch bei jungen 
Leuten. Was sich deutlich geändert hat, sind 
die Motive. Traditionelle Beweggründe spie­
len kaum noch eine Rolle. Eltern betrachten 
Ihre Kinder primär nicht als Erben, nicht als 
Familienarbeitskräfte oder als Garanten der 
eigenen Altersversorgung. Viel eher ist der 
Wunsch nach Kindern ein gegenwartsbezoge­
ner . Mit ihm verbinden sich persönliche 
Glückserwartungen." - Ende des Zitats. 

Auch von diesen Inhalten gehen wir in 
unserer Familienpolitik aus. 

Hohes Haus! Das heißt also, daß diese 
Glückserwartung nur in einer positiven Ein­
stellung und in einer optimistischen Grund­
haltung ihre Erfüllung finden kann. 

Meine Damen und Herren! Spätestens bei 
diesem Punkt beginnt die Verantwortung der 
Opposition, deren Repräsentanten sich bei 
diversen Feiern so gerne als staatsmännisch 
darstellen. 

Wenn die Opposition diese ihre Rolle als 
kontrollierende, bessere Vorschläge 
machende, kreative, fortschrittliche Opposi­
tion sehen würde, könnte es nicht passieren, 
daß unser Land wider besseres Wissen jeden 
Tag, bevor der Hahn einmal kräht, von der 
ÖVP krankgejammert wird. (Abg. S te in -
bau er: Was sind denn das für disqualifizie­
rende Ausdrücke?) Wie meinen, Herr Kollege 
Steinbauer, zurückgekehrt aus New York? 
(Heiterkeit bei FPÖ und SPÖ.) Ich werde 
Ihnen jetzt den Beweis liefern, Herr Kollege. 

Der Beweis zu dieser meiner Behauptung, 
die ÖVP betreibe auf dem Rücken der Familie 
eine Verunsicherungspolitik und nicht eine 
Politik der kreativen Alternative, ergibt sich 
unter anderem aus folgendem (Abg. Dr. 
Ha f ne r: Da bin ich gespannt!): Zitat 
"Presse" vom 19. April 1985: "Mütter glauben, 
der Staat gibt den Familien genug Geld. 43 
Prozent sind grundsätzlich zufrieden. Etwas 
mehr als ein Fünftel hält höhere finanzielle 
Zuschüsse für angemessen. Dieses überra­
schende Ergebnis, das eine deutliche Trend­
umkehr zu früheren Jahren, als generell 
höhere Zuwendungen gewünscht wurden, sig­
nalisiert, ergab eine Langzeitstudie des Insti­
tuts für Demographie." - Ende des Zitats. 

Daraus ersehen Sie, daß unsere Familien­
politik auf dem richtigen Weg ist. Ich gebe 
zwar zu, daß es nicht 100 Prozent sind, die 
damit einverstanden sind, sondern eben nur 
43 Prozent, meine Damen und Herren, wir 
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sind aber Gott sei Dank nicht in Albanien, wo 
bei Wahlen mehr als 100 Prozent herauskom­
men. (Beifall bei FPÖ und SPÖ. - Abg. 
Ba y r: Oder Mehrkinderfamilien~) 

Hohes Haus! Dieser positiven GrundeinsteI­
lung des größten Teiles der Bürger steht eine 
Schwarzmalereipolitik der Österreichischen 
Volkspartei gegenüber. Signifikant dafür ist 
eine Meldung in den "Salzburger Nachrich­
ten" vom 10. Oktober 1985, nach der sich Kol­
lege Ettmayer als Armutssprecher der Oppo­
sition zu profilieren versuchte. Ich zitiere 
wörtlich. Überschrift: "Der Staat fördert neue 
Armut." - Die sozialen Ausgaben Öster­
reichs seien unter den europäischen Durch­
schnitt gesunken - heißt es aufgrund dieser 
Meldung des Herrn Armutssprechers Ett­
mayer. Österreich gibt 26,7 Prozent des Brut­
toinlandsproduktes für soziale Zwecke aus, 
die Bundesrepublik Deutschland 32 Prozent. 
Das sind die Zahlen des Herrn Ettmayer, die 
er der Öffentlichkeit bekanntgegeben hat. 

Nun sage ich Ihnen die Zahlen, die gestern 
der Herr Finanzminister von der Regierungs­
bank zu diesem Thema dem Hohen Haus 
bekanntgegeben hat. 

So beträgt der Anteil der Ausgaben - die 
Meldung von gestern, die Worte des Herrn 
Finanzministers - für soziale Leistungen, 
gemessen am Bruttoinlandsprodukt, in den 
USA nur rund 12 Prozent, in der Schweiz 13 
Prozent, in der Bundesrepublik etwa 18 Pro­
zent, dagegen in Österreich 20 Prozent. 

Hier sehen Sie einen Unterschied in der 
Darstellung. Und mit Verlaub, meine Damen 
und Herren des Hohen Hauses, insbesondere 
der Opposition: Im Zweifelsfall glaube ich 
nicht den Angaben des Armutssprechers der 
Opposition, sondern den Zahlen und Fakten, 
welche der Finanzminister dem Hohen Haus 
mitteilt, und beziehe meinen Informations­
stand durch den freiheitlichen Staatssekretär 
Holger Bauer verbessert mit ein. Die wahren 
Zahlen sprechen eine andere Sprache als das, 
was der Herr Ettmayer der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben hat. (Abg. Dr. H Ci f ne r: 
Eine von drei Familien hält die Familienbei­
hilfe für zu niedrig - eine v'On drei!) 

Herr Kollege! Ich habe Ihnen schon gesagt, 
daß wir nicht 100 Prozent beglücken können. 
Sie vielleicht werden das irgendwann einmal 
in fernster Zukunft tun, und das werden wir 
dann aufmerksam beobachten. Nur wird ein 
bisserl Zeit bis dahin vergehen. 

Meine Damen und Herren! Unsere optimi-

stische Grundhaltung als Freiheitliche wird 
durch die ausgewählten Budget- und Wirt­
schaftsdaten mit Stand 15. Oktober 1985 ein 
weiteresmal bestätigt. - Wie meinen, Frau 
Kollegin? (Abg. Helga Wie s e r: Ich habe mit 
der Frau Hubinek gesprochen!) Ich habe 
geglaubt, mit mir. Aber ich bin auch gerne 
dazu bereit. Das Wirtsgeschäft geht ja gut, 
Frau Kollegin. Ich hoffe, daß da alles in Ord­
nung ist. 

Im Monatsbericht des WIFO wird im Vor­
ausexemplar nicht nur bemerkt, daß die öster­
reichische Konjunktur weiterhin als gut 
bezeichnet werden kann, sondern daß auch 
eine Belebung des privaten Konsums real um 
1,6 Prozent im ersten Halbjahr eingetreten ist 
und daß es nicht zuletzt zu einer Verflachung 
des Preisauftriebes gekommen ist. Das ist ja 
eine der größten Leistungen im heurigen 
Jahr: daß es gelungen ist, den Preisauftrieb 
einzudämmen, und damit indirekt den Fami­
lien weitaus besser geholfen wird als mit eini­
gen Almosen. 

Damit wird der Abstand zur Entwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland stets klei­
ner. Dies alles bei weitaus geringeren Arbeits­
losenraten als in vergleichbaren Ländern. 

Meine Damen und Herren! Dies ist ein 
guter und akzeptabler Beitrag zu einer fort­
schrittlichen Familienpolitik. 

Trotz dieser optimistischen Grundhaltung 
dürfen wir aber nicht in den Fehler verfallen, 
anstehende Probleme. welche noch erledigt 
werden müssen, zu vergessen. 

Ein besonderes Anliegen, Frau Bundesmi­
nister, muß es sein, sich um die Familien mit 
behinderten Kindern zu kümmern. Es kann 
einfach nicht genügen, wenn wir heute auch 
eine Verbesserung der Zuwendungen für 
Familien mit erheblich behinderten Kindern 
beschließen, sondern es sollte in der Zukunft 
auch jenen Müttern verstärkt geholfen wer­
den, die ein behindertes Kind aufziehen, 
sodaß das Kind nicht in ein Heim gebracht 
werden muß. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Es sollte erreichbar sein, für Mütter, die 
wegen eines behinderten Kindes nicht berufs­
tätig sein können, einen Pensionsanspruch 
für diese Jahre vorzusehen. Der Sozialmini­
ster hat anläßlich der Pensionsreform ver­
sprochen, daß auf diesem Gebiet etwas 
geschieht. Meine Fraktionskollegin und 
Sozialsprecherin Partik-Pable hat erst vor 
kurzem den Herrn Sozialminister gebeten, zu 
überlegen, diesen Müttern Ersatzzeiten für 
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die Kindererziehung anzurechnen. Bisher ist 
leider dieser Vorschlag noch nicht aufgegrif­
fen worden. 

Frau Bundesminister! Ich darf Sie ersu­
chen, diesen Vorschlag zu unterstützen, da es 
sich hiebe i sicher um keine Lizitation irgend­
einer Geldleistung handelt, sondern vom 
Schicksal schwer geprüfte Familien betrifft. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Schließen möchte ich mit einem Zitat aus dem 
Freiheitlichen Programm. Der Herr Khol hat 
sich vorhin am Rednerpult als Sprecher für 
uns aufgespielt, aber ich möchte Ihnen wirk­
lich liberales Gedankengut nahebringen. 
Ihnen als Konservativem kann dieser Lehr­
satz sicherlich auch etwas nützen, Herr Kol­
lege Kho!. 

Die Familie gleicht durch ihre Privat- und 
Intimsphäre die Spannungen gegenüber den 
großen Organisationen der Massengesell­
schaften aus. Der Staat hat die Familienauto­
nomie zu respektieren. Die Einflußnahme des 
Staates hat sich auf die Schaffung und 
Gewährleistung rechtlicher Rahmenbedin­
gungen sowie auf stützende und fördernde 
Maßnahmen zu beschränken, 

Ziel freiheitlicher Familienpolitik ist die 
Schaffung der sozialen, kulturellen und wirt­
schaftlichen Voraussetzungen, die ein freies 
und selbstverantwortlich gestaltetes Zusam­
menleben der Menschen in der kleinsten 
Gemeinschaft ermöglichen. - Zitatende. 

Wir wollen uns nach diesen Sätzen halten 
und glauben den Beweis dafür jederzeit antre­
ten zu können. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 22.19 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesminister Fröhlich-Sandner. 

22.19 

Bundesminister für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz Gertrude Fröhlich­
Sandner: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Vor knapp einem Jahr 
hatte ich die Auszeichnung, erstmals den Vor­
sitz im Familienpolitischen Beirat führen zu 
können. Ich habe die Gelegenheit benützt, um 
dort über meine Ziele, Vorstellungen und über 
die Schwerpunkte in der Familienpolitik zu 
sprechen. 

Ich habe auch die Ansicht vertreten, daß es 
bei größeren Eingängen in den Familienla­
stenausgleich wichtig und richtig wäre, 
Sofortmaßnahmen für weitere Familienhilfen 

zu beantragen. Die heutige Diskussion und 
die Novelle ist anschaulicher Beweis dafür, 
daß ich nicht nur ein Versprechen gegeben 
habe, sondern daß dieses Versprechen auch 
gehalten wurde. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Die damit erreichten Verbesserungen benö­
tigen zusätzliche finanzielle Mittel in der 
Höhe von fast 3 Milliarden Schilling. Das 
bedeutet eine Verbesserung um fast 10 Pro­
zent bei einer Indexsteigerung von 3,5 Pro­
zent. Das ist doch sicher eine beachtliche Lei­
stung im Sinne einer positiven Familienpoli­
tik. (Neuerlicher Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich gebe auch 
hier ein weiteres Versprechen ab. Sollte sich 
die wirtschaftliche Situation weiterhin positiv 
gestalten, sodaß wir Mehreingänge im Fonds 
verzeichnen können - unsere Reserven 
belaufen sich gegenwärtig auf zirka 800 Mil­
lionen Schilling -, werde ich gerne bereit 
sein, auch im Laufe des Jahres 1986 weitere 
Verbesserungen vorzuschlagen im Sinne 
eines gemeinsamen Bemühens um bessere 
Chancen für alle Familien Österreichs. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 22.21 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Leitner. 

22.21 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Leitner (ÖVP): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Mini­
ster, wir wollen Ihnen bestätigen, daß die 
Novelle einige Verbesserungen für die Fami­
lien bringt, und zu diesen Verbesserungen 
sagt die ÖVP auch ja. 

Aber da Sie jetzt gesagt haben, Frau Mini­
ster, daß Sie im Vorjahr versprochen haben, 
wenn Mehreingänge zu verzeichnen sind, 
diese den Familien zur Verfügung zu stellen, 
dann muß ich Ihnen entgegenhalten: Sie 
waren mehr als bescheiden. Denn der Bun­
desrechnungsabschluß 1984 zeigt doch sehr 
deutlich, daß wesentlich mehr Verbesserun­
gen möglich gewesen wären. 

Ich habe die Sorge, daß nun wieder dieses 
alte Spiel der Sozialisten, verstärkt jetzt 
durch die Freiheitlichen, beginnt, der Familie 
das, was ihr zusteht, vorzuenthalten. Schauen 
Sie in den Bundesrechnungsabschluß 
1984. Darin sind die Ausgaben für die Fami­
lien um mehr als 2 Milliarden Schilling niedri­
ger ausgefallen, als im Voranschlag vorgese­
hen, und die Einnahmen waren um 625 Millio­
nen Schilling höher. 

Als die ÖVPVerbesserungen im Familienla-
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stenausgleich vorschlug, war nach Ihrer Dar­
stellung kein Geld da. Allein bei den Fami­
lienbeihilfen hätten aber 1,3 Milliarden Schil­
ling mehr zur Verfügung gestellt werden kön­
nen, wenn der Voranschlag eingehalten wor­
den wäre. 

Die tatsächlichen Leistungen im Vorjahr 
weichen also gegenüber dem Voranschlag um 
2,6 Milliarden Schilling ab. 

Und da gehen Sie jetzt hier her, Frau Mini­
ster, und sagen, Sie hätten der Familie alles 
gegeben, was möglich war. Nach meiner Auf­
fassung haben Sie eben nicht alles gegeben, 
was möglich war, sonst wäre im Bundesrech­
nungsabschluß nicht eine Differenz von 2,6 
Milliarden Schilling entstanden. 

Wir wissen: 1,3 Milliarden Schilling laut 
Budgetüberschreitungsgesetz umgewidmet zu 
Panzerkäufen. Ich glaube ja nicht, daß der 
Slogan der Freiheitlichen Partei jetzt mit den 
Sozialisten lautet: Mehr Panzer statt Kinder! 
(Abg. EI me c k er: Mein Gottf) 

Nicht: mein Gott, sondern: Panzer statt Kin­
der. Sie haben 1,3 Milliarden für Panzerkäufe 
aufgewendet und haben diese Mittel den Kin­
dern vorenthalten. Ich habe Ihnen eben 
gesagt: Der Unterschied zwischen Voran­
schlag und Vollzug ist 1,3 Milliarden. Nachzu­
lesen im Bundesrechnungsabschluß. 

Der Reservefonds verzeichnet wieder einen 
Zugang von 788 Millionen Schilling. Frau 
Minister, er hat einen Gesamtstand nicht von 
788 Millionen Schilling, sondern von 2,3 Mil­
liarden Schilling. Das ist auch dem Bundes­
rechnungsabschluß zu entnehmen. 

Es ist sehr lange her, ich habe das aber 
noch gehört, da hat eine Frau Abgeordnete 
Rosa Jochmann gesagt: Am Jahresende muß 
man dem Finanzminister auf die Finger 
schauen, ob er noch Geld im Familienlasten­
ausgleichsfonds hat, damit das Geld den 
Familien zur Verfügung gestellt wird. Ich 
möchte sagen: Das Geld wird der Familie 
eben nicht im vollen Umfang zur Verfügung 
gestellt. 

Wenn die ÖVP einen Antrag stellt, dann 
heißt es: Wir haben kein Geld, und die ÖVP 
lizitiert. - Im Jahre 1984 wurde das Geld 
nicht voll zur Verfügung gestellt, wie der Bun­
desrechnungsabschluß zeigt. Frau Bundesmi­
nister! Sie haben im Ausschuß erklärt, daß es 
auch 1985 wieder Überschüsse geben wird; Sie 
waren so vorsichtig, keine Summe zu nennen. 
Es wird also auch im heurigen Jahr der Fami-

lie nicht das ganze Geld zur Verfügung 
gestellt. 

Daher war unsere Forderung mäßig und 
sehr berechtigt, eine zusätzliche Familienbei­
hilfe von 1 000 S zu geben. Das ist eine Forde­
rung, die wir öfter erhoben haben, 1973 auch. 
Damals hat der Herr Bundeskanzler Kreisky 
am 19. Dezember in einem Schreiben mitge­
teilt, daß der Familienverband sich geirrt 
habe, es gebe nicht 900 Millionen Überschuß, 
sondern nur 100 Millionen. Und am 
31. Dezember, also zwölf Tage später, waren 
es nicht 100 Millionen und nicht 900 Millio­
nen, sondern 1 500 Millionen, die man den 
Familien vorenthalten hat. Im Vorjahr war es 
eben so ähnlich. 

Frau Minister! Ich hoffe nur, daß Sie in 
Zukunft das Geld, das vorhanden ist, der 
Familie zur Verfügung stellen. Und ich 
bedaure, daß man kein Geld hat für die Mehr­
kinder staffel. 

Heute hat der Herr Abgeordnete Haigermo­
ser erklärt: Jedes Kind ist uns gleich viel 
wert. (Abg. Haigermoser: Jawohl, dazu 
stehen wir!) Ich hätte angenommen, es könnte 
ihm als freiheitlichem Abgeordneten viel­
leicht etwas Besseres einfallen, als dEm alten 
sozialistischen Slogan nachzubeten. Er möge 
bitte bei seinem Vorgänger als Familienspre­
cher, beim Herrn Abgeordneten Melter, nach­
lesen. Der hat hier eine liberale, freiheitliche 
Familienpolitik vertreten. Heute habe ich sie 
leider vermißt. (Abg. Hai ger mo s e r: Der 
Leitner macht sich Sorgen um uns!) 

Ich möchte den Sozialisten noch etwas 
sagen. Im Budget heißt es bei den Einnahmen 
des Familienlastenausgleichs: zweckgebun­
dene Einnahmen. Also sind diese Einnahmen 
den Familien zur Verfügung zu stellen. 

Ich bedaure sehr, Frau Minister, daß die 
Sozialisten, seitdem sie in der Regierung sind, 
einen 180-Grad-Schwenk in der Familienpoli­
tik vollzogen haben. (Abg. EI m eck er: Das 
hat der Professor Koren gemacht!) 

Ich werde Ihnen jetzt nur in Schlagworten, 
weil es spät ist, drei Dinge vorlesen. 

Antrag der Gertrude Wondrack: Fühlbare 
Erhöhung der Beihilfensätze und sozial 
gerechte Staffelung nach der Kinderzahl. 
Heute abgeschafft! 

Eine Dynamisierung der Beihilfe. - Nicht 
erreicht! 
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Eine Reform der Finanzierung, und zwar 
hätten mehr Mittel dem Familienlastenaus­
gleichsfonds zufließen sollen. Damals gab es 6 
Prozent der Lohnsumme als Beitrag an den 
Fonds. Heute sind es 4,5 Prozent der Lohn­
summe, also um ein Viertel gekürzt. 

Eine Kleinkinder-Zulage wurde gefordert 
für Frauen, die ihre Kinder zu Hause 
betreuen. Und wie ist das heute? J~des Kind 
ist uns gleich viel wert. 

Und dann wurde im Ausschuß gesagt, eine 
Mehrkinderstaffel sei nicht notwendig, weil 
es ja die Geburtenplanung gibt. - Wir wissen, 
daß die Abtreibung auch zur sozialistischen 
Geburtenplanung gehört (Abg. E 1 m eck e r: 
Das ist eine Unterstellung! - Gegenruf bei 
der ÖVP: Das ist keine Unterstellung!) und 
daher kann man doch sagen, daß die Einstel­
lung der Sozialistischen Partei gegenüber der 
Mehrkinderfamilie einfach unsozial ist. (Abg. 
E 1 m eck e r: Das ist Heuchelei!) 

Diese Mehrkinderfamilie bringt für die 
Gesellschaft enorme Leistungen. (Beifall bei 
der ÖVP.) Es ist schon gesagt worden, daß in 
Österreich 14 Prozent der Familien 40 Prozent 
der Kinder aufziehen. Das ist, glaube ich, eine 
große Leistung für unser Volk, das ist eine 
große Leistung dieser Familien, und man soll 
sie daher sozial nicht benachteiligen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Es ist eine unsoziale Politik der sozialisti­
schen Koalitionsregierung, den kinderreichen 
Familien immer größere Lasten aufzubürden 
mit dem falschen Schlagwort: Jedes Kind ist 
uns gleich viel wert! Wenn diese Familien, 
diese Mütter am eigenen Leib spüren, daß sie 
ausgebeutet werden, dann wird es immer 
weniger Mehrkinderfamilien geben. Es ist ja 
bezeichnend, daß man heute bereits eine 
Dreikinderfamilie als Mehrkinderfamilie 
anschaut. Früher war das noch ein bißchen 
anders. 

Wir brauchen diese Mehrkinderfamilien. 
Wenn sie nicht mehr vorhanden sind, dann 
werden später einmal die Bevölkerungspoliti­
ker feststell~n, daß die sozialistische Regie­
rung, gestützt von der Freiheitlichen Partei, 
den falschen Weg gegangen ist. Heute beschö­
nigen die Sozialisten den falschen Weg mit 
der Feststellung, daß die kinderreiche Familie 
weniger bedürftig sei als die alleinstehenden 
Teilfamilien. Wir wissen alle, daß Familien 
sparen müssen, daß sie teilen können und daß 
sie einfach leben. Sie sind bescheiden, und sie 
fühlen sich oft nicht einmal arm. Das ist rich­
tig. Aber anerkennen wir doch gemeinsam 

ihre Leistung. Wir dürfen ihnen nicht den 
gerechten Anteil vom Einkommenskuchen 
der gesamten Volkswirtschaft vorenthalten. 

Die neue Studie des Sozialministers bestä­
tigt doch die Methode des IFES-Sozialschich­
tenindex, und sie bestätigt die Berechnungen 
des Statistischen Zentralamtes über die Kin­
derkosten an der Grenze der Armut. Heuer 
wurde von dieser Stelle festgestellt, daß die 
Ausgaben für Kinder bis zehn Jahre etwa 
2 500 S und für solche über zehn Jahre etwa 
3 700 S betragen - an der Armutsgrenze nach 
dem Statistischen Zentralamt. 

Die Studie des Sozialministers bestätigt 
dies: daß arm ist, wer nicht 3 700 S monatlich 
zur Verfügung hat. Dr. Buchegger von der 
Universität in Linz hat in einer Untersuchung 
über die Ausgaben für Kinder gesagt, daß 
nicht die Kinder in der Mehrkinderfamilie 
besonders billig sind, sondern infolge der 
Budgetbeschränkung entsprechend dem nied­
rigen Einkommen nicht mehr ausgegeben 
werden kann. Dem kommt die entscheidende 
Bedeutung zu. Es konnte also nicht mehr aus­
gegeben werden, weil nicht mehr vorhanden 
war. 

Und die Sozialisten stimmen dem Antrag 
auf Mehrkinderstaffel wieder nicht zu, 
obwohl sie ihn damals selber gefordert haben. 
Sehr geehrte Abgeordnete! Schauen Sie, was 
Sie damals gefordert haben, und verwirkli­
chen Sie das heute! Die sozialistischen Fami­
lienpolitiker von heute mögen die Anträge 
von damals einer Frau Rosa Jochmann, einer 
Abgeordneten Rosa Weber, einer Gertrude 
Wondrack, die in dieser Partei Familienpolitik 
gemacht haben, nachlesen. Dann, glaube ich, 
könnten wir zu einer soliden, gemeinsamen 
Familienpolitik zurückkommen. 

Der Familienlastenausgleich soll die Vor­
aussetzungen schaffen, daß die Familie ohne 
Benachteiligungen, ohne sozialen Abstieg 
ihre Größe selber bestimmen kann und daß 
sie die ihr zukommenden Aufgaben zu erfül­
len vermag. 

Gestern hat der Finanzminister von der 
Regierungsbank aus gesagt, wir müssen die 
Eigeninitiative des einzelnen stärken. Wo 
wird sie denn mehr gestärkt als in der Fami­
lie? Gestern hat der Herr Finanzminister 
gesagt, wir müssen jenen Sicherheit bieten, 
die in einem leistungsbezogenen System 
unverschuldet benachteiligt sind. - Dazu 
gehört die Familie und besonders die größere 
Familie. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) 
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Den Sozialisten möchte ich zurufen: Gebt 
der Familie, was der Familie gehört. Das 
haben Sie bis jetzt nicht getan! (Beifall bei der 
ÖVP.) 22.34 

Präsident: Zum Wort kommt Frau Abgeord­
nete Ella Zipser. 

22.34 

Abgeordnete Ella Zipser (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Mit dem Beschluß der Regierungsvorlage, das 
Familienlastenausgleichsgesetz zu ändern, 
werden die Lebensbedingungen vieler öster­
reichischer Familien weiter verbessert. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 

Wir haben gegenwärtig, meine Damen und 
Herren, die Situation, daß geburtenstarke 
Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt drängen, 
sodaß es aus diesem Grund und auch noch 
aus anderen Gründen, auf die ich noch zu 
sprechen kommen werde, zu Problemen 
kommt. 

Nicht allen jungen Menschen gelingt es, 
nach ihrer Ausbildung sofort in dem 
gewünschten Beruf unterzukommen. Da die 
Jugendlichen in diesem Fall in der Regel von 
den Eltern erhalten werden, ist es notwendig, 
das Familienlastenausgleichsgesetz zu adap­
tieren. Für die Jugendlichen, die arbeitswillig 
sind, aber keinen bezahlten Arbeitsplatz fin­
den, werden bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres die Familienbeihilfen ab 
1. Jänner weiter ausgezahlt. Das macht für 
die Familien pro Jahr und Kind ein zusätzli­
ches Einkommen von über 16 000 Saus, 
meine Damen und Herren. 

Die Schwierigkeiten der Jugendlichen, 
einen Arbeitsplatz zu finden, nimmt die Oppo­
sition in demagogischer Weise ständig zum 
Anlaß, um die Bundesregierung zu kritisie­
ren. Dies, obwohl sie weiß, daß, wie ich schon 
gesagt habe, gegenwärtig geburtenstarke 
Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt drängen, 
obwohl sie weiß, daß trotz Konjunkturauf­
schwung seit 1980 die Unternehmer nachweis­
lich immer weniger junge Menschen einstel­
len und die Unternehmer zunehmend von den 
Arbeitsuchenden Praxis und Berufserfahrung 
fordern. 

Diese Tatsache möchte ich gern anhand 
von Zahlen beweisen. Die Zahl der Ausbil­
dungsplätze ist von rund 194 000 im Jahre 
1980 auf rund 176000 im Jahr 1983 zurückge­
gangen. 

Die Bundesregierung hat die genannte 

Situation, die durch das Zusammentreffen der 
demographischen Gegebenheiten und der 
Wirtschaftsentwicklung entstanden ist, früh­
zeitig erkannt und hat dem mit einem arbeits­
marktpolitischen Jugendprogramm gegenge­
steuert. Sonst hätten wir in Österreich ähnli­
che Verhältnisse auf dem Gebiet der Jugend­
arbeitslosigkeit wie in vielen anderen Indu­
striestaaten. So wurden in der Laufzeit 
1983/84, um ein Beispiel zu nehmen, 62 000 
Personen gefördert, für die über eine halbe 
Milliarde Schilling ausgegeben wurde. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 

Auf diese Weise ist es gelungen, in Öster­
reich die Arbeitslosigkeit der 15- bis 24jähri­
gen im internationalen Vergleich relativ nied­
rig zu halten. 

Es ist dies sicher kein Trost für diejenigen, 
die keinen Arbeitsplatz haben uns 
schmerzt tatsächlich die Situation jedes ein­
zelnen Jugendlichen, der gerne arbeiten 
möchte und keinen Platz findet -, aber, 
meine Damen und Herren, man darf dabei die 
Gesamtsituation nicht übersehen. Wir müs­
sen Vergleiche anstellen. 

Von den Jugendlichen zwischen 15 und 24 
Jahren sind in den USA 12,5 Prozent arbeits­
los, in der Bundesrepublik rund 10 Prozent, 
und in Österreich sind es knapp über 5 Pro­
zent. Ich glaube, daß diese Zahlen für sich 
sprechen und gar keinen Kommentar benöti­
gen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Wenn der Herr Abgeordnete Hafner die 
Familienbeihilfe für stellensuchende Akade­
miker bis zum 27. Lebensjahr verlangt, so 
muß ich doch darauf hinweisen, daß es ein 
Akademikertraining gibt. Die jungen Men­
schen nehmen dieses Training auch in 
Anspruch, und dafür gibt es ein Entgelt, wenn 
es auch ein sehr bescheidenes ist. 

Immerhin sind diese jungen Menschen 
auch arbeitslosenversichert. Sollten im kom­
menden Jahr genügend Geldmittel vorhanden 
sein, so wird man auch für den stellensuchen­
den Akademiker eine Überlegung anstellen, 
wie die Frau Bundesminister bereits im Aus­
schuß erwähnt hat. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Hohes Haus! Im familienpolitischen Aus­
schuß forderte Frau Dr. Hubinek in einem 
Abänderungsantrag - wir haben den Antrag 
heute wieder gehört -, daß die Familien mit 
mindestens drei Kindern eine Sonderzahlung 
von 1 000 S erhalten sollen. Die sozialistische 
Regierungsfraktion hält es für richtiger und 
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für wichtiger, allen Familien mit Kindern 
über zehn Jahren und allen Familien mit Kin­
dern, die erheblich behindert sind, eine Erhö­
hung der Familienbeihilfe zuzugestehen. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 

Wenn Frau Dr. Hubinek, wie im Ausschuß, 
behauptet, daß wir Sozialisten uns durch 
diese Sonderzahlung im Jahr 1983 zur Mehr­
kinderstaffelung bekannt haben, dann irren 
Sie, Frau Doktor. Wenn wir damals mehr 
Geld zur Verfügung gehabt hätten, hätten wir 
selbstverständlich allen Familien mit Kindern 
eine höhere Familienbeihilfe zugestanden. 

Die Opposition und im besonderen mein 
Vorredner, Abgeordneter Leitner, reden stän­
dig davon, daß immer mehr Familien unter 
die Armutsgrenze kommen. Dazu muß ich 
schon einmal etwas richtigstelIen. 

Sie vergleichen immer in einer Milchmäd­
chenrechnung das durchschnittliche Einkom­
men einer Arbeiterfamilie mit zwei Kindern 
mit den Richtsätzen der Ausgleichszulage für 
vier Einzelpersonen. Daß diese Rechnung 
nicht stimmen kann, ist ja schon daraus zu 
erkennen, daß die Richtsätze für ein Ehepaar 
niedriger sind als für zwei Einzelpersonen. 
Das ist ja nur logisch, weil nämlich Miete, 
Strom oder Heizung nicht personenbezogen. 
sondern haushaltsbezogen betrachtet werden 
müssen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte doch 
mit Genugtuung darauf hinweisen, daß die 
Familienbeihilfe seit 1970 13mal erhöht wor­
den ist und mit dem heutigen Tag das 14. Mal 
erhöht wird. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Nun möchte ich doch erwähnen, was in der 
Zeit der ÖVP-Alleinregierung geschehen ist. 
Da wurde in vier Jahren die Familienbeihilfe 
um 40 S erhöht (Zwischenrufe bei der ÖVP) -
es ist einfach so - und für Familien mit drei 
Kindern um 50 S. (Zwischenruf des Abg. 
Bayr.) 

Es ist aber noch etwas geschehen, Herr 
Bayr. Es gab eine Steuerreform 1967, und da 
waren die Steuervorteile pro Kind umso 
höher, je mehr eine Familie verdiente. So war 
es nämlich. Dadurch hatten 300 000 Familien 
in Österreich damals überhaupt keine Mög­
lichkeit, diese Steuervorteile für Kinder in 
Anspruch zu nehmen. 

Meine Damen und Herren von der ÖVP! 
Von einer solchen Familienpolitik halten wir 
Sozialisten einfach nichts! (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Ich kann die Lizitationspolitik der ÖVP von 
heute überhaupt nicht verstehen, wenn ich an 
die Zeit Ihrer Alleinregierung denke, und 
stelle damit in Frage, ob sich die ÖVP, wie sie 
das überall und immer tut, überhaupt als 
familienfreundlich bezeichnen darf. 

Hohes Haus! Ich darf Sie an eine Studie 
erinnern - sie ist im Frühjahr erschienen -, 
die sich mit der Einkommenssituation in den 
21 OECD-Ländern befaßt. Daraus ist zu ent­
nehmen, daß Österreich beim Vergleich des 
durchschnittlichen Einkommens eines Arbei­
ters mit zwei Kindern den hervorragenden 
dritten Rang einnimmt, und zwar noch vor 
Japan, der Schweiz, den USA und der Bundes­
republik. Diese gute Position verdanken wir 
vor allem der Höhe der österreichischen 
Familienbeihilfe. Sie macht nämlich bereits 
13 Prozent des durchschnittlichen Bruttover­
dienstes eines Arbeiters mit zwei Kindern aus 
und ist damit die höchste in allen OECD-Län­
dern, wie die Frau Bundesminister kürzlich 
erst im Bundesrat festgestellt hat. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 

Hohes Haus! Es ist schon merkwürdig, daß 
die familienpolitischen Sprecher der ÖVP 
auch heute wieder fast ausschließlich über 
eine Erhöhung der Familienbeihilfen spre­
chen und dabei geflissentlich ganz außer acht 
lassen, daß eine Reihe - eine ganze Reihe! -
von familienpolitischen Maßnahmen seit dem 
Jahr 1970 dazugekommen sind. Das sind Maß­
nahmen, auf die wir wahrlich stolz sind. 

Ich erinnere Sie - ich kann Ihnen das 
nicht ersparen, weil Sie es nie erwähnen -
nur an einige Punkte: die Verbesserung der 
Vorsorgen für die werdende Mutter und das 
Kleinkind im Zusammenhang mit dem Mut­
ter-Kind-Paß. Ich erinnere Sie an die Verlän­
gerung der Mutterschutzzeiten vor und nach 
der Niederkunft von sechs auf acht Wochen. 
Ich erinnere Sie daran, daß das Karenzur­
laubsgeld beträchtlich erhöht worden ist, und 
dies vor allem für die alleinstehende Mutter. 
Ich erinnere Sie an die Einführung der 
Betriebshilfe für selbständige Bäuerinnen 
und Gewerbetreibende. Ich erinnere an die 
freien Schulbücher, an die freien Schulfahr­
ten. Ich erinnere Sie an das Unterhaltsvor­
schußgesetz, ich erinnere Sie an die Schul­
und Heimbeihilfen für begabte Kinder. 

Das ist ja ein ganzes Bündel von familien­
politischen Maßnahmen, aber davon spricht 
die ÖVP überhaupt kein Wort. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ. - Abg. Bergsmann: Die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer haben Sie bei 
Ihrer Aufzählung aber vergessen!) 

655 
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Hohes Hausl Zusammenfassend möchte ich 
abschließend feststellen, daß sich die Fami­
lienpolitik der Bundesregierung wahrlich 
sehen lassen kann und europaweit beispielge­
bend ist, mehr noch: wirklich Vorbildfunktion 
in der ganzen Welt hat. Daß diese Familienpo­
litik auch weitergeführt wird, ist selbstver­
ständlich und liegt darin begründet, daß wir 
eine positive Einstellung zur Familie haben. 

Zudem hat die Frau Familienminister in 
der kurzen Zeit ihrer Amtsführung wirklich 
ein intensives Engagement für die österreichi­
schen Familien bewiesen, und dafür möchte 
ich im Namen der österreichischen Familie 
herzlich danken. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 22.47 

Präsident: Zum Wort kommt der Herr 
Abgeordnete Matzenauer. 

22.47 

Abgeordneter Matzenauer (SPÖ): Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Der Herr Bundesmini­
ster für Finanzen hat sich gestern in seiner 
Budgetrede ausführlich mit der Beschäfti­
gungssituation in Österreich befaßt und mit 
Recht auf die ungleich besseren Verhältnisse 
bei uns im Vergleich zu anderen Ländern im 
Bereich der OECD hingewiesen. Zum Beispiel 
hat er festgestellt, daß die Arbeitslosenrate im 
Durchschnitt der OECD-Länder bei 11 Pro­
zent liegt und bei uns nur 4,7 beträgt. Das ist 
sicher immer noch bedauerlich für jeden ein­
zelnen Fall, aber es ist auch im internationa­
len Vergleich ein Beweis für eine gute Wirt­
schaftspolitik, und diese erfolgreiche Wirt­
schaftspolitik hat auch in bezug auf den heuti­
gen Beschluß sehr wesentlich dazu beigetra­
gen, zwei Ziele zu erreichen: 

Erstens ging es darum, durch den hohen 
Beschäftigungsgrad das Familieneinkommen 
zu sichern. Denn wir alle wissen: Beihilfe 
kann kein Ersatz für das Einkommen sein. 

Zweitens ging es darum, durch die steigen­
den Einnahmen im Familienlastenausgleichs­
fonds auch die Grundlage für Maßnahmen im 
Sinne der Umverteilung der gesellschaftli­
chen Solidarität mit jenen Gruppen zu schaf­
fen, die besondere Förderung brauchen. 

Was immer heute auch von der Opposition 
an kritischen Worten gesagt worden ist, eines 
können Sie nicht auslöschen: Es ist die große 
und historische Leistung der gegenwärtigen 
Familienpolitik dieser Bundesregierung, daß 
auch oder, ich möchte sagen, gerade in wirt­
schaftlich schwierigen Zeiten dieser soziale 
Ausgleich funktioniert. Daher ist diese 

Novelle eine gute Novelle, die den Familien 
etwas bringt. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Betrachten Sie, meine Damen und Herren, 
heute Länder mit vergleichbaren wirtschaftli­
chen Systemen in ähnlichen Situationen, 
dann können Sie beobachten, daß sehr oft ein­
schneidende Budgetsanierungsmaßnahmen 
zu Lasten der sozial schwächeren Gruppen 
und meist auch auf dem Rücken der Familien 
ausgetragen werden. Bei uns können wir mit 
Befriedigung feststellen, daß eine kontinuier­
liche Ausweitung des Familienlastenaus­
gleichs erfolgt und nun nach der linearen 
Erhöhung vom 1. Jänner 1985 wieder Mittel 
für die Familie zur Verfügung gestellt werden. 

Und nun zu Ihrer immer wieder hier stere­
otyp vorgebrachten Behauptung, Kinder 
bedeuten sozialen Abstieg oder: mehr Kinder, 
mehr Armut. Kollegin Zipser hat ja schon auf 
die Milchmädchenrechnung hingewiesen, die 
Sie da angestellt haben, auf diesen nicht 
stichhältigen Vergleich mit den Ausgleichszu­
lagen, 

Aber nicht nur diese belegbaren und bere­
chenbaren Tatsachen sprechen gegen Sie, 
auch die betroffenen Familien lassen Sie mit 
Ihren falschen Argumenten im Stich. Denn 
die Menschen in Österreich wissen sehr gut 
über die sozialen Leistungen und über die 
familienpolitischen Initiativen Bescheid. Und 
sie spüren das auch, weil es ihnen nämlich 
merkbar besser geht als früher. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ. - Zwischenruf bei der ÖVP.) 

Und wenn Sie es, Herr Kollege, schwarz auf 
weiß sehen wollen - Sie sehen ja gerne 
schwarz -, dann blicken Sie in die eben 
erschienene Münz-Studie "Leben mit Kin­
dern"! 

Darin heißt es zum Beispiel über die Frage 
"Familienbildung und Kindererziehung" , daß 
die Familien zwar die ökonomischen Pro­
bleme durchaus erkennen, sich aber interes­
santerweise im Vergleich zu ihrer Elterngene­
ration durchaus in' günstigeren Verhältnissen 
betrachten. Die überwiegende Mehrheit, 84 
Prozent aller befragten Frauen, sagt, daß es 
ihnen und ihrem Mann heute leichter fällt, für 
den Unterhalt der Familie zu sorgen, als dies 
seinerzeit ihren Eltern gefallen ist. (Zwischen­
rufe bei der ÖVP.) 

Oder nehmen Sie die Aussagen zur Steuer 
her. Das wird Sie sehr interessieren, denn Sie 
sind ja immer für die Steuerbegünstigungen 
eingetreten. Es wurde heute schon über die 
Steuerreformen und über die seinerzeitigen 
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Steuerfreibeträge gesprochen, die dann 1977 
zugunsten einer erhöhten Familienbeihilfe 
abgeschafft worden sind. Diesbezüglich stellt 
die Studie fest, daß durch diese Maßnahmen 
zweifellos seit 1970 eine praktische Form der 
direkten Familienförderung durch Transfer 
entwickelt wurde, wodurch nicht nur die hori­
zontale Umverteilung zwischen kinderlosen 
und kinderbetreuenden Haushalten besser 
funktioniert, sondern im Gegensatz zu den 
Konzepten der fünfziger und sechziger Jahre 
auch eine bessere Form der vertikalen 
Umverteilung zugunsten der einkommens­
schwachen Familien erfolgt. 

Daher ist es auch selbstverständlich, daß 
sich heute ein großer Teil der österreichi­
schen Familien ganz eindeutig positiv für die­
ses Modell der Familienbeihilfen ausspricht. 
Drei von vier Befragten, nämlich 73 Prozent, 
bevorzugen die Zahlungen in der Form von 
Beihilfen, und nur ein Fünftel der Befragten, 
also 20 Prozent, wäre statt dessen für die 
Berücksichtigung von Kindern bei der Lohn­
und Einkommensteuer. 

Meine Damen und Herren! Nun nur ganz 
kurz, weil ich dieses Haus nicht ermüden 
möchte mit dem, was Sie hier stereotyp 
immer wieder vorbringen, das Märchen von 
den verlorenen Millionen. Herr Kollege Leit­
ner! Falsche Behauptungen werden nicht 
wahrer, wenn man sie immer wieder und 
noch so oft wiederholt. Es ist eine grobe Irre­
führung, eine ganz grobe Irreführung, wenn 
Sie sagen, es seien 1,3 Milliarden Schilling 
seinerzeit vom Finanzminister widerrechtlich 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds 
genommen worden. Sie wissen ganz genau: 
Das waren Budgetmittel, die hätten wir ja 
ohnedies, hätten wir sie in Anspruch genom­
men, im Laufe der nächsten Jahre zurückzah­
len müssen. Sie wissen also ganz genau, daß 
Ihre Behauptung nicht stimmt. (Abg. Dr. 
Lei t n er: Bundesrechnungsabschlußf) 

Aber auf eines möchte ich Sie schon auf­
merksam machen, daran möchte ich Sie 
schon erinnern: Erst seit es eine sozialistische 
Bundesregierung gibt, nämlich seit dem 
Jahre 1971, werden die Überschüsse aus dem 
Familienlastenausgleich nicht mehr so wie 
seinerzeit in den Budgettopf geworfen, son­
dern sie stehen im Reservefonds zur Verfü­
gung. Seinerzeit - ich sage das, weil Sie die 
Frau Abgeordnete Rosa Jochmann zitiert 
haben - war es eben notwendig, daß die 
Abgeordneten der Sozialistischen Partei den 
ÖVP-Finanzministern auf die Finger schau­
ten. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Noch ein letztes Wort zu den Maßnahmen 
besonderer Art für die Kinder zwischen dem 
19. und 21. Lebensjahr, die jetzt auch eine 
Familienbeihilfe beziehen können, wenn sie, 
meist nach der schulischen Berufsausbildung; 
keinen Arbeitsplatz bekommen. 

Ich bin der Frau Minister sehr dankbar, daß 
sie erkannt hat, daß eine Lücke im System 
bestanden hat, sodaß diese Gruppe derzeit 
meist durch den Rost gefallen ist. Denn für 
die Lehrlinge gibt es die Förderung der Lehr­
stellen, für die Akademiker gibt es verschie­
dene Möglichkeiten im Akademikertraining, 
und auch für die beschäftigungslosen Lehrer 
hat es schon eine Reihe von Förderungsmög­
lichkeiten gegeben. Nun wird gerade auch 
diese Gruppe gefördert, von der wir wissen, 
daß bei ihr die Jugendarbeitslosigkeit - ich 
nehme die Vergleichszahlen von Wien - fünf­
mal so hoch ist wie bei der Gruppe der 15- bis 
19jährigen. 

Erfahrungsgemäß gelingt es diesen jungen 
Menschen, die mehrheitlich aus den höheren, 
meist berufsbildenden höheren Schulen kom­
men, spätestens im Verlauf von zwei Jahren 
einen Arbeitsplatz zu bekommen. Gerade auf 
diese Gruppe, nämlich auf die 19- bis 21jähri­
gen, bezieht sich diese Förderung. Sie ist 
befristet, weil man, wie ich glaube, bei sol­
chen Maßnahmen auch überprüfen muß, wie 
sie sich in der Praxis bewähren. 

Zum Schluß: Beihilfen sind keine Lösung, 
das wissen wir - auch diese Maßnahme ist es 
nicht -, sie sind eine Überbrückung. Aber 
während Jugendarbeitslosigkeit und die 
meist auch gleichzeitig erfolgenden Abbau­
maßnahmen der Sozialleistungen in anderen 
Ländern für diese jungen Menschen der beste 
Einstieg in eine "Armuts karriere" sind, ist in 
Österreich durch eine wirksame Beschäfti­
gungspolitik auch ein wirksamer Kampf 
gegen die Armut geführt worden. 

Man wird bei allem Verständnis für die 
Opposition und ihre Rolle nicht akzeptieren 
können, daß die beachtlichen Erfolge der 
Regierung im Kampf gegen die Armut stän­
dig verleugnet werden, damit aber auch, 
meine Damen und Herren von der ÖVP, die 
Leistungen der mitverantwortlichen Interes­
senvertretungen und der Wirtschaft in Miß- . 
kredit gebracht werden. 

Der Frau Minister und ihren Mitarbeitern 
möchte ich danken. Sie hat durch ihre Politik 
bewiesen, daß die Anliegen der Familien bei 
ihr in guten Händen sind und daß das Wort 
vom "Kind im Mittelpunkt unserer Bemühun-
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gen" durch ihre Arbeit konkret erlebbare 
Wirklichkeit wird. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 22.56 

Präsident: Zum Wort kommt . der Herr 
Abgeordnete Vonwald. 

22.56 

Abgeordneter Vonwald (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Sehr geschätzte Frau Bun­
desminister! Sie haben heute eine sehr kurze 
Darstellung gegeben, aber eine Darstellung, 
die uns eigentlich sehr beglückt hat, denn Sie 
haben uns vor wenigen Minuten gesagt, es 
stünden für die Novelle 3 Milliarden Schilling 
zur Verfügung. 

Wenn ich die Regierungsvorlage richtig 
gelesen habe, dann muß ich sagen, es sind für 
die Schulfahrten 10 Millionen Schilling, für 
den Alterszuschlag 650 Millionen Schilling 
und für die arbeitslosen Jugendlichen 150 Mil­
lionen, also 810 Millionen Schilling. Frau 
Minister! Da muß noch ein beträchtliches 
Körberlgeld vorhanden sein, und ich glaube, 
wir haben da noch einiges zu erhoffen. 

Frau Bundesminister! Wir begrüßen im 
Interesse der Familien jede Verbesserung des 
Familienlastenausgleiches. Die vorliegende 
Novelle zeigt in dieser Richtung zweifellos 
einige Ansätze. Ich bin überzeugt, daß Fami­
lien, die jugendliche Arbeitslose zu versorgen 
haben, darüber sicherlich sehr glücklich sein 
werden. Auch die Familien mit Kindern über 
zehn Jahren haben eine leichte Besserstel­
lung von 50 S im Monat zu verzeichnen. 

Mit Bedauern müssen wir aber feststellen, 
daß einige Gruppen unserer Familien buch­
stäblich durch den Rost gefallen sind. Wir 
hören nichts von einer Teuerungszulage für 
die Großfamilie, und die Wörter "Altersstaffe­
lung" beziehungsweise "Mehrkinderstaffe­
lung" sind überhaupt nicht vorhanden. Das ist 
besonders betrüblich für Eltern mit vielen 
Kindern. Diese Ablehnung Ihrerseits ist in 
einem Sozialstaat - als solchen dürfen wir 
uns sicherlich bezeichnen - unbegreiflich, 
sie ist ungerecht und unsozial. 

Der Herr Bundeskanzler hat' in seiner 
Regierungserklärung 1983 folgenden Satz 
gesagt: 

"Das aktive Eintreten für sozial Benachtei­
ligte bildet das zentrale Anliegen der Sozial­
politik. Die Bundesregierung wird sich sehr 
bemühen, die verfügbaren Mittel gezielt 
zugunsten der sozial Schwächeren einzuset­
zen. Freiheit von Not ist unabdingbare Vor-

aussetzung zum Abbau von sozialen Spannun­
gen." (Präsident Mag. Mi n k 0 w i t sc h 
übernimmt den Vorsitz.) 

Welche Gruppen sind da gemeint? - Ich 
glaube, daß gerade die größere Familie zu die­
sen Gruppen zählt. Es ist eine unleugbare Tat­
sache, daß der soziale Abstieg der Familie mit 
der Zahl der Kinder zunimmt; das kann nicht 
geleugnet werden. Es ist unbegreiflich, daß 
jene, die für das Volk das meiste einbringen, 
die die größten Lasten zu tragen haben, die 
dafür sorgen, daß unsere Generation und 
auch künftige Generationen noch eine gesi­
cherte Pension erhalten, bei der sozialisti­
schen Regierung auf so wenig Verständnis 
stoßen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Ich weiß, daß mehr Einkommen die Kin­
derfreundlichkeit sicherlich nicht allein för­
dern kann, denn Kinderfreundlichkeit kann 
man sich nicht erkaufen, man kann sie auch 
nicht erzwingen. Die Voraussetzung dazu ist 
die Liebe zum Kind und vor allem bei mehr 
Kindern auch eine große Opferbereitschaft. 
Diese läßt sich nicht erzwingen, läßt sich 
nicht erkaufen. Aber ich glaube doch, daß all 
jene, die dazu bereit sind, unsere ganz beson­
dere Unterstützung verdienen und unsere 
ganz besondere Unterstützung auch brau­
chen. 

Ich frage Sie, meine sehr geschätzten Kolle­
ginnen und Kollegen: Warum distanzieren Sie 
sich immer wieder von der Großfamilie? Denn 
bisher ist bei allen Verbesserungen im Fami­
lienlastenausgleich doch immer nur die Ein­
kindfamilie gefördert worden. 

Ich darf Sie noch einmal auf eine Aussage 
des Bundeskanzlers in der Regierungserklä­
rung verweisen: 

"Das Schwergewicht der Familienförde­
rung wird weiterhin bei Geld- und Sachlei­
stungen liegen müssen, um damit den sozial 
schwachen und kinderreichen Familien am 
meisten zu helfen." 

Damals haben Sie mit Ihrem Applaus diese 
Aussage zur Kenntnis genommen. Warum 
stehen Sie heute nicht dazu? 

Für Ihr Verhalten, meine sehr geschätzten 
Damen und Herren von den Koalitionspar­
teien, gibt es eigentlich nur eine Antwort, 
aber die haben Sie bisher nicht ausgespro­
chen: Die Großfamilie ist eine Minderheit in 
diesem Staat, und vielleicht orten Sie sie zum 
Großteil auch nicht in Ihrem Lager. Das ist 
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also eine Gruppe, die für Sie als Wähler nicht 
interessant ist, und deshalb glauben Sie, sie 
vernachlässigen zu können. Aber ich meine 
doch, daß man Familienpolitik mit wahltakti­
sehen Überlegungen nicht machen kann. 

Dieses Ihr unsoziales Verhalten haben Sie 
bisher nur mit dem einen Wort begründet: 
Uns ist jedes Kind gleich viel wert. Ja, auch 
uns ist jedes Kind gleich viel wert, aber wir 
wissen doch, daß bei zunehmender Kinder­
zahl die Last für die Familie wächst. Es geht 
dabei sicherlich nicht nur ums Geld. Die 
Großfamilie braucht und verdient die Aner­
kennung des Staates, sie braucht und ver­
dient den richtigen Stellenwert! (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Denn in der Gesellschaft ist es doch so -
das weiß ich auch aus leidvoller Erfahrung -, 
daß die Großfamilie immer zu den Dummen 
- verzeihen Sie mir diesen Ausdruck -
gezählt wird. Daher wäre es doch enorm wich­
tig, daß die Regierung, daß das Parlament 
diese Bevölkerungsschichte aufwertet. 

Das ist sicherlich ein harter Vorwurf. Aber 
Sie können diesen Vorwurf entkräften: Wir 
haben einen Antrag auf Aufwertung und auf 
Besserstellung der Familie gestellt. 

Ich war im Ausschuß überrascht durch eine 
Aussage der Kollegin Traxler. Als wir die For­
derung nach Teuerungsabgeltung stellten, da 
sagte sie: Es gibt in Österreich Gott sei Dank 
eine Empfängnisverhütung. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Diese Ausage war sehr nüchtern. Aber 
ich glaube, so wollen wir Familienpolitik nicht 
betreiben. Ich ersuche Sie, und ich möchte Sie 
wirklich bitten: Stimmen Sie unserem Antrag 
im Interesse der Familien zu! 

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner 
Regierungserklärung einmal gesagt: Unser 
Land wird sozial gerechter werden. - Das 
war sicherlich ein Hoffnungslicht auch für die 
sozial schwächeren Schichten. Helfen Sie mit, 
daß es ein Licht bleibt und daß es nicht ein 
schillernder Luftballon ist, der durch Ihre 
Abstimmung zerplatzen würde. (Beifall bei 
der ÖVP.) 23.05 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. 

Die Frau Berichterstatterin verzichtet auf 
ein Schlußwort. 

Wir gelangen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
697 der Beilagen. 

Da ein Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. 
Hafner und Genossen vorliegt, lasse ich 
getrennt abstimmen. 

Wir gelangen daher zunächst zur Abstim­
mung über Artikel I bis einschließlich dessen 
Ziffer 5 in der Fassung der Regierungsvor­
lage. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Die Abgeordneten Dr. Hafner und Genos­
sen haben die Einfügung einer neuen Ziffer 
5a in den Artikel I beantragt. 

Ich lasse über diesen Zusatzantrag der 
Abgeordneten Dr. Hafner und Genossen 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die ihm ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder­
heit, abgelehnt. 

Nunmehr lasse ich über die restlichen Teile 
des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang 
in der Fassung der Regierungsvorlage abstim­
men. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist ein s tim -
m i g auch in dritter Lesung a n gen 0 m -
men. 

6. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
den Antrag 88/ A der Abgeordneten Dr. Marga 
Hubinek und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Gesetz vom 6. Juli 
1938, dRGBI. I S 807, zur Vereinheitlichung 
des Rechts der Eheschließung und der Ehe­
scheidung geändert wird (Ehegesetz-Novelle 
1984) und über den Antrag 109/ A der Abge­
ordneten Mag. Kabas, Dr. Gradischnik und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
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dem Bestimmungen zum Schutz des für 
einen Kredit mithaftenden Ehegatten getrof­
fen werden (729 der Beilagen) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zum 6. Punkt der Tagesordnung: 

Antrag 88/A der Abgeordneten Dr. Marga 
Hubinek und Genossen betreffend Ehegesetz­
Novelle 1984 und 

Antrag 109/A der Abgeordneten Mag. 
Kabas, Dr. Gradischnik und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem Bestimmun­
gen zum Schutz des für einen Kredit mithaf­
tenden Ehegatten getroffen werden. 

Berichterstatter ist Frau Abgeordnete Edith 
Dobesberger. Ich bitte sie, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatterin Edith Dobesberger: Da 
wir alle im Besitz des schriftlichen Berichtes 
sind, möchte ich nur darauf verweisen, daß 
als Ergebnis seiner Beratungen der Justizaus­
schuß den An t rag stellt, der Nationalrat 
wolle 

1. dem dem schriftlichen Ausschußbericht 
angeschlossenen Gesetzentwurf die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen und 

2. die ebenfalls diesem Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung annehmen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Ich danke der 
Frau Berichterstatterin für ihre Ausführun­
gen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Abgeord­
nete Dr. Marga Hubinek. Ich erteile es ihr. 

23.09 

Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (ÖVP): 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Österreichische Volkspartei hat am 14. April 
einen Entwurf zu einem Ehegesetz einge­
bracht, der sich auf zahlreiche Klagen in den 
Sprechstunden der weiblichen Abgeordneten 
gründete. Es liegt ja auf der Hand, daß sich 
vor allem Frauen an weibliche Mandatare 
wenden. Konkret ging es darum, daß geschie­
dene Ehefrauen, die für Schulden, die in auf­
rechter Ehe gemacht wurden, haften, dann 
zur Zahlung gebeten wurden, wenn sich der 
Primärverpflichtete von seiner Zahlungs­
pflicht gedrückt hat. 

Die Kreditgeber haben es sich sehr leicht 
gemacht: Wenn der Primärverpflichtete nicht 
gezahlt hat, haben sie sich meistens an die 
geschiedene Ehegattin gehalten, die einer 
Arbeit nachgegangen ist, und man war sehr 
rasch mit einer Lohnpfändung bei der Hand. 
Wer weiß, daß geschiedene Frauen meist in 
einer schwierigen finanziellen Situation sind, 
meist auch noch für Kinder zu sorgen haben 
und sich ohnedies am Rande des Existenzmi­
nimums bewegen, kann ermessen, was da 
eine Lohnpfändung vielleicht nur von einigen 
hundert Schilling bedeutet. 

Ich glaube, daß dieser Antrag wirklich seine 
Berechtigung hatte. Er mußte nur nach 
"bewährter" Art einmal ein halbes Jahr aufs 
Eis gelegt werden, bis sich die Regierungspar­
teien überzeugt haben, daß es ein wichtiges 
Anliegen ist und mit einem ähnlichen Antrag 
- die Zielsetzung war die gleiche - auch in 
den Justizausschuß gekommen sind. Wir 
haben ein Jahr beraten, und so gesehen 
haben die Betroffenen vielleicht eineinhalb 
Jahre warten müssen, bis es zu einer halb­
wegs befriedigenden Regelung kommt. 

Worum geht es letzten Endes? - In einer 
aufrechten Ehe werden eben Schulden aufge­
nommen, beide Partner haften für diese 
Schulden. Wenn es zur Scheidung kommt, 
fällt das Gericht eine Entscheidung, welcher 
der beiden Ehegatten zur Rückzahlung ver­
pflichtet wird. Aber diese Vereinbarung 
wirkte bisher leider nicht gegenüber Dritten. 
Wenn der Ehegatte - meist ging es ja darum 
- nicht gezahlt hat, war eben die Lohnpfän­
dung meistens die weitere Folge. Die Gläubi­
ger haben es sich relativ leicht gemacht und 
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, vom 
ursprünglich Verpflichteten das Geld zu 
bekommen. 

Selbstverständlich hat auch bisher die 
geschiedene Ehefrau die Möglichkeit gehabt, 
sich dann beim Ehegatten zu regressieren. 
Aber bitte, welche Frau macht das, daß sie 
gleich zwei Prozesse am Hals hat? 

Die Zielsetzung dieser Novelle ist es, einen 
leichten, einen allzu leichten Zugriff auf den 
wirtschaftlich Schwächeren zu verhindern. 
Die Gläubiger müssen zuerst alle Möglichkei­
ten ausschöpfen - ich gebe zu, auch in einem 
komplizierten Verfahren: eine Real- und 
Mobiliarexekution -, kurzum alle Möglich­
keiten ausschöpfen, bis sie dann erst auf den 
schwächeren Partner greifen und es dann 
meist zu einer Lohnpfändung kommt. 

Daß sich Unterhaltsverpflichtete vieler 
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Möglichkeiten bedienen, sich von Zahlungen 
zu drücken, kennen wir auch aus den Bera­
tungen zum Unterhaltsvorschußgesetz. Da 
kann man wechselnden Wohnsitz haben, man 
kann den Beruf ständig wechseln oder sich 
vielleicht überhaupt ins Ausland absetzen. Da 
gibt es offenbar viele Möglichkeiten, sich von 
Zahlungen zu drücken. Dazu kommt noch, 
daß bei einer Scheidung die beiden Ehepart­
ner meistens im Streit auseinandergehen, 
und es wird kaum ein Ehepartner auf den 
anderen Rücksicht nehmen. 

Ich glaube, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, daß wir heute hier ein wichtiges 
Ergebnis gemeinsam beschließen, ein Ergeb­
nis, das den Betroffenen eine sehr wertvolle 
und wichtige Hilfe ist. Der subsidiär Haftende 
wird erst dann in Anspruch genommen, wenn 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wenn 
beim Erstverpflichteten eine erfolglose Fahr­
nisexekution durchgeführt wurde, wenn er 
einen erfolglosen Offenbarungseid geleistet 
hat, erst dann wird der subsidiär Haftende 
zur Kassa gebeten. 

Es ist wichtig, daß aus der Solidarhaftung 
eine Ausfallshaftung geworden ist. Ich halte 
das für einen wichtigen Schritt und für eine 
wesentliche Verbesserung gerade für den gro­
ßen Kreis der geschiedenen Frauen, denn 
meist geht es ja um die geschiedenen Frauen. 

Zum Abschluß noch eine Bemerkung, die 
mir in diesem Zusammenhang wichtig 
erscheint. Ich weiß schon, daß man Kredite 
heute allzu leicht bekommt, daß Kreditinsti­
tute und Banken aller Art sehr dafür werben, 
daß man Kredite aufnimmt. Viele vergessen, 
daß man mit den Krediten auch Zinsen 
zurückzuzahlen hat. 

Aber eines erscheint mir wirklich proble­
matisch, und darüber sollten wir in einem 
anderen Zusammenhang einmal reden: daß 
nämlich Frauen in aufrechter Ehe, die als 
Hausfrauen über kein Vermögen verfügen, 
jeweils als Bürge auftreten müssen. Die Ban­
ken und Kreditinstitute bestehen zumeist dar­
auf, daß auch die Frau als Bürge genannt 
wird, auch dann, wenn sie über kein eigenes 
Einkommen verfügt. Das erscheint mir per­
sönlich problematisch. Wir sollten in einem 
anderen Zusammenhang darüber einmal 
beraten. 

Ich bin heute froh, daß wir zu einer Rege­
lung kommen, mit der wir einem großen 
Kreis von Betroffenen - der Mikrozensus 
sagt, daß die Zahl der geschiedenen Frauen 
leider beachtlich ist -, die sich in schwieri-

gen finanziellen Verhältnissen befinden, 
heute und hier eine wirksame Hilfe anbieten 
können. (Beifall bei der ÖVP.) 23.16 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächste 
zum Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Elfriede Kar!. Ich erteile es ihr. 

23.16 

Abgeordnete Elfriede Karl (SPÖ): Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Meine Damen und Her­
ren! Als die Debatte im Unterausschuß des 
Justizausschusses über die beiden Initiativan­
träge begann, stellte eines der Mitglieder die 
Frage bezüglich der Häufigkeit der Fälle. Ein 
Vertreter des Justizministeriums hat gemeint, 
man könne schätzen: 1: 1000. Das bedeutet, 
auf etwa 1 000 Kreditfälle kommt einer, in 
dem geschiedene Ehegatten den Kredit nicht 
zurückzahlen beziehungsweise wo der zur 
Zahlung Verpflichtete dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt. 

Daraufhin hat dieses Mitglied des Justiz­
ausschusses - es war ein Angehöriger der 
Österreichischen Volkspartei - die Frage 
gestellt: Zahlt sich das überhaupt aus, muß es 
überhaupt sein, daß man hier eine Regelung 
findet? 

Nun ist sicher eines richtig: Es ist ein 
Gesetz für eine Minderheit von Fällen. Aller­
dings - das, glaube ich, muß man auch sagen 
- geht es um ein Problem, das diese Minder­
heit sehr, sehr hart trifft. Denn es ist sicher­
lich sehr, sehr hart, wenn man Schulden 
zurückzahlen muß, die zurückzuzahlen 
eigentlich jemand anderer, nämlich der 
geschiedene Ehepartner, verpflichtet ist, 
Schulden, für die man ja keinen entsprechen­
den Vermögenswert erhalten hat. Das ist eine 
sehr große Härte, das ist eine sehr große 
materielle Belastung. 

Es ist ein Gesetz zum Schutz sozial Schwa­
cher, vor allem der Frauen, die es hier in aller 
Regel trifft, es ist ein ganz konkreter Schritt, 
um den Betroffenen Hilfe anzubieten. So 
etwas muß sich immer auszahlen, auch dann, 
wenn es nur um eine kleine Gruppe geht. 

Man muß, glaube ich, aber etwas dazu 
sagen. Die Hilfe, die das Gesetz bietet, ist eine 
sehr eingeschränkte, weil eine Lösung gefun­
den werden mußte, die die Ehegattenbürg­
schaft nicht entwertet und die Kreditauf­
nahme für die Ehepartner nicht erschwert. 

Die Lösung, die wir letzten Endes gemein­
sam gefunden haben, ist die, daß das Gericht 
auf Antrag festzustellen hat, daß der Ehepart-
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ner, der im Innenverhältnis, also nach der 
Vereinbarung der bei den Ehepartner oder 
auch nach der Entscheidung des Gerichtes, 
zur Zahlung verpflichtet ist, Hauptschuldner 
wird und der andere Ausfallsbürge, ein Aus­
fallsbürge, der erst belangt werden kann, 
wenn der Gläubiger gegen den Hauptschuld­
ner alle möglichen und alle zumutbaren Ein­
bringungsschritte unternommen hat und 
diese erfolglos geblieben sind. 

Das heißt, der Gläubiger ist an diese 
gerichtliche Entscheidung gebunden, er muß 
sich zuerst an den Hauptschuldner wenden. 
Die Haftung des anderen Ehepartners aber 
ist nicht aufgehoben, sie wird schlagend, 
soweit vom Hauptschuldner die Schulden 
nicht hereinzubringen sind. 

Der Gläubiger muß aber, und das gehört 
auch zu dieser Regelung, wenn ein Kredit not­
leidend wird, den bürgenden Ehegatten ver­
ständigen. Tut er das nicht, so haftet der bür­
gende Ehegatte - in der Regel ist es dann ein 
Bürgin, die Frau - nicht für die Kosten und 
für die Zinsen, die ab der Zeit, ab der diese 
Säumnis des Hauptschuldners bekannt wird, 
entstehen. Es ist dann so, daß diese Bürgin 
schließlich nicht mehr so sehr vom Gesche­
hen überrascht werden kann und damit auch 
unnötige Kosten vermeiden kann. 

Bei der Kreditaufnahme werden in Hin­
kunft Ehepartner generell durch eine geson­
derte Urkunde über die Wirkungen der Soli­
darhaftung zu informieren sein, auch dar­
über, daß diese Wirkungen bei der Auflösung 
der Ehe fortdauern und daß im Falle der 
Scheidung nur das Gericht die Haftung eines 
Ehegatten auf eine Ausfallbürgschaft 
beschränken kann. 

Sicher ist die von uns gefundene Lösung 
vom Standpunkt der Betroffenen her nicht 
perfekt, weil sie nicht völlig außer obligo sind, 
weil sie, wenn die Forderung beim Haupt­
schuldner nicht eintreibbar ist, herangezogen 
werden. Das ist etwas, was man, so glaube 
ich, den Frauen sehr, sehr deutlich sagen 
muß, damit hier nicht falsche Annahmen und 
falsche Hoffnungen aufkommen. 

Ich glaube, man muß den Frauen auch sehr 
deutlich sagen, daß sie jedenfalls im Falle 
eines Scheidungsverfahrens sehr genau über­
legen müssen, welche Vereinbarungen sie 
hinsichtlich der Auf teilung von Vermögen 
und Schulden treffen, und daß es falsch ist, 
wenn sie, wie das so oft geschieht, nur um das 
ganze Verfahren hinter sich zu bringen und 
die Auseinandersetzung mit dem Mann end-

lieh hinter sich zu ha.ben, unter Umständen 
Regelungen akzeptieren, die sich dann sehr 
zu ihrem Nachteil auswirken können. 

Man muß auch dazu sagen, daß die Frauen 
die Informationen, die sie bei der Kreditauf­
nahme bekommen und ebenso dann, wenn 
ein Kredit notleidend wird, ernst nehmen 
müssen und daß sie danach von sich aus die 
Möglichkeiten wahrnehmen müssen, die dazu 
dienen können, daß sie erreichen, daß ihre 
Haftung nicht schlagend wird, zum Beispiel 
auch dadurch, daß sie den Gläubiger darüber 
informieren, welche Vermögenswerte der 
Schuldner besitzt. Das weiß die geschiedene 
Ehefrau unter Umständen besser als die 
Bank. 

Es ist richtig, daß den Beratungen ein 
Antrag der Oppositionspartei, konkret der 
Frau Dr. Hubinek, und zwar etwas älteren 
Datums, und Anträge der Regierungsparteien 
zugrundegelegen sind. Der Antrag der Frau 
Dr. Hubinek ist zu einer Zeit eingebracht wor­
den, in der zwischen den zuständigen Ministe­
rien, dem Staatssekretariat Dohnal und den 
Interessenvertretungen über eine Lösung ver­
handelt worden ist. Es ist dann relativ ein­
fach, solche Regelungen mit einem Initiativ­
antrag vorwegzunehmen. 

Der Antrag der Regierungsparteien ist 
allerdings der umfassendere und die bessere 
Lösung. Erstens hat nach diesem Antrag und 
der jetzigen gesetzlichen Regelung das 
Gericht zwingend eine solche Teilung zwi­
schen Schuldner und Ausfallbürgen auszu­
sprechen, während das im Antrag der Frau 
Dr. Hubinek als Möglichkeit, als Kannbestim­
mung, formuliert wird. Es sind die Einbrin­
gungsschritte genauer festgelegt und es ist 
vor allem auch eine sehr umfangreiche Infor­
mations- und Verständigungspflicht enthal­
ten, die mir sehr, sehr entscheidend erscheint. 

Verlängert hat sich die Debatte im Unter­
ausschuß auch noch dadurch, daß Herr Dr. 
Graff die Diskussion durch seinen Vorschlag 
bereichert hat, den ganzen Schutz erst im 
Exekutionsstadium anzubringen, etwas, was 
wir nach einer sehr eingehenden Diskussion 
wegen der Probleme, die unserer Meinung 
nach damit verbunden sind, abgelehnt haben. 

Meine Damen 'und Herren! Es ist sicher 
keine perfekte Lösung, die wir hier heute 
beschließen, nicht perfekt im Sinne der 
Betroffenen (Abg. Dr. E t tm a y e r: Wir sind 
für perfekte Lösungen!), weil es die nicht gibt, 
Herr Abgeordneter! Wenn Sie sich mit der 
Materie beschäftigt hätten, dann würden Sie 
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es wahrscheinlich wissen und müßten das 
jetzt nicht dazwischenschreien. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 

Entscheidend für die Funktionsfähigkeit 
des Gesetzes ist sicherlich auch der gute Wille 
der Betroffenen, sicherlich auch der gute 
Wille der Banken, die ja in der Regel die Gläu­
biger sind, zum Beispiel bei der Gestaltung 
der Informationen im Hinblick auf ihre Ver­
ständlichkeit. 

Im Bewußtsein, daß wir hier Neuland 
beschreiten, daß nur beschränkte Möglichkei­
ten bestehen, hier Lösungen anzubieten, habe 
ich zunächst in meiner Fraktion angeregt, 
den Herrn Bundesminister für Justiz zu ersu­
chen, nach Ablauf von drei Jahren einen 
Erfahrungsbericht zur Verfügung zu stellen, 
um zu sehen, wie das Ganze funktioniert und 
ob allenfalls Verbesserungen möglich sind. 
Ich bin sehr froh, daß der Ausschuß dieser 
Anregung gefolgt ist und eine diesbezügliche 
Entschließung gefaßt hat. 

Wir verabschieden hier also ein Gesetz, das 
eine weitere Hilfe für eine Gruppe von 
Frauen sein kann, die sehr oft mit sehr gro­
ßen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.j 23.27 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete Mag. 
Kabas. Ich erteile es ihm. 

23.27 

Abgeordneter Mag. Kabas (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete 
Ettmayer ist schon so fröhlich, weil er glaubt, 
es ist bald aus. Aber wenn Sie mich noch län­
gere Zeit herausfordern, werde ich meine 
Rede nicht kurz halten. (Zwischenrufe bei der 
ÖVP.) 

Wir haben hier jetzt ein Gesetz zu beschlie­
ßen, das einen relativ komplizierten Titel 
trägt. Ich hoffe, daß die Handhabung nicht so 
kompliziert sein wird, auch nicht so kompli­
ziert, wie die Ausschußberatungen waren. Es 
wurde ja schon darauf hingewiesen, daß man 
doch längere Zeit gebraucht hat, bis man end­
lich zu dieser einvernehmlichen Regelung 
gekommen ist. 

Inhaltlich ist das Gesetz ja in etwa schon 
dargestellt worden: Durch die derzeit bei uns 
im Schuldrecht geltende Solidarhaftung ist 
vor allem immer wieder die Frau bei einer 
Scheidung die Leidtragende durch die Mithaf­
tung bei Krediten. 

Wenn man sich die Gründe anschaut, 
warum es gerade immer wieder die Frauen 
sind, die für derartige Eheschulden aufkom­
men müssen, dann hängt das wahrscheinlich 
doch mit der Rolle, die die Frau in unserer 
Gesellschaft immer noch zu übernehmen hat, 
zusammen. Sie hat traditionell die Rolle der 
Kindererziehung, bei der Scheidung werden 
ihr traditionell und normalerweise das Kind 
oder die Kinder zugesprochen, und traditio­
nell ist damit die Frau in höherem Maß als 
der Mann ortsgebunden, weil sie an ihrem 
ursprünglichen Wohnsitz ihrer Arbeit nach­
geht oder die vorherige gemeinsame Ehewoh­
nung auch weiterhin bewohnt. 

Aus all diesen Gründen unterliegen daher 
meistens die Frauen leichter dem Zugriff der 
Gläubiger als ihre geschiedenen Ehemänner, 
die problemloser einen Wohnsitzwechsel vor­
nehmen können. Während nun der Gläubiger 
die Dispositionsmöglichkeit besitzt, auf wel­
chen der beiden Ehegatten er greifen will, 
besitzt die Frau meistens weder die Disposi­
tionsmöglichkeit, ihren Wohnsitz zu wech­
seln, noch die Zahlung der Schulden zu ver­
weigern. 

Traditionell sind daher in zahlreich 
bekanntgewordenen Härtefällen inüberwie­
gender Zahl die geschiedenen Ehefrauen die 
Leidtragenden. 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll 
derartige Härten, wie wir schon gehört haben, 
in Zukunft nach Möglichkeit mildern, wenn 
auch klar ist, daß sie nicht gänzlich verhin­
dert werden können, da eben Schulden vor­
handen sind. Und Schulden, die man einge­
gangen ist, muß man auch zurückzahlen. 

Das ist zweifellos der Kern der Gesamtpro­
blematik: Dem Anliegen desjenigen, dessen 
Ehe gescheitert ist und der mit seinem frühe­
ren Ehepartner und dessen Schulden nichts 
mehr zu tun haben will, steht auf der anderen 
Seite das Anliegen des Gläubigers nach Fort­
bestand der Sicherheiten gegenüber, auf die 
er bei der Kreditgewährung vertraut hatte. 

Eine zu weitgehende Vernachlässigung der 
Anliegen des Gläubigers würde nicht nur den 
konkreten Gläubiger treffen, sondern vor 
allem auch die Mithaftung von Ehegatten als 
Kreditbasis zerstören, damit künftighin die 
Erlangung von Krediten für kreditsuchende 
Ehepaare erschweren, und das wollen wir 
sicher alle mitsammen nicht. 

Daher meine ich, daß wir letztlich einen 
ausgewogenen Kompromiß gefunden haben, 
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bei dem nicht nur die Interessen des Schuld­
ners und des Subsidiarschuldners gewahrt 
bleiben und jetzt in erhöhtem Maße gewahrt 
werden, sondern auch, weil das einfach wich­
tig ist für die Gewährung von Krediten, damit 
nicht die Interessen der Gläubiger unter die 
Räder kommen. 

Ich glaube, daß wir daher auch durchaus 
berechtigt sind, der Hoffnung Ausdruck zu 
verleihen, daß diese Regelungen nicht von 
den Gläubigern, von den Kreditinstituten vor 
allem, unterlaufen werden. 

Alles in allem stellt der heute zur Beschluß­
fassung vorliegende Gesetzesantrag somit 
eine ausgewogene Regelung dar, die verschie­
dene, einander -widerstreitende Anliegen, 
nämlich schutzwürdige Interessen eines 
geschiedenen Ehegatten und schutzwürdige 
Interessen des Gläubigers, einem angemesse­
nen Ausgleich zuführt, wenngleich auch 
natürlich bei diesem Neuland, das jetzt mit 
dieser Regelung beschritten wird, eine 
gewisse Skepsis durchaus angebracht 
erscheint, weil eben allzu leicht gesetzliche 
Regelungen auch umgangen werden können. 
Allzu leicht kann sich auch einmal ein gefun­
dener Schutzmechanismus als unzureichend 
herausstellen, wenn sich die Methoden, an 
denen er sich orientiert, ändern. (Zwischenruf 
des Abg. G r a f.) 

Herr Präsident, ich bin am kürzesten von 
allen drei Rednern. Außerdem ist diese Rege­
lung doch von einiger Bedeutung. Sie werden 
es nicht wissen, weil Sie sich das nicht ange­
schaut haben, aber ich darf es Ihnen versi­
chern, Herr Präsident. (Abg. G r a f: Von 
Bedeutung wäre es gewesen, wenn Sie schon 
aufgehört hätten!) Ich höre schon auf, Sie ver­
längern nur unnötig. Lassen Sie mich ausre­
den, einen Satz noch. 

Daher haben wir auch beschlossen, daß 
nach drei Jahren ein Bericht des Justizmini­
steriums über die Erfahrungen in der Praxis 
dem Hohen Haus zugeleitet werden soll. Wir 
Freiheitliche stimmen diesem Gesetz gerne 
zu. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 23.33 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. 

Die Frau Berichterstatterin verzichtet auf 
ein Schlußwort. 

Wir gelangen vorerst zur Ab s tim m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein­
gang in 729 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist ein s tim -
mig auch in dritter Lesung angenom­
men. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die dem Ausschußbericht 729 der Beila­
gen beigedruckte Entschließung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Das ist einstimmig 
angenommen. (E47.) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (706 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem versor­
gungsrechtliche Bestimmungen geändert 
werden - Versorgungsrechts-Änderungsge­
setz 1986 (Änderung des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957, 17. Novelle zum Heeres-

versorgungsgesetz) (747 der Beilagen) 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (707 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz betreffend Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes geän-

dert wird (748 der Beilagen) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
nunmehr zu den Punkten 7 und 8 der heuti­
gen Tagesordnung, über welche die Debatte 
unter einem durchgeführt wird. 

Es sind dies: 

Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 
(Änderung des Kriegsopferversorgungsge­

setzes 1957, 17. Novelle zum Heeresversor­
gungsgesetz) und 

Änderung des Bundesgesetzes betreffend 
Abänderung und Ergänzung des Kleinrent­
nergesetzes. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Kräutl. Ich bitte ihn, die 
Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Kräutl: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht über das 
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Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1986, 
Änderung des Kriegsopferversorgungsgeset­
zes 1957, 17. Novelle zum Heeresversorgungs­
gesetz. 

Die Hinterbliebenenversorgung nach den 
Geschädigten mit einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 60 v. H. ist im Kriegsop­
ferversorgungsgesetz und im Heeresversor­
gungsgesetz an strengere Voraussetzungen 
gebunden als die vergleichbare Regelung in 
der OpferfÜrsorge. Die gegenständliche 
Regierungsvorlage sieht nun eine entspre­
chende Anpassung an die im Opferfürsorge­
gesetz vorgesehene Regelung vor. 

Weiters enthält die Regierungsvorlage eine 
Neuregelung der laufenden Anpassung der 
nach Bemessungsgrundlagen berechneten 
Renten in der Heeresversorgung. 

Ferner sollen jene Versorgungsleistungen 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, die dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 nachge­
bildet sind, künftighin durch Verweisung auf 
das Kriegsopferversorgungsgesetz geregelt 
werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
am 18. Oktober 1985 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Haus die Annahme der Regierungsvorlage zu 
empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(706 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Ich erstatte auch den Bericht über das Bun­
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz betref­
fend Abänderung und Ergänzung des Klein­
rentnergesetzes geändert wird. 

Durch die gegenständliche Regierungsvor­
lage sollen die Rentensätze für die Jahre 1986, 
1987 und 1988 betragsmäßig so festgesetzt 
werden, daß dies einer fünfzehnprozentigen 
jährlichen Erhöhung entspricht. Ab dem 
1. Jänner 1989 sollen die Rentensätze dann 
alljährlich durch Verordnung des Bundesmi­
nisters für soziale Verwaltung mit dem Faktor 
1,15 vervielfacht werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
am 18. Oktober 1985 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause die Annahme der Regierungsvorlage 
zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(707 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Falls Wortmeldungen vor­
liegen, bitte ich, in die Debatte einzugehen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter für seine Ausfüh­
rungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einern durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge­
ordnete Dr. Feurstein. Ich erteile es ihm. 

23.38 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, wir können feststellen, daß in den 
letzten Jahren die Kriegsopferversorgung 
schrittweise von allen im Parlament vertrete­
nen Parteien gemeinsam verbessert worden 
ist. 

Heute wird einem Anliegen entsprochen, 
das von den Kriegsopferverbänden vor allem 
anläßlich des Delegiertentages in Feldkirch 
ausgesprochen worden ist. Die Hinterbliebe­
nenversorgung für Waisen und Witwen von 
Kriegsopfern wird dadurch verbessert, daß 
nun auch Witwen und Waisen von Kriegsver­
sehrten in den Genuß einer Rente kommen, 
wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
nur 60 Prozent betragen hat und nicht wie bis­
her 70 Prozent. 

Das ist ein Grund, daß wir diesem Gesetz 
zustimmen, insbesondere auch deshalb, weil 
eine Angleichung an die Sätze und an die Nor­
men stattfindet, wie sie im Opferfürsorgege­
setz enthalten sind. 

Wir können allerdings nicht verschweigen, 
daß dieses Gesetz auch eine Verschlechterung 
bedeutet, nämlich dadurch - davon wird im 
Bericht nicht gesprochen -, daß der jährliche 
Anpassungsfaktor , mit dem die Renten 
erhöht werden, ähnlich wie im ASVG im Aus­
maß der Arbeitslosenrate gekürzt wird. 

Meine Damen und Herren! Die Rentenbe­
zieher nach dem Heeresversorgungsgesetz 
werden daher im Jahre 1986 nicht eine Pen-
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sionserhöhung von 3,9 Prozent erhalten, wie 
sie ihnen zustehen würde, sondern nur um 3,5 
Prozent. Das ist eine Verschlechterung um 
immerhin 10 Prozent, und wir glauben, daß 
diese Verschlechterung im Hinblick auf die 
Personen, um die es sich dabei handelt, nicht 
gerechtfertigt gewesen wäre. 

Wir begrüßen auch die Verbesserung im 
Kleinrentnergesetz, wenngleich wir sagen 
müssen: Diese 15prozentige Erhöhung der 
Kleinrenten kommt sehr spät, denn sie trifft 
nur noch 52 Personen in ganz Österreich, und 
wenn die Daten in den Erläuternden Bemer­
kungen stimmen, ist das Durchschnittsalter 
dieser 52 Personen 90 Jahre. 

Meine Damen und Herren! Man kann sich 
also ausrechnen, wie lange die Personen, 
diese Kleinrentner, die mit bescheidensten 
Einkommen ihr Auslangen finden müssen, 
überhaupt noch in den Genuß dieser Renten­
erhöhung kommen. 

Ich möchte noch auf einen Gesichtspunkt 
hinweisen, nachdem er in der letzten Zeit 
immer in Diskussion gestanden ist. 

Wir glauben grundsätzlich, daß die Rege­
lung der Kriegsopferversorgung ein Vorbild 
sein könnte, wie wir auch bei den Zivilbehin­
derten, und zwar in zwei Bereichen vorgehen 
könnten. 

Wir haben die Kriegsopfer und die Kriegs­
versehrten in den letzten Jahren finanziell 
immer besser gestellt. Bei den Ziviibehinder­
ten haben wir diese Besserstellung nicht vor­
genommen, sondern -- Herr Minister, Sie 
wissen das - es gibt sehr große Unterschiede 
bei den Zivilbehinderten, je nachdem, woher 
die Ursache der Behinderung rührt. 

Ich glaube, wir sollten endlich dazu kom­
men, daß nicht mehr die Ursache der Behin­
derung eine Rolle spielt, sondern die Tatsache 
der Behinderung. Wenn jemand behindert ist, 
sollte er gleich behandelt werden, ganz gleich­
gültig, woher die Behinderung stammt. 

Und noch etwas hat uns die Kriegsopferver­
sorgung gezeigt: den richtigen Weg. Die 
Kriegsopferversorgung ist den Weg der Inte­
gration gegangen. Die Kriegsversehrten sind 
integriert, sind eingegliedert worden in der 
Arbeitswelt, sie sind eingegliedert worden in 
der Gesellschaft, sie sind eingegliedert wor­
den in allen anderen Bereichen. 

Bei den Zivilbehinderten sind wir immer 
noch dabei, und es ist auch ein kleiner Vor-

wurf, den ich Ihnen machen möchte, Herr 
Sozialminister , daß in der letzten Zeit dieser 
Integration zu sehr entgegengewirkt wurde. 
Man hat immer wieder Sonderlösungen, Son­
dereinrichtungen für die Behinderten ge­
schaffen. Das hat zu einer Absonderung der 
Behinderten geführt, und das ist nicht gut. 

Wir sollten uns in Zukunft viel mehr bemü­
hen, die Behinderten auf dem Arbeitsplatz, in 
der Arbeitswelt einzugliedern. Wir sollten sie 
eingliedern, indem man Wohnungen anbietet, 
und in allen anderen Bereichen, die für das 
tägliche Leben wichtig sind. Wir könnten uns 
vorstellen, daß hier ein wichtiger neuer 
Akzent bei der Novellierung des Invalidenein­
stellungsgesetzes geschaffen wird. 

Wir bitten Sie, mit uns diesen Weg zu 
gehen. (Beifall bei der ÖVP.) 23.42 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Mag. Guggenber­
ger. Ich erteile es ihm. 

23.42 

Abgeordneter Mag. Guggenberger (SPÖ): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Das Kriegsopferversor­
gungsgesetz ist im Laufe der Jahre zu einem 
guten Gesetz geworden. Eine Vielzahl von 
Novellen hat die soziale Lage der Kriegsopfer 
ständig verbessert, und wir können heute 
wohl mit Recht sagen: Österreich gehört zu 
jenen Staaten, die ihr Versorgungsrecht bei­
spielhaft geregelt haben. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 

Heute werden wir eine weitere Verbesse­
rung der Witwenversorgung beschließen. Wir 
entsprechen damit wie in so vielen anderen 
Fällen vorher einem Anliegen der Zentralor­
ganisation der Kriegsopferverbände, und wir 
gleichen mit dieser Novelle die Ansprüche der 
Hinterbliebenen nach Kriegsopfern den 
Bestimmungen des Opferfürsorgegesetzes an. 

Hohes Haus! Naturgemäß ist es um die 
Kriegsopferversorgung in den vergangenen 
Jahren ruhiger geworden. Aber auch im Jahre 
2000 werden noch rund 70 000 Kriegsopfer am 
Leben sein. Ich darf an dieser Stelle verspre­
chen: Wir werden auch künftighin für die 
Anliegen der Kriegsopfer ein offenes Ohr 
haben. 

Wir werden heute auch ein anderes Gesetz 
novellieren, das für die soziale Sicherheit der 
Präsenzdiener und der Zeitsoldaten von ganz 
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wesentlicher Bedeutung ist, das sogenannte 
Heeresversorgungsgesetz. Dieses Gesetz bie­
tet versorgungsrechtlichen Schutz für alle 
Soldaten, die im Zusammenhang mit der 
Wehrdienstleistung einen gesundheitlichen 
Schaden erleiden. 

Ein paar Zahlen nur, die die Bedeutung die­
ses Gesetzes unterstreichen sollen: Jährlich 
verletzen sich oder erkranken während des 
Präsenzdienstes etwa tausend Wehrdiener 
des österreichischen Bundesheeres, und die 
Landesinvalidenämter bieten den Betroffe­
nen gemeinsam mit der Arbeitsmarktverwal­
tung und gemeinsam mit den militärischen 
Dienststellen sehr umfangreiche Rehabilita­
tionsmaßnahmen an. 

Die Zahl jener, die infolge eines bleibenden 
gesundheitlichen Schadens eine Rente bezie­
hen, liegt derzeit bei etwa 900 Personen. Ins­
gesamt wendet der Steuerzahler an die 
50 Millionen Schilling jährlich für die Heeres­
versorgung auf. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich dieser 
Novelle nicht jenes Augenmerk zuwende, das 
sie verdienen würde, dann im Hinblick auf die 
vorgeschrittene Zeit. Denn nicht nur die Wich­
tigkeit der Materie, sondern auch der Einsatz 
jener, die die legistische Vorarbeit geleistet 
haben, würden zweifellos eine breitere Beach­
tung in der parlamentarischen Debatte ver­
dienen. 

So darf ich abschließend nur eines sagen: 
Wir Sozialisten geben den Novellen zum 
Kriegsopferversorgungsgesetz, zum HVG und 
der Abänderung des Kleinrentnergesetzes 
gerne unsere Zustimmung. Wir stimmen zu in 
dem Bewußtsein, daß damit in der Entwick­
lung dieser wichtigen Versorgungssysteme 
noch keineswegs ein Schluß strich gezogen ist. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 23.46 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf ein 
Schlußwort. 

Wir gelangen nunmehr zur Ab s tim -
m u n g, die ich über beide Gesetzentwürfe 
getrennt vornehme. 

Ich lasse vorerst über den Entwurf zur 
Änderung des Kriegsopferversorgungsgeset­
zes 1957, 17. Novelle zum Heeresversorgungs­
gesetz, samt Titel und Eingang in 706 der Bei­
lagen abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist ein s tim -
mi g auch in dritter Lesung a n gen 0 m -
men. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend Abänderung und Ergänzung des 
Kleinrentnergesetzes geändert wird, samt 
Titel und Eingang in 707 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist ein s tim -
mi g auch in dritter Lesung a n gen 0 m -
men. 

9. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses 
über das Ersuchen des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien um Zustimmung zur straf­
gerichtlichen Verfolgung des Abgeordneten 
zum Nationalrat Josef Hesoun (750 der Beila­
gen) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
nunmehr zum 9. Punkt der Tagesordnung: 
Ersuchen um Zustimmung zur strafgerichtli­
ehen Verfolgung des Abgeordneten zum 
Nationalrat Josef Hesoun. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Hochmair. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff­
nen. 

Berichterstatter Hochmair: Hohes Haus! 
Der Immunitätsausschuß hat das in Verhand­
lung stehende Ersuchen in seiner Sitzung am 
23. Oktober 1985 beraten und beschlossen, 
dem Nationalrat zu empfehlen, dem gegen­
ständlichen Ersuchen nicht zuzustimmen. 

Der Immunitätsausschuß stellt somit als 
Ergebnis seiner Beratung den An t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 
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Hochmair 

1. Zu dem Ersuchen des Landesgerichtes 
für Strafsachen Wien vom 21. Juni 1985, 25a 
Vr 6645/85, um Zustimmung zur strafgerichtli­
chen Verfolgung des Abgeordneten zum 
Nationalrat Josef Hesoun wegen des Verdach­
tes des Vergehens beziehungsweise Verbre­
chens nach §§ 105, 106, 107 ev. 144, 145 StGB 
wird im Sinne des Artikels 57 Abs. 3 B-VG 
festgestellt, daß ein Zusammenhang zwischen 
der von dem genannten Ankläger behaupte­
ten strafbaren Handlung und der politischen 
Tätigkeit des Abgeordneten zum Nationalrat 
Josef Hesoun besteht. 

2. Einer behördlichen Verfolgung des Abge­
ordneten zum Nationalrat Josef Hesoun wird 
nicht zugestimmt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, Herr Präsident, bitte ich Sie, die Diskus­
sion zu eröffnen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. 

Wir gelangen nunmehr zur Ab s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses in 
750 der Beilagen, 

erstens: das Bestehen eines politischen 
Zusammenhanges zwischen der behaupteten 
strafbaren Handlung und der politischen 
Tätigkeit des Abgeordneten Josef Hesoun 
festzustellen, und 

zweitens der behördlichen Verfolgung des 
Abgeordneten Hesoun nicht stattzugeben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist ein s tim m i g 
an gen 0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sit­
zung die Anfragen 1649/J bis 1672/J einge­
langt sind. 

Die n ä c h s te Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für Dienstag, den 5. November 
1985, um 10 Uhr mit der Tagesordnung: Erste 
Lesung des Bundesfinanzgesetzes 1986, ein. 

In dieser Sitzung wird keine Fragestunde 
stattfinden. 

Die jetzige Sitzung ist ge sc h los sen. 

Schluß der Sitzung: 23 Uhr 50 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 0944 5 
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